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Mieterschutz.
1 . Das Aufhören der zeitlichen Steuerbefreiung ist nur

dann als gegeben anzunehmen , wenn eine Steuerbefreiung oder
Steuerbegünstigung im Sinne der gesetzlichen Terminologie in
Wegfall kommt.

2 . Zu den Erhaltungs - und Verwaltungsauslagen ist auch
der Wert der vom Hauseigentümer hierauf gerichteten und selbst
besorgten Arbeiten zu zählen.

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 10 . April
1920 , Z . 1240 , M .Abt . 15 , 5493/20.

Der Berwattungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Franz
und der Johanna Z . in Wien gegen die Entscheidung des Miet-
nmtes für den 21 . Bezirk in Wien vom 9 . Oktober 19l9 , Z . Reg.
Nr . 396 , 398 , 449 . 475 . betreffend die Zulässigkeit einer Zins¬
steigerung . die angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht be¬
gründet aufgehoben.

E u ts chei d u IIgs g r ü n d e: Die Beschwerdeführer haben bei dem
belangten Mietamte den Antrag gestellt , dasselbe wolle die von ihnen zum
1. Oktober 1919 m ihrem Hause , Wien , 21 . W .-Straße 126 , vorgenommencn
Mletzinscrhöhungen , und zwar um 25 Prozent der bisherigen Mietzinse bei
den aus Zu , mer und Küche bestehenden und um 35 Prozent bei den größeren
Wohnungen als zulässig erklären . Sie begründeten diesen Antrag mit dem
Hinweise aus die nach Kriegsbeginn eingetretcne Erhöhung sowohl der regel¬
mäßigen jährlichen Auslagen für die Erhaltung des Hauses als auch der vom
Hause zu entrichtenden öffentlichen Abgaben.

Das Mietamt hat nun mit den hiergerichts angefochtenen Entscheidungen
die Zivserhöhungen durchwegs nur mit 12 Prozent der bisher von den Parteien
bezahlten Mietzinse als zulässig erklärt , da von den Hauseigentümern durch
Vorlage von Rechnungen und glaubwürdige Angaben eine Erhöhung der
regelmäßigen Erhaüungsauslagen um 1600 L jährlich (einschließlich der durch
durch tue Zinssteigeruug bedingten Erhöhung der Hauszinssteuer ) gegenüber
den mit 600 X angenommenen Erhaltungskosten vor Kriegsbeginn nachge¬
wiesen wurde , wonach bei einem Gesamtjahreszinse von 16 .000 L eine zwölf-
prozentige Mietzmssleigerung sich als zulässig , rgebe.

Die Erhöhung der Hauszinssteuer dagegen babe gemäß 8 2 , Absatz 1,
Punkt 2 der Mceterschutzverordnung nicht in Rücksicht gezogen werben können,
da es sich nicht um die Erhöhung des Steuersatzes , sondern um das Auf-
hären der zeitlichen Steuerbegünstigung für die im Jahre 1908 mit Wien
vereinigten Ortsstelle des 21 . Bezirkes bandle.

Ebensowenig sei der Ansicht des Hauseigentümers , daß die von ihm und
seinen Söhnen im Hause verrichteten Handwerkerarbeiten mit 1500 L jährlich
zu beziffern und bei der Bemessung der Mehrkosten in Rechnung zu stellen
seien, beigepflichtet worden , da die Ml -tcrschutzverordnung nur von Aus¬
lagen — offenbar Geldauslaqen — spreche und eine Bewertung
der erhöhten Arbeitsleistungen des Hausbesitzers nicht voraussehe.

Die gegen den abweislichen Teil der Entscheidungen gerichtete Beschwerde
bekämpft die denselben zugrunde liegenden Rechtsanschaunngen der belangten
Behörde als im Gesetze nicht begründet und macht außerdem als Verfahrens-
Mangel geltend , daß vom belangten Mletamke nicht festgestellt worden sei, ob
e? sich im vorliegenden Falle um eine Erhöhung des Steuersatzes oder um
den Wegfall einer Steuerbegünstigung handle , worüber durch eine An¬
frage bei der Steucradministration hätte Klarheit geschaffen werden sollen.

Das belangte Miclamt hat i» der eingemachten Gegenschrift erklärt , es
sei ihm aus den bei der Verhandlung vorgelegten Steuervorschreibungen be¬
kannt gewesen , daß eine ziffermitßigc Erhöhung der Abgaben , wenn auch nicht
in dem von den Beschwerdeführern behauvtetcn Ausmaße , jedoch sicherlich in
einem für die Entscheidung erheblichen Umfange stattgefunden habe . Dieselben
seien jedoch aus Grund der Bestimmungen des Gesetzes vom 10 . August 1905,
Z . 134 R .-G . Bl ., betreffend Uebergangsbistimmungen sür die Veranlagung
der Gebäudesteuer in den auf Grund des niedcröstcrreichischeu Landcsgesetzes
vom 28 . Dezember 1904 , L.-G .-Bl . Nr . l er 1905 , mit der Stadt Wien
vereinigten Gemeinden und Gemriudeteilen eingetreten , rechtlich nicht als
Stcuererhöhungen , sondern als das gesetzlich genau feftgclegte , allmähliche Auf¬
hören einer sür die Gebäude , m 21 . Bezirke anläßlich seiner Bereinigung mit
Wien festgesetzten Steuerbegünstigung zu werten und demnach angesichts der
Bestimmung d-S 8 2 , Absatz 1, Punkt 2 der Mieterschutzv -rordnung zur Be-
gründung einer Mictzinserhöbung nicht geeignet . Die einschlägigen Tatsachen
und Verhältnisse seien dem Melanite teils aus den beigebrachten Belegen,
teil - aus den zitierten gesetzlicven Bestimmungen bekannt gewesen, we- halb es
zu ihrer Feststellung einer Anfrage bei der Steuerbehörde nicht bedurft habe.

Der Gerichtshof fand die Beschwerde aus folgenden Erwägungen als
begründet : ^

l . Nach 8 2 , Absatz 1, Punkt 2 der Mieterschutzverordnung vom 26 . Ok¬
tober 1918 , Z . 381 L.-G .-Bl . , darf eine Erhöhung des vom Mieter bisher
bezahlten Mietzinses in dem Maße vereinbart werden , als dies durch die nach
Kriegsbeginn eingetretene Erhöhung der vom Hause zu entrichteten öffentlichen
Abgaben begründet ist ; das Aufhören der zc-tlichen Steuerbefreiung oder der
zeitlichen Steuerbegünstigung rechtfertigt nicht die Erhöhung des Mietzinses.

Da nun außer Streit steht , daß die von den Beschwerdeführer » zur Be¬
gründung der von ihren vorgenoniiiienen Mlctzinssteigerungen behaupteten,
»ach Kriegsbeginn cingctretenen Erhöhungen der vom Hause zu entrichtenden
öffentlichen Abgabe » sich als Folge ler Anwendung der Bestimmungen de»
Gesetzes vom 10 . August 1905 , Z . 134 R .-G .-Bl . , darstcllen und die belangte
Behörde darin nur das eine Mielzinserhöhniig nicht rechtfertigende Aushören
einer zeitlichen Steuerbegünstigung für die mit Wien vereinigten Ortsstelle dcS
21 . Bezirkes erblickt, so war zum Streite gestellt die Frage , ob in der vom
belangten Mietamte zugegebenermaßen iIIciiiemsür dieEntscheidung
erheblichen Umfange  e i n g e t r e t e n e n . hinsichtlich des Rechts-
grundes unstrittigen ziffermäßigen Erhöhung der öffentlichen Abgaben nur das
eine Mietzinserhöhung nicht rechtfertigende Anfhören einer zeitlichen Steuer¬
begünstigung zu erblicken ist oder nicht.

Diese Frage ist aus folgenden Gründen zu verneinen:
' Die Vorschrift des ß 2 , Absatz 1, Punkt 2 der Mieterschutzverordnung,

nach welcher da « Aushören der zeitlichen Steuerbegünstigung eine Mietzins-
erhöhung nicht rechtfertigt , stellt sich als eine Ausnahme  von dem in der
gleichen Bestimmung ausgestellten allgemeinen Grundsätze  dar,
daß nach Kriegsbeginn eingetretene Erhöhungen der vom Hause zu entrich¬
tenden öffentlichen Abgaben eine dementsprechende Mietzinscrhöhung zulässig
erscheinen lasten . Da nun Ausnahmebestimmungen strenge auszulegen sind,
denn das „ Aufhören einer zeitlichen Steuerbefreiung oder der zeitlichen Steuer¬
begünstigung " nur dann als gegeben angenommen werden , wenn eine
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Steuerbegünstigung im Ginne der gesetzlichenTermino-
logie in Wegfall kommt.

In der Gebäudesteuergesetzgebung der letzten Jahrzehnte sind unter
dieser ausdrücklichen Bezeichnung  verschiedene zeitliche Steuer¬
befreiungen und Steuerbegünstigungen festgeletzt worden , so zum Beispiel durch
das Gesetz vom 25 . März 1880 , Z . 89 R .- G .-Bl ., betreffend die Steuerfreiheit
von Neu -, Zu - und Umbauten , die zwölfjährige zeitliche Be-
freiung  von der Hauszins - und Klaffensteuer , ferner durch das Gesetz vom
28 . Dezember 1911 , Z . 242 R .-G .-Bl ., botrefsend Steuerbegünsti¬
gungen  für Neu -, Zu -, Auf - und Ümbauten im allgemeinen und für
Kleinwohnungsbauten insbesondere . In allen diesen Fällen handelt es sich
darum , einerseits die Bautätigkeit im allgemeinen , anderseits die Errichtung
von einem bestimmten Zwecke gewidmeten Bauten durch die Zusicherung der
Steuerbefreiung oder Steuerbegünstigung zu fördern.

Eine hievon wesentlich verschiedene Angelegenheit hat ihre Regelung durch
das hier in Betracht kommende Gesetz vom 10 . August 1905 , Z . 134 R .-G .-Bl .,
betreffend Uebergangsbestimmungen für die Veranlagung der Gebäudesteuer in
den auf Grund des niederösterreichischen Landesgesetzes vom 28 . Dezember
1004 , Z 1 er 1918 , mit Wien vereinigten Gemeinden und Gemeindeteilen
erfahren . Hier handelt es sich darum , diese mit Wien vereinigten Gemeinde¬
teile in Bezug auf die Gebäudesteuer nach den ? für Wien bestehenden Ge¬
bäudesteuervorschriften (Hauszinssteuer mit dem Steuersätze von 26 -/» Prozent
und unter Gestattung eines 15 prozentigen Abzuges für Erhaltungskosten ) zu
unterwerfen , zu welchem Zwecke für die Jahre 1912 bis 1926 eine steigende
Uebergangsskala festgesetzt wurde (H 2 des Gesetzes ).

Die in den vereinigten Gemeinden und Gemeindeteilen gelegenen Gebäude
wurden weder zeitlich von der Steuer befreit , noch wurde ihnen eine zeitliche
Begünstigung gegenüber den allgemeinen Gebäudesteuervorschriften im Sinne
des gesetzlichen Sprachengebrauches  gewährt , sondern es wurde
lediglich zur Vermeidung einer plötzlich durchgreifenden und daher aus steuer-
technische» und anderen Gründen nicht erwünschten Umwälzung eine langsame
Anpassung an die in Wien bereits bestehenden Gcbäudesteuerverhältnisse sest-
gelegt . Hiebei ist für den vorliegenden Fall nicht außer Betracht zu lassen , daß
das Gesetz vom 10 . August 1905 , Z . 134 R .-G .Bl ., mit keinem Worte von
einer Steuerbefreiung oder einer Steuerbegünstigung spricht , daher auch die
von ihm getroffenen Maßnahmen nicht unter dem Gesichtspunkte einer Steuer¬
befreiung oder Steuerbegünstigung zu beurteilen sind.

Nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch - erscheinen aller¬
dings die Gebäude in den erwähnten Gebieten gegenüber jenen im ursprüng¬
lichen Gemeindegebiete von Wien durch eine gewisse Zeit in abnehmenden
Maße „ begünstigt " , nicht aber nach dem eigentlichen Sprach-
gebraucheund dermit demselben v c r b u n d e n cn A b sich t
desGesetzes.

Es erscheint demnach als rechtsirrtümlich , wenn die angefochtene Ent¬
scheidung in jenen Veränderungen , welche zufolge des mehrzitierten Gesetzes in
der Besteuerung der im einverleibten Gebiete gelegenen Gebäude zu Ungunsten
derselben eintraten , den Wegfall einer zeitlichen Steuerbegünstigung erblickt
und aus diesem Grunde die Erhöhung des Mietzinses als unzulässig ab¬
gelehnt hat.

Es wäre vielmehr das Ausmaß der Mehrleistungen an öffentlichen Ab¬
gaben , welche auch nach Beginn des Krieges infolge der zitierten gesetzlichen
Bestimmungen die Beschwerdeführer als Hauseigentümer belasten , festzustellen
und bei Bemessung der zulässigen Mietzinssteigerung zu berücksichtigen gewesen.

2 . Auch die der angefochtenen Entscheidung zugrunde gelegte Rechts-
anschauung , daß im Sinne des § 2, Absatz I , Punkt I , „nur Barauslagen ",
welche der Hausbesitzer für die Erhaltung seines Hauses machen mußte und
nicht auch der Wert seiner eigenen , hierauf gerichteten Arbeit in Betracht
kommen dürfen , erscheint als rechtkirrig . Es ist ohne weiterS klar , daß nicht
jede auch noch so geringfügige Obsorge für die Erhaltung eines Hauses seitens
seines Besitzers als „ Auslage " zu werten sein wird ; ebensowenig wäre aber
einzusehen und aus der offenkundigen Absicht der Mieterschutzverordnung zu
rechtfertigen , daß eine weiter ausgreifende Tätigkeit des Hauseigentümers und
seiner Angehörigen zu deren Besorgung insbesondere gewerbliche und Hand-
werksmäßige Kenntnisse und Fähigkeiten gehören , von ihnen  umsonst geleistet
werden müßte und die Mieter den ohne besondere Schwierigkeit in Geld zu
ziffernden Wert solcher Leistungen tuerieren , nährend sie, wenn der Haus¬
eigentümer ganz dieselbe Arbeit und wahrscheinlich mit größerem Kostenauf-
wände durch einen Baumeister oder Handwerker besorgen lassen würde , wozu
er ohne allen Zweifel berechtigt wäre , sich aus dem Titel der hiedurch erwach-
senen baren Auslagen eine angemessene Erhöhung ihrer Mietzinse gefallen
lassen " müßten.

Aus diesen Erwägungen gelangt der Gerichtshof zur Aufhebung der an¬
gefochtenen Entscheidungen nach § 7 seines Gesetzes.

Ä.

Wohnungsanforderuugeu.
1. Die Gemeinde ist im Sinne des § 4, Absatz 1 der

Anforderungskundmachung überhaupt nicht gehalten , auszusprechen,
zugunsten welcher individuell bestimmter Personen sie das
Anforderungsrecht in einem konkreten Falle geltend macht.

2 . Nach § 4 b der zitierten Kundmachung können auch solche
Räume angefordert werden , die erst durch bauliche Umgestaltung
ihre Eignung zu Wohnzwecken erhalten.

3 . Es ist nicht nötig , im Anforderungserkenntnisse , beziehlM
weise m der Mietamtsentscheidung zu zitieren , auf Grund welW
der Punkte 1 bis 10 des 8 4 die Anforderung erfolgt sei, wer»
nur genügend deutlich durch eine beigefügte Begründung zu
erkennen ist, auf welchen Grund sich die Anforderung ' stützt.

4 . Wenn auch das freie Ermessen sich einer Ueberprüfunq
durch den Verwaltungsgerichtshof entzieht , so ist doch eine
Beschwerdeemwendung . die behauptet , daß eine Gesetzesstelle die
es der Behörde überläßt , im einzelnen Falle aus Billigkeits-
gründen von der sonst starren Anordnung der Norm Umgang
zu nehmen , das heißt nach freiem Ermessen zu entscheiden, ' mit
Unrecht für nicht anwendbar erklärt wurde , trotz der Bestimmung
des § 3, lir . e des Verwaltungsgerichtshofgesetzes vom Jahre 1875
zulässig.

Verwaltungsgerichtshofentscheidung vom 13 . Oktober 1920
Z . 2059/20 , M .Abt . 15/8405/20.

Der VeuvaltungSgerichthof hat über die Beschwerde der deutsch¬
österreichischen Hauptanstalt für Sachdemobilisierung in Wien wider
die Entscheidung des 'Mietamtes der Stadt Wien (Senat für
Wohnungsanforderungen ) vom 18 . Februar 1920 . Z . 1965/19.
betreffend eine Wohnungsanforderung , die Beschwerde als unbe¬
gründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Das Wohnungsamt der Stadt Wien
hat mit semem an das Staatskominiffariot für Sachdemobilisierung an die
deutschösterreichische Hauptanstalt für Sachdemobilisierung und an die Bezirks-
Vertretung des 20 . Wiener Gemeindebezirkes gerichteten Bescheide vom 17 . Jänner
1820 , Z . 448 , die Baracken 15 und 16 der Truppenunterkunft (Lager ) 20 . Bezirk,
unter Berufung auf ß 4, Alinea 1 der Kundmachung der niederöster - eichischen
Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . , 60 , mit der Begründung
angefordert , daß diese Baracken nur leerstehende oder von Obdachlosen besetzte
Wohnungen (Zellen ) enthalten . Mit der heute angefochtenen Entscheidung gab
das Mietamt der Stadt Wien den dagegen erhobenen Einsprüchen mit nach¬
stehender Begründung keine Folge.

Die Baracken 15 und 16 auf den Gründen der Allgemeinen österreichischen
Ballgesellschaft seien vom Wohnungsamte mit Rücksicht auf dis im 20 . Bezirke
mit besonderer Schärfe auftretende Wohnungsnot angesichts der Unmöglichkeit
einer anderweitigen Beschaffung von Wohnungsmöglichkeiten angefordert worden.
Hiegcgen sei seitens des Vertreters des Sta - tskommiffariates für Sachdemobili-
sierung geltend gemacht worden , daß eine Zustimmung des Staatsamtes für
soziale Verwaltung zu dieser Anforderung Härte eingeholt werden müssen , was
nicht geschehen sei, ferner daß kostspielig- bauliche Veränderungen notwendig
waren , um diese Baracken überhaupt für Wohnzwecke verwendbar zu machen,
während anderseits durch die Anforderung wichtige staatsfinanzielle Interessen
beeinträchtigt und die Raschheit , mit der die Sachdemobilisierung durchgeführt
werden müsse , behindert erscheine. Die Ausführungen des Vertreters der deulsch-
österreichischen Hauptanstalt für Sachdemobilisierung beschränkten sich darauf die
Zweckmäßigkeilsgründe anzuführen , die gegen die Anforderung sprechen und die
sich vor allem auf die Behinderung der Verwertung des ' Gesamtkomplexes
beziehen.

Die Bestimmungen des § 4 der Kundmachung , daß eine Anforderung
von Räumen , die öffentlichen Zwecken dienen , mit Zustimmung der nieder-
österreichischen Landesregierung zu erfolgen habe, spreche nicht gegen die Gesetz¬
lichkeit der vorliegenden , ohne eine solche Zustimmung erfolgten Anforderung,
weil die fraglichen Baracken seit längerem nicht mehr öffentlichen Zwecken
dienen , sondern vielmehr auf jeden Fall ihre Verwendung zu privaten Zwecken
eben durch die Sachdemobilisierung bezweckt werde.

Den staatsfinanziellen Interessen aber , die eventuell durch die Anforderung
in Mitleidenschaft gezogen werden , stehe das dringende öffentliche Interesse
entgegen , der Wohnungsnot abzuhelfen.

lieber die Beschwerde der deutschösterreichischen Hauptanstalt für Sach-
d-mobilisierung hat der Berwaltungsgerichtshof folgendes erwogen:

Sie führt zunächst aus , daß di - Gemeinde laut des ß 4 . Absatz I der
Kundmachung Wohnungen nur für Wohnzwecke von Personen ansordern dürfe,
die in der Gemeinde h-imatberechtigt oder durch zwingend - Gründe genötigt
sind , dort zu wohnen und keine entsprechende Wohnung finden können , die
Anforderung spreche aber einfach nur von „ Obdachlosen ", ohne zu überprüfen,
ob es sich um solche Personen handle , aus die die Voraussetzungen der bezogenen
Norm zutreffen.

Demgegenüber hat der Verwaltungsgerichishof an der schon in seinem
Erkenntnisse vom 5 . Februar 1920 , Z . 413 , ausgesprochenen und dort des
näheren begründeten Anschauung festgehalten , daß die Gemeinde im Sinne des
8 4, Absatz 1 der Kundmachung vom 30 . Juni 1919 überhaupt nicht gehalten
ist, auszusprechen , zugunsten welcher individuell bestimmten Personen sie das
Anforderungsrecht in einem konkreten Falle geltend macht . Die Gemeinde ist,
wie dort des näheren dargetan wurde , berechtigt , die nach der Norm ansorder¬
baren Wohnungen nicht für je eine anspruchsbcrechtigte Person , sondern für den
gesamten Kreis solcher Personen in Anspruch zu nehmen , um sie ihnen dann
je nach dem Umfange und der Dringlichkeit ihres Bedarfes zuzuweisen . In
einem solchen Falle aber kann , wie ebenfalls in diesem Erkenntnisse und auch
schon in dem früheren Erkenntnisse vom 31 . Dezember 1919 , Z . 6223 , aus-
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1921. I
Iteflrimungen und Cntfdjd&unijen,

jotote

Mormiittobejitiiiinmtipm ©emeinijenites, ©tadtfeiurtêimt)m äftagiftrateä
in SngckgEiijirittn iitr(StmtiniitntnBaltniig nnb poiittsrfp Slmtjfiijpng.

3 « $ a f 1:
f . (9 cfcQc, 4?0llgußd<uttt)cifmtßcu , tGetorbmingen nttb j»t-

fehctbnngen:
1. SRicterjctiufc. 3ütli <he Steuerbefreiung; ErhaltungS- unb Vcr*

maltungSauSlagen.
2. SöobnungSauforberungen.
3. Sluflöfung bott liquibierenbcn fHemtern.
4. ©teiermärfifd)e iüanbeSoerfaffmtg.
5. 3uIoff»ng oon § o{)((ieinniauern. Vaumeife be<5 2)r. $ ng. ©radf.

II . 9iorm«tibbeftixmuuugctt:
6. 2lenberung ber ©efdjäftSeinteilmtg infolge Umgeßaltuttg ber tedjnifchen

äRagißratSabteilungen.
7. VerpflegSgebübrenetfaf}.

■ VergeichniSber int VunbeSgefefcblatte für bie fRep tt*
| blifDeßerreidjunb intl *a'nbeSgefefcblattefttrSBien
| beröffentlidjten dSefefce , VollgugSanmeifungen,
I Serorbnungtn u r  b Ä u tt bnt a dju n g ett.

I. dkfrhe , DolljugsumurilUHgen, Her-

1,

3Rieie *fd )it ^ .
1. 3)a3 5lufl)5rett ber jeitlidjen Steuerbefreiung ift nur

, bamt a(3 gegeben anjunêmen, toemt eine Steuerbefreiung ober
Steuerbegönftigung im Sinne ber gefeilteren̂ ermtnologte in
SSegfaH fommt.

2. 3 ^ den (£r£)ciltung3* unb 2krtt)altiuig3au3lagett ift auef)
ber SBert ber oom Hauseigentümer hierauf Qericfjteten unb felbft
beforgten Arbeiten 51t gärten.

fertenntuiS beS $ erioaltmtg8gericf)tsl)ofe8 bom 10. Stpril
1920, 3 . 1240, 9Mbt . 15, 5493/20.

®er fßettualtungSgeicichtSljüf fjöt über bie Söejdjtoerbe be£ Srang
ttnb ber ^ofjanna3 * iit Söien gegen bie Sntfcheibung beS Süitet»
amteS für ben 21. SSegirr in 2Bieu oom 9. Oktober 19i9 , 3 *Steg.
9tr. 396, 398, 449, 475, betreffenb bie 3 uinffigfeit einer 3inS?
fleigerung, bte attgefoĉtcnc ©ntf̂ eibnttg als gefê ti*̂ reicht be»
grünbet oufgefjo&en.

■E it t f cpe i bu itg § g r itn be: ®ie Söefcölucrbefür̂er haben bei beut
belangten Sßietamte beit Antrag gcßcllt, baSfelbe motte bie oon ihnen gum

*] 1919  in ihrem Haufe, VJieit, 21. VS.*©traße 126, borgenotnntenenäRictjtuSerhöhungen, unb gmar um 25  '45rogent ber bisherigen äftietginfe bei
ben au$ giit nier unb Äüdje bcßchenben unb um 35  fjkogent bei beit größeren
VJohnungcn als gulafftg erfiämt. ©ic begriitibeten btefett Antrag mit bem
Himoeife auf bie naß) jftiegsbeginn' eingetretene Ethöhung fotoohi ber regel¬
mäßigen jährlichen SluSlugeu für bie Erhaltung beS$ aufe§ als and) ber bom
Haufe 51t entrichtenben öffentlichen Abgaben.

\ DaS ttliietamt hat nun mit ben hiergerichtS angefochtenen Entfchfibungcn
bie giuSerböpungen burihibegs nur mit 12 Vrogcut ber bi§het  bott ben ^ arteten
bezahlten SWietînfe als guläfftg erflärt, ba bon ben fönuScigentiimetn bttreh
Vorlage bon ßfedmungeit unb glattbmütbige Angaben eine Erhöhung ber
regelmäßigen©rbaltimgSauslageuum 1600K jährlich(einfd)ließlid) ber burch
burdh bie 3inSfleigcruug bebingten Erhöhung ber H'mSgtuSßeuer) gegenüber
ben mit 600 X angenommenenErhaltungStoßm bor ÄriegSbcgtmt nachge*
töicfen mürbe, monaih bei einem©efanttjabreSginfe bott 16.000 K eine gmölf*
progetitige äRietginSßcigeruttg ftch als guläfftg ergebe.

2Ue Erhöhung ber $ att«jin8jlcuer bagegeit habe gemäß§ 2, 2lbfafc 1,
$unft 2 ber 3Äifterfthul}berorbnung nicht in Stüdtftcht gezogen tuerbeu töttuett,
ba eS ftdj nid)t um bie ©rhöhung bcS ©teuerfoheS,' fonbern um baS ^ uf-
hören ber seitlidten ©tcuerbegünfttgiutg für bie im ^ ahre 1908 mit X«teu
bereinigten DrtSflette beS 21. löegirleS hauble.

®Oenfotoentg fei ber Stnftdjt bcS Hauseigentümers, baß bic bott ihm unb
feinen©öhuett im Haufe»errichteten Haubmerferarbeitenmit 1500  K jährlich
SU beziffern unb bet ber SBeuieffiutg ber SÄehrfofien in Siechming gu ßeHen
feien, beigebflidjtet morbett, ba bte Sltteterfchuhofrorbnungnur bon SluS=
lagen — offenbar ® e l ba u Sl a g eit — fftredhe unb eine S3en»ertung
ber erhöhten IrbeitSleißungnt beS »̂auSbeftfeerS nidht oorauSfehe.

! 2>ie gegen ben abmeiSlidjcn Seil ber ®titfd)eibungen gerichtete©efdhttterbe
' beläntpft bie bcnfelbett jugrunbe liegenbett fRedjtSattfcbauungen ber belangten

©ehörbe als im ©efejje nicht begrliitbet uttb macht außerbeul als Verfahrens-
: ntangel geltenb, baß bom belangten Sfiietamte nicht fefigeftetlt morben fei, ob

eS ftch itn borliegeitbett, gatte um eilte©rhöfumg beS ©teuerfafceS ober utn
ben SÖSegfatt einer ©teuerbegünftigungbauble, tuorüber bu»h eine An¬
frage bei ber ©teuernbmiuiftration hätte Älarheit gefchaffen tuerbeu fotten.

®aS belangte 3Äietamt hat itt ber eingemachten®cgettfd)rift erflärt, eS
, fei ihnt aus ben bei ber Verhanblung borgdegtett©teuerborfd)reibungett be-
! iannt gemefen, baß eine siffermäßige®rhööung ber Abgaben, tbemt audh nicht
| in bem bon ben Vefchsberbeführetn behaubteteu VuSmaßc, jebod) ftcherlich in
1 einem für bie ®tttf<h?tbung erheblichen Umfange jtattgefunben habe, ©iefelben
! feien jeboch auf ©ruttb ber Veftiumiungen beS®efeheS bom 10. iHugufi 1905,
i 3 - 134 fH.«@.»Vl., betreffenb UebcrgangSbiflimmmtgen für bie Veranlagung

ber ©ebäubeftener in ben auf ©runb beS uieberötterreid)tfcheni'attbeSgefeheS
! bont 28. Segember 1904, S.-®.-Vl. 9ir. 1 ei 1905, mit ber ©tabt SBten
; Bereinigten®emeinbeu unb ©eiueiubetcileu cingetretett, rechtlich nicht als
| ©teuererhöhungeu, fonberit als baS gefeljlich genau feftgelegte, attntählich« 3tuf*
•; hören einer für bte (Sebäube tut 21. Vegirfe anläßlich feiner Vereinigung mit

SBien feftgcfĉten ©teuerbegünßiguttggu merteu unb beutnach attgeftchtS ber
' Veßintmung beS§ 2, V6fah 1, Vunft 2 ber VJieterfdjufcberorbmmg gur 93e-
: gritnbuttg einer ViietgittSerhöhung nicht geeignet. ®ie cinfehtägigen Satfachen

unb Verhältniffe feien bent SHietamte teils aus ben beigebrad)ten Veiegen,
teils auS ben gitterten gefejglidben Veßiminuugen befannt gemefen, meShalb eS
gu ihrer ^ eßßettmtg einer Kitfrage bei ber @tenerbehörbe nicht bebitrft höbe.

Ser ©eridjtShof fanb bic iöefchtberbe aus folgettben ©rmäguttgen als
begrüttbet:

1. ßtad) § 2, Vbfaj? 1, V«nft 2 ber ü}iieterfd)nt}öerorbnung boin-?6. Df*
tober 1918, 3 - 381 9.*®.-VI., barf eine Erhöhung be§ oom ttlfieter bisher
begahlten ÜülietgmfeS in bent IKaße oerembart tuerben, als bteS burch bie nach
ÄriegSbegimt eiugetrctene©ihöhung ber' ttom Haufe Su entrichteten öffentlichen
Abgaben begrünbet ift; baS Slufhöreit ber gediehen Steuerbefreiungober ber
geitlidhen©teuerbcgünftignng rechtfertigt nid)t bie Grrööbintg beS fOiietginfeS.

®a nun außer ©treit fleht, baß bie uou ben Vefchmerbcführern gur.tVe-
griinbmtg ber uou ihren uotgenommenen fDttetginSßeigerungen behaupteten,
nach ÄriegSbegimt cingetretcttm Erhöhungen ber oont Haufe gu entrichtenben
öffentlichen Stbgaben ftch als ĵolge ter amuenbuttg ber Veßimmungett beS
(SefehcS oom 10. l̂uguß 1905, 3 - 134 3f.-®.-Vl., barßetten unb bie belangte
Vehörbe baritt mir baS eine VltetgittSerböbmtg nidjt rcohtfertigenbe Slufhören
einer geitiiehen©tcuerbegüttßigmtg für bie mit VSien- oeceinigten DrtSßette bcS
21. VegirfeS erblicft, fo mar gimt @treite gcßeUt bie ,yragc, ob in ber bom
belangten ttJtietantte gugegebettermaßen tneittcntfitr bie @ntfcheibung
er h eb l i chc tt Umfange  e i u g e t r et e n eti, hinßdhtlich beS fftechtS*
gruttbcS unßrittigen giffermäßigen Erhöhung ber öffentlichen Abgaben nur baS
eine SßietginSerhöhutig nicht rechtfertigenbe fKufhören einer jcitiicSjen©teuer«
begünßigung gu erblicfen iß ober nicht. «

©iefe§ rage iß aus folgcnbett©rütibctt gu oerueiuett;
Sie Vorf̂ rift beS § 2, Slbfâ 1, Vur.ft 2 ber Vficterf̂ uhberorbttutig,

nach meldjer baS 3tufhörcu ber geitiiehen©teuerbegitnßiguttg eine ßßietginS-
erhöhung nicht red)tfertigt, ßettt ßcß als eine 91u S it a h »*c bon bem in ber
gleichen Veßintmuttg aufgeßettten a 11g cm et n ett ® r u n bf a fce bar,
baß nach ÄriegSbegimt cingctreteue Erhöhungen ber bom Haufe 8U
tenben ößentlî en Abgaben eine bementfpredhenbe SlfietgiitSerhöhung guläfßg
erfcheinen laßen. 3Da nun StuSnahmebeftimtnungen ßrettge auSgutegen ßnb,
benn baS „SUtfhören einer geitiiehen©teuerbefreiung ober ber geitiiehen©teuer*
begünßigung" nur batttt als gegeben angenommen » erben, metut eine
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©teuerbegünftigung tut © i n tt e bet g ef ep l i d) en er mi n o*
1o g i e in 333rgfatt fommt.

3ftt bec ©ebäubefteuergefepgebung bei lebten 3ahrgehttte ftnb unter
biejerauSbrüdlid ) en Segeicftnung  oerfcftiebene geitliche©teuer*
befreiungeu unb ©teuerbegünfjigungen feftgelept worben, jo gum Seifpiel burd)
baS ©efep oom 25. ©iärg 1880, 3 - 39 ftt.' ®.*©!., betreffenb bie(Steuerfreiheit
bon 9icu=, 3u » unb Umbauten, bte gwölfjäprige  g e i 11i d) e S e*
f r e i u n g bon ber HauSginS* unb fllaffenfteuer, ferner burd) baS ©efep bom
28. 3)egember 1911, 3- 242 8t.‘®.*Sl ., botreffenb ©teuerbegiinfti»
jungen  für 9teu*, 3 U‘« Auf* unb Ümbauten im allgemeinen unb fitr
SleinwobnungSbauteninSbefonbere. 3 « allen biefen fällen banbeit eS ftd)
barum, einerfeitS bie Sautätigfett tm allgemeinen, anberfeitS bie Srrid)tung
bon einem bejlimmten 3 racäe gewibmeten Sauten burd) bie 3 ufi£̂ erul1S &er
©teuerbefreiung ober ©teuerbegünftigung gu förbern.

Sine btebott Wefentlidj üerfchtebene Angelegenheit bat ihre Regelung burdj
baS hier in Setracbt fommenbe©efefc bom 10. Augujl 1905, 3 - 134 9t.*@.=Sl .,
betreffenb UebergangSbeftitmnimgtn für bie Seranlagung ber ©ebäubefieuer in
ben auf ©runb beS nieberöfterreicfftfchenSanbeSgcfepeS bom 28. Segember
1904, 3 1 ex 1915, mit ©Wien bereinigten ©emeinbett unb ©emeinbeteilen
erfahren, Hier banbeit eS ftcft barum, biefe mit ©Wien bereinigten©emeinbe»
teile in Segug auf bie ©ebäubefieuer nach ben* für ©Wien bejlebenben®e»
bäubefteuerüorfchtiften(HauSginSfteuer mit bem ©teuerfape bon 263/» ©rogetit
unb unter ©ejlattuug eines 15 fjrojentigeu A6gugeS für SrbaltungSfoften) gu
unterwerfen, gu welchem 3 ^ ^ für bie 3abre 1912 bis 1926 eine jieigenbe
UebergangSffala feftgefept Würbe(§ 2 beS ©efepeS).

die in ben bereinigten©emetnben unb ©emeinbeteilen gelegenen©ebäube
würben Weber geitlid) bon ber ©teuer befreit, noch Würbe ihnen eine geitlidje
Segünftigung gegenüber ben allgemeinen©ebäubefteuerborfdjriften im @i nn e
beS gef ep l i d) en ©pracpengebraucheS  gewährt, fonbern eS würbe
lebiglidh gur Sermeibung einer plöplidj burcftgreifenben unb baher auS fleuer*
tedhnifdjeu unb anberett ©rünbcn nid)t erwünfdjten Umwülgung eine laugfame
Anpaffung an bie in ©Wien bereits beftebenben©ebäubefteuerberhältniffe feft*
gelegt, Hiebei ift für ben borliegenben gall nicht außer Setracftt gu taffen, baß
baS ©efep oom 10. Auguft 1905, 3 * 134 fß.‘@.Sl ., mit feinem Sorte bon
etner ©teuerbefreiung ober einer ©teuerbegünftigung fprid)t, baher auch bie
bon ihm getroffenen SJfaßnabmen nicht unter bem©eftcptspunlte einer©teuer*
befreiung ober ©teuerbegünftigung gu beurteilen ftnb.

a dj bem gewöhnlichen © brachgebraucheerfdjeinen  aller*
bingS bie ©ebäube in ben erwähnten©ebieten gegenüber jenen im urfprfing»
liehen©emeinbegebiete bon ©Wien burch eine gewiffe3 eü 'n abnehmenben
ftftaße„begünftigt", ni dj t a b er n a dj bem eigentlichen © brach 5
gebraute unb ber mit bemfelben oerbunbenenAbfidjt
beS © e f ep e S.

SS eifcßeint bemttach als rechtsirrtümlich, wenn bte angefodjtene Snt*
fdjeibung in jenen Seränberungen, welche gufolge beS mehrgitierten©efepeS in
ber ©ejieuerung ber im einberleibten©ebiete gelegenen©eböube gu Ungunften
berfetben etntraten, ben ©Wegfall einer geglichen ©teuerbegünftigungerblidft
unb aus biefem ©runbe bie Erhöhung beS ftJlietginfeS als unguläfftg ab»
gelehnt hat.

SS wäre üieltnehr baS Ausmaß ber Sftehrleiftungen an öffentlichen Ab*
gaben, Welche auch nach Seginn beS ÄriegeS infolge ber gitierten gefeplichen
Seftintmuugenbie Sefd)Werbefübrer als Hauseigentümer belaßen, feftgufteßeu
unb bei ©emeffung ber guläfftgeu SRietginSfteigerunggu berücfftchtigen gewefen.

2. Auch bie ber angefochtenen Sntjd)eibung gugrunbe gelegte jfted)tS*
anfchauuug, baß tm ©nute beS § 2, Abfap 1, ©unft 1, „nur SarauSlagen",
welche ber HauSbefiper bie Srhaltung fernes HaufeS machen mußte unb
nicht auch ber ©Wert feiner eigenen, hierauf gerichteten Arbeit in Setradjt
fomrnen bürfen, erfcheint als redftSirrig. SS ift ohne weiters flar, baß nicht
jebe auch noch fo geringfügige Dbforge für bie Srhaltung eitteS HaufeS feitenS
feines SeftperS als „Auslage" gu werten fein wirb; ebenfoWenig wäre aber
eingujehen unb auS ber offenfunbigen Abftd)t ber Siftieterfd)upoerorbnung gu
rechtfertigen, baß eine weiter auSgreifenbe dätigfeit beS Hauseigentümersunb
feiner Singehörigen gu beren ©eforgung inSbefonbere gewerbliche unb h«nb»
werfSntäßige Äenntniffe unb gäbigfeiten gehören, oon ihnen  umfonft geleiftet
Werben müßte unb bie Sftieter ben ohne bejonbere©chwierigfeit in ©elb gu
giffernben Sert folchcr Seiftungen tuerieren, währenb fte, wenn ber $ auS*
eigentümer gang biefelbe Slrbeit unb wahtfcheinlich mit größerem Äoftenauf*
wanbe burch einen Saumeifter ober Hanbwerfer ^eforgen laffen würbe, wogu
er ohne allen 3toeifel berechtigt wäre, ftd) auS bem S£ttel ber hieburd) erwâ *
Jenen baren Slusiagen eine angemefftne Srhöhung ihtet Sftietginfe gefallen
laften müßten.

SluS biefen Srwägungen gelangt ber ©erichtShof gur Aufhebung ber an*
gefochtenen Sntfdjeibungen na^ § 7 feines ©efegeS.

^ojjmmg ânforbermtrteti.
1. S)ie ©emeirtbe ift tm ©itute be§ § 4, Slbfafc1 ber

Stnforberunĝfunbmad̂ung überhaupt nid)t gehalten, au^ ujpreĉen,
gugunften tueldjer inbiüibueß beftimmter fperjonett ftc baä
Slnforberung§re^ t in einem lonfreten geltenb mö(̂ t.

2. 9flad̂ § 4 b ber zitierten Stunbmâ ung fönnett auch folcfje
sJtäume angeforbert merben, bie eift burd) bauliche UmgeftaUung
î re Eignung 5U SSô n m̂ecfen erholten.

3. @3 ift nidjt nötig, im 5tnforbemng§er!ennttuffe, besietjung§-
lüeife in ber ätfietamtSentfdjeibung gu zitieren, auf ®runb todcbeS
ber fünfte 1 bi§ 10 be§ § 4 bie Stnforberung erfolgt fet, toemt
nur genügenb beutlicE) burc| eine betgefügte $ egrünbmtg gu
ertennen ift, auf todê en (Srunb ftcb bie ?ltiforberung ftfijjt.

4. SSenn auch ba§ freie ©rmeffen firf) einer Ueberpu'ifnng
burdj ben $8erü>aItungägericbt§bof entgiebt, fo ift boeb eine
©efcblnerbeetnmenbmtg, bie behauptet, bafj eine®efe| e§ftelle, bie
e§ ber ®el)örbe übedäbt, im eittgdnen gälte au§ 8 ttlig!eit§-
grunben üon ber fonft ftarren Wnorbnmtg ber fftorm Umgang
gu nebmen, ba§ Reifet nach freiem(grnteffen gu entfebeiben, mit
Unrecht für nicht anmenbbar erttärt nmrbe, tro^ ber iöeftimmitng
beg§ 3, lit. e beg SSertoaltungSgeridbtS^ofgefêeg bom Sabre 1875
gutäffig.

SSermattitngggericbtgbofentfd)eibung bom 13. Dftober 1920,
3 . 2059/20 , Mbt . 15/8405/20.

$ >er SSeuonttungggeriChtbof bat über bie 23efd)U)erbe ber beulfcb5
öfterreichtfeben Hauptanftatt für (Satbbemo &üifterung in SSten loiber
bie ©ittfcbeibmtg be§ SDUetamteg ber ©tafet SBieit («Senat für
SBobnungganforberungen ) bom 18 . gebruar 1920 . 3 . 1965/19,
betreffenb eine SBobnungganforbentng , bie SBefcbwerbe at§ unbe=>
grünbet abgemiefen,

SntfcheibungSgtünbe:  3 )aS ©Wohnungsamt ber ©tabt ©Men
hat mit feinem an baS ©tactSlommiffariotfür @ödjbemo6ilifterung, att bie
beutfd)öfterreichifd)e Hauptanftalt für ©aijbemobitifterung unb an bie SegtrlS*
öertretung beS 20. ©Wiener©emeinbebegirfeS gerichteten Scfcheibe Oom 17. Jänner
1820, 3 - 448, bie Saracfen 15 unb 16 ber Sruppenuntcrfunft(Säger) 20. Segtrl.
unter Serufung auf § 4, Sllinea1 ber $ unbmachung ber nieberöfterrcidjifcfeen
SanbeSregierung oom 80. 3uni 1919, S.*©.5Sl . 9ir. 160, mit bet Segrünbuug
angeforbert, baß biefe Saradeit nur leerftehenbe ober oon Dbbachlofcn befepte
SWohnungen(3eüen) enthalten, äftit ber heute angefochtenen Sntfd)eibung gab
baS ättietamt ber ©tabt ©Wien ben bagegen erhobenen Sinfptüdjen mit nach5
ftehenber Segriinbung (eine f̂ olge.

®te Saracfen 15 unb 16 auf ben ©rttnben ber ftögemeinen öfterreichifchcn
Saugefeftfchaft feien oom SBohnungSamte mit Stücfftcht auf bte im 20. Segirfe ’’
mit befonberer@^ ärfe auftretenbe SBohnuugSnot angeftd)ts ber Unmögtichfeit
etner anberweitigen SefdEißffung oon ©WobnungSmöglichfeiten angeforbert worben.
Hiegegm fei feitenS beS SertreterS beS©taatSfommiffariateS für ©adsbemobili*
fterung geltenb gemacht worben, baß eine 3uftimmung beS©taatSaiuteS für
fogiale Serwaltung gu biefer Slnforberung hätte eingeholt werben ntüffett, was
nicht gefdjehen fei, ferner baß foftfpielige bauliche Seränberungen notweubig
waren, um biefe Saracfen überhaupt für SBopngwede berwenbbar gu machen,
Währenb anberfeitS burch de Slnforberung Wichtige ftcatSfinangtcllê ntereffen
beeinträchtigt unb bie fßafchheit, mit ber bie ©achbemobiliftenmg burchgeführt
werben miiffe, behinbert erfcheine. 2)ie Ausführungen beS SertreterS ber beutfeb*
öfterreichifchen Hauptanfialt für ©achbemobilifterung befdhräulten ftd) börauf, bie
3wcdmäßigleitSgrünbe anguführen, bie gegen bie Anforderung fpredhen unb bie
ftd) oor allem auf bie Seljinberung ber Serwertung beS ©cfauitfomplepeS
begiehen.

SDie Seftimmungen beS § 4 ber Äunbmad)ung, baß eine Anforberuttg
oon ftiätimen, bie öffentlichen 3wecfen bienen, mit 3uft:mmung ber nieber*
öfterreichifchen SanbeSregierung gu erfolgen habe, fpred)e nicht gegen bie ©efefc*
lichjeit ber oorliegenbeu, ohne eine foldje 3aftimmung erfolgten Auforberung,
weil bie fraglichen Saraden feit längerem nicht mehr öffentlichen 3we<fcn
biercen, fonbern oietmehr auf leben $ aü ihre Serwenbung gu priöaten 3wecfen
eben bucch bie ©achbemobilifterung begwedt werbe.

2)en ftaatSfinatigiellen̂jntereffen aber, bie eoentueö burch bie Auforberung |
in SWitleibenfchaftgegogeu werben, ftehe baS bringenbe öffentliche Sntereffc
entgegen, ber ©Wohnungsnot ahguhelfen.

Ueber bie Sefchwerbe ber beutfd)öfterreid)ifchen Hauptanftalt für ©ach*
bemobilifterung hat ber SerwaltungSgeridjtShof folgenbeS erwogen:

©te, führt gunädjft aus, baß bk ©emeinbe laut beS § 4 Abfap 1 ber
Äuttbmâ ung ©Wohnungen nur für ©Wohngwede oon iperfoneu attforbexn bürfe,
bie in ber ©emeinbe hetmatberedjtigt ober burch gwittgettbe©rünbe genötigt
ftnb, bort gu wohnen, unb feine ent}pred)enbe ©Wohnung fiuben lönnen, bie
Anforberuttg fpredje aber einfach nur oon„Obbachlofen", ohne gu überprüfen,
ob eS ftdj um foldje fJWerfonen hanble, auf bte bie SorauSfepungeu ber begogenen
fttorm gutreffen.

demgegenüber hat ber SerwaltungSgerid)tSbof an ber fdjon in feinem
Srfenntniffe oom 5. gebruar 1920, 3 - 418, auSgefprodiencn unb bort beS
näheren begrünbeten Anfdjauutig feftgepalten, baß bie©emeinbe im ©inne beS
§ 4, Abfap 1 ber Äunbmachung ootn 30. 3|unt 1919 überhaupt nicht gehalten
ift, auSgufpredjen, gugunften Welcher inbiuibuell beftimmten©erfonen fte baS
AnforberungSred)t in einem fonfretett^ aöe geltenb macht. 2)ie ©emeinbe ift,
Wie bort beS näheren bargetau würbe, berechtigt, bie nach ber fftorm anforber*
baren©Wohnungen nicht für je eine anfprud)Sbered)tigte fßetfon, fonbern für ben
gefanttett JfreiS folcher Sedonen itt Anfprud) gu nehmen, um fte ihnen bann
je nach bem Umfange unb ber $>ringlid)!cit iljrcS SebarfeS guguweifen. 3n
einem folchen̂ aüe aber fann, Wie ebenfalls in biefem Srfenntniffe unb auch
fd)on in bem früheren Srfenntniffe oom 81. üDegeutber 1919, 3 - 6223, auS*



gesprochen wurde , von einem prozessualen Rechte des Hauseigentümers oder
des bisherigen Wohnungsinhabers auf eine Ueberprüfung der Voraussetzungen
des ersten Absatzes des Z 4 nicht die Rede sein.

Die Beschwerde führt weiter aus , daß die beiden angeforderten Baracken
nach der Bauordnug überhaupt nicht zu Wohnzwecken geeignet seien , weil sie
sich in einem Zustande befänden , der ihre Bewohnung geradezu ausschlöffe . Sie
entsprächen den gesetzlichen Anforderungen weder in sanitäts - noch in feuer¬
polizeilicher Hinsicht . Hier ist vor allem darauf hinzuweisen , daß nach der aus¬
drücklichen Norm des Z 4o der Kundmachung auch solche Räume allgefordert
werden können , die erst durch bauliche Umgestalmngen ihre Eignung zu Wohn¬
zwecken erhalten . Weiters aber war zu erwägen , daß die Wahrnehmung der
sicherheitspolizeilichcn öffentlichen Rücksichten im Sinne der Gemeindeordnung
nur der Gemeinde und ihren Organen zukoinmen kann und daß daher die
beiden Verhandlungen nach der Kundmachung vom Juni 1919 in der Rolle
des Hauseigentümers oder letzten Wohnungsinhabers austretenden Parteien
keinesfalls berufen sein können , in dieser Richtung Einwendungen gegen die
Anforderungen zu erheben.

Die Beschwerde rügt , daß weder im Anforderungsbescheide noch auch in
der angefochtenen Mietamtsentscheidung zum Ausdrucke komme , auf Grund
welches der Punkte 1 bis 10 des Absatzes 1 des ß 4 der Kundmachung die
Anforderung ausgesprochen wurde . Allerdings ist im Anforderungsbescheide nur
der ß 4 , Absatz 1 ausdrücklich zitiert und eine Zitation eines der Punkte dieser
Stelle unterlassen worden . Allein mit vollem Rechte weist die Gegenschrift
dagegen darauf hin , daß durch die bcigefügte Begründung : „ weil die Baracken
leerstehende . Wohnungen . . . . enthalten " genügend deutlich erkennbar
ausgedrückt wurde , daß die Anforderung auf die Bestimmung des Punktes 1
des ersten Absatzes des § 4 gestützt wurde . Daß die Voraussetzungen dieser
Gesetzesstelle auch gegeben waren , wird aber in der Beschwerde gar nicht
bestritten . Soweit jedoch die Beschwerde sich mit den Voraussetzungen der
Punkte 7 und 8 dieses Absatzes befaßt , erscheint sie gegenstandslos , weil sich
die angesochtene Anforderung auf diese Bestimmungen eben gar nicht stützt.

Die Beschweede rügt ferner , unter Hinweis aus die Anordnung des
letzten Absatzes des Z 4 der Kundmachung , daß nicht geprüft wurde , ob der
Grundsatz der Billigkeit , der die Kundmachung beherrsche, bei der Anforderung
beobachtet wurde oder nicht . Die der beschwerdesührenden Anstalt übertragene
statutenmäßige Aufgabe sei eine ungemein wichtige ; durch die Anforderung der
zwei Baracken werde aber die Verwertung des Lagers verhindert und es werde
der Beschwerdeführerin unmöglich gemacht , ihren statutarischen Zweck als Staats¬
behörde zu erfüllen ; sie führt dann die finanziellen Benachteiligungen an , die
die Anforderung der Baracken im Gefolge habe . Der Berwaltungsgerichtshof
hat bei Behandlung dieses Veschwerdepunktes nicht übersehen , daß die Berück¬
sichtigung von Billigkeitsmomenten bei der Anforderung von Wohnungen , wie
dies übrigens auch schon im Erkenntnisse vom 31 . Dezember 1919 , Z . 6223,
ausgesprochen wurde , dem freien Ermessen der erkennenden Behörde überloffen
bleiben muß und daher von einer Ueberprüfung durch den Gerichtshof aus¬
geschlossen ist. Allein immerhin wird anerkannt werden müssen , daß eine
Beschwerdeeinwendung , die behauptet , daß eine Gesetzesstelle , die es der Behörde
überläßt , im einzelnen Falle aus Billigkeitsgründen von der sonst starren
Anordnung der Norm Umgang zu nehmen , mit Unrecht für nichkanwendbar
erklärt wurde , die sich also nicht dagegen wendet , wie das Ermessen geübt
wurde , sondern eine Rechtsverletzung darin erblickt, daß die Behörde es
abgelehnt hat , ihr Ermessen überhaupt walten zu lassen, auch angesichts der
Bestimmung des Z 3, iit . s des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 , R .-G .-Bl.
Nr . 86 ex 1876 , zulässig sein muß , und dies im vorliegenden Falle um so sicherer,
als tatsächlich die vom belangten Mietamle erstattete Gegenschrift ausdrücklich
darauf hinweist , daß die Anordnung des letzten Absatzes des § 4 für den
vorliegenden Fall überhaupt nicht in Betracht komme . Dieser Ansicht aber
mußte der Berwaltungsgerichtshof , wenn auch nicht aus den vom Mietamte
vorgebrachten Erwägungen , bcipflichten . Denn nur auf die „beruflichen oder
Familienverhältnisse " des Wohnungsinhabers hat die Gemeinde bei der Aus¬
übung des Anforderungsrechtes nach dieser Form billige Rücksicht zu nehmen,
dar heißt , daß sie die Frage mit in Erwägung und Erörterung ziehen soll,
ob nicht vielleicht in den Familienverhältnissen oder dem Berufe des Wohnungs-
inhabers begründete Umstände besonderer Art es als billig erscheinen lassen,
dem Wohnungsinhaber di- Weiterbenützung der Wohnung zu .gestatten und
von der Anforderung abschon sie in der Norm ansonsten begründet wäre , ganz
oder teilweise abzusehen . Solche Umstände aber vermag die beschrverdesührende
Anstalt nicht ins Treffen zu führen . Von Familienverhältnissen dieser Anstalt
kann vorweg nicht die Rede sein . Aber auch sonst ist, was sie geltend macht,
nichts , was dafür sprechen könnte , daß ihr die W eit er b enü tz u n g der
Baracken aus beruflichen Rücksichten billigerweise zu gestatten sei. Was sie
vorbringt , sind Bedachtnahmen auf finanzielle Nachteile , die sie durch die
Anforderung der Baracken erleiden soll . Solchen aber wird jeder Hauseigen¬
tümer und jeder Wohnungsinhaber für den Fall einer Anforderung ausgesetzt
sein können , ohne daß die Norm der Gemeind - aufträgt , auch auf sie billige
Rücksicht zu nehmen . Die Vorschrift des letzten Absatzes des 8 4 kommt also
hier überhaupt nicht in Betracht.

Dann weist die Beschwerde auf die Anordnung des Z 13 der Kund¬
machung hin , wonach der Hauseigentümer , wenn er nicht auf dies Recht ver-
zichtet hat , bei Rückstellung deS Objektes verlangen kann , daß es , abgesehen
von der Abnützung infolge ordnungsmäßigen Gebrauches , in den Zustand rück-
versetzt werde , in dem es zur Zeit der Anforderung übernommen wurde . Der
Tatbestand , so führt die Beschwerde aus , sei in dieser Richtung überhaupt
nicht überprüft worden , sonst hätte stch ergeben muffen , daß der Bauzustand

' der Baracken ein derartiger ist, daß sie bei der schonungslosen Benützung durch
Obdachlose überhaupt nicht mehr für eine Verwertung in Betracht kommen , da
die Lebensdauer von Holzbaracken erfahrungsmäßig eine kurzfristige sei.

Demgegenüber aber ist zu erwägen , daß einerseits die Gemeinde sich laut
der Absätze 2 und 3 dieses ß 13 und unter den dort vorgesehenen Modalitäten
von den im Absätze 1 vorgesehenen Verpflichtungen anch befreien kann , und
daß anderseits die Frage nach dieser Verpflichtung nicht schon im Zeitpunkte
der Anforderung , sondern , wie sich aus der Natur der Sache , aber auch
daraus ergibt , daß daS Verlangen der Partei nach entsprechender Rückgabe
des Objektes nach der Anordnung des bezogenen ersten Absatzes binnen acht
Tagen „nach Bekanntgabe des Verzichtes auf die weitere Anforderung " zu
stellen ist, erst im Zeitpunkte nach diesem Verzichte in einem gesonderten Ver-
fahren zu überprüfen ist. Infolgedessen erscheint diese Frage im Anforderungs-
erkenntnifse selbst noch gar nicht ausgetragen und daher in diesem Stadium
nach der Anordnung des Z 5 des Gesetzes über den Verwaltungsgerichtshof
nicht spruchreif.

Die beschwerdeführende Anstalt bemängelt weiters , daß die Allgemeine
österreichische Baugesellschaft als die Grundeigentümerin dem Verfahren nicht
beigezogen worden ist. Durch diesen Verfahrensmangel aber könnte nur diese
Ballgesellschaft , niemals aber die Hauptanstalt für Sachdemobilisierung in
ihren Rechten verletzt erscheinen , weshalb diese auch nicht als legitimiert erkannt
werden kann , diese Beschwerdeeinwendung vorzubringen.

Endlich weist die Beschwerde auf die Anordnung des Z 4 b der Kund¬
machung hin und rügt , daß vorliegenden Falles die Zustimmung der nieder-
österreichischen Landesregierung zur Anforderung nicht eingeholt worden sei.
Diese Zustimmung ist nach der berufenen Norm dann erforderlich , wenn
angelordert werden sollen „zur Benützung als Wohnung geeignete oder zu
Zwecke ohne erhebliche bauliche Veränderungen umzugestaltende Räume , d i e
öffentlichen Zwecken dienen ". Selbstverständlich kommt cs hiebei
nicht darauf an , ob diese Räume vielleicht einmal solchen Zwecken
sondern nur darauf , daß sic dem öffentlichen Zwecke zur Zeit dienen,
da sie angeforderl werden sollen . Davon aber kann hier allerdings nicht die
Rede sein . Mag auch die Ausgabe , mit der die beschwerdeführende Anstalt
betraut ist, immerhin eine derartige sein, daß von der Anstalt selbst gesagt
werden kann , daß sie öffentlichen Zwecken dient , keinesfalls könnte dies von
den beiden Baracken zur Zeit , da das Anforderungserkenntnis erfloß , behauptet
werden . Damals waren die Baracken , wie unbestritten vorliegt , zum Teile
überhaupt leerstehend , zum Teile von Obdachlosen benützt . Worin hienach
der öffentliche Zweck gelegen sein soll, dem die Objekte zu dieser Zeit gedient
haben könnten , ist tatsächlich nicht einzusehen , da auch die Bereithaltung der
Objekte zur finanziellen Verwertung nicht als öffentlicher Zweck angesehen
werden kann.

Aus allen diesen Erwägungen war die Beschwerde abzuweisen.

S

Auflösung von liquidierenden Aemtern.
Laut 'Mitteilung des Bundesministeriums für Finanzen vom

28 . Dezember 1920 , Z . 113678 , wurden in Durchführung des
Kabinettsratsbeschlusses vom 30 . Juli 1920 der liquidierende öster¬
reichische Oberste Rechnungshof,  das liquidierende g e-
meinsameFinanzministerium  und der liquidierende gemein-
same Oberste Rechnungshof aufgelöst  und die noch
abzuwickelnden Geschäfte der erstgenannten liquidierenden Stelle dem
Rechnungshof , jene der beiden letztgenannten liquidierenden Stellen
dem Bundesministerium für Finanzen eingegliedert . Alle diese auf¬
gelösten Stellen betreffenden Zuschriften sind in Hinkunft an die
nunmehMuständige österreichische Zentralstelle , das ist der Rechnungshof
oder doM Bundesministerium für Finanzen , zu richten.

4

Steiermärkische Landesverfassung 1S2L.
Das Präsidium der steiermärkischen Landesregierung hat mit

Zuschrift vom 11 . Jänner 1921 , P . Z . 140/1 , folgendes mitgeteilt:
Mit der Verlautbarung des Landesgesetzes , betreffend die Er¬

lassung einer vorläufigen Landesverfassung für das Land Steiermark,
treten bestimmte , in der Bundesverfassung (Bundesverfassungsgesetz
vom 1. Oktober 1920 , B .-G .-Bl . Nr . 1, und Verfassungsgesetz vom
1. Oktober 1920 , B .-G .- Bl . Nr . 2) begründete Aenderungen in der
Verwaltung des Landes Steiermark ein.

Das Kollegium der neuen Landesregierung , welches an die
Stelle des bisherigen Landesrates tritt , besteht nach Z 52 , Absatz 1
der Landesverfassung aus dem Landeshauptmann , 2 Stellvertretern
des Landeshauptmannes und 9 Landesräten , zusammen 12 Mit¬
gliedern . In den Wirkungskreis dieses kollegialen Organes gehören
nach ß 42 , Absatz 2, Iit . b des Verfassungsgesetzes vom 1 . Oktober
1920 , B .- G .-Bl . Nr . 2, bis zum Zustandekommen der im § 42,
Absatz 1 angeführten Gesetze alle Angelegenheiten der ehemals vom
LandesauSschusse , derzeit vom LandeSrate geführten autonomen Ver-



waltnng ; diese werden Nom Lunde im selbständigen Wirkungskreise
vollzogen . Dagegen werden bis zu dem erwähnten Zeitpunkte nach
8 42 , Absatz 2, iit . o des erwähnten Verfassungsgesetzes und § 55,
Absatzes 2 der Landesverfassung alle übrigen Angelegenheiten der
Vollziehung , das sind die Angelegenheiten der bisherigen allgemeinen
politischen Verwaltung II . Instanz , von dem Landcshanptmanne mit
Hilfe des ihm unterstehenden Bcamtenkörpers der bisherigen Landes¬
regierung lehemals Statthaltern ) insoweit geführt , als nicht eigene
Bundesbehördcn zur Errichtung gelangen . Für die Leitung des inneren
Dienstes steht dein Landeshauptmannc der Landesamtsdirektor als
oberster Beamter zur Seite.

Um in Hinsicht auf die oben angebenen Belange für den
Parteienverkehr , für die Adressierung und Zustellung von amtlichen
Poststücken sowie von Partrieingabcn die Unterscheidung zwischen den
Funktionen der mittelbaren BnndeSverwaltnng (bisher staatliche Ver¬
waltung unter der Leitung des Landeshauptmannes ) und der selb¬
ständigen Landesvcrwaltnng (bisher autonome Verwaltung , nunmehr
durch das Kollegium der neuen Landesregierung geführt ) entsprechend
zu kennzeichnen, wird die Landesregierung als Behörde in Bezug auf die
vom Landeshauptmannc geführten Geschäfte der mittelbaren Bundes¬
verwaltung den Namen „Landesregierung (Burg ) " und in
Bezug auf die Geschäfte des selbständigen Wirkungskreises den Namen
„Landesregierung (Landhaus ) " führen.

«
Zulassung der Hohlsteinmauern — Bauweise

Dr . Ing . Drach.
In Erledigung des Ansuchens der Bnnunternehmnng N . Rella

L Neffe , 15 . Mariahilfergürtcl 39/41 , um die Zulassung der Hohl-
steimnauern — Bauweise Dr . Ing . Drach wird die Anwendung dieser
Bauweise bei Hochbauten in Wien gemäß den vom Oesterreichischen
Ingenieur - und Architektenverein in Wien ausgestellten Leitsätzen für
die Ausführung von Hohlmancrn aus Betonsteincn und auf Grund
der dnrchgeführten Festigkeitsversuche unter folgenden Bedingungen als
zulässig erklärt:

1. Für die Bauweise Dr . Ing . Drach haben im allgemeinen die
für Betonbauten geltenden Vorschriften (Ministerialverordnnngen vom
15 . Juni 1911 und vom 15 . September 1918 über die Herstellung
von Tragwerken aus Eisenbeton oder Stampfbeton bei Hochbauten ^ !
sinngemäß Anwendung zu finden . Ist für einen Bart die Verwendung
dieser Bauweise vorgesehen , so ist die? in den Einreichungsplänen
anznführen und die erforderliche statische Berechnung beizübringen.

2 . Die Steine müssen den vorgclegten Zeichnungen , beziehungs¬
weise den beim Stadtbauamtc erliegenden Mustern entsprechen . Die
Steine sind aus Kicsbeton im Mischungsverhältnisse von mindestens
140 kx Portlandzement auf 1 u? Sand (RaummischnngsverhSltnis
1 : 10,  Mindestdruckfestigkeit 60 kx/cu ? nach sechs Wochen ) hcrznstcllen,
falls die Inanspruchnahme der Mauern nicht eine bessere Mischung
erfordert . Falls als Zuschlagstoffe Kessclschlacke, Lokomotivlösche oder
Müllverbrcnnungsrückständc verwendet werden , ist die Zcmcntmindest-
menge derart zu erhöhen , daß die Festigkeit des Betons nach sechs¬
wöchiger Erhärtung wenigstens 60 kK/c „? erreicht.

3 . Der Mörtel ist im Mischungsverhältnisse von 470 kg Port¬
landzement auf 1 nst' reinen , feinkörnigen , reschen Sand , ohne Zusatz
von Wcißkalk hcrzustellen . Seine Festigkeit , erprobt an Würfeln von
50 em ? Querschnittfläche , muß nach sechswöchiger Erhärtung mindestens
100 kg/cm ^ betragen.

4. Der Baubehörde steht es frei, auch während der Bauaus¬
führung den Nachweis über die Beton -, Zellen - und Mörtelfestigkeit
durch Proben zu verlangen.

5 . Die nutzbare Ouerschnittfläche der Hohlmauer ist mit 1420
auf 1 in Mauerlänge , das Geivicht der unverputzten Mauer mit
900 kg/cm ' , beziehungsweise 310 Kg für 1 m - Manernufrißflüchc
anzunchmen , falls nicht der Gewichtsnachweis besonders erbracht wird.

6 . Die zulässige Drnckinanspruchnahmc der nutzbaren Mauer-
qnerschnittflächc ist abhängig von der jeweils nachgewiesenen Beton -,
beziehungsweise Zellenfestigkeit . Und zwar beträgt bei einer Beton¬
würfelfestigkeit von 60 kg/cm -, beziehungsweise 140 kx/em ^ oder einer
Zellenfestigskeit von 30 kg/cciZ , beziehungsweise 70 kg/am ,̂ die zu¬

lässige Druckbcanspruchnng von 5 kg/cn ? , beziehungsweise 12 kg/om ' .
Für zwischen diesen Grenzen liegende Werte der Beton - oder Zellen¬
festigkeit ist der zugehörige Wert der zulässigen Inanspruchnahme
durch verhälinismäßigc geradlinige Einschaltung zu ermitteln . Die
rechnungsmäßige Druckspannung darf 12 kg/em ^ nicht überschreiten.
Beträgt die freie Mauerhöhe b mehr als das Zwölffache der Mauer¬
dicke b (ohne Verputz ), so ist der Wert der zulässigen Inanspruch¬
nahme durch Multiplikation mit der Abminderungszahl ac— 1 90 -

— 0 075 — zu verringern . Die Höhe tragender Mauern darf nicht

mehr als das 16 fache der Mauerdicke betragen.
7 . Die Herstellung der Mauern hat mit besonderer Sorgfalt zu

geschehen. Insbesondere ist der Mörtel vor dem Ansehen jedes Steines
gut abzugleichen.

8 . In jedem Geschosse ist ein durchlaufender , den ganzen Gebäudc-
grundriß umfassender , als Deckenauflager dienender Betonrost von
wenigstens , 5 cm Höhe anzuordncn . Durch diesen Rost dürfen Ranch-
nnd Luftabzüge durchgcführt werden . In jedem Stockwerke ist ein
Schließennctz anzuordnen . Die Mauerschließen sind in der Regel in
den Betonrost zu verlegen . Die Hohlmauern sind in Entfernungen von
höchstens 7 m durch geeignete Querwände oder durch Pfeiler zu ver¬
steifen. Für einen guten Anschluß der Zwischenwände an die Haupt¬
mauern ist Sorge zu tragen.

9 . Die Rauchfänge sind entsprechend der Zeichnung ans Beton
oder aus Ziegeln in Portlandzementmörtel herzustellen.

10 . Beiderseits aufliegende Stufen dürfen nicht unmittelbar in
die Hohlmauern eingreifcn . Es ist mindestens bei den Stnfenauflagern
Stampfbeton oder volles Manerwerk in solchem Ausmaße auszuführcu,
daß eine Störung des Steinverbandes oder ein Verhau der Steine
vermieden wird . Die Hohlmauern dürfen nicht als Auflager freitragender
Stufen verwendet werden.

11 . Die Fundamente sind mindestens bis auf eine der Söhlen-
breite gleiche Höhe ans Vollmauerwerk herznstellen . Die Fundament-
Verbreiterung hat in der gleichen Weise zu geschehen wie bei Bauten
ans vollem Mauerwerke.

12 . Die Abänderung und die Ergänzung der vorstehenden Be¬
dingungen sowie die gänzliche Zurücknahme dieser Bewilligung bleibt
nach Maßgabe der praktischen Erfahrungen Vorbehalten.

Beschreibnn  g.

Diese Hohlmauern werden aus Betonplatten , welche mit Federn
und Nuten ineinandergreifen , znsammengefügt . Die Platten sind 35 cm
hoch und 5 cm dick, die Läufersteine 55 cm , die Bindesteine 30 cm
lang . Sie werden unter Verwendung cines Mörtels , der aus einem
Naumteile Portlandzement auf drei Teile feinem Sand besteht, Voll
auf Fug versetzt. Die Maucrstärke beträgt 35 cm . Die Betonplatten
werden in eisernen Formen gestampft . Das Mischungsverhältnis des
Betons wird nach Maßgabe der Inanspruchnahme der Mauern,
jedenfalls aber derart gewählt , daß die Würfelfestigkeit nach sechs¬
wöchiger Erhärtung mindestens 60 kx/cn ? betrügt . (Raummischnngs-
verhältnis I : 10 Kiesbeton .) Die Rauchfängc werden zylindrisch , durch
Ausbetonieren von Manerhohlräumen , wodurch auch ein Ziehen der
Schlotte ermöglicht wird , oder in sonst gebräuchlicher Weise hergestellt.
Die Scheidewände werden aus Schlackensteinplatten , welche in die
Hauptmauern eingebunden werden können oder aus Stampfbeton aus-
geführt . Die Tür - und Fensterstncke werden durch Leisten, welche in
die Steinnuten eingreifen , befestigt.

^ RlMmUmliestimmuttsier?.

Aendernng der Geschäftseinteilnng infolge Um¬
gestaltung der technischen Magistratsabteilungeu

Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom
24 . Jänner 1921 , M D . 6888/20:

Der Herr Bürgermeister hat zufolge Entschließung vom 19 . Jänner
1921 auf Grund de- StadlsenatsbcschlusseS vom 18. Jänner 1921 , P . Z.



804/21 , rinc Acndening der Geschästscinteilung der technischen Magistrats¬
abteilungen und die dadurch bedingte Benderung der Gcschäftseinteilung der
M .Abt . 39 , 40 , 41 , 44 und 92 genehmigt.

Die Gcschäflseinteilung fiir den Magistrat der Stadt Wien wird dem¬
gemäß in folgender Art abgeändert:

Gruppe V.
Technische Angelegenheitc«. Technisches Referat.

Geschäfte des Stadtbaud irektors.
Oberleitung und Oberaufsicht Uber die technischen Dienststellen des

Magistrates , Beaufsichtigung der Geschäftsführung derselben unter Mitwirkung
der hiezu bestimmten Oberbeamten . Leitung der Amtsstelle der Berwaltungs-
gruppe V des Magistrates . Pcrsonalangelegenheiten der technischen Dienststellen
des Magistrates , soferne deren Behandlung nicht diesen selbst, beziehungsweise
deren Snderledigung nicht anderen Dienststellen Vorbehalten ist. Behandlung
allgemeiner technischer Fragen und solcher von grundsätzlicher Bedeutung . Ein¬
heitliche Austragung von Angelegenheiten , welche alle oder mehrere technische
Dienststellen des Magistrates gemeinsam berühren . Prüfung der städtischen
Baupraktikanten (Staatsbaudienstprüfung ). Behandlung grundsätzlicher An¬
gelegenheiten betreffend das Ziviltechnikerwesen , Baugewerbe und sonstige
technische Sachgebiete einschließlich der hiefür in Betracht kommenden Prüfungen.

Magistratsabteilung  16.
Entfällt.

Magistratsabteilung  17.
Entfällt.

Magistratsabteilung  18.
(Bisher M .Abt . 18 und 16 .)

Stadtregulierung und Vcrmessungswesen , SiedlungS-
wes  e n.

Generalregulierung ? , und Generalbaulinienplan . Vorschläge für die
Verwendung der Flächen des gesamten Gemeindegebietes im Hinblicke auf ihre
Bestimmung als Baugründe , Verkehrsflächen und Freiflächen im weitesten
Sinne . Anträge über Neubestimmung und Abänderung der Banlinien und
Höhenlagen öffentlicher Gassen , Straßen und Plätze . Technische Angelegenheiten
bei Auflassung öffentlicher Verkehrswege . Straßenhöfe . Vorschläge für Ver¬
bauungsbestimmungen . Bauzonenplan . Alle Angelegenheiten des Wald - und
Wiesengürtels mit Ausnahme der Grundeinlösungen . Stadt - und Bezirks¬
grenzen . Straßenbenennungen.

Allgemeines Vermeffungswesen . Katastcraufnahme von Wien . Gelände¬
aufnahmen größeren Umfanges . Herstellung und Erneuerung des Stadtplanes.
Anfertigung und Richtigstellung der Steindruckplatten für den Stadtplan.

Siedlungswesen . Bauberatung.
Plan - und Schriftenkammer : Archiv und Bücherei des Stadtbauamtes,

Vormerkungen , Anschaffung der Spezialamtsersorderniffe des Stadtbauamtes
wie zum Beispiel Zcichenrequifiten , Instrumente usw . Verwaltung der Meß.
geräte.

Magistratsabteilung  19.
(Bisher M .Abt . 19.)

Grundangelegcnheiten.
Technische Angelegenheiten hinsichtlich der städtischen Gründe . Parzellierung,

Trennung und Zusammenlegung städtischer und m städtischer Verwaltung
stehender Gründe einschließlich der Vermarkung . Herstellungen auf Gemeinde-
gründen mit Ausnahme von Hochbauten (Einfriedungen , Entwässerungen,
Terrainregulierungen u . dgl .). Mitwirkung bei der Verwaltung unverbauter
städtischer Gründe mit Ausnahme der Hochquellenleitungsgründe Mitwirkung
in Angelegenheiten der Bodenpolitik , der Wohnungssürsorge , des Baurechtes,
der Werlzuwachssteuer und der Bodenwerlabgabe . Gutachten über den Erwerb,
die Veräußerung , den Tausch und die Verpachtung von städtischen und in
städtischer Verwaltung stehenden Gründen mit Ausnahme der Hschquellen-
leitungsgründe , sowie Mitwirkung bei gründbücherlichen Durchführungen,
Ausweise an Behörden über Baugrundwerte.

Magistratsabteilung  20.
(Bisher M .Abt . 20 , teilweise M .Abt . 39 und 52 .)

Berkehrsangelegenheiten.
Abgabe von technischen Gutachten in Verkehrsfragen jeder Art (auch

Stadtbahn -, Untergrundbahn - und Bahnhofsfragen ) und in allen Verkehrs¬
angelegenheiten , bei welchen Rechte und Interessen der Gemeinde in Betracht
gommen , bei Eisenbahnkonzesstonen usw . ; ferner Teilnahme an den politischen
Begehungen , Traffenrevisionen , Stationskommissionen und sonstigen kom-
missionellen Verhandlungen . Auflegung der Eiscnbahnprvjeklspläne (§ 3
der H. M . V . vom 25 . Jänner 1879 ) sowie Verwahrung der genehmigten
Pläne . Begutachtung von Bauten auf Bahiignind vom Standpunkte der Bau-
ordnung und der Lokalinterefsen nach H 22 der M . V . vom 25 Jänner 1879,
R .-G .-Bl . Nr . 19 , und Kollaudierung der ausgeführten feuersicheren Herstellungen
nach Z 27 derselben M : V . Wiener Berkehrsanlagen (Stadlbahn ) : Technische
Mitwirkung bei Wahrung der Rechte und Jnteresscu der G meinoe Wien.
Selbständige Behandlung von Herstellungen der Straßenbahnen , soweit sie
keines politischen Konsenses bedürfen . Straßenverkchrsangclegenheiten technischer
Art . Zulassung von besonderen Wagentypen . Bestimmung der Fahrwege für
Schwerfuhrwerk und Lastkraftwagen im einzelnen Falle.

Lustschifsahrt - und Flugverkehr : technische Angelegenheiten.
Bewilligung von oberirdischen Telegrovhcn - und Telephonlcitungen , sowie

Säulen - und Dachständeraufstcllungen der Telcgraphendireklion auf Gemeinde¬
gründen und Objekten (»nt Ausnahme der Angelegenheiten de? diesbezüglichen
Verirazes mit ker Staatsverwaltung ).

Magistratsabteilung 21.
Entfällt.

Magistratsabteilung  22.
(Bisher M .Abt . 22 , teilweise M .Abt . 18 und 24 .)

(Architektur , Gartenwesen und Friedhöfe.
Entwurf der städtischen Hochbauten , Gartenanlagen und Fricddöfe . Bau-

künstlerische Mitarbeit an sonstigen Entwürfen un , Bauführungen . Mitberatung
in schünheitlicher Hinsicht bei anderen Angelegenheiten der Gemeinde Wien^
Mitarbeit an der Stadtreguiierung , bei der Bauberaiung und bei der Durch¬
führung künstlerischer Wettbewerbe . Ausführung und Erhaltung der Garten¬
anlagen , sowie der Baumpflanznngen in Straßen . Stadtgarlendelrieb . Errichtung
von Friedhöfen einschließlich der dazugehörigen Gebäude . Bau und Erhaltung
der städtischen Vatronatskirchen , der Denkmäler und Denkmalbrunneu . Aus-
stellungen der Gemeinde . ,

Magistratsabteilung  23.
' (Bisher M .Abt . 23 , teilweise M .Abt . 24 und 25 .)

Hochbau , Erhaltang der Marktanlagen und Schlachthöfe.
Ausführung sämtlicher Hochbauten ausschließlich der der M .Abt . 22

zugewiesenen . Erhaltung der Anstalten für Jugendfürsorge ausschließlich der
Waisenhäuser . Bau und Erhaltung der Sport - und Spielplätze , Erhaltung der
Marktanlagen und Schlachthöfe . Begutachtung von privaten Schulen und
Anstalten für Jugendfürsorge in technischer Hinsicht.

Magistratsabteilung  24.
(Bisher teilweise M .Abt . 23 , 25 und 44 .)

WärmeWirtschaft , Heizung und Lüftung , Kühlanlagen
allgemeine m a s ch i n e n t e ch n i s ch e Angelegenheiten.

Feststellung des Brennstoffbedarfes für städtische Amts - und Anstalts-
gebäude nach Menge und Art , entsprechende Weisungen an das Wirtschaftsamt
Beaufsichtigung sämtlicher wärmevcrbrauchender Betriebe , insbesonde -. c bezüglich
der Betriebssührer und der Brennstoffausnützung . Um - und Neubauten zur
Erzielung höchster Brennstoffausnützung , sowie Mitarbeit bei jämllichen wärme¬
technischen Bauten anderer Betriebe . Entwurf und Durchführung von Anlagen
zur Gewinnung von Abfallkrast und Absallwärme , sowie Kupplung von Kraft-
uiid Wärmebetr >ebin . Mitarbeit bei der Müllverwenung . Erprobung aller ein¬
schlägigen Neuerungen.

Erhaltung , Umbau , Neubau und Betrieb sämtlicher Heizungs -, Lüstlings -,
Desinsektions - und Badeanlagm in den städtischen Schulen , Kindergärten,
Amts - und Versorgungshäuscrn und Sanilätsaustalten . Uederwachung der
Heizungs - und Lüstungsaulagen der unler bas Theatergesetz fallendcnden
Gebäude . Allgemeine Angelegenheittn , betreffend Dampskeffelerprobungen . Gut¬
achten über private Heizungs - und Lüsttmgsanlagen . Herstellung und Erhaltung
der Handlaslenaufzüge m de» städtischen Gebäuden . Behandlung der Rauchsang¬
lehrerangelegenheiten mit Ausnahme der Konzessions - und Tarifang -ligenhciteu.

Erhaltung , Umbau , Neubau und Betrieb der maschinellen Einrichiungen
der Marktanlagen , der Schlachlhöfc und der Kühlanlagen . Allgemeine maschinen¬
technische Angelegenheiten . Prüfung von maschinentechnischem Personale.

M a g i st r a t s a b t e i l u n g 25.
(Bisher M .Abt . 25 , teilweise M .Abt . 27 und 34 .)

Städtische Bäder , Wäschereien und Werkstätten.
Betrieb , Verwaltung und Erhaltung der städtischen Bäder , Wäschereien

und Reparaturwerlstätlen für Heizungen , Installationen und Schlofferarbeiten,
Durchführung von kleineren und Milwirkung bei größeren baulichen Her-
stellung -n für diese Betriebszweige . Einbau der maschinellen Einrichtung.
Instandhaltung , Ausgestaltung und Begutachtung von Wäschereianlagen in
den städtischen Anstalten . Bauausführung und Instandsetzung der Heizungs¬
anlagen , Gas - und Wafferleitungseinncqtungen innerhalb der städtischen
Häuser . Fallweise Ausführung kleinerer Bau - und Majchinenschlosterarbeiten
in den städtischen Gebäuden und Anstallen nach den Weisungen der in
Betracht kommenden städtischen Aemter und Anstalten . Abgabe von Gutachten
über die Errichtung und den Betrieb von Schul - und Anstaksbädern . Begut¬
achtung privater Bäder . Verwaltung der städtischen Gast - und Schankgerechtig-
keit im Strandbade „ Gänsehäufel " . Führung eines Bäderspiegels über sämtliche
Badeanstalten (städtische und private ) des Wiener Gcmcindegebieles.

Magistratsabteilung  26.
(Bisher M .Abt . 26 , teilweise M .Abt . 44 .)

Gebäudeerhaltung.
Instandhaltung aller städtischen Gebäude , ausschließlich der anderen

Stellen ausdrücklich zugewiesenen . Preisbestätigungcn . Städtischer Preistarif
und Sicherstellung der laufenden Arbeit -n und Lieferungen , insoweit sie in den
Wirkungskreis der Geschäftsgruppe V fallen . Feuerversicherungen . Notwohnungen.
Gutachten für die Kreditstelle für Kleinwohnungen . Erhaltung der Ein¬
richtungsgegenstände von Schulen.
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Magistratsabteilung 2? .
(Bisher M .Abt . 27 , teilweise M .Abt , 34 und 39 .)

Licht - und Kraftanlagen , Wasserleitungseinrichtungen
in städtischen Gebäuden und Anlagen.

Vorsorge für die öffentliche Beleuchtung . Allgemeine Fragen , betreffend
Elektrizität und brennbare Gase . Wahrung der Rechte und Interessen der
Gemeinde gegenüber fremden Etektrizitätsunlcrnehmungen . Ueberwachung und
Genehmigung von privaten elektrischen Anlagen . Uebeiprüfung der elektrischen
Anlagen m den Kinobctricben . Betrieb der elektrischen Anlagen im Neuen
Rathause . Einbau und Erhaltung der Wasserleilungs - , Gas « und elektrischen
Einrichtungen in städtischen Gebäuden und Anlagen . Behördliche Handhabung
des Gas - und Wasferleitungsregulativs . Blitzschutzanlagen . Oeffcntliche Uhren,
richtige Zeitangabe . Mitwirkung dei Verleihung von Konzessionen an Elektro¬
techniker , Gas - und Wasserlcitungsinstallateure . Genehmigung elektrischer Stark-
stromfreileitungen.

Magistratsabteilung  28.
(Bisher M .Abt . 28 und 29 .)

S t r a ß e n w es e n . O

Bau , Erhaltung und Verwaltung der Straßen . Verwaltung der bisher
in der Verwaltung der Gemeinde Wien gestandenen Slraßengründe (Ver¬
pachtung , Grundiibernahmen ) . Unterirdlsche Einbaulen (Bestimmung der Lage
und Milüberwachung der Ausführung ). Höhenbestimmungen , einschließlich jener
für die Ballführungen an der Baulinie . Bürgersteigangelcgenheiten mit Aus¬
nahme der Strasamtshandlungcn und der Säuberung . Erstattung technischer
Gutachten in Straßcnbauangelegcnheiten . Dampfstraßenwalzenbetrieb und Ver¬
waltung der Pferdewalzen . Instandhaltung der öffentlichen «stiegen , der
Straßen - , Stütz - und Futter mauern . Geharung mit alten Pflastersteinen.
Straßenstatistik . Straßenkataster . Angelegenheiten der im Gebiete von Wien
liegenden Bundesstraßen , soweit sie in den Wirkungsbereich des Magistrates
als politische Landesbehörde fallen.

Magistratsabteilung  29.
Entfällt.

Magistratsabteilung  30.
(Bisher M .Abt . 30 .)

Städtischer Fuhr werksbetrieb (einschließlich Straßen-
sä u berung, Kraft wagenbetrieb und Betrieb der Sanitäts-

st a t i o n c n).

Säuberung , Schneebeseitigung , B -sprengung , Waschen und Entglätten
(Bestreuung ) der Straßen , Gassen und Plätze . Säuberung und Besprengung
der Gehsteige in der Zeit vom 1. April bis 31 . Oktober eines jeden Jahres.
Arbeitsplan für die maschinelle Straßensäuberung , Aufstellung und Ueber¬
wachung derselben . Einsammlung und Abfuhr des Haus - , Straßen - und
Marktkehrichtes sowie des Straßenköter . Verwertung des Kehrichts , der Knochen
und sonstigen Küchenabfälle . Schneepflugbespannung und Schnecabfuhc mit
eigenen Gespannen und Leihsuhrwerk . Reinigung der Schlammsäcke der Straßen¬
wassereinläufe . Schotterstraßen -Justandhaltung und Mitwirkung bei der Instand-
Haltung der gepflasterten Straßen , Gaffen uns Plätze einschließlich ddir Wahr¬
nehmung von Schäden an ihnen (»st Einvernehmen mit der M .Abt . 28 ).
Wagenstandplätze , Reinigung und Desinfizierung . Kehricht und Schneeablade-
Plätze . Bczirkssteinlagcrplätze : Sicherstellung uud Verwaltung . Ausstreusand:
Sicherstellung der Lieferung.

FuhrwerkSbetlieb für die Straßenpflege : Organisation und Ti -nstauisicht
Beschaffung und Erhaltung des Fahipartes , der Siratzenreinigmigsmaschinen,
Schneepstüge und Betriebsmittel . Belriebsgedäude und Anlagen des städtischen
FuhrwcrkSbetriedcs und der Skraßensäuberuiig : Verwaltung und Erhaltung.
Dienst - , Lastkraftwagen - und Lastfuhrwerksbe -rieb , Beschaffung und Erhaltung
des Fahrparkes und der B -triebsmitt . l.

Ocffentliche Bedürfnisanstalten : alle Angelegenheiten (einschließlich der
Erbaltung ), mit Ausnahme der Neubauten und Wusjereinleilungen.

Organisation und Leitung des gesamten Betriebes der SamtStsstattonen.
Verwaltung und Erhaltung der diesem Betriebe dimUchen Baulichkeiten,
ferner Vorsorge sür die Betriebsmittel ; ausgenommen ist das Desinseltions-
wesen und die Dienstaussicht über das Desinseltionsp -rsonale M .Abt . l2 ).

Magistratsabteilung  31.
(Bisher M .Abt 31 .)

Kanalisationswesen.
Bau und Betrieb der Hauptunratskai,älc . Mitwirkung beim Baue und

Betriebe der Liesingtalsammellanäle . Ueberwachung der Hauskanal - und Senk-
grubenräumting . Unratsverführung . Abwasserreinigung in städtischen Gebäuden.
Größere Gartenenlwäfferungcn . Grundcir . lösungen für Kanäle . Gutachten
über fremde Kanalisationen und über Verwertung der Abfallstoff - ans Kanälen.
Mitwirkung bei den Konzessionsangelegenheiten der Kanalräuiiler.

Magistratsabteilung  32.
(Bisher M .Abt . 32 .)

Gewinnung und Beschaffung von Baustoffen.
Betrieb , Erhaltung und Verwaltung der städtischen Werke , in denen

Baustoffe erzeugt werde » cinschlirßlich der damit zusammenhängenden Nebett-
betricbe ( Granitwerke , Stein - und Schotterbrüche , Ziegel -, Kalt - und Schotter¬
werke „ sw., Steinlagerplätze .) Durchführung von kleineren und Mitwirkung
bei größeren baulichen Herstellungen sür diese Betriebszweige . Ausgestaltung,
Bau und Betrieb der erforderlichen maschinellen ErzeugungS -, Verlade - und

Förderanlagen . Errichtung und Erwerbung neuer Werke zur Erzeugung voll
Baustoffen und von Lagerplätzen für sie. Beteiligung an Baustoffe erzeugenden
Unternehmungen mit Ausnahme der der M .Abt , 4 zusteüendm Angelegenheiten.
Ankauf von Baustoffen , Abgabe von Baustoffs » an die städtischen Berbrauchs-
stellen und Verkauf an Private . Erstattung von Gutachten über die Verwen¬
dungsmöglichkeiten von Baustoffen ftm Einvernehmen mit der städtischen
Matcrialprüsiiiigsstellc (M .Abt . 36 ). Ankauf , Sicherstellung , Verkauf und
leihweise Ueberlaffung von Baumaschinen und baugewcrblichen Bedarfsgegen¬
stände » .

Magistratsabteilung  33.
(Bisher M .Abt . 33 , teilweise M .Abt . 39 .)

Brücken - und Wasserbau.
Entwurf , Bau , Instandhaltung und Benützung von städtischen Brücken

und Unterfahrungen , einschließlich der Erwirkung behördlicher Genehmigungen
und der Errichtung von Verträgen im Einvernehmen mit der M .Abt . 39.
Die Vertretung der Gemeindeinteressen betreffend den Bau , Bestand und die
Benützung eigener und fremder Brücken und Mitwirkung bei Grundeinlösungcn
für Brückenbauten . Brückenrevisionen und Belastungsproben , Führung der
Brückenbücher . Prüfung der Brückenmeister.

Entwurf , Bau und Erhaltung von Wasserbauten zur Leitung , Abwehr
oder Benützung der in der Verwaltung der Gemeinde Wien stehenden öffentlichen
und Privaten Gewässer . Begehungen , Ausnahme und Evidenthaltung der
Gewässer und der Pläne über die Anlagen am Donaustrom , Donankanal und
Wienfluß . Ausbau , Instandhaltung und Betrieb der Wienflußregulierungs¬
anlagen ; Vertretung der Kommission für Berkehrsanlagen betreffend die
Wicnflußregiilierung und Verwaltung der namens dieser Kommission am
Wienfluß eingelösten Liegenschaften.

Vertretung der Gemeindeinteressen bei Flußregulierungen , Wildbach-
verbauungen und sonstigen Wasserbauten und der Benützung öffentlicher und
privater Gewässer einschließlich der Donauregulierung und des Hochwaffer-
schutzes sür Wien , der Umwandlung des Donaukanales in einen Handels¬
und Winterhafen (Wiener Verkehrsanlagen ), sowie sonstiger Wasserstraßen und
Häsen , der Landungs - und Umschlagplätze und der Anlagen der Schiffahrts¬
und Uebersuhrsunteriikhmuligen . Mitwirkung bei der Behandlung von waffer-
rechllichen Angelegenheiten und bei der Handhabung der Schiffahrts - und
Slrompolizei , bei der Genehmigung von Schiffahrts - und Ueberfuhrsunter-
nehmungen sowie bei der Traffenrevision und politischen Begehung von Wasser¬
straßen . Abgabe von technischen Gutachten und Teilnahme an den Verhandlungen
und Augenscheinen . Durchführung von Berhaimungen , Staumaßietzungen,
Evidenthaltung der Wasserkartell . Donaukanalinspektion , Stromaufsichrsdienst.
Prüfung der Schifführer und Stromaufseher.

Ueberschwemmungsangelegenheiten , Betrieb des Lagerhofes für lieber-
schweuimungsgeräte , Mitwirkung in der Zeutralkommission für Ueberschwemmuugs-
angelegenheilen . Hydrographischer und Hochwaffernachrichtendienst . Rettungs¬
zillen.

Magistratsabteilung  34.

(Bisher M .Abt . 34 und 35 , teilweise M .Abt . 39 und 41 .)

Wasserversorgung.
Bau , Betrieb , Erhaltung und Verwaltung der städtischen Wasserleitungen

und der dazugehörigen Anlagen . Wasserabgabe (Durchführung der Wafser-
versorgungsgefttze , Wafferzumeffung und -Abgabe , Einhebung der Waffer-
gebükren , Waffermefferprüsungsanstalt , Hereinbringung der Kosten aus Anlaß
von Beifügungen bei Rohrgebrechen ). Verwaltung der für Zwecke der Wasser-
versorgungsanlagen dienenden Baulichkeiten und Liegenschaften einschließlich
der Forst -, Jagd - und Weideangelegenheften . Vertretung der Gemeinde Wien
im Tristlonsvttium an der Schwarz ». Führung der Lagerbücher . Begutachtung
der Entwürfe für fremde Wafserversorgungsanlagen und Ueberwachung ihrer
Ausführung . Gulächtliche Aeußerung bei Konzeffionsangelegenheiten der
Wafferlcitungsinstallaleure . Betrieb der Wientalwafferleitung im Wiener
Grmemdegebiete und Betriebsaitssicht über die Anlagen außerhalb Wiens.
Bau , Betrieb und Erhaltung der Fernschreib - , Fcrnsprech - und betriebsg
statistischen Einrichtungen . Bau und Betrieb der aus der Wasserleitung
gespeisten Kraftwerke . Mitwirkung beim Entwürfe und der Baudurchführun-
städtischer Wasserkraftanlagrir mit Ausnahme jener der städtschen Elektrizitäts¬
werke.

Magistratsabteilung  35.
Entfällt.

Magistratsabteilung  36.

(Bisher M .Abt . 86 , 37 . 38 , 17 und 21 , teilweise M .Abt . 40 und 52 .)

Bau -, technische Feuer - und Gewerbepolizei.
Vorschläge auf Abänderung der Bauordnung und in allgemeinen bau¬

polizeilichen Angelegenheiten . Behandlung und Konsenserteilnng kleinerer Bau-
sührungcn und der Planwechsel rein konstruktiver Natur . Erteilungen von
Benützangsbewilligungen . Anmerkung der Hanserbauung . Ermittlung der
Schadloshaltiing für Grundabtretungen . Bewilligung von Materiallagerplätzen.
Erlassung der baupolizeilichen Aufträge bei eigenmächtig durchgeführten Bau-
abänderungen und geringeren Baugcbrechen . Wiederholung baupolizeilicher
Aufträge . Abstandnahme von Aufträgen oder Bedingungen technischer Natur,
beziehungsweise von im eigenen Wirkungskreise getroffenen Verfügungen.
Mitwirkung bei der Handhabung der Bauordnung in sonstigen Belangen
sowie in Angelegenheiten der Gewerbe -, Gesundheils - und Feuerpolizei.
Platzzinse : Technische Angelegenheiten Personen - und Lastenaufzüge . Straßen-
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Bezeichnungen und Häusernumerierungen . Brandprobcn für Baustoffe . Bau-
aufsichtsräte . Vorbehandlung der Ansuchen um Zulassung zur Prüfung , sowie
der Dienststücke betreffend die Bekleidung der Ausübungsbefugnisse der Zivil¬
techniker und Baugewerbetreibenden . Mitwirkung in Angelegenheiten der Theater,
Singspielhallen , öffentlichen Schaustellungen , Sportplätze , Ausstellungen , Kinos
usw . Angelegenheiten der Th -aterlokalkominifsion für Wien . Allgemeine Feuer-

* beschau und Anordnung der besonderen Feuerbeschau . Zulassung von Systemen
zur Lagerung und Versendung feuergefährlicher Stoffe . Angelegenheiten der
Statik und Baustoffprüfung , technische Studien.

Magistratsabteilung  37.
Entfällt.

Magistratsabteilung  38.
Entfällt.

Magistratsabteilung  39.
(Bisher M .Abt . V .)

Verkehrspolizei und administrative Verkehrs¬
art g e l e g e n h e i t e n.

^ Eisenbahnen (Voll - und Kleinbahnen ) : Politische Begehungen,
Trassenrevisionen , Stationskommisstonen und sonstige kommissionelle Ver¬
handlungen ; Konsense für Schleppkähnen und für Bauten auf Bahngrund
von privaten Bahnen , mit Ausnahme der Begmachtung von Bauten auf
Bahngrund vom Standpunkte der Bauordnung und der Lokalintereffen nach
H 22 , und der Kollaudierung der ausgefübrten feuersicheren Herstellungen nach
Z 27 der Ministerialverordnung vom 25 . Jänner 1879 , R .-G .-Bl . Nr . l9 , und
der Behandlung von Herstellungen der Straßenbahnen , soweit sie keines
politischen Konsenses bedürfen . (M .Abt . 2V.)

Wiener Berkehrsanlagen:  Vertretung der Kommission für
Berkehrsanlagen als Bevollmächtigte : Verwaltung der der Gemeinde zur
Verfügung überlassenen Bogenöffnungen der Stadtbahn und der namens der
Kommission für Berkehrsanlagen eingelösten Liegenschaften , mit Ausnahme
jener am Wienfluß . (M .Abt . 83 .)

^Handhabung der Schiffahrts - und Strompolizei:  Genehmigung
von Schiffahrts - und Ueberfuhrsunternehmungen , von Schiffmüblen , sowie von
Landunos - und Umschlagplätzen ; Vertretung in der Zeniralkommission für
Ueberschwemmungsangelegenheiten.

Wasserrechtsangelegenheiten,  einschließlich solcher bei der
Donauregulierung und bezüglich des Wiener Neustädterkanales , mit Ausnahme
der Amtsbandlungen wegen Verunreinigung öffentlicher Gewässer . (Bezirksamt .)

Führung deS Wasserbuches.
Wasserstraßen:  Trassenrevisionen und politische Begehungen.
Elektrizitätswesen:  Betriebsanlagen und Konzessionsangelegen¬

heiten der städtischen Elektrizitätswerke ; Elektrizitätswegerecht.
Post -, Telegraphen - und Telephonangelegenbeiten,

soweit diese dem Wiener Magistrate als politischer Landesbehörde zur Behandlung
zukommen.

Luftschiffahrt und Flugverkehr:  Vertretung der Gemeinde-
intercssen und Verwaltung des Flugplatzes in Aspern.

Bewilligung von Grundenteignungen.
Rechtsangelcgenheiten.  welche das Stroßenwesen (einschließlich

der Brücken und Bahnunterführungen ), den Wienfluß , die Kanäle , die Waffer-
kraftanlagen , die städtischen Bäder und die öffentlichen Uhren betreffen , ein¬
schließlich der Mitwirkung bei Erwirkung behördlicher Genehmigungen , bei
Grundeinlösungen und bei Aufstellung von Verträgen . Bücherliche Durch-
sührungen.

Magistratsabteilung  40.
(Bisher M .Abt . XIV .)

Administrative Baupolizei.

Bauordnung , Baupolizei:  Angelegenheiten von allgemeiner
oder grundsätzlicher Bedeutung.

Grundabteilungen  auf Bauplätze.
Baubewilligungen  und alle Amtshandlungen in Bausachen in

den Bezirken I bis IX und XX und hinsichtlich aller Staatsbauten.
Ausgenommen hievon sind:
Die Behandlung der Baubeginn -, Bauvollendungs - und Banabbruchs¬

auzeigen , die Bestimmung der Baulinien und Bauniveaus , die Behandlung
und Konsenserteilung kleinerer Bauführungen und der Planwechsel rein kon-
struktiver Natur , die Erteilung von Benützungsbewilligungcn , die Anmerkung
der Hauserbauung , die Ermittlung der Schadloshaltung für Grundabtretungen,
die Bewilligung von Materiallagerplätzen , die Erlassung der baupolizeilichen
Aufträge bei eigenmächtig durchgeführtcn Bauabänderungen und geringeren
Baugebrechen , die Wiederholung baupolizeilicher Aufträge , die Abstandnahme
von Aufträgen oder Bedingungen technischer Natur , beziehungsweise von solchen
Verfügungen , welche die M .Abt . 36 in ihrem eigenen Wirkungskreise getroffen
hat . (M .Abt . 36 .) » > v »

Taxen:  Kanaleinmündungsgebühren aus Anlaß von Ballführungen
in den Bezirken I bis IX und XX , Einbringung in den seitens der Magistrats-
abteilung erledigten Baufällen.

Betriebs » « lagen,  wenn sie zugleich der Baubewilligung bedürfen,
in den Bezirken I bis IX und XX , Verhandlungen über dieselben in bau-
und gewerbepolizeilicher Beziehung.

Bauoberbcbörde:  Aktenvorlage an die — . Amtshandlungen in Hand-
habung des ersten Abschnites der Ministerialverordnung vom 28 . März 1918
R .-G .-Bl . Nr . 114 , betreffend Maßnahmen der WohnnngSfürsorge.

Magistratsabteilung  41 (Forstwirtschaft ).
lBisher M .Abt . Villa .)

Städtische Waldungen in Wien und Umgebung (mit
Ausnahme der Wiesen ) : Verwaltung und Bewirtschaltung.

Fondsgut Spitz a . d . Donau  und die übrigen Forste des Bürger-
lvitalfonds , Fondsgut Ebersdorf a . d. Donau (rechtes Donauufer ) :
Verwaltung einschließlich der Gebäudeerhaltung.

Schutzforste beider Hochquelleitungeiz:  Gutachten bei der
Holznutzunq und in Forst -, Jagd - und Fischereiangelegenbeiten und Beratung
bei der Verwaltung ; fachmännische Ueberwachung uud Leitung des Ver¬
waltung ?- und Schutzpersonales dieser Forste.

Forsttechnische Angelegenheiten,  welche dem Wiener Magi-
strate als politischer Landesbehörde zufallen.

Bei der

Magistratsabteilung  44

ist am Schluffe des dritten Absatzes nach den Worten „ des Veterinäramtes"
anzufügen : „und der Erhaltung der Einrichtungsaeaenständ ? von Schulen " .

Weiters hat der Absatz „Herausgabe des städtischen Preistarifes " zu
lauten : „Herausgabe des städtischen Preistarifes und Erledigung der damit im
Zusammenhänge siebenden Angelegenheiten mit Ausnahme der Zusammen¬
stellung des Preistarifes für den baugewcrblichen Teil . (M .Abt . 26 . t"

Magistratsabteilung  52.
(Früher M .Abt . IV .)

Lola »Polizei.
Sicherheitspolizei:  Vorkehrungen zur Wahrung der persönlichen

Sicherheit im allgemeinen , ferner Theater , Singspielhallen , Kinvbetriebe und
Ausstellungen . Handhabung der gesetzlichen Vorschriften mit Ausnahme der zu
den M .Abt . 27 und 55 gehörenden Angelegenheiten.

Oeffentliche Schaustellungen:  Vorführungen , Belustiaungen
usw ., allgemeine Bestimmungen , ferner Handhabung der gesetzlichen Bestim¬
mungen , wenn die für solche Schaustellungen » . dgl . bestimmten Räume einen
Faffunasraum für mehr als 600 Besucher besitzen.

Produktionslizenzen (Rekurse ), Singspielhallenkon¬
zessionen.

Straßenpolizei,  insbesondere Behandlung der Strafakten der
magistratischen Bezirksämter , wenn infolge Anwendung eines Rechts - oder
Gnadenmittels der Bürgermeister als Landeshauptmann zu entscheiden be¬
rufen ist.

Straßenverkehr:  Allgemeine Bestimmungen . Fahr - und Rodel¬
verbote , Kraftwagen - und Radfahrverkchr , allgemeine Angelegenheiten , Rekurse
(außer Strafsachen ).

Wettfahrten.
Platzzinse:  Grundsätzliche Angelegenheiten.
Fcuervolizei:  Allgemeine Bestimmungen mit Ausnahme der An¬

ordnung der Feuerbeschau.
Brandvroben  zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Feuer-

löschapparaten , Feuerwehrwesen  mit Ausnahme der Personalangelegen-
heiten.

Feuermelder.
Ehrenurkunden und Anerkennungen  für Mitglieder

freiwilliger Feuerwehren.
Reinlichkeitspolizei:  Allgemeine Angelegenheiten.
Ankündigungswesen und Bedürfnisanstalten:

R ' chtsangelegenbeiten . Vertrag mit der Staatsverwaltung bezüglich der staat¬
lichen Schwachstrom - und Rohrpostleitungen mit Ausnahme der Kabel¬
legungen , Rohrpost - und Freileitungen  im einzelnen Falle.

Platzmusiken . .

Hiezu bemerke ich Folgendes:
Die M .Abt . 36 übernimmt die aus dem Wirkungsbereiche der M .-Adt . 40

ausgeschiedenen Geschäfte in jenem örtlichen Umfangt , in dem diese Geschäfte
von der letztgenannten Magistratsabteilung bisher geführt wurden.

Die Abgabe gewisser Geschäfte von der M .Abt . 40 an die M .Abt . 36
wirkt folgerichtig auch auf die Gcschäftsgebarung der magistratischen Bezirks¬
ämter , welche Bauamtsabteilungen besitzen. Auch die Bezirksämter werden
derartige Geschäfte , wie sie die M .Abt . 40 an die M .Abt . 36 abgibt , künftig
durch ihre Bauamtsabteilungen selbst erledigen lassen , wobei allerdings mit
Rücksicht auf die Organisation der Bezirksämter (H 116 der Gemcindeverfassung)
auch diese Geschäfte von den Bauamtsabteilungen nur als Dezernenten des
Bezirksamtes , nicht aber etwa als Exposituren der M .Abt . 36 erledigt werden.
Weiters erhält der zweite Satz deS fünften Absatzes des Normalienblattes
Nr . 25/1918 folgende neue Fassung:

„Schließlich gebe ich bekannt , daß die auf Grund des Erlasses des Bürger¬
meisters vom 18 . Juli 1918 , P . Z . 7428 , der Stadtbauamtsdirektion zugeteilten
rechtskundigen Beamten zur Beratung in Rechtsfragen und zur B arbeitung
der laufenden Zivil - und Strafrechtsangelegenheiten der technischen Magistrats-
abteilungen mit Ausnahme der formellen Durchführung von Rechtsgeschäften
der Stadtbauamtsdirektion zugewiesen werden ."
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7.
Nerpflegsgebtthrenersatz.

Erlaß des Maa 'slratsdireltors Dr . Karl Hartl vom
28. Jänner 1921. M .D . 274/21:

Auf Grund der gemeinsamen Landesverfoffnng hot die Gemeinde Wien
als Land den Rückersatz der uneinbringlichen V -rvstegskosten ' gemäß den Be¬
stimmungen der Miniüerialverordnimg vom 6. März 1855 . Z . 6882/54 , und
des 47 des Krankenavstaltengesetzes vom 15 . Juli 1920 , St .-G -Bl . Nr . 327,
zu übe -nehmen.

Der Herr Bürgermeister Hot mit Genehmigung des Stadtsenates
verfügt , das; die Behandlung obiger Agenden der Magistratsabteilung 13 über¬
tragen wird.

Hiedurch wird die Geschäfiseinteilung für die Magistratsabteilung 13
geändert wie folgt -

In der Auszählung der Agenden der Magistratsabteilung 13 ist als
vorletzter Absatz einzusüqen:

„Rückersatz der nneinbrinalichen Berpflegslostm auf Grund der Be¬
stimmungen der Miniüerialverordnung vom 6 . März 1855 , Z . 6882/54
und des tz 47 des Kranlcnanstaltengesetzes vom 15 . Juli 1920 , St .-G .-Bl,
Nr . 327?

Verzeichnis der im Bttndesqesetzblatte für die Repu¬
blik Oesterreich nnd im Lanbesqesetzblatte für Wien
veröffentlichten Gesetze, Bollznqsantveifungen , Ver¬

ordnungen nnd Kundmachungen.
Bmidcsstrschlilatt.

IS2«
17 . Verordnung , betreffend die Abänderung von Bestimmungen über

die internationale Marlenregistrierunq.
18 . Verordnung , betreffend die Erhöhung des Zollanfschlaaes.
IN . Verordnung, betreffend die Neuregelung der Grundlagen tür den

Gütertarif der Staatsbahnen und der vom Staate betriebenen Privatbabnen.
soweit bei diesen der Staatseisenbabnv -rwaltung das freie Tarifierungsrecht
zustebt.

20 Uebereinkommen mit der französischen Regierung , betreffend die
Durchtübrung des Artikels 249 des Stoatsvertrages von Saint -Germaiii.

II . Verordnung , betreffend Teuerungszulagen zu Unfallsrenten von
Eiscnbobnbediensteten nnd ihren Hinterbliebenen.

22 Verordnung , betreffend die Fortdauer der Zvlleimästignng für Wein.
23 . Verordnung über eine Ergänzung der vorläufigen Vorkehrungen

zur Regelung des Marken - und Musterschutzes im Verhältnis zum tschecho¬
slowakischen Staate.

24 . Verordnung zur Durchführung des Artikels 211 des Staats-
vertraoes von Gaint -Germain.

25 . Erklärung der Stoatsregiernng über Kollektivverträge , betreffend
die Internationale Union zum Schutze des gewerblichen Eigentums nnd die
interna »ianole Markenregistrierung.

26 Kundmachung , betreffend die Berichtigung eines Druckfehlers im
Biind -so -setzblotte.

27 . Verordnung , betreffend die Auflassung des Bezirksgerichtes Nauders.
28 . Verordnung über die Regelung von Ruhegenüffen der in der Zeit

vom I . Jänner bis 29 . Februar 1920 in den Ruhestand versetzten Zivilstaats,
beamten , Staatslebrpersonen . Unterbeamten nnd Diener und von Versorgnnas-
aenüflcn der Hinterbliebenen jener Zivilstaatsbeamten , Staatslebrp -rsonen,
Unterbeamten und Diener , welche in der Zeit vom 1. Jänner bis 29 . Februar
1920 in der Aktivität gestorben oder in den Ruhestand versetzt worden sind.

29 . Verordnung , betreffend die Abänderung der achten Ausgabe der
Arzneitare zu der österreichischen Vharmakovöe Ed . VIII.

30 . Verordnung , betreffend die Abänderung der vierten Ausgabe der
Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe Ed . VIII für begünstigte
Parteien.

31 . Durchfübrungsverordnung , betreffend einige Bestimmungen des
IV . Hauvtstück 's des Persanalsteuergesetzes.

32 . Bundesgesetz Uber die Bezüge der Mitglieder des Nationalratcs,
des BnndeSratcS und der Bolksbeauftragten.

33 . Bundesgesetz über das Bundesgesetzblatt.
34 Bundesgesetz über Kreditoverationen.
35 . Berner Abkommen über die Erhaltung oder die Wnderheist .-llung

der durch den Weltkrieg beeinträchtigten gewerblichen Eigentumsrechte.
36 . Verordnung , betreffend die Abänderung der achten Ausgabe der

Arzneitore zu der österreichischen Pharmakopöe Ed . VIII.
87 . Verordnung . bet >essend die Abänderung der vierten Ausgabe der

Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe Ed . VIII für begünstigte
Parteien.

38 . Kundmackung , betreffend die Bildung einer Ortskommission zur
Veranlagung der Einkommensteuer für die Stadt Villach sowie betreffend die
Aenderung in der Anzahl der Mitglieder und Stellvertreter der Einkommcn-
steuer -Schätzmigskommission für den Schätzungsbezirk Hermagor.

3S . Verordnung über das Strafregister und die Benachrichtigung der
Verwaltungsbehörden von strafgerichtlichen Verurteilungen (Strafregister-
Verordnung ) .

40 . Provisorisches Hondelsübereinkommen zwischen der Republik Oester¬
reich und dem Königreiche Rumänien.

41 . Kontingentübereinkommen zwischen der Republik Oesterreich und
dem Königreiche Rumänien.

42 . Verordnung über die Weitergewiibrung von Teuerungszulagen zu
den auf Grund des Gesetzes vom 25 . Avril 1919 , St .-G .-Bl . Nr . 245
(Jnvalidenentschädigungsgesetz ), gebührenden Renten.

43 Verordnung über die Kriegsopferfonds.
44 . Verordnung über die Neuregelung von Ruhegenüffen der vor dem

I . Jänner 1920 in den Ruhestand versetzten sogenannten Landpostbediensteten
lvenfionsrechtlich Gleichgestellten ) nnd von Bersorqungsgenüffen der Hinter¬
bliebenen der vor dem 1. Jänner 1920 in Aktivität verstorbenen oder in den
Ruhestand versetzten Landpostbediensteten.

45 . Verordnung über di- Neuregelung von Ruhegenüffen der » ach
dem 31 . Dezember 1919 in den Ruhestand versetzten sogenannten Landvost-
bediensteten (vensionsrechtlich Gleichgestellten ) und von Bersorgungsgenüffen
der Hinterbliebenen der nach dem 31 . Dezember 1919 in Aktivität verstorbenen
oder in den Ruhestand versetzten Landpostbediensteten.

46 . Verordnung über die Betrauung einzelner Steuerbehörden mit der
Bemessung der Erwerbsteuer nach dem II . Hauptstücke des Personalfieuer-
gesetzes.

47 . Verordnung, womit mehrere Durchführungsbestimmungen zum
Jnvalidenbeschäftigungsgesetz erlassen werden.

48 . Verordnung , womit die Vorschriften M die Berechnung der Preise
von Schuhwaren sowie Erzeugungsvorschriften für Lederschuhe aufgehoben
werden.

49 . Kundmachung über das Inkrafttreten des Staatsvertragis von
St . Germain -en-? aye im Verhältnis zu Cuba und zu Rumänien.

50 . Verordnung über die Ablieferung von Kriegswaffen und Munition.
51 . Verordnung zur Durchführung' des Gesetzes, betreffend die Dienst-

Verhältnisse der unter Artikel IV des Gesetzes vom 25 . Jänner 1914 , R . - G .- Bl.
Nr . 15 , fallenden Postdienerschaft mit Dienstprüfung.

52 . ' Verordnung über die Kündigung von Hausbesorgern in Miet¬
häusern.

53 . Verordnung über ein- Verlängerung der Geltungsdauer der
Bilanzverordnung.

54 . Verordnung über, eine Verlängerungder Geltungsdauer der
Stundungsvorschristen.

8 . Lniidesgcsktzblatt für Wim.
!SS«

3 . Verordnung, betreffend di- Festsetzung eines neuen Maximaltarifes
für das Rauch -angkehrergcwerbe in Wien.

4 . Kundmachung , betreffend die Festsetzung der Verpflegsgcbühren der
3 . VervfleMaffe in den Wiener öffentlichen Fondskrankenanstalten.

5 . Kundmachung , betreffend die Festsetzung der Berpflegsgebühren m
dem Jubiläumsspital der Stadt Wien.

6 . Kundmachung , betreffend die Festsetzung der Berpflegsgebühren der
8 . Berpflegsllassc in der niederöster eichischen Landesgebäranstalt.

7 . Kundmachung , betreffend die Prüfung der Kinematographenopcrateure
für das Gebiet der Stadt Wien.

8 . Verordnung , betreffend Betriebsvorschriften für das Platzsuhrwerk
in Wien.

9 . Gesetz über die gemeinsame Landesverfassung v»n Niederösterreich.
10 . Kundmachung, betreffend di- Berpflegsgebührenim Landeszcntral-

kinderheim in Wien -Gerstbos.
11 . Gesetz, betreffend di- Festsetzung der Landesznschlägcfür das

Jahr 1921.
12 . Gesetz, betreffend die Ergänzung der LustbarkeitSabgabe m Wien.
13 . Gesetz, betreffend die Einhebung von Zuschlägen zu den staatlichen

Gebühren von Totalisateur - und Buchmacherwelten.
1S21.

1 . Kundmachuiia , betreffend die Festsetzung der Verpflegsgebübren in
den Wiener öffentlichen Fondskrankenanstalten und im Jubiläumsspttale der
Stadt Wien.

2 . Knndmachimg , betreffend die Berpflegsgebühren der 3 . Verpflegsklasse
in der niederösterreichitchen Landesgebäransialt . ,

3 . Kundmachung , betreffend di- Bestätigung der Wiener Dampfkessel-
prüfungskommiffäre und deren Stellvertreter für die Weiterführung ihrer
Funktionen . , ^ —

4 . Kundmachung , betreffend die tierärztliche Untersuchung von Tieren,
die in Eisenbahn - oder Schiffsskationei ! Wiens ein - oder ausgeladen werden.

5 . Kundmachung , betreffend die Ermächtigung des Bczirkswirtschasts-
amtes Wim . Stelle 5 , zur Benzinve -teilung für Wien.

6 . Gesetz, belnffend . hie Einhebung einer Gemcindeabgabe für das
Halten von Hunden in der Stadt Wien . .

7 . Durchführungsverordnung zum Gesetze, betreffend die Lmhebung einer
Gemcindeabgabe für das Halten von Hunden in der «Stadt Wien.

8 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer Abgabe von freiwilligen Ver¬
steigerungen in der Stadt Wien.

Herausgeber : Die Gemeinde Wie » . - Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener . — Buchdruckerei G . Kain » vorm . I . B . WalliShauffer.
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rechnung des Mietzinses.
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ordnungen und Entscheidungen.

Mietzinssteigerungeu.
s.

Fehlende Belege — ein Vertagnngsgrund.
Wenn die vom Antragsteller beigebrachten Belege als er¬

gänzungsbedürftig erkannt werden , ist nicht auf Abweisung des
gestellten Begehrens zu erkennen , sondern gemäß § 3 , Absatz 3
der Ministerialverordnung vom 9 . Februar 1917 , R .-G .-Bl.
Nr . 53 , die Vertagung auszusprechen.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
Lina St . , Berta K. und deS Dr . Eduard H in Wien gegen die
Entscheidung des Mietamtes für den 15 . Bezirk in Wien vom
25 . und 26 . Juni 1920 , Z 239/20 und 210/20 , betreffend eine
MietzinSerhöhung , die angefochtenen Entscheidungen wegen mangel¬
haften Verfahrens aufgehoben.

Eutscheidungsgründe:  Die Beschwerdeführer haben die Ent¬
scheidung des Mictamtes in Wien XV über die Zulässigkeit einer 85prozemigen
Erhöhung der Mietzinse bei den zwei ihnen gehörigen Häusern Wien , 15.
Gürtel 17 und L.- Gasse 18, angcrufen . Hierüber fand bezüglich des erst-
bezeichnekcn Hauses die Verhandlung am 25 . Juni und bezüglich des zweit¬
genannten am 26 . Juni 1920 statt . Auf Grund des Ergebnisses der Ver¬
handlungen erklärte das Mictamt mit den Entscheidungen vom 25 . Juni 1920
und 26 . Juni 1920 die in Aussicht genommene Erhöhung der Mietzinse als
unzulässig , weil die vorgewiesenen Belege , auf Grund deren die Steigerung
begehrt wurde , unzulänglich seien , indem sie einerseits unvollständig , anderseits
wegen Verquickung mit den Rechnungen für ein anderes Haus nicht so be¬
schaffen seien , daß sie die Grundlage für eine Entscheidung des Mictamtes
bilden könnten , indem aus ihnen nicht das Ausmaß der Erhöhung der Aus¬
lagen für die Erhaltung und Verwaltung der Häuser und demgemäß auch
nicht das Ausmaß der zulässigen Erhöhung der Milzinse mit der nötigen Zu¬
verlässigkeit fcstgestellt werden könne . Die genaue Begründung der beantragten
Steigerung zu verlangen , sei aber im vorliegenden Falle umso notwendiger,
als bereits zum Mattermine 1920 eine Sieigerung der Mielzinse in diesen
Häusern vorgenommen wurde , bezüglich welcher allerdings von keiner Seile
ein Antrag auf Entscheidung dos Mictamtes über ihre Zulässigkeit gestellt
worden sei, von welcher aber anzunehmen sei, daß sie auf der Erhöhung der
Auslagen für die Erhaltung und Verwaltung der Häuser beruhe.

Diese Entscheidung wird in der Beschwerde wegen mangelhaften Ver-
sahrenS bekämpft , weil das Mictamt das Verfahren Uber di- beiden Häuser,
die eine Veiwaltungseinheit bilden , getrennt durchgesührt und dem Anträge
auf Vertagung der Verhandlung zwecks Herbeischafsung der von dem Mielamte
alS notwendig bezeichneten Ergänzung der Belege keine Folg - gegeben habe.

Hierüber hat der Vcrwaltungsgerichtshof nachstehendes erwogen:
Was zunächst die getrennte Durchführung der Verhandlung über die

beiden den Beschwerdeführern gehörigen Häuser anbclangt , so konnte darin
keineswegs ein Berfahrensmangel erkannt werden , weil im Gegenteile die Be¬
stimmungen der Mieterschutzverordnuna Uber die Zulässigkeit der Mietzins¬
erhöhung eine getrennte Behandlung der einzelnen Häuser bedingen , indem die
zulässige Höhe der Zinssteigerung einerseits von dem Ertrage des HauseS , um

4. bis II . Wohnungsanforderungen.
12 . Verkehrsregelung im 17 . Bezirke.
13 . Entziehung es Hcvammendiploms.
14 . Drogistenkonzeiston.
15 . Erhöhung der Verpflegsgebühren.

Verzeichnis der : m Bundesgesetzblatt - für die Repu¬
blik Oesterreich und lmvandesgesetzbkatte für Wien
veröffentlichten Gesetze , Bollzugsanweisungen,
Verordnungen und Kundmachungen.

dessen Mietzinse es sich handelt und anderseits von den bei diesem  Hause
erwachsenen Mchcauslagm für die Erhaltung und Verwaltung » für öffentliche
Abgaben und für die Verzinsung der darauf haftenden Pfandschulden abhängig
ist, ferner bei der Berechnung der Mehrauslagen für die Erhaltung des Hauses
auch dessen Baubestand in Betracht kommt und bei der Prüfung der Zulässigkeit
der Eihöhung der einzelnen Mietzinse unter der Voraussetzung des §2 »,
Mieterschutzverordnung , die besonderen Umstände des einzelnen Falles zu be¬
rücksichtigen sind.

Dog gen mußte die Beschwerde hinsichtlich der weiteren Bemängelung
des Verfahrens als begründet erkannt werden . Das Mietgmt war alleebingS
berechtigt , von den Beschwerdeführern auch die Vorlage der zur Begründung
ihres Anlrages erforderlichen Belege zu verlangen , und es war Sache der
Beschwerdeführer , diese Belege , beziehungsweise die vom Mittamte als not¬
wendig befundene Ergänzung zu beschaffen. Wenn aber , wie im gegebenen
Falle , die Antragsteller ta sachlich Belege beigebracht haben und das Mietamt
nur die Frage der Eignung und Zulänglichkeit der Belege ander - beurteilt
hat als die Antragsteller , so konnte dies für die Antragsteller , die sich zur
Durchführung der von dem Mietamte als notwendig bezeichneten E gäuzungcn
bereit erklärt hatten , nicht die Säumnisfolge der gänzlichen Abweisung deS
Beg . hrens , sondern lediglich den Auftrag des Mictamtes nach sich ziehen , diese
Ergänzung und Klaistellung der Belege zu bewirken . Zu diesem Zwecke wäre
es unvermeidlich gewesen , von dem im Z 3, Absatz 3 der Ministerialverordnung
vom 9 . Februar 1917 , R .-G .-Bl . Nr . 53 , ausdrücklich vorgesehenen Miltel
der Vertagung der Verhandlung Gebrauch zu machen , weil auf andere Weise
die gemäß Z 6 der eben erwähnten Ministerialverordnung dem Vorsitzenden
obliegende sachgemäße und gründliche Erörterung des Falles bei der Ver¬
handlung nicht zu bewerkstelligen war . Dadurch , daß dar Mittamt die von
ihm erkannte Unzulänglichkeit und Mangelhaftigkeit der Belege lediglich zum
Anlässe genommen hat , um sofort mit der gänzlichen Abweisung des gestellten
Antrages vorzugehen , hat es gegen wesentliche Grundsätze des Verfahrens ver¬
stoßen , weshalb mit der Aufhebung der angefochtenen Entscheidung vorgegangen
werden mußte.

Ä.

Mangelhaftes Verfahren bei einer Mietzinserhöhung.
Es begründet einen Verfahrensmangel , wenn nichc zu ent¬

nehmen ist, auf welchen tatsächlichen Annahmen die Entscheidung
beruht.

Der VerwaltungsgerichtShof hat über Beschwerde d -S Dr . P.
als Zwangsverwal .er des Hauses Wien , 2 W .-Straße 24 , gegen
die Entscheidung des MietamteS für den 2 . Bezirk in Wien vom
13 . August 1920 , Reg -Z . 1337 und 1369/20 , betreffend eine
Mietzinserhöhung , die angefochtene Entscheidung wegen mangel¬
haften Verfahrens aufgehoben.

Eutscheidungsgründe:  Der Beschwerdeführer hat als Zwangs-
verwafter des Hauses , Wien , 2 . W .-Straße 23 , am 23 . Juni >920 bei dem
Mi tamte Wien 2 um die Genehmigung angeiucht , die Mietzinse bei den
einzelnen Parteien des Hauses in verschiedener Weise, und zwar um rund 20
bis 65 Prozent erhöhen zu dürfen . Diesem Anträge gab das Mietamt , das
bereits im Jänn -r 1920 eine gleichmäßige Steigerung der Mietzinse aller
Parteien um 12 3 Prozent genehmigt hatte , mit der Entscheidung vom
l3 . Oktober 1920 , Z . 1337 und >361/20 , nur i soweit Folge , als es eine
gleichmäßige Erhöhung der Mietzinse um 18 Prozent mit der Begründung
als zulässig erkannte , daß die Erhöhung der regelmäßigen jährlichen Auslagen
für die Erhaltung des Hauses nur eine solche Steigerung rechtfertige.
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Diese Entscheidung wird in der Beschwerde mit der Einwendung bekämpft,
daß das Mietamt mit Unrecht der Erhöhung der regelmäßigen Auslagen siir
Erhaltung und Verwaltung d-S Hauses den Bruttozins für das ganze Jahr
und nicht für die Zeitperiode gegenüberstellt hat , für welche diese Mehraus¬
lagen nachgewiesen wurden.

Der Verwalmngsgerichtshof hat hierüber nachstehendes erwogen:
Das Mietamt gibt zwar in der Gegenschrift zu , daß es seiner Berech¬

nung den Bruttozins für das ganz - Jahr zugrundegelegt habe , weil im Sinne
des Z 2 Mieterschutzverordnung alle Auslagen für die Erhaltung und Ver¬
waltung des Hauses , mögen sie in welchen Zeitabschnitt des Jahres iminer
fallen , als regelmäßige Auslagen auszusassen seien. Allein , es,sist weder aus
den Verhandlungsschriften , noch aus der angefochtenen Entscheidung zu ent¬
nehmen , auf welchen tatsächlichen Annahmen letztere beruht , das ist, welche der
vom Beschwerdeführer geltend gemachten Mehrauslagen und mit welchem
Betrage sie als anrechenbar erkannt wurden . Der Beschwerdeführer hat nämlich
in seiner eingangs bezeichneten Eingabe lediglich im allgemeinen auf die Er¬
höhung der Auslagen für die Erhaltung und Verwaltung des Hauses , für
die Wasservenützung , Beleuchtung und Kaminfegung hing wiesen und hie-
nach , ohne - eine Berechnung der MebrauSlagen im einzelnen aufznstellen,
letztere m der Endsumme nut 9629 L 85 ü , beziehungsweise unter Hinzu¬
rechnung eines 60prozentigcn Steuerzuschlages im Betrage von 5777 L 91 ü
mit zusammen 15 .407 L 76 ü festgesetzt.

Diesen Mehraufwand kann das Mietamt seiner Berechnung nicht zu-
grundegelegt haben , weil sich bei dessen Gegenüberstellung gegen den Brutto-
zms von 25 .180 L eine wesentlich höhere Zinssteigerung ergäbe , als das
Mietamt als zulässig erkannt hat . Auf Grund welcher Annahme aber die
belangte Behörde schließlich zu der Zulässigkeit einer 18prozenttgen Zins¬
steigerung gelangt ist, dasür fehlt jeder Anhaltspunkt.

Da sonach dem Verwaltungsgerichtshofe die Möglichkeit benommen war,
in eine sachgemäße Ueberprüsung der angefochtenen Entscheidung einzugehen,
mußte sie wegen dieses Versahrensmangeis gemäß Z 6 des Verwaltungs-
gerichtshofgesetzeS aufgehoben werden . (Erkenntnis des Verwallungsgerichts-
hofes vom 16 . Dezember 1920 , Z . 5559 , M .Abt . 15 , 72 .)

S

Zugrundelegung des Durchschnittszinses der beiden
letzten Steuerjahre zur Berechnung des Mietzinses.

Es bildet weder eine Gesetzwidrigkeit , noch einen Mangel
des Verfahrens , wenn der DurchfchmttSzms der beiden letzten
Steuerjahre der Berechnung zugrundegelegr wird.

Der VcrwaltungsgerlchtShvf hat über die Beschwerde des
A . R . ln Wien gegen die Emscheidung des Mietamtes für den
Io . Bezirk in Wien vom 22 . Mal 1920 , Z . 465 bis 467/20,
betreffend eine Mietzinserhöhung , die Beschwerde als unbegründet
abgewiesen.

Entschridungsgründe:  Mit der Entscheidung des Mietamtes
für den 10 . Bezirk vom 22 . Mai 1920 , Z . 465 dis 467 , wurde die zum
1. Mai 1920 vorgenommene Erhöhung dir Mietzinse für die Wohnungen im
Hause 10 . D .-Gaffe Nr . 6, um 40 Prozent gemäß KZ 2 und 10 der Mini-
sterialverordnung vom 26 . Oktober 1918 , R .-G -.Bl . Nr . 881 , nur bis zum
Ausmaße von 88 Prozent für zulässig erklärt , da zum mindesten nur in diesem
Lusmaec eine Erhöhung der jährlichen regelmäßigen ErhattungS - und Ver¬
waltungsausgaben » ach KnegSbeginn emgctielen ist.

lieber o>c hieranitS eingemachte Beschwerde hat der Gerichtshof nach¬
stehendes erwogen:

Der Beschwerdeführer wohnt im Hause 10 . D .-Gassc Nr . 6, für welches
eine bLpro . oc MictzinSeryLhiing für zulässig erkannt worden ist. Gegen
diese Entscheid gen , welche die Zahlen s6o drs 467 tragen , ist tu erster Linie
die vorliegende Beschwerde gerichtet . Wenn dieselbe auch die MletzinSerhöhung
für das Haus 10 . L- Gaffe Nr . 27 ansichl , eijcheinr dt - Beschwerde , da Be¬
schwerdeführer in dirfem Hause nicht wohnt und auch eine Bevollmächtigung
zur Veriretung der in dic>em Hauch wohnhaften Palleten nichi nachgewiesen
ist, mangels der Legittmation des Beschwerdeführers unzulässig , nachdem der¬
selbe durch die Erhöhung der Mietzinse im Hause L.-Gasfe Nr . 27 in seinen
Rechten nicht verletzt sein kann.

Die Beschwerde wendet sich weiter dagegen , daß der Bruttozins in An¬
sehung des Hauses D . Gaffe Nr . 6 nut 18.255 II angenommen worden ist,
während er nach den Sleue,alten und den Auszeichnungen der Hausinneyavung
22 .476 L beträgt . Es tage eme unrichtige Grundlage für die -üerechnung der
MielzinSerhöhung vor . Seitens des belangten Mietamtes wird als richtig
zugegeben , baß der Brullozins in » 18 .255 H angenommen worden ist, und
dem beigrfüzt , daß das Mielamt sich nicht des tatsächlichen Bruttozinses des
lautenden ZinSjahres zum Zwecke der Feststellung der zulässigen Erhöhungen,
sondern , wie bei jeder Verhandlung heroo,gehoben wiro , des richliggestiltte»
DurchjchNltlszinjeS der Hauszinssteuervorschreibung für die laufenden « leuer-
jahre , das ist im lonkrclen Falle für die Jahre 1919 und 1920 , bediene.
Der rlchliggistellle Durchschnutszius wird deshalb bei Ermittlung der zulässigen
Steigerung angewendct , weit bas ZmSerttägms des lausenden Berwaliungs-
jahrcs in seinen Schlugziffern noch nicht vouiegt und mit Genauigkeit nicht
ermittelt werden kann . Der Durchschnittszuis der beiden letzten Sleuerjahre,
berechnet aus zwei abgeschlossenen VerivalwngSjahren ) bietet eine bessere
Gewähr für die Ermittlung des zulässigen SuigerungsausmaßeS.

Der Gerichthof hat erwogen , daß nach Z 2, Pkt . 2 der zitierten Ver¬
ordnung die Erhöhung für den einzelnen Mietgcgenstand nicht mehr betrugen
darf , als auf ihn vom Gesamtbetrag - der nach Absatz I zu berücksichtigenden
Erhöhungen bei gleichmäßiger Verteilung nach dem Verhältnisse des einzelnen
Mietzinses , zur Gesamtsumme der Mietzinse und der Mietwerte nicht «er-
mieleler Bestandteile (der Stcuervorschreibung zugrundegelegter Mietwert des
Hauses ) entfällt . Au » dieser Bestimmung der Verordnung ergibt sich, daß der
der Stcuervorschreibung zugrundegelegte Mietwert eines Hauses , welcher aber
immer nur der Mietwert des der Vorschreibung vorangegangenen Jahres sein
kann , zugrnndegelegt werden kann . Wenn daher das Mietamt aus Gründen
der Zweckmäßigkeit und Genauigkeit in der Feststellung deS reinen Mietzinses
auf den Durchschniltszins der beiden letzten Steuerjahre zurückgreist und nicht
den schwer genau bestimmbaren Zins des laufenden Jahres bei der Berechnung
der zulässigst Erhöhung des Mietzinses in Anschlag bringt , so konnte hierin
weder eine Gesetzwidrigkeit , noch eme Mangelhaftigkeit des Verfahrens erbl ckt
werden , weil di- im Z 2, Pkt . 2 , angeordnete gleichmäßige Verteilung nach
dem Verhältnisse des einzelnen Nettomietzinses zur Gesamtsumme der Miet¬
zinse nicht berührt wird , für die Erhöhung aber die festgestellten Mehrauslagen
maßgebend sind . Daß aber in der Zwischenzeit eine ungleichmäßige Steigerung
der Zinse slattgefunben hat , wird nicht bchaupiet.

Die Beschwerde führt des weiteren aus , daß die Ausgaben für ehemalige
Herrichlungen , zum Beispiele Spenglerarbeiren , bloß für ein Jahr kalkuliert
worden sind , während eine Austeilung auf mindestens fünf Jahre hätte erfolgen
sollen , da die Herrichtungen mindestens zehn Jahre hindurch dem Hause zuguti-
kommen werden . Die Häuser wären im Vorjahre erwotben , dann hergerichtet
worden , die Mieter sollen jetzt die Kosten sogleich durch Erhöhung der Miel¬
zinse tragen Helsen. In diesem Punkte entsprechen die Beschwerdeaussührungm
Nicht der Aktenlage . Bei der Verhandlung vom 22 . Mat 1920 wurden die
regelmäßig wiederkehrenden Auslagen in ihrem ursprünglichen Betrage und in
dem nach eingetretener Erhöhung angeführt ; bezüglich der Dachdecker - und
Spenglerarbeiten aber , worauf sich offenbar die Beschwerde bezieht , wurde eine
Aufteilung für zehn Jahre vorgenommm , so daß in diesem Punkte den An¬
sprüchen des Beschwerdeführers , soweit es sich um das Haus 10 . D .-Gasse 6
handelt , entsprochen erscheint . Im übrigen fallen die Feststellungen und all¬
fälligen Austeilungen nachgewiesener Auslagen , welche die Grundlage der Miet¬
zinserhöhung zu bilden haben , im Bereiche des H 2 der Mieterschutzverordnung
tn die auf Grund sachlicher Würdigung der maßgebenden Verhältnisse vorzu-
nehmende freie Beurteilung der zuständigen Behörde und können vom Ber-
waltniigsgerichlshofe nur in der Richtung überprüft werden , ob die Ermitt¬
lung der nach Kriegsbeginn eingetretenen Erhöhungen in einem formell ein¬
wandfreien , dem Grundsätze des Parttiengchörs Rechnung tragenden Ver¬
fahren erfolgt ist. In dieser Richtung führt die Beschwerde selbst an , daß
die Bemängelungen bei der Verhandlung vor dem Mietscnate vorgebracht
worden sind.

Wenn die Beschwerde sich des weiteren auf die Verhältnisse der frag¬
lichen Häuser im Jahre 1914 beruft und aussübrt , daß in diesem Jahre die
Häuser nicht voll bewohnt waren , daher Zer damalige Brutlozins den tatsäch¬
lichen Verhältnissen entsprochen und eine bedeutend größere Differenz verursacht
hat , so war lediglich festzustellen , daß für die Beurteilung der Zulässigkeit der
Erhöhung der Durchschniltszins der Jahre 1919 und 1920 in Betracht kam
und daß , wie schon eingangs erwähnt , Las Haus 10 . L.-Gasse 27 nicht in
Frage kommt.

Die Beschwerde mußte daher als unbegründet abgewiesen werden.

Wohnmlgsanforderuuge » .Ä.
Eine Untermiete kann , abgesehen von dem Ausnahmsfalle des
K 1093 des a . b. G .-B . , nach H 1098 dieses Gesetzes nur
zwischen dem Mieter und einer dritten Person , nicht aber zwischen
dem Eigentümer der Sache selbst und einer anderen Person als
Mieter eingegangen werden . Sie setzt voraus , daß der in Unter¬

miete gegebene Gegenstand selbst gemietet wurde.
Verwaltangsgerichtshofeclenntnis vom 19 . Oktober 1920,

Z . 4339 , M .Abt . 15 , 8485/20.
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der

Karoline E . in Wien gegen die Entscheidung deS Mietamtes VI
vom 28 . November 1919 , Z . 2332/111/19 , betreffend eine Wah-
nungsanforderung , die angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht
begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Mit der angefochtenen Entscheidung
wurde unter Verwerfung des Einspruches der Beschwerdesüvrerin , Eigentümerin
der Hauses in Wien , 6 . B .-Gaffe 6 , die Entscheidung der Wohnungsamtes
der Stadt Wien für den 6 . Bezirk vom 25 . Oktober 1919 , mil welcher die
Wohnung Tür Nr . 6 in genanntem Hause anzcfordert worden war , im
Grunde des ß 4, Absatz 6 a der Kundmachung der niedcrösterrcichischen
Landesregierung vom 80 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , bestätigt , da fest-
gestellt erscheint , daß di - Wohnung zur Gänze untervermietet ist. Dir Beschwerde
richtet sich gegen diese Entscheidung wegen unrichtiger Anwendung des Gesetzes
und wesentlicher Mängel des Verfahrens . Denn Beschwerdeführerin habe im
Einsprüche geltend gemacht , daß sie diese Wohnung als Eigentümerin des
Hauses laut Mietvertrages mit 1. Oktober 1919 direkt au den Hotelportier
Josef B . vermietet und folglich eine Hauptmiete >md keine Untermiete vorlrege.



11

Von einer Untermiete könne nur gesprochen werden , wenn ein Mieter , nicht
aber wenn der Hauseigentümer selbst eine Wohnung vermietet , weshalb auch
die Bezeichnung des Joses B . im Erhebungsprotokolle als Untermieter un¬
richtig sei, da zwischen der Beschwerdeführerin als Hauscigentümerin und In¬
haberin der Wohnung keine dritte Person als Hauptmieier stehe. Auch der
Umstand , daß die Wohnung möbliert war , kann das Rechtsverhältnis nicht zu
einer Untermiete machen , zumal nur ein einheitlicher Zins für die Wohnung
entrichtet wird . Unrichtig sei, daß Beschwerdeführerin im Zeitpunkte der Er¬
hebung Wohnungsinh - Herin gewesen sei. Schließlich wird noch darauf hinge¬
wiesen , daß im Widerspruche mit der Entscheidung des MiclamteS der
beschwcrdesührenden Partei mündlich verkündet wurde , daß die Wohnung
Wegen Leerstehung in Anspruch genommen werde , was jedoch unrichtig wäre,
da bereits die Fahrnisse des Mieters in die Wohnung eingebracht waren und
überdies bei Annahme der Leerstehuug das Verfahren zur Feststellung dieses
Umstandes ein mangelhastes gewesen wäre.

Hierüber erwog der Berwaltungsgerichtshof nachstehendes :
Was die Einwendung gegen die Tatsache der Leerstehung der in Frage

stehenden Wohnung anbelangt , welche die Beschwerde für den Fall vorbringt,
als angenommen werden sollte , daß die Anforderung der Wohnung wegen
Leerstehung (Z 4, Punki 1 der angeführten Kundmachung ) stattgesunden habe,
weil angeblich in diesem Sinne die mündliche Verkündigung der Erkenntnisses
des Melanites sei, so konnte der V -rwaltungsgerichtshos diese Einwendungen
übergehen . Denn nach der Lage der Asien hat die Anforderung lediglich nach
Z 4 , Absatz 6 » der Kundmachung der niederöstercichilchen Landesregierung,
also mit Rücksicht auf di - eifolzte Uutervermietung der Wohnung , stattgifunden
und ist auf allfällige Abweichungen hievon bei mündlicher Verkündigung der
Entscheidung , die durch die mehrfach angeführte Kundmachung der niedcröster-
reichischm Landesregierung keineswegs obligatorisch vorgeschriebe » und demnach
nicht ausschließlich maßgedciid ist, durch den Berwaltungsgerichtshof , der im
Sinne des Z 2 des Verwaltungsgerichtsbofgesetzes über die Gesetzlichkeit der
von der Beschwerde angefochtcne Entscheidung zu erkennen hat , keine Rücksicht
zu nehmen gewesen.

Was aber den in der schriftlichen Entscheidung durch di- Behörde für
die Anspruchnahme der Wohnung angeführten Grund anbclangt , daß die
Wohnung als Ganzes unvermietet ist, vermochte der Gerichtshof diesen nicht
als gegeben anerzukennen . Es ergibt sich aus den Akten , daß Beschwerde¬
führerin Eigentümerin des HauscS 6 . B .- Gassc 8 ist und als solche die Wohnung
Nr 6 im Zeitpunkte der Inanspruchnahme an Joses B . vermietet hat . Denn
im Erhebungsbogen vom 8 . Oktober 1918 wird Beschwerdeführerin als Eigen¬
tümerin des Hauses und als alleinige Wvhnungsinhaberin der möblierten
Wohnung bezeichnet . Bei dieser Sachlage kann hier aber von einer Untermiete
lAsterbestand ) mch ! gesprochen werden . Denn eine solche kann , abgesehen vom
AuSnahmssalle des 8 1095 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches , der
hier nicht zutrifft , nach Z 1098 deS allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches nur
zwischen einem Mieter  und einer dritten Person , welche diesem gegenüber
wieder als Bestandnehmer erscheint , nicht aber zwischen dem Eigentümer
der Sache selbst und einer anderen Person als Mieter eingegangen werden.
Sie setzt voraus , daß der in Untermiete gegebene Gegenstand selbst gemietet
wurde . Daß der Ausdruck „untervermietet ' in der angeführten Stelle der
Kundmachung nur in diesem Sinne verstanden werden kann , beweisen zahi-
reiche andere Stillen der Kundmachung , besonders ß 12 derselben , wozwischen
„Hauseigentümer " und „ Untervermicter " . der „ Hauptmiete " und „Untermiete"
genau unterschieden wird . An diesem Rechtsverhältnisse ändert auch die Tat¬
sache nichts , daß etwa die Hauscigentümerin die fragliche Wohnung für sich
vorbehielt oder daß Josef B . in der Aufnahme des Wohnungsamtes vom
84 . Oktober 19 ! 9 als „ Untermieter " bezeichnet ist, weil in der gleichen Ur-
künde Beschwerdeführerin als HauSeigentümerin und Wohnungsinhaberin be¬
zeichnet ist, daher jene Bezeichnung offenbar unrichtig war.

Da somit im vorliegenden Falle eine Untermiete nicht vorlag und die
Entscheidung , die eine solche annimmt , auf einer irrtümlichen Ncchtsanschauung
beruht , war diese nach 8 7 deS BerwaltungsgerichtshofgesetzeS aufzuhebcn.

S

Von der Partei über relevante Tatsachen angebotene Beweise
dürfen bei sonstiger Mangelhaftigkeit des Verfahrens vom Miet-
amte nicht stillschweigend übergangen werden.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 19 . November 1920,
Z . 4939/20 . M .Abt . 15 9845/20.

Der VerwaltrmgsgerichtZhof hat über die Beschwerde des
Alfons M . in Wien wider die. Entscheidung des Mietamtes IV der
Stadt Wien vom 27 . März 1920 . Reg .-Z . 51/ ^ , betreffend eine
WohmmgSanforderung , die angefochtene Entscheidung wegen mangel¬
haften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Das Wohnungsamt der Stadt Wien
hat mit Beschluß vom 12 . Dezember 1919 die im Hause Wien , 4 . K.-Gaffe 6,
Tür 10 , an Alfons M . vermietete Wohnung gemäß ß 4, P . 8 , lit . ö der
Kundmachung der ni -derösterreichisch -n Landesregierung vom 3 . Juni 1919,
L.- G .-BI . Nr . 160 , angefordert , weil sestgestellt erscheine, daß diese Wohnung
zwar zum Bewohnen eingerichtet sei, jedoch tatsächlich nicht benützt werde . Dem
vom Wohnungsinhaber dagegen erhobenen Einsprüche gab das Mietamt
Wien IV mit der Begründung keine Folge , daß der vom Wohnungsamt-
geltend gemachte Anforderungsgrund nicht widerlegt , vielmehr festgestellt sei,

daß der Mieter beinahe nie in der Wohnung anwesend sei und nur vier - bis
fünfmal im Jahre dort nächtige . .

Diese Entscheidung wird von Alfons M . in der Beschwerde mit der Ein¬
wendung bekämpft , daß das Verfahren wegen Nichtaufnahme der von ihm
angeborenen Beweise mangelhaft erscheine.

Diese Einwendung mußte der Gerichtshof als begründet erkennen . Denn
der Beschwerdeführer hat sich in seinem Einspruch - gegenüber der dem An-
forderungsbcscheide zugrunde gelegten , ans Angaben des Hausbesorgers und
der Hauseigentümerin beruhenden , im ungünstigen Tatbestandsannahme zum
Beweise des Gegenteils , nämlich deS Umstandes , daß er m der angeforderten
Wohnung „ständig logiere ' , auf die Zeugenschaft seiner Haushälterin berufen.
Dieses Beweisanbot durfte nicht übergangen werden , weil es eine , hier sogar
die einzige , für die Entscheidung des Streitfalles relevante Tatsache , das ist
die Benützung der Wohnung durch den Beschwerdeführer , zum Gegenstände
hatte und eine verläßliche Beweisführung die Erhebung aller für und wider
vorgebrachten tatsächlichen Umstände voraussetzt.

In der Uebergchung des angcbolenen Gegenbeweises liegt somit ein
wesentlicher Verfahrrnsmangel , der zur Aushebung der angefochtenen Entscheidung
führen mußte . .

a.
1. Aus der Textierung der Anfvrderungsvcrordnung geht

hervor , daß der Anforderungsgrund wegen Verwendung einer
Wohnung zu unerlaubten Zwecken auch dann vorliegt , wenn dem
Inhaber einer Wohnung weder eine Verletzung des allgemeinen
Strafgesetzes , noch eine Ueberrretung von polizeirechllichen Normen
zur Last fällt ; es ist vielmehr die Tatsache hinreichend , daß eine
Wohnung zu unerlaubten Zwecken verwendet wurde.

2. Diese Anforderungsmöglichkeit besteht gegen den Inhaber
einer Wohnung , gleichviel ob er sie als Hauseigentümer oder
als Mieter inne hat.

Es bedeutet einen Verfahrensmangel , wenn die Anforderung
nicht die Tatsachen angibt , die nach Anschauung der Behörde
dem Tatbestand der unerlaubten Verwendung der angeforderten
Wohnung bilden . »

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 13 . November 1920,
Z 4764/20 , M .Abt . 1b 9357/20.

Der Berwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
Hedwig G . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes III
vom 12 . Jänner 1920 , Reg .-Z . 120/11/19 , betreffend Wohnungs¬
anforderung , die angefochtene Entscheidung wegen mangelhaften
Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Laut eines Polizeiberichtes vom 3 . De-
zember 1919 wurden in der Wohnung der Beschwerdeführerin am 2 . Dezember
halb 12 Uhr nachts 30 Personen angetroffen , die bei Champagner und Klavier-
Vorträgen bei Petroleum - und Karbtdbeleuchtung sich unterhielten . Bakkarat
war um diese Zeit noch nicht gespielt worden . Champagncrflaschen,
für die (schlechteste Qualität ) 250 bis 300 L verlangt und
bezahlt wurden , waren  eingekühlt , B r ö t ch e n mit Schnitzeln
und Ko m Pot waren in derKüche vorbereitet.  Der Champagner
war von Paul B ., di - Lebensmittel von Anna F . mitgebracht worden.

Auf Grund dieser Anzeige erfolgte die Anforderung der Wohnung mit
Verfügung des Wohnungsamtes der Stadt Wien vom 6 . Dezember 1919
gemäß 8 4 , Punkt 6 , lit . o der Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , da sestgestellt erscheine,
daß die Wohnung zu unerlaubten Zwecken (Gelage ) verwendet wurde.

In einer formlosen , vom Mietamte Wien als Einspruch behandelten
Eingabe führte die Beschwerdeführerin aus , daß ein Herr nach einer Zeitungs¬
annonce zu ihr kam, um zwei Zimmer mit der Bemerkung zu mieten , daß er
zweimal in der Woche den Besuch mehrerer Leute habe . Das Ergebnis der
Erkundigung über diesen Herrn sei ein günstiges gewesen . Ferner heißt es:
„Ich sperrte das Gas und elektrische Licht ab , so daß ich nichts unerlaubtes
tue , und blieb in meinem Zimmer . Die Leute waren nicht laut , spielten Klavier
und unterhielten sich. Das war alles . Nur hatten sie auf der Gaff - Auto
stehen und dadurch glaubten die Leute, es wäre etwas Unrechtes . " In zwei
nachgcfolgten Schreiben an den Magistrat Wien verwies sie auf die Schwierig¬
keit, in dem ihr und ihren Geschwistern gehörigen Hause eine andere als die
angeforderte Wohnung zu erlangen.

Bei den Akten erliegt eine Aufnahmeschrist vom 12 . November 1919,
derzufolge der Bericht des Polizeikonimifsariates Landstraße , vom 3. Dezember
1819 verlesen wurde und di - anwesende Beschwerdeführerin be^ upt -t -, von
den ganzen Vorkommnissen nichts gewußt zu haben . Ein Antrag auf Ver¬
nehmung des Polizeikowmissärs Dr . F . wurde als irrelevant abgelehnt , da
das Revisionsprotokoll des Polireikommissariates genügend Aufschluß gebe.
Die vorgebrachten Familienv -rhältniffe seien nach Ansicht des Senates keine
derartigen , daß bei billiger Rücksicht die Aufhebung der Anforderung zu ver¬
anlassen wäre . Nach Durchführung der Einspruchsverhandlung erfloß die an-
g-fochtene Entscheidung , mittels deren der Einspruch verworfen wurde , da die
Tatsache der Benützung für unerlaubt - Zweck- in der Verhandlung nicht ent¬
kräftet werden konnte.
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Dagegen ist die Beschwerde gerichtet . Dieselbe macht ^'geltend : I . Das
Verfahren sei mangelhaft gewesen , soferne die polizeilichen Erhebungen kein
Material zu Tage gefördert hätten , aus dem hervorgehen würde , daß die
Wohnung zu unerlaubten Zwecken verwendet wurde . Dir zur Anwendung
gelangte gesetzliche Bestimmung sei eine Strafnorm und cs sei Unterlasten
worden , die von der Beschwerdeführerin beantragte Einvernehmung des Polizei-
kommifsärs Dr . F darüber , daß die Erhebungen weder eine unerlaubte Be¬
nützung der Wohnung , noch das Verschulden der Beschwerdeführerin ergeben
hätten , durchzuführen . 2 . Es könne die Beschwerdeführerin als Eigentümerin
des Hauses , in dem die Wohnung sich befinde , die schwere Strafe der Wohnungs¬
anforderung nicht treffen , weil ihr lein Berschu den zur Last falle und überdies
sei unterlassen worden , auf die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten
Familienrücksichten billigen Bedacht zu nehmen.

Der Gerichtshof hat folgendes erwogen:
Aus der gegensätzlichen Gegenüberstellung der Anforderungsgründe des

Z 4 , Punkt 6 , lit . o der eingangs erwähnten Kundmachung der niederöster-
reichilchen Landesregierung , nämlich der erfolgten Bestrafung wegen lieber-
tretung der Mieterswutzverordnung durch rechtskräftiges Erkenntnis und der
Verwendung einer Wo nung zu unerlaubten Zwecken geht hervor , daß der
zweite Anforderungsgrund auch dann vorliegt , wenn dem Inhaber einer
Wohnung weder eine Verletzung deS allgemeinen Strafgesetzes noch eine
Uebertrelung von polizeirechttichen Normen zur Last fällt . Vtelmehr ist die
Tatsache ausreichend , daß eine Wohtmng zu unerlaubten Zwecken verwendet
wurde , um die Anforderung gegen deren Inhaber zu rechtfertigen . Es handelt
sich dabei lediglich um den Zweck, eine , unerlaubten Zwecken dienende Woh-
nung zur Milderung der Wohnungsnot zu verwenden Aus der Fassung der
auf diese Verwendung bezüglichen Bestimmung geht hervor , daß sie zur An¬
wendung zu bringen ist gegen den Inhaber einer Wohnung , gleichviel , ob er
sie als Hauseigentümer »der als Mieter inne hat.

Etwaigen Härten , die sich aus dieser Bestimmung in dem seltenen Falle
ergeben könnten , wenn der Inh bei der Wrbnung an ihren Mißbrauch leine
Schuld trägt , kann durch die Uebung von Rücksichten gemäß Z 4 , Absatz 2
und durch nachträglichen Verzicht der Gememde gemäß Z 12 , Absatz 1 der
Kundmachung begegnet werden . Die Anwendung beider Bestimmungen liegt
aber im Ermessen der Gemeinde , so daß in diesem Punkte die Beschwerde sich
gemäß Z 8 , lit . e des Verwaltungsgerichtrhofgesetzes als unzulässig erweist.

Es kann deshalb in der Uebergehung der Bewcisanträgc der Beschwerde¬
führer , daß die beanständete Verwendung ihr r Wohnung ohm ihr Wissen
erfolgt sei, ein Versahrensmangel nicht erblickt werden

Wohl - aber liegt ein Mangel der angefochtenen Entscheidung darin , daß
sie nicht ausreichend begründet n orden ist, soferne weder die Tatsachen ange-
geben wurden , die nach Anschauung der belangten Behörde den Tatbestand
der unerlaubten Verwendung der angeforderten Wohnung bilden , noch auch
die Rechtsnorm deren Anwendung zur Feststellung der Uner aublheit der Ver¬
wendung geführt hat.

Die angefochtcne Entscheidung mußte darum gemäß Z 6 des VerwaltungS-
gerichtshofgesetzes behoben werden.

7 .
1. Als leerstehend ist eine Wohnung dann nicht anzusehen,

wenn sie schon an eine neue Mietpartei vermietet wurde , bevor
sie vom früheren Wohnungsinhaber geräumt wurde , und nur
für die kurze Dauer der infolge des Inhaberwechsels eingetretenen
Unbenützbarkeit von Möbeln entblößt ist.

2 . Als Doppelwohnung kann eine Wohnung nicht angesehen
werden , wenn eine Partei , die eine neue Wohnung in Bestand
genommen hat und auch schon benützt, die schon weiter vermietete
alte Wohnung lediglich für die Dauer des Wohnungswechsels,
also für die zum Umzuge erforderliche Zeit ebenfalls noch in
Benützung hat ; es müßte vielmehr entweder aus der Länge der
Zeit oder aus anderen Umständen die Absicht oder doch zumindest
das Bewußtsein des Benützungsbercchtigten erhellen , einen mit
den Zwecken der Ansorderungskundmachung unvereinbarlichen
Dauerzustand  einlreten zu lassen.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 3. November 1920,
Z . 3949/20 , M Äbt . 15 , 9167/20.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Karl L. in Wien gegen die Entscheidung deS MictamteS II der
Sladt Wien (Senat für WohnungSanforderungen ) vom 9. Juni
1920 , Z . 11/1569 , betreffend eine Wohnungsanforderung , die an-
gefochtene Entscheidung al« gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

E n t s ch e i b u n g s g r ün d e : Beim Wohnungskommiffär für den
2 . Bezirk in Wien erschien der im 3 . Bezirke , H .- Straße Nr . 19 , wohnhafte
Max Hugo F und st llte dem Wohnungsamt - seine bisher ungekündigte
Wohnung Wien 2 ., A .-Straße Nr . 1 , bestehend aus zwei Zimmern , einem
Kabinette , Vorzimmer und Küche, zur Verfügung . Mit dem Bescheide des
Wohnungsamtes vom 29 . April 1920 — zugestellt dem Hauseigentümer , dem
heutigen Beschwerdesührer Karl L. am 30 April 1920 — wurde die Wohnung
unter Berufung auf Z 4 , Absatz I , Punkt 2 der Kundmachung der nieder¬
österreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , mit
der Begründung angesordert , daß sie als Doppelwohnung  all¬

zu sehen sei und leer stehe.  Im Einbrüche führte Karl L. wörtlich
aus : „ I . Die angeforderte Wohnuno ist von Max Hugo F . schon seit Jahren
bewohnt . I » derselben wohnen der Mieter samt Frau und mehreren Kindern.
Der Mietvertrag wurde auch nicht gekündigt . Wieso das Wohnungsamt von
einer unbewohnten Wohnung sprechen kann , ist unerfindlich . Beweis : Haus¬
besorgerin Cz . des HauseS als Zeugin . — 2. Auch von einer Doppelwohnung
kann nicht die Rede sein . In der angeforderten Wohnung wohnt der Mieter.
Was er sonst getan hat , ist allerdings unbekannt . Vielleicht will er ohne
Kündigung ausziehen und im Wege der Anforderung von der Haftpflicht des
Mietzinses für die Kündigungsperiode befreit werden . Der WohnungSkommistär
ist jedoch nicht das geeignete Organ , um dem Mieter hiebei zu Helsen. " — Es
erliegt in den Alten die unbeglaubigte Kopie eines von Karl L. an einen
gewissen Bernhard A. gerichteten Schreibens , datiert vom 25 . April 1920 , in
dem es heißt : „ Nachdem ich von meiner Hausbesorgerin hörte , daß die in
meinem Hause Tür Nr . 15 wohnende Partei zum Maitermine 1920 ausziehen
wird , vermiete ich Ihnen diese Wohnung , bestehend aus . . . . . zum Jahres-
mietzinse von . und können Sie dieselbe sofort beziehen , sobald die
jetzige Partei die Wohnung räumt ." Wie sich aus den Akten ergibt , ist Bern¬
hard A . auch tatsächlich anfangs Mai 1920 in die Wohnung eingezogen . Am
9. Juni 1920 « floß die angcfochlene Entscheidung , mit der dem Einsprüche
keine Folge gegeben worden ist, / weil die Wohnung als Doppel¬
wohnung anzusprechen sei und leer stehe.  Bei der Ver-
Handlung sei einwandfrei ftstgestellt worden , daß ' ihr gewesener Mieter Max
Hugo F . zur Zeit der Anforderung , am 29 . April 1920 , zugegebenermaßen
gleichzeitig ein - Wohnung im 3. Bezirke gemietet und zur Verfügung halt -,
in die er am 3. Mai 1920 - ingezogen sei, ohne die angeforderte Wohnung
gekündigt zu haben . Demgegenüber habe die Behauptung des Einspruchs-
Werbers , daß bezüglich der angeforderten Wohnung bereits vor dem Zeitpunkte
der Anforderung , ein Mietvertrag mit einer anderen Partei abgeschlossen
worden sei, als für die rechtliche Beurteilung der Gesetzmäßigkeit der An¬
forderung völlig belanglos , nicht weiter in Betracht gezogen werden können.

Ueber die Beschwerde des Karl L. hat der Verwaltungsgerichtshof nach¬
stehendes erwogen:

Die angefvchtene Entscheidung zieht die Parteicnbehauptung , daß die um¬
strittene Wohnung schon vor dem Zeitpunkte ihrer Anforderung mittels Miet¬
vertrages einer neuen Mietpartei in Bestand gegeben worden sei, nicht in
Zweifel , sondern erklärt sic als für die Fragen der Gesetzmäßigkeit der An¬
forderung , wie sich aus dem Obigen ergibt , irrelevant . Dies aber mit Unrecht.
Denn , wie der Bcrwaltungsgerichtshof schon mit dem Erkenntnisse vom
8 . Jänner 1920 , Z . 2 , ausgesprochen und deS Näheren begründet Kat, läßt
die bloß zu dem Zwecke erfolgte Räumung einer Wohnung , um dem Nach-
folger tn ihrer Benützung Platz zu machen , an sich düse Wohnung noch nicht
als „ leerstehend " im Sinne des ß 4 , Absatz 1, Punkt 1 der zitierten Landes-
regierungskundmachung erscheinen . Ist es alio richtig , daß , was vom heutigen
Beschwerdeführer behauptet wird , die fragliche Wohnung schon, bevor sie vom
früheren Wohnungsinhaber geräumt wurde , an eine neue Mietpartei vermietet
worden war und baß eine Leerstehung , wenn überhaupt , nur durch und für
die kurze Dauer der infolge des Inhaberwechsels eingetretenen Uubenützbarkeit
der Wohnung bestanden habe , so kann von einem aus der Bestimmung des
8 4 , Absatz 1, Punkt 1, ableitbaren Titel zur Anforderung der Wohnung
keine Rede sein.

Aus den gleichen Erwägungen aber , die in dem schon zitierten Vor-
erienntniffe des Berwaltungsgerichtshofes enthalten sind , kann auch von einer
Doppelwohnung im Sinne des Z 4, Absatz 1, Punkt 2 , dann n cht die Rede
sein , wenn eine Partei , die eine neue Wohnung in Bestand genommen hat
und auch schon benützt , die schon . weitervermietete alte Wohnung lediglich für
die Dauer des Wohnungswechsels , also für die zum Umzuge erforderliche Zeit,
ebenfalls noch in Benützung hat . Denn auch von einer Doppelwohnung im
Sinne der Kundmachung kann nur dann gesprochen werden , wenn nicht nur
dieselbe Partei zwei oder mehrere Wohnungen im selben Wohnungsgebiete hat
lZ I , Absatz 1), sondern außerdem entweder aus der Länge der Zeit oder aus
anderen Umständen die Absicht oder doch zumindest daS Bewußtsein des Be¬
nützungsberechtigten erhellt , einen mit den Zwecken der Kundmachung unver¬
einbaren Dauerzustand  einlreten zu lasten . Der bloße Umstand also, daß
die Partei , die die neue Wohnung schon in Benützung genommen hat , für die
Dauer des Wohnungswechsels auch noch die alte Wohnung benützt , ist für sich
allein noch nicht geeignet , den Bestand einer Doppelwohnung zu begründen.

Da dir angesochtene Entscheidung sonach von einer irrigen Rechts-
auschauung ausgegangen ist, war sie aufzubcben , ohne daß der Verwaltungs¬
gerichtshof in die Prüfung des Tatbestandes einzugehen halte.

8 .

Bei der Anforderung einer Wohnung aus dem Titel der ent¬
behrlichen Doppelwohnung ist die im Sinne des § 2 der
Ansorderungskundmachung zu fällende Vorentscheidung präju¬
diziell und es bildet das Fehlen dieser Präjudizialentfcheidung

einen wesentlichen Verfahrensmangel.
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 6. Juli 1920,

Z . 2829 , M Abt . 15 , 6036/20.
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des

Leopold R . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für
den 14. Bezirk in Wien vom 5. März 1920 , Z . L1V/340/19,
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betreffend eine WohnungSanfordenmg , die angefochtene Entscheidung
Wegen mangelhaften Verfahrens ausgehoben.

Entscheidungsgründe : Mit einem am 5 . November 1919 an
den Beschwerdeführer als Hauseigentümer des Hauses Nr . 21 in der J .-Straßc
ergangenen Bescheide des WohnungSlommifsärs für den 14 . Bezirk in Wien
wurde die von Leopold N . in seinem eigenen Hause bewohnte , aus 2 Z mmcrn,
) Kabinett , 1 Küche und 1 Vorzimmer bestehende Wohnung angesordert , da
sestgesteüt erscheine , daß die Wohnung nur unzulänglich benützt wird . In dem
gegen diese Anforderung erhobenen Einsprüche machte der Beschwerdeführer
gellend , daß er außer der angesorderten Wohnung keine andere Wohnung
besitze und daß er die angeforderte Wohnung unbedingt benötige ; in Mauer
halte er sich deshalb auf , weil er dort einen Acker und einen Garten habe
und beides seine Anwesenheit sowie fleißige Bearbeitung erfordere ; eine
Wohnung aber habe er in Mauer nicht , sondern wohne dort bei seiner Tochter.

Dem so begründeten Einsprüche wurde von dem Wohnungsamt - für den
14 . Bezirk mit der Begründung keine Folge gegeben , daß der Einspruchs-
Werber , wie durch die Verhandlung frstgestcllt worden sei, außer der angefor-
derten Wohnung noch ein - zweite Wohnung im eigenen Hause in Mauer
bei Wien habe , die von der unverheirateten Tochter des ^Beschwerdeführers,
die in Atzg-rsdorf in Stellung sei. während eines großen Teiles des Jahres
aber auch vom Einspruchswerber selbst benützt werde ^ Die angeforderte
Wohnung werde vor allem deshalb benötigt , damit der Sohn des Einspruch-
leqerS , der eine Anstellung in Wien habe , sich die weiter Fahrt von Mauer
nach Wien erspare . Da der Einspruchsleger in einem Wohngebiete
8 Wohnungen besitzt, deren Belastung im Sinne des Z 2 der Kundmachung
der n -ö Landesregierung vom 30 . Juni 1919 nicht als notwendig anerkannt
erscheint , so erscheine die Anforderung der gegenständlichen Wohnung im Sinne
deS 8 4 , Absatz 1 , Punkt 2 der bezogenen Kundmachung begründet.

lieber die gegen diese Entscheidung hiergerichls eingebrachte Beschwerde
wurde nachstehendes erwogen:

Während vom Wohnungskommistär die unzulängliche Benützung der
Wohnung <8 4 , Absatz 1, Z . 4 der Kundmachung der n .-ö. Landes-
regierung vom SO. Juni 1919 , L.-B .-Bl . Nr . 160 ) als Anfordcrungsgrund
bezeichnet wurde , erfolgte die Zurückweisung des gegen die Anforderung -in¬
gebrachten Einspruches aus dem Gesichtspunkte des Vorliegens von Doppel-
Wohnungen (ß 4, Absatz 1, Z . 2 der bezogenen Kundmachung ) .

Der Verwaltungsgerichtshof hat an der im Erkenntnisse vom 9 . Juni 1920,
Z . 2354 und anderwärts dargelegten Anschauung festgehaltcn , daß einer
Entscheidung deS Mietamtes , mit der aus dem Gesichtspunkte der DoPP - l-
Wohnung  eine Anforderung gegenüber einem Wohnungsinhaber aufrecht-
erhalten wird , der in seiner Anzeige oder im Laufe des Administrativversahrens
geltend gemacht hatte , daß er die Doppelwohnung bedürfe , auch dann , wenn
seinerseits eine Anzeige im Sinne des 8 l der bezogenen Kundmachung nicht
erstattet wurde , die Feststellung vorangchen muß , ob von der Gemeind - die
im 8 2 der bezogenen Kundmachung vorgesehene Entscheidung dahin gefällt worden
ist, daß die Belastung der Doppelwohnung nicht als notwendig erkannt werde.
Liegt dem Mictamte diese präjudizielle Entscheidung der Gemeinde nicht vor,
so ist es zu einem Absprnche über die Berufung nicht berechtigt . Daß im
vorliegenden Fall - zur Zeit der Fällung der angefochtenen Entscheidung eine
solche Entscheidung der Gemeinde Vorgelegen wäre, ist den Akten nicht zu
entnehmen . Di - Entschcidungsgründe beschränken sich in dieser Beziehung auf
di - Angabe , daß die Belastung der Doppelwohnung nicht als notwendig
anerkannt erscheint , ohne sich darüber zu äußern , von welcher Instanz ein
solcher Ausspruch erfolgt sei und ob demselben -ine Prüfung der vom
Beschwerdeführer vorgebrachten Giünde vorangegangen ist.

In dem Mangel der Einholung dieser Präjudizialentscheidung erblickte
der Verwaltungsgerichtshof einen wesentlichen Berfahrensmangel , weshalb die
angefochtene Entscheidung , ohne auf die weiteren Einwendungen der Beschwerde
einzugehen , schon aus diesem Grunde , gemäß ß 6 des Verwaltuiigsgerichtshof-
gesetzes aufgehoben werden mußte.

Die Frage , ob einer Wohnungsanforderung öffentliche Inter¬
essen entgegenstehen , unterliegt dem freien Ermessen und ent¬
zieht sich der Überprüfung durch den Verwaltungsgerichtshof.

Verwaltungsgerichtshofentscheidung vom 20 . November 1920,
Z . 4875/20 , M .Abt . 15 , Z . 9356.

Der Verwaltungsgerichtshof hat die am 4 . September 1920
präsentierte Beschwerde des Rafael Benjamin N . , derzeit in Wien,
gegen die Entscheidung des Mietamtes der Stadt Wien vom
9 . Juli 1920 , Z 2151 , betreffend die Anforderung einer Wohnung,
ohne,Fortsetzung , des Verfahrens zurückgewiesen.

Gründe:  Mit der angefochtenen Entscheidung wurde das vom Be-
schwerdeführer unter Berufung auf 8 12 der Kundmachung der niederöster-
reichischen Landesregierung vom 30 Juni 1919 , L.- B . u . V .- Bl . Nr . 160,
an die Gemeinde Wien gerichtete Begehren , sie soll- auf die Anforderung der
von ihm für seinen eigenen Wohnbedarf in Aussicht genommenen , von der
Gemeinde einem Ingenieur B . zugewicsenen Wohnung in seinem Hause Nr . 1
der Josef G .-Gaste im zweiten Bezirke verzichten , abgewiesen , weil einerseits
nicht nachgewiesen wurde , daß er, der Ausländer und vor kurzem erst aus
seinem früheren Wohnorte Widdin mit seiner Familie nach Wien gekommen
ist, , durch zwingende Umstände genötigt sei, in Wien zu bleiben , anderseits
aber öffentliche Interessen , nämlich die Pflicht , in der herrschenden Wohnungs¬

not für Personen , die in Wien heimatbercchtigt oder hier zu leben genötigt
sind , Wohnungen zu beschaffen, dem Verzichte der Gemeinde auf diese Wohnung
cntgegensteben . .

Soweit der Beschwerdeführer den Versuch unternimmt , die Annahme,
daß seinem B -gehren - Lff-ntliche Interessen entgeg -nft -hen . vor diesem Gerichts-
Hof- zu bekämpfen , steht ihm die Bestimmung deS 8 2 . Ut « des Gesetzes
vom 22 . Oktober 1875 , R .-W.-Bl . Nr . 36 vom Jahre 1876 , entgegen , wonach
es dem Gerichtshöfe verwehrt ist, dort aus eine Prüfung von Berwaltungs-
entscheidungen einzugehen , wo nach freiem Ermessen entschieden worden ist,
wie dies bei einem Urteile darüber , waS „ die öffentlichen Interessen ' erheischen,
immer der Fall ist. .

Damit entfällt die Untersuchung der weiters noch in der Beschwerde
erhobenen die Prüfung der andere » Frage , jener nach dem eigenen Wohnungs-
bedarf - des Beschwerdkführers betreffenden Einwendungen gegen das der
Entscheidung vorangegangene Verfahren.

IO
Bei Anforderung von Doppelwohnungen ist der Eigenbedarf
unter Wahrung des Parteiengehöres festzustellen . Die Anerkennung
des Eigenbedarfes kann entweder im Wege einer Entscheidung
über die von der Partei eingebrachte Anzeige oder bei Unter¬
lassung der Anzeige auch im Lause des Verfahrens über die

Wohnungsanforderung stattsinden.
Verpialtungsgerichtshoferkenntnis vom 19 . November 1920,

Z . 4923/20 , M .Abt . 15 , Z . 9557/20.
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des

Maier W . in Wien wider die Entscheidung des Mietamtes XIV
in Wien (Senat für Wohnungsanforderungen ) vom 10 . April 1920,
Z . 774/19 , betreffend eine Wohnungsanforderung , die angefochtene
Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens , aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Mit der angefochtenen Entscheidung
wurde über Einspruch des Beschwerdeführers die von ihm bewohnte,Wohnung
Nr . 4 in seinem Hause 11 . D .-Gass - IO angesordert , mit der Begründung , daß
der WohnungSinhaber im gleichen Hause eine zweite Wohnung besitze Tat-
sächlich benütze der Einspruchsleger beide im ersten Stocke gelegenen Wohnungen
Nr . 3 und 4, jede bestehend auS Zimmer und Küche, wobei jedoch die Küche
der angesorderten Wohnung Nr . 4 als Kabinett benützt wird . Außerdem wurde
bei der Verhandlung zugegeben , daß Einspruchsleger im Hause .15 . Oe .-Gasse,2,
eine Wohnung besitze, bestehend aus Zimmer , Kabinett und Küche, welche er
seit Mitte Dezember 1919 nicht mehr bewohne . Da Einspruchsleger nicht nur
im eigenen Hause Wohnräume inne hat , welche bisher als zwei Wohnungen
gelten , sondern auch noch eine weitere Wohnung außerhalb seines gegenwärtigen
Wohnhauses besitzt, erscheine die Anforderung im Sinne des 8 4 , Absatz 1,
Punkt 2 der Kundmachung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , begründ « .

Die Beschwerde führt nachstehendes auS : .
Der Beschwerdeführer hatte bis zum 15 . Dezember 1919 im Haus-

Wien 15 . Oe .-Gasse eine aus einem Zimmer , einem Kabinett - und einer
Küche bestehende Wohnung nebst einem Beichästslokal gemietet , welche für seinen
aus fünf Personen bestehenden Hausstand zu klein war . Am 30 . September
1919 erwarb er das H - uS 14 . D .-Basse 10 , welches ein Einfamilienhaus sei,
bestehend aus 4 kleinen Zimmern , 2 kleinen Kabinetten und 2 kleinen Küchen,
die bis dahin ausschließlich vom Hauseigentümer und seinem Dienstpersonale
bewohnt waren . Eine Einteilung in mehrere Wohnungen bestand hier niemals,
erst da » Mietamt hat gelegentlich der Anforderung das Haus in 4 Wohnungen
eingeteilt . Beschwerdeführer nahm nun für seine persönlichen Zwecke die heutigen
Wohnungen Nr 3 (Küche und Speisezimmer ) und Nr . 4 (Schlafzimmer und
Kabine ' t) in Benützung , während die ebenerdige Wohnung Nr . 1 und 2 dem
Hausbesorger und einem Arbeiter überlasten wurde . Daß es sich rm ersten
Stockwerke um eine einzige Wohnung handle , beweise der Umstand , chaß hier
nur ein Klosett und -in - Wasserleitung bestehen , was durch Augenschein fest-
gestellt werden konnte . Aber auch wenn angenommen würde , daß eine Doppel-
wobniiiig vorliege. würde die Anforderung nur dann zulässig ftin, wenn sie
nicht für eigen - Zw . cke benötigt wird . Dies sei jedoch hier der Fall , da Me
beiden erwachsenen Söhne des Beschwerdeführers einen eigenen ^ Schlasraum
benötigen und somit das ganze erste Stockwerk bloß für die Wohnung de
Beschwerdeführers hinreiche . Was aber die Wohnung m der Oe .-Gast - /
anbelangt , so komme diese nunmehr als Geschäftslokal in Betracht , da
Beschwerdeführer um Benützung derselben zu Geschästszwecken angesucht habe
und unter keinen Umständen mehr auf diesen Raum als Wohnung resultiere.

Hierüber hat der Verwaltungsgerichtshof nachstehendes erwogen.
Nach 8 4 Absatz 1. Punkt 2 der Kundmachung der nlkderöst -rreichlschen

Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L. G .-Bl . Nr 160 , kann die Gemeinde
Doppelwohnungen anfordern , die in der Anzeige (8 1) a -.s ' , e^ ene
Wohnzwecke benötigt bezeichnet werden oder deren Belastung nicht als not¬
wendig anerkannt wurde . Darnach ist die Jnansp uchnahme einer Wohnung
als Doppclwohnung nicht unter allen Umständen zulässig , sondern an die Bor-
aussctzung geknüpft , daß mehrere Wohnungen nicht für eigene Zwecke ihres
Inhabers benöngt werden . Die Anerkennung deS eigenen Bedarfes mehrere:
Wohnungen kann darnach entweder im Wege einer Entscheidung über die
Anzeige j8 1) oder bei Unterlassung der Anzeige auch >m Laufe des Verfahrens
über die Wohnungsanforderung stattfinben . Ueber die Feststellung des eventuellen
Eigenbedarfes enthält die Kundmachung in den 88 4 und 2 bestimmten Ber-
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fahrenSvorschrifte » . Nach derJrsteren Bestimmung ist der Inhaber zweier oder
mehrerer Wohnungen zur Anzeige verpflichtet , die auch -ine Angabe darüber
enthalten muß , welche von den mehreren Wohnungen für eigene WohnunaS-
,-weck- benötigt wird . Nach Z 2 hat über diese Anzeige die Gemeinde nach
Prüfung der barm vorgrbrachten Gründe über den behaupteten Bedarf zu
erkennen . Hat der Anzeigepflichtige in der Anzeige die Wahl unterlassen , so
trifft sie die Gemeinde . Die Unterlassung der Anzeige hat aber keineswegs , wie

Gegenschrift der belangten Behörde auS, -führt wird , die unbcdmgte
Zulassigkeii der Anforderung einer Deppclwohnung im Sinne des Z 4, Absatz 1
Punkt 2 der zitierten Kundmachung zur Folge , sondern , wie der Verwaltung - -
gerichtShof in seinem Erkenntnisse vom 9. Juni 1920 , Z , 2354 , näher aus-
führte , lediglich die Bestrafung nach Maßgabe des Z 20 zur Folge . Die
Geltendmachung des Eigenbedarfes hinsichtlich der Doppelwohnung ist aber
damit nicht ausgeschlossen . Da aber dieser Eigenbedarf im Laufe des Ver-
fahrend , nämlich im Einsprüche gegen die Entscheidung des Wohnungsamtes
tatsächlich geltend gemacht worden ist, war die Behörde verpflichtet , wie der
Gerichtshof in dem angefübrten Erkcnntnifsc darlegt , den Eigenbedarf durch
das Wohnungsamt unter Wahrung der ParteigehöriS vorher klarzustellen Da
diese Klarstellung unterblieben ist, war die angefochtene Ent cheidiing wegen
mangelhaften Verfahrens nach Z 6 deS BerwaltungSgerichlShofgesetzeS aufzu-

11 .

Als leerstehend ist eine Wohnung nur dann zu betrachten , wenn
sie dauernd nur mit den gewohnheitsmäßig zum Hausinvenlar
gehörigen Niet- und nagelfesten Gegenständen (Oefen , Wasser-
ausgüfsen u . dgl .) ausgestattet ist. Tatsächlich nicht benützt ist
eme Wohnung nur dann , wenn sie von der benützungs¬
berechtigten Person fortgesetzt dem Wohnzwecke entzogen , also
dauernd nicht benützt wird . (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis

vom- 24 . September 1920 , Z . 2561 .)
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des

F . H . in Wien wider die Entscheidung des Mietamtes 13 in
Wien (Senat für Wohnungsanfordcrungen ) vom 19 . April 1920,
Z . 1097/19 , wegen einer Wohnungsanforderung die angefochtene
Entscheidung als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

E n t s ch c i d u n g r g r ü n d e : Mit der angefochtenen Entscheidung wurde
dem Einsprüche des heutigen Beschwerdeführers gegen die Anforderung der von
ihm nn Hause Wien 13, F .-Gasse 17, angcforderten Wohnung Nr . 8 keine Folge
gegeben , da die gesetzlichen Voraussetzungen im Sinne des Punkte « 1 eventuell 3
d' S 8 . 4 der Kundmachung vom 30 . Juni I9IS , L.-G .- Bl . Nr . 160 , vorliegen,
wonach Wohnungen , die leer stehen , gleichgiltig , ob sie vermietet sind oder
nicht , angesardert werden können . Es sei fcstgestcllt und bei der Verhandlung
mich zugegeben worden , daß die Wohnung seit Oktober 1919 leer stehe ; der

d" Wohnung leer kehe, sei für die Entscheidung ohne Bedeutung.
DaS Mictamt sei auch nicht zur Ueberzeugung gelangt , daß eine Benützung in
absehbarer Zeit durch den Mieter stattfinden würde , „ daß " (soll wohl richtig

) die Benützung abhängig gemacht werde von dem Ausgange eines
MLbellieferungSprozcsseS , der für den 29 . Mai 1920 anberauint wurde und
bei BetMen der verschiedenen Rechtswege sicher noch einige Monate dauern

berückstchtigungSwürdige Umstände im Sinne deS Absatzes 2
^ § 8 z. d» ^ ^ vdmachung habe das Mietamt nicht als gegeben angenommen,
da d,e Eitern des WohiningSinhabers eine Villa besitzen, in der der Einspruchs-
Werber auch bisher tatsächl -ch wahne.

Der VerwaltuugSgerichtShof hat erwogen:
Im Zuge der Versah , enS wurde erhoben , daß schon zur Zeit der

Wohnung dort daS Schlaf « und dar Speisezimmer und auch
die « llche cmgenchtet waren . Nun sind aber , wie der VerwaltungSgerichtshof
schon mit dem Erkenntnisse vom 8 . Jänner 1820 , Z . 5813/19 , ausgesprochen
har , als leerstehend nur solche Wohnungen zu betrachten , die dauernd nur mit

gewohnheitsmäßig zum HauSinventar gehörigen , nict - und nagelfesten
Gegenständen , wie Oefen , WafserauSgüfsen , Wasserleitung - schalen, Abort«
cinrtthlungen rc. auSgestattet sind , nicht aber auch solche, die mit Möbeln ein-
gerichtet sind , die zum Gebrauche derjenigen dienen oder dienen sollen , dem

Wohnung zusteht . — Der AnforderungSgrund deS § 4,
rlbjatz 1 , Punkt 1 der zitierten Kundmachung war also nicht gegeben.

Nun beruft die angefochtene Entscheidung ^ allerdings auch noch die
Bestimmung deS Z 4 , Absatz 1, Punkt 8 der Kundmachung , wonach auch
unvenützte , daS sind solche Wohnungen angcforderk werden können , „ die ent-
a » ^ öi . int mindestens vier Wochen lediglich zur Aufbewahrung von Gegen-

b) den Fall einer drei Monate nicht übersteigenden Abwesenheit
des Inhaber « zu Kur - oder Erholungszwecken ausgenommen , zwar zum
bewohnen eingerichtet sind , aber tatsächlich nicht benützt werden . " Das Gesetz
unterscheidet hier worideutuch den Fall , in dem eine Wohnung zwar nicht
benutzt wird , aber doch zum Bcwodnen eingerichtet ist, vom anderen Falle , in
dem die Wohnung lediglich zur Aufbewahrung von Gegenständen dient - Der

^ erwähnte Fall ist also offenbar der , daß sich in einer Wohnung
^tobel oder andere Gegenstände befinden , die nicht dazu bestimmt sind , als
Einrichtung der Wohnung zu dienen , die also , ohne zur Wohnung in irgend
einer andren Zweckbestimmung zu stehen , in ihr tatsächlich lediglich ausbewahrt
werden . Dieser Fall kann hier unmöglich gegeben sein . Denn , wie ja scbon
wahnt wurde , wurde aktenmäßig sestzestelli , daß die in der Wohnung

befindlichen Möbel zur Einrichtung zweier Zimmer und der Küche bestimmt
waren , und es muß also davon ausgegangen werden , daß big. Wohnung des
Beschwerdeführers wenigstens zum Teile „zum Bewohnen eingerichtet war " .
Dann aber konnte sie nur unter der weiteren Voraussetzung wirljam angcfordert
werden , daß sie „ tatsächlich nicht benützt " wurde.

Hiezu ist nun grundsätzlich folgendes zu erwägen:
Ais tatsächlich nicht benützt tann (vergleiche das Erkenntnis vom 8 . Jänner

1920 , Z . 2) im Sinne des gewöhnlichen Sprachgebrauches sowohl , als auch in
Gemäßheit der von der Wohnungsanforderungsgcsetzgebung verfolgten Tendenz.
Abhilfe gegen den außerordentlichen Mangel an Wohnungen zu treffen , zweifellos
nur eine solche Wohnung angesehen werden , die von der zu ihrer Benützung
berechtigten Person fortgesetzt dem Wohnnngszwecke entzogen , also dauernd
nicht benützt wird , nicht aber auch eine solche, die nur vorübergehend nicht
wirklich bewohnt wird . Nur wenn aus der Länge der Zeit und aus anderen
Umständen die Abficht oder doch zum mindesten das Bewußlsein des BrnützungS-
brrechügtm erhellt , einen mit dem erwähnten Zwecke der AnfordcrungSgesetze
nicht vereinbarten Dauerzustand eintrelen zu lasten oder aufrecht zu erhalten,
kann gesagt werden , daß -ine zum Bewohnen eingerichtet - Wohnung „tatsächlich
nicht benützt " wird . — Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Falle nicht
erfüllt . Jni Gegenteile , aus dein schon erwähnten , vom Mietamte scstgcstcllteii
Tatbestand -, wonach der Beschwerdeführer die umstrittene Wohnung schon seit
Dezember 1919 sukzessive mit Möbeln versehen hat , so daß zur Zeit der
Anforderung bereits Speise - und Schlafzimmer wie auch Küche eingerichtet
waren , und aus der unwidersprochenen Behauptung des Beschwerdeführers,
daß er die Wohnung bisher nur darum noch nicht bezogen habe , weil sich
der zur Lieferung der übrigen Einrichtungsstücke vertragsmäßig verpflichtete
Gewerbetreibend - in Säumnis befinde , ergibt sich die deutliche Absicht des
BrnützungSberechtigtcn , die Wohnung so bald wie möglich auch zu beziehen.
Es ergab sich sonach , daß auch die Voraussetzungen der Bestimmung des Z 4,
Absatz 1 , Punkt 3, lit . a ) und b) für die Möglichleit , die umstrittene Wohnung
anzufordern , nicht gegeben waren und darum mußte die angefochtene Ent¬
scheidung aufgehoben werden . /

12 .

Verkehrsregelung im 17 . Bezirke.
Auf Grund der KZ 80 und 114 der Verfassung der Bundes¬

hauptstadt Wien vom Ili . November -920 , L.-G .-Bl . für Wien Nr . l,
werden folgende Verfügungen getroffen:

1 . Die Durchfahrt von Lastkraftwagen durch die
Weißgasse  im «7 . Bezirke ist in dem Teile  zwischen der
Geblergasse und der Hernalser Hauptstraße  verboten.
Diese Fuhrwerke haben als Ersatz weg  in der Fahrtrichtung von
Hernals nach Ottakring die Taubergasse  und in der Fahrt¬
richtung von Ottakring nach Hernals die R o se n st e in gas se zu
benützen.

2 . Die Richthausen st raße und die Alszeile  dürfen in
der Strecke vom Hernalser Friedhofe bis zur Voll¬
badgasse , die Dornbacher st raße indem Teile  zwischen
der Vollbadgasse und dem sogenannten Dornbacher
Spitz von keinerlei  Kraftwagen befahren werden . Alle  Kraft¬
wagen haben den Weg : Hernalser Hauptstraße —Vollbadgasse — Obere
Alszeile und umgekehrt zu nehmen.

Uebertretungen  dieser Kundmachung werden mit Geld¬
strafen bis zu 2000 L oder Arreststrafe bis zu 14 Tagen geahndet.

(M .Abt . 52 , 3356 .)

Entziehung des Hebammendiploms.
Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 6 . Bezirk,

Z . 815.
Mit dem rechtskräftigen Urteile des Landesgcrichtes Wien 1 in

Strafsachen vom 21 . Oktober 1920 wurde die Hebamme Barbara
Gschladt wegen Verbrechens der Mitschuld an der Abtreibung der
Leibesfrucht zur Strafe des schweren Kerkers in der Dauer von drei
Monaten verurteilt . Da die Verurteilte durch diese Strafhandlung die
zur Ausübung ihres Berufes als Hebamme erforderliche Verläßlichkeit
und Vertrauenswürdigkeit verwirkt hat , so findet sich das magistratische
Bezirksamt für den 6 . Bezirk gemäß den Bestimmungen des mit dem
allerhöchsten Patente vom 2 . Jänner 1770 erlassenen Sanitäts-
hauptnormatives ihrer Btfugnisse als Hebamme verlustig zu erklären,
ihr die Berechtigung zur Ausübung der Praxis zu entziehen und das
Diplom abzunehmcn.
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14 . ' '
Drogistenkonzrssion.

Erlaß der M . ALt . 53 , Z . 4863 :
Der Magistrat erteilt hiemit auf Grund der gepflogenen Erhebungen

der , Chinoin " -Fabrik chemisch-pharmazeutischer Produkte , Aktiengesellschaft
(Dr . Kereßth und Dr . Wals ), I , Ebendorserstraße 4 , über ihr Ansuchen die
Konzession zum Verschleiße von Giften und der zur arzneilichen Verwendung
bestimmten Stoffe und Präparate , insoserne dies nicht ausschließlich den
Apothekern Vorbehalten ist , gemäß Z 15 , Punkt 14 der G, -O , im Standorte
1 , Ebendorserstraße 4 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter
Reg . Z . 4943 eingetragen . Gleichzeitig wird die Bestellung des Dr . Ar -, in
Hachstctter znm verantwortlichen Geschästssührrr ( Stellvertreter ) des vor»
bezeichnten Unternehmens gemäß 88 3 und 55 der G .' O . gewerbebehörhlich
genehmigt.

Erlaß deS mag . Bezirksamtes für den 4 Bezirk , Z . 626:

Das Bezirksamt erteilt der offenen Handelsgesellschaft Dr . A. Gyri,
C . Löschnigg L Ko. die Konzession mit den Berechtigungen gemäß Z 15,
Punkt 14 der G .-O . für die Herstellung von Giften und die Zubereitung der
zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und Präparate sowie den
Verkauf von beiden , insoserne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vor¬
behalten ist, im Standorte 4 . Mayerhosgasse 12 . Diese Konzession wurde im
Gewerberegister unter Z . 2100 eingetragen . Gleichzeitig wird die Bestellung
des Mr . Carl Löschnigg zum verantwortlichen Vertreter dieses Betriebes gemäß
der 88 3 und 5 der G .-O . genehmigt.

Erlaß deS mag . Bezirksamtes für den 9 . Bezirk:

Das mag . Bezirksamt für den 9 . Bezirk erteilt dem Franz Schlögl
die Konzession zum Verlause von Giften und von zur arzneilichen Verwendung
bestimmten Stoffen und Präparaten mit Einschluß des medikamentös impräg¬
nierter Verbandstoffe , insoserne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vor¬
behalten ist sowie zum Verschleiße von künstlichen Mineralwässern im Stand¬
orte 9 . Liechtcnsteinstraße 81 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter
Reg . Z . 8299 eingetragen.

Erlaß dcS mag . Bezirksamtes für den 10 . Bezirk , Z . 914:
Das Bezirksamt als politische Landesbehörde erteilt der Firma Fersan-

werke , Ges . ni . b. H ., die Konzession zur Herstellung von Giften und Zu¬
bereitung der zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und Präparate
sowie zum Verkaufe von beiden , insoserne dies nicht ausschließlich den
Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte 10 . Karmarswgafse 49 . Diese Kon¬
zession wurde im Gewerberegister unter Reg . Z . 4017/k/X eingetragen.
Gleichzeitig wird die Bestellung des Ing . Rudolf Miesner zum verantwort¬
lichen Geschäftsführer des vorbezeichneten Unternehmens gemäß Z 55 der G .-O.
genehmigt.

Erlaß des mag . Bezirksamtes für den 10 Bezirk , Z . 1909 :
Das Bezirksamt als Landesbehörde erteilt der offnen Handelsgesellschaft

Wilh . Brix die Konzession zur Darstellung von Giften und Zubereitung der
zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und Präparate , sowie zum
Verkaufe von beiden , insoserne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbe¬
halt n ist (Z !5 , Pkt . 14 der G .-O .), im Standorte 10 . Troststraße 51 . Diese
Konzession wurde im Gewerber -gister unter Reg .°Z . 4019 eingetragen.
Gleichzeitig wird di - Bestellung des Fr . Friedrich Wessiken -Buchta zum ver-
antworllichen Geschäftsführer deS vorbezeichneten Unternehmens gemäß § 55
der G .-O . genehmigt.

15 .
Erhöhung der Verpflegsgebühreu.

Niedcrösterrcichisches Landeszentralkinderheim.

Der niederösterreichische Landtag hat die täglichen Verpflsgsgebühren
(das ist Kostgeld an Pflegcsrauen zuzüglich der Auslagen für die ärztliche
Behandlung , Arzneien , Kleidung , Wäsche usw .) für die dem Verbände des
nicderösterreichischen LandeSzentralkinderhennes angehörenden Kinder vom
1. Jänner 1921 bis auf weiteres per Kops und Tag in folgender Höhe fest¬
gesetzt:

4 . Für Heimkinder (auf Rechnung der Landesfonds verpflegt : 88 3, 8,
Absatz 6 , Punkt 1, 18 und 39 des Anstaltsstatutes , Landcsgesctz - und Ver¬
ordnungsblatt Nr . 82 vom Jahre 1910 ) im ersten Lebensjahre 25 X, im
zweiten Lebensjahre 22 X , vom dritten Lebensjahre an 20 X (auch für jene
Kinder gütig , die nach erreichtem Normalaller aus Rechnung der wederöster-
reichischen Armenbehörden in der verlängerten Obsorge des nicderösterreichischen
Landeszcntraltinderheimes in Wien - Gersthof verbleiben : ßß 4, Punkt 1; Absatz 0,
Punkt 2 ; 19 und 4l des AustaitSstatutes ).

8 . Für Asylkinder (für Rechnung der Armenbchörden ausgenommen;
88 4 , Punkt 2 ; 8, Absatz 6 , Punkt 2 ; 20 und 41 des Anstaltsstatutes ) im
ersten Lebensjahre 25 X , im zweiten Lebensjahre 22 X , vom dritten Lebens¬
jahre an 20 X.

0 . Für Zahlkinder (gegen Vorausbezahlung der Verpflegsgebühren
seitens der Parteien : 88 5 ; 21 , Punkt 3 ; 42 des Anstallsstatutes , L.-G .- u.
V . -Bl . Nr . 82 vom Jahre 1910 , Kundmachung des Landesausschusses für das
Erzherzogtum Oesterreich unter der Enns vom r 16 . März 1910,
Z . 1047/3 , XXVI ) : für Brustkinder 45 X, für künstlich ernährte Säuglinge und
für Kinder zwischen dem ersten und sechsten Lebensjahre 30 X.
(M .Abt . 3, 140 .)

Bcrpflegskosten nach Angehörigen außereuropäischer
Länder.

DaS Bundesministerium für Inneres und Unterricht hat i mit . dem
Erlasse vom 30 . November 1920 , Z . 76930 , Abt . 10 , folgendes mitgeteilt:

Wie das Bundesministerium für AeußereS zur Kenntnis gebracht hat,
wurde dessen Intervention zum Zwecke der Hereinbringung der Berpflegs-
kosten nach einem Angehörigen der brasilianischen Republik in Anspruch
genommen . Nachdem erfahrungsgemäß alle außereuropäischen Staaten und
Länder keine derartigen Ersatzansprüche an uns stellen , erscheint eS./angezeigt,
solche auch österreichischersens nicht zu stellen. (Siehe Seite 189 und 192,
Verordnungsblatt des bestandenen Ministeriums des Innern , Jahrgang 1909 .)
(M .Abt . 13 , 219 .)

Erholungsheim Villa Barbara.

Die steiermärkische Landesregierung hat für das Erholungsheim Villa
Barbara ab 15. Februar 1921 ausnahmslos nachstehende Verpflegskostensätze
pro Tag festgesetzt: Für die Zimmer 4 , 6 , 9 130 X , für die Zimmer 1, 11
115 X , für die Zimmer 2 , 7 , 14 100 X , -für die übrigen Zimmer 8o X.
(M .Abt . 13, 588 .)

Erholungsheim Rosenhof.

Der Verein zur Förderung der Bolksgesundheit in Steiermark hat für
das Erholungshof Rosenheim ab 11 . Februar !921 nachstehende Verpflegs-
kostensätze per Person und Tag bestimmt : Für das ein - und zweibetlige
Zimmer 100 X , für die dreibettigen Zimmer 80 X , für die vier - und sechs-
bettigen Zimmer 65 X , für Tagespatienten 60 X . (M .Abt . 13 , 587 .)

Fondskrankenanstalten , JubiläumSspital , LandeSgebär-
a n st a l t.

Laut der im Landesgesetzblatte für Wien , Jahrgang 1921 , unter Nr . 1
veröffentlichten Kundmachung des Wiener Magistrates als politischer Landes-
behörde vom 13 . Jänner 1921 , M .Abt . 13, 76 , werde » vom 15 . Jänner 1921
an die täglichen Ve >pflegsgebilhren in den Wiener öffentlichen Fondskrankcn-
anstalten mit 120 X für die 3 . Verpflegsllasse , 240 X für die 2. Verpflegs-
klasse, 860 ll für die 1. Berpfllgsklassc und im Jubiläumsspitale der Stadt
Wien mit 120 X festgesetzt.

Die Verpflegsgevühr für die 3 . (letzte) Berpflegsklaffe der niedcröster-
reichischen LandcSgebäranstalt beträgt daher vom bezeichnet«» Tage an 120 X 20 ü
sür den Kops und Tag . (M .Abt . 13, 76 .)

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatte für die Repu¬
blik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für Wien
veröffentlichten Gesetze , Vollzugsautveisnngen , Ver¬

ordnungen und Kundmachungen.

2V . Bundesgesetzblatt.

I . Zweite Durchführungsverordnung über die einmalige große Ver¬
mögensabgabe (B . A. G .), betreffend die begünstigten Vorauszahlungen.

3 . Verordnung , betreffend die vorläufige Regelung von Ruhe (Ver-
sorgung «)genüsscn der nicht definitiv «» gestellt gewesenen Staatseisenbahv-
bedienlleten und ihrer Hinterbliedcuen.

3 . Bundesgesetz über die Führung des Bundeshaushaltes vom 1. Jänner
dis 31 . März 1921.

4 . Vierter Nachtrag znm Besoldungsübergangsgcsetz.
ü>. 3 . Strasgesetzuovelle vom Jahre 1920.
<». Bundesgesetz über eine Amnestie für das Abstimmungsgebiet von

Klagenturt.
Bundesgesetz über Kreditoperationen.

8 . Bundesverfaffungsgesetz über die Regelung der Handels - und Ver-
kehrsbeziehungen zum Auslande.

9 Bundesgesetz Uber die Verschiebung der Volkszählung.
10 . Bundesgesetz , betreffend vorbereitende Maßnahmen zur Neuregelung

der Krankenversicherung der Arbeiter.
II . Verordnung , betreffend die Aufhebung der Verordnung des vor¬

maligen Handelsministeriums über die Errichtung einer Direktion für den Bau
der Wasserstraßen und die Bestellung des Wasferstraßcnbeirates.

13 . Entschließung des Bundespräsidenten , womit das Recht der Er¬
nennung von Bundcsangestcllten bestimmter Kategorien den zuständigen Mit¬
gliedern der Bundesregierung und dem Präsidenten des Rechnungshofes über¬
tragen wird.

13 . Verordnung , betreffend die Weitergewährung des Zuschusses zu
Unterhallsbeitriigen und Zuwendungen.
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14 . Abkommen zwischen der Republik Oesterreich und dem Königreiche
der Serben, Kroaten und Slowenen über die provisorische Regelung der beider¬
seitigen Handelsbeziehungen.

15 . Kontingentabkommen zwischen der Republik Oesterreich und dem
Königreiche der Serben, Kroaten und Slowenen.

16 . Verordnung, betreff nd die Vereinigung der Finanz- und gericht¬
lichen Deoositenkafsen für den 10. und II . Bezirk.

17 . Verordnung, betreffend die Abänderung der achten Ausgabe der
Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe.

18 . Verordnung über die Zuweisung der Gemeinde Nondorf zum
Sprengel des Bezirksgerichtes Gmünd in Niederösterreich und der Gemeinde
Vitis zum Sprengel des Bezirksgerichtes Waidhofen an der Thaya.

19 . Verordnung über die Gewährung einer Teuerungszulage zu den
Vergütungen für die Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse und der
BerufSberatungsstelleder Jnvalidenentschädigungskommission, sowie an den
Verhandlungenvor dem JnvalidenentschädigungSgerichte.

20 . Verordnung über die Regelung der Altpensionen(Provisionen) der
Mitglieder der SichcrhcitSwach- und Polizeiagentenkorps und ihrer Hinter¬
bliebenen, sowie über TeuerunzSmaßnahmenfür diese Personen.

21 . Verordnung, betreffend die Einstellung der Tätigkeit des Bezirks¬
gerichtes Nauders.

22 . Verordnung über die Erfüllung der in der vormaligen Abstim-
mungszon- I in Kärnten in jugoslawischenKronen begründeten privatrechtlichen
Verbindlichkeiten.

23 . Verordnung, betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der
Fernsprechordnung und der Fernsprechgebllhrenordnung.

24 . Verordnung, betreffend Neufestsetzung einiger Telegraphengebühren.
25 . Drifte Durchführungsverordnungüber die einmalige große Ver¬

mögensabgabe, betreffend die Auswahl von VergleichSgütern und die Fest¬
setzung der Sleuerkurse und Steuerwerte von Werlpapieren.

26 . Verordnung, betreffend die Zahlung der Zölle in Banknoten der
Oesterreichisch-ungarischen Bank.

27 . Verordnung der BundesministeriumS, betreffend die Entrichtung
des Zoller in Gold oder ausländischen Valuten für gewiffc Waren.

28 . Verordnung, betreffend die Ein-, AuS- und Durchfuhr von Waren
über die Grenzen Oesterreichs.

29 . Dreizehn!« Verordnung über die Anmeldung und Kontrolle gewisser
Vermögenschasten und die Sicherung der Vermögensabgabe, betreffend das
Kärntner Abstimmungsgebiet.

30 - Verordnung, betreffend die Abänderung der vierten Ausgabe der
Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe Ed. VIII für begünstigte
Parteien (Kiankenkaffcntaxe).

31 . Kundmachung über Beitritte zum Revidierten Berner Ueberein-
kommen zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst.

32 . Verordnung Uber die Aufrechterhaltung von Dienstverhältnissen, die
dem Handlungsgehilfengesetz unterliege», während der Krieges und der
Abrüstung.

33 . Verordnung über die Beschränkungder Kündigung bestimmter
Dienstverhältnisse.

34 . Verordnung, betreffend die Abänderung der achten Ausgabe der
Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe Ed. VIII.

35 . Verordnung, betreffend die Abänderung der vierten Ausgabe der
Arzneilaxe zu der österreichischen Pharmakopöe Ed. VIII für begünstigte
Parteien (Krankenkassentaxe).

36 . Verordnung über die Taggelder der Geschwoinen, Schöffen und
Vertrauenspcrsonen.

37 . Kundmachung über den Beitritt Rumäniens zu dem Pariser Unions-
Vertrag zum Schutze des gewerblichen Eigentums und zu dem Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Fabriks- oder Handels¬
marken.

38 . Verordnung über den Gcbührentarif für die Verwahrung und
Verwaltung der bei der Oesterreichisch-ungarischen Bank an Stelle des
Gerichtes deponierten Wertpapiere.

39 . Vierte Durchführungsverordnungzum Gesetze über die einmalige
große Vermögensabgabe, betreffend die vcwcrtungsräte.

40 . Vierter Nachtrag zur Schaumweinsteuer-Vollzugsanweisung.
41 . Zweite Verordnung über die Festsetzung der Umrechnungswertc

ausländischer Geldsorten und inländischer Handelsmünzenzum Zwecke der
Ermittlung der Effektenumsatzsteuer sowie der Stempel- und unmittelbaren
Gebühren.

42 . Dritte Verordnung, betreffend dis Festsetzung deS bei Entrichtung
der in Goldkronen bemessenen Konsulargebühren maßgebenden Umrechnnngs-
verhältnisses.

43 . Kundmachung, betreffend die Geltung der AuslieferungSvertragcs
der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie mit Großbritannienvom
3. Dezember 1873 und der dazu gehörigen Additionalerklärung vom
26. Juni 1901 für das Verhältnis zwischen der Republik Oesterreich und dem
Vereinigten Königreiche Großbritannien und Irland.

44 . Verordnung, betreffend Gebarungsgrundsätze über die Führung des
Bundeshaushaltes vom 1. Jänner bis 31. März 1921.

45 . Erste Durchführungsverordnungzum Staatsbediensteten-Kranken-
versicherungsgesetz.

46 . Zweite Durchführungsverordnungzum StaatSbedicnstelen-Krankcu-
versichcrungsgesetz.

47 . Verordnung wegen Zulassung neuer Zündholzpackungen.
'48 - Verordnung, betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen für Zünd¬

hölzchen der Packungen VII, VIII, IX und X.
49 . Entschließung des BundeSprästdenten, womit die Bundesregierung

und die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung zum Abschluffe bestimmter
Kategorien von Staatsverträgen ermächtigt werden.

50 . Verordnung über die Ausgabe neuer Effcktenumsatzsteuer-Stempel-
marken.

51 . Vierter Nachtrag zum Besoldungsübergangsgesetz.
52 . Verordnung, womit einige Bestimmungen der Vollzugsanweisung

der StaatSregierungzur vorläufigen Regelung der Entlohnung der Kanzlci-
hilsspersonals und der Aushilfsdiener bei den Behörden, Aemtern und
Anstalten des Bundes abgeändert und ergänzt werden.

53 . Verordnung über die Einreihung von Gerichlsorten in die zweite
Klaffe des RechtSanwaltstarifes.

54 . Verordnung, betreffend die Anwendung der Vertrogszölle.
55 . Verordnung, betreffend die Erleichterung des Antrittes von Handels-

gcwerben durch berusswechselndeMilitärpersonen.
5 « . Verordnung, betreffend die Erleichterung des Antrittes von kon¬

zessionierten Baugewerbe» durch berusswechselnde Militärpersonen.
57 . Verordnung, betreffend Aufhebung der Beschränkungen des Ver¬

kehres in Nohharz und Harzprodukten.
58 . Verordnung, betreffend die von den Kandidaten der Prüfung über

die Befähigung zur Besorgung des Wäge- und Meßgeschäftes bei den öffent¬
lichen Wäge- und Meßanstalten zu entrichtenden Prüfungstaxe».

59 . Kundmachung, betreffend die Berichtigung eines Druckfehlers im
Bundesgesetzblatt«.

60 . Verordnung, betreffend die Neufestsetzung von Postgebühren und
die Abänderung sonstiger Bestimmungender Postordnung und der Zeitungs-
Postordnung.

61 . Fünfte Durchführungsverordnungzum Gesetze über die einmalige
große Vermögensabgabe, betreffend die Erlassung des Statutes der Kommission
zur Kontrolle der Verwendung der Vermögensabgabe.

62 . Dritte Durchfühiungsverordnung zum Gesetze vom 13. Juli , 1820,
St .-G.-Bl. Nr. 311.

63 . Verordnung über die Wiederbesiedlung gelegter Bauerngüter und
Häusleranwesen (WiederbesiedlungSgesetz) in der vormaligen AbstimmungS-
zone I in Kärnten.

64 . Verordnung, betreffend das Statut des BundesvermessungsamteS.
65 . Verordnung, i betreffend die Oesterreichischen Zelluloidwerke Neu¬

rißhof.
66 . Kundmachung, betreffend das Berner Abkommen vom 30. Juni

1920 über die Erhaltung ' oder die Wiederherstellung der durch den Weltkrieg
beeinträchtigten gewerblichen Eigentumsrechte.

67 . Bundesgcsetz über Herabsetzung der Einkommensteuer.
68 - Zweite Verordnung Mer diê.Gebühren der österreichischen Wehr¬

macht(Heercsgebührengesetz).
69 . Kundmachung, betreffend die Verwendbarkeit der von der Allge¬

meinen österreichischen Bodenkreditanstalt in Wien auf Grund des Artikels 6,
Ziffer 3 und 4, und der Artikel 139 und 140 ihrer Statuten auszugebenden
^Voprozentigen Bankschuldverschreibungen(Wafserkraftobligationen) zur frucht-
bringenden Anlegung von Stiftungs-, Pupillar- und ähnlichen Kapitalien.

70 . Verordnung, betreffend die Einhebung eines Zuschlages zu den
Gebühren von Verstcherungs-. Leibrenten- und Versorgungsverträgen.

71 . Verordnung, betreffend die Entschädigung der Beisitzer und Ersatz¬
männer der Gewerbegerichteund der gewerblichen BcrufungSsenate.

72 . Verordnung, betreffend. di- Einreihung von Dienstorten in höhere
Ortskiasien.

73 . Verordnung über die für die Zeit vom 31. Dezember 1920 bis
einschließlich 30. März 1921 maßgebenden Umrechnungskurse für die in fremder
Währung gutgebrachten Zinsen von Geldern, welche durch gewerbsmäßig Bankier-
geschäste betreibende Unternehmungen gegen VerzinsungSverpflichtung entgegen-
gcnommen wurden.

74 . Durchführungsverordnung, betreffend einige Ergänzungen und Ab¬
änderungen der Durchführungsverordnungvom' 30. November 1920, B.-G -
Bl. Nr. 31.

75 . Verordnung über die Abänderung der staatlichen Salzverschleißpreife
und̂ der bei der Einfuhr von Salz zu entrichtenden Monvpolabgabe.

76 Zweite Durchführungsverordnung zum III . Hauptstückedes Pensio-
nistengesetzeS.

77 . Verordnung, betreffend"die Erhöhung der Gütertarif< und der Ex«
preßgutgebührender österreichischen Staatsbahnen und der vom Staate be-
triebenen Privatbahnen, soweit bei diesen der StaatSeisenbahnverwaltung das
freie TarisierungSrecht zusteht.

-6. LandcsgesctzlilEfürWim."
9 . Gesetz, betreffend die von der Gemeinde Wien einzuhebenden Kanzlei¬

taxen.
10 - Gesetz, betreffend die Einhebung von Gebühren für die Kranken-

und Leichenbeförderungin Wien mit städtischen Fahrbetriebsmitteln.
11 . Verordnung über die Einhebung von Gebühren für die Kranken-

und Leichenbeförderungin Wien mit städtischen FahrbetriebSmitteln.
12 . Verordnung, betreffend die Erhöhung deS Erwerbsteuerzuschlages

für die Kammer für Handel, Gewerbe und Industrie in Wien im Jahre 1920
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Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen,

sowie

NormtivbestimmMn des Gemm-erates, Stadtsenates und des Magistrates
in Angelegenheiten der Omeindroerivllltllngnnd pülitischen Amtsführung.

Anhalt:
I . Gesetze, Vollzugöanweisungcn , Berordvuugcu o«d <K«t-

scheidungen:
1. Mieterschutzverordnung . Oeffmtliche Abgaben als NechtSgrund für

die Erhöhung deS Mietzinses.
2 . — Erhaltung - - und Verwaltungsauslagen eines Hauses.
3 . — M -etzinssteigerung gemäß Z 2 der Mieterschutzverordnung.
4 . — Zulässigkeit der Mielzinserhöhung.
ü . — Besetzung der Mietämter.
6 . Wohnungsanforderung . Vertretung der Partei bei Einspruchsver¬

handlungen.

— 7. Verkauf einer Wohnung samt Einrichtungsgegenständen.

I ». Norm »tivbestimm«ngeu:
8 . Magnahmen zugunsten der städtischen Angestellten . Abänderung einiger

Bestimmungen der Dienstordnung und sonstige Verwaltungsmaß¬
nahmen . Gehaltsschema.

9. Abänderung der Vorschriften Uber die Aufwandgebühren.
10 . Die Gräberausschmückung im Südwestfriedhose.

Verzeichnis der rm Bundesgesetzblatt « für die Repu¬
blik O esterreich und t m L a n d cS g c s e tz b l att e für Wien
veröffentlichten Gesetze , Bollzugsanweisungen,
Verordnungen und Kundmachungen.

l. Gesetze, Voll n̂gsanweijungen , Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

L.
Oeffentliche Abgaben als Rechtsgrund für die

Erhöhung des Mietzinses.
1 . Jede , aus welchem Grunde immer eintretende Erhöhung der
vom . Hause zu entrichtenden öffentlichen Abgabe ist als Rechts¬
grund für die Erhöhung des Mietzinses anzuerkennen mit Aus¬
nahme deS einzigen Falles , daß die Erhöhung durch das Auf¬
hören der zeitlichen Steuerbefreiung oder zeitlichen Steuer¬
begünstigung bewirkt wird . 2 . Dagegen ist es unbegründet , den
Mieter noch vor Eintritt der Hauszinssteuererhöhung die zu
gewärtigende höhere Hauszinssteuererhöhung anläßlich einer
Mietzinssteigerung aufzuerlegen , zumal deren Bemessung schon
wegen der von vornherein keineswegs feststehenden Höhe ver¬
schiedener Abzugsposten die unerläßliche Voraussetzung für eine
verläßliche Ermittlung des Prozentverhältnisses zwischen dem
Mehrbetrag an Hauszinssteuer und dem Betrag der Mietzinse
bildet . (Erkenntnis des Verwaltungsgcrichtshofes vom 13 . Jänner

1921 , Z . 117 , M .Abt . 15 , 1341/21 .)
Der Verwaltungsgerichtshof Hot über die Beschwerde des

Georg B ., HanS T . und Rudolf B . in Wien gegen die Ent¬
scheidungen des Mietamtes für den 3 . Bezirk in Wien vom
8 . Juni 1920 , Z . 291/20 , 292/20 und 298/20 , betreffend eine
Mictzinssteigerung , die angefochtenen Entscheidungen als gesetzlich
nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Die drei Beschwerden richten sich aus¬
schließlich dagegen , daß mit den angefochtenen Entscheidungen zum Zwecke der
Ermittlung des Prozentes , um das die Mietzinse in den dem Mitbeteiligten
gehörigen Häusern in Wien , 3 . M .-Gasse 8, 10 und 12 , auf Grund des am
8 . Mai 1920 von diesen gestellten Antrages gesteigert werden dürfen , außer
dem Betrage der als erwiesen behandelten Berwaltungsauslagen 61 Prozent
dieses Betrages mit Rücksicht auf den infolge der zugelassenen Mietzinserhöhung
von diesem höheren Mietzinse zu entrichtenden Mehrbetrag an Hauszinssteuer
samt Zuschlägen mit in Anschlag gebracht wurden.

Der Gerichtshof erachtete die Lösung der Frage , inwiefern ? auch die unter
der Herrschaft des gegenwärtigen MietzinssteuergesetzeS eintretende Erhöhung
der Hauszinssteuer im Sinne des Z 2 der Mieterschutzverordnung auf die
Mieter übcrwälzt werde » dürfe , durch die Bestimmung des K 2 , Absatz 1,
Z . 2 der angeführtem Verordnung gegeben , wonach jede , aus welchem Grunde
immer eintretende Erhöhung der von dem Hause zu entrichtenden öffentlichen
Abgaben als Rcchtsgrnnd sür die Erhöhung des Mietzinses anerkannt nnd
nur der einzige  Fall von diesem Grundsätze ausgeschlossen wird , daß die
Erhöhung durch das Aufhören der einem Hause zustatten kommenden zeitlichen
Steuerbefreiung »der zeitlichen Steuerbegünstigung bewirkt wird.

Dieser gesetzlichen Lösung der Frage lag erkennbar die Erwägung zu-
gründe , daß der Hauseigentümer in die Lage versetzt werden sollte , die Mehr-
auslagen sür die Erhaltung und Verwaltung seines Hauses aus den erhöhten
Mietzinsen ersetzt zu erhalten . Es konnte somit der in der Beschwerde ver¬
tretenen Anschauung von der Unzulässigkeit der Einbeziehung der Mehrbeträge
an Hauszinssteuer in die Berechnung der Grenzen der zulässigen Steigerung
der Mietzinse während der sogenannten Kriegsjahre nicht deigcpflichtet werden.

Dagegen erweist sich die Beschwerde injoserne begründet , als es im Hin¬
blick auf die Regelung der Hauszinssteuer , wie sie durch Z 2 des Gesetzes vom
12 . Juli 1896 , R .°G .»Bl , Nr . 120 , erfolgt ist, nicht statthast war , den
Mietern diese Schadloshaltung / des Hauseigentümers sür die nun zu
gewärtigcnde Hauszinssteuererhöhüng schon von der nächsten Mietzinszahlung
an , also noch vor dem Eintritt der HauSzinsstcuererhöhung , aufzuerlcgen , zumal
deren Bemessung schon wegen der von vornherein keineswegs feststehenden
Höhe verschiedener Abzugsposten die unerläßliche Voraussetzung für eine ver¬
läßliche Ermittlung des Prozentualverhältnisses zwischen dem Mehrbeträge an
Hauszinssteuer und dem Betrage der Mietzinse bildet.

Aus diesem Grunde mußte der Gerichtshof , der zu dieser Rechtsfrage
bereits in dem Erlemttniffe vom 7. Jänner 1921 , Z . 7/21 , in gleicher Weise
Stellung genommen hat , zur Aushebung der angefochtenen Entscheidung gemäß
8 7 des Beiwaltungsgerichtshofgesetzes ichretten.

Ä.

Erhaltungs - und Berwaltungsauslagen eines
Hauses.

Als Erhaltungs - und Verwaltungsauslagen eines Hauses
können nur solche Ausgaben anerkannt werden , welche eine wirt¬
schaftliche Erhaltung und Verwaltung eines Objektes voraus¬
setzen , weshalb die aus einer Ueberzahlung eines verwahrlosten
Hauses für den Käufer entstehenden finanziellen Nachteile auf
die Mieter nicht überwälzbar sind.

Der Vcrwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde deS
Josef und der Hermine C . in Wien wider die Entscheidung deS
Mietamtes der Stadt Wie », vom 4 . März 1920 , Rg .-Zl.
1661 , 1665/19 , betreffend eine Mietzinssteigerung , die Beschwerde
als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Die Beschwerdeführer haben nach der
Beschwerde im Jahre 1918 das Haus in Wien , 10 . A.-Gasse 67 bis 69 käuflich
erworben , waren jedoch wegen Vernachlässigung der Erhaltungsarbeit genötigt,
um das Haus in bcnützungssähigem Zustande zu erhalten , im Jahre 1919
umfangreiche Jnstandhaltungsarbeiten mit einem Kostenaufivande von über
95 .000 L vorzunehmen . Mit Bezug auf diesen Aufwand haben die Beschwerde¬
führer auf Gruntr der 2 und 10 der Mieterschutzverordnung vom
I . Jänner 1920 eine lOOprozentige Erhöhung des Friedenszinses vorgenommen,
gegen die von vier Mietern die Entscheidung des belangten Mictamtes an-
gerufe » wurde . Die lOOprozentige Erhöhung war von den Beschwerdeführern
unter Zugrundelegung der Mehrkosten dieser Reparaturen gegenüber den
Kosten der Friebenszeit nnd die Aufteilung der von ihnen behaupteten Mehr-
kosten unter Bedachtnahme auf die erfahrungsmäßige Dauer der Haltbarkeit
der Reparaturen auf ein Jahr ausgerechnet worden.
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Mit der angefochtenen Entscheidung hat da - Mietamt unter Zurechnung
eine - 60prozentigen Steuerzuschlages von 4326 L zu dem von ihm anerkannten
Betrage der VerwaltungSkosten von 2704 L eine Erhöhung der Mietzinse im
Betrage von 27 88 Prozent für zulässig erklärt , außerdem aber für die unter
den Rubriken Dachdecker -, Baumeister - , Tischler -, Spengler - und Malerarbeiten
mit dem Betrage von 95 .039 L ausgewiesenen Reparaturen eine weitere
Erhöhung von 12 -62 Prozent zugebilligt , somit eine Steigerung im Gesamt-
ausmaße von 40 Prozent zugelassen.

Die Beschwerde macht gegen diese Entscheidung folgende Beschwerde¬
punkte geltend : 1 . Ts sei nicht zulässig gewesen , daß der Berechnung der
Mehrkosten der Feuerversicherung die Auslagen der Jahre » 1919 und nicht
jene des Jahres 1920 zugrundegelegt wurden , . dem , ,c» sei, wie notorisch,
zwischen der Hausbesitzerorganisation und den größeren Versicherungsanstalten
eine Vereinbarung zustandegekommen , wonach ein« Versicherung nur dann als
volle Versicherung anzucrkennen sei, wenn die Versicherungssumme pro 1920
im Hinblicke auf die Geldentwertung aus den fünffachen Friedensbetrag erhöht
wurde . Für die Anrechnung einer HausverwaltungSauSIoge zwecks Ermittlung
des zulässigen Steigerunxspcozentes genüge e» aber , daß sie sn der falzenden
Zeit , für die die Erhöhung des Zinse » vorgenommen wird , notwendig wurde.
L. Die Ermittlung des durch die Vornahme von Jnstandhaltungsarbeitcn
begründeten Steigerungsprozentes durfte nicht nach freiem Ermessen erfolgen.
ES hätte vielmehr der von den Beschwerdeführern vorgeschlagene Vorgang
beobachtet werden müssen , demzufolge die tatsächlich ausgewiesenen Kosten der
Instandhaltung aus Grundlage ihrer Umrechnung auf ein Jahr gemäß ihrer
erfahrungsgemäßen HaltbarkeitSdauer der Ermittlung des Steigerungsprozentes
hätten zugrunde gelegt werden müssen . 3 . ÄS sei rin Mangel des Verfahrens
unterlaufen , soferne entgegen der Bestimmung de» Z 10 der Mieterschutz¬
verordnung die Vernehmung von Auskunftspersonen vor Fällung der an¬
gefochtenen Entscheidung unterblieben sei.

Der Gerichtshof hat über die Beschwerde erwogen:
Was den im dritten Beschwerdepunkte gerügten Verfahrensmangel

anbelsngt , so ist die Vernehmung von Auskunftspersonen gemäß A 17,
Absatz 3 der Mieterschutzverordnung vom 28 . Oktober 1918 , R .-G .- Bl.
Nr . 381 dem Ermessen des Mietamtes anheimgestrllt.

Der erste Beschwerdepunkt erledigt sich damit , daß nach Z 2, Absatz 1,
Z . 1 und 3 der angeführten Verordnung eine Erhöhung des Mietzinses nur
zugclaffcn werden kann auf Grund einer nach Krirgsbeginn bereits  ein¬
getretenen Erhöhung der regelmäßigen jährlichen  Er-
hallungS - und VerwaltungSauslagen , somit nur aus Grund eines derartigen
bereits gemachten Aufwandes , oder auf Grund einer bereits wirksamen recht¬
lichen Verpflichtung zur Bestreitung seiner Kosten , nicht aber auf Grund der
bloßen tatsächlichen  Möglichkeit , daß ein Aufwand gemacht , eine Ver¬
pflichtung zur Bestreitung eines Aufwandes begründet « erden könnte.

Was de» zweiten Beschwcrdepunkt anbelangt , so geht aus der Begründung
der angefochtenen Entscheidung hervor , daß daS Melanit infolge der von
den Beschwerdeführern selbst zugcst, „ denen Tatsache,
daß dasHauS imJahre  1918 im » er nach läs sigten Zustande
gekauft worden war,  die Aufteilung der von ihnen aufgewendeten
Jnstandhaltungskosten in der von den Beschwerdeführern beantragten Weise
auf mehrere Jahre vorzunehmen , abgelchnt hat , weil es nicht in der Lage war,
diese Kosten als Kosten einer regeln » äßigen  Erhaltung und Verwaltung
anzuerkennen . Diese Ablehnung ist gerechtfertigt . Denn eine Aufteilung , wie
die beantragte , setzt im Sinne des § 2 , Z . 1 der Micterschutzverordnung eine
regelmäßige,  daS ist eine wirtschaftliche Erhaltung und Verwaltung
eines Hauses voraus , weshalb es nicht angeht , daß der Käufer eines ver¬
wahrlosten  Hause » die für ihn aus einer etwaigen Ueberzahlung
erwachsenen finanziellen Nachteile auf die Mieter üb er wälzt.  Die Frage
aber , ob der Betrag der regelmäßigen  Erhaltungskost «»» angemess en
ermittelt worden sei, ist eine Frage der Tatbestandes , an deren behördliche
Lösung der VerwaltungSgerichtshof gemäß Z 6 des VcrwaltungSgecichlSgesetzeS,
die ordnungsmäßige Durchführung dcS Verwaltung ?Verfahrens vorausgesetzt,
gebunden ist. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Falle erfüllt , da nach
der Aktenlage den Beschwerdeführern das Parteiengrhör in einer zur Klärung
der Sachlage ausreichenden Weile gewahrt , die Behauptung aber , daß die
Höhe der gemachten Aufwandes in gar keinem ursächlichen Z u¬
sammenhänge  uiit der Vernachlässigung des Hause » in
der A .-Gasse stehe und sich nur » lS Folge der regel¬
mäßigen Erhaltung ergebe,  von den Beschwerdeführern im Ver-
waltungsverfahren nicht ausgestellt worden ist.

Aus diesen Gründen war die Beschwerde abzuweisen . '
(Entscheidung des VerwaltungSgerichtShoseS vom 2. Dezember 1920,

Z . 5279 , M .Ab ». 15 , 10085/20 .)

S

Mietziussteigeruug gemäß K 2 der Mieterschutz¬
verordnung und die Behandlung von Mehrkosten.

1. Die Beurteilung der Zulässigkeit einer Mietzinssteigerung
gemäß ß 2 der Mieterschutzverordnung fällt in das freie Er¬
messen.

2 . Behandlung von Mehrkosten bei wiederholten Mietzins-
steigerungSanträgen . ( Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes
vom 23 . Dezember 1920 , Z . 5774 , M .Abt . 15 , 374/21 .)

Der VerwaltungSgerichtshof hat über die Beschwerde deS
Ludwig M . in Wisn gegen die Entscheidung deS MietamteS für
den 6 . Bezirk der Stadt Wien vom 6 . Juli 1S20 , Z . 166/20,
betreffend eine Mietzinserhöhung , die Beschwerde in Ansehung deS
Mieter » Mox P . als unzulässig zurückgcwiesen , im übrigen die
angefochtene Entscheidung wegen mangelhaften Verfahren « auf¬
gehoben.

Sntscheidungkgründe:  Bei dem Hause Wien S. M . -Gsffe 26
war auf Grund einer zwischen dem Hausbesitzer und den Mietparteien vor
dein Mietamte getrofsrne Vereinbarung zum Februartei .nine 1920 eine
lüprozentige und bei einer Wohnung eine 17prozentige Steigerung der Miet¬
zinse cingetreten . Bald nachher verständigte der Hausbesitzer die Mietparteien,
daß ab I . August 1920 eine weitere Steigerung der Mietzinse um 20 Prozent
einzutreten habe . Das von den Mietern dagegen angerufme Mietamt entschied
nach durchgesührter Verhandlung , bei welcher der Hauseigentümer eine Er¬
höhung der Mietzinse um 52 Prozent beanspruchte , am 6 . Juli 1920 , daß die
Steigerung der Mietzinse nach den vor dem Mietsenrte gemachten Parteiangaben
und nach den vorgelegten Schriftstücken gemäß ZH 2, 2 » und 10 der Mieter¬
schutzverordnung vom 26 . Oktober 1918 , Z . 381 R .- G .-Bl ., nur bis zum
Ausmaße von 10 Prozent zulässig sei, »veil die bereit » zum Februartermine
eingetretene , von den Mietparteien freiwillig benommene Steigerung von 15,
beziehungsweise 17 Prozent nachträglich von dem Mietamt « genehmigt worden
sei, so daß die Mehrzahl der vorgelegten Rechnungsbelege schon in der Kalku-
lation der früheren Zinssteigerung Berücksichtigung gefunden habe . Die Auf - ,
teilung der großen Herstellungskosten bei der Dachaufbesserung habe auf sechs
Jahre erstreckt werden müssen , wobei nach dem Wortlaute der Spengler¬
rechnung ein großer Teil für Wetterschäden in Abrechnung gekommen sei,
indem die Behebung von Wetterschäden nicht zu den regelmäßig wiederkehrenden
Auslagen gemäß Z 2 der Mieterschutzverordnung gerechnet « erden könne . Zu¬
dem sei ein Teil der Kosten für die Ausbesserung der Gasleitung von den
Parteien im kurzen Wege an die Hausverwaltung gezahlt worden , waS bei
dem Zinsbekennlnifse zu berücksichtigen sein werde . Der im Laufe deS Ver¬
fahrens gestellte Antrag aus Erhöhung der Mietzinse um 32 Prozent sei un¬
begründet.

Diese Entscheidung wird iu der Beschwerde als gesetzwidrig und wegen
mangelhastcn Verfahrens bekämpft , » eil keiner der bei der Verhandlung vor-
grlegten Belege bere ts anläßlich der ersten Zinssteigerung berücksichtigt und
eine Rechnung über die Behebung eines Gebrechens an der Gasleitung nicht
vorgelegt worden sei, die Parteien vielmehr den diesbezüglichen Kostenbetrag
freiwillig übernommen haben . Insoweit die angefochtene Entscheidung sich
auf den Mieter Mox P . bezieht , »nutzte die Beschwerde gemäß § S, lit . » des
Berwaltlingsgerichtshofgesetzes als unzulässig zurückgewiesen werden , weil dieser
Mieter unbestritten einen höheren Jahreszins als 8000 L entrichtet und die
Beurteilung der Zuläsfigkei » der MietzinSerhöhung in solchen Fällen gemäß
ß La der Mieterschutzverordnung dem Ermessen der Mietämter anheimgegeben
ist (zu vergleichen dos hiergnichtliche Erkenntnis vom 5 . März 1919,
3 - 1217 ).

Im übrigen hat der Verwaltungsgerichtshof nachstehendes erwogen:
Die in den Verhandlungsschriften erliegenden und der angefochtenen

Entscheidung zugrundegelegten Berechnungen Uber die bei der Erhaltung und
Verwaltung de» Hauses erwachsenden Mehrkosten lassen nicht erkennen , daß,
wie die belangte Behörde annimmt , einzelne der für die Zinssteigerung ad
August 1920 geltend gemachten Mehrauslagen bereits in die ebenfalls vor¬
liegende Berechnung einbezogen waren , welche die Grundlage der früheren
Mietzinserhöhung gebildet hatte ; denn die Berechnung der Mehrkosten ist in
der bezüglichen Ausstellung für beide Fälle getrennt durchgeführt und die zur
Begründung der neuerlichen MietzinSerhöhung ausgestellte Berechnung weist
keine Posten auf , die sich mit der früheren Aufstellung nach ihrer Bezeichnung
oder Endziffer decken würden . Die gegenteilig « Annahme der belangten Be¬
hörde findet daher in den Akten keine Stütze.

Der in der angefochtenen Entscheidung enthaltene Hinweis aus die Kosten
der Ausbesserung der Gasleitung stellt sich als gegenstandslos dar , weil diese
Kosten in der von dem Beschwerdeführer zur Begründung der Zinssteigerung
vorgelegten Berechnung nicht enthalten waren und die freiwillige Uebernahmc
dieser Kosten durch die Mieter nur eine einmalig : Leistung nicht aber eine
fortlaufende Erhöhung der Mietzinse bedeutet.

Bei dieser Sach - und Rechtslage mußte mit der Aufhebung der ange-
forderten Entscheidung vorgegangm werden.

4.

Zulässigkeit der MietzinSerhöhung.
Das Mietamt hat zwar die Verpflichtung , auszusprechen , von

welchem Zeitpunkte an eine beantragte Mietzinserhöhung im Sinne
der Mieterschutzverordnung , also in wohnungspolizeilicher Hinsicht
zulässig ist , es ist aber nicht berechtigt , über die privatrechtliche
Frage zu entscheiden , von welchem Zeitpunkte an der Vermieter
berechtigt ist , diese höheren Mietzinse gegenüber dem Mieter
geltend zu machen . (VerwaltungsgerichtShofentscheidung vom
7 . Dezember 1920 , Z . 4683 , M .Sbt . 15 , 10221 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerden deS
Siegfried H . in Wien wider die Entscheidungen dr > MietamteS HI
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vom 2 r . März , beziehungsweise vom 8 . und 10 . April 1920,
Reg .-Z . 88 , 37 und 38 , betreffend MietzinSerhöhungen , die ange¬
fochtenen Entscheidungen als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe : Der Beschwerdeführer ist Administrator
der drei Häuser 3 . U.-Aaste 5, F .- Aaffe 5l und N .-Gosse 27 . In der Absicht,
eine Lrhödung der bisherigen Mietzinse eintrelen zu lasten , stellte er mit Ein¬
gabe vom 8 . Jänner 1820 beim Mietamte III den Antrag , auf Arund der
vorgelegten Rechnungen die geplante Mietjinserhöhung anzuerlennen.

La » Mietamt III hat nach durchgeführtem Verfahren mit den Erkennt¬
nissen vom 29 . März 1820 , Reg .-Nr . 38 , vom 8. April 1820 , Reg .-Nr . 87,
und vom 10 . April 1820 , Reg .-Nr . 36 , die übrigen » außerhalb der heutigen
Beschwerden bleibende Erhöhung der Mietzinse festgestellt und als solche aner-
kann », jedoch ausgesprochen , daß diese Erhöhung , weil die Miet-
parteienerstnachdeinFibruarterminebomStrigerungs-
a utmaße Kenntnis erhielten , nicht bereitsvomFebruar-
ter mine , sondern erst vom August  lS20 an platzzugreifen
habe.

Der Gerichtshof ist von der Erwägung ausgegangen , daß die Rirtämter
zwar , um ihren Entscheidungen die ihnen sonst fehlende Bestimmtheit zu ver¬
leiben , defugt und v c r p f l i ch t e t sind , auszusprechen , von welchem Zeit¬
punkte angefangen sie eine beantragte Erhöhung der Mietzinse im Ginn e
»er Mieterschuyverordnung , somitinwohnungrpolizei-
licherHinsicht für zulässig krachten,  daß sie jedoch, wie die»
bereit » im hicrgerichtlichen Srkenntnisie vom 21 . November 1919 , Z . 5755,
ausgesprochen wurde , nicht zuständig sind , über privatrechtliche , au » einem be¬
stehenden Mittverhältnisse sich ergebende Fragen zu entscheiden , somit auch nicht
über die Frage , v o n w e l ch e m Zeitpunkte der Vermieter die
höheren Mietzinse innerhalb der auch im Mietamt « im
Nahmen der Mieterschutzvervrdnung zeitlich undquanti-
tativ festgesetzten Steigerunglgrenze zu fordern be-
rechtigtsei.  Im vorliegenden Falle hat das Mietamt die Festsetzung de»
Termine », van dem an die Steigerung zulässig sein soll, nicht unter Bcdacht-
nahme aus einem wohnuiigspolizeilichen Rechtsgrund der Mieterschutzverordnung,
sondern au » dem Grunde vorgenommen , daß die Forderung auf den höheren
MielzinS erst vom Augusttermine 1820 soll erhoben  werden können , weil
die Mietparteien erst nach dem Februartermine von dem SteigerungSausmaße
Kenntnis erhalten hätten.

Dieser RrchtSgrund ist aber kein wohnungSpolizeilicher  im
Ginne der Mieterschutzverordnung , sondern ein in das Privatrecht
einschlagend er,  weshalb die angefochtene , auf eine Ueberschreitung der
Zuständigkeit der Mietämter beruhende Entscheidung gemäß § 7 des Ver-
waltunz - gericht - gesitzis als ge,etzlich nicht begründet aufgehoben » erden mußte

S
Besetzung der Mietitmter.

Die Bestimmungen der Mieterschutzverordnung über die
Besetzung der Mietämter sind zwingender Natur , vom Willen
der Parteien unabhängige Verfahrensvorschriften , daher ein
unter Außerachtlassung derselben durchgeführtes Verfahren , das sich
als nichtig darstellt.

Der VerwaltungszrrichtShof hat über die Beschwerde des Karl
M . in Wien gegen die Entscheidung des MietamteS UV der Stadt
Wien vom 2 ». Mai 1S2Ü , Reg .-Z . 142 , betreffend eine MietzinS-
erhöhung , die angefochkene Entscheidung wegen mangelhaften Ver¬
fahrens aufgehoben.

Lntscheidungsgründe:  Der Hausbesitzer Franz L. hat bei dem
Mietamte XIV um die Entscheidung angesucht , daß die Erhöhung der Miet¬
zinse bei seinem Hause Wien 14 . M .-Straße 21 um 40 Prazcnt als zulässig
erkannt werde . Auf Grund der hierüber durchgefährten Verhandlung erkannle
da » Mietamt mit der Entscheidung vom 29 . Mai 1920 die Erhöhung der
Mietzinse um 40 Prozent der Zinse vom Jahre 1914 als zulässig , weil der
jährliche Mehraufwand für die Erhaltung de» Hause - 3887 X gegenüber dem
Jahre 1814 betrage , welche Summe bei einem Gesamtbruttozinse von 12 .153 X
samt KO prozcntigem Steuerzuschlage die Steigerung der Mietzinse in dem »er-
langten Ausmaße rechtfertige.

Dagegen ist die von Karl M . namens sämtlicher Mietparteien erhobene
Beschwerde gerichtet . Er macht zunächst Mangelhaftigkeit des Verfahren-
geltend , weil an der Verhandlung bei dem Mietamte der Beisitzer aus dem
Kreise der Mieter nicht t -ilgenommen , vielmehr das Bcrhandlungsprotokoll erst
nachträglich gefertigt habe . Ferner bezeichnet er die Verteilung der in der Bau-
meisterrechuung ausgewiesenen Kosten per 2783 X auf lediglich sechs Jahre
und die Erhöhung des Mietzinses bezüglich der Wohnungen des Ferdinand S.
und der Jda M ., die beide eine staatliche Unterstützung beziehen , als gesetz¬
widrig.

Der Verwaltungsgerichtshof hat hierüber nachstehendes erwogen : Wie
sich au » der auldrücktichen Feststellung in dem Register ergibt und von der
belangten Behörde in der Gegenschrift zugegeben wird , hat an der Verband-
lung in der gegenständlichen Streitsache vor dem Mietamte außer dem Vor¬
sitzenden nur noch ein Beisitzer au » dem Kreise der Vermieter teilgenommen,
wogegen der zur Verhandlung berufene Beisitzer aus dem Kreise der Mieter
erst nach Abschluß der Verhandlung erschien und sich mit der gefällten Ent¬
scheidung einverstanden erklärte . Gemäß § 18 der Ministerialverordnung vom

26 . Oktober 1918 , R .-G .-Bl . Nr . 381 , hat das Mietamt nach mündlicher
Verhandlung durch Mehrheitsbeschluß in Senaten von drei Mitgliedern , be-
stehend au » dem Vorsitzenden de» Mietamtes oder einem Stellvertreter und
au » je einem Beisitzer aus dem Kreise der Vermieter und Mieter zu ent¬
scheiden. Im gegebenen Falle wurde aber die Verhandlung , Beratung und
Beschlußfassung über die Entscheidung lediglich in einem Senate von zwei
Mitgliedern durchgeführt . Diese in der Besetzung des Senates unterlaufene
Gesetzwidrigkeit konnte nicht dadurch behoben werden , daß die Parteien dagegen
keinen Einspruch erhoben und daß der Beisitzer aus dem Kreise der Mieter,
ohne an der Verhandlung teilgenommen zu haben , sich nachträglich mit der
Entscheidung einverstanden erklärte , weil die Mieterschutzverordnung ausdrücklich
die unmittelbare Teilnahme aller Senatsmilglieder an der Verhandlung und
Beschlußfassung verlangt und diese Bestimmung den nur durch persönliche
Teilnahme jedes einzelnen SmatsmitgliedeS zu erreichenden Zweck verfolgt,
den aus verschiedenen Berusskreisen entnommenen Senatsmitgliedern die
Möglichkeit zu gewähren , da» Ergebnis der Verhandlung durch eigene un¬
mittelbare Wahrnehmung kennen zu lernen , auf den Verlauf der Verhandlung
und die Feststellung de» Taibestandes , zum Beispiel durch Fragestellung , den
ihnen zukommenden Einfluß zu nehmen und bei der Beratung über die zu
fällende Entscheidung ihre Anschauung zu vertreten und zu begründen sowie
anderen , von ihnen nicht a!» richtig erkannten Anschauungen entgegenzutreien.
Diese zur Wahrung von Interessen öffentlichrechtlicher Natur bestimmte und
daher zwingende und von dem Willen der Parteien unabhängige Verfahrens-
Vorschrift erweist sich als eine derart wesentliche , daß nach allgemein anerkannten
Rechtsgrundsätzen ein unter Außarachtlafsung derselben durchgcsührleS Verfahren
sich al » Nichtig darstellt.

Mußte schon aus diesem Grunde mit der Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung gemäß § 6 deS BerwallungSgerichtshofgcsctzeS vorgegangen
werden , so entfiel die Notwendigkeit , auf die übrigen Einwendungen der Be¬
schwerde einzugehen . (Entscheidung des VerwaltungSgerichtshofe » vom S. De¬
zember 1920 , Z . 5478 . M .Abt . 15 , 28/21 .)

«.
Vertretung der Partei bei Einspruchsverhaudlungen.

Es begründet keinen Verfahrensmangel , wenn die Partei
durch Nichtberücksichtigung der anberaumten Einspruchsverhandlung,
beziehungsweise durch Nichtbewilligung ihres Vcrtagungsantrages
um die Möglichkeit gebracht wird , für eine zweckmäßige Ver¬
tretung bei dieser Verhandlung zu sorgen , da die Behörde ihre
Pflicht durch ordnungsmäßige Einladung aller Beteiligten erfüllt
hat und es den Parteien allein anheimgestellt ist . für eine zweck¬
mäßige Wahrung ihrer Rechte bei der Verhandlung zu sorgen.
(Verwaltungsgerichthoferkenntnis vom 11 . Dezember 1920 , Z . VÜ37,
M .Abt . IS . Z . 10223/30 .)

Der Verwal .ungSgcrichtShof hat über die Beschwerde deS
Isidor L . und der Firma Ignaz K. in Wien gegen die Entscheidung
deS Mietamtes für den 3 . Bezirk in Wien vom 31 . Juni 1S20,
Reg -Z . 103/11/20 , betreffend eine WohnungSanforderung , die
Beschwerde teils als unzulässig , tecks als unbegründet abgewiesen.

EntscheidungSgünde:  Von dm Einwendungen , mit denen der
Beschwerdeführer L. die Anforderung der von ihm gemieteten Wohnung im
3. Wiener Gemeindebezirke bekämpft , erweist sich zunächst die gegen das Ver¬
fahren gerichtete al » unzulässig , die daraus abgeleitet wird , daß der als
sein Untermieter auftretende Hermann K., Inhaber der Firma Ignaz K., ent-
gegen der Vorschrift des Z 6 der Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 30 . Juni 1918 , L.- G - und B .-Bl . Nr . 160 , dem Anforderungs¬
verfahren nicht zugezogm worden sei. Denn L. ist nicht befugt , sich über diese
Außerachtlassung der Rechtsstellung seine» Untermieter » zu beschweren . Goserne
aber die Beschwerde deshalb gleichzeitig auch von K. als Streitgenossen b-s L.
erhoben ist, erweist sie sich deshalb als unzulässig , weil die angefochtene Ent¬
scheidung diesem nicht zugestellt worden ist, ihm gegenüber deshalb auch nicht
in Rechtskraft treten konnte und auf Grund de» ihr zugrunde gelegten Tat¬
bestände » in Vollzug gesetzt werde » kann.

Die weitere Einwendung , da » Verfahren sei mit einem wesentlichen
Mangel behaftet , weil her Beschwerdeführer durch die Nichtberückfichtigung
feines Einschreitens um Vertagung der auf den 28 . Mai 1820 anberaumten
Einspruchrvcrhandlung wegen »er anderweitigen Inanspruchnahme sowohl de«
Beschwerdeführer » als seine« mit seinen Verhältnissen vertrauten ständigen
Recht »vertreter » an diesem Lage um die Möglichkeit gebracht worden sei, für
seine zweckmäßige Vertretung bei dieser Verhandlung zu sorgen , erweist sich
als mit Unrecht vorgebracht , wenn erwogen wird , daß die Behörde ihre Pflicht
durch ordnung »mäßige Einladung der Beteiligten erfüllt und daß eS diesen
allein anheimgestellt ist, für die zweckmäßige Wahrnehmung ihrer Rechte bei
der Verhandlung dann selbst zu sorgen , Paß ihnen aber ein Anspruch darauf
nicht zusteht , daß die Behörde jedesmal , so oft einer der Beteiligten persönliche
BehinderungSgründe vorbringt , eine andere Verfügung hinsichtlich Vornahme
jener Amtshandlung treffe.

Die Tatbestandnahme , daß der Beschwerdeführer und seine Familien¬
angehörigen die Wohnung schon seit dem Spätherbste de» Jahres 1918 nur
mehr zeitweift auf kurze Zeit besucht haben , daß der Beschwerdeführer als
Leiter eines Unternehmen » der Petroleumindustrie in Borhslaw dort seinen



ständigen Aufenthalt hat , steht im Einklang « mit den in den Akten vorliegenden
Angaben des Hdusverwallers und der Hausbesorgerin und auch den eigenen
Angaben deS Beschwerdeführers.

Ls kann auch nicht behauptet werden , daß dir Feststellungen in dieser
Richtung ergiinzungsbedürstig seien . Der Gerichtshof hatte deshalb gemäß 8 6
des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 , N .-G .-Bl . Nr . 36 vom Jahre 1876 , an
diesem Tatbestände festzuhalten . Damit ist aber die Tatsache gegeben , daß die
Wohnung des Beschwerdeführers , soweit es aus ihn und seine Angehörigen
ankommt , zur Zeit der Anforderung und auch noch zur Zeit der angefochtenen
Entscheidung unbenützt oder doch nur unzulänglich benützt gewesen ist.

Es erübrigt sonach die sowohl gegen die Talbestandannahme , daß die
ganze Wohnung dem Wesen nach unbenützt gewesen sei, als gegen die Gesetz.
Mäßigkeit der Entscheidung , insoferne damit die Räumung der ganzen Wohnung
einschließlich des gegenwärtig an „ Ignaz K." vermieteten ZimwerS angeordnet
wurde , aus dem Grunde , weil eben dieser Raum , wie nun behauptet wird,
nicht untenützt gewesen sei, erhobene Einwendung zu untersuchen . In dieser
Richtung lagen bei der Entscheidung die Ergebnisse wiederholter Erhebungen
an Ort und Stelle vor , in denen irgend « ne Benützung eines Teiles
der Wohnung als Bureau deS Genannten nicht erwähnt wird , während vor¬
kommt , daß er sein Bureau anderswo untergebracht hatte , sowie auch die
eigene Angabe de- Beschwerdeführers in seinem Einsprüche gegen die Wohnungs.
ansorderung : daß dieses Zimmer zum Bureau des A. bestimmt " sei — ein
Ausdruck , aus dem gleichfalls darauf geschloffen werden konnte , daß eine
derartige Benützung damals zur maßgebenden Zeit zwar in Aussicht genommen
war , aber noch nicht begonnen hatte . Auch diese, wie gezeigt , mit den Akten
nicht im Widerspruch stehende Tatbestandsannahme mußte bei diesem Ergebnisse
der Feststellungen , deren Ergängungsbedürftigkeit auch in der Beschwerde nicht
behauptet wird , sür den Gerichtshof gemäß des früher bezogenen Z 6 als fest¬
stehend gelten . Hienach bezog sich aber der Räumungsauftrag auf eine Wohnung
von der kein Raum zur maßgebenden Zeit regelmäßig und dauernd , also ihrer
Bestimmung entsprechend , benützt war.

Die Anforderung der Wohnung als einer unbenützten oder doch unzu¬
länglich benützten war also in den Bestimmungen unter Punkte S und 4 der
Kundmachung vom 80 . Juni 1919 begründet . Kein Anlaß lag vor , auf die
Frage einzugrhen , waS Rechtens sei, wenn nur einzelne Räum « einer Wohnung,
unbenützt , andere aber benützt sind.

Die Einwendung , die Wohnung werde gegenwärtig wieder ganz auch
vom Beschwerdeführer mit seinen Angehörigen benützt , es müsse deshalb nun
von der Wohnungsanforderung wieder abgegangen werden , war unzulässig;
denn eS handelt sich für den Gerichtshof nur um die angefochtene Entscheidung
und damit um die Verhältnisse , die damals für diese in Betracht kamen . Wenn
diese Umstände sich seither geändert haben , so konnte der Beschwerdeführer die
deshalb begehrte Abhilfe nicht durch Bekämpfung der früheren Entscheidung
suchen.

7 .
Verkauf einer Wohnung samt Eiurichtungsgegen-

ständen.
Wenn jemand seine Wohnung samt Einrichtungsgegenständen

zum Verkaufe anbietet , so kann diese Weitergabe der Wohnung
ihrem Wesen nach nur eine beabsichtigte Untervermietung sein
(falls nicht der Weg gewählt wird , den Dritten mit Zustimmung
des Hausbesitzers selbständig an Stelle des bisherigen Mieters
in den Bestandvertrag eintreten zu lassen ) und es erscheint daher
eine Wohnungsanforderung ^vegen beabsichtigter Untervermietung
in diesem Falle gerechtfertigt.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 22 . Dezember 1920,
Z . 5741/20 , M .Äbt . 15/372/21.

Der VerwaltungkgenchlShof hat über die Beschwerde deS
Heinr . K. in Wien wider die Entscheidung des Mietamtes XII
der Stadt Wien vom 15 Juli 1920 , Reg Z . 248/W . S . , be¬
treffend eine Wohnungsanforderung , die Beschwerde als unbegründet
abgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Die vom Beschwerdeführer in Wien
12 . N .-Gaffe 28 inncgcbabte , aus 1 Zimmer und 1 Küche und einem damit
zusammenhängenden Gaffenladen bestehende Wohnung wurde vom Wohnungs-
kommissär sür den 12 . Bezirk mit Schreiben vom 31 . Mai 1920 , Z . 819,
angefordert , da festgestellt erscheine , daß der Wohnungsinhaber beabsichtige , die
Wohnung samt Geichäftslokal zur Gänze in Untermiete zu geben (ß 4 , Absatz 1,
Z . 6 a der Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom
30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 1601 Die Grundlage für diese Annahme bildete
eine Annonce des heutigen Beschwerdeführers im „ Wiener Extrablatt " , wonach
er das Geschäft mit der Wohnung sowie die Schlafzimmer - und Küchen-
einrichtung zum Verkaufe anbot , und eine gleichzeitige zweite Annonce in
demselben Blatte , wonach er ein Geschästslokal mit Wohnung gegen Ablöse
suchte.

In dem von K. gegen die Anforderung erhobenen Einspruch wurde die
Absicht , Wohnung und Geschästslokal zur Gänze in Untermiete zu geben,
bestritten und behauptet , daß die Annoncen nur zu dem Zwecke ringerückt
wurden , um eine Information darüber zu erhalten , in welcher Art sich eine
LoSlösung von den schwierigen Wiener Lebensverhälmiffen durchführen ließe.

Mit der Entscheidung des Mietamte » vom 16 . Juli 1920 , R . Z . 348/W . S .,
wurde dem Einsprüche keine Folge gegehen . Als Grund wurde angeführt , es
sei durch die mündliche Verhandlung sestgestellt worden , daß der Einspruchs-
werbcr bereits 14 Tage nach Aufnahme der angeforderten Wohnung die Ab-
sicht geäußert bade , Geschäft und Wohnung abzugeben und auch eine dies¬
bezügliche Annonce im „ Wiener Extrablatt " vom 30 . Mai 1920 zweifellos
dieses Inhaltes habe erscheinen lassen . Die Anforderung gemäß Z 4, Absatz I,
Z . 6 a der . Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung sei daher
gerechtfertigt.

Gegen diese Entscheidung ist die hiergerichtliche Beschwerde deS Heinrich K.
-erichlei . in welcher die Annahme , der Beschwerdeführer habe beabsichtigt , das
Geschästslokal samt Wohnung in Untermiete zu geben , als unrichtig bestritten
und die Mietamtsentscheidung sodann mangels der Voraussetzung des § 4 ,
Absatz 1, Z . 6 s , als gesetzwidrig angefochten wird.

Der BerwaltungSgerichtshof hat über diese Beschwerde nachstehendes
erwogen:

In der Beschwerde behauptet der Beschwerdeführer , daß er das Geschäft
— es handelt sich um ein Damenkonfektionsgeschäft seiner Gattin — deshalb
verkaufen wollte , weil den Eheleuten das zum Weiterbetrieb de» Geschäfte»
erforderliche Kapital mangelte . Die Annonce im .. Wiener Extrablatt " , welche
dieser Berkaufsanbot zum Gegenstände hatte , war also jedenfalls ernst zu
nehmen , da Beschwerdeführer die frühere Behauptung , er habe sich bei dieser
Annonce nur um eine Orientierung über Verkaufsmöglichkeiten gehandelt , in
der Beschwerde nicht mehr aufrecht erhält . Nun bezog K . auch die Wohnung
in dar Berkaufsanbot ein . Die einzige Art der Hintangabe der Wohnung kann
aber dem Wesen der Sache nach nur eine Untermietung sein , wenn nicht der
Weg gewählt wird , den Dritten vollständig an Stelle der bisherigen Mieters
in den Bestandvertrag eintreten zu lassen, wozu aber die Zustimmung der
Hausbesitzer erforderlich wäre . Wenn nun bei dieser Sachlage das Mietamt
als festgestellt annahm , daß der Wohnungsinhaber , der schon nach 14 Tagen
seine Wohnung aufzugeben gewillt war , seine Wohnung in Untermiete zu
geben beabsichtige und demgemäß den Anforderungsgrund des Z 4 , Absatz 1,
Z . 6 s , sür gegeben ansah und die Anforderung bestätigte , so konnte diese
Entscheidung weder als auf einem mangelhaften Verfahren beruhend noch als
gesetzwidrig befunden werden.

Die Beschwerde mußte daher als unbegründet abgewiesen werden.

Uormatirüiestimmimgen.
8 . ^

Maßnahmen zugunsten der städtischen Angestellten.
Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom

18 . März 1921 , M .Abt . 1/155/21:
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 11 . März

1921 zur Pr . Z . 3000/21 den nachstehenden Beschluß gefaßt:

I. Abschnitt. Bezüge der aktiven Angestellten.
Hinsichtlich der Bezüge der in das Gehaltsschema (Beilage 6 des Ge-

meinderatsbeschlufseS vom 24 . April 1919 , P . Z . 6481 ) eingereihtcn oder nach
ihm entlohnten Angestellten des Magistrates , des Kontrollamtes , der dem Ge¬
setze vom 3. Juli 1919 . L.-G .-Bl . Nr . 193 , unterstehenden Lehrpersonen , der
Angestellten der städtischen Lagerhäuser und der beim Magistrate in Verwen¬
dung stehenden Unternehmungsangestellten wird nachstehendes festgesetzt:

X . Fest - Bezüge.  .
1. Lehaltsbezüge in dem mit Gemeinderatsbeschluß vom 22 . Oktober

1920 , P . Z . 15482 , festgesetzten Ausmaße mit der Aenderung , daß die Ange-
stellten der Gruppe l die Probedienstzeit in der I . Stufe der 8 . Bezugsklaffe
vollstrcckcn.

2 . Octszuschlag im Ausmaße von drei Vierteln dieses Gehaltes.

8 . Veränderliche Bezüge.
Allgemeine Zulagen.

1. Zulage I im Ausmaße des obigen Gehaltes ( 4 1).
2 . Zulage II im Ausmaße des obigen Ortszuschlages (4 2).
3 . Zulage III im folgenden Ausmaße:

in der Ortsgruppe
l la II Ila III

sür Angestellte im Alter bis zu
22 Jahren , die nicht mehr als
2 Dienstjahre haben . . . . 24000 21 .600 19 .200 16 800 14 .400

ür die übrigen Angestellten . . . 33 .000 29 .700 26 .400 23 .100 19 .809
Besondere Zulagen.

4. Frauenzulagcn nach den bisher geltenden Bestimmungen mit der Er¬
gänzung . daß diese Zulage für die nicht geschiedene, aber tatsächlich getrennt
iebende Gattin unter denselben Voraussetzungen gebührt , wie für die ge¬
schiedene Gattin.

5 . Kinderzulage nach den bisher geltenden Bestimmungen mit der Er¬
gänzung , daß diese Zulage auch für die nicht im Haushalte des Angestellten
lebenden , eigenen unehelichen Kinder bei Zutreffen der allgemeinen Voraus-
setzungen , jedoch höchstens bis zum Betrage deS nachweisbare » eigenen regel¬
mäßigen Aufwandes de- Kindervaters gebührt.
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6 . Wirksamkeit.
Die vorstehenden Bestimmungen treten für die am 1. Jänner 1921 in

aktiver Dienstleistung gestandenen Angestellten und Lehrpersonen — für letztere
unvorgreiflich der qesctzlichen Regelung — mit 1. Jänner 1921 in Kraft,
sofcrne nicht das Dienstverhältnir seither durch Entlassung , Kündigung oder
Dienstesentsagung aufgelöst worden ist.

Die endgiltige Gewährung der nach diesem Abschnitte eintretenden Be-
zugserhöhungen wird für jeden einzelnen Angestellten von der feiner,eiligen
Anerkennung der im Einvernehmen mit der P -rsonalkommission zu beschließen¬
de Aenderung der Disziplinär , und der Urlaubsvorschriften anhängig gemacht.
Bezüglich dieser Aenderung wurden folgende Punkte vereinbart:

a) Disziplinarrecht:
1. Errichtung einer Berufungsinstanz mit paritätischer Zusammensetzung j

und beiderseitigem B -rusungsrecht.
2 . Neueinsührung von mittelschweren Disziplinarstrafen : Verminderung

der Bezüge um höchstens drei Gehaltsstufen , Versetzung in den Ruhestand mit !
bis zu 50 Prozent verminderten Bezügen.

3 . Zulässigkeit der Entlassung auch ohne vorausgegangene Disziplinar¬
strafe , wenn der Angestellte durch unehrenhafte Handlungen , die Ausschließung ; ,
gründe nach ß 10 der Dienstordnung bilden , die Achtung und Vertrauens¬
würdigkeit verloren hat . auch dann , wenn der Tatbestand ohne gerichtliche
Verurteilung erwiesen ist.

b) Urlaube:
Ein - dem Dienstintercsse entsprechende Regelung der Urlaube , insbesondere

Abkürzung der längsten Urlaube . ^ ^ ^
Für jene Angestellten , die einen Anspruch auf Beistellung von Dienst-

(Arbeits )kleidern oder auf ein Geldäquivalent für diese haben , treten die vor-
stehenden Maßnahmen unter der Bedingung in Wirksamkeit , daß die betreffen¬
den Angestellten einer nach Anhörung der Personalkommission zu beschließenden
Neuregelung der Vorschriften über den Monturbezug zustimmen , bei der eine
Vereinfachung der Dienst (Arbeits )kleider , eine Verlängerung ihrer Tragdauer,
eine Vereinheitlichung der Monturbezugsgruppen und di - Anrechnung des
Anschaffungswertes der gebührenden Bekleidungsgegenstände auf die Bezüge
festgesetzt werden kann . Der Gemeinderatsausschuß I wird ermächtigt , die Bestim¬
mungen , wonach einzelnen Angestellten Straßenbahnzeitkanen gebühren , zu
überprüfen und an deren Stelle die Aussalzung von Einzelfahrscheinen oder
die Beschränkung auf die im Gemcinderatsbeschlusfe vom 17 . September 1920,
P . Z . 13517 , angeführte Fahrtbegünfligung zu beschließen.

v . Sonstige Bestimmungen.
1 . Der Gemeinderatsausschuß für Personalangelcgenheiten und Ber-

waltungsreform wird ermächtigt , für die übrigen Angestellten — mit Ausnahme
jener , deren Dienstverhältnir durch Kollektivvertrag geregelt ist — und für die
dem Gesetze vom 3. Juli 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 193 , nicht unterstehenden
Lehrpersonen innerhalb des Rahmens der vorstehenden Maßnahmen ent¬
sprechende Erhöhungen ihrer Bezüge zu beschließen.

2 . Die Bestimmungen des Punktes 12 des Gemeinderatsbeschluffes vom
24 . April 1919 , P . Z . 6481 , Abschnitt I , betreffend di - U-bernahme der Tin-
kommensteuer und der Stempelgebühren von den Bezügen durch die Gemeinde,
wird sinngemäß auf alle der Dienstordnung nicht unterstehenden Angestellten
ausgedehnt , deren Dienstverhältnis nicht durch Kollektivvertrag oder Einzel¬
vertrag geregelt ist.

3 . Die bisher monatlich im nachhinein zu bezahlenden Bezüge der
provisorisch Angestellten sind künftig vorschußweise im vorhinein flüssig zu
machen . Die Restbeträge der im Stadtratsbeschluffe vom 6 . November 1919,
P . Z . 21305 , bezeichneten Behaltsübergenüße von provisorischen Lehrpersonen
sind anläßlich der Auszahlung der auf Grund der bevorstehenden Bezugs-
erhöhungen sich ergebenden Nachträge zur Gänze in Abzug zu bringen.

4 . Die nach den geltenden Bestimmungen zu entrichtenden Pensivns-
beiträge (PensionSfsndsdeiträge ) sind nur von der Zulage I zu bemessen.

II . Abschnitt . Bezüge drr Pcnsionsparteien.
Hinsichtlich der Ruhe - und Versorgungsgenüffc der im Abschnitte I

angeführten Angestelltenkategorien mir Ausnahme jener , deren Dienstverhältnis
gegenwärtig durch Kollektivvertrag geregelt ist , und der Bedienstetenkategorie
der städtischen Lagerhäuser , wird unter der Voraussetzung , daß die betreffenden
Penfionkparteien die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, nachstehendes
festgesetzt:

X. Altpensiontsten.
») Angestellte im Ruhestande.
Die derzeitigen Teuerungszulagen der Angestellte » im Ruhestande , die

vor dem 1. Jänner 1921 in den Ruhestand versetzt wurden , werden , wenn
die Bemessung des Ruhegenuffes unter Zugrundelegung einer Dienstzeit bis
zu 17 Jahren erfolgt ist, um 9000 X jährlich , sonst um 18 .000 X jährlich
erhöht.

b) Hinterbliebene.
Die derzeitigen Teuerungszulagen der Witwen nach städtischen Ange-

stellten , di - vor dem 1. Jänner 1921 in den Ruhestand versetzt wurden oder
gestorben sind , werden um 9000 X jährlich erhöht , die den Vollwaisen nach
solchen Angestellten gebührende gemeinsame Teuerungszulage wird um 6000 X
jährlich erhöht.

o) Der Magistrat wir » angewiesen , innerhalb dreier Monate über die
Durchführbarkeit der Forderung des Verbandes , betreffend die einheitliche
Anpassung der Bezüge der Altpenfionisten an jene der Neupensionisten , zu
benäucn

L. Neupensionisten.
») Angestellte im Ruhestande.

1. Feste Bezüge . ^ ^
Von den im I . Abschnitt , Punkt 4 angeführten Bezügen das nach den

bestehenden Penfionsvorschriften bestimmte Ausmaß.
2 . Veränderliche Bezüge.
».) Von der Zulage I (I . Abschnitt , 6 , l ) das nach denselben Grund-

sätzen bestimmte Ausmaß.
st) Zu den fortlaufenden Bezügen unter »er Voraussetzung deS Wohn-

sitzes im Inland - überdies von der Zulage III (l . Abschnitt , Punkt 8 , 3 ) bei
einer anrechenbaren Dienstzeit bis 17 Jahre 9000 X , bei einer solchen von
mehr als 17 Jahren 18 .000 X jährlich.

7) Die Frauen - und Kindcrzulagen nach den jeweils für die aktiven
Angestellten geltenden Bestimmungen.

d) Hinterbliebene.
1. Feste Bezüge.
Von den unter Abschnitt I , Punkt X, beziehungsweise Abschnitt II,

Punkt Val,  angeführten festen Bezügen der nach den bestehenden PensionS-
Vorschriften bestimmte Teil.

2 . Veränderliche Bezüge . .
«) Von den unter Abschnitt I , Punkt 8  l , beziehungsweise Abschnitt II,

Punkt 8  a 2 « auqesührtcn Bezügen der nach den bestehenden Pensions-
Vorschriften bestimmte Teil.

st) Zu den fortlaufenden Versorgunzsgenüffen unter der Voraussetzung
des Wohnsitzes im Inland - überdies für Witwen eine Zulage von jährlich
9000 X , für die Vollwaisen nach einem Angestellten zusammen eine solche
von 6000 X und für jede einzelne Vollwaise außerdem eine Zulage von
4200 X jährlich . . . .

7) Für Witwen die Kindcrzulagc nach den jeweils für die aktiven An¬
gestellten geltenden Bestimmungen.

6 . Wirksamkeit.

Die Bestimmungen der Punkte X und 8  treten mit 1 . Jänner 1921
mit der Maßgabe in Krast , daß Ruhe - und Bersorgungsgenüffe allgemein und
auch in Hinkunft die jeweiligen Bezüge der aktiven Angestellten gleicher
Kategorie nicht übersteigen dürfen.

v . Ausdehnung früherer Begünstigungen.
1. Den Pension - Parteien , aus die der Gemeinderatsbeschluß vom 21 . Mai

1920 , P . Z . 9779 , Anwendung findet , ist, sofern - bei der Bemessung ihrer
Ruhe - und Bersorgungsgenüffe eine Leiterzulage angerechnet wurde , diese
Leiterzulage vom 1 März 1920 an in dem mit Gemeinderatsbeschluß vom
17 . September 1920 , P . Z . 13517 (Punkt 4 ), beziehungsweise hinsichtlich der
L-Hrpcrsonen der 1. und 2 . Kategorie in dem mit Gemeinderatsbeschluß vom
23 . Juli 1920 , P . Z . 13014 (Punkt I ) festgesetzten erhöhten Ausmaß anzu-
rechnen.

2 . Die Bestimmung des zweiten Abschnittes , Punkt X des Gemeinderats-
beschlusses vom 22 . Oktober 1920 . P . Z . 15482 , betreffend die prozentuelle
Erhöhung der nach früheren Bestimmungen bemessenen Ruhe - und Versorgungs¬
genüssen , wird mit Wirksamkeit vom 1. Oktober 1920 auch auf jene Pensions-
Parteien ausgedehnt , die ihren Wohnsitz außerhalb der Republik Oesterreich
haben . §

III . Abschnitt . Außerordentliche Zuwendungen.
Die ohne rechtliche Verpflichtung , jedoch nicht neben normalmäßigen Ruhe-

und Vcrsorgungsqcnüffen fortlaufend gewährten Zuwendungen (Bnadengaben)
werden für die Angehörigen de» im II . Abschnitt bezeichneten PersonenkreiseS
unter den daselbst ausgestellten Voraussetzungen mit Wirksamkeit vom 1. Jänner
1921 um 100 Prozent erhöht.

IV . Abschnitt . Vorschüsse.
Die mit Gemeinderatsbeschluß vom 30 . Dezember 1920 , P . Z . 18272,

den aktiven Angestellten und den Penfionsparleien bewilligten Vorschüsse
werden als endgiltige Zuwendung belassen.

Die den aktiven Angestellten aus die gegenwärtige Bezugsregelung de-
willigten Vorschüsse (Gemeinderatsbeschlüffc vom 28 . Jänner 1921 , P . Z . 832
und vom 18. Februar 1921 , P . Z . 2230 ) und die den PensionSparteien
gewährten Zuwendungen (Gemeinderatsbeschlüffe vom 28 . Jänner 1920,
P . Zs 833 und vom 18 . Februar 1921 , P . Z . 2230 ) sind aus die vorstehende»
Brzugserhöhungen anzurechnen ; insoweit jedoch diese Vorschüsse (Zuwendungen)
den Betrag übersteigen , der nach den obigen Bestimmungen für die Monat-
Jänner und Februar als Nachzahlung gebührt , werden sie al » endgiltige Zu-
Wendung belassen . „ ^ . . .

Desgleichen werden obige Vorschüsse den Angestellten , deren Dienst-
»erhältniS seit 1 . Jänner 1921 durch Entlassung , Kündigung oder DicnsteS-
entsagung aufgelöst wurde , als endgiltige Zuwendung belassen.

V. Abschnitt . Allgemeine Maßnahmen.
1. Der Magistrat wird beauftragt , die Vorarbeiten für die Errichtung der

in der Allgemeinen Dienstordnung in Aussicht gestellte Krcditfürsorge und
Krankenfürsorge für die städtische» Angestellten raschest durchzusühren.

2. Die aus Grund des Gesetzes vom 4 . April 1919 , St .-G .-Bl . Nr . 218,
von den Dienst -, Ruhe - und Versorgungsbezügen der aktiven und im Ruhe-
stände befindlichen Angestellten und ihrer Hinterbliebenen entrichtete Brotauslagc
wird von der Gemeinde Wien ersetzt.

3 . Der G -meinderat stimmt grundsätzlich zu , daß jene Besserstellungen,
die sich für die Bundesangestellten durch die Zugeständnisse hinsichtlich der
Eröffnung höherer Bezugskiaffen , beziehungsweise Vermehrung der in ihnen
erreichbaren Stellen , der Abkürzung der Besörderun - Sfristen und der lieber-
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sktzung , ur einer Grupp - in eine höhere ergeben , auch den Gemeinde «,westellten
in wesentlich analoger .,Art ' zugewendet werden.

VI. Abschnitt. Aufhebung früherer Borschrif/en.
Die mit den vorstehenden Bestimmungen in Widerspruch stehenden Bor¬

schriften werden aufgehoben.

Gehaltsschema.

Gehalt
Orts-

zuschlag
re

Gesamt-
bczug »)

Pensionen der
Neupcnsionisten

Gehalt,
Ortszu¬

schlag und
Zulage I t?I

«o.oo« 45 .000 L43 .000 165 .000
S2000 39 .000

48 .000

42000

36 .000

31000

32 .800 24 .600

30 .460 22 .800

28 .000 21.»oa
25 .600 19 .200

23 .200 17 .400

21.200 15 .900

19 .200 14 .400

17 .660 13 .200

16 .060 12.000
14 .400 10.800

13 .800 10 .350

13 .200 9 .S00

12 .600 9 .450

12.000 9 .000

11 .400

10 .800

10.200
9 .600

9 .000

8 .400

7 .800

7 .200

6 .800

6.400

6.000
5 .600

5 .200

4 .800

8 .550

8.100
7 .650

S

>K>

7 .200

a

6 750

«300

5 .850

5 .400

b . IOO

4 .800

4 500

4 .200

3 .900

3.600

215 .000 143 .000

201.000
180 000

147 .800

139 .400

131000

122 .600

114 .200

107 .200

100.200
94 .600

89 .000

83 .400

81 .300

79 200

77 . 100

75 .000

132 .000

115 .500

90 200

83 600

77 .000

70 .400

63 800

58 .300

52 .800

48 .400

44 .000

39 .600

37 .950

36 .800

34 .650

33 .000

72 .900

70 .800

68 .700

66 .600

64 500

62 .400

60 .800

58 .200

56 .800

56 .400

54 .000

52 .600

51 .200

49 .800

31 .850

29 .700

28 .050

26 .400

24 .750

23 100

21 .450

19 .800

16 .700

17 .600

16 .500

15 .460

14 .300

13 .200

Oo
cv

*) Für Angestellte bis zum vollendeten 22 . Lebensjahre unter zwei
Dienstjahren um 9000 L weniger.

S.

Abänderung der Vorschriften über die
gebühren.

(Gemeinderatsbeschluß vom 11 . März 1921 . P.
Punkt  1 . Die Vorschrift Uber die Aufwandgcbühren

der Gemeinde Wien wird in folgender Weise abgeändert:
§ 2 . Der zweite Absatz hat zu lauten:

Aufwand-

Z - 3040 .)
der Angestellten

Die Zeitgebiihr beträgt

für Angestellte
in der 1. bis 3 . Bezugsklaffc
» « 4 . „ 6 . „
, „ 7 . und 8.

für die achte für die neunte und
jede folgende

Arbeitsstunde
32 L
28 .
24 .
20 ..

48 L
42 ..
36 „
30 „

Z. 5 . Der zweite Absatz hat zu lauten : Die Zeitabschnittsgebühr beträgt
bei Tag (3 Uhr nachmittags bis 10 Uhr abends ) die einfache Gebühr für di-
achte Arbeitsstunde (8 2 . Absatz 2 und 4), bei Nacht für jeden der drei Zeit,
abschnitte (10 Uhr bis I Uhr , l Uhr bis 4 Uhr , 4 Uhr bis 7 Uhr ) die drei-
fache Gebühr für die neunte Arbeitsstunde.

8 8 . Für Dienstleistungen außerhalb der gewöhnlichen Dienststelle er-
halten die Angestellten -ine einheitliche Weggebühr von 12 L . Für Dienst¬
leistungen in der Umgebung Wiens (ehemalige 4 . Zone ) gebührt die doppelte
Weggebühr . Die Verrechnung von Fahrtauslagen neben derselben ist unzulässig.

8 16 . Die im § 16 aufgezählten Tagcsgebühren werden einheitlich mit
100 L festgesetzt.

8 20 . Der erste Absatz hat zu lauten : Die Taggelder betragen die acht-
fache Gebühr für die achte Arbeitsstunde (Z 2 , Absatz 2).

8 32 . Der dritte Absatz hat zu lauten : Für den Bureaubesuch außerhalb
der vorgcschriebcnen Lienststundcn wird eine Gebühr nur dann und insoweit
vergütet , wenn derselbe angeordnet wurde.

Der vierte Absatz hat zu lauten : Die Anordnung eines solchen Bureau-
besuchcs obliegt dem MagistratssKontroll - mtssdirektar , die Anordnung eines
regelmäßigen Ueberstundendienstes in der Dauer von mehr als einem Monat
obliegt dem Bürgermeister.

Die Bestimmungen des Punktes I treten mit 1. Mär , 1911 in Kraft.
Punkt  2 . Die nach Punkt 2 des GemeinderatSbeschlusseS vom

28 . Jänner 1921 , P . Z 803 , bestimmten Ansätze der Leiter (Ghargen )zulagen
werden mit Wirksamkeit vom 1. März 1921 um 50 Prozent erhöht . Die er¬
höhten Ansätze gelten auch hinsichtlich der Anrechenbarkeit für die Bemessung

j der Ruhe , und V -rsorgungsgcnllfse . (Gemeinderatsbeschluß vom »4. April
! 1919 , P . Z . 6481 , Punkt 4 , lit . f.)

Der Bemessung der Ruheaenüsse von jenen Angestellten , welche in der
Zeit vom 1. Jänner bis 28 . Februar 1921 in den Ruhestand versetzt wurden,
sowie der Vcrsorgungsgenüsse von Hinterbliebenen nach Angestellten , welche
während obigen Zeitraumes gestorben sind oder in den Ruhestand versetzt
wurden , ist ab I . März 1921 gleichfalls der nach dem vorhergehenden Absätze
erhöhte anrechenbare Teil der Leitcrzulage zugrundezulegen.

Punkt  3 . Die auf Grund des GemeinderatSbeschlusseS vom 21 . Mai
1920 , P . Z . I0I58 , I05I6 und 10560 , bemessenen Funktionszulagen für die
Oberbeamten de- Magistrates in der 1., 2 . und 3 . « ezugsklaffe werden mit
Wirksamkeit vom I . März 1921 um 50 Prozent erhöht , so daß sie das Doppelte
des vor dem Gemeinderatsbeschluffe vom 28 . Jänner 1921 , P . Z . 803 . bc-
standenln Ausmaßes betragen . Eine Aenderung hinsichtlich der für die Ruhe-
und Vcrsorgungsgenüffe anrechenbaren Teile derselben tritt nicht ein.

Punkt  4 Die auf Grund der Vorschriften über die Aufwandgebühren
(Z8 11 bis 13) bemessenen Gebühren (Dienftes )zulagen werden ab 1. März
1921 um 75 Prozent , höchstens aber um 900 L monatlich erhöht . Hiebei
find Beträge unter 25 außeracht zu lassen , Beträge über 50 und unter 75 auf
SO ab >, Beträge von 25 , beziehungsweise 75 und darüber auf 50 , beziehungs¬
weise 100 aufzurunden.

Punkt  5 . Die Tagcsgebühren für die Mitglieder der Kommissionen
zur Qualifikation der Wohnungswerber und für die Wohnungszuweisung und
für die diesen Kommissionen als Berichterstatter beigegebcnen Beamten werden
mit Wirksamkeit vom 1. März 1921 mit 100 L festgesetzt.

Punkt  6 . Die mit Gemeinderatsbeschluß vom 18 . Jänner 1921,
P . Z . 200 , festgesetzten Ueberstundensätze für die im Achtstundendienste stehenden
Angestellten des Magistrates werden mit Wirksamkeit vom 1. März 1921 bis
ans weiteres um 100 Prozent erhöht.

Der GemeinderatSausschuß für Personalangelegenhriten und verwaltungs-
resorm wird ermächtigt , die sonstigen Zulagen für diese Angestellten entsprechend
obigen Maßnahmen neu fcstzusetzen.

Punkt ? . Die mit Gemeinderatsbeschluß vom 17 . Dezember 1920,
P . Z . 17388 , festgesetzten Nachtdienst - und Nachtschichtzulagen sür die Tele-
graphisten , Heizer und Kohlenführcr und die durch denselben Gcmeinderats-
beschluß festgesetzte Zulage sür den 24 ständigen Wasserleitung », und Kanal-
bereitschaftsdienst bei der Feuerwehr Am Hof werden mit Wirksamkeit vom
1. März 1821 bis auf weiteres um 100 Prozent erhöht.

Punkt  8 . Die durch vorstehende Zuwendungen erwachsenden unbedeckten
Mehrausgaben im Betrage von 10 Millionen Kronen für da » laufende 8er-
waltungsjahr werden auf den ReservefandS verwiesen.

LS

Die Graberausschmücknng im Südwestfriedhofe.
Die Gemeinderatsausschüsse der Gruppe III und V haben in

übereinstimmenden Beschlüssen vom 12 . und 20 . Jänner 1921 zur
Z . HI , 375/20 folgendes genehmigt:

1 . Der Beschluß des Gemeinderatsausschufses der Gruppe IV
vom 7 . September 1920 , Aussch. Z . IV , 439/20 , wonach die Gräber¬
ausschmückung im Südwestfriedhofe als Filialbetrieb des Wimer
Zentralfriedhofes zu übernehmen ist, wird außer Kraft gesetzt.

2 . Der Entwurf des Uebereinkommens mit der Firma Johann
Geßl 's Sohn , 1. Operngasse 2, betreffend die Gräberausschmückung
im Südwestfriedhofe und den Pachtvertrag bezüglich der Gärtnerei bei
diesem Friedhöfe , wird genehmigt und der Magistrat angewiesen , das
Weitere zur Einleitung des Hochquellwaffers in die Gärtnerei zu
veranlassen . (M .Abt . 13 , 4111 .)
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DaS Uebereinkommen mit der Firma Johann Geßl 'S Sohn
hat folgenden Worlaut:

A . Die Gemcinde Wien überträgt der Firma Johann Geßt ' S Sohn
und diese übernimmt die Ausführung der Ausschmückung der Grabstellcn und
der gärtnerischen Instandhaltung der Anlagen im Südwestfriedhof - unter Ein-
Haltung folgender Bestimmungen:

1 . Die Gemeinde Wien verpflichtet sich, alle ihr zukommenden Aufträge
und Bestellungen zur Gräberausschmückung der Firma Johann Geßl ' S Sohn
während der Dauer deS Vertrage » zur Ausführung zu übertragen ; die Firma
Geßl wird alle ihr von der Gemeinde Wien übertragenen sowie die in ihren
Betriebsstätten von Parteien unmittelbar übernommenen Bestellungen im
Namen der Verwaltung der Südwcstfriedhofes auSführcn.

2 . Die Firma ist berechtigt , Bestellungen zur gärtnerischen Ausschmückung
im Südwestfriedhofe in allen ihren Betriebsstiittcn von Parteien entgegen zu
nehmen , wenn diese in der Gärtnerei beim Friedhose gebucht , der Friedhofs¬
verwaltung zur Kenntnis gebracht und die ortrcfsenden Grabstellen im Fried¬
hofe während der ganzen Dauer der Pflege entsprechend gekennzeichnet werden.
Der Leiter der Gärtnerei beim Südwestfriedhofe ist verpflichtet , BestellungS-
aufträzc während der ganzen Dauer der amtlichen Dicnststunden in der Ver-
waltungskanzlei entgegen zu nehmen.

S. Die Firma hat nach Maßgabe der Bestellung zu übernehmen : a) Die
Ausführung der Ausschmückung aller wie immer gearteten Grabstätten , b ) die
Berasung der Grabhügel oder Hügelwände , c) die Beistellung von Dekorations¬
pflanzen und Winterschmuck , ä ) die Pflege der Grabstätten während der ver¬
einbarten Dauer , s ) die Beistellung von Blumen , Sträußen , sonstigen Blumen¬
gewinden aller Art , von Pflanzen und Bäumen , k) all - an die Kunden
gerichteten Zuschriften , Drucksorten , Briefumschläge , Erlagscheine u . dgl . sind
mit dem Aufdrucke „ Gemeinde Wien — Gräberausschmückung im Südwest-
fricdhofc " zu versehen . Diese Leistungen sind in dem mit dem Besteller besonders
vereinbarten Umfange oder bei Ausschmückungen nach Tarif in jenem Umfange
auszuführen , wie er im Wiener Zentralfriedhofe üblich ist. All « übernommenen
Arbeiten sind mit zrößtmSglichcr Sorgfalt und bei GräberauSschmückungen
nach dem Tarife mindestens in der gleichen Art , das heißt mit denselben
Blumingattungen und der gleichen Pflanzcnanzahl , wie im Zentralfriedhofe
auszuführen.

4. Die Ausschmückung in der betreffenden AuSschmückungSPeriode ist
binnen der mit den Parteien vereinbarten Frist , ist diese nicht vereinbart,
wenn es die Witterung zuläßt , innerhalb acht Tagen , jedoch längstens binnen
l4 Tagen nach der Bestellung durchzuführen und für deren gleichmäßige
Erhaltung während der bestellungSgemäßen Dauer Sorge zu tragen . AIS
AuSschmückungspcrioden gelten die gleichen Zeitabschnitte wie im Zentralfried-
hofc. Die Berasung der zur Ausschmückung übernommen Grabstätten ist im
Frühjahre beim Eintritte günstiger Witterung , spätestens anfangs April , zu
beginnen und bis Ende Oktober fortzusetzen ; sie umfaßt dir Beschaffung der
Rasenziegel , dar sachgemäße Festlegen auf den Hügeln sowie sorgfältige Pflege
während der übernommenen Ausschwückungspenoden.

5. Die Firma übernimmt nach jeweiliger besonderer Vereinbarung über
die Entschädigung auch die Ausführung anderer in den BcrechügnngSumfangc
von Zier - und HändelSgärntnwn fallender Arbeiten.

6. Schließlich übernimmt sie die Erhaltung der Rasenkanten , die Be-
sämung der gemeinsamen Gräber , das Lvsicheln der ungepflegten und gemein¬
samen Gräber und Wiesenflächen sowie die Abräumung der alten Kränze , der
Blumen , des LaubeS und sonstiger Abfälle sowie deren Abfuhr vom Friedhofe
nach den Weisungen der Verwaltung . DaS Gras und Laub sowie die alten
Kränze werden der Firma unentgeltlich zur freien Verfügung überlasten.

7 . Für dir Ausführung der unter Punkt 3 und 5 genannten Leistungen
ist die Firma von den Bestellern nach jeweiliger Vereinbarung oder nach dem
für den Wiener Zenlralfriedhof zur Zeit der Uebernahmc der Bestellung
geltenden Preistarife zu entschädigen . Für die nach Punkt 6 auSgeführten
Arbeiten steht der Firma keinerlei Anspruch aus besondere Entschädigung durch
die Gemeinde oder die Parteien zu , wogegen die Gemeinde auf die Einhebung
oller Gebühren für die Benützung der AuSlausbrunncn und Leitungen sowie
die Wasserentnahme durch die Firma im Friedhöfe verzichtet . Die Firma
verpflichtet sich, als Gegenleistung für die ihr seitens der Gemeinde eingeränmien
Befugnisse 15 Prozent der aus dem AuSschmückungSgeschäfte nach den Punkten
3 und ü erzielten Bruttoeinnahmen an die Gemeinde Wien in vierteljährigen
Raten im nachhinein , und zwar bis längstens 15 . April , 15 . Juli , 15 . Oktober
und 15 . Jänner jedes JahreS abzuführen.

8 . lieber alle von der Firma zur Ausführung übernommenen Be¬
stellungen find fortlaufende Aufzeichnungen zu führen und zu diesem Zwecke
die von der Stadtbuchhaltung als notwendig bezeichnten Bücher , Juxten
u . dgl . anzulegcn und stetS ordnungsgemäß zu führen . Die Firma hat auf
Grund ihrer Aufzeichnungen vierteljährig im nachhinen der BetricbSbuchhaltung
für die Friedhöfe unter Anschluß der Belege ihre Bruttoeinnahmen nach¬
zuweisen und sonach 15 Prozent dieser Einnahmen an die Gemeinde ab-
zufllhren . Den Vertretern der Gemeinde steht das Recht zu , die Bücher der
Firma zur Kontrolle der ordnungsmäßigen Führung zu prüfen , allenfalls
Abschriften zu entnehmen und durch ihre Organe festst,llcn zu lasten , ob alle
zur Ausschmückung übernommenen Grabstätten im Friedhöfe durch Gräber-
Pflöcke bezeichnet find.

S. Die Bediensteten der Firma haben den Friedbofsbesuchern und
Parteien mit Anstand und Höflichkeit zu begegnen und im Friedhose alles zu
Unterlasten , waS der Weihe und der Würde des OrieS abträglich wäre.
Ueber da » Verlangen der Magistrates ist ein Bediensteter , besten Benehmen
mit diesen Anforderungen im Widerspruche steht, binnen 14 Tagen durch eine
andere Person zu erfetzen.

10 . Zur Sicherstellung der ordnungsmäßigen Ausführung der der Firma
nach diesem Uebereinkommen obliegenden Verpflichtungen erlegt sie eine Kaution
von 30 .000 L in einem klauselfreien Einlagebuch der Wiener Zentralsparkafsc.
Werden die von der Firma übernommenen Bestellungen oder Arbeiten nicht
rechtzeitig oder mangelhaft ausgcführt , die ordnungsmäßige Pflege einer Grab¬
stätte Unterlasten , die ordentliche Ausführung der im Punkte 6 bezeichnet «»
Leistungen verweigert , die tarifmäßigen oder vereinbarten Preise nicht einge¬
halten oder die Bestimmungen der Punkte 7, 8 und 9 infolge grober Nach¬
lässigkeit oder absichtlich verletzt , dann hat die Verwaltung mittelst Dienstzettel
den Leiter der Gärtnerei zur ordnungsmäßigen Pflichterfüllung innerhalb einer
f-stzus-tz-nden Frist aufzufordern . Ein Durchschlag des Dienstzettels ist in der
VerwalturgSkanzlei aufzubewahren . Kommt die Firma trotz dieser Aufforderung
ihren Verpflichtungen nicht innerhalb der bestimmten Frist » ach, dann ist die
Entscheidung des Magistrates anzurusen . Erachtet sich die Firma durch einen
Auftrag der Verwaltung in ihren Rechten verletzt , dann entscheidet über ihren
Wunsch der Magistrat . Fühlt sie sich auch durch die Entscheidung der
Magistrates beschwert , dann kann sie, wenn eS sich um Belräge über 1000 L
handelt , binnen acht Tagen nach der Verständigung die Beschlußfassung deS
GemeinderalsauSschusseS der Gruppe I V verlangen . Wird trotz der endgiltigen
Verfügungen des Magistrates oder deS GemeinderatSausschufseS die ordnungs¬
mäßige Ausführung der betreffenden Leistung unterlassen , dann kann die Ver¬
waltung mit Genehmigung deS Magistrates diese Arbeiten durch die eigenen
Bediensteten vornehmen oder durch befugte GewerbSleute ausführen lasten und
die hiedurch erwachsenen Kosten aus der Kaution decken. Ebenso kann sich die
Gemcinde bei Verweigerung der rechtzeitigen Abrechnung und Flüssigmachung
ihres Ertragsanteiles an der Kaution schadlos halten . Reicht die Kaution nicht
zur Deckung des vollen Schadens d r Gemeinde oder zur Bestreitung der an
Stelle der Firma aufgrwendetrn Auslagen hin , dann behält sich die Gemcinde
vor , ihre Ansprüche im Rechtswege geltend zu machen.

11 . Dieses Uebereinkommen tritt am 1. Dezember 1S20 in Kraft und
wird auf drei Jahre unkündbar abgeschloffen . Nach Ablauf dieser Frist steht
beiden Teilen das Recht auf einjährige Kündigung in der Zeit zwischen 1. und
31 . Dezember zu . Bei fortgesetzten groben Vertragsverletzungen hat die Ge¬
meinde auf Grund eines Beschlusses des GemeinderatsauSschufl -S der
Gruppe IV das Recht zur Lösung des Vertrages ohne Kündigung . Der Ersatz
der der Gemeinde hiedurch allenfalls erwachsenden Schäden wird im Recht » -
Wege angefprochen werden.

12 . Beim Erlöschen der Firma erlischt der Vertrag , wenn nicht deren
Rechtsnachfolger mit Zustimmung der Gemeinde in den Vertrag eintretcn.

13 . Beim Eintritte von Elementarereigniffen finden die Bestimmungen
des bürgerlichen Gesetzbuches Anwendung.

14 . Anläßlich der Beendigung des VertragSverlMnistrS durch Zeüablauf.
.Kündigung oder vorzeitiger Lösung kann die Gemeinde Wien da » im Fried-
Hofe befindliche gärtnerische Inventar der Firma nach dem von Sach¬
verständigen festzusetzenden Schätzwerte ablösen . Die Gemeinde erklärt sich
außerdem grundsätzlich bereit , für jene Pflanzungen im Südwestfriedhofe , die
der Gemeinde auch nach Beendigung des UebereinkommenS zugute kommen,
der Firma eine besonders zu vereinbarende Entschädigung zuzubilligen . Die
Firma verpflichtet sich ihrerseits , der Gemeinde alle Kundenlisten und ähnlichen
Behelfe für die Fortführung des AuSschmückungSgeschäftes durch die Gemeinde
oder einen von ihr zu bestellenden Gärtner kostenlos zu übergeben und aller
zu unterlassen , was den Betrieb dieses Geschäftes durch die Gemeinde,
beziehungsweise ihre Beauftragten erschweren würde . Die Firma verpflichtet
sich, innerhalb fünf Jahren nach Lösung der Vertrages keinerlei  Grab-
ausschmückungen — ausgenommen die Beistellung von Einzelblumen , Blumen-
stocken und Blumengewinden — auf sämtlichen im Eigenbetriebe der Gemeinde
Wien stehenden Friedhöfen zur Ausführung in eigener Regie zu übernehmen.
Die Gemeinde Wien erklärt sich jedoch grundsätzlich bereit , nach Lösung des
Vertrages Bestellungen , die für die Firma unmittelbar einlaufen , gegen eine
entsprechende , durch eine besondere Vereinbarung festzusetzende Gewinn¬
beteiligung zur Ausführung selbst oder durch einen befugten GewerbSmann zu
übernehmen.

15 . Beide Vertragsteile verzichten auf die Schadloshaltung wegen Ver¬
kürzung über die Hülste.

16 . Sämtliche aus diesem Rechtsgeschäfte erwachsenden Gebühren tragen
die beiden Vertragsteile je zur Hälfte.

L . Die Gemeinde verpachtet der Firma Johann Geßl ' S Sohn die
städtische Realität im l2 . Bezirke , HervicuSgaffe 44 , E,nl .-Z . 378 im Grund¬
buche Hetzendorf , die ans Teilen der Sat .-Parz . 506/2 , 507 sowie aus der
Area 506/l , ferner aus den Parzellen 508/1 , 509 und 510 besteht, samt den
darauf befindlichen Gebäuden und Anlagen (im Gärtnereigebäude jedoch bloß
eine Wohnung , bestehend auS Zimmer und Küche, mit dem Rechte der Mit¬
benützung der Waschküche, deS Kellers und de« Schuppens ) auf die Dauer des
Uebereinkommen », betreffend die Ausführung von Gartenarbeiten im Südwcst-
sriedhofe , daS ist vom 1. Dezember 1920 an auf drei Jahre unkündbar und
mit dem Rechte einjähriger Kündigung nach Ablauf dieser Frist unter Ein¬
haltung folgender Bedingungen:

I . Für di- Benützung dieser Grundstücke » im Ausmaße von rund
10 .500 in ' als Gärtnere ;, der sechs Glashäuser und der der Firma zur Be¬
nützung überlassenen Teile des Wohngebäudes , sowie endlich für den Wasser-
bezng in der Gärtnerei , der unter Zugrundelegung der derzeitigen Waffer-
gcbührcn mit jährlich rund 800 L zu bewerten ist, verpflichtet sich die Firma
in den ersten drei Jahren einen Pauschalpachtzins im Betrage von je 8000 L
pro Jahr und im vierten Jahre einen solchen von 10 .000 L zu erlegen . Die
Firma verpflichtet sich weiter für den Fall einer Erhöhung der derzeitigen
Wafscrgebühren die Differenz zwischen den bisherigen Gebühren und den künftigen
Gebührenansätzen der Gemeinde gleichzeitig mit den Pachtraten zu erfetzen.
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Der Pachtzins ist in vierteljährigen Raten im vorhinein über Auf-
fordern »!- der BetriebSbuchhaltung für die Friedhöfe bei der hauptkaffezentralc
bis längstens am 15 . April , 15 . Juli , 15 . Oktober und 15 . Jänner jedes
JahrrS zu erlegen.

2 . An Stelle der jetzt vom Pumpwerke abzweigenden Rohrleitungen
wird die Gemeinde Wien im Laufe der Frühjahres 1921 auf eigene Kosten
Hochguellenwaffer zuleiten und in der Gärtnerei eine entsprechende Anzahl von
Ausläufen aufstellen.

3 . Die Firma Geßl verpflichtet sich, während der Dauer der Pacht¬
vertrages alljährlich im Frühling 20 .000 Stück Gemüsepflanzen unentgeltlich
der Gemeinde zur Verteilung an Kleingärtner zu überlassen.

4 . Die zur Sicherstellung der Verpflichtungen nach Abschnitt 4 der
UebereinkommenS erlegte Kaution haftet gleichzeitig für die auS dein Pacht¬
verträge entspringenden Verpflichtungen der Firma.

5 . Die Firma hat für eine Feuer - und Hagelversicherung bezüglich der
Glashäuser Sorge zu tragen.

6 . Die Gemeinde übernimmt die den Bestandgrund treffenden staatlichen
Steuern nnd Abgaben in ihrem de,zeitigen Ausmaße aus ihre Kosten . Bei
allfälliger Erhöhung dieser Beträge oder Borschreibung neuer Steuern ver-
pflichtet sich die Firnis Geßl der Gemeinde den Mehrbetrag gleichzeitig mit
den Pachtrat n zu ersetzen. Alle übrigen Steuern und Abgaben trägt der Be¬
standnehmer.

7 . Bei Auflösung des Pachtvertrages hat die Firma der Gemeinde die
Gärtnerei samt allen Gebäuden und Anlagen in gutem Zustande zu über¬
geben . Die Gemeinde verpflichtet sich, für die von der Firma mit Genehmigung
der Gemeinde durchgeführten Zubauten und Investitionen eine im Ver-
einbarungSwege festsetzmde Entschädigung zu leisten . Sollte eine Einigung über
diesen AblösungSpreis nicht zustaudekommen , dann verpflichten sich beide Teile,
sich dem Gutachten eines gerichtlichen Sachverständingen zu unterwerfen . Dar
Gleiche gilt bezüglich jener in der Gärtnerei befindlichen Pflanzen und sonstigen
Materialien (Werkzeuge u . dgl .), die bei Auflösung deS Pachtvertrages von der
Firma der Gemeinde überlasten und von dieser übernommen werden.

8 . Im übrigen unterwirft sich die Firma G -ßl den allgemeinen Bestand¬
bedingungen für die in städtischer Verwaltung stehenden Gründe.

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatte fiir die Repu¬
blik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für Wien
veröffentlichten Gesetze , Vollzugsanweisnugen , Ver¬

ordnungen und Kundmachungen.
Bundesgesetzblatt.

78 . BundeSgesetz über die Abänderung und Ergänzung einiger Bestick-
mungen der Gesetz- vom 21 . Juli 1920 , St .-G .-Bl . Nr . 371 , über die ein-
malige große Vermögensabgabe und vom 23 . Juli 1920 , St .-G .-Bl . Nr . 872,
über Abänderungen des Personalsteuergesetzes vom 25 . Oktober 1896 , R .-G-
Bl . Nr . 220.

79 . Verordnung zur Durchführung deS8 13 deS Gesetzes vom 18. März
1920 , St .-G .-Bl . Nr . 132 (Pensionistengesetz ), hinsichtlich der an gewerblichen
Lehranstalten vertragsmäßig bestellten staatlichen Lehrerinnen und Werkmeister
und ihrer Hinterbliebenen.

89 . Verordnung zur DurchführungderZ 13 deS Gesetzes vom 18. März
1920 , St .-G .-Bl . Nr . 132 (Pensionistengesetz ) , hinsichtlich der gegen Dienst¬
vertrag bestellten Eichmeister und ihrer Hinterbliebenen.

81 . BundeSgesetz zur Durchführungd-S Artikels 184 und deSV. Teiler
deS StaalSvertrages von St . Germain

82 . Verordnung , betreffend die im § 1 des Gesetzes vom 14 . Jänner
1921 , B -G .-Vl . Nr . 81 , festgesetzte Auzcigepflicht von Sachgütern.

83 . Sechste Durchführungsverordnung, betreffend die Organisation und
den Wirkungskreis der mit der Finanzierung der Vermögensabgabe betrauten
Anstalten.

84 . Siebente Durchführungsverordnungzum Gesetze über die einmalige
große Vermögensabgabe , enthaltend die allgemeinen Durchführungsbestim¬
mungen.

85 . BundekverfaffungSgesetzüber die Stellung der Burgenlandes.
86 . BundeSgesetz , betreffend die Abänderung des Gesetzes über die

Evidenzhaltung des GrundsteuerkatasterS.
87 . Verordnung über die Erhaltung des Arbeiterstandes in gewerblichen

Betrieben.
88 . BundeSgesetz über das Verbot der Beteiligung deS Versicherungs¬

nehmers an der Agentenprovisiou.
89 . Kundmachung, betreffend die Heranziehung von Kreditinstituten für

die Emhebung der einmaligen großen Vermögensabgabe.
99 . BundeSgesetz, betreffend das Dienstverhältnis der kriegSbcschädigten

Bundesangestellten.
S1 . Verordnung, betreffend die AufhebungdeS Verbotes von Aufnahmen

in den Heimatverband.
S2 Verordnung , betreffend dar Urheberregister.
93 . Verordnung wegen Erhöhung einiger Verbrauchsabgaben.
94 . Kundmachung über die Einführung eines neuen PreistarifeS für

die Erzeugnisse der österreichischen Tabakregie.
95 . Verordnung, betreffend die Uebertragung der nach dem Abiorfungs-

gesetze der Staatsverwaltung zuslehenden Berechtigungen an die Murtalbahn
Unzmarkt —Mauterndorf.

96 . Vierte Durchführungsverordnung zum Gesetze, betreffend di«
Krankenversicherung der Staatsbediensteten.

97 . Kundmachung, betreffend die Ausgabe des Steuerkursblattes für
die Vermögensabgabe.

98 - Kundmachung , betreffend die Bildung je einer Einkommensteuer-
Berufungskommission für die Bundeshauptstadt Wien und Niederösterreich.
Land.

99 . Kundmachung, womit die Wirksamkeit des geltenden MilitärzinS-
tarifes verlängert wird.

109 . Verordnung, betreffend die Zulassung von Absolventen höherer
Gewerbeschulen zum Studium als ordentliche Hörer an den Technischen Hoch¬
schulen.

191 . Verordnung, betreffend die Auflassung der ZeitverwendungS-
bestiitigungen.

192 . Verordnung über die Regelung der Ruhegenüffe der Kanzlei-
vsfizianten und der AushilfSdicner.

193 . Entschließung, betreffend die Schaffung deS BerufstitelS„Kommer¬
zialrat " .

194 . Verordnung über die Verlängerung von Verjährungsfristen.
195 . Verordnung, betreffend die neunte Ausgabe der Arzneitaxe zu der

österreichischen Pharmakopöe.
196 . Verordnung, betreffend die Errichtung eines EinigungSamtes für

Streitigkeiten aus Lieferungsverträgen in Graz.
197 . Verordnung über die Schaffung einer Interessenvertretung deS

zahntechnischen HilfSpersonales.
198 . Verordnung, betreffend Abänderung der Vcrbotslisten für die

Einfuhr und Ausfuhr von Waren.
199 . Kundmachung, betreffend die Heranziehungvon Kreditinstituten

für die Einhebung der Vermögensabgabe.
119 . Kundmachung über das Inkrafttreten von St . Germain-en-Laye

im Verhältnisse zu Japan.
111 . Verordnung, betreffend die Berechtigung der Oesterreichisch-unga-

rischen Bank , dreimonatliche Schuldverschreibungen der Republik Oesterreich zu
kaufen und zu verkaufen.

112 . Verordnung, betreffend die Zahlung der Zölle in Banknoten der
Oesterreichisch -ungarischen Bank.

113 . Verordnung, betreffend die Erfassung eines Teiles der Häntegefällek
zur Verwertung alS Leder für Volksbekleidungszwecke.

114 Verordnung, betreffend die Ablieferung von Leder.
115 . Verordnung über die Weitcrgewährung von Teuerungszulagen

zu den auf Grund deS Jnvalidenentschädigungsgesetzes gebührenden Renten.
116 . BundeSgesetz, womit einige Bestimmungen deS MilitärbesoldungS-

gesetzeS abgeändert und ergänzt werden.
117 . BundeSgesetz, womit einige Bestimmungen des Heeresgebühren-

gesetzes abgeändert und ergänzt werden.
118 . BundeSgesetz wegen Festsetzung der Punzierungsgcbühren.
119 . BundeSgesetz über die Verwendbarkeitder vierprozentigenTcil-

schuldverschreibungen deS oberösterreichischcn Landesanlehens vom Jahre 1920.
129 . BundeSgesetz über die Verwendbarkeit der Teilschnldverschreibungen

des vom Lande Salzburg aufgcnommenen Aniehens im Nennbeträge von
55 Millionen.

121 . BundeSgesetz, betreffend die Abänderung des Spiclabgabengesetzes.
122 . Durchführungsverordnung der zweiten Pensionsversicherungs-

novelle.
123 . Verordnung, mit welcher die Vollzugsanweisung, betreffend die

Festsetzung von Preisen für Leuchtpetroleum , abgeändert wird.
124 . Verordnung, betreffend die Verlängerung der Räumungsfristen für

Mietwohnungen . .
125 . Verordnung, betreffend die fünfte Ausgabe der Arzneitaxe für

begünstigte Parteien (Krankenkaffentaxe ).
126 Dritte Verordnung zum Journalistengesetzr.
127 . Kundmachung, betreffend die Geschäftsordnung für daS Kuratorium

zur Verwaltung deS Altersversorgungsfonds der österreichischen Journalisten.
128 . Verordnung, mit welcher die BollzugSanweisung, betreffend die

Abänderung der Heimkehrcrbekleidungsvorschrift , abgeändert wird.
129 . Verordnungzur Durchführung des Gesetzes über die Evidenz-

Haltung des Grundstcuerkatasters.
139 . Kundmachung, betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen

der Konzessionsurkunde für die Mittenwaldbahn.
131 . Verordnung, betreffend Aufhebung vorübergehender Aenderungen

des EisenbahnbetriebSreglementS.
132 . Kundmachung, betreffend die Berichtigung von Druckfehlern im

Bundesgesttzblatte.

L . Landesgcsehbiatt für Wien.
13 . Verordnung, betreffend die Festsetzung neuer Höchstpreise für den

Verkauf von Milch.
14 . Besitz, betreffend die Einhebung einer Kanzleitoxe für die AuS-

fertig » »- von Ermächtigungen zur Ausstellung von JnterimSreisepäffen.
15 . Kundmachung, betreffend die Neuregelung der VerpflegSgebühren in

den niederösterreichischen Landesanstalten für Geisteskranke.
16 . Kundmachung betreffend die Festsetzung neuer Höchstpreise für Bier.
17 . Verordnung , betreffend die Festsetzung eines Höchstpreises für den

Kleinverkaus von Brot in Wien.
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Gelkhe, Verordnungen un- Entscheidungen,
sowie

Normtivbestillmiuligeli des Gcmeinderates, Stadtsenates und der Magistrates
in Angelegenheiten der Oemeindenemllltllng und politischen Amtsführung.

Inhalt:
I . Gesetze, BollzugSanweismige «, Berorduuugerr mrd Wut-

scheiduuge« :
Wohnungsanforderung

1 . — Was ist eine leerstehende Wohnung?
2 . — Ablehnung angebotener Beweise.
3 . — Berufliche und Familienverhältniffe des Wohnungsinhabers.

Mieterschutzverordnung:
4 . — Zuschlag zur Hauszinssteuer.
5 . — Feststellung der tatsächlichen Verhältnisse.
6. — Kompetenz des Mietamtes für die eine MietzinSerhöhung begründenden

Auslagen.
7 . — Zulässigkeit einer Mietzinssteigerung.
8 . Landessanitätsrat.
9 . Ueberfiedlung.

l. Gesetze, Volhngsanweijimgen, Ver-
ardmmgen und Entscheidungen.

Wohumigsanfordernug
L.

Was ist eine leerstehende Wohnung?
Ais leerstehend kann nur eine solche Wohnung angesehen werden,
in der sich durch längere Zeit keinerlei Einrichtungsgegenstände
befinden , wobei also die Absicht des Benützungsberechtigten

erhellt , einen Dauerzustand zu schaffen.
Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 9 . Dezember 1920,

Z . 5414/20 , M .Abt . 15 , 10452/20.
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des David

B . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes 18 der Stadt
Wien (Senat für Wohnungsansorderungen ) vom 2 . Juni 1920,
Z . W . A . 113 , wegen einer Wohnungsanforderung , die angefochtene
Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Mil der angefochtenen Entscheidung
wurde die Anforderung der vom Beschwerdeführer im Hause Wien 18.
K.-Gasse Nr . 22 gemieteten , aus Zimmer und Küche bestehenden Wohnung
Tür Nr . 7 (2 . Trakt ) im Jnstanzenzuge mit der Begründung aufrechierhalten,
daß die Wohnung vom 1 . bis 7. Mai vollkommen leer gestanden sei.

Der Verwaltungsgerichtshof hat bereits in seinem Erkenntnisse vom
8 . Jänner 1920 , Z . 2 , die Rechtsanschauung zur Geltung gebracht und be¬
gründet , daß als „ leerstehend " im Sinne des Z 4, Absatz 1, Punkt 1 der
Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom 80 . Juni 1919,
L.- G .-Bl . Nr . 160 , nur eine solche Wohnung angesehen werden kann , in der
sich durch längere Zeit keinerlei Einrichtungsstücke befinden , die also von der
zu ihrer Benützung berechtigten Person fortgesetzt nicht benützt wird , wobei
entweder aus der Länge der Zeit oder aus anderen Umständen die Absicht
oder doch zumindest das Bewußtsein des Benützungsberechtigen erhellt , einen
Dauerzustand eintreten zu lassen . Die Feststellung , daß die Wohnung durch
drei oder vier Tage leer war , genügt also an sich noch nicht , um die Zu¬
lässigkeit der Anforderung gemäß der obzitierten Bestimmung der Kundmachung
als gegeben zu erklären , es wären vielmehr weitere Feststellungen in der
Richtung erforderlich gewesen , ob und in welcher Weise die Wohnung vor
dieser Zeit und auch nachher bis zur Fällung der angefochtenen Entscheidung
benützt wurde , um einen Schluß daraus ziehen zu können , ob es sich bei der
Leerstehung der Wohnung nur um einen aus der Notwendigkeit ihrer gründ¬
lichen Reinigung und Instandsetzung sich unvermeidlicherweise ergebenden , lediglich
vorübergehenden oder um einen über diese Notwendigkeit hinausgehenden
Dauerzustand handelt , von dem auch die Zeit vom 4 . bis 7 . Mai einen Teil bildet.

Da in dieser Richtung der Tatbestand nicht klargestellt erscheint , zumal
auch das Protokoll über den anläßlich der Einspruchsverhandlung vorgenem-
menen Lokalaugenschein nicht vorliegt , so mußte mit der Aufhebung der an¬
gefochtenen Entscheidung gemäß § 6 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes vor-
gegangen werden.

10 . Tragen von Uniformen und Abzeichen.
11 . Fuhrwerksverkehr.
12 . Baumeister -Konzession.
13 . Drogistm -Konzesfionen.

II . Normativbestimnnmgeu:
14 . Organisation der Sonderschulen.
15. Maßnahmen zugunsten der Angestellten der städtischen Unternehmungen.
16 . Vereinigung der Standesgruppen der Buchhaltungs -, Hauptkasse - und

Steueramtsbeamten.
17 . Organisation des städtischen Fuhrwerksbetriebes.
18 . Hinterlegung von Postwertzeichen und Stemprlbeträgen.

Verzeichnis der im BundeSgesctzblatte für die Repu¬
blik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für Wien
veröffentlichten Gesetze , B o l lz u g s a n w e i s u n g e n,
Verordnungen und Kundmachungen.

LZ.
Ablehnung angebotener Beweise.

Es ist kein Verfahrensmangel , wenn das Mietamt bei einer
Einspruchsverhandlung vom Beschwerdeführer angebotene Be¬
weise ablehnt , weil es die unter Teilnahme des Beschwerde¬
führers gemachten amtlichen Feststellungen für seine Entscheidung

als ausreichend erachtet.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 21 . Jänner 1921,
Z . 308 , M .Abt . 15 , 1726.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Franz
G . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den 13 . Be¬
zirk der Stadt Wien vom 3 . August 1920 , Z . 343 , betreffend eine
Wohnungsanforderung , die Beschwerde als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungs gründe:  Das Wohnungsamt der Stadt Wien
hatte mit Beschluß vom 9 . Februar 1920 die aus 2 Zimmern , 2 Kabinetten
und 1 Vorzimmer bestehende Dachbodenwohnung in dem dem Franz G . ge¬
klingen Hause in Wien 13 . Sch .-Straße 6 angefordert , weil sie seit zwei
Monaten leer stehe und unbenützt sei. Dem vom Hauseigentümer dagegen er¬
hobenen Einsprüche gab jedoch das Mietamt in Wien 13 . mit der Entscheidung
vom 25 . Februar 1920 unter Anwendung des Z 4 , Absatz 2 der Kundmachung
der niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.- G -Bl.
Nr . 160 , Folge , weil die Räume als Bureauräume im öffentlichen Interesse
gelegen seien. Die Verwendung der Dachbodenräume als Wohnräume sei in dieser
Gegend im Winter unmöglich Das Mietamt sei zur Ueberzeugung gelangt,
daß das Unternehmen des Hauseigentümers ein derart großes sei, daß tat¬
sächlich drei bis vier Bureauräume zur Aufrechterhaltung des Betriebes
notwendig seien.

Mit Beschluß des Wohnungsamtes vom 18 . Juni 1920 wurde aber
diese Wohnung neuerdings , und zwar mit der Begründung angefordert , daß sie
seit mindestens vier Wochen lediglich zur Aufbewahrung von Gegenständen
diene (Z 4, Punkt 3 , lit . s der Kundmachung und Z 2, Punkt 1 der
Ministerialverordnung vom 28 . März 1918 , R .-G .-Bl . Nr 114 ). Dagegen
erhob der Hauseigentümer mit der Begründung Einspruch , daß er von der
Wohnung 3 Räume zu Bureauzwccken und 1 Kabinett als Schlafstätte für
sein Dienstmädchen benütze . Das Mietamt in Wien 13 . gab mit der Ent¬
scheidung vom 3 . August 1920 , Z . 343 , diesem Einsprüche nur insoweit Folge,
als es dem Einspruchwerberdas linke vom WohnungScingange gelegene Zimmer
zu Bureauzwecken freigab . Dagegen wurde bezüglich der übrigen angeforderten
Räume die Anforderung aufrecht erhalten , weil nach der vorgelegten Skizze
ihre abgesonderte Benützbarkeit gegeben erscheine. Hiebei sei auch in Betracht
gezogen worden , daß der der Entscheidung vom 25 . Februar 1920 vom Miet¬
amte zugrundegelegte Tatbestand derzeit nicht zutreffe , weil entgegen der aus¬
gesprochenen Notwendigkeit mehrerer Bureauräume zu Betriebszwecken vom
Wohnungskommiffär festgestellt worden sei, daß die wirkliche Benützung dieser
Räume zu Geschäflszweckm nicht staltfinde . Somit erscheine eine neuerliche An¬
forderung auf Grund des veränderten Tatbestandes gerechtfertigt . Die An¬
träge auf Einvernahme des Angestellten B . als Zeugen , sowie auch auf Vor-
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nähme eine« Lokalaugenscheiue » seien deshalb abgelehnt worden , weil die Ver-
handlungrergebniffe eine genügende Grundlage zur Entscheidung gebildet haben.

Diese Entscheidung wird in der Beschwerde wegen mangelhaften Ver¬
fahrens bekämpft , weil das Mietamt die vom Beschwerdeführer bei der Ein-
spruchsverhandlung angebotenen Beweise durch Zeugeneinvernahme de» Ein¬
käufer » Oskar B . und durch Lokalaugenschein darüber , daß die drei Räume
für Bureauzwecke und als Dienstbotenzimmer benützt werden und daß von
dieser Wohnung nur rin Raum etwas größer , die übrigen aber sehr klein sind,
mit Unrecht abgelehnt habe.

Der Verwaltungsgerichtshof hat hierüber nachstehendes erwogen:
Schon bei der behördlichen Wohnungsaufnahme am 4 . Dezember 1919

war festgestellt worden , daß die gegenständliche Wohnung leersteht . Die neuer¬
liche Vornahme de» Lokalaugenscheines am 18 . Juni 1920 durch da » Wohnungs¬
amt der Stadt Wim ergab , daß nur ein Zimmer für Bureauzwecke ver¬
wendet wird . In einem Kabinette stand eine Stoßbudcl und ein Raum war
versperrt . In diesem waren nach Angabe des Hauseigentümers Lebensmittel
aufbewahrt . Wenn nun da » Mictamt bei der Einspruch »verhandlung die Auf-
nähme des vom Beschwerdeführer angebotenen Zeugenbeweises über die Art
der Benützung der Wohnung deshalb abgelehnt hat , weil es die unter Teil¬
nahme des Beschwerdeführers aus Anlaß der Besichtigung der Wohnung dies-
bezüglich gemachten amtlichen Feststellungen für seine Entscheidung als ausreichend
erachtete , so konnte darin kein Brrfahrensmangel erkannt werden . Den Antrag
de» Beschwerdeführers auf neuerliche Vornahme des Lokalaugenscheine » über
das Ausmaß der einzelnen Räumlichkeiten konnte das Mietamt , ohne gegen
wesentliche Grundsätze des Verfahrens zu verstoßen , schon derhalb als belanglos
ablehnen , weil der Umstand , daß nur ein Raum größer , die übrigen aber sehr
klein seien , nicht geeignet war , die Zulässigkeit der Anforderung zu beeinflussen.

Die Beschwerde war daher als unbegründet abzuweisen.

S

Berufliche und Familienverhältnisse des Wohnnngs-
inhabers

Die Rücksichtnahme auf berufliche und Familienverhältnisse des
Wohnungsinhabers unterliegt dem freien Ermessen der Gemeinde.

Der Verwaltungsgerichtshof hat mit Beschluß vom 81 . Dezember 1920,
Z . 6001/20 , die Beschwerde des Josef St . gegen die Entscheidung de» Mietamtc » für
den 15 . Wiener Gemeindebezirk vom 22 . November 1920 , Z . 194/20 , betreffend
Anforderung seiner Wohnung , nach den ZZ 8, lit . 3 und 21 des Gesetzes vom
22 . Oktober 1875 , R . -G .-Bl . Nr . 36 ex 187S , ohne weitere » Verfahren zurück-
gewicsen , weil die Rücksichtnahme aus die beruflichen und Familienverhältnisse
eines Wohnungsinhabers bei der Ausübung des WohnungSanforderungsrechte»

mach dem letzten Absätze de» ß 4 der Kundmachung der nicderösterreichischen
Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , dem freien Ermessen
der Gemeinde anheimgegeben ist.

Mieterschutzverordnung.
4 .

Zuschlag zur HauSztnssteuer.
1 . Die Zuerkennung des 60prozentigen Zuschlages für Haus¬

zinssteuer samt Zuschlägen bei Mietzinserhöhungen ist erst in
einem solchen Zeitpunkte zulässig , in welchem die vom Mietamte
wegen Mehrkosten der Hausverwaltung zugestandene Mietzins¬
erhöhung gegenüber der Steuerbehörde ihre Wirkung äußern
und zu einer Erhöhung des Hauszinssteuerbettages führen wird.

2 . Die Bestimmung des § 2 , Punkt 2 Mieterschutzverordnung
beschränkt sich nicht bloß auf Fälle , wo der Steuer - oder Abgabefuß
erhöht wird , sondern auch auf solche , wo unter Beibehaltung
des Steuer - oder Abgabefußes eine höhere Steuervorschreibung
vorliegt.

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 7 . Jänner
1921 , Z . 7/21 . M .Abt . Id , 777/21.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
Josrfine H . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes III in
Wien vom 10 . Juli 1920 , Reg .-Z . 229/20 , betreffend eine Miet-
zinSerhöhung , die angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht
begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Ueber Antrag der Besitzerin des Hauses
Nr . 10 der R .-Gaffe im 3 . Bezirke in Wien auf Tntscheidunq über die
Zulässigkeit der Erhöhung des Mietzinses erklärte das Mietamt III der Stadt
Wien die zum Maitermin 1920 beabsichtigte 230prozentige Erhöhung de-
Mietzinses der Wohnungen gemäß W 2 und 10 der Mieterschutzverordnung
vom 26 . Oktober 1918 , R .-G .-Bl . Nr . 881 , bi» zum Ausmaße von 134 Prozent
für zulässig . In den Gründen wurde ausgesührt , daß seitens der Haurverwaltung

jährliche Mehrkosten im Betrage von 1915 X zuzüglich des 60prozentigen
Steuerzujchlages im Gesamtbetrag - von 3064 L nachgewiesen werden , wobei
bemerkt wurde , daß die Maurer - und Zimmermcisterarbeiten auf zehn Jahre,
da » ist die derzeit übliche längste Aufteilungsart , aufgeteilt wurden . Dies habe
bei einem jährlichen Bruttozins von 2280 L zum Quotienten 134 geführt,
weshalb eine Steigerung um 134 Prozent für zulässig zu erklären war.

Gegen diese Entscheidung ist di - hiergerichtliche Beschwerde einer Partei,
der heutigen Beschwerdeführerin , gerichtet , in welcher die Gesetzwidrigkeit der
Entscheidung behauptet wird , weil nicht nur die von der Hauseigentümerin
nachgewiesene Erhöhung der jährlichen Erhaltungs - und Verwaltungskosten,
sondern auch die von dieser Erhöhung des Zinses nunmehr entfallenden Steuern
samt Zuschlägen auf die Parteien überwälzt worden seien . Dies entspreche aber
nicht der Bestimmung des Z 2, Punkt 2 der Mieterschutzverordnung , welche
nur eine Erhöhung des Steuerfußes , nicht aber eine Erhöhung der Bemeffungs-
grundlage als Rechtfertigung für eine Steigerung des Mietzinses ansehe . Aber
selbst wenn die Ucberwälzung auch des von den zugebilligten Erhaltungs¬
mehrkosten entfallenden Steuerbetrages aus die Parteien grundsätzlich zulässig
wäre , so würde sich der 60prozentige Zuschlag hinsichtlich eines erheblichen
Teile » der anrechenbaren Mehrauslägen nicht begründen lasten , da dieselben
wie die Auslagen für die Hausbeleuchtung von vornherein aus den Zins-
erträgnifsen für die Bemessung der Hauszinssteuer ausgeschieden werden , also
eine Erhöhung der Hauszinssteuer aus diesem Gesichtspunkte niemals ein-
treten könne.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über diese Beschwerde nachstehendes
erwogen : Als zur U -berwälzung geeignet wurden vom Mietamte laut der im
Akte erliegenden Berechnung angesehen : Zimmermeister . , Maurerkosten , Glaser-
rechnungen , Rauchfangkehrerauslagen , Brandschaden - und Haftpflichtver-
sicherungen in den gegenüber den Friedensjahren erhöhten Beträgen ; Beleuchtungs-
kostcn kommen überhaupt nicht in Anschlag und eine andere Post der Berechnung
des Mietamtes hat die Beschwerdeführerin nicht bekämpft.

Daß aber da » Mi -tamt der aus die Mietparteien zu überwälzenden Quote
die erhöhten Erhaltungsauslagen auch jenen Teil der vom Hause zu ent¬
richtenden Steuern samt Zuschlägen zurechnete , welchen die Hausbesitzerin wegen
der objektiv vergrößerten MietzinSeinnahme vorgeschrieben erhalten wird , ent¬
spricht dem Z 2 , Punkt 2 der Mieterschutzverordnung , wo von der Erhöhung
der vom Hause nkich Kriegsbeginn zu entrichtenden öffentlichen Abgaben ganz
allgemein die Rede ist, ohne daß es sich gerade um die Erhöhung des Steuer-
fuße » handeln müßte . Es . wird auch — wie hier — die Erhöhung der Be-
meffungsgrundlage genügen , da der Zweck der Bestimmung des Z 2 zweifellos
der war , einerseits den Mieter gegen solch- Mietzinserhöhungen zu schützen,
die nicht in den dem Hauseigentümer aufgebürdeten neuen Lasten ihren Grund
haben , anderseits aber auch dem Hauseigentümer doch — abgesehen von den
Fällen der zeitlichen Steuerbefreiung und zeitlichen Steuerbegünstigung —
jene » ziffermäßige Einkommen vom Hause zusichern , das er vor Kriegsbeginn
gehabt hat.

Die Bestimmung des § 2 , Punkt 2 , auf jene Fälle zu beschränken , wo
der Steuer - oder Abgabefuß erhöht wird , würde die Folge haben , daß der
Hauseigentümer nur einen Teil seiner erhöhten Erhaltungsauslagen durch die
Mietzinserhöhung ersetzt erhält , während der Rest auf die wegen der Mehr¬
einnahmen an Mietzins erhöhten Steuern samt Zuschlägen verwendet werden
müßte.

Trotzdem - mußte aber der Beschwerde hinsichtlich des 60prozentigen
Gteuerzuschlages Folge gegeben werden , weil die Zuerkennung dieses Sleuer-
zuschlages vorzeitig erfolgt ist.

Nach Z 2 des Gesetze» vom 12 . Juli 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 120 , betreffend
die Besteuerung der Gebäude nach dem Zinserträge auf Grund der Bekenntnisse
für zwei Jahre , hat als Maßstab für die Steuerbemessung für die zweijährige
Periode , beziehungsweise für jedes der beiden Steuerjahre der Durchschnitt aus
den bedungenen Mietzinsen , beziehungsweise parifizierten Mietzinswerten d e r
vorangehenden zwei Zinsjahre  zu gelten , so daß also die vom
Mietamtc wegen der Mehrkosten der HauSerhaltung zugestandenen Mietzins,
erhöhungen gegenüber der Steuerbehörde erst in einem späteren Zeitpunkte
und nicht schon vom Maitermin « 1920 an ihre Wirkung äußern und zu einer
Erhöhung des Hauszin »steuerbetrages , also der Bemeffungsgrundlage und der
Zuschläge führen werden.

Die Entscheidung erwies sich aus diesem Grunde als mit dem Gesetze
nicht im Einklänge stehend und mußte aufgehoben werden.

S.

Feststellung der tatsächlichen Verhältnisse.
Die Unterlassung aktenmäßiger , die Ueberprüfung der an¬

gefochtenen Entscheidung ermöglichender Feststellung der tatsäch¬
lichen , für die Fällung der Entscheidung maßgebenden Verhält¬
nisse begründet einen wesentlichen Mangel des Verfahrens.

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 11 . Jänner
1921 , Z . 4603/20 , M .Abt . 15 , 11H2.

Der Verwaltungsgerichtshof bat über die Beschwerde des
Johann N . . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamkes für
den 6. Bezirk in Wien vom 9. Juli 1920 , Z . 186 , betreffend eine
Mietzinssteigerung , die angefochtene Entscheidung wegen mangel¬
haften Verfahrens aufgehoben.



Entscheidungsgründe : Die Beschwerde macht gegen die ange.
sochtme Entscheidung , mittels deren die vom Beschwerdeführer vom 1 . August
1930 vorgenommene Steigerung der Mietzinse in seinem Hause in Wien , 6i
G .-Gaffe Nr . 10 , in der Höhe von 20 Prozent des Bruttozinses auf Antrag
mehrerer Mieter nur im Ausmaße von 5 Prozent jährlich für zulässig erklärt
wurde , folgende Beschwerdepunkte geltend:

1. Es sei unterlassen worden , ziffermäßig genau festzustellen , welche
Mehrauslagen und in welchem Betrage cs seiner Berechnung der zulässigen
Mietzinserhöhung zugrunde gelegt , welche Steuerzuschläge es hiebei vorgenommen
habe , von welchem Bruttozinse es ausgegangen sei, so daß nicht beurteilt
werden könne , inwiefern - selbst nach den vom belangten Mielamte zugrunde
gelegten Ziffern die Berechnung einer bloß 5 prozentigen , beziehungsweise
nach Hinzurechnung der vom Besitzvorgänger des Beschwerdeführers erwirkten
10 prozentigen Erhöhung eine nur 15 prozentige Erhöhung begründet sei.
2 . Das Mietamt habe bei der Ausscheidung der Kosten für die Einführung
der elektrischen Beleuchtung keinen Bedacht aus den Nachweis des Beschwerde¬
führers genommen , daß die Ausbesserung der bestehenden Gasbeleuchtung
teuerer zu stehen gekommen wäre als die neue elektrische Beleuchtung , und auch
nicht aus die Behauptung des Beschwerdeführers , daß die Fortdauer der Gas¬
beleuchtung nur darauf zurückzuführen sei, daß noch kein Zähler vom städtischen
Elektrizitätswerke beigesteüt worden sei. 3 . Es sei auf die Einwendung nicht
Bedacht genommen worden , daß die von dem Besttzvorgänger des Beschwerde,
führcrs erwähnte lOprozenlige Zinserhöhung vollkommen aus die von diesem
veranlaßt - Dachinstandsetzung im Kostenbeträge von 1000 L zurückzuführen
sei. 4 . Ohne die erforderliche Beweisgrundlage sei angenommen worden , daß
die Dachreparalur I b des vom Beschwerdeführer vorgelegten Verzeichnisses
durch Sturmschäden verursacht und daß das Haus von der früheren Haus-
inhabung her vernachlässigt worden sei. 5 . Selbst im Falle der Beschränkung
der zugunsten der Mietzinserhöhung anrechenbaren Auslagen auf jährlich
wiederkehrende Auslagen für Beleuchtung , Rauchfangkehrerarbeiten , Kanal¬
räumung , Versicherung , Haustelephon allein und ohne Hinzurechnung des
61 prozentigen Steuer -Zuschlages ergebe sich eine mindestens 35prozent >ge Zins-
erhöhung . 6 . Es sei rechtsirrtümlich , daß die angefochtene Entscheidung bei
Berechnung des zulässigen Steigerungsprozentes nur von der Zulässigkeit der
Anrechnung jener Auslagen gegeben sei, die Beschwerdeführer selbst vorgenommen
habe , während nicht gestattet wurde , auch die dem Rechtsvorgänger erwachsenen
Mehrauslagen in Betracht zu ziehen , trotzdem Beschwerdeführer als Rechts¬
nachfolger seines Besitzvorgängers in all dessen Rechte , somit auch in dessen
Steigerungsrccht eingetreten sei. 7 . Rechtsirrtümlich sei es auch gewesen , die
Kosten für die Herstellung der durch Sturm geschädigten Dacheindeckung aus-
zuscheiden , da diese Schäden in den vom Beschwerdeführer seiner Berechnung
zugrunde gelegten Perioden wicderkehren . 8 . Rechtswidrig sei die Streichung
der Mehrkosten für die laufende Verwaltung des Hauses , desgleichen auch die
Streichung der Kosten für die Einführung der elektrischen Beleuchtung.

Der Gerichtshof erachtete nach der Aktenlage schon die Beschwerdepunkte
1 und 4 , letzteren insoferne begründet , als geltend gemacht wird , daß die be¬
langte Behörde ohne die erforderliche Grundlage angenommen habe , daß das
den Streitgegenstand bildende Haus schon von dem Rechtsvorgänger des Be¬
schwerdeführers her vernachlässigt gewesen und daß insoferne eine Ueberwälzung
der Kosten für die Beseitigung dieser Vernachlässigung auf die Mieter nicht
zulässig sei. Wenn auch im Sinne des Z 7 der Verordnung des Justizministeriums
vom 3. Februar 1917 , R .- G .-Bl . Nr . 52 , kein förmliches Protokoll über die
Verhandlung der Mietämter zu führen ist, so muß doch das Ergebnis der
Verhandlung durch eine wenn auch kurze Registrierung festgestellt werden.
Unter Feststellung der Ergebnisse der Verhandlung ist eine Feststellung
der tatsächlichen , für die Fällung der Entscheidung maßgebenden Ver¬
hältnisse zu verstehen . Denn da auch gegen die Entscheidung der Mietämter
die durch Artikel 15 des Staatsgrundgesetzes über die richterliche Gewalt
vom 21 . Dezember 1867 , R .-G .-Bl . 144 , jedermann gewährleistete Rechts-
beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof offen steht und da durch ß 6
des Verwaltungsgerichtshofgesetzes dem Verwaltungsgerichtshofe die Vergleichung
der Tatumstände , welche einer mit Rechtsbeschwerde angefochtenen Entscheidung
zugrundegelegt wurden , mit der Aktenlage zur Pflicht gemacht ist, so folgt
daraus , daß die Verwaltungsbehörden selbst verpflichtet sind , die für diese
Vergleichung erforderliche Grundlage zu bieten . Die Veretzung dieser Ver-
pflichtung begründet einen Verfahrensmangel , den der Verwaltungsgerichtshof,
wie dies bereits in dem hiergerichtlicheu Erkenntnisse vom 8 . Oktober
1930 , Z . 2603 , dargelegt wurde , zu beachten hat , wenn er von der durch ihn
betroffenen Partei mit verwaltungsgerichtlichcr Beschwerde geltend gemacht
wird . Im vorliegenden Falle ist es nun , wie der Beschwerdeführer zutreffend
geltend macht , nach der Aktenlage gänzlich ausgeschlossen , verläßlich und ohne
die Anstellung von unsicheren Kombinationen sestzustellen , welche Auslagen
nach dem Ergebnisse der Verhandlung als anrechenbar angenommen wurden
und wie das Steigeruugsprozenl aus Grundlage dieser Annahme berechnet
wurde . Auch darüber bieten die Akten im Hinblicke auf die auch in diesem
Punkte erhobene Beschwerde nicht den geringsten Aufschluß , ob dem Beschwerde,
führer die Annahme , das von ihm erworbene Haus sei schon von seinem
Rechtsvorgänger her vernachlässigt gewesen und daß die von ihm aufgewendeten
Kosten auf diese Vernachlässigung zurückzuführen seien und in welchem Betrage,
vor der Fällung der angefochtenen Entscheidung vorgehalten und ihm der
Grundsatz des Parteiengehörs gewährt worden sei.

In der Unterlassung aktenmäßiger , die Uebcrprüfung der angefochtenen
Entscheidung ermöglichender Feststellungen mußte der Gerichtshof einen
wesentlichen Mangel d-S Verfahrens erblicken, durch den die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung gemäß 8 6 des VerwaltungSgerichtShofgesetzeS ge-
rechtfertigt wird.

«
Kompetenz des Mietamtes für die eine MietzinS-

erhöhung begründenden Auslagen.
Die Feststellung der Höhe der Auslagen , welche gemäß

§ 2 der Mieterschutzverordnung die Grundlage der Mietzins¬
erhöhung zu bilden hat , ist Sache der freien Würdigung durch
das Mietamt.

Erkenntnis des Verwültungsgerichtshofes vom 13 . Jänner
1921 , Z . 4718/20 , M .Abt . 15 , 1269/21.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Ignaz S . in Wien gegen die Entscheidung deS MietamteS XV in
Wien vom 5 . Mai 1S20 , Reg -.Z . 166 , betreffend eine Mietzinö-
steigerung die Beschwerde als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Der Beschwerdeführer hat als Eigen¬
tümer des Hauses Wien , 15 , CH.-Gaffe 7 , ab April 1920 die für eine Reihe
von in diesem Hause vermieteten Wohnungen bis dahin gezahlten Zinse um
20 Prozent erhöht . Ueber Antrag der Mieter wurde jedoch mit der angefochtenen
Entscheidung nur eine Zinserhöhung um 12 Prozent für zulässig erklärt , weil
eine solche Erhöhung nach den vor dem Senat gemachten Parteiangaben und
nach den vorgelegten Schriftstücken unter Bedachtnahme aus bereits früher
erfolgte Zinssteigerungen sowie auf die Steuerquote , dann nach Ausscheidung
der Kosten für die Malerarbeiten und für die rechtsfreundliche Vertretung,
endlich bei Verteilung der Kosten für Schlosser - und Spenglerarbeitew auf
mehrere Jahre der Steigerung der Auslagen für die Erhaltung und Verwaltung
des Hauses entspreche.

Die Beschwerde beschränkt sich auf die Behauptung , eS sei bei der Ver¬
handlung vor dem Mietamte eine Vermehrung der Ausgaben für das Haus
um 27 Prozent und bei Berücksichtigung der Steuerquote um rund 36 Prozent
des Friedsnsauswandes nachgewiesen worden.

Demgegenüber ist zu bemerken , daß die belangte Behörde laut der ange¬
fochtenen Entscheidung auf alle Angoken des Beschwerdeführers Bedacht
genommen hat . Was aber die aus diesen Angaben gezogenen Schlüffe betrifft,
so hat der Berwaltungsgerichtshof an der bereits in seinem Erkenntnisse vom
17 . Juni 1920 , Z . 2439 , zur Geltung gebrachten Rechtsanschauung festgehalten,
daß die Feststellung der Höhe der Auslagen , welche nach Z 2 der Mieterschutz¬
oerordnung die Grundlage der Mietzinserhöhung zu bilden haben , Sache der
freien Würdigung durch die zuständige Behörde ist, mithin vom Verwaltungs-
gerichtshofe nur in der Richtung überprüft werden kann , ob diese Feststellung
in einem einwandfreien Verfahren , insbesondere unter Wahrung des Partei-
gehörS , erfolgt ist. Gegen das Verfahren werden aber in der Beschwerde keine
Einwendungen erhoben.

Die Beschwerde war demnach als unbegründet abzuweisen.

7 .
Zulässigkeit einer Mietzinssteigerung.

Bei der Frage , ob eine Mietzinssteigerung zulässig ist und
in welcher Höhe , ist immer von dem wirklich vereinbarten Miet¬
zinse , nicht aber von dem für Zwecke der Bemessung der Haus¬
zinssteuer ermittelten Mietwerte auszugehen.

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 28 . Dezember
1920 , Z . 5940 , M .Abt . 15 674/21.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Ing . Johann M . in Wien gegen die Entscheidung deS Mietamtes
XIX der Stadt Wien vom 16 . Juni 1920 , Z . 251/20 , betreffend
eine Mietzinssteigerung , die angefochtene Entscheidung als gesetzlich
nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Mit der angefochtenen Entscheidung
wurde bei Ermittlung des zulässigen Mietzinssteigerungsprozentes im Sinne
der Mieterschutzverordnung vom 26 . Oktober 1918 , R .B .-Bl . Nr . 381 , be¬
züglich der an den Mitbeteiligten etwa im Jänner 1917 um 90 L viertel¬
jährig vermieteten Wohnung davon ausgegangen , daß im Jahre 1917 von
dem Borbesitzer des Beschwerdeführers dieselbe Wohnung in der Zinsfaffion
im Jahre 1916 mit 50 L vierteljährig für die Hauszinsbesteuerung einbe¬
kannt war und es wurde sowohl das zulässige Steigerungsprozent - auf Grund-
läge dieses einbekannten Mietzinses berechnet , als auch der der Steigerung zu
unterziehende Monatszins auf Grundlage eines vierteljährigen Mietzinses von
50 L ermittelt . Das Ergebnis dieser Ermittlung war , daß ein Monatszins
von 19 L 15 k für zulässig erklärt wurde . Aus den Berhandlungsakten geht
hervor , daß nach den protokollierten und von keiner Seite widersprochenen
Angaben des Beschwerdeführers der vierteljährige Mietzins von 50 L infolge
Gclbstbenützung der vermieteten Wohnung durch den Besitzvorgänger des
Beschwerdeführers Parifiziert war und es hat dieser Besttzvorgänger nach er¬
folgter Bekennung dieses Mietzinses von 50 L die den Streitgegenstand
bildende , dürftig möblierte Wohnung von Mitte Jänner bis 30 . September
1917 an ein Ehepaar um 300 L vermietet.

Der Beschwerdeführer wendet sich sowohl gegen die Berechnung der der
Steigerung zu unterziehenden Mietzinses aus Grundlage eines vierteljährigen
Zinses von 50 I< als auch gegen die Ermittlung des Steigerungsprozentes



SS

auf dieser Grundlage , welche Berechnungsweise zu dem unhaltbaren Ergebnisse
geführt habe , daß statt der begehrten Erhöhung trotz Annahme der Steigerung
der ErhaltungSkosten eine bedeutende Herabsetzung des zwischen ihm und dem
Mitbeteiligten vereinbarten Mietzinses vom wohnungspolizeilichen Standpunkte
ausgesprochen worden sei.

Der Gerichtshof fand diese Beschwerde vollkommen begründet.
Nach Z 2, Absatz 1, Mieterschutzverordnung , hat der Vermieter einer

Wohnung unter den in diesem Paragraphen aufgestellten Voraussetzungen einen
Rechtsanspruch auf Zulassung der Erhöhung desjenigen Mietzinses , den der
Mieter bisher  oder den der letzte Mieter  zu zahlen hatte . Nach Z 3,
Absatz 1 dieser Verordnung unterliegt die Bestimmung des Mietzinses für die
erste Vermietung nach Beginn der Wirksamkeit der Verordnung , falls der
Mietgegenstand seit Kriegsbeginn nicht vermietet war , keiner Beschränkung.
Nach ß 2, Absatz 2 , ist für die Ermittlung des zulässigen StcigerungSprozentes
auf das Verhältnis der anrechenbaren Auslagen zur Gesamtsumme der Miet¬
zinse und der Mietwertc nicht vermieteter Wohnungen Bedacht zu nehmeu.
Aus dem Zusammenhalte dieser Bestimmungen geht hervor , daß die Herab¬
setzung des vom Vermieter bedungenen Mietzinses vom wohnungspolizeilichen
Standpunkte nur unter der Voraussetzung zulässig ist, daß bei Entscheidung
der Frage , ob eine Steigerung des Zinses nach Maßgabe der Mieterschutz¬
verordnung zulässig sei und in welcher Höhe , von dem wirklich mit den
Mietern vereinbarten Mietzinse , niemals aber von dem für Zwecke der Be¬
messung der Hauszinssteuer ermittelten Mietwerte einer Wohnung auszugehen
ist und daß auch bei der Ermittlung des Verhältnisses der Auslagen zum
Brutto zinse  von der im Zeitpunkte der Erhöhung deS Anspruches ge¬
gebenen Gestaltung der Bermiemng und darum von dem Mietwerte bestimmte
Wohnungen aber nur dann auszugehen ist, wenn und insoweit im Zeit-
punkte der Erhebung des Anspruches  Wohnungen vom Eigen¬
tümer des Hauses selbst benützt werden , lieber diese Bestimmung hat sich nun
die belangte Behörde in der doppelten Richtung hinweggesetzt , daß sie die nach¬
gewiesene Erhöhung der Kosten der Erhaltung und Verwaltung des Hauses
nicht zu den Mietzinsverhältnissen im Zeitpunkte der Erhebung des Anspruches,
sondern zu jenen des Jahres 1916 in Verhältnis gesetzt und daß sie überdies
bei der Frage , welcher Mietzins der Steigerung unterzogen werden könne,
nicht von dem mit dem Mitbeteiligten vereinbarten Mietzinse , sondern von
dem Zinse ausgegangen ist , den sie ans Grundlage des vom Besitzvorgänger
des Beschwerdeführers einbekannten Mietwertcs der Wohnung ermittelt hat.
Nach der Aktenlage war die an den Mitbeteiligten erfolgte Vermietung die
zweite  seit Wirksamkeit des Mieterschutzgesetzes.

Da sowohl der der Steigerung zu unterziehende Mietzins als auch das
Steigerungsprozent auf einer gesetzwidrigen Grundlage ermittelt wurde , so
mußte die angefochtene Entscheidung als im Gesetze nicht begründet ausge¬
hoben werden.

8 .
Laudessanitätsrat.

Das Präsidium des Volksgesundheitsamtes im Bundesministerium
für soziale Verwaltung hat mit dem Erlasse vom 5 . März 1921,
P . Z . 2680/1921 , dem Herrn Bürgermeister als Landeshauptmann
folgendes zur Kenntnis gebracht:

Die Betrauung des Oberstadtphyfikus Obermedizinalrates Dr . August
Böhm  mit den Funktionen eines Landessanitätsreferenten für Wien wird
vom Standpunkte der Oberaufsicht über da » gesamte Sanitätswesen gemäß
8 1 deS Gesetzes vom 30 . April 1870 , R .-G .-Bl . Nr . 68 , zur Kenntnis ge¬
nommen . Hinsichtlich der Betrauung des Veterinäramtsdirektors Dr . Hans
Ju ritsch  mit den Funktionen eines Landesveterinärreferenten wird die
Schlußfassung durch das Bundesministerium für Land - und Forstwirtschaft
Nachfolgen . Die Erlassung einer Verordnung über die Zahl der ordentlichen
Mitglieder des Landessanitäsrates sowie über die Art ihrer Ernennung erfolgt
durch gesonderte Verfügung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung.

Die in diesem Erlasse in Aussicht gestellte Verordnung des
Bundesministeriums für soziale Verwaltung ist am 4 . März 1921
erschienen und im Bundesgesetzblatte unter Nr . 134 verlautbart
worden . Als ordentliche Mitglieder des Landessanitätsrates wurden
zufolge des Erlasses des Präsidiums des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 4 . März 1921 ernannt : a . o. Universitäts¬
professor Dr . Wilhelm Knöpfelmache  r , Direktor des Karolinen-
Kinderspitales , Privatdozent Dr . Wilhelm Neumann,  Primararzt
am Wilhehninenspitale , Dr . Heinrich Reichel,  a . o . Universitäts¬
professor , Privatdozent Dr . Karl Reitter,  Primararzt am Jubiläums-
spitale der Stadt Wien , Hofrat Dr . Franz Schönbauer,  Direktor
des Wilhelminenspitales , a . o. Universttätsprofessor Dr . Josef
Wiesel,  Primararzt am Franz Josefspitale.

Ferner wurden vom Wiener Stadtsenate als Landesregierung
mit Beschluß vom 11 . Jänner 1921 , P . Z .^ 18290/20 , die Herren
Universitätsprofessor Dr . Arnold Durig,  18 . Lazaristengasse 8 und
Hofrat Dr . Anton Merta,  8 . Laudongasse 60 , als ordentliche
Mitglieder für den Landessanitätsrat namhaft gemacht.

Die Wiener Aerztekammer hat in den Landessanitätsrat als
Delegierte entsendet : Obermedizinalrat Stadtphysikus Dr . Jahn

und Dbermedizinalrat Dr . Josef Ahenen,  als Stellvertreter der
Delegierten Medizinalrat Dr . Hermann Haus chka  und Medizinal¬
st Dr . Moritz Laub. (MAbt 13 , 1206 .)

S.
Uebersiedlung.

Die Zentraldirektion der Wiener öffentlichen Fondskranken¬
anstalten ist aus ihren Amtsräumen 1. Bräunerstraße 4 bis 6 in
die ihr provisorisch zugewiesenen Amtsräume des ehemaligen Garnisons-
spitales Nr . 1 in Wien 9 . Währingerstraße 25 übergesiedelt.

Das österreichische Archivamt befindet sich ab 11 . März 1921
im Gebäude des Bundeskanzleramtes (Wien 1. Herrengasse 7) .

r«
Tragen von Uniformen und Abzeichen.

Im Sinne des Z 13 der Ministevialverordnung vom 26 . Fe¬
bruar 1917 , R .-G .-Bl . Nr . 79 , wird die Frist zur Einbringung der
Gesuche um Bewilligung zum Tragen von bereits genehmigten oder
zur Kenntnis genommenen Uniformen und Abzeichen neuerlich , und
zwar bis 31 . Dezember 1921 , verlängert . (M .Abt . 49 , 3104 .)

rZ.
Fuhrwerksverkehr.

Auf Grund der Zß 80 und 114 des Verfassungsgesetzcs für
die Bundeshauptstadt Wien vom 10 . November 1920 , L.-G .-Bl.
Nr . 1, wird die Durchfahrt durch die Schallautzer - und durch die
Reischachstraße iin 1. Bezirke für Schwer - und Lastfuhrwerk jeder
Art verboten . Uebertretungen dieser Kundmachung werden mit Geld¬
strafen bis zu 2000 L oder Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.
(M .Abt . 52 , 642 .)

IS.
Baumeister -Konzession.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 6 . Bezirk,
Z. 2244.

Das magistratische Bezirksamt für den 6 . Bezirk als politische Landes¬
behörde erteilt dem Simon Aszkanazh die angesuchte Konzession zum Betriebe
deS Baumeistergewerbes mit dem Standorte 6 . Drcihufeisengaffe 9 . Diese
Konzession wurde im Gewerberegister unter der Zahl 2437 eingetragen.

r»
Drogisten -Konzesfionen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 4 . Bezirk,
Z. 1117.

Das magistratische Bezirksamt für den 4. Bezirk erteilt der Firma
I . Medinger L Söhne , offene Handelsgesellschaft , im Sinne des 8
Punkt 14 der G .-O . die Konzesffon zum Großhandel mit Giften und zur
arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten , insoserne dies
nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte 4 . Gußhaus¬
straße 30 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 2117/IV ein¬
getragen . Gleichzeitig wird die Bestellung des Ing . Paul Medinger zum ver¬
antwortlichen Stellvertreter dieses Betriebes gemäß der 88 9 und 55 der
G .-O . genehmigt.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 4 . Bezirk,Z. 1166.
Das magistratische Bezirksamt für den 4 . Bezirk erteilt dem Friedrich

Minarik im Sinne des 8 1b, Punkt 14 der G .-O . die Konzession zur Dar¬
stellung von Giften und Zubereitung der zur arzneilichen Verwendung be¬
stimmten Stoffe und Präparate , sowie zum Verkaufe beider , insoserne dies
nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte 4 . Phorus-
gaffe 12 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 2116/IV
eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 9 . Bezirk,
Z. 1708.

Das magistratische Bezirksamt für den 9 . Bezirk verleiht dem Pinkas
Schifter gemäß § 15 , Punkt 14 der G .-O . die Konzession zum Verschleiße
von Giften und von zu arzneilicher Verwendung bestimmten Stoffen und
Präparaten , insoserne dies nicht ausdrücklich den Apothekern Vorbehalten ist,
dann zum Verschleiße von künstlichen Mineralwässern im Standorte 9 . Nuß-
dorferstraße 24 . Diese Konzession wurde im G -werberegister unter Z . 3298
eingetragen.
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Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 10 . Bezirk,
Z . 2088.

Das magistratische Bezirksamt für den 10 . Bezirk erteilt dem Josef
Frais die Konzession zum Verkaufe von Giften und von zur arzneilichen
Verwendung bestimmten Stofs .n und Präparaten mit Einschluß der medi¬
kamentös imprägnierten Verbandstoffe , insoierne dies nicht ausschließlich den
Apothekern Vorbehalten ist, sowie zum Verschleiße künstlicher Mineralwässer im
Standorte 10 . Favoritenstraße 159 . Diese Konzession wurde im Gcwerberegister
unter Z . 4053 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 15 . Bezirk,
Z. 1525.

Auf Grund der gepflogenen Erhebungen wird dem Wilhelm Bittner
gemäß Z 15 , Punkt 14 der G .-O . die Konzession zum Verkaufe von Giften,
von zu arzneilicher Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten mit
Einschluß von medikamentös imprägnierten Verbandstoffen — insoferne dies nicht
ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist — und zum Verkaufe von künst-
lichen Mineralwässern >m Standorte 15 . Tellgaffe 21 erteilt . Diese Konzession
wurde unter Z . 1739 in das Gewerberegister eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 15 . Bezirk,
Z. 88.

Auf Grund der gepflogenen Erhebungen wird dem Ludwig Schreyer
gemäß 8 15, Punkt 14 der G .-O . di - Konzession zum Verkaufe von Giften,
von zu arzneilicher Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten mit
Einschluß von medikamentös imprägnierten Verbandstoffen — insofcrne dies
nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist — und zum Verkaufe von
künstlichen Mineralwässern im Standorte 15 . Märzstraße 17 erteilt . Diese
Konzession wurde unter Z . 1736 in das Gewerberegister eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 15 . Bezirk,
Z. 1644.

Dem Hermann Kienzl wird gemäß 8 15 , Punkt 14 der G .-O . die
Konzession zum Verkaufe von Giften , von zu arzneilicher Verwendung bc-
stimmten Sioffen und Präparaten mit Einschluß von medikamentös imprä¬
gnierten Verbandstoffen , insoferne dies nicht ausdrücklich den Apothekern Vor¬
behalten ist, und zum Verkaufe von künstlichen Mineralwässern im Standorte
15 . Mareschplatz 1 erteilt . Diese Konzession wurde unter Z . 1740 in bas
Gewerberegister eingetragen.

Erlaß drs magistratischen Bezirksamtes für den 15 . Bezirk,
Z . 139.

Dem Rudolf Gellert wird gemäß ß 15, Punkt 14 der G .-O . die
Konzession zum Verkaufe von Giften , von zu arzneilicher Verwendung be-
stimmien Stoffen und Präparaten mit Einschluß der medikamentös imprä¬
gnierten Verbandstoffen — insoferne diese nicht ausschließlich den Apothekern
Vorbehalten ist — und zum Verkaufe von künstlichen Mineralwässern im
Standorte 15 . Reithofferplatz 1 erteilt . Diese Konzession wnrde unter Z . 1732
in das Gewerberegister eingetragen.

L!. Normativbeflimmungen.
14 .

Organisation der Sonderschulen.
Gemeinderatsveschluß vom 1. April , Pr . Z . 3678.

Die in Wien bestehenden Taubstummenabteilungen im 9. und 15 . Bezirke
werden als fünsklasfige Taubstummenschulen , die Hilfsschulen für schwach-
befähigte schulpflichtige Kinder im 2 ., 3 ., 6., 10 ., 11 ., 13 ., 18 ., 17 ., 18 .,
20 . und 21 . Bezirke als fünsllassige Hilfsschulen mir einer Vorschule defimliv
organisiert . Die einzige in Wien bestehende einklassige Blindenabteilung (an
der allgemeinen Volksschule 16 . Kirchstellerngaffe 38 ) wird unter der Leitung
des Leiters der bezeichneteN Volksschule belaste » .

Gleichzeitig wird angcordnet , daß zu bestehen habe der Lehrstatus der
Taubstummenschule 9 . Canisiusgasse 2 bei sechs Klassenavleilungcn aus

1 Leiter , 5 Lehrern , beziehungsweise Lehrerinnen und 1 Schulaushilssleyrkrast;
Taubstummenjchule 15 . Zmckgaffe 12/14 bei 7 Kwffcnabteilungen aus

1 Leiter , 6 Lehrern , beziehungsweise Lehrerinnen und 1 Schulaushilsslchrkraft;
Blindenabteilung 16 . Kirchstelterngaff « 38 bei 1 Klafsenavteilung aus

1 Lehrkraft;
Hilfsschule 2 . Novaragaffe 30 bei 6 Klaffenabteilungen aus 1 Leiter,

5 Lehrern , beziehungsweise Lehrerinnen und 1 Schulaushilsslehrkrafr;
Hilfsschule 3 . Petrusgaffe 10 bei 8 Klassenadieilungen aus i Leiter,

7 Lehrern , beziehungsweise Lehrerinnen und 1 Schulaushilfslehrlraft;
Hilfsschule 6 . Grasgaffe 5 bet 3 Klaffenabteilungen aus 3 Lehrern , be¬

ziehungsweise Lehrerinnen;
Hilfsschule 10 . Favoritenstraße 96 bei 9 Klaffenabteilungen aus 1 Leiter,

8 Lehrern , beziehungsweise Lehrerinnen und 1 GchulaushilfSlehrkraft;
Hilfsschule 11. Herderplatz 1 bei 3 Klaffenabteilungen aus 3 Lehrern,

beziehungsweise Lehrerinnen;
Hilfsschule 13. Siebeneichengaffe 17 bei 14 Klaffenabteilungen (ein¬

schließlich der Vorschule ) aus 1 Lener , 12 Lehrern , beziehungsweise Lehrerinnen,
1 Schulaushilfslehrlraft und 1 Kindergärtnerin;

Hilfsschule 16 . Abelegaffe 29 bei 12 Klaffenabteilungen einschließlich der
Vorschule ) aus 1 Leiter , 10 Lehrern , beziehungsweise Lehrerinnen , 1 Schul-
aushilfslehrkrast und 1 Kindergärtnerin;

Hilfsschule 17 . Arzbergergafse 2 bei 4 Klaffenabteilungen aus 4 Lehrern,
beziehungsweise Lehrerinnen;

Hilfsschule 18 . Anastasius Grüngaffe 10 bei 10 Klaffenabteilungen (ein¬
schließlich der Vorschule ) aus 1 Leiter, 8 Lehrern , beziehungsweise Lehrerinnen,
1 Schulaushilfslehrlraft und 1 Kindergärtnerin.

Hilfsschule 20 . Greiseneckcrgaffe 29 bei 7 Klaffenabteilungen aus 1 Leiter
6 Lehrern , beziehungsweise Lehrerinnen und 1 Schulaushilfslehrlraft;

Hilfsschule 21 . « uenburggaffe 1 bei 7 Klaffenabteilungen aus 1 Leiter,
6 Lehrern , beziehungsweise Lehrerinnen und 1 Schulaushilfskraft.

. IS.
Maßnahmen zugunsten der Angestellten der ftädti.

schen Unternehmungen.
Gemeinderatsbeschluß vom 18 . März 1921.

I. Abschnitt. Bezüge der aktiven Angestellten.
Hinsichtlich der Bezüge der in das Gehaltsschema und in dar Schema

sür Overbcamle eingerechten und der nach dem Geyaltssystem dieser Schemen
entlohnten Angestellten der städtischen Straßenbahnen , Kraslstellwagenunler-
nehmung , Gaswerke , Elektrizitätswerke , BraunlohlenBergbaugewerkschast Zilling-
dorf , Leichenbestatcung und des städtischen Brauhauses mit Ausnahme der beim
Magistrate in Verwendung stehenden Angestellten dieser Unternehmungen wird
bis zur Ausstellung eines auszuarbeitenden eigenen Gehaltsschemas nachstehendes
festgesetzt:

A. Feste Bezüge.
I . Gehaltsbezüge in dem mit Gemeinderatsbeschluß vom 22 . Oktober

1920 , Pr . Z .; 15482 , festgesetzten Ausmaße mit der Aenderung , daß die Angc-
stellten der Gruppe I die Probedienstzeit in der 1. Stufe der 8 . Bezugsklaffe
vollstrecken.

2 . Ortszuschlag im Ausmaße von drei Vierteln dieses Gehaltes.
L . Veränderliche Bezüge.

1 . Zulage I im Ausmaße des obigen Gehaltes.
2 . -zutage 11 im Ausmaße des obigen Ortszuschlagcs.
3 . Zulage 111 im folgenden Ausmaße:

1 I » II 11» III
für Angestellte im Alter bis

22 Jahre , die nicht mehr als
2 Dienstjahre haven . . . . 24 .000 21 .600 19 .200 1« 800 14 .400

für die übrigen Angestellten . . . 33 .000 29 . 700 26 .400 23 .100 19 .800
Staats - und Mllitärpensionsparteien sowie Penfionsparteien des Landes,

des Lchrstanbes und der Gemeinde wird die zu ihren Ruhe - und Versorgungs-
genüssen gebührende Teuerungszulage auf die Zulage 111 angerechnet.

4 . Aus Grund der Bestimmungen des GememderatSbeschluffes vom
4 . November 1920 , Pr . Z . 16133 , III . Abschnitt , Punkt 1, eine Zulage IV tm
Ausmaße von 25 vom Hundert der festen Bezüge (Gehalt und Ortszuschlag)
und der allgemeinen Zulagen (Zulage I , II , 111).

Den beim Magistrale in Verwendung stehenden Uebernehmungsangc-
stellten wird , soweit sie tatsächlich einen regelmäßigen achtstündigen Dienst ge¬
leistet haben , bis Ende März 1921 der Bezug der Zulage IV bewilligt . Vom
1. April 1921 an sind die hinsichtlich der Dienstzeit , der Besoldung und der
Ueberstundenverrechnung gleich den Angestellten des Magistrates zu vehandeln.

5 . Frauenzuiagen nach den bisher geltenden Bestimmungen mit der Er¬
gänzung , daß diese Zulage für die nicht geschiedene, aber tatsächlich getrennt
lebende Gattin unter oenjelben Voraussetzungen gebührt , wie sür die geschiedene
Gattin.

6 . Kinderzulagen nach den bisher geltenden Bestimmungen mit der Er¬
gänzung , daß diese Zulage auch sür die nicht im Haushalte des Angestellten
Übenden eigenen unehelichen Kinder bei Zutreffen der allgemeinen Voraus¬
setzungen , jedoch höchstens bis zum Betrage deS nachweisbaren eigenen regel¬
mäßigen Aufwandes des Kindesvaters gebührt.

7. Von den vorstehenden Bezügen bilden die den Neupensionisten als
freie Bezüge gewährten Teile auch die Grundlage für tue Berechnung der
Steigerungsquote und des StervequartaleS (88 48 und 62 der allgemeinen
Dienstordnung ), in letzterem Falle abzüglich des QuarliergeldteileS des Orts¬
zuschlages.

6 . Wirks amkeit.
Die vorstehenden Bestimmungen treten für die am 1. Jänner 1921 in

aktiver Dienstleistung gestandenen Angestellten mit 1. Jänner 1921 in Kraft,
sofcrne nicht das Dienstverhältnis seither durch Entlassung , Kündigung oder
Dienstesenlsagung aufgelöst worden ist.

Für jene Angestellten , die einen Anspruch auf Beistellung von Dienst-
(Arbe,tS )kleldern oder aus ein Geldäquivalent sür diese haben , treten die vor¬
stehenden Maßnahmen unter der Bedingung in Wirlsamkeu , daß die betreffen¬
den Angestellten einer nach Anhörung der Personalkommission zu beschließenden
Neuregelung der Vorschriften über den Monturbezug zustimmen , bei der eine
Vereinfachung der Dienst (Arbe >ts )kleider , eine Verlängerung der Tragdauer,
eine Vereinheitlichung der Monlurbezugsgruppen und die Anrechnung des Ln-
schaffungswerles der gebührenden Bellcldungsgegenstände auf die Bezüge fest¬
gesetzt werden kann . Der Gladtjcnat wird ermächtigt , die Bestimmungen,
wonach einzelnen Angestellten Vtraßcnbahnzeitkarten gebühren , zu überprüfen
und an deren Stelle die AuSsolgung von Einzelfahrscheinen oder die Be-
schränkung auf die im Gemeinoeratsbeschluffe vom 4 . November 1920,
Pr . Z . 16133 , angeführte Fahrtbegünstigung zu beschließen.
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V . Sonstige B est im innngen.

? « ? >er Stadtsenat wird ermächtigt , fitr die Direktoren und tue übrigen
Angestellten mit Ausnahme teuer Angestellten , deren Dienstverhältnis durch
Kollekiivvertrag geregelt ist, innerhalb des Rahmens der vorstehenden Maß.
nahmen eine entsprechende Erhöhung ihrer Bezüge zu beschließen.
,, , d ŝiimmungen des Punktes 12 des GemeinderatsbeschlusseS vom
24 . April 1918 , Pr . Z . 6481 , Abschnitt I , betreffend die Uebernahme der Ein¬
kommensteuer und der Stempelgebühren von den Bezügen durch die Gemeinde
wird sinngemäß auf alle der Dienstordnung nicht unterstehenden Angestellten
ausgedehnt , deren Dienstverhältnis nicht durch Kollcktivvertraa oder Einzel-
»ertrag geregelt ist. » s

^ '- 3 ' ĉ '^ b^ er monatlich im nachhinein auszuzahlenden Bezüge der
p^°v' s° r .sch Angestellten sind künftig vorschußweise im vorhinein flüssig zu

. 1 ' Neuberechnung der Berwendungsruschläge (Gemeinderats-
^ November 1920 , Pr . Z . 16133 , II . Abschnitt , Punkt 2 a ) ist

cm Bauschbelrag von 5 Prozent des Gesamtjahreserfordernifses an Gehalt.
I , II , III , IV , zugrunde zu legen . Der

Lichlüffel für die Verteilung ist auf Grund der gemachten Erfahrungen neu
sestzusetzen. ' "
. . ö . Die nach den geltenden Bestimmungen zu entrichtenden Penfions-
betträge sind vom Gehalte und Ortszuschlage , vermehrt um ein Drittel und
von der Zulage I zu bemessen.

6. Der Gemeinderat stimmt grundsätzlich zu, daß bis zur endgiltigen
Rege ung der Titel im Sinne dcS Punktes 8 d -s Gememderatsbcschlufses vom
24 . April 1919 , Pr . Z . 6481 , den Angestellten der vorbezeichneten Unter¬
nehmungen , soweit mchl bereits besondere Titel bestehen , im allgemeinen jene
Titel verliehen werden , welche bei den städtischen Straßenbahnen dermalen mit

sind , die schon vor dem erwähnten Gemeinderats-
deschlusse im Wege der Zeitvorrückung erreichbar waren . Die näheren Bekim-
mungen trifft der Stadtsenat.

7 Ständig und ausschließlich nn Außen -, Werks - oder Betriebsdienste
— jedoch mit Ausschluß des Werksbureaudienstcs — verwendeten Angestellten
welche vor Vollendung der vollen Dienstzeit (35 . beziehungsweise 32V , Jahre)
infolge festgestellter dauernder Dienstunlauglichkeit m den Ruhestand versetzt
werden , ist jedes in dem vorerwähnten Dienste über 10 Jahre tatsächlich voll¬
streckt- Di -nstiahr mit 2 5 Prozent für die Bemessung des Ruheqenusses anzu-
rechnen . Hieb « werden Bruchteile eines Jahres , die sechs Monate über-
schreiten , für ein volles Jahr gerechnet , sonst nicht berücksichtigt.

II . Abschnitt . Bezüge der Pensionspacteien.
. Hinsichtlich der Ruhe - und Versorgungsgenüfse der iw Abschnitte I ange-

führten Angestelltenkategorien , mit Ausnahme jener , deren Dienstverhältnis
gegenwärtig durch Kollektivverlrag geregelt ist, wird unter der Voraussetzung,
daß die betreffenden Pensionsparteim die österreichische Staatsbürgerschaft
besitzen, nachstehenden festgesetzt : ^

L . Altpenstonisten.
^Angestellte im Ruhestande . Die derzeitigen Teuerungszulagen für

Angestellte im Ruhestande , die vor dem 1. Jänner 1921 in den Ruhestand
versetzt wurden , werden , wenn die Bemessung des Ruhegenuffes unter Zu-
»runbelegung einer Dienstzeit bis zu 17 Jahren erfolgt ist, um 9000 L
jährlich , sonst »m 18 .000 li . jährlich erhöht.

HErbliebene . Die derzeitigen Teuerungszulagen der Witwen nach
städtischen Angestellten , die vor dem 1. Jänner 1921 in den Ruhestand versetzt
wurden oder gestorben sind , werden um 9000 L jährlich erhöht , die den
Vollwaisen nach solchen Angestellten gebührende gemeinsame Teuerungszulage
wird um 6000 L jährlich erhöht . » so

c> Der Gemeinderat stimmt grundsätzlich zu , daß eine etwa beim
Magistrate durchgeführle einheitliche Anpassung der Bezüge der Altpensionisten
an Me der Neupensionisten in gleicher Weise auch sür die Pensionsparteien
der städtischen Unternehmungen wirksam werden soll.

L . Neupensionisten.
») Angestellte im Ruhestande.
1 . Feste Bezüge . « ) Von den unter Abschnitt I , Punkt >4 angeführten

Bezügen das nach den bestehenden P -nsionsoorschritfen bestimmte Ausmaß , st) Ein
Zuschlag im Ausmaße von einem Drittel des nach den vorstehenden Be-
fliMinungen bemessenen Bezuges.

2. Veränderliche Bezüge. «) Bon der Zulage I (I. Abschnitt L I ) das
nach den bestehenden P -nstonsvorschristcn bestimmte Ausmaß , st) Zu den fort-
laufenden Bezügen unter der Voraussetzung des Wohnsitzes im Jnlande
überdies von der Zulage III (1. Abschnitt L 3) bei einer anrechenbaren
Dienstzeit bis 17 Jahre 9000 ll , bei einer solchen von mehr als 17 Jahren
18 .000 L jährlich . Die Frauen - und Kinderzulagen nach den jeweils für die
aktiven Angestellten geltenden Bestimmungen.

b . Hinterbliebene.
1. Feste Bezüge . «) Von den unter Abschnitt I Punkt 4 , beziehungs¬

weise Absqnilt II Us 1 angeführten festen Bezügen der nach den bestehenden
Pensionsvorschriften bestimmte Teil , st) Ein Zuschlag im Ausmaß - von einem
Drittel des nach der vorstehenden Bestimmung bemessenen Bezuges.

2 . Veränderliche Bezüge . ».) Von den unter Abschnitt I , Punkt k 1 ,
beziehungsweise Abschnitt 11, Punkt La 2 a angeführten Bezügen der nach
Pensionsvorschriften bestimmte Teil , st) Zu den fortlaufenden VersorgungS-
genüssen unter der Voraussetzung des Wohnsitzes im Jnlande überdies sür
Witwen ein - Zulage von jährlich 8000 X , für die Vollwaisen noch einem
Angestellten zusammen eine solche von 6000 L und für jede einzelne Vollwaise
außerdem eine Zulage von 4200 L jährlich . 7) Für Witwen die Kinderzulagen
nach den jeweils sür di« aktiven Angestellten geltenden Bestimmungen.

6 . W i r ks a m ke i t.
Die Bestimmungen der Punkte 4 und L treten mit 1. Jänner 1921

mit der Maßgabe in Kraft , das Ruhe - und Versorgungsgenüsse allgemein und
auch in Hinkunft die jeweiligen Bezüge der aktiven Angestellten gleicher
Kategorie nicht übersteigen dürfen.

v . Ausdehnung früherer Begünstigungen.
1. Den Penfionspartcien , auf die der GemeinderatSbrschluß vom

21. Mai 1920, Pr . Z . 9779 Anwendung findet, ist, soferne bei der Bemessung
ihrer Ruhe - und Versorgungsgenüsse einer L-iterzulage angerechnet wurde,
diese Leiterzulage vom 1. März 1920 an in dem mit Gemeinderatsbeschluß
vom 4 . November 1920 , Pr . Z . 16133 , fefigesetzen erhöhten Ausmaße an¬
zurechnen.

2 . Die Bestimmung deS zweite » Abschnittes Punkt A. des Gemeinde-
ratSbeschlusses vom 22 . Oktober 1920 , Pr . Z . 15482 , betreffend die perzcntuelle
Erhöhung der nach früheren Bestimmungen bemessenen Ruhe - und Versorgungs-
genüffe , wird mit Wirksamkeit vom 1 . Oktober 1920 auch auf jene Pensions-
Parteien ausgedehnt , die ihren Wohnsitz außerhalb der Republik Oesterreich
haben.

III . Abschnitt . Außerordentlich « Zuwendungen.
Die ohne rechtliche Verpflichtung , jedoch nicht neben normalmäßigen

Ruhe - und Bersorgungsgenkssen fortlaufend gewährten Zuwendungen (Gnaden¬
gabe ») — mit Ausnahme der den Trägern der Leichenbestaltung und deren
Hinterbliebenen gewährten — werden unter den im Abschnitte II aufgestellten
Voraussetzungen und unter der weiteren Bedingung , daß die Bezugsberechtigten
ihren Wohnsitz im Jnlande haben , mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1921 um
100 Prozent erhöht.

IV . Abschnitt . Vorschüsse.
Die mit Gemeinderatsbeschluß vom 30 . Dezember 1920 , Pr . Z . 18272

den aktiven Angestellten und den Pensionsparteien bewilligten Vorschüsse werden
als endgiltige Zuwendung belassen . Die den aktiven Angestellten auf die
gegenwärtige Bczugsregelung bewilligten Vorschüsse (GemeinderatSbrschluß
vom 28 . Jänner 1921 , Pr . Z . 832 , und vom 18 . Februar 1921 , Pr . Z . 2230)
und die den Pensionsparteien gewährten Zuwendungen (Gemeinderatsbeschluß
vom 28 . Jänner 1920 , Pr . Z . 833 und vom 18 . Februar 1921 , Pr . Z . 2230)
sind auf die vorstehenden Bezugserhöhungen anzurechnen ; insoweit jedoch diese
Vorschüsse (Zuwendungen ) den Betrag übersteigen , der nach den obigen
Bestimmungen für die Monate Jänner und Februar als Nachzahlung gebührt,
werden sie als endgiltige Zuwendung belassen . Desgleichen werden obige
Vorschüsse den Angestellten , deren Dienstverhältnis seit 1 . Jänner 1921 durch
Entlassung , Kündigung oder Dienstesentsagung aufgelöst wurde , als endgiltige
Zuwendung belassen.

V . Abschnitt . Allgemein « Maßnahmen.
1. Die auf . Grund desjGesetzes vom 4 . April 1919 , St .-G .-Bl . Nr . 128

von den Dienst -, Ruhe - und Versorgungsbezügen der aktiven und im Ruhe¬
stände befindlichen Angestellten und ihrer Hinterbliebenen entrichtete Brot¬
auflage wird von der Gemeinde Wien ersetzt.

2 . Der Gemeinderat stimmt grundsätzlich zu , daß jene Besserstellungen,
die sich sür die Bundesangestellten durch die in letzter Zeit einzelnen Gruppen
gemachten Zugeständnisse ergeben , soweit die - mit Rücksicht auf die besonderen
Verhältnisse bei den städtischen Unternehmungen angemessen erscheint , auch den
Angestellten dieser Unternehmungen in wesentlich analoger Art zugewendct
werden.

VI . Abschnitt . Aufhebung früh erer Vorschriften.
Die mit den vorstehenden Bestimmungen im Widerspruche stehende»

Vorschriften werden aufgehoben.

IS.
Bereinigung der Standesgruppen der Stadtbnch-
haltungs -, der Hauptkassa - und der Steueranrts-
beamten in der neuen Standesgruppe der Rech-
nnngsbeaurten . Aenderung der Allgemeinen Dienst¬

ordnung . ^
Erlaß ; des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl vom

18 . März 1921 , M .Abt . 1 , 120 :
Der Gemeinderat hat inseiner Sitzung vom 11 . März 1921

zur Pr . Z . 3024 den nachstehenden Beschluß gesaßt:
1. Aus den Standesgruppen der Beamten der Stadtbuchhaltung , der

Hauptkassa und des Steueramtes wird eine neue , einheitliche Standesgruppe
der Rechnungsbeamten gebildet . '

2 . Diese neugebildete Standesgruppe der Rechnungsbeamten besteht aus
Beamten mit gleichen Rechten und Pflichten , wie sie in der Dienstordnung für
die Standesgruppe der ehemalige » Stadtbuchhaltungsbeamten festgesetzt sind,
mit der Ausnahme , daß die Dienstzeit von 32 >/, auf 35 Jahre erhöht wird.

Demnach hat 8 48 , Absatz 2 , lit . b ) der Allgemeinen Dienstordnung zu
lauten : „ Bei den in die Bezugsgruppe II a eingereihten Beamten mit Aus¬
nahme der R -chnungsbeamten und bei den Lehrpersonen jährlich um 2 '2 SProzent . "

3 . Diese Erhöhung der Dienstzeit gilt nicht für die Beamten aus der
Standesgruppe der ehemaligen Stadtbuchhaltung , soferne sie am 31 . De¬
zember 1920 bereits dieser Standesgruppe angehört haben . Diesen Beamten
verbleibt vielmehr das Recht der 32 >/, jährigen Dienstzeit gewahrt.
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4 . Die Einreibung der Beamten der ebemaligxn Standesgruppen der
Hauptkaffa und des Steueramtes in die neue Standergruppe der Rechnungs¬
beamten erfolgt nicht rückwirkend , sondern mit 1. Jänner 1921 . Jedoch wird
der weiteren Vorrückung in der Gruppe der Rechnungsbeamten der letzte auf
Grund des Punktes 9 de? GemeinderatSbeschluffes vom 24 . April 1919,
P . Z . 6481 . bestimmte neue Rangstag unter Bedachtnahme auf die Bestim¬
mung lit . b ) dieleS Punktes zugrunde gelegt.

5 . Die Reibung der Beamten der Standesgruppe der RechnunqS-
beamten erfolgt nach dem lebten auf Grund >>er Bestimmungen des Gemeinde-
ratsbeschlufles ' vom 24 . Avril l9l9 , P . Z . 6481 , bestimmten neuen Rangstage,
wobei jedoch in sinngemäßer Anwendung des 8 36 der Dienstordnung der
etwa nach lit . o) des 9 . Punktes obgenannten GemeinderatSbeschkuffeS richtig-
gestellte Rangstag sowie eine etwa angerechnete Privatdiensteit außer
Betracht bleibt.

6 . Bis zu der im Sinne deS 8 . Punktes des bezogenen Gemeinderats-
beschlufses vorzunehmenden Regelung der Titel führen alle Beamte der
Standesgmppe der RechnungSbeamten die bisherigen Titel der ehemaligen
Standesgruppe der Stadtbuchhaltung , und zwar:

In der Bezugsklafse 9 : Rechnungspraktikant,
„ „ „ 8 : Rechnungsasststent,
„ „ „ 7 : Rechnungsofstzial,
„ „ „ 6 : RechnungSrevident,
„ ^ „ 5 : Rechnungsoberrevident,
„ „ „ 4 : Rechnungsrat,
^ „ „ 3 : Oberrechnungsrat.
^ „ 2 : Direktor des Rechnungsamtes der Stadt Wien.

Bezüglich der Einschränkung der Titel in der 4 . , 3. und 2 . BezugSklaffc
hat es bei dem bisherigen Vorgänge zu bleiben.

7 . Bei Leiterbeftellungen gemäß dem ß 15 der Dienstordnung ist außer-
dem der Nachweis über eine fünfjährige Verwendung in der Rechnungsgruppe
zu erbringen , in der die Leiterstelle zur Besetzung gelangt.

8 . Bezüglich der Personalvertretung der Rechnungsbeamten gelten die
Bestimmungen der Dienstordnung.

IV.
Städtischer Fichr <verksbetrieb , Organisation nach
8 111 der Verfassung der Bnndeshanvtstadt Wien;
Äenderung der Geschäftsordnung für den Wiener

Magistrat.
Erlaß des Maqistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom

25 . März 1921 , M .D . 7148/20:
Der Wiener Gemeinderat hat mit Beschluß vom 11 . Februar 1921,

Pr . I . 1334 , die Organisation des städtischen FubrwerbSbetriebes als Betrieb
im Sinne des H 111 der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien nach dem
nachstehenden OrganisationSstatut genehmigt:

OrganisationSstatut für den städtischen FuhrwerkSbetrieb.
8 I-

Zweck und Umfang des Betriebes.
Dem städtischen Fuhrwerksbetriebe obliegt:

A . Zu eigenen Lasten des Betriebes:
Die Säuberung , Bespritzung und Bestreuung der städtischen Straßen und

Plätze einschließlich der Reinigung der Schlammsäcke der Straßenwasserlänfe
sowie die Beseitigung des Hauskehrichtes samt Beistellung des erforderlichen
Personales , der eigenen Fuhrwerke und sonstigen Betriebsmittel und Ein-
richtungen nach Maßgabe der vorhandenen Bestände und die Bestellung fremder
Leistungen für diele Zwecke nach Maßgabe der Wirtschaftlichkeit.

Die Durchführung dieser Arbeiten in eigener Regie der Gemeinde für
dar ganze Stadtgebiet ist anzustreben.

Die Wahrnehmung von Schäden an der Decke der Straßen , Wege und
Plätze im Hinblicke auf die Sicherheit deS Verkehres sowie die provisorische
Bebebung derartiger Straßenschäden.

8 . Zu anderen Lallen:
a) Für eigene Zwecke der Gemeinde (gegen Verrechnung der Selbstkosten

deS FubrwerkSbetriebes ).
Alle unter 4 nicht genannten Leistungen deS Betriebes für Gemeinde-

zweckc, insbesondere:
1 . Die Beistellung eigener Betriebsmittel sowie von Personal für Zwecke

anderer städtischer Dienll -sstellen . Die Durchführung dieser Leistungen hat im
allgemeinen nur das Wiener Gemeindegebiet zu umfassen und sich auf dessen
Umgebung bloß insoweit zu erstrecken, als es sich wirtschaftlich recht-
fertigen läßt.

2 . Die Instandhaltung jener ungepflasterten Straßen , Gassen , Plätze und
Wege , deren Instandhaltung der Gemeinde obliegt , wobei mit der zuständigen
Magistratsabteilung das Einvernehmen zu pflegen ist.

3 . Der Betrieb der Entkeimungseinrichtuugen in den städtischen Sanitäts¬
stationen.

4 . Die Ueberwachung und Erhaltung der öffentlichen Bedürfnisanstalten.
b ) Für Zwecke privater Parteien (als Unternehmer ).
1 . Die Beistellung von Wogen und der Bespannung nach Maßgabe der

nach Erfüllung der obigen Aufgaben verfügbaren Betriebsmittel und der fort¬
schreitenden Ausgestaltung dieses Betriebszweiges.

2 . Die Erwerbung , der Bau und Betrieb einschlägiger ' VerkehrS-
einricktungen , wie Rollbahnen ulw samt den zugehörigen Verlakeeinnchtungen.

3 . Der Abschluß von Befiirderungsverträzen mit anderen Transport¬
unternehmungen für diese Zwecke.

8 2.
Wirkungsbereich der Betriebsdirektion.

Für die Betriebsdirektion aelten die im 6 110 des Gesetzes vom 10 . No¬
vember 1920 , L - G .-Bl . für Wien Nr . I , für den Magistrat festgesetzten
Bestimmungen mit der Ausnahme , daß ihr Wirkungsbereich auf folgende
Angelegenheiten ausgedehnt wird:

1. Ankauf von Roh - und Betriebsstoffen für den laufenden Bedarf eines
JabreS im Robmen des genehmioten Voranschlages , Genehmigung von
sonstigen Anschaffungen und Herstellungen mit einem Erfordernisse von
höchsten 100 000 L

Der Gemeinderatsausschuß V für technische Angelegenheiten stellt fest,
was als Roh - und Betriebsstoff zu gelten bat.

2 . Durchführung von Leistungen für private Parteien auf Grund der vom
Gemeinderat « genehmigten Tarife.

8 . Festsetzung der Bedingungen für die Durchführung nicht durch Tarife
geregelter Dienstleistungen für Private , wenn sich die vertragliche Verpflichtung
höchstens auf ein Jahr erstreckt.

4 . Genehmigung von Veräußerungen , wenn der Gegenwert höchstens
100 .000 L beträgt.

5 . Abschluß und Auflösung aller in den Rahmen des normalen Ge-
schäftsbetriebes fallenden Verträge sowie jener ankeren Verträge , bei welchen
daS bedungene Entgelt jährlich höchstens 30 .000 L oder die Dauer des Ver-
träges höchstens fünf Jahre beträgt.

6 . Abschreibung uneinbringlicher Forderungen bis zu 500
7 . Abschluß von Vergleichen , wenn der Wert des aufgegebenen oder

anerkannten Anspruches höchstens 30 .000 L beträgt ; sofern « sich solche
Leistungen auf eine Haftpflicht gründen , bis zum Betrage von 10 .000 L.

8 . Erhaltung der Betriebsmittel und laufende Erhaltung der Betriebs¬
gebäude.

9 . Aufnahme von Angestellten und Arbeitern nach Maßgabe deS Be-
darfes im Rahmen der jeweilig genehmigten Stände , Kündigung und Ent¬
lassung provisorisch Angestellter und Arbeiter , jedoch im Einvernehmen mit
dem amtsführenden Stadtrate der Personalgruvve , beziehungsweise dem
Magillratsdirektor , ferner Dienstesznweisunr und Versetzung hinsichtlich aller
Angestellten und Arbeiter des Betriebes innerhalb des letzteren sowie Antrag
auf Stellenbeförderung für sie, Bewilligung von Anerkennungsgaben und
Aushilfen bis zum Betrage von 1000 L im Rahmen des im Wirtschastsplane
vorgesehenen Ansatzes.

8 3.
Stellung der Betriebsdirektion.

Die Betriebsdirektion untersteht unmittelbar dem amtsführenden Stadt¬
rate der Gruppe V , beziehungsweise dem Magistratsdirektor.

8 4.
Stellung und Wirkungsbereich des amtsführenden Stadtrates.

Der amtsführende Stadtrat bat die Geschäftsführung deS Betriebes zu
überwachen und ist zu diesem Zwecke über den Gang aller Angelegenheiten
zu unterrichten . Alle Berichte an die zur Entscheidung berufenen Organe sind
ihm vorzulegen . Er kann von der Direktion jederzeit Auskünfte und Berichte
verlangen und selbst oder durch beauftragte Mitglieder des Gemeinderats-
ausschuffes unter Beiziehung des Direktors die Bücher einiehrn sowie den
Bestand der Kassen und Vorräte prüfen . Ihm sind der Direktor und alle
anderen Angestellten und Arbeiter des Betriebes untergeordnet.

Weiters steht ihm zu:
1. Die Erstattung von Vorschlägen an den Bürgermeister wegen Zu-

ziehung des Direktors des Betriebes oder seines Vertreters zu Beratungen
und zur Berichterstattung im Stadlsenate.

2 . Die Vertretung des Betriebes gegenüber den übrigen Gemeinderats-
auSschüffen.

3 . Die Behandlung von Beschwerden gegen die Direktion des Betriebes.
4 . Die Betrauung eines BetriebSbeamtcn mit der Vertretung des Direktors

auf kurze Frist.
5 . Die Entsendung von Beamten zur Vertretung des Betriebes bei

auswärtigen Veranstaltungen.
6 . Die Beistellung eines Vertreters in Fällen deS Anwaltszwanges.
Der awtsführende Stadtrat ist verpflichtet , in dem im Punkte 4 ge-

nannten Falle seine Verfügungen dem Gemeinderatsausschusse V zur Kenntnis
zu bringen.

^ * «»

Aus Grund des obzitierten G -meinderatsbeschlusses hat der Herr
Bürgermeister zufolge Entschließung vom 3. März 1921 die nachfolgenden
Aendcrangen der Geschäftsordnung für den Magistrat genehmigt:

1. Im Z 5 ist nach dem sechsten Absatz als eigener Absatz einzuschalten:
„Der Direktor des städtischen Fuhrwerksbetriebes untersteht unmittelbar

dem amtsführenden Sladtrate der Gruppe V , beziehungsweise dem Magistrats¬
direktor ." ^

2 . Im Z 5, Absatz 8 hat der erste Satz zu lauten:
„Zur Beaufsichtigung der Geschäftsführung der Magistratsabteilunge n

Aemter und Anstalten mit Ausnahme des FuhrwerlsbetriebeS bestimmt . . . *
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IS.
Hinterlegung von Postwertzeichen und Stempel¬

beträgen.
Erlaß des Maqistratsdirektors Dr. Karl Hartl  vom

24. März 1921, M D. 1508/21 :
Mit Erlaß vom 26. Mai 1909, M D. 1908/09 (Normalienblatt Nr. 64),

wurde angeordnet. daß Vostwert,eichen und St ?mvelbeträge, welche den ein-
laufenden Akten beigeschlossensind, dis zum Werte von 1 X nicht bei der
stiidtislden Hauptkaffe/Abteilung) deponiert, sondern beim Akte belassen werden.

Da diese Bestimmung der heutigen Geldentwertung und der bedeutenden
Erböhung der Stempetaebübren und des Briefportos nicht mebr entspricht,
treffe ich in teilweiser Abänderung des obigen Erlasses folgende Anordnung:

1. Die Grenze. bis zu welcher Stewpelmarken und Postwertzeichen bei
den Akten zu verbleiben baben. wird mit 80 X festgesetzt.

2. Einlangende Geldbeträge unter 50 X sind, falls sie zur Anschaffung
von Stempelmarken zu dienen baben, sofort ordnungsmäßig zu verwenden und
die Stemvelmarkenden Akten beizuschließen.

3. Geldbeträge, die zur Bestreitung von Portoauslagen bestimmt sind,
sind sofort an die Rechnunasabteilung zur Verrechnung bei den Eigenen Geldern
abzuführen. Auflaufende Portoauslagen sind aus den Eigenen Geldern zu be¬
streiten.

4. Bezüglich jener Geldbeträge, die die Grenze von 50 X überschreiten,
sowie fremder Valuten tritt keine Aenderung ein.

Verzeichnis der im Bundesqesetzblatte für die
Republik Oesterreich und im Landesgesehblatte für
Wien veröffentlichten Gesetze. Vollzuqsanweifnngen.

Verordnungen und Kundmachungen.
Bnndesgrskhblati.

133 . Verordnung über die Einrechnung militärischer Dienstleistung in
die Praxis der Justizberufe.

134 . Verordnung über die Zahl der ordentlichen Mitglieder des Landes»anitätsrates Wien.
135 . Oesterreichisch-deutsches Wirtschaftsabkommen.
136 . Notenwechsel zwischen Oesterreich und Liechtenstein, betreffend die

Regelung der Handels- und Verkehrsbeziehunqen.
13V . Kundmachung, betreffend die Aufrechterbaltuug gewisser privat-

rechtlicher Verträge zwischen österreichischen und französischen Staatsangehörigen.
138 . Kundmachung, betreffend die Geltung gewisser zwischen dem

.Kaisertum« Oesterreich oder der Oesterreichisch.ungarischen Monarchie und
Frankreich abgeschlossenen Staatsverträge.

139 . Kundmachung, betreffend die Geltung oewifser Staatsverträge für
da» Verhältnis zwischen Oesterreich und Griechenland.

140 . Kundmachung, betreffend die Aufrechterhaltung gewisser Privat¬
rechtlicher Verträge »wischen österreichischen und belgischen Staatsangehörigen.

141 . Verordnung, betreffend die Neufassung des „Versicherungs-
regulativs".

142 . Verordnung, womit im Verhältnisse zu Belgien die Bollzugs-
anwcisuug über ein Zahlung?- und Annahmeverbot teilweise abgeiindert wird.

143 . Verordnung über vorläufige Maßnahmen zur Regelung der vor
und während des Krieges entstandenen Schulden von Oesterreichern an belgische
Staatsangehörige.

144 . Verordnung über die Gebühren der Diener (Unterbeamten) für
Amtshandlungenaußerhalb des Amtsgebäudes.

145 . Verordnung über eine zeitweilige Erhöhung der Gebühren der
Sachverständigen und Dolmetsche.

146 . Vierte Verordnung zum Gebaltskaffengesetze.
147 . Fünfte Verordnung zum Gebaltskaffengesetze.
148 . Kundmachung über den Zeitpunkt des Jnslebentretens der

Pharmazeutischen Gebaltskaffe für Oesterreich.
149 . Verordnung über die Regelung der Altprovistonen der Mitglieder

deS ehemabligen Geschwornenmittels beim Zollamte.
150 . Verordnung, betreffend Kollegien- und Auditoriengelder sowie

Doktoratstaxen.
151 . Bundesgesetz über die Besteuerung des Umsatzes von Valuten und

Devisen.
152 . Verordnung zur Durchführung des Bundesgesetzes über die Be-

steuerung deS Umsatzes von Valuten und Devisen.
153 . Bermögensabgabenovelle.
154 . Verordnung, mit welcher einige Bestimmungen der siebenten

Durchführungsverordnungüber die einmalige große Vermögensabgabe abge¬ändert werden. '
155 . Notenwechsel zwischen Oesterreich und Bulgarien, betreffend ein

Meistbegvnstigungsabkommen.
156 . Verordnung über die Aenderung der Steuerausgleiche nach der

Verzollungsordnung.
157 . Außerkraftsetzung de» Gesetzes, betreffend die Stellung der Pferde

und Fuhrwerke.

158 - Verordnung, betreffend die Uebertragung der nach dem AbtorfungS-
oesetz« der Staatsverwaltung zustehenden Berechtigungen an die „Murtalbahn
Unzmark- Mauterndorf".

159 Kundmachung, betreffend die Aufrechterhaltunq gewisser vrivat-
rechtlicher Verträge zwischen österreichischen und großbritannischen Staats-
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18 . Verordnung, betreffend die Aufhebung von Sparmaßnahmen be-
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19 . Kundmachung, betreffend die Festsetzung von Preisen für Leucht-
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24 . Verordnung, betreffend die Sonntagsruhe im Verschleiße von
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!. Gesetze, VoUzugsailweijungeil, Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

L.
Abschaffung von in Oesterreich nicht heimatberech¬

tigten Personen.
Nach dem Gesetze vom 27 . Juli 1871 , R .- G .-Bl . Nr . 88 , in

Betreff der Regelung der polizeilichen Abschaffung und des Schub¬
wesens , können gemäß ß 2 , Absatz 5 , Personen , welche in dem Gel¬
tungsgebiete dieses Gesetzes nicht heimatberechtigt sind , aus Gründen
der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit aus dem ganzen Geltungs¬
gebiete oder einem bestimmten Teile desselben abgeschafft werden.

Die Beurteilung der Frage , ob der Aufenthalt bestimmter Per¬
sonen mit Rücksicht auf die öffentliche Ordnung oder Sicherheit als
unzulässig zu bezeichnen ist , steht hiebei völlig im freien Ermessen der
mit der Sorge für die öffentliche Ruhe und Ordnung betrauten
Behörden.

Dies hat der Verwaltungsgerichtshof in seiner nachstehend abge¬
druckten Entscheidung vom 20 . April 1921 , Z . 2636 ex 1921/V . G .H .,
auch anerkannt:

Der Berwallungsgerichtshos hat mit Beschluß von heute die am
23 . Februar 1921 eingelangte Beschwerde deS Ire Sieder , Handelsmann in
Wien , gegen die Entscheidung des Landeshauptmannes von Wien vom
26 . Jänner 1921 , M .Abt . 55 , Z . 189/o , betreffend seine, seiner Frau und
seiner zwei ältesten Kinder Abschaffung aus dem Gebiete der Republik nach
Einsicht in die Administrativakten , nach den 3 iit . s und 21 des Gesetzes
vom 22 . Oktober 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 36 ex 1876 , ohne weiteres Verfahren
zurückgewiesen , weil durch Z 2, Absatz 5 , des Gesetzes vom 27 . Juli 1871,
R .- G .-Bl . Nr . 88 , die Abschaffung von Personen , die im Geltungsgebiete dieses
Gesetzes nicht heimalberechttgt sind , völlig , also auch hinsichtlich des Umfanges
der Erhebungen Uber die Umstände , die ihren Aufenthalt im Jnlande unzulässig
erscheinen lasten , dem freien Ermessen der mit der Sorge für die öffentliche
Ruhe und Ordnung betrauten Behörden anheimgegeben ist ; Erhebungen über
die Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers und der ihm in der Staats¬
angehörigkeit folgenden Familienmitglieder anzustellen , hatte aber die Behörde
deshalb keinen Anlaß , weil er noch am 21 . Oktober 1920 , also geraume Zeit
nach dem Eintritte der Wirksamkeit der Bestimmungen des Staatsvertrages
von St . Germain en Lahe seine Erklärung polnischer Staatsangehöriger zu
sein, wiederholt und eine andere Angabe weder in seiner mündlichen , noch in
seiner schriftlichen Berufung gegen das Abschaffungserkenntnis , das mit der
angefochtenen Entscheidung bestätigt wurde , vorgebracht hat.

Auf die erst in der Beschwerde geltend gemachte Einwendung , der Be¬
schwerdeführer habe auf Grund der Bestimmungen des bezeichneten Staats-
Vertrages die österreichische Staatsbürgerschaft durch Option erworben — ob
der Zeitpunkt dieses Erwerbes vor oder nach das Abschaffungserkenntnis fällt,
ist dabei in der Beschwerde nicht angegeben — konnte der Gerichtshof im
Hinblicke auf Z 5 des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 nicht eingehen.

10 . — Ueberzählige Wohnräume.
11 . Erteilung des Exequaturs.
12 . u . 13 . Fuhrwerksverkehr.
14 . Verpflegskosten.
15 . Drogistenkonzesfionen.

tl . Normativbkstimmunge « :
16 . Ausgestaltung zu Betrieben.
17 . Heimgefallene Gräber.
18 . Beerdigungskostenrückstände.
19 . Gipsschlacken - und Betonplatten Anton Tutsch.

B e r z ei ch n is d er im Bundesgesetzblatt - für die Repu¬
blik Oesterreich und imLandeSgesctzblatte für Wien
veröffentlichten Gesetze . Vollzugsanweisungen,
Verordnungen und Kundmachungen.

Mieterschutzverordnung.
8 .

Berechnung der Gasbeleuchtungskosten
Bei der Berechnung der Gasbeleuchtungskosten sind die

Preise nicht nach den schon überholten niedrigen Preisen eines
vorangegangenen Zeitabschnittes , also nicht nach den für diese Zeit
tatsächlich geleisteten Zahlungen , sondern nach den zur Zeit der
Verhandlung vor dem Mietamte geltenden oder mit Sicherheit
wenigstens vorläufig für die Zukunft zu gewärtigenden Preis¬
ansätzen zu berechnen.

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 30 . Dezember
1920 , Z . 5988/20 , M .Abt . 15, ' Z . 1020/21.

Der Verwalrungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
Luise W . und Kamilla F . m Wien gegen die Entscheidung de-:
Metamles für den 14 . Wiener Gemeindebezirk vom 8 . Juli 1920.
Z 181/20 , betreffend das Ausmaß der zulässigen Steigerung de
Mietzinse , dir angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht begründet
aufgehoben.

Entscheidungsgrüwi> e:  Die Beschwerdeführerinnen haben von
der belangten Behörde im Mai 1920 begehrt , eine neuerliche Erhöhung der
Mietzinse in ihrem Hause um 117 Prozent als zulässig zu erklären.

Bei der Verhandlung wurde unter anderem festgestellt , daß sich die Kosten
des Gasbezuges für die dem Hauseigentümer obliegende Stiegenbeleuchtung in
den der Verhandlung bis Ende Mai 1920 vorausgegangenen 12 Monaten
gegenüber dem Jahre 1914 um 689 L 60 ll erhöht hatten . Auf die zuerst
verlangte Berücksichtigung auch der Erhöhung der Auslagen für die dabei ver¬
brauchten Netze und Glühkörper haben die Hauseigentümerinnm laut einer
Angabe in einer amtlichen , von den Streitteilen allerdings nicht unterfertigten
Niederschrift über das Ergebnis der Verhandlung verzichtet ; über das Maß
der Berücksichtigung der Auslagen , die im Vorjahre für Erhaltungsarbeilen
am Hausdache aus Anlaß eines Schadens durch Windsturm aufgewendet
werden mußten , bei der Ermittlung des alljährlichen Erhaltungsaufwandes
waren die Beisitzer des Mietamtes verschiedener Ansicht , indem der eine den
dritten , der andere nur den zehnten Teil dieser Zahlung als den durchschnittlich
in jedem Jahre für die Instandhaltung des Daches erforderlichen Aufwand
gelten lasten wollte . Schließlich einigte sich die Mehrheit des Senates auf
6V» Jahre als die Zeit , auf die diese Kosten zu verteilen seien.

Mil der angefochtenen Entscheidung wurde nach dem Gesamtergebnisse
der Verhandlung das Ausmaß der zulässigen weiteren Erhöhung der Miet¬
zinse gegenüber jenen vom Jahre 1914 mit nur 25 Prozent bestimmt , indem
hiebei

1 . die Auslagen der Beschwerdeführerinnen für den Gasbezug nicht nach
den zur Zeit - er Entscheidung geltenden Preisfestsetzungen der Gemeinde für
d«S von ihr gelieferte Leuchtgas , sondern nach den von den Beschwerdeführerinnen
in den abgelaufenen 12 Monaten — da die Preise für Gas wesentlich geringer
waren — tatsächlich geleisteten Zahlungen der Rechnung zugrunde gelegt;

2 . Auslagen für die Netze und Zylinder zur Stiegenbeleuchtung über¬
haupt nicht berücksichtigt werden und



3 . von dem für Dachdeckerarbeiten in den abgclausenen 12 Monaten
bezahlten Betrage nur der zwischen dem I . Mürz und ' 1. Oktober liegende
Teil von einen 6 ^2 bis 2/ 1, als der im Durchschnitte jedes Jahres wieder¬
kehrende Erhaltungsaufwand angenommen wurde.

Die Beschwerde bringt dagegen vor:
1. Der Aufwand für den Gasbezug sei mit Unrecht nicht nach dem

neuen erhöhten Preise von 5 L für den Kubikmeter , an dessen Herabsetzung
gar nicht gedacht werden könne , sondern nach dem früheren , für die Zeit , in
der die Zinserhöhung gelten soll, gar nicht in Betracht kommenden , weit
geringeren Preise von durchschnittlich 1 X 23 k berechnet worden.

2 . Die Auslagen für die Erneuerung der Beleuchtungskörper seien unter
Zugrundelegung der allgemein anerkannten Erfahrung , daß in jedem Jahre
durchschnittlich für jede Gasflamme vier Netze und zwei Zylinder verbraucht
werden , mit in Abschlag zu bringen gewesen.

3 . Die verrechnet « ! Dachdeckerarbeiten Hütten jenen Umfang nicht über¬
schritten , den sie jedes Jahr erreichen ; der dafür bezahlte Betrag hatte deshalb
voll und nicht bloß mit einem Teilbeträge berücksichtigt werden muffen ; anstatt
eine ganz willkürliche Mittelmeinung anzunehmen , Hütte das Mietamt hierüber
ein Sachverständigengutachten einholen müssen , daß dies unterlassen und der
bezeichnete Vorgang eingeschlagen wurde , bedeutete einen wesentlichen Ver¬
fahrensmangel.

Von diesen Beschwerdepunkten war vorerst der zweite im Hinblick - auf
8 5 des Gesetzes vom 22. Oktober 1875 als unzulässig von der Prüfung durch
den Gerichtshof auszuschließen , der infolge des amtlich festgestellten Rücktrittes
der Beschwerdeführerinnen von der Forderung , daß auch dieser Aufwand be¬
rücksichtigt werde , eine Entscheidung über die Berechtigung dieses Begehrens
nicht gefällt worden ist und die Nichtberückstchtigung dieser Forderung nicht
zum Gegenstände einer Beschwerde gemacht werden kann.

Die Frage , ob die Arbeiten zur Instandhaltung eines Daches bloß den
Umfang der alljährlich notwendigen derlei Arbeiten erreicht oder ob sie den in
mehreren Jahren zusammen nötigen solchen Arbeiten gleichgekommen find,
derart , daß durch ihre Vornahme ein derartiger Aufwand für mehrere folgende
Jahre entbehrlich geworden ist, und falls dieser zweite Fall Vortag , für wie viel
Jahre dies anzunehmen ist, kann allerdings nur aus Grund von Fachbekennt¬
nissen und Erfahrungen beantwortet werden ; der Besitz solcher Erfahrungen
ist aber bei den zur Mitwirkung an den Entscheidungen eines Mietamtes
Berufenen vom Gesetzgeber vorausgesetzt worden.

Dies ergibt sich aus der Bestimmung im dritten Absätze des H 17 der
Mieterschutzverordnung vom 26 . Oktober ! S18 , R .-G .-Bl . Nr . 381 , daß dem
Mietamte die Einvernehmung von Auskunftspersoncn gestattetist;  zu
diesen Auskunftspersonen gehören auch die Sachverständigen ; wenn das Gesetz
die Mietämter bloß berechtigt , aber nicht verpflichtet , Auskunstspersonen einzu¬
vernehmen , so ist damit ausgesprochen , daß den Beteiligten ein verfahrens¬
rechtlicher Anspruch aus die Zuziehung von Sachverständigen nicht zustcht . Es
kann deshalb in der Unterlassung einer solchen Zuziehung ein Berfahrens-
mangel nicht erblickt werden.

Die in Z 2, Z . I , der Mieterschutzverordnung vom 26 . Oktober 1918,
R .-G .-Bl . Nr . 381 , als zulässig erklärte Erhöhung von Mietzinsen nach Maß
gäbe der Erhöhung der regelmäßigen jährlichen Auslagen für Erhaltung und
Verwaltung des Hauses soll den Vermieter davor bewahren , den Ertrag seines
Besitzes nicht nur nicht erhöht , sondern durch eine unvergütete Steigerung
seines unvermeidlichen Aufwandes für dessen Erhaltung und Verwaltung sogar
noch vermindert zu sehen . Soll dieses  Ziel erreicht werden , so muß die
ihm gestattete Erhöhung der Mietzinse auch zeitlich — so weit als möglich —
gleichen Schritt halten mit der Steigerung seines in Rede stehenden Aufwandes.
Es müssen daher der Ermittlung der Höhe der ihm erlaubten Mietzins¬
steigerung seine Erhaltungs - und Verwaltungskosten mit jenem voraussicht¬
lichen , also noch nicht feststehenden , aber doch so genau als möglich zu
berechnenden Betrage zugrunde gelegt werden , den sie in jener — der
Zukunft ungehörigen — Zeit erreichen werden , für die die Mietzinssteigerung
gelten soll . Bei der Berechnung dieses Betrages muß naturgemäß zunächst
von jenen Auslagen ausgegangen werden , die dem Hausbesitzer in der letzten
Zeit schon erwachsen sind , da in der Regel diese Erfahrungsialsachen mit der
verhältnismäßig größten Sicherheit Schlüsse auf die Höhe der künftigen gleich¬
artigen Auslagen zulassen werden . Dort und insoweit aber , als auf andere
Weise mit größerer Sicherheit auf die Höhe dieser Auslagen geschloffen werden
kann , wird diese Ermittlung nicht nach der minder zuverlässigen , sondern nach
der sichereren Erwartung stattfinden müssen . Wird dieser Grundsatz auf die
Frage angewendet , wie der — neben dem Ausmaße  des voraussichtlichen
Gasverbrauches für die Beleuchtung der Stiegen — für den bezüglichen
künftigen Aufwand der Beschwerdeführerinnen maßgebende Preis  des
Leuchtstoffes in die Rechnung einzusetzen ist, so zeigt sich, daß dieser Preis nicht
nach den längst überholten niedrigen Preisen eines vorangegangenen Zeit¬
abschnittes , also nicht nach den für diese Zeit tatsächlich geleisteten Zahlungen,
sondern nach der mit einiger Sicherheit wenigstens vorläufig als auch für die

ukunft , für die die Mietzinssteigerung gelten sollte , noch zu gewärtigenden
reiSfestsetzung zur Zeit der Verhandlung vor dem Mietamte zu berechnen

gewesen wäre . Durch die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegende
abweichende Berechnung ist also in diesem Punkte das Gesetz verletzt worden.

»
Berechnung von Mehrauslagen.

Bei der Berechnung der Mehrauslagen ist von den vor
Kriegsbeginn in Geltung gestandenen Preisen auszugehen ; cs
ist daher unzulässig , wenn bei einem seither erfolgten Wechsel

in der Person des Hauseigentümers nicht die Friedens -,
sondern die im Zeitpunkte des Hauskaufes in Geltung gestan¬
denen Preise zugrundegelegt werden.

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 22 . Jänner
1921 , Z . 5930/20 , M .Abt . 15 , 1883/21.

Der Berwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Ferdinand Sp . gegen die Entscheidung des Mietamtes für den
6 . Bezirk der Stadt Wien , Z . Reg . 243/20 , betreffend eine Miet¬
zinserhöhung , die angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht be¬
gründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Der Eigentümer des Hauses Wien,
6. G.-Straße 62, suchte im September 1920 beim Mietamte Wien VI, aus
Grund von ausgewiesenen Mehrauslagen für die Erhaltung und Verwaltung
des Hauses um die Zulüsfigkeitserklärung der Erhöhung des Mietzinses um
80 Prozent an Auf Grund der hierüber am 6. September 1920 durchge-
führten mündlichen Verhantzlung erkannte dos genannte Mietamt mit der
Entscheidung vom 6 . September 1920 , Reg . 243/20 , die zum Februar 1921
vorgenommene Erhöhung der Mietzinse nur bis zum Ausmaße von 30 Prozent
als zulässig . In der Begründung wird darauf hingewi -sen, daß der frühere
Eigentümer das Haus zum Abbruch bestimmt und deshalb selbst notwendige
Herstellungen unterlassen hatte . Der neue Eigentümer aber , der das Haus im
Jahre 1916 käuflich erworben , habe den schlechten Bauzustand bei der Bestim¬
mung des Kaufpreises in Rechnung ziehen müssen , weshalb den ausgewiesenen
Mehrauslagen nicht die Friedenspreise , sondern die im Zeitpunkte des Haus-
kaufes in Geltung gestandenen Preise gegenüberzustellen waren . Die zur Be¬
gründung der Steigerung vorgelegtcn Rechnunzen beträfen teilweise Sturm¬
schäden und einzelne Auslagen seien nicht auf vier , sondern auf sechs Jahre
zu verteilen . Außerdem haben nicht die ganzen rechnungsmäßig nachgewiesenen
Beleuchtungskosten in Anschlag gebracht werden können , weil die Hausbesorgerin
an die Gasleitung auch einen Rechaud angeschloffen und durch vorschritts¬
widriges Absperren der Gasleitung einen beträchtlichen Gasverlust verursacht
hatte . Die von der Hausinhabung eingewendcte Befangenheit des Beisitzers
aus der Mieterschaft als Angestellten einer Mietpartei (Wahlvrrein „Gleichheit " )
wurde zurückgewiesen.

Diese Entscheidung wird in der Beschwerde zuuächst wegen mangelhaften
Verfahrens bekämpft , weil die Ablehnung des Vorsitzenden des Mietsenates
und des Beisitzers aus dem Kreise der Mieter zurückgewiesen wurde , die An-
nähme , daß das Haus zum Abbruche bestimmt gewesen sei und vom Haus¬
eigentümer keine Instandhaltungsarbeiten durchgeführt worden feie» , auf keinen
Feststellungen beruhe und weil die angefochtene Entscheidung nicht erkennen
lasse, welche Mehrauslagm und in welchem Betrage der Berechnung der
Mprozentigen Zinssteigerung zugrundegelegt wurden . Der Beschwerdeführer
wendet sich ferner gegen die Rechtsanschauung der belangten Behörde , daß der
Hauseigentümer den schlechten Bauzustand bei der Bestimmung des Kaufpreises
habe veranschlagen müssen und deshalb nur die zur Zeit der Erwerbung des
Hauses in Geltung gestandenen und nicht die Friedenspreise der Berechnung
der Mehrauslagen zugrundezulegen waren.

Der Berwaltungsgerichtshof hat hierüber nachstehendes erwogen:
Gemäß Z 2 der Micterschutzverordnung ist eine Erhöhung der Mietzinse

samt Nebcngebühren insoweit zulässig , als sie durch die nach Kriegsbegir .n
eingetretene Erhöhung der regelmäßigen jährlichen Auslagen für die Erhaltung
und Verwaltung des Hauses begründet ist. Bei der Berechnung dieser Mehr-
auslageu ist demnack von den vor Kriegsbeginn in Geltung gestandenen
Preisen auszugchen . Von dieser Bestimmung kennt die Mieterschutzverordnung
keine Ausnahme , und zwar insbesondere auch nicht in dem Falle , wenn seit
Kriegsbeginn in der Person des Hauseigentümers ein Wechsel eingetreten ist.
Die belangte Behörde glaubt für den letzteren Fall ihre gegenteilige Anschauung
darauf stützen zu können , daß der neue Hauseigentümer die Kosten der von
ihm auszusührenden Jnstandhaltungsarbeiten bei der . Bestimmung des Kauf¬
preises habe in Anschlag bringen müssen . Allein die Mieterschutzverordnung
bietet weder für eine solche Annahme , noch für di - Unterscheidung , ob ein
Käufer dies- Kosten tatsächlich in Anschlag gebrachl habe oder nicht , irgend
einen Anhaltspunkt , da sie ausnahmslos nur die Friedenspreise als Vergleichs-
grundlagc gelten läßt . Die belangte Behörde hat demnach , von einer irrigen
Rechtsanschauung ausgehend , diese iür die Zinssteigerung in Betracht kommen-
den Mehrauslagen aus einer der Mieterschutzverordnung nicht entsprechenden
Grundlage berechnet , weshalb schon aus diesem Grunde mit der Aufhebung
der angefochtenen Entscheidung gemäß 8 7 vorgegangen werden mußte . Hie¬
durch entfiel die Notwendigkeit , auf die weiteren Einwendungen der Beschwerde,
insbesondere aber auf die Frage einzugehen , ob die Begründung der ange¬
fochtenen Entscheidung erkennen läßt , welche ziffermäßigen Beträge der geltend
gemachten Mehrauslagen im einzelnen als anrechenbar erkannt wurden.

Wohnungsanforderung
4.

Verabreichung von Getränken und Speisen in
Wohnungen.

1. Die Verabreichung von Getränken und Speisen in der
Wohnung in Erwerbsabsicht gegen Entgelt ohne Konzession ist
eine Uebertretung der Gewerbeordnung , somit eine unerlaubte
Handlung und rechtfertigt daher eine Wohnungsanforderung.
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2. Mitwissenschaft des Wohnungsinhabers an der unerlaubten
Handlung bildet keine Voraussetzung der Zulässigkeit einer
Wohnungsanforderung gemäß Z 4, Punkt 60 , der Anforderungs-
Verordnung.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 25 . Jänner 1921,
Z 450/21 , M .Abt . 15 , 2362/21.

Der Bcrwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der Her¬
mine H . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes Hl der
Stadt Wien vom 9 . März 1920 , Z 27/11/20 , betreffend eine
Wohnungsanforderung , die Beschwerde als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe : Bei den Akten lieg ! eine polizeiliche
Meldung vom 2. Dezember 1919 , welche berichtet:

In der Wohnung der Beschwerdeführerin 3./2 , H .-Gasse 4 , 2 . Stock,
Nr . 5 , wurde in der Nacht vom 1 auf den 2 . Dezember 1919 ein Zech¬
gelage veranstaltet , bei dem der Sohn Richard der Beschwerdeführerin nach
Angabe der Gäste für eine Flasche Wein , angeblich Marke Kleinoschegg Derby
Sekt , sich 150 L und für eine ganz kleine Portion Wurst sich 20 L zahlen
ließ . Beim Eintritt der Polizciorgane , beiläufig um ' /«2 Uhr nachts , spielte
dort eine aus 4 Personen begehende Zigcnmrmusik . anwesend waren noch
17 Männer und 5 Frauen . Beiläufig 100 leere Weinflaschen wurden vor¬
gefunden . Die Wohnungsinhaberin war nicht anwesend und hat nach Angabe
ihres Sohnes bei Verwandten geschlafen . Die Wohnung wird schon seit zirka
drei Wochen zu nächtlichen Zechgelagen verwendet und ist auch die Haus¬
besorgerin Franziska D . damit einverstanden.

Nach Erstattung dieser Anzeige wurde die Wohnung der Beschwerde¬
führerin mittels Bescheides des Wohnungsamtes der Stadl Wien vom
31 . Dezember 1919 auf Grund des Z 4 , Punkt 6 , lit . o der Kundmachung
der niederLsterreichischen Landesregierung vom 3(VJuni 1919 , L.-G .- Bl . Nr . 160,
angefordrrt . In ihrem Einsprüche machte Beschwerdeführerin lediglich geltend,
daß sie deutschösterreichische Staatsbürgerin sei, keine andere Wohnung
bekommen könne und daß das am 2. Dezember von den Polizciorgane !! fest,
gestellte Gelage zur Feier des Geburtstages ihres Sohnes in ihrer Abwesenheit
stattgefunden habe . Die Wohnung sei, weil in einem dem Staate gehörigen
Hause befindlich , kein Gegenstand einer zulässigen Anforderung . Zufolge zweier
Amtsvermerke vom 1. März hat Franziska D ., die Hausbesorgerin des Hauses
in chcm sich die Wohnung der Beschwerdeführerin befindet , vor dem Mietamte
angegeben , daß zweimal , und zwar am 28 . November und am 2 . Dezember 1919,
anläßlich des Geburtstages des Sohnes der Beschwerdeführerin , Zusammenkünfte
in der Wohnung , einmal von 10 , das zweitem «! von 25 Personen stattfanden , es
liege indessen die Annahme nahe , daß nicht lauter Bekannte anwesend waren,
weil einem Herrn Musiker der Hut abhanden gekommen sei. Noch dem Amts¬
vermerke erklärte Beschwerdeführerin , daß nur zweimal Familienfeste in der
Wohnung abgehalten wurden.

Mit der angefochtenen Entscheidung wurde der Einspruch der Beschwerde¬
führerin verworfen , weil die Tatsache der Verwendung der angeforderten
Wohnung zu unerlaubten Zwecken nicht entkräftet worden fei.

Die Beschwerdeführerin macht geltend : I . das durchzeführte Verfahren
sei mangelhaft , weil

a) über die Verhandlung vor dem Mietamte kein Protokoll geführt
wurde,

b) aus dem Erkenntnisse nicht ersichtlich sei, ob daS belangte Mietamt
die Mitwissenschaft der Beschwerdeführerin in Betreff der unerlaubten Ver¬
wendung angenommen habe,

o) der der Anforderung zugrunde liegende Tatbestand aus dem Erkenntnisse
überhaupt nicht ersichtlich sei.

II . Es liege unrichtige Beurteilung des Gesetzes vor , weil die Ver¬
wendung einer Wohnung für Zechgelage den Tatbestand einer unerlaubten
Verwendung nicht begründe.

Der Gerichtshof hat erwogen:
sä 1. Die Beschwerdeführerin hat weder im Berwaltungsverfahren , noch

auch in der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde behauptet , daß ihr der der
Anforderung zugrundeliegende Tatbestand nicht bekannt oder daß er unrichtig
sei, sie hat sich lediglich darauf beschränkt , auszuführen , daß sie keinerlei
Schuld an jener Verwendung ihrer Wohnung treffe , die den Rechtsgrund
für die Anforderung abgegeben hat . Es geht ferner aus der verwaltungs-
gcrichtlichen Beschwerde ganz deutlich hervor , daß die Beschwerdeführerin sich
vollständig darüber im klaren ist, daß auch der angefochtenen Entscheidung
derjenige Tatbestand zugrunde liegt , der in der polizeilichen Anzeige dargestellt
wird . Es kann darum , wenn selbst die von der Beschwerdeführerin unter la)
und «) gerügten Mängel des Verfahrens als solche anerkannt werden müßten,
nicht davon die Rede sein, daß sie nachteilig auf die Rechtsverteidigung der
Beschwerdeführerin eingewirkt hätten , somit im Sinne des Z 6 des Ber-
wallungsgerichtshofgeseyes wesentliche gewesen feien.

aci II . Aus dem der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden
aktenmäßigen Tatbestände geht aber hervor , daß in der Wohnung der
Beschwerdeführerin wiederholt und regelmäßig im größeren Umfang Getränke
und Speisen in Erwerbsadsicht gegen Entgelt verabreicht wurden , womit
unbefugt , nämlich ohne Konzession , das Gast - und Schankgewerbe ausgeüdt
worden sei, worin eine Uebertrelung der Gewerbeordnung im Ginne des
Z 132 , lit . a , der Gewrrbegesetznovelle , somit eine unerlaubte Handlung gelegen
ist. Dle Mitwissenschaft des Wohnungsinhabers an der unerlaubten Handlung
bildet nach § 4 , Punkt 8 , lit . e der Kundmachung der niederösterreichischen
Landesregierung keine Voraussetzung der Zulässigkeit ihrer Anforderung aus
dem Grunde einer solchen Verwendung , weshalb auch der von der Beschwerde¬

führerin gerügte Mangel des Verfahrens durch Unterlassung der Erhebung
über ihre Mitwissenschaft nicht vorhanden ist.

Die Beschwerde mußte als unbegründet abgewiesen werden.

5.
Schon die Verlautbarung der Magistratskuud-

machung vom 15 . Juli 1S2 « gilt als Anforderung.
Es unterliegt keinem Zweifel , daß schon durch die Ver¬

lautbarung der Magistratskundmachung vom 15 . Juli 1920,
Z . 4666/20 , die Anforderung aller darin bezeichneten Wohnungen
als erfolgt zu gelten hat , so daß eine besondere Zustellung von
Einzelanforderungsbescheiden oder auch nur der allgemeinen
Verfügung , an die einzelnen davon Betroffenen , kein Erfordernis
für die Giltigkeit und Wirksamkeit der Anforderung gegenüber
den Einzelnen bildet.

Die Aufforderung zur Räumung der durch die Kundmachung
angeforderten Wohnung , im einzelnen Falle , stellt sich als die
Verfügung eines städtischen Wohnungskommisfärs dar , das ist
einer Amtsstelle des Wiener Magistrates , die dieser in seinem
Wirkungskreise als politische Bezirksbehörde im Zuge des Ver¬
fahrens , zur Zwangsvollstreckung einer Wohnungsanforderung
im Sinne der kaiserlichen Verordnung vom 20 . April 1854,
R .-G .-Bl . Nr . 96 , und zwar insbesondere der 4 und 5
dieser Verordnung getroffen hat.

Aus diesem Grunde unterliegen die Bescheide des Wohnungs-
kommissärs auf Räumung nicht der Ueberprüfrng des Mietamtes
und es liegt daher für das Mietamt keine Veranlassung vor,
über Einsprüche gegen Anforderungen , die durch die zitierte Kund¬
machung erfolgen , eine Verhandlung durchzuführen , so daß die
u limine Abweisung des Einspruches seitens des Mietamtes ge-
rechtferigt erscheint.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 5 . Februar 1921,
Z . 699 , M .Abt . 15 , 2624.

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde des Isaak K . in
Wien gegen die Entscheidung des Mietmntes IV der Stadt Wien vom
1. Dezember 1920 , Z . 349 , betreffend die Zurückweisung seines Ein¬
spruches gegen die Anforderung einer Wohnung , als unbegründet ab¬
gewiesen.

Entjcheidungsgründe:  Das Wohnungs - und Siedlungsamt der
Stadt Wien hat am 6. August 1920 durch den Wohnungskommifsär für den
4 Gemeindcbezirk den Beschwerdeführer aufmerksam gemacht , daß seine Wohnung
zufolge der auf Grund des mit Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 80 . Juni 1920 , L.-G .-Bl . Nr . 855 , abgeänderten Z 20 der
Kundmachung dieser Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L -G .-Bl . Nr . 160,
vom Wiener Magistrate am 15 . Juli 1920 unter Z . 4666 erlassenen , durch
Anschlag öffentlich kundgemachten allgemeinen Anordnungen angefordert gelte
und ihn deshalb angewiesen , die Wohnung sofort zu räumen . Schon am nächst¬
folgenden Tage brachte der Beschwerdeführer darauf beim Wohnungsamte eine
als „ Vorstellung gegen dieses Anforderungserkenntnis , beziehungsweise Berich-
tigung " bezeichnet ? Eingabe ein , worin , er unter Berufung darauf , daß ihm
die Wiener Polizcidirektion am 80 . Juli 1920 eine sechsmonatliche Fortsetzung
feines Aufenthaltes in Wien gestatte ! habe und daß sonach bei ihm jene Vor¬
aussetzungen nicht gegeben seien , an die die Wirksamkeit der in jenen Kund¬
machungen ausgesprochenen Wohnurgsanforderung gebunden sei sowie unter
Bestreitung der Giltigkeit der Kundmachungen die Außerkraftsetzung dieses als
„Anforderungserkenntnis " bezeichneten Bescheides begehrte . Nach Feststellung
der Tatsache , daß die Polizeidirektion die erwähnte Aufenthaltsbewilligung
widerrufen und daß auch die niederösterreichische Landesregierung ihm eine Be¬
willigung zur Verlängerung des Aufenthaltes nicht gewährt hat , hat das be¬
langte Mietamt die bezeichnete Eingabe , ohne hierüber eine Verhandlung ab-
zuhalten , als Einspruch gegen die Anforderung der Wohnung , die mit der
Magistratskundmachung vom ! 5 . Juli 1920 erfolgt und in Rechtskraft getreten
sei, deshalb als unzulässig zurückgewiesen und hiebei bemerkt , daß der ange-
fochtene Bescheid nur eine Maßregel zum Vollzüge der rechtskräftigen Wohnungs-
ansorderung sei. Diese Entscheidung wird unter Hinweis auf die erwähnte,
angeblich noch bis Ende Jänner 1921 gütige Aufenthaltsbewilligung sowie
auch mit der Behauptung als gesetzwidrig bekämpft , daß das Mietamt ver¬
pflichtet gewesen sei, auf die Eingabe als Einspruch gegen die Anforderung der
Wohnung einzugehen und in der Sache selbst zu entscheiden , auch sei das Ver-
fahren mit wesentlichen Mängeln behaftet ; als solche werden vorgebracht , daß
keine mündliche Verhandlung über den erwähnten Einspruch durchgeführt , dann
daß in der Entscheidung die Frist nicht bestimmt wurde , binnen welcher die
Räumung der Wohnung erfolgen muß.

Der Gerichtshof mußte bei seiner Entscheidung davon ausgehen , laß
beide Streitteile darüber einig sind , daß die Eingabe des Beschwerdeführers,
mit der er die Mahnung des Wohnungskommisfärs vom 6 . August 1920
beantwortete , als Einspruch gegen die Anforderung seiner Wohnung zu be-
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handeln war . Bei einer solchen Auffassung dieser Eingabe handelt es sich dann
nur mehr darum , ob diese Anforderung als schon mit der bezeichneten allge-
meinen Verfügung des Wiener Magistrates vom 15 . Juli 1920 , Z . 4686,
ungeachtet diese dem Beschwerdeführer nicht eigens zugestellt worden ist, oder
als erst mit jenem dem Beschwerdeführer zugestellten Bescheide des Wohnungs-
kommiüärs erfolgt anzuseben ist.

Diese Frage ist durch die Kundmachung des MaaistrateS , wie sie aus
Grund de« mit der Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
vom IO. Juni 1920 , L -G .-Bl . Nr . 385 , in deren Kundmachuna vom 30 . Juni
1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , eingeschalteten 8 4 ck erlassen , eindeutig beantwortet.
Weder nach dem Wortlaute — es heißt nickt , daß die Wohnungen angefordert
werden sollen,  sondern : Daß mit dem Tage der Verlautbarung der Kund¬
machung des Magistrates die Wohnungen als anaefordertzu gelten
haben — noch nach der deutlich erkennbaren Absicht der Landesregierung
kann daran gezweifelt werden , daß schon durch die dort in Aussicht genommenen
Verlautbarungen die Anforderung aller darin bezeichneten Wohnungen als er¬
folgt gelten soll, so daß eine besondere Zustellung von Einzelanforderungs-
bescheiden oder auch nur der allgemeinen Verfügung an die einzelnen davon
Betroffenen kein  Erfordernis für die Giltigkeit und Wirksamkeit der Anfor¬
derung gegenüber dem Einzelnen bildet . Auf diese Weise ist allerdings in allen
Füllen , in denen sich ein Zweifel darüber ergeben kann , ob die Voraussetzungen
für die Anwendbarkeit der allgemeinen Anforderungsverfügungen aus eine be¬
stimmte Wobnung vorliegen oder nicht und ob deshalb diese Wohnung giltig
angefordert sei oder nicht , die Klarstellung dieser Frage - abweichend von
den sonst allgemeinen Verfahrensregeln — aus dem Anforderungs¬
verfahren  des Wohnungsamtes völlig ausgeschaltet . Da der Beschwerde¬
führer innerhalb der im Z 18 der Kundmachung der Landesregierung vom
30 . Jnni 1918 bezeichneten Einspruchsfrist nach der am 15 . Juli 1920 er¬
folgten allgemeinen Verlautbarung der erwähnten magistratischen Kundmachung
einen Einspruch an das Mietamt nicht eingebracht hat , kann die Frage uner-
örtert bleiben , ob nach den Bestimmungen des neuen 8 4ä der maßgebenden
Vorschrift ein Einspruch gegen die darin vorgesehenen Wohnungsanforderungen
überhaupt zulässig ist, ob also die Mietämter überhaupt durch derartige Ein¬
sprüche in die Lage gesetzt werden können , auf eine sachliche Prüfung der Frage
einzugehen , ob im einzelnen Falle eine bestimmte Wohnung nach jenen Be-
Kimmungen als angefordert zu gelten hat . Im vorliegenden Falle lag aber die
Verfügung eines städtischen Wobnungskommissärs vor , das ist einer Amtsstclle
des Wiener Magistrates , die dieser in seinem Wirkungskreise als politische
Bezirksbehörde im Zuge eines Verfahrens zur Zwangsvollstreckung einer
Wohnungsanforderung im Sinne der kaiserlichen Verordnung vom 20 . Avril
1854 , R .-G .-Bl . Nr . 96 , und zwar insbesondere der ZZ 4 und 5 dieser Ver¬
ordnung getroffen hatte . X

Wird dies erwogen , so zeigt sich, daß im vorliegenden Falle das Miet¬
amt den am 7. August 1920 eingebrachten Einspruch gegen eine Wohnungs¬
anforderung , die es als bereits am 15 . Juli 1920 erfolgt ansah , während es
in dem Bescheide des Wohnungskommifsärs nicht eine selbständige zweite solche
Anforderung , sondern nur eine zum Vollzugsverfahren gehörige Mahnung
erblickte, mit Rücksicht darauf , daß jene Anforderung jedenfalls seiner Heber-
vrüfung nicht mehr oder überhaupt nicht unterlag , mit Recht als unzulässiig
zurückgewiesen bat , ohne auf die sachlichen Einwendungen gegen die Anwend¬
barkeit der erwähnten Kundmachung auf die Wohnung des Beschwerdeführers
einzugehen . Wegen dieser Unzulässigkeit einer Prüfung der Gesetzlichkeit der
Anforderung war auch dem Mielamte kein Anlaß gegeben , über die - wenn
sie als Einspruch anzusehen war — unzulässige Eingabe des Beschwerdeführers
eine Verhandlung durchzuführen.

«
Verfahrens »« angel aus Nichtberiicksichtigung einer

Einwendung der Partei.
Es begründet einen Verfahrensmangel , wenn einer Ein¬

wendung der Partei gegen das Vorhandensein des Anforderungs¬
grundes keine Beachtung geschenkt und darüber keine Erhebungen
unter Wahrung des Parteiengehörs über das Ergebnis gepflogen
werden.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 11 . Jänner 1921,
Z . 4802/20 , M .Abt . 15 . 1343/21.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Franz B . fun . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes XI
der Stadt Wien vom 17 . Juli 1920 , Z . 1026 . 11/20 , betreffend
eine Wohnungsanfordcrung , die angefochtene Entscheidung wegen
mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Der Beschwerdeführer hat gegen die auf
8 4 , Punkt 3 , und ß 4 , Punkt 1 der Kundmachung der niederösterreichischen
Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , Landesgesetzblatt Nr . 160 , gestützte An¬
forderung der Wohnung Tür Nr . 2/3 in seinem Hause 11 . S .-Straße 105,
schon im Einsprüche geltend gemacht , daß er diese Wohnung sofort , nachdem
sie von ihrem Mieter verlassen worden sei, mit seinem Dienstpersonal habe
belegen lassen , da ihm dieses schon vorher mit Kündigung und Anzeige bedroht
habe , wenn es nicht anders als in der bisherigen sanitätswidrigen Weise
untergebracht würde . Mit der angefochtenen Entscheidung wurde der Einspruch
unter Berufung auf 8 4 , Punkt 1 der Kundmachung verworfen , weil die für
die Anforderung geltend gemachten Gründe tatsächlich vorhanden seien, die

bisherigen Schlafräume des Personales des Beschwerdeführers seit Jahren für
diesen Zweck verwendet wurden und laut des Gutachtens des Amtsarztes im
Hinblicke auf die gegenwärtigen Wohnverhältnisse auch weiterhin für diesen
«weck verwendbar seien.

Der Gerichtshof hat einen wesentlichen Mangel des Verfahrens dann
erblickt, daß die belangte Behörde der Einwendung des Beschwerdeführers , die
anaeforderte Wohnung sei im Zeitpunkte der Anforderung gar nicht leer , viel-
mehr von seinem Personale bewohnt gewesen , trotzdem damit daS Borwalten
deS in der angefochtenen Entscheidung allein als zutreffend angenommenen
Anforderungsgrundes unter Angabe bestimmter entgegenstehender Tatsachen
bestritten wurde , gar keine Beachtung geschenkt und darüber keine Erhebungen
unter Gewährung des Parteiengehörs über deren Ergebnis gepflogen hat.

Wegen dieses Mangels erfolgt die Behebung der angefochtenen Ent¬
scheidung gemäß 8 6 des Verwaltungsgerichishofgesetzes.

7 .
Uebertraguug von Mietrechten.

Wer seine Mietrechte einem anderen überträgt , ohne daß
der Hauseigentümer sein Einverständnis damit erklärt hätte , '
bleibt bis zur Auflösung seines Mietvertrages mit dem Haus¬
eigentümer Mieter der Wohnung mit allen Rechten und Pflichten
eines solchen und fein Vertragsverhältnis zum Uebernehmer der
Wohnung kann nur das der Untermiete sein.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 22 . Jänner 1921,
Z . 5211/20 , M .Abt . 15 . 1637/21.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Philipp
B . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den 2 . Bezirk
der Stadt Wien vom 30 September 1920 , Z . II 2017/20,
betreffend eine Wohnungsanforderung , die Beschwerde als unbegründet
abgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Das Wohnungsamt der Stadt Wien
hat mit Beschluß vom 8. August 1920 die vom Beschwerdeführer in dem
Hause Wien , 2 . T .-Straße '24 , Tür 17 , gemi -iet - Wohnung gemäß 8 4,
Punkt 6 a der Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom
80 . Juni 1919 , Z . 160 Landesgesetzblatt , angefordert , weil festgestellt sei, daß
der Wohnungsinbaber sie gegen einen hohen Ablösungsbetrag in Untermiete
zu geben beabsichtigte . Dem vom Wohnungsinhaber dagegen erhobenen Ein¬
spruch gab daS Wohnungsamt Wien 2 nach durchgeführter Verhandlung keine
Folge , weil aus der Aussage der vernommenen Zeugen , aus dem vom
Wohnungsinhaber unterschriebenen Vertrage und aus dem Umstande , daß bis
zur Anforderung eine Befragung des Hauseigentümers wegen der Unter-
vermietung nicht erfolgt war , die Absicht des Inhabers der Wohnung , diese
in Untermiete zu geben , klar hervorgehe.

Diese Entscheidung wird in der Beschwerde als gesetzwidrig bekämpft,
weil der Beschwerdeführer nur die Absicht hatte , die Wohnung samt Einrichtung
und Mieirechten zu verkaufen , und weil in diesem Falle alle rechtlichen Be¬
ziehungen zu dem Vermieter gelöst worden wären , so daß der neue Mieter sich
mit diesem wegen Abschlusses eines neuen Mietvertrages hätte ins Einver¬
nehmen setzen müssen.

Der VerwaltungSgerichtshof gelangte aus nachstehenden Erwägungen zur
Abweisung der Beschwerde:

Den BerhandlungSschriften liegt nachstehende , vom Beschwerdeführer
gefertigte schriftliche Erklärung bei : „Ich verkaufe an Herrn Dr . Anton St.
meine Wohnung samt Möbeln und Mietrechten um den Betrag von 550 .000 L
und verbleibe bis zur Aufnahme des Inventars Herrn Dr . St . im Worte.
Provision - frei , Wien , am 3 , August 1920 . " Aus dieser Erklärung , die vom
selben Tage datiert ist, an dem die Anforderung erfolgte , geht mit aller
Deutlichkeit hervor , daß der Beschwerdeführer seine Mietrechtc an der ange-
forderten Wohnung an eine dritte Person zu übertragen beabsichtigte . Da er
hiebei ganz selbständig kraft seiner ihm als Mieter zustehenden Rechte vorging
und selbst nicht behauptet , daß auch der Hauseigentümer dieser Verabredung
beigezogen worden wäre und seine Bereitwilligkeit geäußert hatte , mit dem
Uebernehmer der Wohnung in ein unmittelbares BertragSverhältniS zu treten,
so wäre hiedurch keineswegs , wie in der Beschwerde geltend gemacht wird , sein
Vertrag - Verhältnis zum Vermieter erloschen . Wäre somit im Falle des Ab¬
schlusses eines der vorbezeichneten Erklärung entsprechenden Vertrages der
Beschwerdeführer weiterhin bi ; zur Auflösung des Mietvertrages mit dem
Hauseigentümer Mieter der Wohnung mit allen ihm als solchen obliegenden
Rechten und Verpflichtungen geblieben , so konnte daS Vertragsverhältnis
zwischen ihm und dem Uebernehmer der Wohnung nur das einer Untermiete
(8 1098 a de» a. b. G . B .) sein . Insofern - die angefochtene Entscheidung des
weiteren sich auch noch auf die Aussage der bei der Einspruchsverhandlung
vernommenen Zeugen stützt, so ist zwar mangels Aufnahme einer Verhaud-
lungSschrift aus den Akten über den Inhalt der Zeugenaussagen nichts zu
entnehmen , allein der Beschwerdeführer bestreitet nicht , daß sie mit dem
erwähnten Schriftstücke im Einklänge stehen.

Wenn sonach die belangte Behörde auf Grund dieses Tatbestandes von
der Annahme ausgegangen iü , daß der Beschwerdeführer zur Zeit der An¬
forderung der Wohnung tatsächlich die Absicht hatte , diese i» Untermiete zu
geben , und wenn sie infolgedessen gemäß 8 4 , Punst 6 a , die Anforderung
der Wohnung als zulässig erkannte , so konnte darin keine Gesetzwidrigkeit

! erkannt werden.
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8.
Die bloße Abhaltung eines Zechgelages rechtfertigt

eine Wohnnngsanfordernng nicht.
Eine Wvhnunstsanforderiwq wegen Verwendung zu uner¬

laubten Zwecke» ist nur dann gerechtfertigt , wenn solche Zwecke
verwirklicht werden , die durch eine Rechtsnorm verboten sind.
Die bloße Abboltuna eines Zechgelages verstößt gegen keine
Rechtsnorm und rechtfertigt daher eine Wohnungsanforderuna

Verwaltunasgerickitsboserkenntnis vom 3. Februar 1921,
Z . 652/21 . M .Abt . 15 . 2193/21.

Der Verwaltungsgerichtshof bat über Beschwerde der Anna H.
in Wien wider die Entscheidung des Mietamtes VI tl der Stadt Wien
vom 20 . Mai 1920 , Z . 2087 , betreffend eine Wohnnngsanfordernng.
die angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht begründet anfgeboben.

Entscheid » ngs gründe : Mitt -f? der anacfochtene » Entscheidung
wurde der Einsvruch der BesckwerdesMrerm aeoen die Anforderung ihrer
Wobnuna im Kons - in Wien 8 . L.-Gaffe34 », TUr 4 . durch d°S Wohnungsamt
für den 8 . Bezirk verworfen . „ , ^ .

Diese Anforderung war aus dem Reebtsarunde des 8 4 , Absatz 1,
H 6a der Kundmacbuna der niederösterreichiscken Landesreaieruna vom
30 . Juni 1919 . L.-G .-Bl . Nr . 160 , erfolgt , weil die Wohnung zu unerlaubten
Zwecken verwendet worden sei.

Die angefochtene Entscheidung ist aus den näher bezeichnet «« Tatbestand
aestützt . ..daß die Wohnung nach dem 1. Juli 1919 , n Z -cha-lagen verwendet
wurde " , und mit dem Hinweise auf die vom Mobnnnasamte nngefübrte gesetzliche
Bestimmnna sowie damit begründet , daß diese Tatsache nickt bestritten wurde.

Di - Entscheidung des Gerichtshofes stützt fick auf folgende Erwtigungen:
Der Gerichtshof mußte der Beschwerde in dem Punkte beitreten , daß unter
den unerlaubten Zwecken deS 8 4 , Absatz 1 , Punkt 6 - der angefübrten Kund¬
machung , wie er die bereits in seinem Erkenntnisse vom 5 . März 1920,
Z 721 . näher dargelegt bat , nur solche Zweck- zu verstehen find , deren Ver¬
wirklichung durch eine Rechtsnorm  verboten ist.

Diese Auffassung wird durch die Erwägung unterstützt , daß die Anordnung
der Verwirkung des Wobnungsrechtes auch schon infolge der Verletzung einer
Forderung der Sittlichkeit oder der Schicklichkeit in den Räumen einer
Wohnung einen io tiefen Eingriff in das häusliche Leben begründen würde,
daß eine ausdrückliche , unzweifelhafte Bestimmung des Gesetzes gefordert
werden müßte , um die rechtlich - Zulässigkeit eines solchen Eingriffes anzu-

Da nun , wie dies der Gerichtshof gleichfalls in dem angeführten
Erkenntnisse ausgesvrochen hat , die bloße Abhaltung eines Zechgelages gegen
keine Rechtsnorm verstößt , mußte die angefochtene Entscheidung auch ohne
Prüfung der Frage , ob bier ausreichende Grundlagen für eine derartige
Tatbestandsannahme Vorlagen , als gesetzlich nicht begründet , aufgehoben
werden.

S.
Nichtzustellung des Anfordernnqsbefchlnsfes und

»nznlängUche Benützung der Wohnung.
1. Es begründet keinen Versahrensmanflel . wenn der An-

forderungsbeschluß der Partei zwar nicht zngestellt wurde , sie
aber trotzdem rechtzeitig Einspruch dagegen erhoben hat.

2.  Der Sachverhalt , aus welchem die unzulängliche Be¬
nützung der Wohnung abgeleitet wird , muß bei sonstiger
Mangelhaftigkeit des Verfahrens unter Wahrung des Parteien
gehörs festgestellt werden.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnts vom 15 . Jänner 1921,
186/21 , MAbt . 15 . 1484/21.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Franz O ., Offizials d. R ., und des Ingenieurs Otto P . in Wien
wider die Entscheidung des Mietamtes für den 7 . Bezirk in Wien
vom 17 . Juni 1920, ' Z . 222 , betreffend eine Wohnnngsanfordernng,
die angefochtene Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens auf¬
gehoben.

Entscheidungsgründe:  Mit Beschluß des Wohnungskommiffärs
für den 7 . Bezirk in Wien vom 6 . März 1920 wurde die im Hause
7 . K.-Gasse 27 , Tür 12 , an Franz O . vermietete Wohnung angesordert . da
festgestellt erscheint , daß die Wohnung unzulässig benützt wird (8 4 , Z . 4,
der Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 ).
Der vom Sohne des Beschwerdeführers überreichte Einspruch wurde auS den
Gründen des Anforderungsbescheides abgewiesen.

Die Hiergerichts -ingebrachte Beschwerde behauptet -in mangelhaftes
Verfahren , da dem Beschwerdeführer weder der Anforderungsbeschluß zngestellt
wurde , noch er Gelegenheit hatte , bei der Verhandlung zu erscheinen . Di - Fest¬
stellung der angefochtenen Entscheidung , daß der Einspruchsleger gehört worden
wäre , sei aktenwidrig . Die unzulängliche Benützung der Wohnung , welche den
Grund für die Anforderung bilde , sei keineswegs erwiesen worden.

Der Gerichtshof entnahm den Administrativakten , daß der Anforderung ? ,
besckluß vom 6 . März 1920 dem Beickwerdefübrer nickt bekanntgegeben
worden ist. Di -ier Mangel des Verfahrens erlckeint jedock im vorliegenden
Fall - nebensächlich , da gegen den Anforderungsbeschluß rechtzeitig der Ein-
svruch erhoben wurde . Dieser Einsvruch ist rwar von dem Sobne des
Beschwerdeführers erboben worden , allein zweifellos im Voll -nachtsnamen des
Beschwerdeführers . weil im Verbandlunasvrotokolle am 17 . Juni 1920 amtlick
festgestellt wird , daß der Sobn des Einsvruckslegers in Vertretung
seines Vaters  erschienen ist, jedoch die Anforderungsgründe nicht Wider-
legen konnte.

Was den weiters von dem zweiten Beschwerdeführer Otto P . geltend
gemachten Besckwerdepnnkt betrifft , nämlick daß auch er als Untermieter von
der Anforderung der Wohnung nicht verständigt worden sei, lo ergibt sich
diesfalls aus den Akten , daß dem Beschwerdeführer Otto P . Räumlichkeiten
erst nach der Anforderung weiter vermietet wurden , so daß er im Zeitvunkte
der Anforberung nicht als Untermieter erschien. Der Gerichtshof vermochte
daher nicht zu erkennen , daß das Verfahren mit einem wesentlichen Mangel
behaftet sei. Die Anforderung der Wobnung erfolgte nach 8 4 . Z . 1. Punkt 4
der Kundmachung der niederöst -rreichisch -n Landesregierung vom 3" . Juni 1919 :
die Amtsbemerknnq des Verhandlunosvrotokolles über den Emspruch belogt,
daß die AnkordernnaSgründe nicht widerlegt worden sind . Di - eben zitierte
Kundmachung ermächtigt die Gemeinden , unzulänglich benützte Wohnungen,
das sind Wohnungen , die regelmäßig nur durch unverhältnismäßig kurze Zeit
benützt werden , zum Beispiel Sommerwohnungen , Absteigquartiere u . dergl .,
anzufordern.

Da sich aus den Administrativakten ergibt , daß gegen diesen Anforderung ? ,
grund bei der Verhandlung vor dem Mietsenate Einwendungen erhoben
worden sind , ohne daß ersichtlich wäre , in welcher Richtung diele Einwendung ' »
erhoben wurden , und da der Sachverhalt , aus welchem die unzulängliche
Benützung der Wohnung abgeleitet worden ist, nicht unter Wahrung des
Parteiengehörs festgestellt wurde , io mußte die angefochtene Entscheidung
wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben werden.

,0

Ueberzählige WoknrrSume »nd der Begriff einer
einheitlichen Wohnung.

1. Als überzählig können nur Woh »räume  einer ein¬
heitlichen , dem Wohnzwecke eines und desselben Wohnungs¬
inhabers dienenden Wohnung , nicht auch ganze Wohnungen an¬
gefordert werden.

2 . Der Umstand , daß zwei Wohnungen durch eine Türe
untereinander in Verbindung gebracht worden sind , macht sie
noch nicht zu einer einheitlichen Wohnung , wenn beide Wohnungen
von verschiedenen Personen gemietet sind , und jede Wohnung
nur für ihren widmungsgemäßen Zweck verwendet wird.

Verwaltungsaerichtshofcrkenntnis vom 18 . Jänner 1921,
Z . 264 , M Abt . 15 , 1485.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Rudolf
Wilhelm Freiherrn H . ' von M . in Wien gegen die Entscheidung des
Mietamtes IV der Stadt Wien vom 25 . Mai 1920 , Z . Reg . 150/20,
wegen einer Wohnnngsanfordernng , die angefochtene Entscheidung als
gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidunasgründe:  Am 81 . März 1920 erstattete der
Gewerbeinspektor Ing . Adolf B . an den Wobnungskommiffär des 4 . Bezirkes
der Stadt Wim die Anzeiae . daß der Beschwerdeführer im Hause Nr . 15,
B .-Gasse . zunächst eine Dr -izimmerwohnnna (Tür Nr . 13 ) besitze, welche als
Bureau benützt werde , und außerdem eine Wohnung Tür Nr . 15 . die lediglich
als Absteigquartier diene , da d-r Beschwerdeführer sich ständig in Graz befinde,
wo er ein Schloß und ein - Villa besitze. Di - Wohnung Nr . 15 betrifft ein im
Alte erliegendes Wohnunqsaufnabmebtatt vom 3. Dezember 1919 , laut besten
sie aus 3 Zimmern , 1 Küche, 1 Vorzimmer und 1 Dienerzimmer samt Zugehör
besteht und von dem Wobnungsinhaber Rudolf H. allein bewobnt wird . Nack
einer vom 12 . April 1920 datierten Randbemcrknna sind di - Wohnungen 15
und 13 , n einer Wohnung vereinigt . Wohiinnq Tür Nr . 15 wird zeitweise
benützt , Tür Nr . l3 seit 1912 als Bureau . Letzterer Umstand erscheint auch
in dem die letztbezeichnete Wohnung betreffenden Aufnahmeblatt vom 3 . De-
zember 1919 bestätigt . . ^ .

Mit dem Bescheide des Wohnungskommiffärs vom 18 . April 1920 wurde
die an Rudolf H . vermietete Wohnung Tür Nr . 15 angeford -rt . da festgestellt
erscheine, daß die Wobnräume der ursprünglichen Wohnung Tür Nr . 15 über-
zählig sind (8 4 , Punkt 5 ). , . .

In dem gegen diese Anforderung ergriffenen Einspruch - wurde seitens
des Beschwerdeführers geltend gemacht , daß er die angesorderte Wohnung seit
Mai 1912 ununterbrochen bewohne und auf ste angewiesen sei ; die mit dieser
Wohnung in offener Verbindung stehende Wohnung Tür Nr . 13 sei seit Mai
1912 von der Firma Brüder H . gemietet und in ihr sei auch die Zentral-
Verwaltung der in den verschiedenen Nationalstaaten gelegenen Unternehmungen
und Realitäten des Beschwerdeführers unt -rgebracht.

Diesem Einsprüche wurde mit der nunmehr angefochtenen Entscheidung
deS Mietamtes vom 15 . Mai 1920 keine Folge gegeben , weil der vom
WohnnngSkommiffär bezogene Anforderungsgrund nicht widerlegt werden
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kannte . Die Wohnungen Tür Nr . 13 und Tür Nr . 15 seien als eine Wohnung
zu betrachten und die Wohnräume der Wohnung Tür Ne . 15 dabcr über¬
zählig.

Ueber die hiegegen hiergerichts eingebrochte Beschwerde hat der Ver-
waltungsgerichtshos nachstehendes erwogen:

Nach der Bestimmung des H 4 , Absatz 1 . Z . 5 der Kundmachung der
niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.- G .- Vl . Nr . 160,
können überzählige Wohnräume in Wohnungen mit mehr als drei Wohn-
räume angesordcrl werden , insoweit , als die Zahl der Wohnräume die Anzahl
der den Hausstand bildenden Bewohner der Wohnung um mehr als einen
Raum übersteigt , und insofern ?, als diese Wohnräume , erforderlichenfalls nach
baulicher Umgestaltung , abgesondert benützbar sind . Gegenstand einer Anforderung
unter diesem Gesichtspunkte bilde » daher nicht ganze Wohnungen , sondern nur
einer einheitlichen — dem Wohnzwecke eines und desselben Wohnungs-
inhabers dienenden — Wohnung angehörende Räume , die nach den in dieser
Kundmachung hinsichtlich der zulässigen Größe einer Wohnung getroffenen
Bestimmungen als überzählig erscheinen . Daraus ergibt sich, daß die Anforderung
aller Wohnräume der Wohnung Nr . 15 die Feststellung zur Voraussetzung
gchabi hätte , daß die beiden nebeneinander liegenden Wohnungen Nr . 15
und 13 vom Bcschwcrdeiührer gemietet und von ihm nicht nur iurch An¬
bringung einer Tür in räumliche Verbindung gebracht , sondern auch zu einer
einheitlichen Wohnung eusgestaltel wurden , von der einzelne Teile als Über¬
zählig adgctrennt weiden konnten , ohne dadurch den Wohnzwcck des Inhabers
innerhalb seiner als berechtigt anerkannten Grenzen zu beeinträchtigen . An
dieser unumgänglichen Voraussetzung der vom Wohnung ?kommiffär aus¬
gesprochenen und vom Mielamte bestätigten Anforderung s. hlt es im vor¬
liegenden Falle , da den in den Administrativakten erliegenden Wohnungs-
ausnahmeblättern nur zu entnehmen ist, daß die aus 3 Zimmern , 1 Küche
und sonstigem Zubehör bestehende Wohnung Nr . 15 von Rudolf H . gemietet
und bewohnt wurde , während die Bestandteile der Wohnuna Nr . 13 (3 Zimmer,
1 Borzimmer , 1 Dienerzimmer , ohne Küche) als von Brüder H . gemietete
Bureauräuine gekennzeichnet erscheinen und nnbestntlenermaßen ausschlttß ' ich
als solche verwendet werden . Der Umstand , daß die beiden Wohnungen durch
eine Türe m unmittelbare Verbindung gebracht worden sind , vermag an sich
die der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegende Annahme einer einheit¬
lichen Wohnung nicht zu rechtfertigen.

Da die angefochtene Entscheidung somit von einer unrichtigen Rechls-
anschauung vusgeht , war sie, ohne aus die übrigen Einwendungen der Be¬
schwerde einzugehen , als im Gesetze nicht begründet gemäß Z 7 des Verwallungs-
gerichishofgesetzcs aufzuheben.

RI.
Erteilung des Exequaturs.

Die königlich großbritannische Gesandlschafl hal mitgeleilt , daß der bis¬
herige zweite Beamte des Pemkontrollawles , Herr C . A . Macartney , zum
stellvertretenden britischen Bizrkonsul in Wien bestellt worden ist. Im Sinne
des Erlasses des Bmidesmiuisteriums für Acußeres vom 2 . Mai 1921,
Z . 26834 , ist er in dieser Eigenschaft anerkannt und zur Ausübung seiner
Funktionen zugelasse » worden . (M . Abt . 49 , 2938 .)

Die königlich norwegische Gesandlschafl hat angezeigt , daß der nor¬
wegische Staatsangehörige Christian Runs als Honorarvizekonsul dem königlich
norwegischen Honorargeneralkonsulatr in Wien zugeleill warden ist. Im Sinne
deS Erlasses deS Bundcsministeriums für Aeußeres vom 2 . Mai 1921,
Z . 25389 , ist er in dieser Eigenschaft an « kann ! und zur Ausübung seiner
Funktionen zugelassen worden . (M .Abt . 49 , 2939 .)

Herr Pascual Goicoechea y Diaz ist zum Konsul 1. Klaffe der Republik
Kuba in Wlcn ernannt morden . (M .Abt . 49 , 2786 .)

Herr Manuel Margenat Fernande ; wurde zum Generalkonsul der
argentinischen Republik in Wien mit Amtswirksamkeir für das ganze Gebiet
der Republik Oesterreich ernannt . (M .Abt . 49 , 2567 .)

Der österreichische Bundesangehörige Felix Stiaßny , 1. Stubenring 18,
wurde zum Honorarkonsul der Vereinigten Staaten von Venezuela in Wien
ernannt . Hievon wird im Sinne des Erlasses des Ministeriums für Aeußeres
vom 19 . April 1921 die Mitteilung mit dem Beifügen gemacht , daß Herr
Stiaßny bereits seit 1906 Honorarkonsul von Venezuela in Wien , jedoch bisher
bei der Republik noch n cht beglaubigt war . (M .Abt . 49 , 2827 .)

Der östeircichische Bundcsangehörige Fritz Weiß , 9 . Freiheitsplatz 14,
wurde zum Honorarkonsul der Republik Bolivia in Wien ernannt . Hievon
erfolgt iw Sinne des Erlaßes des Bvndcsministeriums für Aeußeres vom
19 . April 1921 die Verständigung mit dem Beifügen , daß Herr Weiß bisher
als bolivianischer Honorarvizekvnsul in Wien sungiert hat . (M .Abt . 19 , 2834 .)

,2.
Durchfahrt durch die Mühlsarrgerqasse im 11 Bezirke.

Auf Grund der 80 und 114 des Verfassungsgesctzes der
Bundeshauptstadt Wien vom 10 . November 1920 , L.-G .-Bl . Nr . 1,
wird die Durchfahrt von Fuhrwerk durch die Mühisangergasse im
11 . Bezirke , Kaiser -Ebersdorf , in der Richtung von der Schmidgunst-
gasse zur Kaiser -Ebersdorferstraße verboten.

Uebertretungen dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen
bis zu 2000 X oder Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.
(M .Abt . 52 , 771 .)

13
Probefahrten von Lastkraftwagen.

Auf Grund der HZ 80 und 114 des Verfassungsgesetzes für
die Bundeshauptstadt Wien vom 10 . November 1920 , 8 -G .-Bl . Nr 1,
wird die Vornahme von Probefahrten von Lastkraftwagen auf der im
19 . Bezirke gelegenen Kahlcnbergerstraße untersagt.

Uebertretungen dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen
bis zu 2000 X oder Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.
(M .Abt . 52 , 460 .)

II.
Erhöhung der Verpflegskosteu.

Kinderhospiz in Bad Hall.
Im Kinderbospiz in Bad Hall , O .-Oe ., werden ab I . März 1921 die

Verpflegskosteu für einen Zahlplatz I . Klaffe von 80 X auf 100 X , für einen
Zahlplatz 2. Klaffe von 50 X ans 70 X und lür Länder , Gemeinde » und
Korporationen von 25 X auf 50 X per Kind und Tag erhöht . (M .Abt . 9, 4518 .)

Kinderhospiz in Sulzbach.
Die Verpflegskosteu im Kinderbospiz der Gemeinde Wien in Sulpach

bei Ischl in O .-Oe . werden für die Zahlplätze 1. Klasse von 50 X auf 100 X
und für die Zahlplätze 2 . Klaffe von 30 X auf 60 X Per Kopf und Tag fest¬
gesetzt. (M .Abt . 9 , 1841 .)

Asyl - und Werkhaus.
Der von den Unternehmern des städtischen WerkhauseS an die Verwaltung

dieser Anstalt zu zahlende Zuschlag zu den Arbeitskreisen ab 1. Jänner 1921
wurde von 10 Prozent auf 30 Prozent erhöbt.

Die Verpflegsgebühr im städtischen Asyle wird ab 1 . März 192 ! von
30 X aus 50 X erhöht . (M .Abt . 9, 3289 .)

IS.

Drogistenkonzessionen.
Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 1. Bezirk,

A . 425/4.
Das magistratische Bezirksamt für den 1. Bezirk hat der offenen Handels¬

gesellschaft Siegfried Oppenheim  die Verleihung einer Konzession gemäß
8 15 , Punkt 14 der G.-O . mit der Berechtigung zum Verkaufe von Giften
und der zur -arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und Präparate , mit
Einschluß der medikamentös imprägnierten Verbandstoffe , insoferne dies nicht
ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, sowie zum Verschleiße künstlicher
Mineralwässer für den Standort in Wien , 1 . Babenbergerstraße I mangels
eines Bedürfnisses der Bevölkerung nach Vermehrung von derartigen Kon¬
zessionen verweigert . Ueber den hiegegen einqebrachlen Rekurs hat der Bürger-

>meistcr als Landeshauptmann mit Entschließung vom 11 . April 1921 die
angestrebte Konzession verliehen , weil gegen diese Verleihung ein im Gesetze
begründetes Hindernis nicht obwaltet . In Ausübung dieses Gewerbes sind die
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften genauestens einzuhalten . Diese Konzession
wurde im Gewerberegister unter Register -Z . 4988 eingetragen . Gleichzeitig
wird die Bestellung des Siegfried Oppenheim zum verantwortlichen Geschäfts¬
führer (Stellvertreter ) des vorbezeichncten Unternehmens gewerbebehördlich
genehmigt.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 1 . Bezirk,
Z . 770.

Die Anzeige , daß Dr . Edmund Blau,  seine zuletzt in Wien , 1. Rauhen-
steingaffc 5 betriebene Konzession zum Verkaufe von Gifte » und von zur
arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten , insoferne dies
nicht ausschließlich den Apothekern vorbehaüen ist, am 22 , Dezember 1920
zurückgelegt hat , wird gewerbebehördlich zur Kenntnis genommen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 5 . Bezirk,
Z . 226/2.

Das magistratische Bezirksamt für den 5 . Bezirk erteilt dem Leopold
Goldberger  gemäß Z l5 . Punk ! 14 der G .-O . die Konzeffion zum
Betriebe des Verkaufes der zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe
und Präparate , soferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist,
sowie des Verkaufes von künstlichen Mineralwässern im Standorte Wie » ,
5 . Schönbrunnerstraße 36 . Diese Konzeffion wurde im hierämtlichen Gewerbe-
reglfler unter der Z . 3130 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 6 . Bezirk,
Z . 2455.

Das magistratische Bezirksamt für den 6 . Bezirk erteilt dem Karl W e i ß
im Sinne des H 15, Punkt 14 der G .-O . die Konzession sür den Großhandel
mit Giften und mit zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und
Präparaten , insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist,
mit dem Standorte 6 . Mariahilferstraße 95 . Diese Konzession wurde im hier-
ämtlichen Gewerberegister unter der Z . 2451 eingetragen.



Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 9 . Bezirk , !
Z . 2144.

Auf Grund dcS Ansuchens wurde dem Josef Partilla  die Konzessions¬
urkunde für die Darstellung von Giften und für die Zubereitung von zur
arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten , sowie zum Ver¬
kaufe von beiden , sofcrne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten
ist, im Standorte 9 . Severingasse 15 cusgefertigt . Dieses Gewerbe ist im
Gewerberegister unter Reg .-Z . 3321 eingetragen.

1« '
Ausgestaltung der Magistratsabteilungen LS , 32

und 3 L zu Betrieben.
Erlaß des MagtstratSdirektors Dr . Karl Hartl  vom

2 . April 1921 , St .B .A.D . 376:
Der Wiener Gemeinderat hat in der Sitzung vom 18 . März 1921

Pr . Z . 2267 , die Ausgestaltung der Magistratsabteilungen 25 (städtische Bäder
Wäschereien und Werkstätten ), 32 ^Gewinnung und Beschaffung von Baustoffen)
und 34 (Wasserversorgung ) zu Betrieben im Sinne des tz 111 der Verfassung
der Bundeshauptstadt Wien beschlossen und deren Organisationsstatuten ge¬
nehmigt.

Aus den für die einzelnen Betriebe im wesentlichen gleichlautenden
Organisationsstatuten werden folgende Bestimmungen hervorgehoben:

a) Stellung dieser Betriebe.
Diese Betriebe sind dem Gemeinderate , dem Stadtsenate , dem Gemeinde-

ratsnusschuffe V, sowie dem Bürgermeister , dem omtsführenden Stadtrate der
Gruppe V, dem Magistratsdirektor uud dem Stadtbaudirektor untergeordnet.

b) Wirkungsbereich des amtsfllhrenden Stadtrates.
Der amtssührende Stadtrat hat die Geschäftsführung des Betriebes zu

überwachen und ist zu diesem Zwecke über den Gang aller Angelegenheiten zu
unterrichten . All - Berichte an die zur Entscheidung berufenen Organe sind ihm
vorzulegen . Er kann vom Betriebsvorstande jederzeit Auskünfte und Berichte
verlangen und selbst oder durch beauftragte Mitglieder des Gcmeinderats-
ausschusses unter Beiziehung des Vorstandes die Bücher einsehen sowie den
Bestand der Kaffen und Vorräte prüfen . Ihm sind der Vorstand und alle
anderen Angestellten und Arbeiter des Betriebes untergeordnet.

Weiters steht ihm zu:
1. Die Erstattung von Vorschlägen an den Bürgermeister wegen Zuziehung

des Vorstandes des Betriebes oder seines Vertreters zu Beratungen und zur
Berichterstattung im Stadtscnate.

2 . Die Vertretung des Betriebes gegenüber den übrigen Gemeinderats-
ausschüssen.

3 . Die Behandlung von Beschwerden gegen den Vorstand des Betriebes.
4 . Die Betrauung eines Betriebsbeamten mit der Vertretung des Betriebs¬

vorstandes auf kurze Frist.
5 . Die Entsendung von Beamten zur Vertretung des Betriebes bei aus¬

wärtigen Veranstaltungen.
6 . Die Bestellung eines Vertreters in Fällen des Anwaltszwanges.
Der amtsführende Stadtrat ist verpflichtet , in dem im Punkte 4 genannten

Falle seine Verfügung dem Gemeinderatsausschufle V zur Kenntnis zu bringen.
o) Wirkungsbereich des Betriebsvorstandes.
Hinsichtlich des Wirkungsbereiches des Betriebsvorstandes gelten die im

Z 110 des Gesetzes vom 10 . November 1920 , L.-G .-Bl . für Wien Nr . 1, für
den Magistrat festgesetzten Bestimmungen mit der Ausnahme , daß seine
Zuständigkeit gemäß nachfolgender Bestimmungen erweitert wird:

1. Ankauf von Betriebserfordernissen , beziehungsweise von Roh - und
Betriebsstoffen für die laufende Gebarung bis zum Bedarf eines Jahres und
Genehmigung von sonstigen Anschaffungen und Herstellungen mit einem Er¬
fordernisse von höchstens lOO.OOO X , soferne die Ausgaben im genehmigten
Voranschläge bedeckt sind . Der Gcmeindeausschuß V stellt fest, was als Betriebs-
erfvrdcrnis , beziehungsweise als Roh - und Betriebsstoff zu gelten hat.

2 . Besorgung von Leistungen für Private auf Grund der vom Gemeinde-
rate festzusetzenden allgemeinen Bestimmungen.

3. Festsetzung der Bedingungen sür die Durchführung nicht durch allge¬
meine Bestimmungen (Punkt 2) geregelter Leistungen sür Private , wenn sich
die vertragliche Verpflichtung höchstens auf ein Jahr erstreckt.

4 . Veräußerung von Belriebserzeugnissen und Nutzungen , sowie Ge-
luhmigung anderer Veräußerungen von beweglichem Gemeindevermögen , wenn
der Gegenwert deS gesamten zu veräußernden Vermögensbestandteiles höchstens
100 .000 X beträgt.

5 . Abschluß und Auflösung aller in den Rahmen des normalen Geschäfts¬
betriebes fallenden Verträge sowie jener anderen Verträge , bei welchen doS
bedungene Entgelt jährlich höchstens 30 .000 X oder die Dauer dcS Vertrages
höchstens 5 Jahre beträgt.

6 . Abschreibung uneinbringlicher Forderungen bis zu 500 X.
7 . Abschluß von Vergleichen , wenn der Wert des aufgegebenen oder an-

erlannten Ansprüche - höchstens 30 .000 X beträgt ; soferne sich solche Leistungen
auf eine Haftpflicht gründen , bis zu einem Betrage von 10 .000 X.

8 . Erhaltung der Betriebsmittel und laufende Erhaltung der BetriebS-
gebäude , soferne die Ausgaben im genehmigten Voranschläge bedeckt sind.

9 . Auf Grund einer vom Bürgermeister erteilten Ermächtigung die Auf¬
nahme von Angestellten und Arbeitern im Rahmen der jeweils genehmigten
Stände und von vorübergehend beschäftigten Arbeitern nach Bedarf , sowie die
Kündigung und Entlassung von Angestellten , die vom Betriebsvorstande ausge¬
nommen worden sind und von Arbeitern ; ferner die Diensteszuweisungen und
Versetzung innerhalb des Betriebes , alles unter Einhaltung der Dienst¬
ordnungsbestimmungen Unmittelbare Nntragstellung in individuellen Personal-
angclegenheiten mit Ausnahme solcher, die das bloß zugereilte Personale be¬
treffen . In allen wichtigeren Persanalangelegenbeiten (einschließlich der Aus¬
nahme , Kündigung und Entlassung von Angestellten und Arbeitern ) ist das
Einvernehmen mit dem amtsführenden Stadtrate der Personalgruppe , be¬
ziehungsweise dem Magistrats - und Stadtbaudirektor zu Pflegen.

Die genannten drei Magistratsabtcilungen bleiben ungeachtet ihrer Aus¬
gestaltung zu Betrieben , doch als Magistratsabteilungen foitbestehen ; ebenso
tritt hinsichtlich ihrer Agenden eine Aenderung nicht ein.

Die zu den Betrieben gehöriger ^ BckrrebsbuchhalMngen werden unter
Aufcechterhaltung des organischen Zusammenhanges mit dem Rechnungsamte
dem zuständigen Betriebsvorstande unterstellt ; bei Veränderung in der Zu-
t ilung von RechnuugSbeamtcn ist vorher das Einvernehmen mit dem Be-
nübsvorstande zu Pflegen.

Anläßlich dcrAusgesta  ltung der Magistratsabteilung
25 und 32 zu Betrieben ordne ich folgendes an:

Sämtliche Dienststellen einschließlich der städtischen Unternehmungen haben
alle mit privaten Unternehmungen getroffenen Verein¬
barungen  über die W ä s ch e r e i ni g u n g der Magistratsabteilung 25
zur Kenntnis zu bringen , die nach und nach alle ständigen Wäschercinigangen
der Gemeinde zu übernehmen hat . In gleicher Weise sind alle mit
privaten UnternehmungengetroffenenBereinbarungen
über die Lieferung von Baustoffen (auch fertige Fenster und Türen ) -der
MogistratSabteilung 32 zur Kenntnis zu bringen , damit sie Gelegenheit hat,
die von ihr verwalteten und teilweise auch in ihren Werken erzeugten Baustoffe
in erster Linie an städtische Verbrauchsstellen abzugeben.

In Hinkunft  ist vor der Uebertragung einer Wäschereinigung an eine
private Unternehmung , beziehungsweise vor Bestellung von Baustoffen die
Anfrage an die Magistralsabteiluug 25 , beziehungsweise 32 zu stellen , ob
diese nicht die betreffende Arbeit , beziehungsweise Lieferung zu übernehmen in
der Lage ist. Eine gleiche Anfrage ist von dm städtischen Dienststellen (mit
Ausnahme der städtischen Straßenbahnen , Gaswerke , Elektrizitätswerke und
der Lagerdäuser der Stadt Wien ) bei Ausführung kleinerer Bau - und Maschinen-
schlosserarbeitcn in den städtischen Gebäuden und Anstalten an die Magistrats¬
abteilung 25 zu richten.

Behufs Vermeidung einer Verzögerung in der Ausführung der Arbeiten
und Lieferungen ist bei der Bestellung stets das Konto anzugebe », aus das der
Betrieb die hierauf entfallenden Kosten zu verrechnen hat.

Hievon wird zur Kenntnisnahme und Darnachachtunz die Mitteilung
gewacht.

47 .
Heimgefallene Gräber . Verständigung der Parteien.

Auf Grund eines Beschlusses des Gemeinderatsausschusses der
Gruppe 111 vom 9 . Mai 1921 , Aussch . Z . 3, 315 , werden in Zukunft
die Parteien nicht mehr von amtswegen von dem bevorstehenden
Ablauf des Benützungsrechtes einer Grabstelle verständigt . Es ist
daher Sache des Benützungsberechtigten , die durch die Gräberordnung
bestimmte Frist für den Heimfall seiner Grabstelle im Auge zu be¬
halten und für eine rechtzeitige Erneuerung des Benutzungsrechtes
Sorge zu tragen . (M .Abt . 13 , 1822 .)

4 8.
Einbringung der Beerdigungskostenrückstände.

Ter Magistrat wurde ermächtigt , zur Einbringung der Beerdigungs¬
kostenrückstände folgende Vorschriften zu erlassen .*)

-4 . 1. Als B c e r d i g u n g s l o st e n gelten  die durch Landesgesetze
bestimmten Gebühren für die Totenbeschau , die Totenbeschreibung , die Bei-
slcllrmg eines Sarges , die Beförderung einer Leiche aus den Friedhof und die
Beistellung eine - gemeinsamen oder einfachen Grabes einschließlich der Gebühr
sür dessen Oeffnung und das Verkenken der Leiche.

2 . War ein aus Kosten der Gemeinde in einem Wiener Gemeindefried-
hofe beerdigter Verstorbener nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 30 . März
1888 , R .- G .-Bl . Nr . 33 , k r a n k e n v er si che r u n g S p f l i ch ti g, so ist an
die zuständige Krankenkaffe das Ersuchen um Bezahlung der Beerdigungs-
kostü! aus dem „ Begrädnisgeld " zu richten . Reicht das Begräbnisgeld nicht
zur Bestreitung der gangen Auslagen der Gemeinde hin , so ist die Linhebung
des Restbetrages jeweis nach den Umständen des vorliegenden Falles im Sinne
der folgenden Bestimmungen zu versuchen.

3. Ist ein Nichtversicherungspflichtiger  in einer öffent-
liehen Krankenanstalt gestorben und wird nicht von privater Seite für seine
Beerdigung gesorgt , so ist der Ersatz der von der Gemeinde für die Beerdigung
des Verstorbenen aufgcwendeten Kosten bei der betreffenden Krankenanstalt
anzusprechen.

*) Ausschußdeschluß 111, 285 vom 14 . April.



4 . Wurden in sonstigen Fällen  von der Gemeinde zur Be¬
erdigung eines Verstorbenen Aufwendungen gemacht , so sind deren Kosten,
wenn ein von privater Seite bezahltes Leichenbegängnis veranstaltet worden
ist, von dem Veranstalter , beziehungsweise der betreffenden Leichenbestattungs¬
unternehmung hereinznbringen.

5 . Sind die Beerdigungskosten nicht in der oben bezeichnten Art ein¬
dringlich zu machen , so find sie beim Verlassenschaftsgerichte anzumelden.

6 . Die Auslagen für die Beerdigung von a) Findlingen , b) doppelt¬
verwaisten , in Privalpflege stehenden Kostlindern , o) Waisenhauszöglingen,
ä ) Kindern unter einem Jahre , «) Stndienleichen , k) Leichen unbekannter
Personen gelten grundsätzlich als uneinbringlich  und sind ab¬
zuschreiben.

» . Die Durchführung  der unter Abschnitt 4 , Punkt 2 bis 4,
angeordneten Verfügungen obliegt den zur Ausstellung der Grabstellenanwei¬
sungen berufenen Konskriptionsamtsabteilungen . Die Anmeldung der Beerdi-
gungskostenrückstände beim Verlassenschaftsgerickte und die Antragflellung auf
Abschreibung dieser Rückstände im Falle der Uneindringlichkeit obliegt der Be-
triebsbuchhaltung für die Friedhöfe . Die Konskriptionsamtsabteilungen werden
deshalb angewiesen , allwöchentlich die Ausweise Uber Beerdigungskoslenrückstände,
die nicht eindringlich gemacht werden konnten , der Betriebsbuchhaltung für die
Friedhöfe zu übermitteln.

v . Die M .Abt . 13 wird beauftragt , an die K r an k e n k a ss e n das
Ersuchen zu richten : 1. Daß die Begrab nisgelder an Hinterbliebenen eines
Versicherten nur unter der Bedingung ausgezahlt werden , daß sich diese durch
Vorweisung der Amtsquittung über die Bezahlung der Beerdigungskosten ans¬
weisen und 2 . daß beim Nichtvorhandensein von Hinterbliebenen das Begräb¬
nisgeld an die Gemeinde Wien bis zu einem Betrage überwiesen wird , der
zur Deckung der Beerdigungskosten hinreicht.

Schließlich wird der Magistrat angewiesen , an das Bundesministerium
für Justiz das Ersuchen zu stelle», es wollen die Verlassenschafts-
ge richte  angewiesen werden , die Nachlaßeffekten eines Verstorbenen an die
Hinterb licbenen nur unter der Bedingung auszusolgen , daß der Gemeinde die
Beerdigungskosten gezahlt und der Nachweis hierüber durch Vorlage der Amts¬
quittung erbracht wird.

I » . Alle früheren Vorschriften über die Einbringlichmachuug von Beerdi-
gungskostenrückständm werden außer Kraft gesetzt, soweit sie mit diesen An¬
ordnungen im Widerspruche stehen.

I».
Anton Tutsch , G m. b. G , Zulassung von Givs-
schlackenftein -, Leichtbeton - und bewehrten Beton¬

platten
In Erledigung des Ansuchens des Anton T u ts ch, G . ui . b. H .,

Wien , 9 . Währingerstraße 6l , um Zulassung von Baumaterialien,
wird die Verwendung dieser Baumaterialien für das Gemeindegebiet
von Wien bei Hochbauten unter folgenden Bedingungen als zulässig
erklärt:

Gipsschlackensteinplatten.
1. Diese Platten werden solange als Baumaterial für Wände in Wien

als zulässig erklärt , als sie den überreichten Musterplalten entsprechen , deren
Größe 33X50 cm beträgt . (Je 6 Stück aus 1 Wantfläche .)

2 . Zur Herstellung der Wände dürfen nur vollkommen trockene Steine
Verwender werden , deren Würselfestigkeir mindestens 6 ÜK/ow ^ bei einem Raum¬
gewicht von 800 Icg/m » betrogen soll . Die einzelnen Steine müssen unter¬
einander und die Wand selbst muß mit den anderen Gebäudereilen durch
dünnflüssigen Gipsmörtel , erforderlichenfalls durch Anwendung anderer Hilss-
mittel gut verbunden werden.

3 . Die aus diesen Platten hcrgcslelltcn Wände dürfen zur Abtrennung
einzelner Bestandteile einer Wohnung oder eines Geschäftes , jedoch nicht zur
Abtrennung verschiedener Wohnungen oder Geschäfte , und zwar nur dann
angewandt werden , wenn diese Wände keiner Belastung ausgesctzt und nicht
höher als ein gewöhnliches Stockwerk ausgesührt werden . Die Wände müssen
bei einer Zimmerliefe von b ' 50 m und normaler Stockwerkshöhe eine Stärke
von mindestens 5 cm besitzen. Bei Wänden von größerer Länge oder Stvck-
werkshöhe hat die Wandstärke mindestens 7 cm zu betragen . Nach Lage der
örtlichen Verhältnisse können auch mit Genehmigung der Baubehörde andere
Wandstärken zur Verwendung kommen.

4 . Die beabsichtigte Ausführung von Wänden aus Schlackensteinen ist
in den Konsensplänen auszuweisen.

5 . Die Aufstellung solcher Wände gehört zu den Befugnissen der kon¬
zessionierten Baugewerbetreibenden.

6 . Die Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingungen aus Grund
praktischer Erfahrmrgcn mit diesem Baumatenal bleibt Vorbehalten.

Die beigebrachten Mustcrplatten werden im Planarchive des Sladtbau-
amteS aufbewahrt.

8 . Leichtbetonplatten.
1 . Die Platten müssen sechs Wochen nach der Erzeugung eine Würfel-

festigkeil von mindestens 85 Iss/cm ' aufweisen.
2 . Die aus diesen 33X50 em großen Platten erzeugten Wände dürfen

zur Abtrennung einzelner Bestandteile von Wohnungen und Geschäften , jedoch
nicht zur Trennung verschiedener Wohnungen und Geschäfte verwendet werden.

3 . Die Wandstärke ist mit mindestens ö cw und das Raumgewicht der
Wand mit 1200 kx/m ° anzunehmen.

4 . Alle diese Wände sind , soweit sie nicht aus Massivdeckeu ausgestellt
werden , entsprechend zu unterfangen und dürfen keiner Belastung ausgcsetzt
werden.

5 . Die Platten müssen vor dem Transporte und dem Versetzen genügend
erhärtet sein, um den Beanspruchungen während der Vermauerung ohne
Schaden zu leiden , Widerstand leisten zu können . Als Mörtel kann in trockenen
Räumen Gipsmörtel verwendet werden , während bei Wandherstellungen sür
feuchte Räume Wcißkalkmörtel mit mindestens ein Viertel Portlandzementzusay
zu nehmen ist. Für guten Anschluß der Wände an die Gebäudemauern ist
Sorge zu tragen.

6 . Die Aufstellung solcher Wände gehört zu den Befugnissen der kon¬
zessionierten Baugewerbetreibenden und ist in den Konsensplänen auszuweisen.

7 . Die zu verwendende Schlacke muß gut abgelagerte , durchgewaschene
(sogenannte „ gare ") Schlacke sein , um die Gefahr des Auftretens von Zerfall¬
erscheinungen (des „ Treibens ") zu verhüten.

0 . Bewehrte Betonplatten.
1 . Die Würfelsestigkeit der mit 1V mm starkem Draht kreuzförmig be>

wehrten Platten aus Kiesbeton soll nach sechs Wochen mindestens 110 leg/cm?
und dir Stärke der in die Lagerfugen eingelegten Rundeisen mindestens 5 mm
betragen (Plattengröße 33X50 em ). Die Platten sind untereinander mittels
der Drähee und Bundeisen sorgfältigst zu verbinden.

2 . Die aus diesen Platten erzeugten Wände dürfen zur Abtrennung
verschiedener Wohnungen und Geschäfte verwendet werden.

3 . Die Wandstärke ist mit mindestens 7 om und das Raumgewicht der
Wand mit 2300 Lg:/m > anzunehmen.

4 . bis 6 . Wie unter L . (M .Abt . 36 , 4308/19 .)

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatte für die
Republik Oesterreich und im Landesgesetzblatte sür
Wien veröffentlichte « Gesetze , Bollzugsauweisnngen,

Verordnungen und Kundmachungen.
Bundesgesetzblatt.

185 . Kundmachung , betreffend den Text des Gesetzes über die Ber-
mögungsabgabe.

186 . Durchführungsbestimmungen zum Gesetze über Vermögensabgabe.
187 . Abänderung des Spielabgabegesetzes.
188 . Kundmachung , betreffend die Einzahlstellen für die Eingänge aus

der Spielabgabc.
13 » . Verordnung , betreffend die Aufhebung einiger Beschränkungen

auf dem Gebiete des Münz - , Geld - und Wertpapierverkchres.
206 . Verordnung über die Verlängerung der Bekenntnisfrist zur Ver¬

mögensabgabe.
201 . Kundmachung über den Beitritt des Königreiches der Serben,

Kroaten und Slowenen zu gewissen internationalen Kollektlvverträge , betreffend
den Schutz des gewerblichen Eigentums.

203 . Verordnung , betreffend die Abänderung der Postordnung.
203 . Verordnung , betreffend die Aufhebung der Bollzugsanweism g

vom 5. Mai 1919.
2G4 . Verordnung über eine Verlängerung von im Pariser UnionS-

oertrag zum Schutze des gewerblichen Eigentums festgesetzten Prioritätsfristen
zugunsten der Angehörigen der Niederlande.

205 . Kundmachung , betreffend die Aufrechterhaltuug gewisser privat¬
rechtlicher Verträge zwischen österreichischen und italienischen Staalsangehöngen.

206 . Verordnung , womit Vergütungen für den Vorspann und die
Einquartierung abgcändert werden.

207 - Verordnung über die Einführung einer Flagge für österreichische
Kauffahrteischiffe.

208 . Kundmachung , betreffend die Konstituierung des Beirates für
die Vertragsversicherung.

208 . Verordnung über die Neuregelung der Ruhegenüssc der Kalku¬
lanlinnen des Postsparkassenamles.

210 . Verordnung über die Bedienung und Wartung von Dampfkesseln
und Dampfmaschinen.

Z . Landesgcsetzblatt für Wien.
27 . Gesetz, womit einige Bestimmungen des Gesetzes, betreffend die Ein¬

hebung einer Gemeindeabgabe vom Wertzuwachse von Liegenschaften , abge-
ändert werden.

28 . Verordnung , betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen für den
Kleinhandel außerhalb der Märkte mit Obst , Gemüse , Südfrüchten und
Agrumen.

23 . Verordnung , betreffend die Erhöhung des MaximaltariscS für das
Rauchfangkehrergewerbe.

SO . Gesetz, womit das Gesetz, betreffend die Fremdenzimmerabgabe , ab¬
geändert wird.

31 . Kundmachung , betreffend die Prüfung der Kinematographen-
operateurc.

32 . Gesetz, betreffend die Einhebung einer Abgabe von Kraftwagen.
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Geletzt Verordnungen und Entscheidungen,
sowte

Normativbcstimmnngen des Gcmeinderates, Stadlseimtcs und des Magistrates
in Angelegenheiten der Oemeindenerwaltnng nnd politischen Amtsführung.

Inhalt:

I . Gesetze, BollzugSanweisungen , « erorduuugeu und « nt
scheiduugeu:

Wohnungsallforderung:
1. — Le-rstrhung einer Wohnung.
2. — Rechtsbeständigkeit . Protokolle der Mietiimter.
3 . Erzeugung von Akkumulatoren.
4 . Stundung von Gemeindezuschlägen.
5 . Baumeisterkonzesston.
6 . Verpfiegskostenerhöhung.
7 . Drogistenkonzessionen.
8 . Erhöhung der Geldstrafen.
9 . Fuhrwerksverkehr.

i ». Normativbestimmungeu:
10 . Neufestsetzung der Platzzinfe.
I I . Ueberlaffung von Grüften.
12. Grabstellgebühren.
13 . Ausschmückung von Grabstellen.
14 . Graberneuerungsgcbühren.
15 . Behandlung der Platzangelegenheilen.
16 . Magistratsabteilung für Siedlungswcsen.
17 . Auflösung der Militärtaxobteilung und de- Einquartierungsamtes.
18 . Bestellung von Bureauinspektoren.

BerzeichniSder im Bundesgesetzblatte für die Repu-
blik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für Wien
veröffentlichten Gesetze , BollzugSanweisungen,
Verordnungen und Kundmachungen.

l. Gesetze, Vollzngsmmleijnngeil, Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

Wohnungsanfordernng.
».

Leerstehung einer Wohnung.
Die bloß zu dem Zwecke erfolgte Räumung einer Wohnung,

um dem Nachfolger in ihrer Benützung platzzumachen , somit
auch, um die Herstellungsarbeiten für diese Wohnung vornehmen
zu können , kann nicht als Leerstehung im Sinne der Anfor¬
derungsverordnung angesehen werden.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 7. Jänner 1921.
10/21 , M .Abt . 15 , 1084.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Franz P.
in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes Wien XV. (Senat
für Wohnungsanforderungen ) vom 8 . Juni 1920 , Z . 182/20 , be¬
treffend eine Wohnungsanforderung die angefochtene Entscheidung
wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Im Hause des Beschwerdeführers,!
Möbeltischlers Franz P . in Wien 15 . G .-Gafs - 8, wurde di - Wohnung
Tür Nr . 2 , bestehend aus einem Zimmer , einem Kabinett und einer Küche,
angefordert . Zufolge Erhebung des Wohnungskommissiirs vom 21 . Mai 1920
ist der Hauseigentümer auch Wohnungsinhaber . Die Wohnung erscheine seit
zirka drei Wochen leerstehend . Nach einer weiteren Erhebung vom 1. Juni 1920
ist seit dem 27 . Mai 1920 Alois T . in dieser Wohnung polizeilich gemeldet,
bewohnt jedoch nur einen Teil der Küche, während da» Zimmer als Werk¬
stätte und das Kabinett als Magazin für fertige Tischlerwarcn verwendet wird.
Auf Grund dieser Feststellungen wurde mit Erlaß der Wohnungsamtes vom
22 . Mai 1920 , Z . 182 , die Wohnung im Grunde der Kundmachung der
niederösterreichisö en Landesregierung vom 80 . Juni 1919 , L.- G .-Bl . Nr . 160
mit I . Juni 1920 angefordert , da festgestellt sei, daß die Wohnung leerstehe!
Der Einspruch führt aus , daß Beschwerdeführer das Haus käuflich erworben
habe . Da er das Erdgeschoß für sich benötige , hat er die angefordert - Wohnung
dem bisherigen Mieter gekündigt und sie seinem Angestellten Alois T . als
Naturalwohnung übergeben . Die Wohnung mußte aber einige Wochen hindurch
hergerichtet werden . Im Mai 1920 wurde mit T . ein Dienstvertrag abge¬
schlossen, wonach diesem die Aufsicht und Evidenz über das gesamte Material
des Werkstättenbetriebes , der im Erdgeschosse eingerichtet ist, übergeben wurde.
Hiesür müsse T . eine Naturalwohnung in unmittelbarer Nähe des Betriebes
haben . Dies erkläre auch, daß die Wohnung einige Zeit hindurch nicht benützt
werden konnte . Die amtlichen Erhebungen über die Tatsachen , die der Bcr-
treter des Beschwerdeführers dem Wohnungskominiflär mitteilte und für deren
Richtigkeit Zeugen geführt werden , werden bemängelt , da der erwähnte Umstand
gar nicht erhoben , der Hauseigentümer nicht befragt wurde . Am 8. Juni 1920

wurde ein - mündliche Verhandlung vor dem Mielamte durchgeführt , auf « rund
welcher dem Einsprüche aus den Gründen der angefochtenen Entscheidung keine
Folge gegeben wurde , weil die Sachlage aus den Aussagen T . Ilargestellt
erscheine. Die Beschwerde führt aus , daß Zeuge T . im Sinne des Einspruches
ausgesagt und insbesondere betont habe , daß die Wohnung bloß zu Herrich-
tungszwecken leerstand , während er bereits als Wohnungsinhaber gemeldet
war , daß er ferner nach dem Dienstvertrage verpflichtet sei, Kanzleiarbeiten in
einem Wohnraume zu verrichten und die Beaufsichtigung der Werkstätte zu
führen . Aus diesem Grunde sei weder die Leerstehung der Wohnung noch
auch die Verwandlung derselben in Kanzlei , oder W -rkstättenräume erwiesen.
Endlich seien die Feststellungen des Wohnungskominiflär » darüber , daß T . in
der Küche schlafe, unzulässig , da der Wohnungskowmiflär im vorliegenden
Falle auch Partei sei.

Hierüber erwog der Verwaltungsgerichtshof nachstehendes:
Die Anforderung der fraglichen Wohnung erfolgte im Sinne des ß 4,

Absatz I , Nr . 1, unter der Annahme , daß sie als leerstehend zu betrachten
sei. Zu dieser Annahme gelangte aber die Behörde vor allem auf Grund der
angeblichen Aussage de- Zeugen Alois T . Die Beschwerde bestreitet die Leer¬
stehung der Wohnung mit Rücksicht darauf , daß sie, wie sich aus der Lin-
vernähme de« T . ergebe , im Zeitpunkte der Inanspruchnahme an den genannten
Bediensteten des Beschwerdeführers als Naturalwohnung übergeben worden
sei, um ihm unter anderem zu ermöglichen , die im Erdgeschosse des Hauses
befindliche Wcrkstätte zu überwachen und daß die zeitweise Nichtbenützung nur
auf die Notwendigkeit von Hcrrichtungs - rbeiten in der Wohnung zurückgeführt
wird . Diese Tatsache ist aber für die Frage der Wohnungsanforderung von
Bedeutung , da , wie der Verwaltungsgerichtshof besonders in seinem Erkennt-
nisse vom 8 . Jänner 1920 , Z . 2, näher ausführte , die bloß zu dem Zwecke
erfolgte Räumung einer Wohnung , um dem Nachfolger in ihrer Benützung
platzzumachen , somit auch um die Herrichtungsarbeiten für diese Benützung
vornehmen zu können , nicht als Leerstehung im Sinne der zitierten Norm
angesehen werden kann . Eine ordnungsmäßige Feststellung dieser Tatsache
läßt aber der Verhandlungsakt , der ein Protokoll über die Aussage de» T.
nicht enthält , vermissen . Während sich nämlich die Entscheidung für ihren
Standpunkt , daß die Wohnung leerstehe, auf die Aussage T . beruft , bestreitet
die Beschwerde gerade mit Rücksicht auf diese Aussage die Richtigkeit dieser
Annahme . Es erscheint somit die TatbcstandSannahme insoferne ergänzungs-
bedürftig , als der Inhalt der Aussage T ., der für die Annahme des Tat¬
bestandes als maßgebend erachtet wurde , nicht f -ststcht und mußte daher die
angefochtene Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens nach ß 6 aufgehoben
werden.

Die Rechtsbeständigkeit einer Wohnungs¬
anforderung . — Protokolle der Mietämter.
1. Die Rechtsbeständigkeit einer Wohnungsanforderung ist

nicht davon abhängig , daß bei der der Anforderung nachgefolgten
Zuweisung die einen Gegenstand freien Ermessens bildende
Wahl des Wohnungsamtes auf eine Person fiel , welche bis zur
Zuweisung eine Wohnung nicht hatte.
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2 . Das Mietamt ist nach den bestehenden Vorschriften nicht
verpflichtet , Protokolle zu führe » , beziehungsweise jede abgelegte
Aussage zu protokollieren . Wenn aber das Mietamt Protokolle
führt , kann deswegen eine Feststellung des Mietamtes , weil sie
mit Parteibehauptungen im Widerspruche steht , allein noch nicht
als Aktenwidrigkeit erklärt werden.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 18 . Dezember 1920,
Z . 5185/20 , M .Abt . 15 , 302/21.

Der Verwaltungsgcrichtshof hat über die Beschwerde der
Franziska R . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für
den 12 . Bezirk in Wien vom 29 . September 1920 , Z . R . 279,
W. S . XII, betreffend eine Wohmmgsanfordernng die Beschwerde als
unbegründet abgewiesen . '

EntscheidungsgrUnde : lieber Ersuchen des Hans P ., die von
ihm in Untermiete genommene , aus zwei Zimmern , Kabinett und Küche
bestehende Wohnung der Beschwerdesührerin als zur Gänze untervcrmietet
anzufordern und ihm zuzuweisen , wurde diese im Hause A.<Gasse Nr . 53
gelegene Wohnung am 2 . August 1920 seitens des Wohnungtkommissärs für
den 12 . Bezirk im Grunde der Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung angefordert , da festgestellt erscheine , daß sie zur Gänze untervermietet
ist (8 4 , Absatz 1, Z . 6 der bezogenen Kundmachung ) . Ueber den von der
Beschwerdeführerin hiegegen ergriffenen Einspruch , in dem geltend gemacht
wurde , daß die Beschwerdeführerin das Kabinett selbst benütze und auch in
Ansehung der Küche dem Hans P . nur die Mitbenützung emgeräumt habe,
fand am 29 . September 1920 bei dem Mietamtc die mündliche Verhandlung
statt , bei welcher Hans P . erklärte , die ganze Wohnung gemietet und der
Beschwerdeführerin die Mitbenützung von Küche und Kammer zugestanden z»
haben und vom Bezirksrat H . als Beisitzer einer am 20 . August 1920 wegen
Zulässigkeit einer Mietzinserhöhung stattgefundenen Verhandlung angegeben
wurde , daß bei dieser Verhandlung die Steigerung für die ganze geforderte
Wohnung beantragt worden sei. Das Mietamt gab dem Einsprüche keine
Folge , weil in der mündlichen Verhandlung und insbesondere in einer am
20 . August 1920 abgehaltenen Verhandlung über die Steigerung des Zinses 1
der angefordeten Wohnungjfestgestellt wurde , daß die ganze möblierte Wohnung
in Aftermiete gegeben wurde und die Mictpartci Franziska R . sich nur die
Mitbenützung der Küche , und anschließenden Kammer Vorbehalten habe.
Franziska R . koche nur in der vorbehaltencn Küche, wohne , schlafe und halte
sich den ganzen Tag über in der Wohnung ihrer alleinstehenden Mutter auf,,
die im gleichen Hause eine aus 3 Zimmern , 1 Küche und Nebenräumcn
bestehende Wohnung besitzt.

In der gegen di -se Entscheidung Hiergerichts eingebrachten Beschwerde
wird darin , daß die Aussage der Mutter der Beschwerdeführerin , namens
Franziska P ., bei der Mietamtsverhandlung nicht protokolliert und deren vom
Anwälte verlangte Protokollierung abgelehnt worden sei, ein Berfahrensmangel
und in der Annahme , daß sich oic Beschwerdeführerin den ganzen Tag über
in der Wohnung ihrer Mutter aufhalle und dort wohne , eine Aklenwidrigkeit
erblickt . Die Entscheidung sei aber auch rechtswidrig , weil die unbestrittene
Tatsache , daß Beschwerdeführerin sich die Mitbenützung der Küche und Kammer
Vorbehalten habe , die Anwendung des 8 4 , Absatz I , Zeile 6 , ausschließe.
Auch liege der Tatbestand des 8 4 , der in seiner Einleitung sagt : „ Für
Wohnzwecke von Parteien , welche keine entsprechende Wohnung finden können,
kann die Gemeinde ansordern " , überhaupt nicht vor , weil der Untermieter seit
einem Jahre die ihm von der Beschwerdeführerin vermieteten Teile der
Wohnung bewohne , also eine Wohnung habe.

Der Vcrwaltungsgerichtshof fand die Beschwerde unbegründet , wobei
nachstehendes erwogen wurde:

Die Kundmachung der niederösterrcichischen Landesregierung vom
30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , erklärt im 8 I , Absatz 1, Z . 8 », unter
anderen solche Wohnungen als ansorderbar , welche als Ganzes unlervermielel
sind , ferner Wohnungen und Wohnräume , bezüglich welcher die Gemeinde
feststcllt , daß sie der Wohnungsinhaber in Untermiete zu geben beabsichttigt . Ob
eine Wohnung als Ganzes untervermietet , das heißt , ihrem ganzen Umfange
nach zum Gegenstände eines Mietvertrages geinacht worden ist, bildet eine
TatbestandSsrage , deren Lösung vom Verwaltungsgerichtshofe nur innerhalb
der Schranken erfolgen kann , die seinem UeberprüsungSrechtc durch die Be
stimmungen des § 6 des Verwaltungsgerichlshofgesetzes gezogen sind . Erfolgt
die Feststellung dieses Tatbestandsmomentes in einem ordnungsmäßigen Ver¬
fahren , so hat der Verwaltungsgerichtshof , der in der Regel auf Grund des
in der letzten Adminisirativinstanz festgestellten Tatbestandes zu erkennen hat,
den so festgestellicn Tatbestand auch seinem Erkenntnis zugrundezulegen.
Fand der Gerichtshof die in der Beschwerde gerügten Mangel des Verfahrens,
wie unten dargestellt erscheint , nicht gegeben und das Verfahren auch sonst
mit keinem von amtswegen wahrzunehmenden Mangel behaftet , so hatte er
somit von der Annahme auszugehen , daß die Beschwerdeführerin ihre Wohnung
als Ganzes an Hans P . untcrvermietet hatte , womit die weitere Annahme
des Melanites , daß die Beschwerdeführerin sich die Mitbenützung der Küche
und anschließenden Kammer Vorbehalten hat , nicht im Widerspruche steht.
Unter dieser Voraussetzung war aber der vom Wohnungskommissär geltend
gemachte und vom Mietamte aufrecht erhaltene Anfordcrungsgrund des ß 4,
Absatz I , Z . 8 » der bezogene » Kundmachung , dessen Vorhandensein die
Befchwerde mit Unrecht b .'streitct , gegeben . Die an den Eingang des § 4
gestellte Ermächtigung der Gemeinde , für Wohnzwecke von Personen , die in
der Gemeinde heimalberechtigt sind , aber keine entsprechende Wohnung finden

können , Wohnungen anzusordern , enthält einen Hinweis auf die den folgenden
Bestimmungen zugrundeliegende Absicht, der Wohnungsnot zu steuern , macht
aber die Nechtsbeständigkeit einer auf diese Bestimmungen gestützten Wohnungs-
ansorderung nicht davon abhängig , daß bei der der Anforderung nachgefolgten
Zuweisung einer angeforderten Wohnung die einen Gegenstand freien Ermessens
bildende Wahl des Wohnungsamtes auf eine Person fiel , welche bis zur Zu¬
weisung eine Wohnung nicht inne hatte.

Daß die in der Beschwerde gerügten Versahrensmängel nicht vorliegen,
ergibt sich daraus , daß nach den für das Verfahrens vor dem Mietamte
bestehenden Vorschriften die Aufnahme eines Protokolls nicht " orgeschrieben
ist (Bollzugsanweisung 8 7 der Ministcrialverordnung vom 9 . Februar 1917,
R .-G Bl . Nr . 53 ) und das Mietamt daher auch dann , wenn Aufzeichnungen
über die Verhandlung geführt und dem Akte beigelegt werden , niüt verpflichtet
erscheint , jede vor ihm abgelegte Aussage zu protokollieren . Bei diesem Sach-
stande kann aber auch nicht behauptet werden , daß eine Feststellung des
Melanites schon deshalb , weil sie mit Behauptungen , welche die Partei —
sei es im Einsprüche , sei eS ihrer Angabe nach bei der Verhandlung — vor¬
gebracht hat , im Widerspruche steht , eine Aklenwidrigkeit darstellt.

Die Beschwerde war demnach als unbegründet abznweisen.

s
Die gewerbsmäßige Erzeugung von Akkumulatoren

ist ein freies Gewerbe.
Entscheidung des Bundesministeriums für Handel und Gewerbe,

Industrie und Bauten vom 10 . März 1921 , Z . 11303,
M .Abt . 53/1993.

Die gewerbsmäßige Erzeugung van Akkumulatoren stellt ein
freies Gewerbe dar.

Diese Entscheidung beruht auf folgenden Erwägunge » :
Nach dem Ergebnisse der letzten Erhebungen handelt es sich im vor¬

liegenden Falle nur um die Erzeugung von Akkumulatoren , nicht aber um
deren Installation . Unter einem Akkumulator versteht man ein Gefäß , das
mit verdünnter Schwefelsäure oder einem anderen Reagens gefüllt ist und in
dem sich entsprechend präparierte Platten aus Blei ober einem anderen Metall
befinden ; sie sind dazu bestimmt , elektrische Energie zu speichern und —
wenigstens im vorliegenden Falle — » ach Uebertragung an einen anderen
Ort wieder abzugeben . Nach dem Gesagten ist demnach die Ministerial»
Verordnung vom25 . März 1883 , R -G .-Bl . Nr . 4l,schon deshalb nicht anwendbar,
iveil sich diese auf Anlagen „für Erzeugung und Leitung von Elektrizität " bezieht,
worunter Akkumulatoren im allgemeinen gar nicht zu verstehen sind . Akku>
mulalorenanlagcn können allerdings unter die Konzeisionspflicht nach der
zitierten Verordnung fallen , aber nur dann , wenn sie einen Bestandteil einer
zur Erzeugung oder Leitung von Elektrizität bestimmten Anlage bilde » ; da
diese Voraussetzung im vorliegenden Falle jedoch fehlt , ist die bezogene Ver¬
ordnung nicht anwendbar . Ebensowenig stellen sich die Tätigkeiten zur Fertig¬
stellung , beziehungsweise Zusammensetzung der Akkumulatoren als A >beiten
dar , die in den Berechtigungsumsang eines oder mehrerer der im 8 1 der
Gewerbeordnung aufgezählten handwerksmäßigen Gewerbe fallen.

4.
Stundung von Ge « eirrdezuschläger»

Beschluß des Verwaltungsgerichthofes vom 2. Mai 1921,
Z . 3025 . M . Abt 6/1203.

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde der P . H . A . G.
gegen die Entscheidung des Wiener Stadtsenates vom 18 . Februar 1921,
P. Z. 2233, betreffend Stundung autonomer Zuschläge zur be¬
sonderen Erwerbsteuer pro 1919 und 1920 , nach den 2 , 3 e
und 21 des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 , R .-G .»Bl . Nr . 36 «x
1866 , ohne weiteres Verfahren zurückgewiesen.

Die Besteuerung für Zwecks der Gemeinde und im besonderen die
' ^ Beschließung und Einhebung von Zuschlägen zu den direkten Steuern gehört

(59 1 des bisherigen Gemeindestaiutes von Wien , 8 80 , Punkt 1 und 8 92 i
der Verfassung der Bundesbauptstadt Wien ) in den selbständigen Wirkungs¬
kreis der Gemeinde . Diese Zuschläge bilden als Ausdruck der Besteuerung für
Gemeindezwecke setbstänbige , für sich bestehende Abgaben , welche mit den
siaallichen Steuern keinen anderen Zusammenhang haben als den, daß die
staatliche Steuer als Berechnungsgrundlage dient , ohne daß die Gemeinde¬
zuschläge ein Accesorium der staatlichen Steuer werden . (Vergleiche die
Erkenntnisse des Berwaltungsgerichtshoses vom 23 . Februar 1884 , Z . 2433,
Budwinski Nr . 2032 , vom 13 . Jänner 1887 , Z . 2ü . Budwinskl Nr . 3342,
vom 23 . Februar 1687 , Z . 28 , Budwinski Nr . 3407 .) Deshalb kann eine
Stundung solcher Zuschläge nur den Organen der Gemeinde zustehen , welche
über die Abgabe selbst zu verfügen haben und erscheint die Bewilligung oder
Ablehnung der Stundung mangels einer einschränkenden gesetzlichen Bestimmung
dem freien Ermessen der Gemeinde , beziehungsweise ihrer Organe überlassen.
Ob nun diele Entscheidung der Gcmeinde durch eine Eingabe der Partei
selbst herdeigeführt worden ist, oder ob die Einbringung eines Stundungs-
gesuchet bei den staatlichen Finanzbehörden zum Anlasse der Herausgabe der

/



Entscheidung genommen worden ist, ist für die Sache selbst bedeutungslos.
UeberbieS kann aber die Partei durch die angefochtene Entscheidung in ihren
vermeintlichen Rechten sich deshalb nicht als gekränkt erachten , weil es ihr
stets freistcht , ihren allsiilligen Anspruch auf Stundung bei der nach ihrer
Ansicht zuständigen Behörde geltend zu machen.

S
Baumeisterkouzession.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 6 . Bezirk,
Z . 133:

Das magistratische Bezirksamt für den 6 . Bezirk als politische Landcs-
behörde erteilt dem Ferdinand Op letal  di - angesuchte Konzession zum
Betriebe deS Baumeisteigewerbes mit dem Standorte im 6 . Bezirke , Bürger-
spUalqasse 10.

Diese Konzession wurde im h. ä . Gewerberegister unter der Z . 2416 ein¬
getragen.

«
Verpflegskostenrrhöhuug für die Versorgungshauser

der Stadt Wien.
Der Wiener Gemeinderat bat mit Beschluß vom 22 . Juni 1921,

P I 7483 , ab I . Juli 1921 die Verpflcgskosten für alle Versorgungsanstalten
der Gemeinde Wien mit 120 L per Kopf und Tag festgesetzt. (M .Abt . 9,
6709 .)

7.

8 .
Erhöhung der Geldstrafen in Ortspolizeisache,,.

Auf Grund des Z 114 des Verfassungsgesetzes der Bundes¬
hauptstadt Wien vom 10 . November 1920 , L.-G .-Bl . Nr . 1, werden
alle seinerzeit vom Magistrate erlassenen und noch aufrecht bestehenden
Kundmachungen , insoferne sie eine Strafsauktion enthalten , dahin
abgeändert , daß die Höchstgrenze der Geldstrafen nunmehr 2000 Kronen
beträgt . (M .Abt . 52 , 1361 .)

r»
Durchfahrt durch deu Schwibbogen zwischen Am Hof

und Schulhof im L. Bezirke.
Auf Grund der 80 und 114 des Vcrfassungsgcsetzcs der

Bundeshauptstadt Wien vom 10 . November 1920 , L.-G .-Bl . Nr . I,
wird die Durchfahrt durch den vom Platze „Am Hof " zum Platze
„Schulhof " im 1. Bezirke führenden Schwibbogen für Lastkraftwagen
verboten.

Uebertretuugen dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen bis
zu 2000 Kronen oder Arrcststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.
M .Abt . 52 , 1093 .)

II. Normativliestimimmkien.
Drogistenkonzessiouen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 5. Bezirk,
Z - 77t.

DaS magistratische Bezirksamt für den 5 . Bezirk erteilt der offenen
Handelsgesellschaft Firma Franz Faschingdie  Konzession zum Großhandel »nt
Giften , Mit zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten,
soweit dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist und zum ^ er¬
kaufe von künstlichen Mineralwässern im Standorte 5 . Spengergaffe 23 . Diese
Konzession wurde im Gewerberegister unter der Z . 3148 eingetragen , r -er
Gesellichafter Emil Bach wird gemäß § 3 und 8 55 der Gewerbeordnung als
Geschäftsführer genebmigt . Zum Nachweise der erfolgten Protolollierung der
Firma wird eine Frist bis 30 . August 1921 vorgeschriebe » .

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 13 . Bezirk,
Z . 740.

Das magistratische Bezirksamt für den 13 . Bezirk im staatlichen Wirkungs-
kreise erteilt dem HanS Barthen  gemäß 8 15 , Punkt 14 der G .-O . eie
Konzession zum Verkauf - von Giften und von zur aizneilichen Verwendung
bestimmten Stoffen und Präparaten mit Einschluß der medikamentös imgräg-
n,erteil Verbandstoffe , insofern dies nicht ausschließlich den Apothekern vorbe-
ballen ist sowie zum Verschleiße von künstlichen Mineralwässern im Standorte
13 . Bezirk , Hi -tzing -r Hauptstraße 147 . Diese Konzession wurde ,m Gewerbe-
rcgister unter Z . 2250 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 13 . Bezirk,
Z . 1078.

Das magistratische Bezirksamt für den 13 . Bezirk in Wien im staatlichen
Wirkungsbereiche erteilt dem Emmerich Schneller  gemäß Z 13 , Punkt 14
der G .-O die Konzession zum Verkausewon Giften und gifthaltigen Drogen,
ferner von zu arzneilichen Zwecken verwendeten Stoffen und Präparaten ein-
iffließlich medikamentös imprägnierter Verbandstoffe , insofern die« nicht aus¬
schließlich den Apothekern Vorbehalten ist, sowie zum Verschleiße von künstlichen
Mineralwässern im Standorte Wien , 13 . Auhosstraße 171 . Diese Konzession
wurde im Gewerberegister unter Z . 2228 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 14 . Bezirk,
Z . 2013.

DaS Bezirksamt erteilt dem Franz Hermann  gemäß § 15 , Punkt 14 der
G -O . die Konzession zum Verkaufe von Gisten und der zur arzneilichen Der-
ncndung bestimmten Stoffe und Präparate mit Einschluß der medikamentös
imprägnierten Verbandstoffe , insokein dies nicht ausschließlich den Apothekern
Vorbehalten ist, sowie z»m Verschleiße künstlicher Mineralwässer im Standorte
14 . Bezirk , SechShauserstraßc 43 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister
unter Z . 2261 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 14 . Bezirk,
Z . 1531.

Das Bezirksamt erteilt dem Heinrich Walek,  Magister pharm , die
Konzession zur Zubereitung der zur arzneilichen Verwendung bestimmten
Stoffe und Präparate , sowie zu deren Verkaufe , insoferne dies nicht ausschließ¬
lich den Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte 14 . Bezirk , Grimmgasse 26/28.
Die Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 2280 eingetragen.

I«
Neufestsetzung der Platzzinse und der sonstigen Ge¬
bühren für die Inanspruchnahme öffentlichen Gutes.

I . Das Entgelt für die Inanspruchnahme öffentlichen Gutes wird folgen¬
dermaßen festgesetzt:

A . Für Gegenstände baulicher Natur:
1. Herstellungen innerhalb des bestehenden Sockelvorsprunges:

a) Borlegestusen : für jedes Stück 4L;
b ) Licht- und Luftschächte u . dgl . : für jedes Stück 4 L .,

2 . Herstellungen außerhalb des bestehenden Sockelvorsprunges:
a) Borlegestusen : 5 Prozent des Grundwertes der in Anspruch genommenen

Grundfläche , mindestens aber für jedes Stück
bis 1 . . 10 L,
über I llO . 20 L;

t>) Radabweiser , die über den bestehenden Sockel vorstehen : für jedes
Stück 4 L.
3 . Herstellungen im Bürgersteige oder in der Straße : ^

») freistehende Äadabweiser , Streifstcinc u . dgl . : für jedes Stück 4 L;
1>) Licht- und Luftschächte, Kelleröffnungen aller Art , Kanalschächte , Kohlen-

einwursschächte , Aufzngsschächte , ganz oder teilweise überdeckt - Luftschlitze,
Licht- und Luftgräben unter ' dem Bürgersteige u . dgl . : 5 Prozent des
Grundwertes der durch die Herstellung , einschließlich des Schachtmauer-
werkes in Anspruch genommenen Grundfläche , mindestens aber für
jedes Stück

bis 1 m ' . . 40 L,
über 1 60 L.

4 . Vor - und Wetterschutzdächer : 5 Prozent des Grundwertes der Grund-
iißsläche , mindestens aber : für 1 20 L.

5 . Baustofflagerplätze : für 1 nO und Monat
im 1. Bezirk . 100 L,
im 2 . bis 9 . Bezirk . 60 L,
im 10 . bis 21 . Bezirk . 40 L.

6. Wasserableitungsrohre und Wasserläufe : für jedes Stück
im I . bis 9 . Benrk . 50 L,
im 10 . bis 21 . Bezirk . 20 L.

7 . Sprenghähne : für das Stück 50 L.
8 Erker : einmalige Entrichtung eines Betrages für die vor der Baulinie

gelegene Grundrißfläch - ' des Erkers in einer dem Grundwerte entsprechenden
Höhe ; falls auch eine Abtietnng von Slraßengrund durch den bisherigen Grund-
eigentümer an die Gemeind - erfolgt , ist statt der Entrichtung eines Einlösungs-
beirages bei der Berechnung der Schadloshaltung das dreifache Ausmaß der
Grundrißfläche des Erkers von der AbtretungSfläche in Abzug zu bringen.

9 . Risalite , Säulen , Tcrportale und andere vom Boden aufgehende
Baubestandteile :' die in Anspruch genommene , vor der Baulinie gelegene Grund¬
fläche ist als Baugrund einzulösen ; falls auch eine Abtretung von Straßen¬
grund durch den bisherigen Grundeigentümer an die Gemeinde erfolgt , ist bei
der Berechnung der Schadloshaltung von der Abtretungsgrundfläche ein Abzug
zu machen , der das Dreifache der benötigte » Fläch - zu betrogen hat.

10 . Sockel , die über 20 om vor die Baulinie rorspringen : die beanspruchte
Gesamtfläche ist als Baugrund eiuzulösen.

L . Für Gegenstände nicht baulicher Natur:
1. Ladenvorbauten mit und ohne Plachen , Schaukasten:

u) bei einem Grundwerte von mehr als 400 L für das Quadratmeter
5 Prozent des Grundwertes der in Anspruch genommenen Fläche sam
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einem Zuschläge von S Prozent de« Grundwertes für jede« Längenmeter
de- Vorbaues;

b) bei einem Grundwerte bis 400 X für dar Quadratmeter : für jedes
Quadratmeter der in Anspruch genommenen Fläche 20 X und ein Zn-
schlag von 8 X für jedes Längenmeter de- Vorbaues.
Zu a) und b) für Ladenvorbauten über mehrere Geschosse: für jedes

Geschoß über dem Ebenerd die Hälfte des Platz,inses , der sich bei gleichen
Rechnungsgrundlagen für das Ebenerd ergeben würde.

Bei Ladenvorbauten und Schaukästen ein Mindestplatz,ins für jedes
Stück von:

im I . Bezirk . 100 X,
im 2 . bis d . Bezirk . 60 X,
im 10 . bis 21 . Bezirk . 40 X.

2 . Portalkäpse allein , Rollbalkcnkasten , ausgehängte Blumenkörbe bei
Geschäften u . dgt . : 5 Prozent des Grundwertes der in Anspruch genommenen
Fläche , mindestens aber 20 X für das Quadratmeter.

3 . Portalstufen allein : wie Punkt 2.
4 . Schautafeln , Weschäftsankündigungen als Flachschilder - (mit Ausnahme

eines nur die äußere Geschäftsbezeichnung und etwa den Namen enthaltenden,
horizontalen Flachschilde « in der Länge von höchstens 5 m) u . dgl.

bis zu 10 cm Borsprung und 1 m Höhe für das Längenmeter . . 20 X,
bis zu 10 cm Vorsprung und über 1 m Höhe für das Längenmeter 40 X,
über 10 cm Vorsprung wie Schaukasten Punkt I zu bemessen.

5 . Plachen allein:
im I . Bezirk für das Längenmeter . . . . 20 X,
im 2 . bis 9 . Bezirk für das Längenmeter 15 X,
im 10 . bis 21 . Bezirk für das Längenmeter 10 X.

6 . « eschäftsbezeichnungen in Form einzelner , vom Hause weit abstehen¬
der großer Buchstaben oder in Form durchleuchteter Flachschilder (oft kästen-
förmig ), Reklamgegenstände an Vordächern , auf Tüchern , Bolkonen u . dgl . :
Platzzins » ach Reklamewert , Größe des Unternehmens , mindestens über 100 X.

7 . Windsänge : 5 Prozent des Grundwertes der in Anspruch genommenen
Fläche , mindestens aber

im 1. Bezirk . 200 L,
im 2 . bis 9 . Bezirk . . . 150 X,
im 10 . bis 21 . Bezirk . 100 X.

8 . Steckschilder und Firmenzeichen , Lichtschirme (Reflektoren ) :
a) für Steckschilder und Firmenzeichen:

1 . bis zu 75 em Vorsprung für jedes Stück:
im I . Bezirk . 100 X,
im 2 . bis 9 . Bezirk . 75 X,
im 10 . bis 21 . Bezirk . 50 X.

2 . bis zu einem Vorsprung von 150 em für jedes Stück:
im 1. Bezirk . 200 X,
im 2 . bi« 9 . Bezirk . 150 X,
im 10 . bis 21 . Bezirk . 100 X,

b) für Lichtschirme : für jedes Stück 20 X.
9 . Lampen ohne Rücksicht auf Vorsprung:

a) ohne Aufschriften für jedes Stück:
im l . bis 9 . Be,irk . 20 X,
im IO. bi« 21 . Bezirk . 10 X.

b ) mit Aufschriften:
im I . Bezirk . . 100 X,
im 2. bi« 9. Bezirk . 80 X,
im 10 . bis 2l . Bezirk . 60 X.

10. Rcklameschilder und Rcklamelampen : je nach Reklamewert , Größe
des Unternehmens , Ort u . dgl ., mindestens aber für jedes Stück:

im 1. Bezirk . 500 X,
im 2. bis 9 . Bezirk . 400 X,
im 10 . dis 21 . Bezirk . ZOO X.

11 . Radsteckschilder : je nach Größe , Reklamewert , Ort u . dgl ., mindestens
aber

im 1. bis 9 . Bezirk . . . , . 500 X,
im 10 . bis 21 . Bezirk . 400 X.

12 . AnkündigungSflächen auf Holzschalung (Plakatwände ), an Haus¬
mauern , Bauplanken , Baugerüsten und Einfriedungen für dos Quadratmeter
mindestens

im 1. bis 9 . Bezirk . (wird vor-
im 10 . bis 21 . Bezirk . behalten ) .

13 . Freistehende Geschäfts - und Reklamelaternen : fallweise Bemessung
je nach Lage und Reklamewert mindesten « aber

im 1. Bezirk . 1000 X,
im S. bis 9 . Bezirk . 500 X,
im 10 . bis 21 . Bezirk . . 300 X.

14 . Ständer mit Ankllndigungstafeln und dergleichen : fallweise Bimeffung
je nach Lage und Reklamewert mindestens aber

im 1. Bezirk . 600 X,
im 2. bi« 9 . Bezirk . 400 X,
im 10 . bis 21 . Bezirk . 200 X.

15 . Tlschaufstellungen : bis zur Dauer eine» halben Jahres 3 Prozent
des Grundwertes der in Anspruch genommenen Grundfläche und ein Zuschlag
unter Berückstchtigun , des G -schäftswertes , mindestens aber für das
Quadratmeter

im I . Bezirk . 60 X,
im 2. bi» 9 . Bezirk . 40 X,
im 10 . bi- 21 . Bezirk . 20 X.

16 . Handwagen , die nicht als VerkaufSstand dienen:
im I . Bezirk . . . 100 X,
im 2. bi» 9 . Bezirk . 75 X
im 10 . bis 21 . Bezirk . 50 Ir!

17 . Zierpflanzen in Behältern : für jeden Behälter
im I . Bezirk . 60 X,
im 2 . bis 9 . Bezirk . 40 X
im 10 . bis 21 . Bezirk . . 20 x!

18 . Kastanienbralöfen : für jedes Stück mindestens 500 X.
19 . Sodawasserwagen : für jedes Stück mindestens 500 X.
20 . Fernsprecherzellen : für jedes Stück 100 X.
21 . Verschiedene Automaten , aus Straßengrund stehend : sür jedes Stück

im I . Bezirk . . 100 X,
ini 2 . bis 9 . Bezirk . 80 X,
im 10 . bis 21 . Bezirk . 60 x!

22 . Warenausräumungen , Warenaushängungen : zu bemessen wie Post 1
nur statt 2 Prozent 5 Prozent Längenzuschlag.

23 . Verkausshütten , Kioske und dergleichen : 5 Prozent des Grundwertes
der in Anspruch genommenen Fläche und ein Zuschlag nach Geschäftswelt
mindestens aber für das Quadratmeter

im 1. Bezirk . 300 X.
im 2. bis 9. Bezirk . 200 X,
im 10 . bis 21 . Bezirk . 100 x!

24 . Regelmäßige Benützung von Straßengrund durch Ausstellung von
Wagen , Frachtgütern für geschäftliche Zwecke : fallweise Bemessung nach Ort
und Geschäftswert , mindestens aber für das Quadratmeter

im I . Bezirk . 100 X,
im 2. bis 9 . Bezirk . 75 X,
im 10 . bis 21 . Bezirk . 50 X .'

25 . Private elektrische Leitungen jeder Art über oder unter dem
Straßengrunde:

a) sür das laufende Meter der Leitung
im I . dis 9 . Bezirk . 10 X,
im 10 . bis 21 . Bezirk . 5 X.

d) für jeden Ständer
im I . bis 9. Bezirk . 100 X,
im 10 . bis 21 . Bezirk . 50 X.

26 . Einfahrtsgeleise : für das laufende Meter 50 X.
27 . Fahnenstangen an Schauseiten der Häuser ständig angebracht (aus¬

genommen öffentliche Gebäude und ausländische Missionen ) : für das Stück
im 1. Bezirk . 100 X,
im 2. bis 9 . Bezirk . 60 X,
im 10 . bis 21 . Bezirk . . 40 X.

28 . Schutzstangen vor Auslagen und dergleichen : 5 Prozent des Grund-
Schutzstange und Portal oder dergleichen begrenzten

" !äch 20  unter 400 X für das Quadratmeter abgesperrter

II . An Verkausshütten , Kiosken , Verkaufsstäuden und dergleichen äuge-
gebrachte Gegenstände sind ohne Rücksicht auf den für erstere emgehobemu
Pmtzjins so zu bemessen, als ob sie an Gebäuden angebracht wären.

H/ - Für die in der Gruppe 1 ö angeführten Gegenstände ist seitens des
Bundesstaates , öffentlicher Anstalten und Vereine , welche nicht auf Erwcib
ausgehen , nur ein Anerkennungszins von 1 X für das Stück und kein Platz¬
zins zu zahlen.

IV . Die Bewilligungen für PlatzzinSpflichtige Gegenstände der Gruppe 1 X
gehen auf den Befitznachsolger über . Alle übrigen Bewilligungen erlöschen
mit dem Besitzwcchsel. Der Ilrbcrnehmer hat um die neuerliche Bewilligung
anzusuchen , die erst auf Grund eines abermaligen Augenscheines erteilt werden
kann . In diesem Falle hat der Uebernehmer , wenn der Platzzins bereits bis
zum nächsten Fälligkeitstermin gezahlt ist, erst von diesem an den Platzzins
zu entrichten , sonst für das ganze laufende Bemeffungsjahr.

V. Für alle unter Punkt 1 8 1 bis II angeführten Gegenstände ist der
oben festgesetzte Matzzins um 100 Prozent zu erhöhen , falls sie nicht am
Betriebsorte des Unternehmens angebracht sind.

VI . Sind mehrere Platzzinsgegenstände desselben oder verschiedener
Besitzer über , beziehungsweise unter demselben Grundteile angebracht , so hat
die Platzzinsbemessung für jeden einzelnen Gegenstand unabhängig von den
anderen zu erfolgen.

VII . Diese Plotzzins - und Entschädigungsfestfftzungen gelten für den
Regelfall . Eine Erhöhung oder Herabsetzung im Einzelfalle bleibt dem
Geineinderatsausschusse VI Vorbehalten.

VIII . Für im Platzunsverzeichmsse nicht besonders angeführte Platzzins.
Pflichtige Herstellungen bleibt , falls nicht eine sinngemäße Anwendung zulässig
ist, die Platzzinsfestsetzung dem Geineinderatsausschusse VI Vorbehalten.

IX . Offene , bewegliche , auf kurze Zeitdauer aufgestellte Verkaufsstände
unterliegen der Marktgebühr.

X . Wo im Tarife vom Grundwerte die Rede ist, ist der betreffende
Grund stets als Baugrund zu bewerten.

XI : Die im Tarife angeführten Platzzinse sind , wo nicht anders angc.
geben , sür ein Jahr bemessen ; für bestimmte Zeiträume festgesetzte Platzzinse
gelten auch für Bruchteile derselben.

XII . Platzzinse sind ausnahmslos im vorhinein für die ganze Bemeffungs-
zeit zu entrichten . Wird der Gegenstand während der Bemessungszeit entfernt,
jo wird der für diesen bezahlte Platzzins nicht rückvergütet.

XIII . Haftgelder sind nur in jenen Fällen zu verlangen , in welchen der
Bürgersteig oder die Straße durch den platzzinspflichtigen Gegenstand in
Mitleidenschaft gezogen wird . Die Höhe des Haftgelder richtet sich nach de»
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Kosten der Wiederherstellung d-S Bürgersteiges , beziehungsweise der Straße
in den ordnungsmäßigen Zustand.

XIV . Die vorstehende Neufestsetzung der Platzzinse hat ab I . Mai 1921
in Kraft zu treten.

Als Fälligkeitsfrist gilt der 1 . Mai jedes Jahres ; bestehende Vor.
schreibungen sind unter Rücksichtnahme bereits erfolgter Zahlungen auf diese
Frist umzuschreiben.

ir.
Vorschrift für die Ueberlassung der Grüfte in der
Zeutralfriedhosskirche und der Arkadengrüfte im
Kapellenhofe sowie der Kolumbarien des Wiener

Zentralfriedhofes.
(Genehmigt mit Gemeinderatsbeschluß vom 20 . Mai 1921 .)

8 I - Die von der Gemeinde Wien im Kapellenhose des ZentralfricdhofcS
hergestellten Grüfte samt Kolumbarien sind in zwei getrennten Flämin svm-
metrilch zur Hauptachse des Friedhofes zu beiden Seiten der Begräbviskirche
im Halbrund , beziehungsweise in der Unterkirche angeordnet und bilden ge¬
mauerte und gewölbte unterirdische Räume , beziehungsweise oberirdische Nischen,
die mit Arkaden überbaut sind . Jede der beiden Arkadengmvpen enthält ein¬
schließlich der Annexe 35 Arkadengrüfte ; 4 Mausoleen und 394 Kolumbarien.
Nischen im Des . und Hochaeschoß . In der Unterkirche befinden sich 38 Grüfte.
Die Einlaßöffnungen der Arkadengrülte befinden sich im gepflasterten Gange
der Arkaden und sind mit einfachem Verschlüsse versehen . Diese Grüfte werden
in 4 Klassen eingeteilt:

1. Grüfte unterhalb der Arkaden mit Arkodenrückwand : 32 Stück.
2 . Grüfte unterhalb der Arkade » ohne Rückwand , bei denen die Denk¬

mäler freistehend zwischen den Pfeilern aufzustellen sink : 28 Stück.
3 . Grüfte in den sogenannten Annexen : 10 Stück.
4 . Mausoleen : 8 Stück.
Die Numerierung dieser Grüfte wurde in der Weise vorgenommen , daß

sämtliche ungeraden links von der Begräbniskirche , alle geraden Nummern
rechts von der Bearäbniskirche angeordnet sind . In den Kirchenqriiftcn Nr . 2,
3 . r , 9, 10 , 13, 15, 18 , 20 , 23 , 25 , 27 , 30 . 32 . 35 , 37 und 40 können j-
12 , in den Kirchengrüften Nr . 16, 17, 33 und 34 je 15 , in den Kirchen,
«rüsten Nr . I , 4 , 7, 11 , 12 . 14 , 19 , 2l , 22 , 24 , 26 , 28 , 29 , 31 , 86 , 38 und
39 je 18 Leichen, in den Arkadengrüften Nr . 5 bis 59 und 6 bis 60 können
je 12 , in den Grüften Nr . 3 , 4 , 61 , 62 , sogenannte Arkaden -Eckgrüfte , und in
den Annexgrüsten Nr . 67 bis 75 und 68 bis 76 je 18 Leichen, in den Mauso-
leen Nr . I , 2 , 63 , 64 , 65 , 66 , 77 und 78 je 24 Leichen Erwachsener beige»
setzt werden . Zwei Leichen von Kindern unter zehn Jahren werden der Leiche
eines Erwachsenen gleichgehalten.

8 2 . Die Kolumbarien enthalten zwei Stockwerke : im Tiefgeschofse liegen
je drei , im Hochgeschoffe je vier und in den Eckbauten je fünf Nischen übereinander.
Im linken Arkadenflüael liegen die Kolumbariennischen Nr . I bis 335 <Ties-
geschoß) und Nr . 1 bis 451 lhochgeschoß ) ; im rechten Arkadenflüqel die
Nummer 2 bis 336 (Tiefgeschoß ) und 2 bis 452 ,Hochgeschoß).

ß 3. Um die Ueberlassung einer Kirchengruft oder eines Mausoleums ist
beim Magistrate besonders anzusuchen ; über die Vergebung entscheidet der
Gemeinderatsausschuß . Arkadengrllfte und Kolumbarienuischen werden durch
Erlag der tarifmäßigen Gebühren erworben.

8 4 . Die Bestimmungen der Gräberordnung über die Rechten und Pflichten
der Benützungsberechtigten finden auch auf die Kirchen - und Arkadengrüfte,
die Mausoleen und Kolumbarienuischen sinngemäße Anwendung , sofern sie nicht
durch die folgenden Bestimmungen abqeändert find.

8 5 . Bei den Kirchen - und Arkadengrüftcn sind die Denkmäler je nach
ihrer Lage am Kopfende in der hiezu bestimmten Wandnische oder zwischen den
Pfeilern aufzustellen . Zwischen den Pfeilern errichtete Denkmälern sind auf allen
Seiten rein zu bearbeiten . Die Grufteinlaßöffnung darf nicht überbaut werden.
Zur Erzielung einer künstlerisch geschmackvollen Ausgestaltung der Unterkirche
und der Arkaden behält sich die Gemeinde das Recht vor , die Aufstellung un¬
passender Denkmäler zu untersagen . Vor Aufstellung der Denkmäler ist die
Genehmigung deS Stadtbauamtes einzuholen und zu diesem Behufe eine
Zeichnung vorzulegen . Das Anbringen von Gittern ist unzulässig.

8 6. In jeder Kolumbariennischc darf nur ein Sarg beigesctzt werden.
Nach der Beisetzung wird die Nische mit einer 15 ein starken Ziegelmauer ab¬
geschlossen. Jede Nische ist nach der Vermauerung mit einer wetterbeständigen,
widerstandsfähigen Tafel zu verschließen . Diese Tafeln sind zur Anbringung
der Grabinschrift bestimmt und können künstlerisch ausgeschmückt werden Vor
der Anbringung ist die Genehmigung des Stadlbauamtes einzuholen . Hat jemand
gleichzeitig mehrere Nischen erworben , die eine Einheit in der Gcsamtanlage der
Kolumbarien bilden , so kann an einer von der Friedhofsverwaltung zu be¬
stimmenden Stelle , wenn ein hiezu geeigneter Platz vorhanden ist, ein Denkmal
errichtet werden . Vor dessen Ausstellung ist unter Vorlage einer Zeichnung die
Genehmigung des Stadtbauamtes einznholen.

§ 7 . Die Instandhaltung der baut che» Anlagen übernimmt die Gemeinde;
die Erhaltung der Denkmäler . Jnschrifttafeln oder eines besonderen Wand-
schmuckes obliegt dem Benützungsberechtigten . Für Beschädigungen an den
Baulichkeiten , die anläßlich der Aufstellung von Denkmälern , der Anbringung
von Tafeln oder eines Wandschmuckes verursacht worden , haftet der Benützungs-
berechtigte.

8 8 . Für die Ueberlassung der im ß 1 bezeichneten Grabstätten auf die
Dauer des Friedhofbestandes sind folgende Gebühren zu entrichten:

») für eine Kolumbariennische im Tiefgeschoß 4000 X;

b) für eine Nische im Hochgeschoß der 5 . Reihe , vom Boden gerechnet,
4000 X;

o) für eine Nische der 3 . und 4 . Reihe im Hochgeschoß 5000 X;
ä ) für eine Nische der I . und 2 . Reihe im Hochgeschoß 6000 X;
s ) für einen Abteil im Tiefgeschoß mit 6 Nischen 24 .000 X;
k) für einen Abteil 'M Hochgeschoß mit 8 Nischen 50 000 X;
a ) für eine Arkadengruft mit einem Belagraum von 12 Särgen 100 .000 X.
d ) Die Festsetzung von Gebühren für die übrigen Arkadengrüfte und die

Grüfte in den Annexen entfällt , weil sie sämtlich vergeben sind.
i) Die Gebühren für die Ueberlassung von Kirchengrüften und Mausoleen

werden fallweise vom Gemeinderatsausschusse festgesetzt.
Der Magistra ' wird ermächtigt , in dringenden Fällen ausnahmsweise die

Belegung dieser Grüfte zu gestatten , wenn für die Benützung
1. einer Kirchengruft mit einem Belagraum für 12 Leichen der Betrag

von 100 .000 X,
2 . einer Kirchengruft mit einem Belagraum für 18 Leichen der Betrag

von 150 .000 X und
3 . eines Mausoleums mit einem Belagraum für 24 Leichen ein Betrag

von 250 .000 X als Kaution erlegt wird.
Für das Oefsnen und Schließen einer Gruft mit dreiteiligem Deckel

sind die biesür im allgemeinen Gebührentarife der Gräberordnung jeweils fest¬
gesetzten Gebühren zu entrichten . Das Oefsnen und Schließen von Brüsten,
die in anderer Weise Ungedeckt sind , ist vom Benützungsberechtigten auf eigene
Kosten und Gefahr zu veranlassen . Bei Enlerdigungen sind die ,m allgemeinen
Gebührcntarise jeweils geltenden Gebühren zu entrichten . Ist eine Kolumbarien¬
nische zur Vornahme einer Enterdigu .ig zu öffnen , dann ist mit der Friedhofs¬
verwaltung der Preis für die Durchführung dieser Arbeiten fallweise zu ver¬
einbaren.

IS.

Grabstellgebtthre » für heimgefallene Gräber.
Der Magistrat wurde irmächtigt . heimgefallene Gräber in den Wiener

Friedhöfen gegen Erlag der auf Grund nachstehender Tabellen berechnet »«
Grabstellgebühren auf die Dauer von 15 Jahren zu vergeben:

L. igene Gräber.

normal

1
2300
2500
2700
2900

4500
4900
5300
5700

9 .000
9 .600

10.200
10 .800

1500
1700
1900
2100

3000
3200
3300
3600

6000
6200
6400
6600

schön
2

2500
2700
2900
3100

Hauptfriedhöfe.

3
2700
2900
3100
3300

4
3100
8300
3500
3700

Vorortefriedhöfe und Ortsfriedhöfe im
4900 5800
5300 5700
5700 6100
6100 6560

Hietzing , Grinzing , Döbling
9600 10 .200

10 .200 10 800
10 .800 11 .400
11 .400 12 .000

8 . Einzelgräbe
Hauptfriedhöse.

1700 1900
1900 2100
2100 2300
2300 2500

Juncngräber

Randgräbcr

21 . Bezirke.
Jnnengräbcr

Randgräber

Ecke

Ecke

ff
1«
«
Ke

0
3s
k

Ecke ks

Ecke

Juncngräber 3.1«
k
Ke

Randgräber

Jnnengräber

Randgräbcr
Ecke

Ecke

Vorortefriedhöfe und OrtSsriedhöfe im 21 . Bezirke.

3
3«
k
Re

3e
3

k
ks

3
3s
k
k«

3200 3400 Jnnengräber
3460 3600 . Ecke
3600 3800 Randgräber
3800 4000 „ Ecke

Hietzing , Grinzing , Döbling.
6200 6400 Jnnengräber
6400 6600 , Ecke
6600 6800 Randgräber
6800 7000 , Ecke

6 . Kindergäber.
Simmering und Ottakring,

normal bevorzugte Lage
750 X 1500 X

Von der Festsetzung besonderer Gebühren für die Vergebung neuer
eigener Gräber in besonderer Lage wird abgesehen . Diese Gräber sind zur
Beerdigung in laufender Reihe gegen Erlag der tarifmäßigen Gebühren
bestimmt.

Heimgefallene Gräber im Döblinger Friedhofe (eigene oder Einzelgräber)
sind nur auf Friedhossdauer zu vergeben.

Bei Erwerbung der eigenen Gräber aus allen Friedhöfen , beziehungs¬
weise der Einzelgräber im Döblinger Friedhofe auf die Dauer des Friedhofs-
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bestander ist daS Dreifache der für die Vergebung auf 15, beziehungsweise
1V Jabre festgesetzten Gebühren einzubeben.

Die in den Tabellen angeführten Gebühren gelten auch für die Erwerbung
bei Lebzeiten.

Die Lage der einzelnen Grabstellen ist Nom Magistrate im Einvernebmen
mit der Betriebsbuchbaltung für die Friedhöfe und der zuständigen Kon-
skriptionsamtsabteilung fest, »stellen.

Gleichzeitig werden die bisher für die Vergebung von heimae âlleuen
Gräbern oder neuen Gräbern in besonderer Laoe auf den Wiener Friedhöfen
geltenden Bestimmungen außer Kraft gesetzt. (M . Abt . 13 , 2650)

I».
Preistarif für die Ausschmückung von Grabstätten

in den Wiener Gemeindefriedhöfen.
(Genehmigt mit Gemeinfleratsbescblliß vom 20 . Mai 1921.

P . Z . k>581 .)
Dieser Preistarif findet auf alle städtischen Friedhöfe Anwendung,

in denen die Gemeinde Wien die Gräberausschmückung durch die
eigenen Bediensteten besorgt.

Auf Grund des mit den Beschlüssen der Gemcinderatsanssthüsse
III und V vom 12 . und 20 . Jänner 1921 , A. Z . III , 375/20,
genehmigten Ucbcreinkommcns ist die Firma Joh . Gcsil 's Sohn,
1 . Operngasse 2, verpflichtet , die Gräberausschmückung im Südwest¬
friedhofe nach dem für den Wiener Zentralfriedhofc zur Zeit der
Uebernahme der Bestellung geltenden Preistarif auszuführcn.

Allgemeine Bestimmungen.
ß 1 . Die Ausschmückung einer Grabstätte ist in ber Verwaltungskanzlei

bei betreffenden Friedhofes zu bestellen und der tarifmäßige oder vereinbarte
Preis gleich zu erlegen . Bestellungen für den Südwestfriedhofe können auch in
den Betriebsstätten der Firma Job . Geßl 's Sobn gemacht und bezahlt werden.
Leistungen , die nicht im Preistarife vorgesehen sind , sind besonders zu verein¬
baren . Die im Tarife festgesetzten oder besonders vereinbarten Preise si d frei¬
bleibend ; die Gemeinde bebakt sich daher daS Recht vor . im Falle wesentlicher
Preissteigerungen entweder für die nächstfolgende Ausschmückungsperiode vom
Besteller Nachzahlungen zu verlangen oder die zugesicherten Leistungen ent¬
sprechend zu vermindern.

§ 2 . Ueber jede Bestellung , die nicht per Postsparkasse erfolgt ist, wird
der Partei sofort eine Bescheinigung ausgefolgt , aus der der Umfang der
übernommenen Leistung und der erlegte Preis zu ersehen ist. Es liegt im
Interesse der Partei , diese Bescheinigung aufzubewahren . Die Bestellungen
sind alljährlich rechtzeitig anzumelden.

8 3 . Die Gemeinde Wien übernimmt keine Haftung für Elementarschäden
(Frost , Hagelscblag , Wolkenbruch und dergleichen ) oder für Entwendungen und
wideirechttiche Beschädigungen . Wenn bei einer Grabstätte , deren Ausschinückung
und Pflege von der Gemeinde Wien (im Südwestsriedboke von der Firma
Joh . Geßl ' s Sobn ) übernommen worden ist, die Ausschmückung durch natür¬
liche Senkung des Hügels ganz oder teilweise zerstört wurde , so wird sie von
der Gemeinde (der Firma Joh . Geßl ' s Sohn ) auf eigene Kosten wieder instand-
gesctzt. Verlangt die Partei die Wiederinstandsetzung der Ausschmückung eines
durch Elementarschäden beschädigten Grabes , so sind die bestellten Leistungen
voll zu bezahlen . Das gleiche gilt für Gräber , deren Ausschmückung durch die
Beilegung einer Leiche zerstört worden ist Beschwerden über nicht entsprechend
ausgefübrte Bestellungen sind an die Verwaltungskanzlei zu richten.

Tarif für die Ausschmückung von Grabstätten.
D e Ausschmückung der Grabstätten gliedert sich nach den Zeitabschnitten

in eure Frühjahrs - , Sommer -, Herbst - und Wintcrausschmückung.
F rü h j a b r s a u s s ch m ü cku n g. Für das Aussetzer ! und die Pflege

von Frühjahrspflanzen in einer Rabatte , cirnm Blumenkorb in gewöhnlicher
Größe oder auf der ebenen Fläche des Hüoels , bei einer Gruft oder auf einem
eigenen , beziehungsweise Einzelgrabe 300 X . Zur Ausschmückung werden in
der Regel Violen , Winterlcvkojen , Myosotis , Silenen , Primeln oder Bellis
verwendet.

Sommerausschmückung. »l Für das Aussehen und die Pflege
von Blumen oder Immergrün in einer Rabatte , einem Blumenkorb in ge-
wöhnlicher Größe oder zwei Blechkasten an den Längsseiten einer Gruft oder
auf der ebenen Fläche eines Hügels eines eigenen oder Einzelgrabcs während
der Sommermonate 900 X . Zur Ausschmückung « erden in der Regel Sommer-
chrysanthemen , Pelargonien , Begonien , Veronika oder Fuchsien verwendet.

d ) Für die Herstellung und Pflege eines Rasenvoühügels 900 X.
^ c) Für die Herrichtuug eines eigenen Grabes mit Nasenbclag an den
Seiten t cs Hügels oder deren Bepflanzung mit Grassamen 300 X.

ä ) Für die Anlage einer mit Rasenzicgeln >cingefaßten Rabatte zwischen
dem Hügel und dem Grabmale bei einem eigenen oder Einzelgrabc und deren
Ausschmückung mit Sommerblumen und Zierpflanzen 300 X.

e) Für die Pflege und das Begießen der Ausschmückungsfläche bei einer
Gruft , einem eigenen oder Einzelgrabe ohne Beistellung von Rasen und Blume»
über die Sommerszeit 400 X.

H e r b st a u s s ch m ü cku n g. Für die Ausschinückung und die Pflege
eines Korbes in gewöhnlicher Größe oder je einer Rabatte odrr von Blcch-
kästen an den Längsseiten einer Grabstätte und für die Ausschmückung und

Pflege eines eig -nen Grabes auf der ganzen ebenen Fläche des Hügels oder
der Rabatte zwischen dem Hügel und dem Denkmale mit den üblichen Herbst-
blumen 400 X,

Winterausschmückuug.  Die Preise für die Winterausschmückungen
sind jeweils besonders zu vereinbaren.

Für die Verwendung anderer als der in den jeweiligen Zeitabschnitten
üAichen Blinnensortcn sowie für die Ausführung von Dekorationen , die
Herstellung von Efeu - oder T -PPichgräbern und alle sonstigen in den Rahmen
des Ausschmückungsqeschäftes fallenden Leistungen sind die Preise besonders zu
vereinbaren . Das PIanzen von Weiten und Obstbäumen ist auf allen
Friedhöfen untersagt.

14
Graberneuerttngsgebnhren.

Die Konskriptionsämter werden ermächtigt , Graberncuerungsgebühren
von de» Parteien innerhalb einer Frist von je vier Wochen vor und nach
dem Heimfall der betretenden Grabstelle in Empfang zu nehmen.

Erfolgt die Einzahlung der Erncuerungsg -bühr innerhalb dieser Frist,
dann baden süc d e Erneuerung dieses Grabes (Höhe der ErncmrUngsg vüdr
und Zeitdauer der Verlängerung ) die Bestimmungen derjenigen Grübcr-
ordnung Anwendung zu finden , die im Zeitpunkte der E Werbung des Grabes
in Kraft stand und sind Berzuaszinsen nicht einrnheben.

Die Erneuerung eines Grobes , ' das bereits länger als vier Wochen,
aber noch nicht ein volles Jahr verfallen ist kann nur gegen Entrichtung der
im Zeitpunkte des Erlagcs der Gebühr gütigen Erneuerungsgebühren vor¬
genommen werden und sind außerdem die fünf Prozent Verzugszinsen vom
Verfallstage bis zum Erlagstage vorzuschrriben . Ferner haben für die Dauer
der Verlängerung des Benvtzungsrechtes an dem betreffenden Grabe die
Bestimmungen des jeweils giltigen Gebnhrentarises Anwendung zu finden.

Für die Erneuerung eines Grabes , das länger als ein Jahr , aber noch
nicht zwei Jahre verfallen ist, ist als Erneucrungsgebühr ein Betrag in der
Höhe von zwei Dritteln der sür die Vergebung des Grabes als heimgefallencs
Grab auf 15 Jahre jeweils scstgefitzten Gebühr einzuhebcn und sind außerdem
die fünfprozentigen Verzugszinsen dieses Betrages vom Verfallstage bis zum
Erlagstage vorzusckreiben . Die Zeitdauer der Verlängerung wird nach dem
im Zeitpunkte der Verlängerung giltigen Gebühren » rif bestimmt.

Gräber , die länger als zwei Jahre verfallen find , dürfen nicht mehr
erneuert werden . Diese sind vielmehr um die für beimgefallene Gräber jeweils
festgesetzten Gebühren neu zu erwerben . (M .Abt . 13, 2538 .)

15 .

Zuständigkeit in der Behandlung der Platzzins¬
angelegenheiten.

Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom
14 . Mai 1921 , M .D . 1900:

Um aufgetauchte Zweifel über die Zuständigkeit in der Behandlung der
Platzzinsangelegenheiten zu beseitigen , wird folgendes bekanntgegeben:

Mit Normale Nr . I/I921 wurden die Platzzinsangclegenheilen allgemein
der Magistralsabteilung 36 zur Bchandlung zugewiesen . Der in dem genannten
Normale in der Geschäftsaufzäblung der Magistratsabteilung 33 bei . Platz¬
zinse " angeführte Zusatz : „technische Angelegenheiten " ist bei Anfertigung des
Normales irrtümlich bcigcsügt worden und hat daher zu entfallen . Diese all¬
gemeine Zuständigkeit bezieht sich jedoch zweckdienlicher Weise nur aus solche
Platzzinsangelegenheiten , bei denen nicht das Einschreiten der Baubehörde
nötig ist, also nur auf die Behandlung der Dienststückc, betreffend Gebrauchs¬
erlaubnis bezüglich des öffentlichen Gutes für alle im PlatzzinStarif sub I ö
angeführten Objekte . D e Gebrauchscrlaubnis bezüglich des öffentlichen Gutes
sür alle im Plotzzinslcrise sub I X angeführten Objekte ist jedoch von der
zuständige » Baubehörde zu erteilen . Dies wird nach dem Normale Nr . I/I921
entweder bei kleineren Bauführungen sür die Bezirke 1 bis IX und XX die
Magistratsabteilung 36 und in den übrigen Bezirken die betreffende Bauamts-
bezirksabteilung oder bei größeren die Magistratsabteilung 40 für die Bezirke
I bis IX und XX und die übrigen Bezirke das betreffende magistratische
Bezirksamt sein.

Die Platzzinsangelcgenheiten , bei denen eine baubehördliche Bewilligung
nicht in Frage kommt , werden aus Zweckmäßigkeitsgründen nun derart
erledigt werden , daß sür die Bezirke I bis IX und XX die Magistratsabteilung 36
selbst die Amtshandlung zur Gänze durchführt , das heißt die Ansuchen
entgegcnnimmt , die kommifsionelle Besichtigung durchführt und die Geschästs-
stücke erlrdigt , in den übrigen Bezirken aber die betreffenden Bauamtsbezirks-
abteilungen die Ansuchen der Parteien übernehmen und di - kommiffionelle
Besichtigung vornehmen , dann jedoch das betreffende Geschäftsstück mit einer
Aeußerung an die Magistratsabteilung 36 zur Entscheidung und Bemessung
des Platzzinscs übermitteln.

Die bei den einzelnen Amtsstellen anhängigen , Platzzinsangelegenheiten
betreffenden Geschäftsstücke sind, joferne eine Abtretung überhaupt nötig ist,
sofort im Sinne der vorstehenden Weisung an die zuständige Amtsstell - zu
übermitteln.

Sollte in einer von einer technischen Amtsstelle zu behandelnden Platz¬
zinsangelegenheit eine Rechtsfrage zu beantworten sein, so ist das Rechls-
gutachten seitens der Magistratsabteilung 36 entweder bei den der Baudirektion
zugeteilten rechtskundigen Beamten (bei gewöhnlichen Angelegenheiten ) , oder
bei der Magistratsabteilung 40 <bei Platzzinsangelegenheiten baulicher Natur ),



beziehungsweise seiten ! der Bauamtsbezirksabteilung (nur in Fällen , wo fee
als Baubehörde einschreitet ) beim magistratischen Bezirksamte einzuholen.

Gleichzeitig wird auch hervorgehoben , daß unter den im Geschäftsbereiche
der Magistratsadteilung 52 ausgezählten „ grundsätzlichen Angelegenheiten " der
Platzzinse nur rechtliche  Fragen berührende , grundsätzlich - Angelegenheiten
zu verstehen sind.

1«.
Schaffung einer Magistratsabteilung L8 » für Sied¬
lungswesen ; Uebertragung der Angelegenheiten des
Wiener Kriegerheimstättenfonds und der Nebenfonds
an die Magistratsabteilnng 18 » und der von der
Magistratsabteilnng »5 besorgten Baurechtsangc-

legenheiten an die Magistratsabteilung 45.
Erlaß des Magistrats -Direktors Dr . Karl Hartl  vom

7. Juni 1921 , M .D . 2882:
Der Herr Bürgermeister hat aus Grund des Stadtsenatsbeschlusscs vom

24 . Mai 1921 , P . Z . 8018 , folgende Verfügung getroffen:
„Als Zentralstelle zur Behandlung aller Ausgaben des Siedlungswesens,

insoweit sie von der Wiener Gemeindeverwaltung zu lösen sind , wird eine neue
Magistratsabteilung unter der Bezeichnung Magistratsabteilnng 18 a und mir
dem Sachtitel „ Si -dlungswesen " im Rahmen der Grupp - V errichtet . Gleich¬
zeitig wird aus dom Geschäftsbereiche der Magistratsabteilung 18 das
Siedlungswesen ausgeschicden . Ferner werden die Angelegenheiten des Wiener
Kriegerheimstättensonds und der Nebenfonds von der Magistratsabteilung 15
(Wohnungsamt ) an die sachlich zuständige neue Magistratsabteilung 18 a
übertragen.

Desgleichen werden aus Zweckmäßigkeitsgründen die allgemeinen Ange¬
legenheiten des Baurechlcs und die Vergebung von Baurechtcn an gemeinnützige
Bauvereinigungen unter Ausscheidung,aus dem Wirkungsbereiche der Magi-
stratsabteilung 15 der Magistratsabteilung 45 zugewiesen.

Der Wirkungsbereich der Magistratsabteilung 18 a umfaßt folgende
Angelegenheiten:

Behandlung aller Aufgaben des Siedl ungswescnS,
soweit die Wiener Gemeindeverwaltung zur Lösung berufen ist, insbesondere
Beratung aller Aemter in Einzelfragen des Siedlungswesens;

Aufstellung eines Klein Haus - Siedlungsprogrammes
für Wien ; .

Mitwirkung  bei Ausarbeitung des Projektes eurer Siedlung ? -
und Kleingartenzone;

Abgabe von gutächtlichen Aeußerungen  bei Verfügung
anderer Aemter über große , für gärtnerische oder landwirtschaftliche Zwecke
brauchbare Flächen;

Ueberprüsung von Anträgen  auf lleberlaffung von
Gemeindeland für Siedlungszwecke;

Antragstellung  auf Einleitung des E n te i g nu n g s -, Z w a v g s-
tausch - und Krundzusam menlegungsverfahrens für
Siedlungszwecke;

Mitwirkung  bei der Bestellung von Bau - und Pachtrechtcn
für Siedlungszwecke;

Beratung der Siedler  und der für sie tätigen Fachleute in
allen einschlägigen Fragen;

Wiener Kriegerheimstättensonds und Neben fonds.
Die G -schästseintcilung für den Magistrat der Stadt Wien ist demgemäß

in folgender Welse zu ergänzen , beziehungsweise abzuändern:
Nach der Gcschästsaufzählung der Magistratsableilung 18 ist neu die

Magistratsabteilung 18 a mir dem Sachtitel „ Siedlungswesen " und dem in
der vorstehenden Verfügung des Herrn Bürgermeisters angeführten Geschäfts¬
bereich einzufügen.

Bei der Magistratsabteilung 18 hat im Sachtitel das Wort „ Siedlungs¬
wesen " und in der Geschäftsaufzählung der Absatz „ Siedlungswesen , Bau¬
beratung " zu entfallen.

In der Geschäftsaufzählung der Magistratsabteilung 15 sind die beiden
Absätze „Baurecht , allgemeine Angelegenheiten usw . " und „ Kriegerheimflätten
usw ." zu streichen.

In der Geschäftsaufzählung der Magistratsabteilung 45 hat im dritten
Absätze der Satz „ Bestellung von « aurechten usw . bis (M .Abt . 15 ) " zu
entfallen und ist dafür als vierter und neuer Absatz einzufüge » ; „Baurecht,
allgemeine Angelegenheiten und Bestellung von Baurechten ."

17.
Auflösung der Militärtaxabteilung und des

Einquartierungsamtes.
Erlaß des Magistratsdireklors Dr . Karl Hartl  vom 16. Juni

1921 , M .D . 3004 und 3698/21:
Der Herr Bürgermeister hat mit Entschließung vom 12 . Juni 1921 verfügt,

daß die Militärtaxabteilung und das EinquartierungSamt des Konskriptions-
amte « ausgelassen und die Geschäfte dieser Stellen der Abteilung für Wehr¬
und Liegenschaftsangelegenheiten bei der KonskriptionsamtSzentrale , Wien,
I . Neues Rathaus , zugewicsen werden.

Diese Verfügung tritt sofort in Kraft.

18.
Bestellung von Oberbeamten zur Beaufsichtigung
der Geschäftsführung in den Magistratsabteilungcn,

Aemtern und Anstalten.
Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom 22 . Juni 1S2I,

M .D . 1206 und 3803 er 1921.
Der Herr Bürgermeister h t die Herren Oberbauräte Ing . Hans

Hafner , Ing . Wilhelm Glaas und Ing . Richard Binder sowie die Herren
Kanzleidirellionsadjunlten Ferdinand Nöjchl und Ludwig Wottawa zu Bureau-
Inspektoren bestellt.

Es sind daher gegenwärtig zur Beaufsichtigung der Geschäftsführung
der Magistratsabtei ungen , Aemter und Anstalten gemäß Z 5 der Geschäfts¬
ordnung des Magistrates folgende Ob rbcamle bestimmt:

1. Magistratsvizediieltor Dr . August Mavr  für die Magistrats-
abteilungen 1, 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 42 samt 42 L, die Bezirkswirlschaftsämter , die
Milchversorgungsstelle , die Magistratsabteilung 44 und die Kanzleidirektion.

2 . Obermagistratsrat Dr . Jakob Dont  für die Magistralsabteilungen 7,
8 , 9 , 10, 11 , 13 , 14 , 15 , Jnvaiidenamt , für alle Gcmeindebezirkskanzleien
(Armen 'nstitute , Ortsschnlralskanzleien , Kanzleien der Bezirkssektionen des
Bezirksschulrates ) .

3 . Obermagistratsrat Dr . Adolf Rucks  für die Magistratsabteilungen
39 , 40 , 4l . 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 und 52.

4 . Obermagistratsrat Dr . Otto Hürsch  für die Magistratsabteilungen
53 , 54 , 55 , 56 , alle Bezirksämter (einschließlich aller Abteilungen ).

5 . Stadlbaudireklor Ing . Max Fiebiger  für die Magistrats¬
abteilungen 18 a , 25 , 32 und 34.

6 . Obcrbaurat Ing . Wilhelm Voit  für die Magistratsabteilungen 18,
19 und deren Unterabteilung für die technischen Angelegenheiten der Boden-
Wertabgabe sowie für die Magistratsabteilung 27.

7 . Oberbaurat Ing . Hans Hafner  für die Magistratsabteilungen 22,
23 , 24 und 26.

8 . Obcrbaurat Ing . W lhelm G l a a s für die Magistratsabteilung -n
20 , 28 , 31 und 33.

9 . Oberbaurat Ing . Richard Binder  für die Magistratsabteilung 6
und für die BauamtSabteiluygcn bei den magistratischen Bezirksämtern.

10 . Stadtphysikus Dr . Rudolf Jahn  für die Abteilungen des Gesund¬
heitsamtes in den Bezirken I bis VII.

11 . StadtphysiluS Dr . Eduard Fried!  für die Abteilungen de-
Gesundheitsamtes in den Bezirken VIll vis XIV.

12 . Sladlphhsikns Dr . Anton Pichler  für die Abteilungen dis
Gesundheitsamtes in den Bezirken XV bis XXI sowie für die städtischen
Sanitätsstationcn und Notspitäler.

13 . Veterinäramtsvizedircklor Dr . Ludwig Bausen wein  für die
Veterinäramlsabteilungen der Vieh - und Fleischmärkte , Schlachthäuser und der
veterinäramtlichen Untersuchungsstelle.

14 . Veterinärrat Dr . Franz Spindler  für die Beterinäramts-
abteilungen bei den magistratischen Bezirksämtern und für den veterinären
Dienst in den Kühl - und Gefrierhäusern.

15 . Die Kanzleidirektionsadjunkten Ferdinand Röschl und Ludwig
Wottawa  für sämtliche Kanzleiabteilungen.

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatte für die
Republik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für
Wien veröffentlichten Gesetze » Vollzugsanweisnngen,

Verordnungen und Kundmachungen.

Bundesgesetzblatt.
211 . Kundmachung über den Beitritt der Tschechoslowakei zum Revi¬

dierte » Berner Uebereinkommen.
212 . Verordnung , betreffend die Zahlung der Zölle in Banknoten der

Oesterreich ungarischen Bank.
215 Verordnung , betreffend die Abänderung der neunten Ausgabe der

Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe.
214 . Verordnung , betreffend die Abänderung der Krankenkassentaxe.
215 . Verorknulig Uder die Voraussetzungen der Uebernohme öster-

rtichlscher Kriegsanleihe als Schuld der Republik Oesterreichs.
21 « . Verordnung , betreffend Aufhebung vorübergehender Aenderungen

des Eisenbahnbetriebsreglemen .s.
217 . Verordnung Uber die Hemmung des Fristenlaufes durch den Krieg.
218 Kundmachung Uber die einmalige große Vermögensabgabe , be¬

treffend die Ausgabe des Steuerkursblattes.
219 . Elster Nachtrag zum Militärbesoldungsübergangsgesetze.
229 . Erster Nachtrag zum Hceresgebührcngesetze.
221 . Verordnung , betreffend die Verhängung von verschärften Verkchrs-

beschränkungen im Grenzbezirke.
222 . Verordnung , betreffend die Erleichterung de? Nachweises der be¬

sonderen Befähigung für die gewerbsmäßige Vervielsältigung von Schriften.
225 Verordnung , betreffend gewerberechtliche Begünstigungen für Be-

such» der Privatblindenlehranstalt in Linz.



. . » ? 2 » . Verordnung , betreffend die Zulassung von Volks - und Bürger,
schnllehrern zu den Hochschulstudien.

225 Kundmachung , betreffend die Höhe der Ersatzbeträge bei Nicht-
ablieferung von Leder . " ",

226 . Verordnung über die Beglaubigung der in der Tschechoslowakei

Urkunden Landesregierung für Slowenien in Laibach ausgestellten

227 . Verordnung über die Erhöhung , beziehungsweise Weitergewährnng
einer Teuerungszulage zu den Vergütungen für die Teilnahme an den Sitzungen

Mission ^ Vknissberatungsstelle der Jnvalidenenischädigungskoi».
228 . Einrechnungsvorschrift für Justizoffiziere.
228 . Kundmachung , betreffend die Ausschreibung der Wahlen zum

Nationale «» in Kärnten.
260 . Slraßenbauverbücherungsgesetz.
261 . Verordnung über die Abänderung einzelner Bestimmungen der

Depositeninstruklionen.
262 . Personalsteuernovelle vom Jahre l92I.
266 . Dritte Durchführungsverordnung zur zweiten Pensionsve , sicherunqS-

novelle.

234 . Durchführungsverordnung zu den den Steuerabzug von Dienst-
und Lohnbezügen betreffenden Bestimmungen der Personalsteuernovelle.

265 . Kundmachung über das Inkrafttreten des Staatsvertraaes von
Saint -Germain -en-Laye im Verhältnisse zu Nicaragua.

266 . Verordnung , betreffend die Kraftfahrzeuge mit geringer Geschwirr-
dlgkeit.

267 . Verordnung , betreffend die Abänderung der neunten Ausgabe der
Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopoe.

268 . Kundmachung , betreffend Borkriegsschuldcn zwischen Belgien und
Oesterreich.

263 . Verordnung über Umrechnungskurse.
240 . Durchführungsverordnung über die gütigen Bekenntnisforu ulare

sowie die neuerliche Verlängerung der allgemeinen Frist zur Einbringung der
Einkommensteuerbekenntnisse.

241 . Verordnung , mit welcher die Bollzugsanweisung bekiffend die
Festsetzung der Urbernahmspreise für Getreidegattungen abgeändcrt und er¬
gänzt wird.

242 . Verordnung über die Einhebung und Abführung der Umlage»
für die Kammer für Arbeiter und Angestellte.

24 » . Verordnung , betreffend die Zahlung der Zölle.
244 . Kundmachung , betreffend die Geltung gewisser Einzelverträge mit

Belgien.
245 . Verordnung über die Bestellung von Laien als VertrauenS-

personen für die Gerichtshofgefängnisse und Strafanstalten.
246 . Verordnungen über die Unterbrechung der Prozesse wegen Er¬

füllung der Geldverbindlichkeiten in alten Kronen im Verhältnisse zur 'tschecho.
slowakischen Republik.

247 . Verordnung , betreffend den Verkehr mit Bier.
248 . Wehrgesetznovelle vom Jahre 1921.
248 . Verordnung , betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen für

Zündhölzchen.
250 . Verordnung , betreffend Vergleiche zur Regelung der vor und

während des Krieges entstandenen Schulden von Oesterreichern an französische
Staatsangehörige.

251 . BundeSgesetz , womit die mit dem Inhalte des fünften Teiles
des Vertrages von St G -rmain nicht im Einklänge stehenden Gesetze Und
Verordnungen außer Kraft gesetzt werden.

252 . BundeSgesetz , betreffend Ausgestaltung des Staatlichen Wohnungs.
sürsorgesonds zu einem Bundes >Wohn - und StedlungSfonds.

256 . Preistrcibereigesetz.
254 . Verordnung über die Gebühren für die Gutachten der Preis-

prüfungsstellen im Strafverfahren wegen einer nach dem Preistreibereigesetze
gerichtlich strafbaren Handlung.

255 . Zahntechnikergesetz.
256 . Verordnung , betreffend die Berechnung der Vergütung für die

Entnahme von Torf.
257 . Kundmachung , betreffend die Bildung einer Ortskommisfion zur

Veranlagung der Einkommensteuer skr die Stadt Bregenz.
258 . Verordnung , betreffend Aufhebung der Kerzenverordnung.
258 . BundeSgesetz , wegen Gewährung von Vorauszahlungen an die

Bundesonge stellten.
260 . Kundmachung , betreffend die neuerliche Erstreckung der konzessions-

mäßigcn Frist für die Herstellung der Kleinbahn von Nußdorf auf das
Plateau des Kahlcnberges.

261 . Verordnung , betreffend vorübergehende A-nderuNg des Eisenbahn-
betriebsreglements.

262 . Kundmachung , betreffend den Beitritt einiger Staaten zum
Berner Abkomme » .

266 . Verordnung , betreffend die Anwendung desJnvalidenentschädigungs-
gesetzes auf Personen des militärischen Bcrufsstandes und ihreHintcrbüebenen.

264 . Verordnung Uber eine Verlängerung von im Pariser Unions-
Verträge zum Schutze des gewerblichen Eigentums festgesetzten PrioritätSsristen
zugunsten der Angehörigen Schwedens und der Vereinigten Staaten von
Amerika.

265 . Verordnung über di- Gebühren für die Vornahme auswärtiger

WL LL " ^ - iMnz -eistung bei maß ? und gewichfs-

des B ^rm ? Mk7mmV ' ^ ^ Wendung einzelner Bestimmungen

Paten » »̂ ' E " " ^ ^ -tz über eine Verlängerung der Höchstdauer von

Schutz ? ech» ' über eine Erhöhung der Gebühren für gewerbliche

^ >, ^ 68 . Verordnung , betreffend sdie Beitragsleistung der ArbeitlDienstf-
g-ber zum Bundes -Wohn - und Si -dlnnqsfonds . ^

270 . Krankenkassentaxc.
« nu Verordnung über die Anmeldung der in den Gebieten , Kolonien
^V >>ng -n und Protekloratländern von Belgien , Italien und Griechenland
befindlichen Aktiven österreichischer Staatsangehöriger ? ^

272 . Verordnung , betreffend Aenderungen in den Grundlagen des

«uL7e .7b ^ Bundesbahnen und der vom
276 . Luftkeuschenablösungsgesetz.

ämtli »̂ Lw1egung ". n^ ' ^ ' derung d-- Waggeldes für zoll-

PersonwNniern '" ^ " ' ^ '" ' " ' ^ " ff-" d den Text des Gesetzes über die direkten

276 . Verordnung über die Prüfung der Aerzte und Tierärzte zur
Anstellung im öffentlichen Sanitätsdienste bei denpolitischen Behörden.

extrakl^ H Beiordnung , betreffend die Erhöhung der Preise des Tabak-

^ r. betreffend die Festsetzung der bei der Einfuhr von
2 <>bak und Tabakfabnkaten zu entrichtenden Lizenzgebühr,

sl bj^ r^ Durchsührungsveroidnung über d,e direkten Personalsteuern
280 . Personalsteuernovelle vom Jahre 1921.

ElektrEittti ^ zä̂ ürn '" " " ' ^ Gebühren für di - neuerliche Eichung von
„ - Verordnung , betreffend die Erhöhung der Teuerungszulagen zu
Unfallsrenten von Eisenbahnbediesteten und ihren Hinterbliebenem ^ ^ ^

286 . Verordnung , betreffend die Regelung des Verkehres mit bestimmten
Arzneimitteln.

284 . Verordnung , betreffend Markengebühren .j
285 . Verordnung über die Verlängerung der allgemeinen Bekenntnis,

frist zur einmaligen großen Vermögensabgabe und der Frist zur Durchführung
begünstigter Vorauszahlungen aus Hypothekardarlehen . "
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Geletzt Verordnungen und Entscheidungen,
sowie
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in Angeirgenheiteii der Grmeindeverlvaltllng and palitischen Amtsführung.

Anstalt:

I . Gesetze , BollzugSanweisunge « , Berordsnnge » «sd Ent¬
scheidungen:

1. Wohnungsanforderung . Mündliche Mitteilung des Anforderungs¬
bescheides . Verfügungsrecht über angeforderte Räume.

2 . — Wann ist eine Wohnung regelmäßig durch kurze Zeit benützt?
3 . — Billigkeitsmomente und widersprechende Anforderungsgründc.
4 . — Die Einvernahme eines Mitgliedes des Mietsenates bedeutet keinen

Verfahrcnsmangel , dagegen die Nichtbeachtung von Beweisanträgen.
5. Mietzinserhöhung.
6 . Ueberwälzung der Wiederherstellung auf die Mieter.

7 . Mietzinsberechnung unter Zugrundelegung der Mietzinse vom Jänner
1917.

8 . Erhöhung des Mietzinses für eine bestimmte Periode.

Ik . NormativbestimmuNgcn:
9 . Maßnahmen zugunsten der städtischen Pensionsparteien.

10 . Auflösung der M .Abt . 42 L.
11 . Hausierhandel von Wienern am Lande.

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatt - für die Nepn-
blik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für Wien
veröffentlichten Gesetze , Bollzugsanweisungsn,
Verordnungen und Kundin ach ungen.

l. Gesetze, VlillzugsnimieijumM, Ver-
ardmmgen und Entscheidungen.

Wohnnngsanforderung
i.

Mündliche Mitteilung des Anforderungsbescheides.
Verfügungsrecht über angeforderte Räume.
1. Es ist nicht nötig , daß der Ansorderungsbescheid der

Partei in schriftlicher Form im Wege der Zustellung bekannt-
gegchen werde , es genügt die bloße mündliche Mitteilung.

2 . Durch die Bekanntgabe der erfolgten Anforderung wird
dem Hauseigentümer jede Verfügung über die angesorderten
Räume entzogen . (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 29 . De¬
zember 1920 , Z . 5644/20 , M .Abt . 15 , 817/21 .) >

Der Berwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Adolf G.
in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes Wien 111 vom
5 . Juli 1920 , Z . 137/11 , betreffend eine Wohnnngsanforderung die
Beschwerde als unbegründet abgewiesen.

Entscheid nngsgründe:  Die Wohnung im Hause des Beschwerde¬
führers , 3 . M .-Gasse Nr . 2, 2 . Stock , Tür 23 , wurde unterm 31 . März 1920
vom Wohnungskommissär sür den 3 . Wiener Gemeindebezirk aus dem Titel
der Leerstehung angefordert , diese Verfügung aber über Einspruch des
Beschwerdesührcrs vom Mietamte nach der am 23 : April 1920 durchgeführtcn
mündlichen Verhandlung aufgehoben , worauf der Wohnungskommiffär im
Anschlüsse an die Verkündigung dieser Entscheidung die Anforderung der
nämlichen Wohuung auf Grund des Z 4 . Ziffer 3 , der Kundmachung der
niederösterreichischen Landesregierung vom 80 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160,
aussprach . Am nämlichen Tage wurde , die inzwischen am 15 . April I9r0 von
den bisherigen Mietern geräumte Wohnung einer anderen Partei K. über¬
geben , dem sie vom Beschwerdeführer bereits früher für den Fall des Leer-
werdens vermietet worden war.

Dem Einsprüche gegen diese neuerliche , dem Beschwerdeführer auch
schriftlich mit der Ausfertigung vom 24 . April 1920 , Z . 438/2 , am 26 . April
1920 zugestillte Verfügung des Wohnungskommiffärs hat das Mielamt in
Wien 111 nach der am 80 . Juni 1920 duichgeführten mündlichen Verhandlung
mit der Entscheidung vom 5 . Juli 1920 , Z . 187 , keine Folge gegeben , uno
zwar hauptsächlich aus dem Grunde , daß der Beschwerdesührer zu einer Ver¬
fügung über die Wohnung infolge der am 31 . März 1920 und dann
abermals am 23 . April 1920 ausgesprochenen Anforderung des Wohnungs-
kommisfärs nicht berechtigt war.

Der Vcrwalmngsgerichtshof fand die dagegen von Adolf G . erhobene
Beschwerde in nachstehender Erwägung unbegründet:

Es ist fcstgrstellt , daß im Anschlüsse an die am 23 . April 1920 vor dem
Mietamtssenate durchgcsührte EinfpruchSverhandlnug die Anforderung der
Wohnung gemäß Z 4, Z . 3 , der Kundmachung der niederösterreichischen
Landesregierung vom 30 . Jnni 1919 , L.-G .-Bt . Nr . 160 , ausgesprochen
wurde . Ebenso blieb unbestritten , daß dies durch den Wohnungskommiffär,
also durch das hiefür zuständige Organ geschah.

Die Beschwerde vermeint allerdings in dieser mündlich ausgesprochenen
Verfügung des Wohnungskommiffärs lediglich die Ankündigung der Anforderung
erblicken zu dürfen , die sodann erst mit rechtlicher Wirkung durch die von,
folgenden Tagen datierte und am 26 . Apr >l zugestellte schriftliche Ausfertigung
des Anforderungsbescheides vollzogen worden sei.

Diese Auffassung findet aber in der bezogenen Kundmachung keinen
Halt . Denn der Z 6 , Absatz 1, daselbst schreibt nur vor , daß der Anforderungs¬
beschluß den Beteiligten bekanntzugeben sei. Das Wort „ dekanntg -ben " drückt
aber keineswegs etwa aus , daß die Mitteilung des bezeichn« ?» Beschlusses in
schriftlicher Form im Wege der Zustellung desselben an die Partei zu gelchehen
dabe, sondern bezeichnet die Mitteilung des Beschlusses an die Partei schlechtweg,
ohne Uber die Form , sowie über die Art und Weise , in der diese Mitteilung
der Partei die Kenntnis von jenem Beschlüsse vermitteln soll, nähere Vor¬
schriften zu treffen . Durch die bloße mündliche Mitteilung des Anforderungs-
beschluffes durch den Wohnungskommiffär an d e Partei war somit die
Anforderung dieser bekanntgegeben , der Vorschrift des tz 6 somit genüge getan
und damit die im Z 5, Absatz 1, bezeichnet - Wirkung der Anforderung zur
Entscheidung gebracht worden . Dem Hauseigentümer war die Verfügung über
die angeforderten Räume entzogen.

Die angefochtene Entscheidung hat daher mit voller Berechtigung den
Einspruch aus dem Grunde abgewiesen , daß der Beschwerdeführer zu einer
Verfügung über die angeforderte Wohnung , das heißt zur Ueberlaffung der¬
selben an einen neuen Mieter , nach der am 23 . April 1920 ausgesprochenen
Anforderung nicht mehr berechtigt war.

2 .

Wann ist eine Wohnung regelmässig durch kurze
Zeit benützt ?

Als regelmäßig nur durch kurze Zeit benützt ist eine
Wohnung nicht nur dann anzusehen , wenn die Benützung , wie
bei Sommerwohnungen und Absteigquartieren periodeuweise mit
längeren Unterbrechungen erfolgt , sondern auch dann , wenn die
Unterbrechungen nur kurze Zeit dauern , sich aber regelmäßig und
so häufig wiederholen , daß sie, zusammengenommen , die tat¬
sächliche Benükung weitaus überwiegen . (Verwaltungsgerichtshof-
erkenntnis vom 5. März 1921 , Z . 1429/21 , M . Abt . 15, 3985/21 .)

. Der Verwaliungsgerichtshof hat über die Beschwerde der Cäcilie
Sch . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes X in Wien
vom l4 . September i92o , Z . Reg . 6/20 , betreffend eine Wohnungs-
anfordcrmig die Beschwerde als unbegründet abgewicsen.

En l s ch e i d u n g s g r ü n d e : Das Wohnungsamt der Stadt Wien
bat mir Beschluß vom 24 . Juni 1920 die von der Beschwerdeführerin im
Hause Wien 10 ., P .-Gaffe 53 , Tür 9 gemietete Wohnung angefordert , weil
sie unzulänglich benützt sei. (Z 4 , Punkt 4 , eventuell 3 , der Kundmachung der
niederösterreichischen Landesregierung vom 80 . Juni 1919 , Nr . 160 , L. G .Bl .)
Dem von der Beschwerdesührerin dagegen erhobenen Einsprüche gab das Mel¬
anit Wien X . » ach durchgeführler Verhandlung mit der Entscheidung
vom 14 . September 1920 , Reg . 6/20 , keine Folge , weil der Anforderungsgrund
(8 4 , Punkt 3 und 4 der erwähnten Kundmachung ) als gegeven anzusehe, « sei,
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Diese Entscheidung wird in der Beschwerde als gesetzwidrig und wegen
mangelhaften Verfahrens bekämpft , weil es sich im gegebenen Falle weder um
eine unbenutzte , noch um eine unzulänglich benützte Wohnung handle und die
angefochlenc Entscheidung auch der rechtlichen Grundlage entbehre , indem die
beiden berufenen Anforderungsgründe einnander ausschließen.

Der Verwaltungsgerichtshof mußte die Einwendung als unbegründet er¬
kennen , daß im gegebenem Fall - eine unzulängliche Benützung der Wohnung
nicht vvrliege , weil die dauernde Benützung durch die zeit «eilige Unterbrechung
nicht beeinträchtigt werde . Diesbezüglich wurde folgender Tatbestand f-stgestellt:
Bei der am 18 . Juni 1920 vorgensmmenen Besichtigung der Wohnung wurde
diese zwar als eingerichtet vorgefunden , jedoch festgestellt , daß die Inhaberin
mit ihrem dreijährigen Kinde ständig bei ihrer Mutter Frau Sch ., Wien 7.
M .- Gasse 5 wohne und nur hie und da in die Wohnung komme , um Nach¬
schau zu halten . Bei der Einspruchsverhandlung gab die Beschwerdeführerin
an , daß sie seit dem Jahre 19 l8 Kriegerwitwe sei und seit Neujahr 1920 ihr
dreijähriges Kind bei ihrer Mutter in Obsorge habe , weil sie ihrem Berufe
als Kontoristin nachgehen müsse und nicht io viel verdiene , um eine Wärterin
für ihr Kind halten zu können . Sie verbringe ihre ganze freie ' Zeit beim
Kinde und bei ihrer Mutter und benütze dort auch regelmäßig eine eigene
Schlasstätte , wogegen ihre Fahrnisse in der angefordcrlen Wohnung uilter-
gebracht seien . In dieser Wohnung schlafe sie nur zwei - bi« dreimal wöchent-
jich, um eine Anforderung derselben hintanzuhalten.

Letzteren Umstand bestätigte auch di - Hausbesorgerin , die noch beifügte,
daß die mangelhafte Benützung der Wohnung nicht erst seit Neujahr , sondern
seit längerer Zeit eingetreten sei. Diesen in einem einwandfreien Verfahren
f- stgestellten Tatbestand hat die belangte B >Hörde ihrer Enlscheiduug zugrunde-
grbgt . Durch Anwendung der Bestimmungen der mehrerwähnten Kundmachung
aus diesen Latbestand gelangt - eaS Mietamt mit Recht zu dem Schluffe , daß
die Anforderung der gegenständlichen Warnung gemäß ß 4 , Punkt 4 zulälsig
fei, weil der Fall , daß eine Wohnung regelmäßig nur durch unverhälinismäßig
kurze Zeit benützt wird , nicht , wie di - Beschwerde vermeint , nur dann als
gegeben anzusehcn ist, wenn die Benützung , wie bei Sommerwohnungen und
Abstcigquarrreren , Periodenweise mit längeren Unterbrechungen erfolgt , sondern
auch dann , wenn die Unterbrechungen nur kurze Zeit dauern , sich aber regel¬
mäßig und so häufig wiederholen , daß sie, zu >aminengenommen , die tat¬
sächliche Benützung weitaus überwiegen (zu vergleichen daS hiergerichlliche
Erkenntnis vom 20 November 1920 , Z . 4912 ).

Bei dieser Sachlage konnte die angetochtene Entscheidung weder als
gesetzwidrig , noch als auf einem mangelhaften Verfahren beruhend erkannt
werden , weshalb die Beschwerde als unbegründet abzuweijen war.

S

Billigkeitsmomente bei Wohnnngsanforderungen und
widersprechende Anforderungsgründe.

1. Die Beurteilung der Bllligkeilsmomente bei Wohnungs¬
anforderungen entzieht ' sich der Ueberprüfung durch den Ver-
waltungsgerichtshof , da sie im freien Ermessen der Behörde liegt.

2 . Erfolgt eine Anforderung aus mehreren miteinander im
Widerspruche stehenden Anfordcrungsgründen , bedeutet dies eine
Unklarheit der Entscheidung und somit einen Mangel des Ver¬
fahrens.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 7. Jänner 1921 , 8/21,
M .Abt . 15 . 1018/21.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Adolf
und Robert B . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes
Wien V (Senat für Wohnnngsanforderungen ) vom 17 . Juni 1920,
Z . 286 , betreffend eine Wohnungsanforderung die angefochtene Ent¬
scheidung wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidunqsgründe:  Die im Hanse des Adolf B ., 5 . M -
Straße 91 , Tür 7, befindliche , angeblich an seinen Sohne Robert B . »er.
mietete Wobnung , bestehend aus zwei Zimmern , Vorzimmer und Küche, wurde
durch das Wohnungsamt für den 5 . Bezirk Wiens angefordert , da festgestcllt
sei, daß die Wohnung leersteht , beziehungsweise als nicht notwendig zu be-
lassende DoPPelwohnung erscheint , beziehungsweise benützt oder doch nur unzu-
länglich benützt wird (8 5 , Abs. I , Punkt 1, 2 , 3 , 4 oer Kundmachung von
30 . Juni 1919 , L.- G .-Bl . Nr . 160 ) . In seinem Einsprüche führt Robert B.
aus , daß er die Absicht habe , sich wegen Mangels an Raum in der väterlichen
Wohnung eine eigene Mahnung einzurichien , zumal er sich zu verheiraten
beabsichtige , außerdem die Einräumung einer Wohnung im väterlichen
Hause zur Ueberwachung der daselbst befindlichen Fabrik aus Sicher-
tzeitSrückfichten notwendig sei. Ferner sei eS unrichtig , daß die Wohnung
leerstehc , sie sei vielmehr komplett eingerichtet . Für alle diese Tatsachen wirb
Zeugenbeweis angebolen . Dem Einsprüche wurde nach stattgefundener Ver¬
handlung mit Erlaß des Mielamtes vom 19 . Juni 1920 , Z . 286 , keine Folge
gegeben . Denn dar Bestehen der Anforderungsgründe im Sinne der Punkte I
bi« 4 der Z 4 der zitierten Kundmachung zur Zeit der Anforderung konnte
durch die Ausführungen der Einspruchswerber nicht entkräftet werden . Auf
den bei der Verhandlung vorgebrachtcn Einwand , daß berufliche Rücksichten
für die Belaffung der Wohnung an die Emspruchrwerber sprechen , konnte nicht
eingegangen « erden , da die Sicherung dcS Fabiikslagcrs gegen Einbruch auch
durch anderweitige Vorkehrungen ermöglicht und die unmittelbare Verbindung

der Wohnung mit dem Geschäfte kein unerläßliches Erfordernis sei. Auch die
Außerachtlassung der Rücksichtnahme auf die Familicnvcrhältnisse des Wohnungs-
inhabers liege nicht vor , da Robert B . auch weiterhin in der Lage ist, bei
seinen Eltern zu wohnen und bei d r herrschenden Wohnungsnot nur auf das
dringende Bedürfnis , nicht aber auf die Bequemlichkeit des Wohnungsinhabers
Rücksicht genommen werden kann Die Beschwerde macht gellend , daß der Ein¬
spruch ohne Zulassung von Beweisen über die die Anforderung hindernden
Tatsachen abgewiesen wurde . Vor allem sei die Wohnung , die gar nicht bk-
sichtiqt worden ist. nicht leerstehend , sondern im Zeitpunkte der Anforderung
an Robert B . vermietet gewesen . Ebensowenig liege eine Doppelwohnung vor,
da Robert B . im Zeitpunkte der Anforderung darin schon wohnte . Wenn das
Mietamt meint , daß die Wohnung des Adolf B . nicht genügend auSgenützt
sei, hätte allenfalls ein Teil dieser letzteren Wohnung angefordert werden
müssen . Uebcr die geschäftlichen und Familienrücksichten , aus denen die Jnne-
habung durch Robert B . erforderlich war , nämlich die Frage der lieber,
wachung der Fabrik und die Absicht desselben , sich zu verheiraten , sei die
Behörde gleichfalls hinweggegangen.

Hierüber erwog der Vcrwaltungsgerichtshof nachstehendes:
Jnsoferne die Beschwerde sich dagegen wendet , daß die Behörde bei der

Ausübung ihres AnforderungSrechtes auf die beruflichen und Familienverhält-
nisse, insbesondere aus , die bevorkehende Heirat des Robert B . sowie darauf,
daß eine Ueberwachung der im H -use befindlichen Fabrik bei der Anforderung
der Wohnung erschwert würde , keine billige Rücksicht genommen habe (8 4,
Absatz 2 der angeführten Kundmachung ), mußte diese Einwendung als unzu-
lässig nach Z 3, iit e des Gesetzes über den Verwaltungsgerichtshof zurück-
gewiescn werden , da die Beurteilung der Billigkeitsmomevtc bei der Anforde¬
rung von Wohnungen sich, wie der Gerichtshof in seinem Eikenntirive vom
31 . Dezember 1919 , Z . 6223 , näher ausführte , der Ueberprüfung durch den¬
selben entzieht.

Was aber die übrigen Einwendungen gegen die Wohnungsanforderung
anbelangt , so hat der Gerichtshof folgendes erwogen : Die Wohnungsanforderung
erfolgte aus mehreren miteinander i»> W derspruche stehenden Gründen , nämlich
unter gleichzeitiger Berufung auf die Punkte 12 . 13 und 14 des ersten Absatzes
des 8 1 der Kundmachung der niederösterreichislben Landesregierung vom
30 . Juni 19l9 , L.-G .-Bl Nr . 160 . Dies vedeutet schon an sich eine Unklar-
heit der Entscheidung , welche die beschwerdeführende Partei in der Geltend¬
machung ihrer Ansprüche behindert , sohin einen wesentlichen Mangel des Ver¬
fahrens.

Desgleichen beruht aber auch die Begründung der Anforderung speziell
wegen Leerstehung der Wohnung im Sinne des Punktes 1, Absatz 1 des 8 4
der angefochtenen Kundmachung , auf welche insbesondere bei der mündlichen
Verhandlung hingewiesen wurde , auf einer ergänzungsvedürftigen Taibestands-
annahme . Diese Annahme hat nämlich zur Grundlage die Erhebung vom
29 . Mai 1920 . Ungeachtet daß der Hauseigentümer Adolf B . aussagte , daß die
Wohnung an seinen Sohn Robert B . vermietet sei, der demnächst heiraten
werde und obwohl namentlich Robert B . in seinem Einsprüche ansührte , daß
die Mahnung nicht leerstehe, sondern gänzlich eingerichtet sei, unterließ es die
Behö be, nach der Aktenlage unter Mitwirkung der beschwerdeführenden Partei
festzustellen , ob die Voraussetzungen der Leerstehung un Sinne der zitierten
Kundmachung vorhanden seien . Ls beruht somit diese Annahme auf einem
ergänzungsbedürftigen Verfahren und mußte die angefochtene Entscheidung
nach 8 6 des Verwaltungsgcrichtshofgesetzes aufgehoben werden.

4 .

Die Einvernahme eines Mitgliedes des Mietsenates
bedeutet keinen Verfahrensmangel , dagegen die

Nichtbeachtung von Beweisanträge ».
1. Wenn ein Mitglied des Mietzinssenates über den Einspruch

gegen eine Anforderung bei der Einipruchsverhandlung als Aus¬
kunftsperson vernommen wird , bedeutet dies keinen Veifabrens-
mangel . Die Einvernahme als Zeuge wäre unzulässig , da diesfalls
eine Kollision mit den Pflichten des Zeugen und jenen eines
entscheidenden Organes vorläge.

2 . Wenn die Behörde über Beweisanträge .ohneweiteres
hinweggeht , sie also weder zuläßt noch mit Begründung zurück¬
weist, liegt eine Verletzung der prozessualen Rechte der Partei
und damit Mangelhaftigkeit des Verfahrens vor.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 1b . Jänner 1921,
Z . 86/21 , M .Abt . 15/1144/21.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der Paula Sch.
in Wien wider die Entscheidung des Mietamtes Wien IV (Senat für
Wohnnngsanforderungen ) vom 5 . Juli 1920 , Z . 153 , betreffend eine
Wohnungsanforderung die angefochtene Entscheidung wegen mangel¬
haften Verfahrens aufgehoben

EntscheidungSgründe : Die auS zwei Zimmern , einem Vorzimmer
und einer Küche bestehende Wohnung der Beschwerdeführerin Paula Sch . im
4 . Bezirke , K -Gasse 6 , wurde über Anzeige , daß sich die WohnungSinhabenn
fast me in derselben aufhalte und die Wohnung zum Teile an eine Unler-
mieterin , die allerdings bald - uSziehcn werde . unlervermietet fei, noch Durch-
führung einer Erhebung im Hause mit Entscheidung vom 16 . Jänner 1930
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vom Wohnungsamte wegen unzulänglicher Benutzung nach 8 4 , Punkt 4 der
Kundmachung der niederösterrcichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1S19,
S.-G .-Bl . Nr . 160 , ang,fordert . In dem Einsprüche macht di - Beschwerde¬
führerin geltend , daß sie vom Erscheinen der Wohnungskommission nicht ver¬
ständigt und dadurch verhindert wurde , wahre Angaben zu machen . Beschwerde¬
führerin habe ein Zimmer vermietet , dm übrigen Teil der Wohnung bewohne
sie selbst. Sie sei als Bedimerin in eine» , Geschäfte tätig , dessen Inhaberin
ihr wegen der Verkehrsnot gestatte , in ihrer Wohnung zu schlafen . Die ans den
15 . April 1920 anberaumte Verhandlung vor dem Miltamte fand nicht statt,
da der Wohnungskommiflär zunächst seinen Antrag auf Anforderung zurück¬
gezogen hatte ; später wurde über neuerliche Eingabe der Beschwerdeführerin
die Verhandlung vor dem Mielamte nach abermaliger Vertagung am 5 . Juli
1920 abgehalten und wurde nach Anhörung des Wohnungslommissärs , dann
des Hausmeisters N . als Zeugen dem Einsprüche keine Folge gegeben . Denn
der vom Wohnungskommissär bezogene Anforderungsgrund konnte nicht wider¬
legt werden , vielmehr wurde durch die Aussage des als Zeuge erschienenen
Hausbesorgers sowie des Beisitzers aus dem Kreise, der Mieter Franz F . fest¬
gestellt , daß die Wohnungsinhaberin die Wohnung während der Zeit vom
August 1919 bis zur W >hnungsanforderung durch höchstens einen Monat
benützt habe und auch anderwärts nächtige . Dafür , daß die Wohnungsinhaberin
die Wohnung nicht benötige , spreche auch der Umstand , daß sie diese nach der
Anforderung an die Erwerbs - und Wirtschastsgcnossenschaft der Obst - und
Gemüsehändler zu BureauzweckeN vermietet habe . Die Beschwerde beanständet
das Verfahren , weil bei der Einspruchsverhandluna ein Beisitzer des Wohnungs-
anforderuugssenates einvernommen wurde . Die Beschwerdeführerin habe eine
Reihe von Zeugen dafür , daß die Voraussetzungen der Anforderung , nicht
gegeben sind , » amhast gemacht ; trotzdem wurde nur ein Zeuge , Hausbesorger N.
einvernommen , der aber , wie sich aus einer abschriftlich beiliegenden Straf-
anzeige der Beschwerdeführerin ergebe , falsches Zeugnis abgelegt hale . Des¬
gleichen wird die Aussage des Beisitzers F . wegen Feindschaft mit der
Beschwerdeiührerin als unverläisig bezeichnet , klebe, die Vermietung a» die
genannte Genossenschaft wurde kein Beweis ausgenommen . Für die Mangel¬
haftigkeit des Verfahrens spreche endlich auch der Umstand , daß der Beschwerde¬
führerin später durch das Mietamt selbst eine andere Wohnung zugewiesen
wurde . Hierüber erwog der Verwaltungsg -richtshof nachstehendes:

Was die Einwendung anbelangt , daß bei der Verhandlung üher den
Einspruch der Beschwerdeführerin gegrn die Anforderung der Wohnung ein
Mitglied des Senates einvernommen wurde , vermochte der Verwaltungs-
gerichtshos bierin einen wesentlichen Mangel des Vcrfabrens nicht zu erblicken.
Denn wie sich aus der Begründung der angefochtenen Entscheidung ergibt,
erfolgte die Einvernahme des Mitgliedes des Senates nicht etwa als Zeuge,
so daß eine Kollision mit den Pflichten eines Zeugen und jener eines ent¬
scheidenden Organs nicht vorliegt , sondern es handelte sich dabei lediglich um
die au sich zulässige Abgabe einer Auskunft über die ihm bekannten Ver¬
hältnisse der Beschwerdeführerin.

Was aber die beanständete Unterlassung der Einvernahme der durch die
beschweraesüh ende Partei für die Richtigkeit ihrer Behauptung , daß sie die
angeforderte Wohnung tatsächlich als iolche benützt Hab- , geführten Zeugen
anbclangt , so hat der Vertreter der Behörde bei der mündlichen Verhandlung
allerdings zugegeben , daß ein solcher Zeugenbeweis vor dem Melanite ange-
bolen worden ist.

In dem Umstande aber , daß die Behörde über den Antrag auf Zcugen-
beweis für bestimmte , von der beschwerdeführenden Partei behauptete Tatsachen
ohne weiteres hinwegging , mußte der Berwaltungsgerichtshos , der sich dabei an
di - in seinem Erkenntnisse vom 19 . Novembee 1920 , Z . 4939 , ausgesprochene
Anschauung hielt , eine Verletzung der prozessualen Rechte der Partei erblicken
und demgemäß die Entscheidung nach 8 6 des Verwallungsgerichlshofgesetzes
wegen mangilhaftcn Verfahrens aufheben.

5
Mietzinserhöhung.

Wenn in einem Hanie sowohl Wohnungen vorhanden sind,
die gemäß 8 2 , Mieterschutzverordnung zu beurteilen sind , wie
auch Wohnungen , die unter die Bestimmung des 8 2 ^ fallen,
so muß eine Erhöhung des Mietzinses in Ansehung von
Wohnungen der zwengenannten Art . mindestens inwweit als
zulässig angesehen werden , als eine solche gleich>eitig aut Grund
von Nachweisen nach den Grundsätzen des 8 2 als gerechtfertigt
anerkannt wird sVerwaltungsaerichtshoferkenntnis vom31 . Jänner
1921 , Zl . 615 , ll . Abt . 1b , Zi . 2494/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Edwin Lch in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den
1. Bezirk in Wien vom 26 . Juli l920 , Zl .Reg .Nr . 87 , betreffend
die Zulässigkeit einer Mietzinserhöhung , die angefochtene Entscheidung
als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Im Mai 1920 wendete sich der Be¬
schwerdeführer als Miteigentümer und Verwalter des Hauses an das Mietamt
für den 1. Bezirk mit dem Ersuchen , die Erhöhung sämtlicher Mietzinse in
d,m bezeichne«« , Hause aus Grund der B rechnungen und im Umfange der in
einer angeschloffenen Beilage bezeichmten Posten , beziehungsweise in dem Um-
fange zu genehmigen , der , wo Z 2 a der Mieterschutzverordnung in Betracht
kommt , dem Mietamte nach den Umständen des Falles angemessen erscheint.

Wie aus dem angeschlosffne » Verzeichnisse hervorgeht , betragen nur bei zw«
Wohnungen die Mietzinse n cht mehr als 3000 X , alle anderen Wohnungen
fallen unter die Bestimmung des ß 2 a der Mieterschutzverordnung , darunter
insbesondere auch die deS K, L, W . mit einem Mietzinse von 5300 ll , dessen
Erhöhung aus 8210 X beantragt wurde . Aus dem Kreise der Mieter hatte
auch Johann N . als Inhaber einer Wohnung mit einem jährlichen Mietzinse
von 960 X gegenüber besten beabsichtigter Erhöhung ans 1300 X die Ent¬
scheidung des Mietamtes angerufen.

Bei der am 26 , Juli 1920 vor dem Mielamte stattgefundenm Verhand¬
lung , zu der sämtiichc Mietparteien geladen worden waren , wurde hinsichtlich
der beiden Wohnungen mit einem den Betrag von 8000 X nicht übersteigenden
Mietzinse die angesuchte Erhöhung der Mietzinse von 1450 X aas 1900 X,
beziehungsweise 960 X auf 1300 X , also in einem Ausmaß - von ungefähr
86 Prozent bewilligt , da si- im Hinblicke auf di - durch die vorgelegten
Rechnungen nachgewiesene Erhöhung der Auslagen für die reg lmäßige jähr¬
liche Erhaltung und Verwaltung des Hauses begründet sei,

Gleichzeitig wurden in Ansehung der übrigen , unter die Bestimmung des
§ 2 a der Mieterschutzverordnung fallenden Wohnungen die angesachten Miel-
zinserhöhungen nicht zur Gänze , sondern nur in einem Umfange als zulässig
erklärt , welcher hinter dem von Hauseigentümer in Aussicht genommenen
Maße der Erhöhung wesentlich zurückblieb . So wurde insbesondeie , was die
den Gegenstand der Beschwerde bildende Zulässigkeit der Erhöhung der von
K. L, W . gemieteten Wohnung anlangt , die Erhöhung des Metzinses nur bis
zum Betrage von 7500 X als zulässig erklärt , da dieser Betrag in Berück¬
sichtigung der bereits zum Maitermin 1920 erfolgten Zinssteiacrung und der
in letzterer Zeit erforderlich gewordenen Mehrauslagen für die Verwaltung des
Hauses sowie im Hinblick - ans die Lage und Größe des B ' standobffktes nach
den Umständen des Falles als angemessen erscheine. Beigesügt wurde , daß der
Senat auf den Inhalt der zwischen der Hansinhabung und K. L. W. abge-
schlossertenMietvertrages keine Rücksicht nehm -n konnte , da derselbe ohne Rücksicht
auf vorhandene V -rlräge rein prwalrechtlichen Charakters bloß zu überprüfen
hatte , ob die gegenständliche Mtetznissteigerung für polizeilich als zulässig zu
erklären sei.

In der hiegegen Hiergerichts eingebratten Beschwerde wird unter
Hinweis auf die gleichzeitigen Erkenntnisse des Mielamtes , mit denen die a »ge-
suchte 86 Prozents - T >Höhung des Mietzinses der beiden Wohnungen mit
einem 3000 X nicht übersteigenden Mietzinse als zulässig « klärt wurde,
gerügt , daß in Ans-Hung der Wohnung des K, L. W nur eine Erhöhung um
27 1 Prozent (von 5860 X auf 7500 X) als zulässig erklärt worden sei und
eine unrichtige Anwendung des Gesetzes darin erblickt, daß das Mieta nt die
angesuchte 36 prozentige Erböhuug der Mietzinse der oben erwähnten , unter
die Bestimmung des 8 2 der Mieterschutzoerordnuug fallenden Wohnungen als
in den Mehrauslagm begründet erklärte , in Ansehung der Wohnuug des
K, L. W , aber eine gleiche Erhöhung des Mietzinses nicht einmal als den Um¬
ständen angemessen fand.

Der V -rwaltungsgerichishof fand die Beschwerde begründet , wobei nach¬
stehendes erwogen wurde : «

Wie sich aus de> Fassung des 8 2 a ergibt und auch vom Verwaltungs-
gerichtshof in seinem Erkenntnisse vom 8 . März l919 , Zt . 2l17 , ausgesprochen
wurde , hat das Mictamt die Zulässigkeit der Erhöhung eines 3000 ll über¬
steigenden Mietzinses nach freiem Ermessen zu beurteilen . Die Zuständigkeit
des Verwaliuugsgerichtshofks zur U-berprüfung einer auf G und dieser Be¬
stimmung gefällten Entscheidung des Mietamtes hängt demnach gemäß
Artikel 129 , Absatz 3 des Bundesverfastungsgejetzes vom 1. Oktober 1920,
B .-G . -Bl . Nr . I , von der Lösung der Vorfrage ab , ob das Mi -tamt von
diesem freien Ermessen im Sinne des Gesetzes Gebrauch gemacht hat . Diese
Frage mußte der Berwaltungsgerichtshos im vorliegenden Falle verneinen.
Wenn nach der erst in die zweite Miete schutzverordnung aufgenommmen
Bestimmung des 8 2 a bei Mietzinsen , welche den im 8 2, Absatz 4 , ange¬
führten Betrag Uberst igen , eine Erhöhung des Zinses in einem Betrage , der
nach de» Umständen des Falles ang -nnsten ist, vereinbart werden darf , so
wird dadurch eine Erhöhung des Mi -lzmses auch in solchen Fällen als zulässig
erklärt , in denen die im ß 2 , Absatz 1, Zl . l 3 b-zeichneten Voraussetzungen
entweder gar nicht oder nicht in dem Maße vorliegen , daß darin das vom
Hauseigentümer beabsichtigte Maß der E Höhung seine z fsermäßige Rechtferti-
guna fände . Der Zwammenh ng , welcher zwischen den Bestimmungen des 8 2
und 8 2 a der Mieterschutzverordnung an sich besteht und für den Fall , daß in
einem Hause neben Wohnungen mit einem Zinse von nicht mehr als 8000 X
auch solche mit diesen Betrag übersteigenden Zins n vorhanden sind, insbesondere
dadurch verstärkt wird , daß nach 8 2 , Absatz 2 die Erhöhung des Mietzinses
für einen einzelnen Mietgegenstand grundsätzlich nicht mehr betragen darf , als
auf ihn vom Gesamtbeträge der Erhöhungen bei gleichmäßiger Verteilung nach
dem Verhältnisse des einzelnen Mi -tzinses zur Gesamtsumme der Mietzinse
nicht vermieteter Bestandteile (der Sleuervorschreibung zugrundegelegrcr Miel-
wert ) des Hauses entfällt , zwingt aber anderseits zur Annahme , daß eine
Erhöhung in Ansehung von unter 8 2a fallenden Wohnungen mindestens
insoweit als zuläistg angesehen werden muß , als eine solche gerechtfertigt ist,
wenn die Erhöhung nach den Grundsätzen des 8 2 beurteilt wird . Das dem
Mietamte eingeräumte freie Ermessen kann daher im Sinne des Gesetzes nur
darin geübt werden , daß eine nach den Umständen des Falles angem fsene
Erhöhung des Mietzinses unabhängig von den im § 2 bezeichnelen Voraus¬
setzungen genehmigt wird , es kann aber niemals zur Ablehnung einer Er¬
höhung führen , die gleichzeitig auf Grund von Nachweisen über die Erhöhung
der regelmäßigen jährlichen Auslagen für Erhaltung und Verwaltung de»
Hauses für >m gleichen Hause befindliche Wohnungen mit Mielzmsen v«n nicht
über 3000 X als zulässig erklärt wurde . Aus den vorliegenden Fall angewendet,
ergibt sich, daß das MietaiM die für die VS» >st- 2. W . innegehabte Wohnung
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in Anspruch genommene Erhöhung des Mietzinses mindestens in dem Aus¬
maße zu bewilligen gehabt hätte , daß dem Hauseigentümer in Ansehung der
beiden unter die Bestimmung des Z 2 der Mieterschutzvcrordnung fallenden
Wohnungen zugestanden wurde . Wann in der angefochtenen Entscheidung auf
die bereits zum Maiterminc 1920 erfolgte Zinsfleigerung hingewiesen wird , so
ist demgegenüber zu bemerken , daß nach Lage der Akten der vom K . L. W.
seil 19 !6 « uf Grund eines besonderen Vertrages zu entrichtende Mietzins im
Mai 1820 von 8800 auf 5880 L , also um etwas mehr als 1 Prozent
erhöht wurde , während die sämtliche » übrigen Zins - seit I9l8 bereits einmal
eine ungefähr 6 5 Prozent betragende Erhöhung erfahren hatten . Beispielsweise
ist der Zins der Wohnung des Johann N . zum Maileunin - 1920 von 900 L
auf 960 L erhöht worden , so daß sich bei Vergleichung des ursprünglichen
Zinses von 900 IL mit dein jetzt genehmigten im Betrage von 1800 L sogar
eine Erhöhung um 44 '4 Prozent ergeben würde.

Weit » bei der öffenilichen mündlichen Verhandlung seitens der mit¬
beteiligten Partei auf das zwischen Vermieter und Mieter bestehende zivilrecht¬
liche Verhältnis hingewiesen wurde , so ist demgegenüber zu bemerken , daß vor
dem Mietamte nur die Frage zu erörtern war , ob und in welchem Umsange
auf Grund der Mieterschutzvcrordnung . aus öffentlichrechllichen Gründen eine
Erhöhung des Mietzinses vorgenommen nurdcn durfte . Welche Folgen sich
daraus für das zivilrechtliche Verhältnis zwischen den Parteien ergeben konnten,
hatte dcmuach weder das Mietamt noch der Verwaltungsgcrichtshof in Er¬
wägung zu ziehen.

Die , wie oben gezeigt , aus unrichtigen rechtlichen Voraussetzungen beruhende
Entscheidung des Mietaniles war daher gemäß Z 7 des Verwaltungsgerichts-
hofgesetzes als im Gesetze nicht begründet aufzuheben.

v
Ueberwälzung -der Wiederherstellung auf die Mieter.

Die Wiederherstellnngskosten eines vernachlässligten
Gebäudes können nicht ohne Zustimmung der Mieter aus diese
überwülzt werden . Welche Kosten zu den Kosten der Beseitigung
der Folgen einer Vernachlässigung eines Hauses zu zählen sind,
ist eine Frage fachlichen Jichaltes und daher der freien Beweis-
Würdigung des Mietamtes anheimgestellk . (Verwaltungsgerichtshof-
erkenntnis vom 3 . Februar 1921 , Z . 651/21 , M Abt . 15,
2145/11.

Der Verwattmigsgerichtshof hat die Beschwerde des Josef und
der Hermine G . in Wien wider die Entscheidung des Mietamtes
XII der Stadt Wien vom 5 . Mai 120 , Z . 3050 , betreffend eine
Mietzinssteigernng als unbegründet abgewiesen.

E n t s ch - i 1 u n g s g r ü » d - : Mittels des Gesuches vom 17 . März 1920
beantragte Beschwerdeführer Josef G . als Eigentümer des Hauses Wien , 12 .,
G .-Gasse 26 bei dem belangten Mietamte eine Ueberp üfung der von ihm
für den 1. Mai 1920 in Aussicht genommenen Steigerung des Mietzinses
für die an Leopold Sch . in diesem Hause vermietete Wohnung Nr . 2s von
monatlich 25 L auf 37 X , somit einer Steigerung des Friedenszinscs um
rund 60 Prozent vorzunehmen und der für diesen Zweck durchzuführenden
Verhandlung eine im Bau - und Hausverwaltungsfacye bewanderte Persön¬
lichkeit als Sachverständigen beizuziedm . Uubestrittenermaßeu hat Josef G . bei
der Verhandlung seinen Antrag dahin abgeändcrt , das Mietamt möge über¬
haupt das Maß der zulässigen Zinssteigerungen bestimmen . Mit der ange¬
fochtenen Emscheiduug wurde nur die von Joses G . nach dem Inhalte des Ge¬
suches vom 17 . März 1920 in Aussicht genommene Steigerung für zulässig
erklärt.

Die Beschwerde macht gegen diese Entscheidung geltend:
1. Die ihr zugrundeliegende Annahme , daß das Haus , in dem sich die

der Mietzinssteigerung unterworfene Wohnung befinde , in vernachlässigten
Zustande um einen billigen Preis getauft worden sei, sei auf keinerlei Er¬
hebungen gestützt. Es könne das Gegenteil dieser Annahme erwiesen werden.

2 . Es sei vom Standpunkte der Mielerschntzverordnnng nicht zulässig ge¬
wesen, bei der Ueberprüfung der Ausgaben die regelmäßigen und jährlichen
Ausgaben den nicht regelmäßigen , nicht jährlichen und nur zur Renovierung
oder Verschönerung eines Hauses dienenden als darum bei der Ermittlung der
zulässigen Steigerung nicht zu beachtenden gegmüberzustellen . Die Frage , ob
der vom Mielamte beobachtete Vorgang der Aufstellung des bekämpfte --
Gegensatzes im Gesetze begründet sei, dürfe ihrem Inhalte nach nicht als
Erineffuiigsfrage behandelt werden.

8 . Im Hinblicke darauf , daß auch die Kosten der zwar nicht jedes Jahr,
aber doch innerhalb gewisser mehrjähriger Zeitabschnitte wiederkebrenden Er¬
haltungsarbeiten der Ermittlung der zulässigen Steigerung in der Weise zu
Grunde zu legen seien , daß der nach Maßgabe der Dauer ihres Erfolges auf
ein Jahr entfallende Teilbetrag ermittelt werden müsse , es sei rechtswidrig
gewesen , die Baumeisterarbeiten (im Betrage von 13 .000 I( ), die Anstreicher-
arbeiten (im Betrage von 4075 L ), Glaserarbeilen (mit einem Teilbeträge von
2400 I<), die Tischlerarbeiten 2000 L ), die Schlosserarbeiten lim Betrage von
300 L ) und die Schuttverführungskosten (im Betrage von 3400 L ) außer
Betracht zu lassen . Es liege in diesem Punkte ein ungleichmäßiger Vorgang
insoferne vor , als die Dachdeckerar beiten und ein Teil der Glaserarbeiten
anerkannt worden sind , trotzdem sich auch die übrigen Erhaltung kosten i m
Hinblicke auf die vom Mieter selbst zugebene Bern ach.
lässigung des Erhaltungszustandes  als notwendig erwiesen i

hätten . Die Rechtsauffassung des Mietamtes , derzufolge bei der Ermittlung
des zulässigen Steigerungsperzentes der Zustand , in dem der steigernde Haus¬
besitzer das Haus im Zeitpunkte des Kaufes übernommen hat , zu berück¬
sichtigen sei, würde zu dem' Ergebnisse führen , daß die Mieter im Falle eines
Besitzwechsels günstiger gestellt seien, als im Falle des Verbleibens eines
Hauses in einer Hand . —

4. Es sei nicht zulässig gewesen , der Feststellung der Bcleuchtungskosten
die Kosten des abgelausenen Jahres in der Zeit vom 24 . März 1919 bis
23 . März 1920 zugrundeznlegen mit der Begründung , daß . die 10 Uhr
Torsperre nur als augenblickliche Erleichterung oufgefaßt werden könne " .
Vielmehr hätte die Berechnung auf Grundlage der Annahme der regelmäßige»
10 Uhr Torsperre unter Bedachtnahme auf die in der Sommerzeit eintretende
Verkürzung der Brenndauer erfolgen , im Ganzen somit eine Brenndauer von
141 jährlichen Brennstunden zugrundegelegt werden sollen.

Der Gerichtshof hat folgendes erwogen:
-ui 1. Dieser Beschwerdepunkt erweist sich aus dem doppeltem Grunde

unzulässig , weil die Beschwerde selbst zugibt , daß das Haus , um das es sich
handelt , in vernachlässigtem Zustande gekauft worden sei und daß diejenigen
Jnstandsitzungsarbeiten , deren Kosten nach der Beschwerde zugrundeliegen¬
den Auffassung mit Unrecht bei der Berechnung des Steigerungsperzentes
übergangen worden sind , durch diesen Zustand notwendig geworden sind.

aci 2 und 3 . Die Auffassung , die der angefochtenen Entscheidung zu-
grundetiegt , steht mit der in der Beschwerde vertretenen durchaus nicht im
Widerspruche . Auch das Mietamt teilt , wie die Behandlung der Dachdecker¬
und eines Teiles der Glasirarbeiten beweist , die Anschauung der Beschwerde,
daß Kosten der Erhaltung eines Hauses , die in gewissen mehrjährigen Zeit¬
abschnitten wiederkehre » , mit dem auf ein Jahr entfallenden Teilbeträge
der jährlich wiederkehrenden Erhaltungskosten gleichzustellcn und der Berech¬
nung des Stcigerungsprozentes zugrundezulcgen seien . Es stellt aber , und
zwar vollständig im Sinne der ZA 2 und 10 ter Mieterschutzverordnung,
diesen auch bei einer sorgsamen Instandhaltung eines Hauses nur nach mehreren
Jahren wiedcrkehrenden Erhaltungskosten jene gegenüber , die durch die Unter¬
lassung dieser regelmäßigen Aufwendungen , also durch Vernachlässigung eines
Hauses , über den B -lrag der letzteren hinaus notwendig werden und die, wie
dies der Gerichtshof auch schon in seinem Erkenntnisse vom 2. Dezember 1920,
Z . 5270 dargetegt hat , im Sinne der Mieterschutzverordnung auf die Mieter
nicht überwälzt werden dürfen . Es kann nicht als die Absicht der Mieter-
schutzverordnung entsprechend erachtet werden , daß es dem Vermieter gestattet
sei, die Kosten der Wiederherstellung eines vernachtässigten Gebäudes auf die
Mieter zu überwälzen , die eine solche Herstellung nicht begehrt haben . Es dürfen die
Mieter , auch wenn das von ihnen bewohnte Gebäude von seinem Besitzer in
einen besseren Bauzustand gebracht , erneuert , verbessert oder verschönen wird,
derart , daß auch ihre Wohnungen dadurch gewinne » , dann , w nn sie sich
vorher nicht bereit erklärt haben , deshalb einen höheren Mietzins zu bezahlen,
nicht in die Zwangslage gebracht werden , bloß wegen derartiger einseitig vom
Hausbesitzer getroffener Bauvrrfügungcn in einer Zeit , in der sie, wie die
Mieterschutzmaßnahmen zeigen , geringe Aussicht Häven, einen Wohnungs¬
wechsel vornehmen zu können , einen höheren Aufwand für ihre Wohnung
bestreiten zu müssen . Dies gilt im gleichen Moße gegenüber dem in der
Person unverändert gebliebenen , wie gegenüber einem neuen Eigentümer Die
Frage aber , welche Kosten zu den Kosten der Beseitigung der Folgen der
Vernachlässigung eines Hauses zu zählen seien , ist eine Frage fachlichen In¬
haltes , deren durch die entscheidende Behörde voraenommene Lösung der Ber-
waltungsgerichtshof im Nah -neu des Z 6 des Verwattungsgerichlshofgesetzes
seiner Entscheidung zugrundezulegen hat und demgemäß auch in diesem
Falle seiner Entscheidung zugrundelegen mußte , weil der einzige in dieser
Richtung von der Beschwerde gerügte Mangel der Entscheidung , daß durch
die verschiedene Behandlung einerseits der als Folge der Vernachlässigung des
Hauses entstandenen Kosten und anderseits der> wenn auch in mehrjährigen
Zeitabschnitten wiederkebrenden Kosten einer ordnungsmäßigen Erhaltung
des Hauses eine sich selbst widersprechende Entscheidung gefällt worden sei,
nicht begründet ist.

rrck4 . Was die Frage der Beleuchtungskostm anbelangt , so vermochte
der Gerichtshof darin , d --ß das Mietamt angesichts des durch die bestehenden
Ausnahmsverhältnisse hervorgerufemn Wechsels des Inhaltes der behördlichen
Torisperre und Beleuchtuvgsvorschri len , sowie der hiedurch hcrvorgerufeuen
Unsicherheit der künftigen polizeirecblltchen Gestaltung des Hausbeleuchtungs¬
wesens seiner Berechnung die den behördlichen Vorschriften entsprechende Brenn¬
dauer in der dem Anträge der Beschwerdeführer unmittelbar vorhergegangenen
Verwalttingsperiode zugrundegelegte , eine Gesetzwidrigkeit umsowen -ger zu er¬
blicken, als ß 10 der Mieterschutzvcrordnung den Beschwerdeführern die Mög¬
lichkeit eröffnet , eine weitere Erhöhung des Mttzinse nach Maßgabe der späteren
Gestaltung des Beleuchtungswesens für die Zukunft zu bewirten.

Die Beschwerde mußte darum als unbegründet abgewiesen werden.

7 .
Mietzinsberechnung unter Zugrundelegung

der Mietzinse vom Jänner 1» L7.
1 . Es ist zulässig , der Berechnung der Mietzinserhöhung

die Mietzinse vom Jänner 1917 zugrundezulegen , wenn seither
keine Zinssteigeruug stattgefunden hat.

2 . Dem Mietamte kommt lediglich die Entscheidung darüber
zu, ob und in welchem Ausmaße eine Zinssteigerung zulässig
ist, dagegen ist für die Frage , von welchem Zeitpunkte ange-
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fanqen , die zulässig erkannte Erhöhung vom Vermieter den
Parteien gegenüber geltend gemacht werden kann , zivilrechtlichen
Charakters und von den ordentlichen Gerichten zu entscheiden.

3 . Es begründet einen Mangel des Verfahrens , wenn das
Mietamt seiner Berechnung andere Beträge zugrundelegt , als
jene , die der Vermieter in seine Ausstellung ausgenommen hat,
ohne daß aus der Begründung der Entscheidung zu entnehmen
ist aus welchem Grunde die einzelnen Posten niedriger ein¬
gestellt oder ganz ausgeMden worden sind . (Verwaltungsgerichts¬
hoferkenntnis vom 2l . Jänner 1921 , Z . 307/21 . M .Abt.
15 , 4003/21 .)

Der Bermaltmigsgerichtshof hat über die Beschwerde des Felix
und Karl A. gegen die Entscheidung des Mietamtes Xlll , der Stadt
Wien vom 7 . Juli 1020 , Z . 383/20 , betreffend eine Mietzinserhöhung
die angefochtene Entscheidung teils wegen mangelhaften Verfahrens,
teils als -gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheid ungsgründe : Der Eigentümer des Hauses, Wien
13 P -Straße 6b , stellt - mit der Eingabe vom 9. Mai 920 beim Mietamt-
Wien , XIII das Begehren , die Erhöhung der Mietzinse um 32 Prozent ab
Mai 1920 als zulässig zu erklären . Hierüber erkannte das Mietamt nach
mündlicher Verhandlung mit Entscheidung vom 7. Juli 1920 , Z . 383 eine
Erhöhung der M elzinse im Ausmaße von 14 Prozent ab August 1920 für
zulässig , weil von Seite des Hauseigentümers anrechenbare Auslagen un
Betrage von 4397 L einschließlich des Steuerzuschlages nachgewicsen wurden.
Bei einem Bruttozinse von 36 .000 X ergebe sich nur eine 14prozent,ge
Steigerungsquote . Als Grundlage für die Berechnung der Erhöhung gelt - der
Mietzins , der am 1. Jänner 1917 gezahlt wurde.

Diese Entscheidung wird in der Beschwerde zunächst wegen Gesetz¬
widrigkeit angefochten , weil das Mietamt die Steigerung mit Unrecht erst vom
1 August 1920 als zulässig erklärt habe , da sie als Grundlage der Berechnung
nicht die am 1. Mai 1920 , sondern die am 1. Jänner 1917 gezahlten Miet¬
zinse annehme und die gesteigerten Verwaltungsauslagen nicht berücksichtigt
habe . Die Beschwerdeführer bemängeln ferner das Verfahren , weil die ange¬
fochtene Entscheidung nicht entnehmen lasse, welche Mehrauslagen die belangte
Behörde im einzelnen als zulässig erkannt und bei welchen sie diese Voraus¬
setzung nicht als gegeben erachtet und aus welchem Grunde cs di - Aus-
scheidung vorgenommen habe . Der Steuerzuschlag sei zwar mit 33 Prozent
angegeben , in Wirklichkeit aber nur mit 16 Piozent berücksichtigt worden und
für die Annahme eines Bruttozinses von 36 .000 X f-hle jede Grundlage.

Der Berwaltungsgerichishos hat hierüber nachstehendes erwogen:
Zunächst konnte leine Gesetzwidrigkeit darin erkannt werden , daß das

Mietamt der Berechnung der Mietzinserhöhung jene Mietzinse zugrunde gelegt
hat die aiff 1. Jänner 1917 gezahlt wurden , weil die Ministerialvererdnung
vom 26. Oktober 1918, Z . 381, R .-G -Bl ., ausdrücklich von der Erhöhung
des Mietzinses spricht , den der Mieter bisher  oder den der letzt- Mieter zu
zahlen halte und die Beschwerdeführer in ihrem Gesuche vom 9 . Mai 1920
um Entscheidung über die zulässige Höhe der Mielzinssteigrrung ausdrücklich
angegeben haben , daß di - Zinse noch niemals gesteigert worden seien.

Unzutreffend ist ferner die Einwendung , daß die belangte Blkörde die
gesteigerten Verwaltungsauslagen unberücksichtigt gelassen Hab?. Denn wie
aus der in den Akten erliegenden Aufstellung zu ersehen ist, hat das Mietamt
seiner Berechnung eine Steigerung  der Verwaltungsauslagen um 720 X
zugrunde gelegt und in diesem Pauschalansatze offenbar auch die von den
Beschwerdeführern noch abgesondert verrechnten Barauslagen berücksichtigt . In
eine Ueberprüfung der Angemessenheit dieses Pauschalansatzes vermochte der
Verwaltungsgerichtshof gemäß § 3 , lit . o, seines Gesetzes nicht einzugehen.

Was dagegen den Termin anbelangt , von dem angefangen das Mietamt
die Steigerung als zulässig erkannt hat , so rechtfertigt es die Festsetzung des
Augusttermine 's in der Gegenschrift damit , daß die Parteien von der bevor¬
stehenden Erhöhung des Mietzinses nicht rechtzeitig , das ist in der Zeit zwischen
dem 1. und 12 . Februar 1920 , in Kenntnis gesetzt wurden und daher nicht
in der Lag - waren , sich durch Kündigung des Mietvertrages der Erhöhung
der Mietzins - ab Mai 1920 zu entziehen . Demgegenüber ist jedoch darauf
hinzuweisen , daß dem Mietamt - lediglich die Entscheidung darüber zukommt,
ob und in wilchem Ausmaße auf Grund der eingetretenen Erhöhung der
Auslagen für die Erhaltung und Verwaltung des Hauses , der öffentlichen
Abgaben und der Zinse von den Pfandschulden eine Steiaerung der Mietzinse
grundsätzlich  zulässig erscheint , daß dagegen für die Frage , von welchem
Zeitpunkte angefangen der Vermieter berechtigt ist, eine als zulässig erkannte
Mletzinserhöhung von den Parteien auch tatsächlich  zu beanspruchen , das
zwischen ihm und den Mütparleieu bestehende zivilrechtliche BertragsverhältniA
maßgebend ist.

Hat daher das Mietamt in einem bestimmten Falle di - Zinserhöhung
von einem festgesetzten Termine angefan en als zulässig erklärt , so kann dieser
Bestimmung nur die Bedeutung zukomntiN , daß von diesem Ze tpunkte ange-
sangen , frühestens  die Zinssteigerung als grundsätzlich zulässig
zu gelten hat . Im gegebenen Falle hat aber das Mietamt lediglich im Hin¬
blicke auf die zivilrechtlichen Vertragsverdältnisse zwischen dem Vermieter und
den Mietern einen späteren Termin festgesetzt als für den der Haus-
eigentümer eine Erhöhung der Auslagen naebgewiesen hatte und es hat damit
d,e Grenzen der ihm zustehcnden Enticheidungsgewalt überschritten . Desgleichen
war die Beschwerde hinsichtlich der gerügten Verf .-chrungsmängel als »-gründet
zu erkennen . Das Mietamt hat nach Inhalt der bereits erwähnten Aufstellung

mit Ausnahme der Auslagen für die Kaminfegung , die Feuerversicherung und
einen Wasserschaden bei allen übrigen von du Vermietern geltend gemachten
Auslagen seiner Berechnung andere Beträge zugrundegelegt als sie m der
Ausstellung der Vermieter enthalten waren , ohne daß aus der Begründung
der Entscheidung zu entnehmen wäre , aus welchem Grunde d-.e einzelnen
Posten mit niedrigeren Beträgen angenommen oder ganz ausgeschieden worden
siud . Di - nachträgliche teilweise Aufklärung dieser Unterschiede ,n der Gegen-
schrift vermag diesen Mangel der -Entscheidung und die damit verbundene
Beeinträchtigung der Beschwerdeführer in der Wahrung ihrer Rechte n cht zu
beheben . Hiebei muß gegenüber den bezüglichen Ausführungen >n der Gegen¬
schrift noch bemerkt werden , daß die gänzliche Ausscheidung der Kosten der
anläßlich eines Wohnungswechsels ditrchgeführtcn Malerarbeiten nur dann
gerecbtferligt wäre , wenn die Notwendigkeil dieser Arbeiten nicht durch die
gewöhnliche Abnützung der Wohnung herbeigeführt worden wäre , was im
Streitfälle noch hätte fcstgest llt werden müssen.

Als einen wesentlichen Verfahrensmangel mußte der Verwaltungs-
gerichlshof fcrmr den Umstand anerkennen , daß in der den Beschwerdeführern
zugestellten Ausfertigung der angefochtenen Entscheidung ausdrücklich von der
Einrechnung eines 83prozeni >gen Süucrzusckleges gesprochen wird , wogegen
in Wirllichkcit der Berechnung der zulässigen Mielzinserhöhung nur ein
16prozentiger Steuerzuschlag zugrundegelegt wurde ; denn dieser Widerspruch
l eß den von der belanglcn Behörde beabstchliglen wahren Inhalt der ange¬
fochtenen Entscheidung nicht erkennen , indem die Beschwerdeführer aus der
Anführung eines 33prozentigen Steuerzuschlages im Hinblicke auf die Uwung
anderer Mielämter die — allerdings durch die tatsächliche Berechnung Nicht
verwirklichte — Absicht des Melanites vermuten konnten , ihnen einen 33prozen°
tiqen Steuerzuschlag zugute zu rechnen . ^ . ..

Endlich ergibt sich auch lür den von der belangten Behörde ihrer
Berechnung zugrundegelegien Bruttozins von 36 .000 X in den Ver¬
handlungsschi lsten kein Anhaltspunkt , oa in der von den Vermietern vor-
gelegten ' Aufstellung der Bruttozins nur mit 31 .370 L angegeben erscheint und
nicht zu entnehmen ist und auch durch das Ergebnis der Verhand ung vor dem
Verwaltungsgerichtshofe nicht -hinreichend aufgeklärt wurde , auf welcher Grund¬
lage das Mietamt zu dem von ihm aufg nommenen erhöhten Brultozmse von
86 .000 X gelangt ist. . . . m .

Aus diesen Gründen mußt - mit der Aufhebung der angefochtenen Ent-
scheidung vorgegangen werden.

8 .
Erhöhung des Mietzinses für eine bestimmte Periode.

Für die Erhöhung der Mietzinse für eine bestimmte Periode
sind die während dieser Periode bereits tatsächlich eingetrelenen
Erhöhungen in Betracht zu ziehen . Das sind aber jene Aus¬
lagen , die in diesem Zeitpunkte bereits feststanden , nicht aber die
Auslagen , für eine vorangegangene Zeitperiode , auf welche sich
der zu erhöhende M 'etzins nicht bezieht . (Erkenntnis des Ver¬
waltungsgerichtshofes vom 20 . Jänner 1921 , Z . 271/21,
M . Abt . 15 , 2005/21 .)

Der Verwaltangsgerichtshof hat über die Beschwerde des Albert
G . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den 14 . Bezirk
in Wien vom 4 . Juni 1920 , Z . 17 - /20 , betreffend eine Mietzins-
erhöhuug die angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht begründet
aufgehoben.

Ents ch ei d ung s grün  d e:  Heber Antrag des Mieters Franz D . und
Konsorten auf Entscheidung über die Zulässigkeit der Erhöhung des Mietzinses
im Hause Wien , 14 . G .-Gasie 37 , T . 1- 17 . bestehend aus zwei Geschästs-
lokalen und 15 Kleinwohnungen bat das Mietamt Wien XIV . nach der am
4 . Juli 1920 dnrchgeführtcn mündlichen Verhandlung entschieden , daß die zum
1. April 1920 vorgenommene Erhöhung des Mietzinses für die angeführten
Wohnränme gemäß ZZ 2 und 10 der Mielerschutzverordnung an Stelle der be¬
absichtigten Erhöhung von 60 Piozent nur bis zum Betrage von 51 Prozent der
Zins - des Jahres 1914 zulässig sei. Der jährliche Mehraufwand für die Er¬
haltung und Verwaltung des Hauses im Vergleiche mit dem Jahre 1914 be¬
laufe sich auf 2350 X 60 d , welcher Betrag bei einem Gesamt !» uttozllis von
7380 X samt 60 Piozent Sttucrzuschliige die Steigerung der Zinse vom Jahre
1914 bloß im Ausmaße vor . 51 Prozent rechts , rüge . Dem Antrag - des Ver¬
treters des Hauseigentümers , die Kosten der elektlischen Hausbeleuchtung nach
deiO fixen Betrage von 66 pro Hektowattstunde für die Zukunft zu berechnen,
wird kerne Folge gegeben , weil sowohl die Höhe des Konsums als auch die
Kosten dieser Beleuchtung nach Ansicht des Mietamtts als veriable Ausgabe¬
posten zu betrachten sind und demnach bei der Berechnung der dlessälllgen
Auslagen der durchschnittlic >e faktische Konsum zu berechnen ist. Di - Beschwerde
bekämpft die Herabsetzung der Zinserhöhung auf 51 P,oz >nt . Beichwerdeführer
habe in der Berechnung die Auslagen für die Stiegenbeleuchtung vom 1. Mai
1920 ob unter Anwendung des le--ten Strompreises nach Maßgabe des tat¬
sächlichen Konsums des Jahres 1919 zugrundegelegt und stelle der Unt ->Ich>ed
zwischen dem so ermittelten Betrage und den tatsächlichen Auslagen sür die
Sliegenbeleuchiung im Jahre 1914 den aus die Mieter zu üdcrwälzenden Mehr¬
aufwand dar . Demgegenüber bat die Behörde diesen Mehraufwand derait be¬
rechnet , daß sie die Differenz zwischen den tatsächlichen Auslagen im Jahre 1^19
und den tatsächlichen Auslagen im Jabre 1914 als Mehraufwand annahm.
Damit wird der Durchschnitt des sprunghaft sich erhöhenden Preise « des Stromes
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6/4 auf 66 ü mit 17 pro Hektoivattstmide in den abgelaufenen zwölf Monaten
zur Grundlage der Berechnung genommen , während doch für die Bestimmung
eines künftigen Zinses einzig und allein die in der kommenden Periode gellenden
Gas - und Eiektrizitätspreise , letzter - mit 66 ü pro Hektowattstunde , in An¬
wendung gebracht werden können . Die Auslegung der Mieterschutzverordnung
durch das Mielamt verschlechtere noch die Lage der Hauseigentümer in einer
bei Erlassung des Gesetzes gar nicht vorgesehenen Weise . Die Begründung des
MietamleS , daß sowohl die Menge des Konsums als auch die Höhe der Be-
leuchtungskosten eine veriable Größe seien , ist unrichtig , weil infolge der Spar¬
maßnahmen des Jahres 1919 die damaligen Kosten ein Minimum der Kosten
darstellen , unter welches auch für die Zukunft nicht herabgegangen werden
kann . Ebenso willkü sich sei die Annahme , daß für die Zukunft eine Verbilligung
des Strompreises emtreten werde , so doß bei Annahme des Preises vom April
1920 eine Benachteiligung der Parteien vorliegen würde . In diesem unwahr¬
scheinlichen Falle könnten noch die Mieter eine neuerllche Entscheidung des
Mretamtes Hervorrufen . Die richtige Modalität , sei die beantragte vierteljährige
Berechnung des Konsums und eine Berücksichtigung desselben bei der Miktzins-
erhöhung auf Grund des letzten Preises . Dem Rechte entspreche es, daß bei

Hierüber erwog der Vcrwaltungsgerichkshof nachstehendes:
ständigen Auslagen die Ueberwälzung stattfinde , ohne Rücksicht darauf , ob zur
Zeit der Zinserhöhung die Auslagen schon bestritten wurden oder nicht.

Nach Z 2 der Mieterschutzverordnung darf die Erhöhung des Mietzinses
samt Nebengcbühren , den der letzte Mieter zu zahlen hatte , nur in dem Maße
vereinbart werde », als diese begründet ist durch die nach Kriegsbeginn „ein¬
getretene " Erhöhuug der regelmäßigen jährlichen Auslagen für die Erhaltung
und Verwaltung des Hauses einschließlich solcher Auslagen für die B -istellung
von Licht oder Heizung . Im vorliegenden Falle handelt es sich darum , mit
welchem Betrage di - Erhöhung der Kosten für die Beleuchtung des Hauses
des Beschwerdeführers für die Erhöhung der Zinse vom I . April 1920 an in
Betracht gezogen werden kann . Die angefochtenc Entlchcidung bezeichnet als
diese auf den Mietzins anrechenbare Erhöhung der Beleuchtungskosten den
faktischen Konsum des vergangenen  Jahres 1919 nach Maßgabe des
damaligen  Preises des elektrischen Stromes , während Beschwerdeführer
bei nichtbestritkener Meng - des Verbrauches den tatsächlichen Konsum an
elektrischem Lichte für die Zeit vom 22 . Jänner 1919 bis 22 . Jänner 1920
mit 1483 Hektowattstunden nach Maßgabe des Preises vom April  1920 per
66 1, bei d>r Erhöhung der Mietzinse in Anschlag bringe » will . Der Ver-
waltungsaerichtshof erachtete nun , gestützt auf die näheren Ausführungen in
feinem Erkenntnisse vom 30 Dezember 1920 , Z . 5938 , die Anschauung der
Behörde , wonach die für die Erhöhung der Mietzinse vom I . April 1920 an
in Betracht kommend - Eihöbung der Auslagen für die Beleuchtung nach deren
Höhe während einer abgelaufeneu Periode maßgebend sein soll, als den Be¬
stimmungen der Mieterschutzverördnung nicht entsprechend . Denn es liegt im
wirtschaftlichen Zwecke der Mieterschutzverördnung , daß die dem Hauseigentümer
latsächüch treffende Erhöhung der regelmäßigen , in der Verordnung angeführten
Ausgaben , auf die Mieter überwälzt werde , das heißt , ihre Deckung in einer
-»sprechenden Erhöhung der Mietzinse finde . Daraus folgt , daß für die Er¬
höhung der Mietzinse für eine bestimmte Periode die während dieser
Periode  bereits tatsächlich ein getretene Erhöhung  jener Auslagen
in Bet,acht zu ziehen ist. Die im Zeitpunkte , von welchem an der Zins erhöht
werden soll, nämlich am 1. April 1920 , eingetretene Auslage für di - Beleuch-
tung , ist aber j -ne Auslage , die in diesem Zeitpunkte bereits fest stand,  nicht
aber die Auslage für eine vorangegangenc Zeitperiode , auf welche sich der zu
erhöhende Mietzins nicht bezieht . Es tonnte sich somit die Erhöhung der Miet¬
zinse nur nach der Erhöhung der Kosten der Beleuchtung für Zeiträume vom
I . Ap >il 1920 an richten , wobei etwaigen Verändemngen der Verhältnisse nach
Maßgabe des Z 10 der Verordnung Rechnung zu tragen wäre . Es war daher
die Entscheidung , die zur Grundlage dieser Erhöhung die Auslage » des Jahres
1919 nahm , als auf einer irrigen Rechtsanlchauung beruhend nach 8 7 des
Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 , R .- G -Bl . Nr . 36 er 1876 , auszuyebcn.

ll. Normativ bestimmnngen.
«

Maßnahme » zugunsten der städtischen Pensions-
Parteien

Gemeinderatsbeschluß vom 10 . Juni 1921.
I . Abschnitt.

Die vor dem 1. Oktober 1920 in den Ruhestand ' versetzten Angestellten
der Gemeinde Wien und ihrer Unternehmungen einschließlich der Lehrpersonen
und die Hinterbliebenen nach Angest llten , die vor diesem Tage gestorben sind
oder in den Ruhestand versetzt wurden , erhalten mit . den unten angeführten
Ausnahmen

1. aus dem Titel der Angleichung ihrer fortlaufenden Ruhe - und Ver-
sorgungsgenüsfe an die auf Grund des 1. Abschnittes des Gemeinderats-
beschlufscs vom 22 . Oktober 1920 , P . Z . 15482 , bemessenen Ruhe - und Ver-
forgungsgenüsse und

2 . aus dem Titel der Angleichnng der ihnen auf Grund des 2 . Ab¬
schnittes des obigen Beschlußes zuerkannten Teuerungszulagen an die den
ZivilstaatslBundksjangesteüten mit dem Gesetze vom 17 . März 1921 , R .-G-
Bl . Nr . 167 (Nachtrag zum Pensiomst -ngesetz) , gewährten Teuerungszulagen
für die Zeit vom 1. Oktober bis 31 . Dezember 1920 eine einmalige Zu¬
wendung nach Maßgabe der Tabellen I L und II4 . und der nachstehenden
B stimmumen.

Die unter Punkt 2 bezeichnet Zuwendung wird auch jenen Pensions-
Parteien gewährt , deren Ruhe - und Versorgungsgenüsse auf Grund des
1. Abschnittes des Gemeinderatsbeschlusses vom 22 . Oktober 1920 , P . Z . 15482,
bemessen wurden.

Ausgenommen sind Pensionsparteicn , deren Ruhe - und Versorgungs-
genüffe nach Kollekiivvertragsbestimmungcn bemessen sind oder aus der Pen-
sionskasse der städtischen S raßenbahnen liquidiert werden , ferner Pmsions-
parteien , welche die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzen, endlich
ehemalige Angehörige emer Angestelltenkategorie , deren Dienstverhältnis gegen¬
wärtig durch Kollektwverlrag geregelt ist, und die Hinterbliebenen nach solchen
Angestellten . -

I. Angestellte im Ruhestande.
ei.. Die in das Rangsklasfenschema der früheren Dienstpragmatik und

die in das Bezugsklassenschema der Allgemeinen Dienstordnung eingereihten
Angestellt, » , die

in der

IV

VI

VII

VIII

Bezugs

! !
4
3

IX

XI

vor turn 1 Mai
IMS

zwischen dem
I . Mo und st . De¬

zember ISIS

zwilchen dem
1. Jänner und

SV. September IS20

in den Ruhestand versetzt wurden , erhallen eine Zuwendung

^ ir ll

ll .120
9 .640

9.860
11 . 160

9 .860

7.460'
6 .940
6 .420

5 .410
4 .780
4 .300
3 .820

8 320
3 580
3 .120
2.600

2 .360
2.210
2. 100

1.910
I 760
I 580

1.510
1.100

1.140

'b « L -ta^

9 800
8 .760

9 .200

7 .880

6.100
5 .560
5 .040

- 8

8 ^

5 .500
5 .200

1 .800

4 200

3 .280
3010
2 .800

4 .640
4 120
3 .680
3 .240

1 .050

3 .020

2 .680
2 .3r0

1.050

2 .380
2 .240
2.100
1980

1.090

1.260

1.980
1.840
1.720
1.580

1.540
1 .400
1.280
1. 140

1.060
1 . 150
1 260

2.560
2 .320
2 .lr0
1.920

1.760

1.600
1 .440

1.650

1.380
1 320
1 .260
I 200

1. 140
1.080
1020

960

900 '
810
780
720 1.680

*) Die Gewährung des mit 2 bezeichnet » ! Teiles der Zuwendung ist in
allen Fällen vom Wohnsitze im Jnlande abhängig.

Die im Oktober 1920 in den Rnheüanir versetzten Angestellten erhallen
eine gleichfalls vom Wohnsitze im Jnlande abhängige Zuwendung von 1200 L.

L . Die nicht in das Rangsklassenichema der früheren Dienstpragmatik,
beziehungsweise in das Bczugsllasscnschema der Allgemeinen Dienstordnung
eingereihten Angestellten und Lehrpersonen erhalten die odigen Zuwendungen
unter Zugrundelegung der seinerzeitigen Pensionsbemessungsgrundlage , und
zwar die
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vor dem 1- Mai
IS19

zwischen dem I Mai
und 31. Dez. 1919

zwischend. 1. Jän
u. 31. Dez. 1920

in den Ruhestand Pers -tzien bei einer semerzeiligeii
Penfionsbemessungsgrundlage bis einschließlichKronen

22.000
20.000

17.000
13.000

36.000
32.000

27.000
24.000

57 200
52.000

48.000
42.000

nach der
Bezugs-

klaffe ! stufe

10.500
9.700
8.900

18.900
17.700
16.500

32 800
30 400
28.000

8.800
8.200
7.600
7.000

15.000
13 800
12.800
11.800

25.600
23.200
21.200
19 200

6.700
5.900
5.500

10.700
9.900
9. 100

17.600
16.000
14.400

4.900
4.700
4.500

8 400
8.100
7.800
7.500

13800
13 200
12 600
12 000

4 000
3.800
3.600

6.900
6.600
6.300
6.000

11.400
10.800
10.200
9.600

3,200
3.000

2.800

5.500
5.200
4 900
4.600

9.000
8400
7.800
7 200

Die im Oktober 1920 in den Ruhestand versetzten Angestellten erhalten
unter der Voraussetzung des Wohnsitzes im Inland - eine Zuwendung von 1200 X.

Angestellte mit Ruhebezügen, deren seinerzeit' ge Pcnstonsbcmeffungs-
grundlage die niedrigsten Beträge der Tabelle 18 deS maßgebenden Zeit¬
abschnittes nicht er>eicht, erhallen unter der Voraussetzung des Wohnsitzes im
Jnlande , wenn sie vo, dem 1. Oktober 1920 in den Rudestand versetzt wurden
einen Betrag von 2400 X ; wenn sie im Oktober 1920 in den Ruhestand
versetzt wurden, einen Betrag von 1200 X.

Als Pensionsbemessu-gsgrundlage gilt nur der Gehalt samt Dienstalters,
zulagen und da« Quarnergeld (der Mietzinsbeitrag ).

II . W i t w e n.
X. Di - Witwen nach dem im Punkte IL bezeichnet-,! Angestellten erhalten,

wenn die seinerzeilige Bemessung ihrerV -rsorgungsgeuüffe aus Grund der in derZeit

vor dem 1. Mai
1919

zwischen dem l . Mar
und 31 . DezcMber

191S

zwischen dem I. Jänner
und 30 . September

1920

in Geltung gestandenen Aktrvitätsbezüge erfolgte

in der Ncm .iß-
(Bezugs -k nsse

IV (1j
V (2>

VI (3j
VII (4)

VIII (5>
IX (6,
X (7)

XI (8)

6130
5600
3520
2000
1420
1210
966
650

tOO
100
100
10O
100
100
100
350

4380
3940
2520
1620
1160
990
790
570

100
100
100
100
100
100
2>0
430

KZ 2Z-

2600
2100
1400
960
720
600
480
360

400
400
400
400
400
400
520
610

» >Di - Gewährung des mit s bezeichnete » Teiles der Zuwendung ist i » allen
Fällen vom Wohnsitze >m Jnlande abhängig.

Witwen, deren Gatten im Oktober des Jahres 1920 in der Aktivität
gestorben sind, erhalte» eine gleichfalls vom Wohnsitze im Jnlande abhängige
Zuwendung von 400 X.

8 . Die Witwen der im Punkte '18 bezeichnten Angestellten erhalten
obige Zuwendungen unter Zugrundelegung ihrer ursprünglichen Wilwenpension,
und zwar

wenn die Witwenpension nach den in der Zeit

vor dem 1. Mai
1919

zwischen dem I. Mai
und 31. Dez. 1919

zwischen dem l .Jän.
und 30. Seht . 1820

in Geltung gestandenen Akliviliitsbezügen bemessen wurde mit
höchstens Kronen

4.000
3.560
2.800
2.200
1.800
1680
1.120

16.000
12.000

8.250
5.900
4.550
3.750
3.000
2.300

26.000
21 000
14000
9.600
7.200
6.000
4.800
3.600
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Witwen, deren Gatten im Oktober 1920 in der Aktivität gestorben sind,
erhalten unter der Voraussetzung des Wohnsitzes im Jnlande eine Zuwendung
von 400 X.

Witwen mit Versorgnngsgenüffcn, deren ursprüngliche Höhe die Mmdest-
beträge der Tabelle 1l 8 des maßgebenden Z -itabschn lies nicht erreichte,
erhalten unter der Voraussetzung des Wohnsitzes im Jnlande einen Betrag
von 1000 X, wenn aber der Gatte im Oktober 1920 in der Aktivität ge¬
storben ist, unter der gleichen Voraussetzung einen solchen von 400 X.

III . Waisen.
Die im Genüsse eines Erziehungsbeitrages stehenden Waisen nach ver¬

storbenen Angestellten der im Punkte 1 bezeichnten Art erhalten eine Zu¬
wendung im Ausmaße des fünften Teiles der den Witwen nach Punkt II X 1
gewährten Zuwendung . Die Vollwaisen nach einem Angestellten erhalten von
der den Witwen nach Punkt IIL 1 gewährten Zuwendung einen gemäß
Z 57, Abs. 3 der Allgemeinen Dienstordnung zu berechnenden Teilbetrag,
außerdem alle gemeinsam unter der Voraussetzung des Wohnsitzes im Jnlande
einen Betrag von 100 X.

2. Abschnitt.

1. Für Pensionsparteien , denen nach der Pensionierung außerordentliche,
nicht auf Rechtsnteln beruhende Erhöhungen der normalmäßigen RuhesVer-
sorgunzssgenüffe bewilligt wurden oder denen ein Zuschlag gemäß Punkt 2
des 2. Abschnittes des Gemeinderatsbrschluffes vom 4. November 1920,
P . Z . I6I33 , in di- Pension eingerechnet wurde, verringert sich di- Zuwendung
um den auf die Monat - Oktober, November und Dezember 1920 entfallenden
Teil dieser Erhöhungen.

2. Ehemalige Angest-llt- der im I . Abschnitte dieses Beschlusses bezeichnten
Art und Hinterbliebene nach solchn Angestellien, die im Genuss- von außer¬
ordentlichen, ohne rechtliche Verpflichtung. j -d»ch nicht neben normalmäßigen
Ruhe- und Bersargungsgenüffcn sorilaufend gewährten Zuwendungen (Gnaben-
gaben) stehen, erhalten eine einmalige Zuwendung im Betrage von 600 X.

3. Der Bezug der mit diesem Beschluss- gewährten Zuwendungen ist in
der Regel davon abhängig, daß der noch den »bigen Bestimmungen Bezugs-
berechtigte am Tage dieses Beschlussesnoch am Leben ist ; der Gemeinderats¬
ausschuß für Personalavgelegenheiten und Verwaltungsreform , beztehungs-
weise hinsichtlich der P -nsionsparteien der städtischen Unternehmungen der
Stadtsenat , wird jedoch ermächtigt, in rücksichlswürdigen Fällen hievon abzu-
gehen und überhaupt die zur Durchführung erforderlichen Beschlüsse zu fassen.

4. Der Magistrat wird angewiesen, innerhalb derselben Frist , welche im
2. Abschnitte, Punkt rVc deS Gememderatsbeschluffes vom I I. März 1921,
P . Z 3000, für die Erstattung eines Berichtes Uber die Durchführbarkeit der
einheitlichen Angleicheng der Bezüge der Altp-nsionist-n an jene der Neu-
Pensionisten festgesetzt wurde, auch Anträge zu stellen, wonach sämtliche Pen-
sionsparteien lausend ab 1. Jänner 1921 Mindestens jene Bezüge erhalten,
die sich bei Anwendung der Grundsätze des Nachtrages zum Pensionistengesetze
ergeben.
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Auslösung der Liquidierungsstelle der Magistrats¬
abteilung 42 und der Gruppe » des städtische»

Rechnungsamtes.
Erlaß des Magistrats-Direktors Dr. Karl Hartl  vom

30. Juni 1921, M.D. 4090 ex 1921:
Der Herr Bürgermeister hat am 29. Juni 1921 nachstehenden Erlaß

an mich gerichtet:



„Da die Arbeiten für die Liquidierung der Geschäfte der mit meiner
Verfügung vom 3 . Oktober 1919 ausgelassenen Stelle 6 und der Kartoffel-
abgabestelle des Bezirkswirischastsamtes im Wesen beendet sind , ordne ich
unter Behebung meines Erlasses vom 3 . Oktober 1919 (vgl . Normale Nr . 31
er 1919 ) an:

Mit 80 . Juni 1921 ist sowohl die Liquidierungsstelle der Magistrats¬
abteilung 42 als auch die Gruppe 3 des städtischen Rechuungsamtes aufzulösen.
Jene Geschäfte , welche sich aus der Durchführung der restlichen Ag » den der
genannten Liquid ' erungsstelle , wie Prozesse , SchiedSgerichtssprüche , Austragung
der wenigen noch nicht erledigten strittigen Fälle u . s. w . sowie aus der
behördlichen Tätigkeit dieser beiden aufgelösten Stellen des Bezirkswirtschafts-
amles ergeben , sind von nun an von der Magistralsableilung 42 , die
rechnungsmäßige bücherliche Durchführung dieser Geschäfte bis auf weiteres
von der Gruppe 2 zu besorgen.

Die hiedurch bedingte Aenderung der Geschäftseinteilung der Magistrats-
abteilung 42 wird genehmigt ."

In Durchführung dieses Erlasses werden die im Schlußabsatze des
Normales Nr . » I ex 1919 getroffenen Anordnungen aufgehoben.

Die Geschäflseinteilnng für den Magistrat der Stadt Wien wird dem¬
gemäß in folgender Art abgeändert:

Bei der Aufzählung der Geschäfte der Magistratsabteilung 42 ist nach
dem ersten Gegenstände : „ Lebensmittelversorgung ; grundsätzlich Angelegen¬
heiten " anzufügcn „und Durchführung der restlichen Geschäfte aus der
Liquidierung der aufgelassenen Stelle 6 und Kartoffelabgabcstelle des Bezirks-
wirtschaflsamtes . "

Dagegen ist im Anhänge -zur Aufzählung der Geschäfte der Magistrats,
abteilung 42 folgendeMAbsatz zu streichen : „Magistraisabteilung 42/L Be¬
schaffung von Kartoffeln ; Gemüse , Obst - und Obsterzeugnissen ( in Liquidierung ). "

IS.

Hausierhandel von Wienern am Lande.
Aus dem Erlasse des Bundesministeriums für Handel und

Gewerbe , Industrie und Bauten vom 2b . April 1921 , Z . 22450/1/5 b
Hand . ; M .Abt . 53 , 1589/21:

Als Ergebnis der am 11 . April 1921 beim Bundesministerium abge-
haltenen Besprechung werden folgende Richtlinien und Anregungen für die
fernere Behandlung ver Hausierer in Wien aufgestellt , um deren gewissenhafte
Einhaltung im Interesse aller Beteiligten , aber auch der Hausierer selbst,
dringend ersucht werden darf.

Neue Hausi erbewilligungen  sind künftighin nur ganz aus¬
nahmsweise und nur an besonders rücksichtswürdige  Personen
zu erteilen . Als solche kommen nur offenkundige Kriegs invalide,
Kriegerwitwcn  und sonstige Personen , die zu k e i n e m a n d e r e n
Erwerb  mehr geeignet sind , in Betracht . Aber auch in diesen Fälln ist der
Kreis der mit Hausierbewilligungen zu beteilenden Personen auf dicsciligen
einzuschränken , die in Wien schon langeZeir  a n s ä s s i g sind und
außerdem nicht erst vor kurzem die Staatsbürgerschafts - oder Optionserklärung
abgegeben haben.

Was die Verlängerung von H a u si e r b e w i ll i g u n g e n anlangt,
so ist ein kräftiger Abbau  unerläßlich.

Hiebei wird als Grundsatz aufgestellt , daß nur jenen Personen der
Hausierpaß zu verlängern ist , die mindestens schon 10 Iahre  un¬
unterbrochen den Hausierhandel anstandslos auSgeübt haben und sich daher
kaum mehr in einen neuen Beruf einzuleben vermöchten . Außerdem sind
natürlich von den l isherigen Inhabern von Hausierbewilligungen jene Personen
zu berücksichtigen , die im vorstehenden Absätze betreffend die neuen Hausier-
bewilligung -n als zu begünstigende Anwärter  bezeichnet worden
sind , auch wenn sie noch nicht volle 10 Jahre  den Hausierhandel aus¬
üben . Allen anderen Bewerbern find die Verlängerungen zu verweigern.

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatte für die
Republik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für
Wien veröffentlichten Gesetze , Vollzngsanweisungen,

Verordnungen und Kundmachungen.
/V. Bundesgesetzblatt.

891 . Kundmachung über die Anwendung einzelner Bestimmungen des
Berner Abkommens vom 30 . Juni 1920 im Verhältnisse zu den Bereinigten
Staaten von Amerika.

398 . Angestelltengesetz.
2 93 . Bundesverfassungsgesetz über die Regelung der auf Grund des

Staatsvenrages von Saint Germain sich ergebenden Grenzfragen.
394 . Bundesgesetz Uber die Ablösung der Zinsgründe.
395 . Bundesgesetz betreffend die Abänderung des Journalistengesetzes.
296 . Bundesgesetz über die Mündelsicherheit der vom Lande Steiermark

auszugevcnden Tenschuldverschreibungen.
397 . Verordnung über den Erwerb der österreichischen Bundesbürger-

schaft durch Option auf Grund zehnjährigen Wohnsitzes.

398 . Verordnung Uber die bedingte Entlassung.
399 . Verordnung betreffend die Freigabe des Verkehres mit Ersatz-

lebcnsmnteln.
309 . VI . Verordnung zum Gehaltsklassengesetz vom 30 . Juli 1919.
391 VII . Verordnung zum Gehallsklassengesetz vom 30 . Juli 1919.
393 . Verordnung betreffend Beschränkungen bei der Abgabe von

Neosalvars »n.
393 . Verordnung betreffend die Abänderung der für die Erprobung

von Handfeuerwaffen zu erlegenden Taxen.
394 . Verordnung über das Flaggenrecht der Kauffahrteischiffe.
395 Kundmachung betreffend die Mündelsicherheit der vom Oester-

reichischen Credilinstnut für öffentliche Unternehmungen pnd Arbeiten auszu-
gebendeu Bankschuleveischreibungen.

396 . Verordnung , womit die Vollzugsanweisuug zum HeeresdiSzchlinar-
gesetze der Wehrgesetznovelle vom Jahre >921 in Uebereinstimmung gebracht wird.

397 . Verordnung betreffend die Gebühren für Abfertigungen bei
Straßevzollämtern.

398 . Verordnung über eine Verlängerung der im Pariser Unions-
Verträge zum Schutze des gewerblichen Eigentums festgesetzten Priontälsfristen
zugunsten der Angehörigen des Königreiches der Serben , Kroaten und
Slowenen und der Angehörigen Ungarns.

399 . Verordnung betreffend die vorläufige Regelung der Versorgungs¬
genüsse der Witwen und Waisen der nicht definitiv angestellt gewesenen Bundes -
bahnbedienlicten.

319 . Verordnung betreffend die Aenderung der Sprengel der beiden
Landesgerichte sür Stiafsachen ,n Wie » .

311 . Verordnung betreffend die Uebertragunq der Gerichtsbarkeit in
Strafsachen für die Wiener Gcmeindebezirke Leopoldstadt , Landstraße und
Brigittenau an das Bezirksgericht Josefstabt in Strafsachen und sür die
Wiener Gemeindebezirke Ottakring und Hernals an das Bezirksgericht Fünfhaus.

313 . Verordnung betreffend die Bauten vom 21 . Mai 1921 , mit
welcher die Schwefelkiesbewirtschaftung aufgehoben wird.

813 . Verordnung betreffend die Neufestsetzung der Grundlagen des
Gütertarifs und des Expreßguttarifs der österreichischen Bundesbahnen und
der vom Bunde betriebeiicn Privatbahnen.

L . . Landrsgesrtzblatt sür Wim.
48 . Abänderung des Gesetzes betreffend die Fürsorgeabgabe.
49 . Abänderung der Vollzugsanweisung zum Gesetze über die Fürsorge¬

abgabe.
59 . Verordnung betreffend den Verkehr mit Gefrierrindfleisch.
51 . Sonntagsruhe im Gewerbe der Handelsgärtner , Naturblnmen-

binder und -Händler.
53 . Verordnung betreffend die Festsetzung der Bierpreise.
53 . Kundmachung betreffend die Festsetzung von besonderen Gebühren

für das Röntgeninstitut im Jubtläumsspital.
54 . Abänderung des Gesetzes , wodurch das Recht zur Einhebung einer

Kanaleinmündungsgedühr geregelt wurde.
55 . Kundmachung betreffend die Liste der Sachverständigen in Fällen

der Enteignung zum Zwecke der Herstellung und des Betriebes von Eisen¬
bahnen.

56 . Kundmachung betreffend die im Jahre 1921 in Fällen der Ent¬
eignung zum Zwecke der Ausführung der Wasserstraßen zu verwendenden
Sachverständigen.

57 . Verordnung über neue Höchstpreise für Milch.
58 . Verordnung betreffend Betriebsvorschriften sür das Platzsuhrwerk

in Wien.
59 . Kundmachung betreffend die Festsetzung der Berpflegsgebühren in

dem Fonbskrankenanstallen und im Jnbiläumsspital.
69 . Kundmachung betreffend die Berpflegsgebühren in der niederöster¬

reichischen Landesgebist anstatt.
61 . Kundmcchung betreffend die Neuregelung der Berpflegsgebühren in

den Landesanstalten für Geisteskranke und sür schwachsinnige Kinder.
63 . Gesetz betreffend die Einhebung der Totenbeschau - und Toten¬

beschreibgebühr sowie der Gebühr für sanitätspottzeiliche Amtshandlungen
städtischer Aerzte bei Leichen und Begräbnissen.

63 . Gesetz betreffend Gebühren für Kranken - und Leichenbesörderung.
64 . Gesetz betreffend die Enthebung von Beerdigungsgebühren.
65 - Gesetz betreffend die Elvhebung von Gebühren sür die Beistellung

von Särgen.
66 . Gesetz betreffend die Enthebung von Verzugszinsen von rückstän¬

digen Gcmeindezuschlägen.
67 . Festsetzung der Stufen sür die Totenbeschau - und Totenbeschreib¬

gebühr.
68 . Festsetzung von Höchstpreisen für den Kleinverschleiß von Mehl.
69 . Abänderung der Lustvarkeitsabgabe.
79 . Taxen für die Erprobung von Kraftfahrzeugen mit geringer Ge¬

schwindigkeit.
71 . Verbot des Feilbietens von Haus zu Haus oder auf der Straße

von einigen Lebens - und Bedarfsartikeln.
73 . Einhebung der Gemeinde -, beziehungsweise Landesumlagen und

-abgaben im zweiten Halbjahr 1921.
73 . Zuschlag zu den Taxpreisen für alkoholische Heilmittel.
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Gesetze, Verordnungen uni»Entscheidungen,
sowie

VIII.

NormativbcstimMngen -cs Gememderates, Stadtsenates und-es Magistrates
in Angelegenheiten der Oeuirindmrmltnng nnd politischen Amtsfichrnng.

Inhalt:
I . Gesetze , BollzugSanweisunge « , Verordnungen und Ent¬

scheidungen:

1. Wohnungsansorderungen . Unzulänglich benützte Wohnungen.
2 . — Verwendung von Wohnungen zu unerlaubten Zwecken.
3 . — Anforderung wegen Hasardspielens.
4 . — Anforderung ohne gerichtliche Verurteilung.
5 . — Anforderung wegen beabsichtigter Untervermietung.
6 . — Doppelwohnung . Eigenbedarf des Mieters.
7 . — Anforderung von Sommerwolmungen und Absteigquartieren.
8 . — Anforderung von bisher zu Gefchiistszwecken benützten Wohnungen.
9 . — Anforderung von zur Gänze unlervermieteten Wohnungen.

10 . — Verfahrensmangel . Wahrung der Rechte der Partei.
11 . Mietzinssteigerung . Festsetzung des Zeitpunktes.
12 . — Zurückgreifen auf einen früheren Mietzins unzulässig.
13 . Steigerung von Platzzinsen.

14 . Abänderung der Vorschriften über Arbeiterwohnungen.
15 . Zulassung von Ausländern zum Gewerbebetriebe.
16 . Griechisches Generalkonsulat.
17 . Verpflegskostenerhöhung.
18 . Baumeisterkonzesston.
19 . Drogistenkonzessionen.

H . Normativbestimmimgeu:
20 . Maßnahmen zugunsten der Angestellten . (Norm .-Bl . 14 .)
21 . Maßnahmen zugunsten der Angestellten der städtischen Unternehmungen.
22 . Aenderung der Bestimmungen über Aufwandgebühren.
23 . Eröffnung des SUdwestsriebhofcs.
24 . Leichenbesörderung.

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatt ? für die Repu¬
blik Oesterreich und tmLandesgesetzblatte für Wien
v eröffentlichten Gesetze , Vollzugsanweifungen,
Verordnungen und Kundmachungen.

I. Gesetze, Vollzillismmieijumjeil, Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

Wohnungsansorderungen.
L.

1. Wenn eine Wohnung als unzulänglich benützt , ange¬
fordert werden soll , müssen bei sonstiger Mangelhaftigkeit des
Verfahrens auch Behauptungen der Partei über eine anders
geartete , über die Belastung der Einrichtungsgegenstände in der
Wohnung hinausgehende Benützung der Wohnung unter Wahrung
des Parteiengehörs auf ihre Richtigkeit geprüft werden . Der
Nachweis , daß die Wohnung zum Schlafen nicht benützt wird,
rechtfertigt allein die Anforderung noch nicht.

2 . Es bedeutet einen Verfahrensmangel , wenn im Ein¬
sprüche gegen eine Anforderung geltend gemachte .Tatumstände
vom Mietamte verneint werden , otme daß die Akten Aufschluß
darüber böten , daß irgendwelche Feststellungen über jene Tat¬
umstände vorgenommen wurden.

3. Wenn die Verhandlungsprotokolle vor dem Mietamte
nicht erkennen lasten , ob die Partei eine in der Verwaltungs¬
gerichtshofbeschwerde geltend gemachte Einwendung auch schon
vor dem Mietamte vorgebracht habe , kann nicht zuungunsten der
Partei angenommen werden , daß sie dieses Vorbringen vor dem
Mietamte unterlassen habe . (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis
vom 20 . Februar 1921 , Z . 5879/20 , M .Abt . 15 , 2093/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der Johanna
M . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes XII der Stadt
Wien vom 30 . September 1920 , Z . R . 287 W . S ., betreffend eine
Wohnungsanforderung , die angefochtene Entscheidung wegen mangel¬
haften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Die Aufnahmeschrift vom 24 . August
1920 über die aus Zimmer und Küche bestehende Wohnung im 12 . Bezirke
in Wien , B .-Gasse Nr . 14 , Tür 13, besagt , daß sie vollständig möbliert sei
und von der Wohnungsinhaberin , die im 10 . Bezirke in einem Gasthause bei
einem Verwandten bedienstet sei, unregelmäßig bewohnt  werde . Sie
schläft " — heißt es dort wörtlich weiter — In der Woche drei -, auch viermal
in der Wohnung und dies ist erst einige Monate " . Eine Aufnahmeschrift vom
30 . August 1920 sagt wörtlich : „ Es erscheint Frau Johanna M . und gibt
zu , daß sie fünf Tage der Woche bei ihrem Neffen ist, welcher im 3 . Bezirke

ein Wirtsgeschäft hat , und dort eben die Zeit verbringt . Es kommt auch öfters
vor , daß sie auch drei (soll wohl heißen „ dreimal " ) in ihre Wohnung kommt
und hier schläft . Die Wohnung wird wegen unzulänglicher Benützung ange-
fordert " ; folgen die Unterschriften der Johanna M . und des Amtsorganes.
Am selben Tage forderte das Wohnungsamt die Wohnung unter Hinweis
auf die Bestimmung des Z 4 , Absatz 1 , Punkt 4 der Kundmachung der nieder¬
österreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , mit
der Begründung an , daß sie nur unzulänglich benützt werde . Der Einspruch
wurde ohne nähere schriftliche Ausführungen überreicht . Die Verhandlung fand
am 30 . September 1920 statt ; zu ihr war auch für Johanna M . Franz M .,
Gastwirt in Wien , 4 . F .-Straße 45 , erschienen , lieber seine Vorbringungen
enthält dje Verhandlungsschrift nichts . Dem Einsprüche wurde mit der heute
angefochtenen Entscheidung keine Folge gegeben , weil durch die mündliche
Verhandlung festgestellt worden sei, daß Johanna M . höchstens eine oder zwei
Nächte in der Woche in der angeforderten Wohnung schlafe und sich die ganz-
übrige Zeit bei der Familie und im Gastwirtsgeschäfte ihres Neffen Franz M.
im 4 . Bezirke , F .-Straße 45 , aufhalte und schlafe, daher die angeforderte
Wohnung in der Regel nur unverhältnismäßig kurze Zeit benütze . Die An¬
forderung gemäß Z 4, Absatz 1, Punkt 4, sei daher gerechtfertigt.

In ihrer Beschwerde führt Frau Johanna M . aus , daß sie, um sich
ihrem Neffen , dem Gastwirte Franz M ., dafür , daß er ihr die Kost gebe —
einen Lohn beziehe sie nicht — erkenntlich zu zeigen , in seinem Haushalte und
in der Küche, soweit ihr dies ihre schwachen Kräfte ermöglichen und ohne daß
der Neffe auf regelmäßige Arbeitsleistung Anspruch erhebe , aushelfe , indem sie
einmal seine Kinder beaufsichtige , dann beim Aufräumen behilflich sei, dann
wieder abwasche oder in der Küche arbeite ; wenn es hiebei zu spät werde oder
wenn sie zu müde sei, um abends noch nach Hanse zu fahren , so übernachte sie
in der Gasthausküche in einem provisorischen , fallweise aufgestellten Bette , ohne
daß sie bei ihrem Neffen einen Platz zur Unterbringung ihrer Fahrnisse , Kleider
und Wäsche oder einen Raum für ihren ständigen Aufenthalt habe . Sie könne
daher ohne ihre Wohnung in der B .-Gaffe nicht existieren ; sie habe nur diese
eine Wohnung ; daß sie nur eine oder zwei Nächte in der Woche dort schlafe,
sei nicht entscheidend ; von ihrem Aufenthalte in der Wohnung tagsüber er¬
wähne die angefochtene Entscheidung überhaupt nichts.

Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen : Nach Z 4 , Absatz 1, Punkt 4
der bezogenen Kundmachung könne » unter anderem „ unzulänglich benützte
Wohnungen " , nämlich Wohnungen angcfordert werden , „die regelmäßig nur
durch unverhältnismäßig kurze Zeit benützt werden (zum Beispiele Sommer¬
wohnungen , Absteigquartiere u . dgl .) " . Die Frage , ob eine Wohnung unzuläng-
lich benützt wird , ist, wie der Gerichtshof schon in seinem Erkenntnisse vom
31 . Dezember 1919 , Z . 6223 , ausgesprochen hat , eine Tatbestandssrage . Bei
ihrer Erklärung ist aber zu beachten , daß die Benützung einer Wohnung nicht
ausschließlich nur durch ihre Bewohnung , sondern , wie eben in diesem gleichen
Erkenntnisse schon anerkannt worden ist, auch durch über die Belassung der
Einrichtungsgegenftände in der Wohnung hinausgehende Benützungshandlungen
geschehen kann . Wäre hienach selbst die Tatsache , daß eine Wohnung überhaupt
nicht bewohnt , das heißt hier zum Schlafen benützt wird , für sich allein noch
nicht ausreichend , um die Wohnung als unzulänglich benützt anzufehen , so
kann dies noch weniger der Fall sein, wenn die Wohnungsinhaberin die
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Wohnung nur ein - oder zweimal in der Woche zu Schlafzwecken benützt.
Es müssen also , wenn der für die Frage der Anwendbarkeit des Z 3 , Absatz I,
Punkt 4 der Kundmachung wesentliche Tatbestand festgestellt werden soll, auch
Behauptungen der Partei über eine anders geartete , über die Belastung der
Einrichtungsgegenstiinde in der Wohnung hmausgehende Benützung der
Wohnung aus ihre Richtigkeit hin , und zwar unter Wahrung des Grundsatzes
des Parteiengehöres geprüft werden . Ob solche Behauptungen im Zug - der
Tinspruchsverhandlung von der Partei vorgebracht worden sind, läßt sich im
vorliegenden Falle nicht mit Sicherheit festste« -» , da , wie schon erwähnt , die
Verhandlungsschrift gerade . über die Parteienausführungen überhaupt nichts
erwähnt , obwohl solche offenbar vorgrbracht worden sind ; die angefochtene
Entscheidung spricht ja ausdrücklich von den Feststellungen bei der mündlichen
Verhandlung , über die die Verhandlungsschrift aber nichts enthält.

Wie nun der Verwaltungsgcrichtshof schon mit dem Erkenntnisse vom
2. Oktober 1920 , Z . 2663 , ausgesprochen hat , liegt dann , wenn im Einsprüche
gegen die Wohnungsanforderung über die Frage der Gesetzmäßigkeit der An¬
forderung relevante Tatumstände behauptet wurden , die vom Mietamte »er-
neint werden , ohne daß die Akten einen Aufschluß darüber böten , daß irgend,
welche Feststellungen über jene Tatumstände vorgenommen worden waren und
wenn die Beschwerde jene Tatumstände neuerdings behauptet , ein mangel¬
haftes Verfahren vor . Im heutigen Fall - weißt die Beschwerdeführerin offen¬
bar auf dekartige Tatbestandsbehauptungen hin , wenn sie rügt , daß die ange¬
fochtene Entscheidung vom Tagesaufenthalte der Partei in der angeforderten
Wohnung überhaupt nichts erwähnt . Hiemit soll doch offenbar behauptet
werden , daß außer dem vereinzelten Nächtigen in der Wohnung noch andere,
über die Belastung der Einrichtungsstücke in der Wohnung hinausreichende
Benützungshandlungen vorliegen . Ob diese Behauptungen auch schon im Ver¬
fahren vor den Behörden vorgebracht wurden , läßt sich, wie schon gesagt,
wegen der Unzulänglichkeit der Verhandlungsschrift vom 30 . September 1926
nicht feststellen . Es darf also auch nicht zuungunsten der Partei angenommen
werden , daß sie diese Vorbringungen Unterlasten habe . Es erwies sich daher
auch in diesem Falle das Verfahren als mangelhaft , weshalb mit der Auf¬
hebung der angefochtenen Entscheidung vorzugehen war.

».
Soweit die Verwendung von Wohnungen zu unerlaubten

Zwecken in Betracht kommt, bildet die bloße Tatsache dieser
Verwendung bereits einen Rechtsgrund für die Anforderung,
ohne daß außerdem noch gefordert würde , es müsse der Woh¬
nungsinhaber an dieser Verwendung die Schuld tragen . (Ver¬
waltungsgerichtshoferkenntnis vom 11 . Dezember 1920 , 1 . 5392/20,
M .Abt . 15 , 10253/20 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der Johanna
E . in Wien gegen die Entscheidung des Mietauites der Stadt Wien

vom 12 . Februar 1920 , Z . 1949/19 , betreffend eine Wohnnngs-
anforderung die Beschwerde als unbegründet abgewiescn.

Ents chei d ung I grün  d e' : Am 8 . Dezember 19l9 langte bei dem
Wohnungsamte der Stadt Wien eine Anzeige der Polizeidixektion Wien ein,
derzufolge in der Wohnung der Beschwerdeführerin am 21 . Oktober um 8 Uhr
abends 13 Personen beim Spiele angetroffen wurden . Drei Herren spielten
Preferance , eine Partie um 100 L , zwei Herren und -ine Dame spielten
Bridge , eine Partie um 50 L , die restlichen Personen spielten angeblich
scherzweise um 20 lr Bakkarat . Vor diesen Spielern stand aber der Bakkarat-
schlitten , aus welchem bereits ein Teil der Karten entnommen war , die wieder
in einem Körbchen nebenan lagen . Außerdem lagen bei beiden Spielern einige
Jetons . Die Spielrequistten , Jetvns und di - Kapnottkasse , in der sich J -tons
um 400 L befanden , wurden saisiert . Mit Bescheid des Wohnungsamtes Wien
vom 10 . Dezember 1920 wurde die im Hause 6 . Bezirk , W .-Gaffe 32 , Tür 5,
an die Beschwerdeführerin vermietete Wohnung gemäß der Verordnung der
niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Jun , 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160,
angesorderi , da bei der am 21 . Oktober 1920 von der Polizei vorgenommenen
Revision festgestellt wurde , daß diese Wohnung zur Veranstaltung von uner-
laubten Spielen verwendet wurde.

In dem gegen diese Anforderung erhobenen Einsprüche leugnet - Be-
schwerdeführerin , daß die angeforderte Wohnung zur Veranstaltung unerlaubter
Spiele verwendet wurde . Es sei weder ein strafgerichtlicher Verfahren gegen
die Beschwerdeführerin wegen Duldung oder Veranstaltung von unerlaubten
Spielen durchgeführt , noch sei sie wegen Ueberschreitung von Lichtsparmaß¬
nahmen verurteilt worden . Sie beziehe sich diesfalls auf den Polizeiakt und
beantrage die Vernehmung des leitenden Beamten des Sicherheitsdepartements
Dr . Weiser . Aber selbst im Falle des Verdachtes des unerlaubten Spielens
entbehre die Maßnahme der Anforderung jeder gesetzlichen Begründung.

Mit der angefochtene » Entscheidung wurde der Einspruch verworfen . In
den Gründen wurde ausgeführt , daß für die Anforderung gemäß Z 4, Punkt 6,
lit . o der zur Anwendung gebrachten Kundmachung genüge , wenn eine
Wohnung für unerlaubte Zwecke verwendet worden sei, wogegen das gleich¬
zeitige Obwalten anderer Anforderungsgründe nicht erforderlich sei. Di - Der.
Wendung zu unerlaubten Zwecken sei durch die durch die Polizeibehörde fest¬
gestellten Umstände erwiesen , daß ein Teil der angetroffenen Personen um hohe
Beträge gespielt , daß bei dem anderen Teile Requisiten des Bakkaratspieles
vorgefunden wurden . Eine strafgerichtliche Verurteilung wegen Beihilfe zum
unerlaubten Spiele werde durch die Kundmachung nicht gefordert . Ueberdies
habe nach dem Ergebnisse der Verordnung eine allerdings noch nicht rechts¬
kräftig gewordene Verurteilung stattgefunden.

In den Akten erliegt ein Schreiben der Polizeidirektion Wien bottt
3 . Mai 1920 , demzufolge Beschwerdeführerin vom Bezirksgerichte Leopoldstadt
nach Z 522 des Strafgesetzes zu 3000 H Geldstrafe verurteilt worden sei, die
übrigen Personen freigesprochen wurden . Mehrere der beanständeten Personen
seien vorbestraft und als gewohnheits -, beziehungsweise gewerbemäßige Hasard¬
spieler bekannt . Die Beschwerdeführerin selbst sei sonst gut beleumundet.

Die Beschwerde macht geltend : 1 . Der zur Anwendung gebrachte Z 4,
Z . 6, lit . o der Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom
«0 . Juni 1919 , gebe, wenn man ihm die von der belangten Behörde gegebene
Deutung beilege , über die durch die Bollzugsanweisung vom 2 . April 1919,
St .-G .-Bl . Nr . 128 , den Landesregierungen erteilte Ermächtigung zur Ab¬
änderung der Bollzugsanweisung vom 13 . 'November 1918 , St .- G .- Bl . Nr . 22,
hinaus . Der Zweck der Ermächtigung sei, daß Wohnungen , die nicht oder
nicht in dem bestehenden Umfange benötigt oder für die Erzielung eines
bleibenden Gewinnes durch Untervermictung verwendet würden , den Untcrstands-
losen zuzuführen , nicht aber Wohnungen Personen , die sie zum Wohnen be¬
nötigen , und zwar selbst für den Fall nicht , als in ihnen Hasard gespielt
würde , abzunehmen und dadurch neben der Strafe des H 522 des Strafgesetzes
eine Nebenstrafe einzusühren.

2 . Der Inhalt der Mitteilung der Polizeidirektion mache noch keinen
hinlänglichen Beweis für den strafbaren Tatbestand der Abhaltung unerlaubter
Spiele in der Wohnung der Beschwerdeführerin . In dieser Hinsicht sei darauf
hinzuweisen , daß von den 13 zur Anzeige gebrachten Personen nur eine verur¬
teilt worden sei.

3 . Es hätte durch die Requisition des Strafaktes festgestellt werden
wüsten , daß die Vorgefundenen Requisiten nicht Requisiten für ein unerlaubtes
Spiel gewesen seien , da Karten , Spielmarken und eine Spielkaffe Requisiten
sowohl erlaubter als auch unerlaubter Spiele sein könnten.

Die Beschwerdepunkte 2 und 3 seien geeignet , die Rüge eines mangelhaft
durchgeführten Verfahrens zu rechtfertigen.

4 . Die Feststellung des Obwaltens eines strafbaren Tatbestandes sei Sache
des Strafgerichtes und nicht des Mietamtes . Es liege darum ein Verfahrens-
maiigel auch darin , daß nicht eingegangen worden sei auf den Antrag des
Vertreters der Beschwerdeführerin , den Strafakt auch für den Zweck zu
requirieren und die Beschuldigten und Freigesprochenen als Zeugen zu ver-
nehmen , um festzustellen , daß Beschwerdeführerin überhaupt von einem Hasard¬
spiele in ihrer Wohnung nichts gewußt habe . In der angefochtenen Entschei-
düng seien diese Anträge nicht erwähnt worden , geschweige denn , daß über¬
haupt zu ihnen Stellung genommen worden wäre . Selbst bei Zugrundelegung
der Mitteilung der Polizeidirektion hätte nicht angenommen werden dürfen
daß die Wohnung der Bescherdeführerin als Spielhöhle benützt wurde.

Der Gerichtshof hat folgendes erwogen : aä I . Der Zweck der Einrich¬
tung der Wohnungsanforderung ist erkennbar der , in der Zeit einer elemen¬
taren Wohnungsnot die Verwendung von Wohnräumen für den Zweck des
Bewohnens nach Möglichkeit für die Wohnungsbedürftigen zu sichern . Mit
diesem erkennbaren Zwecke der Wohnungsanforderung ist die Verwendung
von Wohnräumen für gesetzlich nicht erlaubte , vom Zwecke der Bewohnung
verschiedene Zwecke nicht vereinbar . Es kann darum nicht gesagt werden daß
die Anforderung von Wohnungen , die für unerlaubt - Zwecke verwendet
werden , zu Wohnzwecken mit dem Zwecke der Einrichtung der Wohnunas-
anfordernng schlechthin unvereinbar sei.

Die Bestimmung verfdlgt somit einen objektiv polizeilichen Fürsorqezwcck
nicht aber den Zweck der Bestrafung des Wohnungsinhabers für eine ihm rur
Last fallende deliktische Verwendung der Wohnung.

aä 2 und 3 . Die Frage , ob die Annahme des Mietamtes , es sei die
Wohnung der Beschwerdeführerin für den unerlaubten Zweck des Hasard-
spieles verwendet worden , durch den von der Beschwerdeführerin nicht be-
strittnien Inhalt der Polizeilichen Anzeige gerechtfertigt erscheint, ist eine Krage
der Beweiswürdigung . , "

Der Gerichtshof vermochte nicht eine Ueberschreitung der Schranke der
der Behörde zustehenden Beweiswürdigung wahrzunehmen , angesichts des Um¬
standes , daß der für das Bakkaralspiel eigentümlich - Schlitten vorgefunden
wurde , und daß die Beschwerdeführerin in der Beschwerde selbst zugesteht es
se, eine von den angetroffenen Personen wegen Uebertretung des Z 522 bestraft
worden , wobei sic unterläßt anzuführen , daß dieser eine Verurteilte sie selbst
gewesen sei. ° "

» Nach der Bestimmung des 8 4 , Z . 6, lit . o der angeführten
ittindmachung ist die Forderung vorangegangencr Bestrafung nur für eine
Uebertretung der Mieterschutzverordnung vom 26 . Oktober 1918 , R .-G .-Bl.
Nr . 28l , als Voraussetzung der Anforderung der Wohnung des Bestraften
aufgestellt , wogegen , soweit die Verwendung von Wohnungen zu unerlaubten
Zwecken in Betracht kommt , die bloße Tatsache dieser Verwendung einen
Rechtsgrund für die Anforderung zu bilden hat . Schon die Umwandlung einer
Wohnung zu einer Spiel -, zu einer Diebshöhle , zu einem Bordelle rechtfertigt
ihre Inanspruchnahme für Wohnzwecke , ohne daß außerdem noch gefordert
würde , es müsse der Inhaber der Wohnung an dieser B -rwendung , sei es
durch ihre absichtliche Herbeiführung oder durch unterlaufene Fahrlässigkeit die
Schuld tragen . Diese Art der Regelung hängt offenbar mit der Erfahrunq
zusammen , daß Fälle , in denen der Inhaber einer Wohnung an einer solchen
Verwendung gar keine Schuld trägt , so selten sind , daß es nicht gerechtfertigt
erscheine, wegen dieser Ausnahme durch die Forderung einer weitwendigen
Untersuchung über die Schuld des Wohnungsmhabers der Anforderung aus
dem Grunde der unerlaubten Verwendung jede praktische Bedeutung zu nehmen,
zumal etwaigen Härten durch einen im 8 12 der Kundmachung zugelassenen
Verzicht der Nichtanforderung begegnet werden kann . Gegenüber dem Be-
schlverdepunkte , daß auch auf Grund der Mitteilung der Polizeidirektion
niemals hätte angenommen werden dürfen , daß die Wohnung der Beschwerde-
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führerin zu unerlaubten Zwecken , nämlich als Spielhöhle benützt wurde ist
auf die Darlegungen zu den Befchwerdepunlten 2 und 3 zu verweisen.

Aus den angegebenen Gründen mußte die Beschwerde abgewiesen werden.

S

1. Auch die ' einmalige Verwendung einer Wohnung zu
unerlaubien Zwecken begründet den Tatbestand ihrer Verwendung
zu unerlaubten Zwecken und rechtstrtigt eine Anforderung.

2. Bei Anforderung einer Wohnung wegen Verwendung
zu unerlaubten Zwecken ist irgend eine Art des Verschuldens
des Wohnuugsmhabers nicht gefordert . (Verwaltunqsgerichtshof-
erkenntnis vom 29 . Dezember 1920 , Z . 5939/20 , M .Abt . 15

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der Lotte Sv.
und Eharlotte I . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes
Vnen durch das Wohnungs - und Siedlungsamt Wien vom 16 . April

2033 , betreffend eine Wohnungsanforderung die Be¬
schwerde als unbegründet abgewiesen.

- ^ E ' ^ " 6 s grü n d e : Mtt der angefochtenen Entscheidung
^ ^ " ^ sangener Einschränkung einer auf dir ganze Wohnung der

Beschwerdeführerin Lotte Sp . gerichteten Anforderung auf das von der Be¬
schwerdeführerin Charlotte I . von der Ersteren gemieteie Zimmer diese An¬
forderung in ihrem eingeschränkten Umfange gemäß Z 4 , Absatz I , Punkt 6,

am « , niederösterreichischen Landesregierung vom 20 . Juni
160 , gegenüber dem Einsprüche der Beschwerdeführerin

aufrechterhalten , weil durch eine polizeiliche Erhebung und den reauirierten
ikwsvM ' dfrei  festgestellt erscheine, daß dieser Wohnraum am 3. Februar
wurde 1^ 19 , unerlaubten Zwecken verwendet

Dieser Entscheidung liegt eine Anzeige der Polizeidirektion Wien an den
staatsanwaltschaftlichen Funktionär beim Bezirksgerichte Joscfstadt zugrunde

vertraulichen Anzeige täglich in der Wohnung der
nachmittags Hasard (Poker ) gespielt werde und tatsächlich

Charlotte I . am 3. Februar 1920 beim Spiele des Poker mit mehreren in
dln^ elge genannten Personen , und zwar 2 Handelsagenten , I Kaufmann

°" f frischer Tat betreten und das Kartenspiel samt Einsätzen
per 712 lr saisiert wurden.

Die Beschwerde macht , ohne die Richtigkeit des Inhaltes der polizeilichen
Anzeige zu bestreiten , gegenüber der angefochtenen Entscheidung nur geltend,
die Annahme einer Verwendung des den Gegenstand der Anforderung bildenden
Zimmers für Hasardspiele sei aktenwidrig , weil ein einmaliges Spielen den

bitten könne ^ Verwendung eines Wohnraumes für Spielzwecke nicht

Die Verwendung müsse vielmehr eine dauernde sein : die Vornahme
einer einzigen unerlaubten Handlung genüge nicht.

.9°^ l^ on aus der beispielsweisen Anführung des Falles der
Spielhöhle in der zitierten Kundmachung hervor.

Beschwerdeführerin Lotte Sp . habe , wie sich aus dem gerichtlichen Frei-
spruche ergebe , von dem Spiele nichts gewußt . Es wäre unbillig, ) ihr , ohne

lumsgesährlich ^ ch" ^ " treffe , einen Wohnungsgenossen zuzuweisen , und cigen-
D,e Entscheidung dcS Gerichtshofes stützt sich auf folgende Erwägungen -
Die Rüge der Aktenwidrigkoit fällt mit der Rüge der Gesetzwidrigkeit

der angefochtenen Entscheidung zusammen , da die Frage , ob schon eine ein-
malige Verwendung einer Wohnung für unerlaubte Zwecke den Tatbestand im
Sinne der angeführten Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
begründe oder ob hiefür eine dauernde , geradezu gewerbsmäßige Verwendung
erforderlich sei, eine Frage der richtigen Anwendung des Gesetzes und nicht
eine Frage der Ordnungsmäßiokeit des Verwaltungsverfahrcns ist.
„ diesen Punkt betrifft , ist, abgesehen davon , daß nach Lag - der
Umstande schon auf Grund der einmaligen Feststellung einer unerlaubten Ver - !
Wendung einer Wohnung der Schluß auf eine wiederholte Verwendung für
unerlaubte Zwecke nach den Grundsätzen der freien Beweiswürdigung statthaft
ist, auf das hiergenchtliche Erkenntnis vom 8. April 1920 , Z . 1263 , zu ver¬
weisen , demzufolge schon eine einmalige Verwendung einer Wohnung für
unerlaubte Zwecke den Tatbestand ihrer unerlaubten Verwendung im Sinne
des ß 4 , Absatz I , Punkt 6 , lit e der angeführten Kundmachung der nieder¬
österreichischen Landesregierung begründet . Nach derselben Bestimmung wird
aber , m Gegensätze zu dem Falle einer Bestrasung des Wohnungsinhabers
AWM „.Übertretung der Mieterschutzverordnung vom 26 . Oktober 1918.
R .-G .-Bl . Nr . 881 , für die Anforderung einer Wohnung wegen Verwendung
zu unerlaubten Zwecken irgend eine Art des Verschuldens des Wohnungs-
mdabers nicht gefordert . Es genügt vielmehr die Tatsache der unerlaubten
Verwendung , wodurch eine Art polizeirechtlicher Haftung des Wohnungs-
inhabers für die unerlaubte Verwendung seiner Wohnung begründet wird.
Dieser Anordnung liegt vom Standpunkte des Auslegungsgrundsatzes . daß ein
Gesetz so ausgelcgt werden müsse, daß es von Wirksamkeit sei, die Erwägung
zugrunde , daß die Fälle , in denen einem Inhaber für die unerlaubte Ver¬
wendung seiner Wohnung gar kein Verschulden trifft , sich so selten ereignen

daß es gesetzlich nicht gerechtfertigt erscheint , wegen solcher Ausnahms-
säll - d,e Anforderung einer für unerlaubte Zwecke mißbrauchten Wohnung von

einer weitwendigen Untersnchung über das Verschulden des Wohnungsinhabers
abhängig zu machen , zumal für solche seltene Ausnahmsfälle schon durch die im
Gesetze un Z 12 , Absatz »1 der Kundmachung eingeräumte Befugnis , auf die
Anforderung zu verzichten , vorgesorgt ist, wie denn im vorliegenden Falle ein
solcher mindestens teilweiser Verzicht zugunsten der Beschwerdeführerin Lotte Sp.
vorlicgt . Daß er nicht auch auf das von der Beschwerdeführerin Charlotte I.
gemietete Zimmer erstreckt wurde , kann aber keinen Gegenstand einer in die
Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes fallenden Beschwerde bilden , da es
sich um eine bloße Befugnis der Gemeinde , nicht abe . um eine ihr obliegende,
durch das Gesetz im Vetwaltungsrechtswege zur Geltung zu bringend - Pflicht
handelt , wesgalb in diesem Punkte die Beschwerde gemäß 8 3, lit . o des Ver-
waltungsgerichtshofgesetzes unzulässig ist.

Die Beschwerde mußte teils als unbegründet , teils als unzulässig ab-
gewiesen werden.

4.

Die Anforderung einer Wohnung ist schon gerechtfertigt,
wenn die Wohnung zu unerlaubten Zwecken verwendet wurde,
ohne daß eine gerichtliche Verurteilung oder auch nur die Ein¬
leitung eines gerichtlichen Verfahrens nötig wäre . Die Prüfung
der Voraussetzungen einer derartigen Anforderung ist lediglich
der erkennenden Administrativbehörde Vorbehalten , einer Fest¬
stellung durch das ordentliche Gericht bedarf es nicht. (Ver-
waltungsgerichtshoferkenntnis vom 26 . Jänner 1921 , Z . 199/21.
M .Abt . 15 , 2139/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
Johanna I . in Wien wider die Entscheidung , des Mietamtes IV
der Stadt Wien (Senat für Wohnungsanforderungen ) vom 19 . Oktober
1920 , Z . 2250 , betreffend eine Wohnungsanforderung die Beschwerde
als unbegründet abgewiesen.

E nt s ch e i d u ng s g r ü n d e : Die Gemeinde Wien forderte die im
Hause 4 . M .-Straße Nr . 32 , Tür 9 , befindliche , von Johanna I . gemietete
Wohnung unter Berufung auf die Kundmachung der niederösterreichischen
Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , Nr . 160 L.°G .°Bl ., an , da laut der
Note der Polizeidirektion in Wien vom 13 . Juli 1920 , Z . 6806 , festgestellt
erscheine, daß die Wohnung am 21 . April 1920 zu unerlaubten Zwecken ver¬
wendet wurde (Z 4 , Absatz I , Punkt 6 e).

Den dagegen eingelegten Einspruch wies das Melanit nach Durch¬
führung der Einspruchsverhandlung mit nachstehender Begründung ab : Der
Senat sei durch die in der Zuschrift der Polizeidirektion angeführten näheren
Begleitumstände und durch die bei der Verhandlung abgegebenen Aussagen
zur Ueberzeugung gelangt , daß in der betreffenden Nacht in der Wohnung
tatsächlich verbotene Spiele gespielt wurden , daß also die Wohnung wenigstens
zu diesem Zeitpunkte unerlaubten Zwecken gedient habe . Damit sei nach der
Bestimmung des schon bezogenen 8 4 , Absatz 1. Punkt 6 e, der Anforderungs-
grund gegeben . Ein formeller Mangel in der Zustellung des Dekretes sei nicht
gerügt worden . In meritorischer Hinsicht sei zu bemerken , daß die Ver¬
hängung einer gerichtlichen Strafe in der Kundmachung nicht als Voraus-
setzung der Anforderung erscheine.

Ueber die Beschwerde der Johanna I . hat der Verwaltungsgerichtshof
Nachstehendes erwogen : Es ist richtig , daß der Gerichtshof , worauf in der
Beschwerde hingewiesen wird , mit seinem Erkenntnisse vom 8 . April 1920,
Z . 1263 , ausgesprochen hat , daß von einer Verwendung einer Wohnung zu
uucrlaubten Zwecken im Sinne der bezogenen Norm nur dann zu sprechen
sein wird , wenn die Wohnung als Mittel zur Verfolgung des unerlaubten
Zweckes gedient hat . Diese Voraussetzung ist aber im heutigen wie im Falle
des Vorerkenntuisses umso sicherer gegeben , als unbestrittenermaßen die
Wohnung mit Wissen der Wohnnngsinhaberin , der heutigen Beschwerde¬
führerin , zur Abhaltung unerlaubter Spiele benützt wurde.

Daß die Anforderung der Wohnung nur dann hätte platzgreifen dürfen,
wenn die beanständeten Spieler und die Wohnungsinhaberin wegen des
Abhaltens jener Spiele gerichtlich bestraft worden wären und daß die Frage,
ob in der betreffenden Nacht in der anzeforderten Wohnung gespielt wurde,
lediglich der Beurteilung des ordentlichen Gerichtes unterliege , ist nicht richtig.

Der Wortlaut des Punktes 6 o des Absatzes 1 des Z 4 der Kund¬
machung vom Jahre 1919 , wonach eine Uebertretung der Ministerialverordnung
vom 20 . Oktober 1918 , Z . 381 R .- G .-Bl ., durch den Mieter einer Wohnung
deren Anforderung allerdings nur dann begründen kann , wenn der Mieter
wegen solcher Uebertretung rechtskräftig bestraft worden ist, während anderseits
eine Wohnung nach der gleichen Gesetzesstelle, ohne daß eine gerichtliche Ver¬
urteilung oder auch nur die Einleitung eines gerittlichen Verfahrens gefordert
würde , angefordert werden darf , wenn sie zu unerlaubten Zwecken (Spiel¬
höhle und dergleichen ) verwendet wurde , läßt durchaus deutlich erkennen , daß
hier als Voraussetzung für die Wohnungsanforderung ausschließlich nur die
Tatsache der Verwendung zu unerlaubten Zwecken verlangt wird und daß die
Prüfung dieser Voraussetzung eben der erkennenden Administrativbehörde
allem Vorbehalten ist und einer Feststellung durch das ordentliche Gericht
nicht bedarf.

Die Beschwerde war abzuweisen.
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S
1. Die das Recht der Anforderung ergänzende Absicht,

Wohnräume in Untermiete zu geben , muß in der Person des
Wohnungsinhabers selbst festgestellt sein ; die im gemeinsamen
Haushalte mit ihm lebende Gattin darf nicht ohne weiteres als
Wohnungsinhaber und damit als versügungsberechtigt angesehen
werden.

2 . Solange der Wohnungsinhaber noch erwägt , ob er die
Wohnung in Untermiete geben soll , kann nicht gesagt werden,
daß er schon die Absicht hat , die Wohnung tatsächlich in Unter¬
miete zu geben.

3 . Die Absicht , eine Wohnung in Untermiete zu geben,
muß im Zeitpunkte der Anforderung noch bestehen ; hat diese
Absicht einmal bestanden , wurde aber später noch vor der An¬
forderung aufgegeben , so ist die Anforderung wegen beabsichtigter
Untervermietung nicht gerechtfertigt . (Verwaltungsgerichtshof,
erkenntnis vom 23 . Dezember 1920 , Z . 5032/20 , M .Abt . 15,
426/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshos hat über die Beschwerde des Dr.
Rudolf L. in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den
19 . Bezirk der Stadt ' Wien vom 23 . Juni 1920 , Z . 245 , betreffend
eine Wohnungsanforderung die angefochtene Entscheidung als gesetzlich
nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe : Das Wohnungsamt der Stadt Wien
hatte die Wohnung des heutigen Beschwerdeführers angefordert , und zwar
davon drei Zimmer samt Zubehör unter Berufung auf 8 4 , Punkt,6 der
Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1910,
L.-G .-Bl . Nr . 160 , darum , weil festgistellt erscheine , daß beabsichtigt werde,
diese Wohnräume in Untermiete zu geben . Dem Einsprüche gab das Meet-
amt für den 19 . Bezirk in Wien mit der heute angefochtenen Entscheidung
teilweise Folge , indem es die Anforderung auf die schon erwähnten drei Zimmer
und die Küche beschränkte . Es sei — so wird in der Begründung auSgesührt
— durch die Zeitungsankündigung und den eigenhändigen Brief der Frau
Alexandrine L. vom 15 . April 1920 die Absicht erwiesen , drei Zimmer und Küche
der «« geforderten Wohnung in Aftermiete zu geben , zunächst als „Sommerwohnung
bis Oktober 1920 , bei gegenseitiger Konvenierung länger ' . An dieser augenfälligen
Tatsache ändere der Einwand , daß der Wohnungsinhaber Herr Dr . Rudolf L.
diese Aftermietung angeblich nicht beabsichtigt habe , sondern nur die Gattin,
gar nichts , da die im gemeinsamen Haushalte mit dem Gatten lebende Gattin
ebenfalls Wohnungsinhaber im Sinne der Anforderungskundmuchung vom
30 . Juni 1919 sei, weiters angegeben wurde , daß der Gatte nur nicht ent-
schlossen war , die Wohnung afterzuvermieten , er sonach umsomehr Kenntnis
von der Aktion seiner Gattin haben mußte , als die Aktion durch sinnfällige
Begebenheiten , wie öffentliche Zeitungsankündigung , Besuche der Aflermiet-
werber in der Wohnung , Briefwechsel und so weiter ihm nicht unbekannt habe
bleiben können und auch gewesen sei. — Die Anforderung dieser drei Zimmer
und der Küche sei sohin im 8 4 , Punkt 6 , lit . u der Kundmachung begründet.

Ueber die Beschwerde des Dr . Rudolf L. hat der Verwaltungsgerichtshos
Folgendes erwogen : Nach der berufenen Norm können unter anderem Wohu-
räume angefordert werden , „ bezüglich welcher die Gemeinde sestflellt, daß sie der
Wohnungsinhaber in Untermiete zu geben beabsichtigt . " — Es muß also die
das Recht der Anforderung erzeugende Absicht, die Wohnräume in Untermiete
zu geben , in der Person des Wohnungsinhabers selbst fkstgestellt sein und die
Anschauung , daß die im gemeinsamen Haushalte mit dem Wohnungsinhaber
lebende Gattin — daß nur Dr . L. selbst als Wohnungsmieter anzusehen sei,
wurde nie bestritten — ebenfalls Wohnungsinhaber im Sinne der bezogenen
Kundmachung sei, konnte der Verwaltungsgerichtshos nicht als zutreffend
erkennen . Dies schon darum nicht , weil gerade diese Kundmachung es dort , wo
sie die im gemeinsamen Haushalte mit dem Wohnungsinhaber lebenden
Familienangehörigen diesem gleichstellen und mit ihm gleich behandelt wissen
wollte , dies auch ausdrücklich gesagt hat , so zum Beispiel in der Bestimmung
des Absatzes 2 des 8 1, wo sie di- Anzeigepflicht hinsichtlich des Bestandes
einer sogenannten Doppelwohnung nicht nur dem Wohnungsinhaber selbst,
sondern ausdrücklich auch seinen mit ihm im gemeinsamen Haushalte lebenden
Angehörigen aufgebürdet hat . Von einer derartigen Gleichstellung findet sich
in der Bestimmung des 8 4 . Punkt 6 , lit . s . dagegen nichts ; fürihre An-
Wendung soll es nach dem Wortlaute und offenbar auch nach dem Willen der
Kundmachung auf die Absicht nur des Wohnungsinhabers selbst ankommen.
Denn als Wohnungsinhaber kann hier nur der Mieter der Wohnung ver¬
standen , Mieter aber kann nur derjenige sein , der einen Mietvertrag im Sinne
des 25 . Hauptstückes des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches abgeschlossen
hat , dem aus dem von ihm abgeschlossenen Mietverträge nach den Bestim¬
mungen dieses Hauptstückes Pflichten erwachsen , und der aus ihm Rechte für
sich abzul . iten vermag . Die mit dem Mieter im gemeinsamen Haushalt-
lebende Gattin erwirbt für sich solche Rechte aus dem Mietverträge nicht , und
insbesondere kann ihr niemals das Recht zustehen , die gemietete Wohnung
oder einzelne Räume in ihr im Sinne des 8 1098 des Allgemeinen bürger¬
lichen Gesetzbuches in Aflerbestand zu geben . Es kann also nicht angehen , die
v,m § 4 , Punkt 6 , lit . a der Kundmachung für die Anforderung von Wohn-
räumen geforderte Voraussetzung , daß der Wohnungsinhaber sie in Untermiete

zu geben beabsichtige , auch dann als gegeben anzunehmen , wenn eine derartige
Absicht nur in der Person der Gattin des Wohnungsinhabers festgestellt werden
kann . Es ist hier aber gegenüber der Bemerkung der angefochtenen Entscheidung,
es sei zugegeben worden , „ daß der Gatte nur nicht entschlossen war , tue
Wohnung afterzuvermieten ", beiläufig noch zu erwägen , daß , insolange der
Wohnungsinhaber nicht den Entschluß aefaßt hat . seine Wohnung in Untermiete
zu geben , insolange er also noch die Beweggründe , die ihn zu solcher Unter.
Vermietung aus irgend welchen Rücksichten bestimmen könnten , mit dem ihm
hieraus etwa erwachsenden Nachteil abwägt , sicherlich nicht gesagt werden kann,
daß er schon die Absicht habe , die Wohnung tatsächlich in Untermiete zu geben,
und daß also in solchem Falle die Voraussetzung des 8 4, Punkt 6 , lit . a
der Kundmachung erfüllt sei.

Allerdings weist die angefochtene Entscheidung darauf , daß der Wohnungs¬
inhaber „nur nicht entschlossen " gewesen sei, die Wohnräume weiter zu ver¬
mieten , hauptsächlich deshalb bin , um daraus sowie aus der Zeüungs-
ankündigung , den Besuchen der Astermietwerber in der Wohnung , dem Brief¬
wechsel und so weiter den Schluß zu ziehen , daß der Wohnungsinhaber Kenntnis
von der Absicht seiner Gattin und der von ihr zum Behuse der Untervernnetung
unternommenen Schritte haben mußte . Es wird hier dem belangten Mietamte
zuzugeben sein, daß , wenn wirklich der Wohnungsinhaber von der Absicht der
Gattin , die von ihnen gemeinsam bewohnten Räume in Untermiete zu geben,
Kenntnis bat , wenn er von den von ihr zum Behuf - der Weitervermietung
getroffenen Anstalten weiß und wenn er weder diesen Anstalten , noch auch schon
der Absicht der Gattin entgegentritt , eine wenigstens stillschweigende Zustimmung
des! Wohnungsinhabers zur Vermietungsabsicht der Gattin wird angenommen
werden können , die sein - eigene gleich- Absicht wirksam zu ersetzen geeignet
sein muß . Es kann nun aber hier von der Prüfung der Frage , ob der fest-
gestellte Tatbestand zur Annahme ausreicht , daß Dr . L. überhaupt je einmal
selbst die Absicht gehabt hatte , die fraglichen Wohnräume in Untermiete zu
geben oder ob er doch einer solchen Absicht seiner Gattin durch stillschweigende
Duldung ihrer zur Durchführung der Untervermietung unternommenen Schritte
seine Zustimmung erteilt habe , abgesehen werden , weil es nicht daraus ankommt,
daß eine solch- Absicht oder Duldung überhaupt je , sondern nur darauf an¬
kommen kann , daß sie im entscheidenden Zeitpunkt - bestanden habe , beziehungs¬
weise geübt wurde . Es darf nämlich hier nicht übersehen werden , daß nach
den Ausführungen des Einspruches die Absicht der Weitervermietung , wenn
sie überhaupt bestand , zur Zeit , da das Anfordcrungserkenntnis erflvß , nicht
mehr bestanden habe . Wenn die Kundmachung an der hier oft bezogenen Stelle
ür die Anforderbarkeil von Wohnräume « fordert , cs müsse festgestellt sein,

daß si- der Wohnungsinhaber in Untermiete zu geben „beabsichtigt ", so kann
ein Zweifel daran nicht obwalten , daß jene maßgebende Absicht des Wohnungs¬
inhabers zur Zeit der Wohnungsanforderung gegeben sein muß , daß die
Wohnung aber nicht schon dann angefordert werden kann , wenn eine derartige
Absicht zwar vielleicht früher einmal bestand , später aber , und zwar bevor an
die Anforderung geschritten wird , wieder aufgegeben wurde . Es entspricht Nicht
der Norm , wenn die Wohnung unter Berufung auf die Bestimmung des 8 4,
Punkt 6 iit . a der Kundmachung angefordert wird , obwohl unwidersprochen
behauptet wurde , daß schon zur Zeit der Anforderung die Absicht, die Wohnung
in Untermiete zu geben , nicht mehr bestanden habe.

«
Vor der Anforderung einer Doppelwohnung hat die Gemeinde

bei sonstiger Mangelhaftigkeit des Verfahrens unter Wahrung
des Parteiengehörs erst über den Eigenbedarf des Mieters zu
entscheiden . (Verwaltunqsgerichtshoferkenntnis vom 29 . Jänner
1921 , Z . 5815/20 , M .Abt . 15 , 2144 .)

Der Verwaltungsgerichtshos hat über die Beschwerde des
Matthias und der Flora K . in Wien gegen die Entscheidung des Mel¬
anites für den 13 . Bezirk der Stadt Wien vom >4 . Juli 1920,
Z . 311/20 , betreffend eine Wohnunngsanforderung die angefochtene
Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Das Wohnungsamt der Gemeinde
Wien hat mit Beschluß v«m 17 . Juni 1920 die von Matthias K. in dem ihm
und seiner Tochter Flora K. gehörigen Hause , Wien 13 . B .-Straße 8
bewahnte , aus einem Kabinette und einer Küche bestehende Wohnung (Tür I)
angefordert , weil sie eine Doppelwohnung sei (8 4, Punkt 2 der Kund-

I machung der niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919,
Z . 160 L.-G .-Bl .) . Dem von den Hauseigentümern dagegen erhobenen Ein¬
sprüche gab das Mietamt Wien 13 nach Verhandlung mit der Entscheidung
vom 14 . Juli 1920 mit nachstehender Begründung keine Folge :

Matthias K. habe di - Wohnung B .-Straße 8 bis Dezember 1919 nicht
bezogen , obwohl si- bereits seit Juli 1919 leer gestanden sei. Der Senat habe
daher den Angaben nicht beipflichten können , daß zwingende Gründe gesund¬
heitlicher Natur Herrn K . zum Verlassen seiner seit Jahren mit seiner Gattin
»nd früher noch mehreren Kindern innegehabten Wohnung veranlaßten . Der
Senat sei vielmehr zur Ueberzeugung gekommen , daß K . die angeforderte
Wohnung nur aus dem Grunde bezogen habe , weil sie bereits im Dezember
1919 als leestehend angefordert worden war . Der Umstand , daß Herr K. un
Haus - L.-Straße 383 sich abgemeldct habe , sei nach Ansicht des Senates
nicht von Belang , da auf diese Weis - j -deS Ehepaar ohne zwingende Gründ¬
zwei Wohnungen bewohnen könnte . Aus diesem Grunde habe sich der Senat
nicht veranlaßt gesehen, die angeführten Zeugen einzuvernehmen oder über¬
haupt Zeugenaussagen zu berücksichtigen , da auch der Senat für wahr halte
daß Herr K. fast immer im Hause B .-Straße 8 übernachte.
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Diese Entscheidung wird von den beiden Hauseigentümern wegen
mangelhaften Verfahrens und als gesetzwidrig bekämpft , weil nicht erhoben
worden sei, daß Matthias K. diese Wohnung als einzige bewohnte , nachdem
er sich von der früheren Wohnung , Wien 13. L.-Straße 383 , die derzeit noch
von seiner Gattin und seinen Kindern bewohnt werde , abgemeldet habe , und
weil es ihm nicht verwehrt werden könne , wegen Unzulänglichkeit der anderen,
bloß aus Zimmer und Küche bestehenden Wohnung getrennt von seiner Familie
zu leben und weil er wegen der Unmöglichkeit eines friedlichen Zusammen¬
lebens mit seiner Familie und aus gesundheitlichen Rücksichten die angesorderte
Wohnung für seinen eigeneu Bedarf dringend benötige.

Der Verwaltungsgerichtshof hat hierüber nachstehendes erwogen:
Gemäß ß 4 der erwähnten Kundmachung ist die Zulässigkeit der An¬

forderung einer Doppelwohnung an die Voraussetzung geknüpft , daß , wenn
sie in der Anzeige (8 1) als für eigene Wohnzwecke benötigt bezeichnet worden
ist, ihre Belastung nicht als notwendig erkannt wurde (§ 2) . Im gegebenen
Falle wird von keiner Seite behauptet , daß der Beschwerdeführer die im 8 1
der erwähnten Kundmachung vorgeschriebene Anzeige über die Jnnehabung
von zwei Wohnungen im Wohnungsgebiete der Stadt Wien erstattet und daß
die Gemeinde über die Frage des Bedarfes im Sinne des 8 2 entschieden
habe . Die Unterlassung einer solchen Anzeige zieht , wie der Berwaltungs-
gerichtshof bereits in dem Erkenntnisse vom 9 . Juni 1920 , Z . 2354 , aus-
geführt har , allenfalls eine Bestrafung , nicht aber die Rechtsfolge nach sich, daß
der Eigenbedarf hinsichtlich der Doppelwohnung nicht mehr geltend gemacht
werden könnte . Im gegebenen Falle hat der Beschwerdeführer in dem Ein¬
sprüche gegen die Anforderung der Wohnung , Wien 13 . B .-Straße 8, die
Notwendigkeit beider Wohnungen für sich und seine Familie mit dem Hinweise
darauf behauptet , daß die Wohnung , Wien 13 . L.-Straße 383 , für alle
Familienmitglieder unzulänglich sei. Wenn auch seiner Einwendung , daß die
angeforderte Wohnung seine einzige sei, weil er zwar nicht gerichtlich geschieden,
aber tatsächlich von seiner Familie getrennt lebe, im Hinblicke auf die
Bestimmungen der 88 92 und 93 a. b. G .-B . keine recitliche Bedeutung
b-izumeffen , demnach die Jnnehabung von zwei Wohnungen dukch Matthias K.
als gegeben anzusehen war , so lag doch jedenfalls die Geltendmachung des
Eigenbedarfes vor , über den gemäß 8 4, Punkt 2 der Kundmachung vor der
Anforderung entschieden sein mußte . Diese Entscheidung ist aber gemäß 8 2
der Kundmachung ausdrücklich der Gemeinde Vorbehalten , die hiebei schon
wegen des dem Wohnungsinhaber zustehenden Wahlrechtes unter Wahrung
des Partciengehörs vorzugehen hat . Da nun mit der angefochtenen Entscheidung
das Mietamt über die Zulässigkeit der Anforderung der einen Wohnung
abgesprochen hat , bevor die Gemeinde in einem ordnungsmäßigen Verfahren
über die Frage des Eigenbedarfes entschieden hatte , mußte die angefochtene
Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens ausgehoben werden . .

7 .
Eine auf Punkt 4 des H 4 , Absatz 1 der bezogenen Kund¬

machung der niederösterreichischen Landesregierung gestützte
Wohnungsanforderung hat den Nachweis zur Voraussetzung,
daß eine Wohnung regelmäßig durch unverhältnismäßig kurze
Zeit benützt wird , wie dies beispielsweise bei den in der Kund¬
machung genannten Sommerwohnungen , Absteigquartieren und
dergleichen Wohnungen zutrifft . Das Vorliegen dieser Voraus¬
setzungen muß , wenn , wie im gegebenen Falle , die Rechtmäßigkeit
der Anforderung bestritten wird , ausdrücklich festgestellt und den
Gründen der Mietamtsentscheidung auch zu entnehmen sein, in
welchen Zwischenräumen im Laufe der letzten Zeit die Benützung
durchschnittlich erfolgte und wie lange die Benützung im Durch¬
schnitte der Fälle dauerte , weil nur auf Grund solcher Fest¬
stellungen eine Ueberprüfung der Annahmen des Mietamtes
erfolgen kann. (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 23 . No¬
vember 1920 , Z . 5048/20 , M .Abt . 15 , 9847/20 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der Lina W.
und Ernö W . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes XIII
der Stadt Wien (Senat für Wohnungsanforderungen ) vom 1. Juli
1920 , Z . 297/20 , betreffend eine Wohnungsanforderung die ange¬
fochtene Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Auf Grund einer am 15 . Juni 1920
in dem der Beschwerdeführerin Lina W . gehörigen Hause 13 . V . H.-Gaste 15,
stattgesundenen Lokalerhebung wurde die in diesem Hause vom Söhn - der
Hauseigenlümerin , dem Beschwerdeführer Ernö W . innegehabte Wohnung,
bestehend aus einem Zimmer , angefordert , da festgestellt erscheint , daß die
Wohnung regelmäßig nur durch unverhältnismäßig kurze Zeit benützt wird
(8 4 , Absatz I , Punkt 4 der Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 ) .

Hiegegen brachten Franz W -, Ehegatte der Lina W . und Ernö W . den
Einspruch ein , in dem Ernö W . nachstehender ausführte:

,Nr . 1. Bin ich schon volljährig , infolgedessen ich getrennt vom Haus¬
halte meiner Eltern wohne.

Nr . 2 . Was die in der Entscheidung für die Anforderung stichhältige
Angabe und den Hinweis auf 8 4 , sub 4 , betrifft , erkläre ich, daß ich infolge
der Geschäftsreisen , welche ich im Aufträge meines Papas mache , zeitweilig von

Wien entfernt bin , also durch diesen Umstand selbstverständlich auch die
Wohnung in Wien nicht benützen kann . Daß ich jedoch meinen ordentlichen
Wohnsitz im Hause V . H .-Gaste 15 habe , beweist meine polizeiliche Meldung.
Ich ersuche deshalb die Entscheidung über die Wohnungsanforderung zu
stornieren ."

In dem gegen diese Anforderung erhobenen Einsprüche wurde geltend
gemacht , daß Ernö W . infolge von Geschäftsreisen zeitweilig von Wien abwesend
sei und deshalb die Wohnung in Wien nicht benützen könne , in der er
jedoch, wie die Polizeiliche Meldung beweise , seinen ordentlichen Wohnsitz habe.

Diesem Einsprüche wurde vom Mietamte für den 13 . Bezirk der Stadt
Wien (Senat für Wohnungsanforderungen ) mit Beschluß vom 1. Juli 1920
keine Folge gegeben , da das Mietamt zur Ueberzeugung gelangt sei, daß es
nicht im öffentlichen Interesse gelegen ist, daß ein Wohnraum so unverhältnis¬
mäßig lange Zeit unbenützt bleib, . Vom Absätze 2 des 8 4 der bezogenen
Kundmachung vom 80 . Juni 1919 konnte das Mietamt keinen Gebrauch
machen , da bcrücksichtigungswürdige Umstände nicht als erwiesen angenommen
werden können . Die Eltern des Wohnungsinhabers seien im Besitze einer
4 Zimmerwohnung , in welcher der so oft und lange adwesende Sohn in den
kurzen Zeiten seiner Anwesenheit leicht Unterkunft finden könne . Durch Zeugen¬
einvernahme während der Verhandlung sei festgestellt , daß die Abwesenheit des
Ernö W . eine derartig lange , beziehungsweise die Benützung der Wohnung
eine derart unzulängliche ist, daß sie nicht nur auf den Beruf zurückgesllhrt
werden kann , so daß die in Rede stehende Wohnung nicht als ordentlicher
Wohnsitz aufgefaßt werden kann . . ^ ^

Die gegen diese Entscheidung heergerlchts emgebrachte Beschwerde fand
der Verwaltungsgerichtshof begründet , wobei nachstehendes erwogen wurde:

Eine auf Punkt 4 des 8 4 , Absatz 1 der bezogenen Kundmachung der
niederösterreichischen Landesregierung gestützte Wohnungsanforderung hat den
Nachweis zur Vobaussetzung , daß eine WohnÜng regelmäßig durch unver¬
hältnismäßig kurze Zeit benützt wird , wie dies beispielsweise bei d-n in der
Kundmachung genannten Sommerwohnungen , Absteigquartieren und dergleichen
Wohnungen zutrifft . Das Vorliegen dieser Voraussetzungen muß , wenn , wie
im gegebenen Falle , die Rechtsmäßigkcit der Anforderung bestritten wird,
ausdrücklich festgestellt und den Gründen der Mietamtsentscheidung auch zu
entnehmen sein , in welchen Zwischenräumen im Laufe der letzten Zeit die
Benützung durchschnittlich erfolgte und wie lange die Benützung im Durch¬
schnitte der Fälle dauerte , weil nur auf Grund solcher Feststellungen eine
Ueberprüfung der Annahmen des Mietamtes erfolgen kann.

Solche Feststellungen läßt die angefochtene Entscheidung vermissen , da sie
im Wesen nur den Umstand als durch Zeugeneinvernahme festgestellt bezeichnet,
daß die Abwesenheit des Ernö W . eine derartig lange , beziehungsweise tue
Benützung eine derart unzulängliche ist, daß sie nicht nur auf den Beruf des
Beschwerdeführers als Reisender zurückgesührl und die in Rede stehende
Wohnung daher nicht als ordentlicher Wohnsitz aufgefaßt werden kann . Diese
jeglicher Bestimmtheit entbehrende Annahme des Mietamt -s ermöglicht kein
Urteil darüber , ob die von Ernö W . innegehabte Wohnung mit Recht auf
Grund des 8 4, Absatz 1, Punkt 4, angefordert werden konnte.

Da in diesem Punkte der Tatbestand ergänzungsbedürstig und das
Verfahren nicht nur aus diesem Grunde , sondern auch deshalb mangelhaft
geblieben ist, weil unwidersprochenermaßen bei der Mietamtsverhandlung
gestellte Anträge auf Vernehmung von Zeugen behufs Erweisung erheblicher
Umstände unberücksichtigt blieben , war der Beschwerde stattzugeben , ohne daß
es erforderlich gewesen wäre , in eine Erörterung der in der Beschwerde in
formeller und materieller Beziehung erhobenen Einwendungen einzugehen ."

8 .
Es begründet Mangelhaftigkeit des Verfahrens , wenn bei

Anforderung von bisher zu Geschäftszwecken benützten Wohnungen
nicht vor der Anforderung festgestellt wurde , daß anderweitige
Räume zur Unterbringung dks Geschäftes geschafft werden können.
(Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 1. Dezember 1920,
Z . 5105 , M .Abt . 15 , 10451 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Matthias R . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für
den 12 . Bezirk in Wien vom 17 . Juni 1920 , Z . R . 239/XII,
betreffend eine Wohnungsanforderung die angefochtene Entscheidung
wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Das Wohnungsamt der Stadt Wien
hat mit Beschluß vom 20i April 1920 in dem dem Möbeltischler Matthias H.
gehörigen Hause Wien , 12 . A .-Straße 29 , zwei Wohnungen , und zwar kl¬
eine ebenerdig links und die andere im ersten Stockwerke links angefordert,
weil festgestellt erscheine, daß für die Wohnungen , welche derzeit zu Geschäfts¬
zwecken benützt werden , anderweitige Geschäftsräume beschafft werden können
(§ 4 a der Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom
30 . April 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 ) .

Dem vom Hauseigentümer dagegen erhobenen Einsprüche gab das Mret-
amt Wien 12 mit der Entscheidung vom 17 . Juni 1920 , Rg . 289 , hinsichtlich
der Wohnung im Erdgeschosse mit der Begründung keine Folge , daß der Senat
nach Besichtigung der zur Verfügung stehenden Lagerräume zu der Einsicht
gekommen sei, daß die in der angeforderten Wohnung eingelagerten 17 fertigen
Zimmereinrichtungen (10 Schlaf - und 7 Speisezimmer ) auf die Lagerräume
im Fabriksgebäude 12 . A .-Straße 39 , in den Lagerräumen 12 . A.-Straße 46
und A.- Gasse 11 , aufgeteilt werden können , mithin gemäß 8 4 s der er ä n ten
Kundmachung andere Räume beschafft werden können.
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Diese Entscheibung wird in der Beschwerde wegen mangelhaften Ver¬
fahrens und als gesetzwidrig bekämpft , weil die Annahme , daß ausreichende
und genügende Ersatzräumlichleiten zur Verfügung stehen , in der Aktenlage
keine Stütze finde , der Antrag des Beschwerdeführers auf Einvernahme von
Sachverständigen nicht protokolliert und nicht berücksichtigt worden sei und das
Mietamt aus die beruflichen Verhältnisse des Wohnungsinhabers keinen Bedacht
genommen habe.

Der Verwaltungsgerichtshof hat hierüber nachstehendes erwogen:
Bei dem vom Wohnungskommissär für den 12 . Wiener Gemeindebezirk

am 27 . April 1920 vorgenoinmenen Lokalaugenscheine wurde festgestellt , daß
dem Wohnungsinhaber zur Ausbewahrung von Möbeln nachstehende Räum¬
lichkeiten zur Verfügung stehen:

1 . Im rechten Hosseitenflügel ein großes doppelt hohes Magazin , das
derzeit mit fertigen Möbeln angefüllt ist;

2 . anschließend daran ein ebenerdiges Magazin , das derzeit mit unfertiger
Ware , nach Angabe des Geschäftsinhabers mit DurchzugSware ^ die der Fertig-
stellung harrt , angefüllt ist;

3 . im Hosquerflüqel ein größeres Magazin mit halbfertiger Ware;
4 . in der A .-Gasse 11 im linksseitigen Hofflüzel ein sehr großes Magazin,

das ebenfalls mit Möbeln angefüllt ist, endlich
5 . in der A .-Straße 40 zwei Geschäftsräume , die ebenfalls als Möbel¬

magazin dienen.
Außerdem hat auch das Mietamt aus Anlaß der Einspruchsverhandlung

unter Beiziehung eines Sachverständigen aus dem Baufache eine Besichtigung
an Ort und Stelle vorgenommen . Der genannte Sachverständige hat sich
hiebei dahin geäußert , daß von den in der ebenerdigen Wohnung eingelagerten
10 Schlaf - und 7 Speisezimmern höchstens 6 Schlafzimmer in dem einen
Raume und 3 bis 4 Schlafzimmer gleichzeitig mit 2 Speisezimmern in den
Lagerräumen des gegenüber liegenden Hauses in der A.-Straße 40 , und zwar
dort nur unter der Voraussetzung untergebracht werden können , daß die gegen¬
wärtig dort gelagerten Halbfabrikate und Fournicre in einem anderen Raume
untergebracht werden können . In dem allseits genannten Magazine A.-Gafle 11
könne derzeit wegen Ueberfüllung eine weitere Einstellung von Möbeln nicht
stattsinden . Der Raum in der ehemaligen Gartenveranda komme für die
Lagerung besserer Möbel nicht in Betracht . Die in den Lagerräumen A.-Straße 40
eingclagerten Halbfabrikate und Fourniere könnten in dem ehemaligen Pseede-
stalle im Fabrikshaus - untergebracht werden , jedoch nicht ohne erheblichen
Schaden für das Material.

Aus diesen Feststellungen ergibt sich, daß für höchstens 6 Zimmer¬
einrichtungen Ersatzräume unbedingt zur Verfügung stehen, daß dagegen für
den größten Teil der übrigen , in der angeforderten Wohnung ausbewahrten
Möbel kein Raum ermittelt werden konnte , indem auch die für einen Teil
dieser Möbel in Erwägung gezogenen Lagerräume in der A.-Straße 40 hiefür
nicht ernstlich in Betracht kommen können , weil dem Hauseigentümer deren
Räumung im Hinblicke auf die hiebei zu gewärtigende erhebliche Schädigung
des dort untergebrachten Materiales wohl nicht zugemutct werden kann . Die
Beschwerde wendet daher mit Recht ein , daß die der angefochtenen Ent¬
scheidung zugrundeliegende Annahme , daß für die angeforderte Wohnung
anderweitige Ersatzräume für Geschäftszweck - beschafft werden können , in der
Aktenlage keine Stütze findet . Dieser Widerspruch hat auch durch die Be¬
gründung der angefochtenen Entscheidung keinerlei Aufklärung gefunden , weil
diese jede Ausführung in der Richtung vermissen läßt , auf Grund welcher
etwa aktenmäßig nicht niedergclegten Feststellungen die belangte Behörde zu
ihrer von dem Gutachten abweichenden Anschauung gelangt ist. Da gemäß
Z 4 a der erwähnten Kundmachung die Anforderung von bisher zu Geschäfts-
zwecken benützten Wohnungen nur dann zulässig ist, wenn zur Unterbringung
der Geschäfte anderweitige Räume beschafft werden können , das Vorhandensein
dieser Voraussetzung aber im gegebenen Falle nicht festgestellt erscheint , so
mußte schon aus diesem Grunde mit der Aufhebung der angefochtenen Ent¬
scheidung vorgegangen werden . Hiedurch Entfällt die Notwendigkeit , auf die
übrigen Einwendungen der Beschwerde einzngehen.

»
Eine Verwaltungsgerichtshofbeschwerde ist unzulässig , wenn

sie sich nur auf Umstände stützt , die vor dem Mietamte nicht
vorgebracht wurden , weil die daraus etwa sich ergebenden
Folgerungen für die Streitsache im Verwaltungsverfahren nicht
zur Austragung gelangt sind . (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis
vom 22 . Dezember 1920 , Z . 5757/20 , M .Äbt . 15 , 373/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
Marianne C . in Wien wider die Entscheidung des Mietamtes
Wien XV, vom 17 . Juli 1820 , Z . 196 , betreffend eine Wohnungs¬
aufforderung , die Beschwerde als unzulässig zurückgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Mit Beschluß des Wohnungskommiffärs
vom 1. Juni 1920 wurde die im Hause M .-Straße 133 gelegene Wohnung
Tür 15 und 16 , welche nach der Darstellung des Josef L. von diesem an
Hermann G . weiter vermietet worden war , nach vorgenommerem Lokalaugen¬
scheine und Erhebungen angefordert , da festgestellt erscheint , daß die Wohnung
eine Doppelwohnung sei und zur Gänze untervermietet ist. Der Einspruch des
Josef L. gegen diese Entscheidung wurde mit der angefochtenen Enlscheidung
auS den Gründen der Enlscheidung des Wohnungskommiffärs abgewiesen.

Die Hiergerichts eingebrachte Beschwerde der Marianne C. führt aus , daß
laut der vorgelegten Meldezettel Inhaber , respektive Untermieter der Wohnung

Tür 15 Hermann G ., der Vater der Beschwerdeführerin , Untermieterin der
Wohnung Nr . 16 aber die Beschwerdeführerin sei. Die Beschwerdeführerin sei
weder von der Wohnungsanforderung , noch von der Entscheidung über den
Einspruch verständigt worden ; die Zustellungen erfolgten alle an ihren Vater.
Das Verfahren wäre daher mangelhaft , da die Beschwerdeführerin als Unter¬
mieterin der Wohnung Tür 16 von der Anforderung hätte verständigt werden
müssen und dagegen dann Einspruch erhoben hätte . Die Beschwerdeführerin
und ihre Eltern wohnen seit dem Jahre 1915 in den fraglichen Wohnungen,
die zusammenhängend sind . Die Wohnung Tür 16 sei im Jänner 1920 auf
den Namen der Beschwerdeführerin geschrieben worden.

Der Gerichtshof entnahm den Administrativakten , daß nach Darstellung
des Vermieters Josef L. die Wohnung Tür 15 und 16 an Hermann G . weiter¬
vermietet worden ist. Weder anläßlich des Lokalaugenscheines , noch gelegentlich
der Verhandlung über den Einspruch des Josef L. gegen die Wohnungs¬
anforderung ist von irgend einer Seite , auch nicht von den zur Verhandlung
über den Einspruch geladenen Vater der Beschwerdeführerin Hermann G . eine
Erwähnung deS Inhaltes gemacht worden , daß Inhaberin , beziehungsweise
Untermieterin der Wohnung Tür 16 die Beschwerdeführerin und nicht
Hermann G . sei. Die Beschwerde selbst führt aus , daß die Beschwerdeführerin
und ihre Eltern schon seit dem Jahre 1915 in den fraglichen Wohnungen , die
zusammenhängend sind , wohnen und daß die Wohnung Tür 16 im Jänner
1920 auf den Namen der Beschwerdeführerin geschrieben worden ist. Es ergibt
sich sonach, daß im Zuge des administrative » Verfahrens weder von dem Ver¬
mieter Josef L., noch von Hermann G ., der von Joses L. als sein Untermieter
bezeichnet wird , noch sonst von irgend einer beteiligten Seite eine Mitteilung
darüber gemacht worden ist, daß die Wohnung Tür 16 in der Untermiete der
Beschwerdeführerin stehe, obwohl Hermann G ., der Vater der Beschwerdeführerin,
jedenfalls Anlaß und Gelegenheit gehabt hätte , diesen Umstand , sei es geiegemlich
der Lokolerhebung , sei es gelegentlich der Verhandlung über den Einspruch des
Josef L. dem Mietamte zur Kenntnis zu bringen . Das Mietamt war daher
nicht in der Lage , die Beschwerdeführerin als Untermieterin von der Wohnungs¬
anforderung , beziehungsweise der Erledigung des Einspruches in Kenntnis zu
setzen. Das Mietamt , beziehungsweise der Wohnungskommiffär konnte nicht
vermuten , daß die Beschwerdeführerin , welche mit ihren Eltern gemeinsam die
zusammenhängenden Wohnungen Tür 15 und 16 bewohnt , selbständige Unter-
mietcrin der Wohnung Tür 16 wäre . Der Gerichtshof vermochte daher auf die
Ausführungen der Beschwerde und die daraus abgeleitete Behauptung der
Mangelhaftigkeit des Verfahrens nach Z 5 des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875,
R .-G .-Bl . Nr . 36/76 , nicht einzugehen , weil die in der Beschwerde erwähnten
Umstände vor dem Mietamte nicht vorgebracht wurden und die daraus etwa
für die Streitsache sich ergebenden Folgerungen im Verwaltungsverfahren nicht
zur Austragung gelangt find . Die Frage , ob der Beschwerdeführerin ein Anspruch
auf Rücknahme der Wohnungsanforderung ihr gegenüber zusteht , war hier nicht
zu entscheiden.

10 .
Verfahrensmangel « nd Wahrung der Rechte der

Partei.
Wenn eine Partei einen Verfahrensmangel rügt , aber trotz

dieses Mangels in der Wahrung ihrer Rechte nicht behindert
erscheint , ist dieser Mangel nicht weiter zu beachten . (Verwaltungs¬
gerichtshoferkenntnis vom 22 . Jänner 1921 , Z . 368/21,
M .Abt . 15 , 1886/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Johann Sch . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für,
den 12 . Bezirk der Stadt Wien vom 19 . Juli >920 , Z . 265,
W .S ./XH , betreffend eine Wohnungsanforderung die angefochtene
Entscheidung als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Das Wohnungsamt der Stadt Wien
hat mit Beschluß vom 2. Juli 1920 die im Hause Wien , 12 . R .- Gasse 23 in
der Einfahrt rechis befindliche , an Johann Sch . vermietete Wohnung ange¬
fordert , weil st- eine entbehrliche Doppelwohnung sei und außerdem lediglich
zur Aufbewahrung von Gegenständen diene . (Z 4 , Absatz 1, Punkt 2 und 3 a
der Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919,
L.-G .-Bl . Nr . 160 .) Dem vom WobnungSinhaber dagegen erhobenen Einsprüche
gab das Mietamt für den 12 . Wiener Gemeindebezirk nach dkrchgefübrter
Verhandlung mit der Begründung keine Folge , daß durch die mündliche
Verhandlung festgestellt worden sei, daß einerseits der Einspruchswerber die
Kanalräumungsarbeiten für den 12 . Bezirk derzeit nicht zugewiesen habe,
daher den Geschäftsraum , der seit jeher zur Aufbewahrung der Werkzeuge und
zum Umkleiden der Kanalräumer gemietet worden sei, nicht benötige und gegen¬
wärtig nur zur Aufbewahrung von Gegenständen verwende und daß anderseits
der jeweilige Kontrahent der Kanalräumungsarbeiten den Gelchäftsraum zu
den vorbezeichneten Zwecken im Bezirke benötige , ja ein solcher die Voraus¬
setzung für die Ausübung des im öffentlichen Interesse gelegenen ungestörten
Betriebes sei. Die Anforderung gemäß H 4 a, Punkt 1 der Kundmachung der
niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160,
sei daher gerechtfertigt.

Die Berufung auf das Vorhandensein einer Doppelwohnung wurde von
dem Mietamte fallen gelassen.

Diese Entscheidung wird in der B schwerde als gesetzwidrig und wegen
mangelhaften Verfahrens bekämpft , weil die im Z 4a tcr erwähnten Kund¬
machung aufgestellten Voraussetzungen für die Anforderung von Geschäfts¬
räumen oder von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Geschäften im
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vorliegenden Falle nicht gegeben seien und den Annahmen , von denen das
Mietomt ausgegangcn ist, keine Feststellungen zugrunde liegen.

Der Verwaltungsgerichtshof hat hierüber nachstehendes erwogen:
Der in den Berhandlungsschriften erliegende Entwurf der angefochtenen

Entscheidung bezieht als für die Anforderung maßgebende Bestimmung den
ß 4 s , Punkt 1 der erwähnten Kundmachung . Die ebenfalls in den Akten
befindliche Ausfertigung für den Wohnungskommifsär und die vom Beschwerde¬
führer vorgelegt - Abschrift der ihm zugestellten Ausfertigung enthält aber die
Berufung auf Z 4 , Punkt 1 der Kundmachung . Diesen Widerspruch klärt die
Gegenschrift der belangten Behörde dahin aus , daß bei der Ausfertigung der
Entscheidung ein Schreibfehler unterlaufen sei, indem unrichtigerweise 8 4,
Punkt 1 anstatt Z 4 a angeführt erscheine. Da auch der Beschwerdeführer die
Entscheidung des Mietamtes vom Standpunkte des H 4a der Kundmachung
bekämpft , daher durch diesen Verstoß in der Wahrung seiner Rechte nicht
behindert wurde , so konnte der Verwaltungsgerichtshof unter Uebergehung
dieses Berfahrensmangels in die Prüfung der Frage eingehen , ob die
Anforderung in der Bestimmung des 8 4a der Kundmachung begründet sei.
Diese Frage aber war zu verneinen.

Die belangte Behörde hat im gegebenen Falle , wie in der Begründung
der angefochtenen Entscheidung ausdrücklich hervorgehoben wird , das An¬
forderungsrecht zu dem Zwecke ausgeübt , um dun derzeitigen städtischen
Kontrahenten für die Kanalräumerarbeiten einen Geschäftsraum zur Auf¬
bewahrung der Werkzeuge und zum Umkleiden der Gehilfen zu verschaffen.
Gemäß 8 4 » der Kundmachung setzt jedoch eine Anforderung für Geschäfts¬
zwecke voraus , daß hiedurch gleichzeitig eine bisher für solche Zwecke besetzte
Wohnung für Wohnungszweäe frei wird . Das Vorhandensein der letzt-
bezeichneten Voraussetzung wird auch von der belangten Behörde nicht
behauptet.

Aber auch der im 8 4a geregelte weitere Fall der Anforderung einer
bisher zu Geschästszwecken benützten Wohnung , um sie Wohnungszwecken
zuzuführen , ist hier nicht gegeben , weil die angeforderte Räumlichkeit un-
bestrittenerweise nicht Wohnzwecken , sondern Geschäftszwecken zugeführt werden
soll . Infolgedessen war es auch entbehrlich , in eine Erörterung der Frage
einzugehen , welche Bedeutung der für diesen Fall aufgestellten weiteren
Bedingung der Beschaffung von Ersatzräumlichkeiten in der vorliegenden
Streitsache zukäme.

Bei dieser Sach - und Rechtslage mußte mit der Aushebung der ange¬
fochtenen Entscheidung gemäß 8 7 des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875,
R .-G .-Bl . Nr . 36 ex 1876 , vorgegangen worden und entfiel die Notwendigkeit,
aus die von der Beschwerde gerügten weiteren Verfahrensmängel einzugehen.

LI.
Festsetzung des Zeitpunktes einer Mietzinserhöhung.

Festsetzung des Zeitpunktes hinsichtlich einer als zulässig
erkannten Mietzinserhöhung . (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis
vom 15 . Februar 1921 , Z 975 , M .Abt . 15 , 3025/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Richard B . wider die Entscheidung des Mietamtes für den 5 . Wiener
Gemcindebezirk vom 27 . Juli l920 , Z . 59 !, betreffend eine Miet¬
zinserhöhung die angefochtene Entscheidung hinsichtlich des Ausspruches
über den Zeitpunkt der Wirksamkeit der als zulässig erklärten Miet¬
zinserhöhung als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Der Beschwerdeführer suchte im Juli 1920
beim Mietamte in Wien V um die Zaläfsigkeitserklärung einer 19 prozentigen
Erhöhung der Mietzinse beim Hause Wien , 5. L.-Gasse 13 an . Hierüber
erkannte das Mietamt nach Verhandlung mit der Entscheidung vom 27 . Juli
1920 eine 15 prozentige Erhöhung der Mietzinse als zulässig ' und fügte bei,
daß diese Zinserhöhung mit I . November 1920 in Kraft trete . Die Bestimmung
des letztbezeichneten Termines begründete das Mietamt damit , daß die Miet¬
parteien zwar bereits in der ersten Hälfte des Monates Mai in Kenntnis
gesetzt wurden , daß gesteigert werde , aber nicht um wie viel , weshalb sie erst
anläßlich der Verhandlung dazu Stellung nehmen konnten , ob sie den durch
die Zinssteigerung bedingten neuen Vertrag annehmen oder sich demselben durch
Lösung des bisherigen Mietverhältnisses entziehen sollen.

Diese Entscheidung wird in der Beschwerde als gesetzwidrig bekämpft,
weil das Mietamt überhaupt nicht berechtigt gewesen sei, einen derartigen
Termin festzusetzen und , selbst wenn man dem Mietamte eine solche Ent¬
scheidungsgewalt zubilligen wollte , die Bestimmung des Novembertermines der
Sachlage deshalb nicht entspreche , weil die Mietparteien bereits anfangs Mai
1920 durch ein Rundschreiben verständigt worden seien, daß eine Erhöhung der
Mietzinse erfolgen und das Maß der Erhöhung von dem Mietamte festgesetzt
werden wird.

Der Verwaltungsgerichtshof hat hierüber nachstehendes erwogen:
Wie bereits in dem Erkenntnisse vom 7. Dezember 1920 , Z . 4683 , aus¬

geführt und des näheren begründet wurde , sind die Mietämter zur Entscheidung
darüber berufen , ob und in welchem Ausmaße eine Erhöhung der Mietzinse
grundsätzlich  zulässig sei, wogegen für die Frage der tatsächlichen Durch¬
führbarkeit und des Anfangstermin -s der Zinserhöbung das zwischen dem
Vermieter und dem Mieter bestehende zivilrechtliche Vertragsverhältnis allein
maßgebend ist. Wenn daher ein Mietamt in seiner Entscheidung auch den
Anfangstermin der zulässigen Zinssteigerung s-stsetzt, so kann diese Festsetzung
nur die Bedeutung haben , daß grundsätzlich ausgesprochen wird , daß nach
den Bestimmungen der Mieterschutzverordnung die Er¬

höhung des Mietzinses frühestens von diesem Zeitpunkte angefangen zulässig
ski Bei der Bestunmung dieses Termines wird für das Mietamt einzig und
allein der durch die Verhandlung sestgestellte Tatbestand in der Richtung maß¬
gebend sein , für welche Zeit der Vermieter zur Begründung seines Antrages
Mehrauslagen im Sinne des § 2 der Mieterschutzv -rordnung nachgewiesm hat.
beziehungsweise von welchem Zeitpunkte angesangen , eine Erhöhung dieser
Auslagen tatsächlich eingetreten ist. Im gegebenen Falle geht das Mietamt
zwar unbestritten von der Annahme aus , daß die Erhöhung der Auslagen für
den Vermieter schon von dem auf die Entscheidung unmittelbar folgenden
Zinstermine wirksam sein werde , es hat jedoch nicht diesen, sondern erst den
zweitnächsten Zinstermin als Anfangstermin der zugelassenen Zinssteigerung,
und zwar mit der Begründung festgesetzt, daß den Mietern sonst nicht die
Möglichkeit gegeben wäre , sich der Steigerung durch Kündigung zu entziehen.
Dadurch hat jedoch das Mietamt den Rahmen der ihm durch die Mieterschutz¬
verordnung eingeräumten Entscheidungsgewalt überschritten und sich auf das
den ordentlichen Gerichten Vorbehalten - Gebiet des Zivilrechtes begeben . Die
angefochtene Entscheidung erweist sich daher , insofern - sie ungeachtet der tat¬
sächlichen Feststellungen über den Beginn der Wirksamkeit der geltend gemachten
Mehrauslagen lediglich im Hinblick - auf das zivilrechtlich - Verhältnis der
Mieter zu dem Vermieter als Beginn der Wirksamkeit der Zinssteigerung den
1 . November 1920 sestgesetzt hat , als im Gesetze nicht begründet.

IS
Für eine Mietzinserhöhung ist die letzte rechtskräftig

erfolgte Bemesfnng des Mietzinses maßgebend.
1. Bei einer Entscheidung über eine Mietzinserhöhung ist

von dem zuletzt entrichteten oder durch rechtskräftige Entscheidung
als zulässig erkannten Mietzins auszugehen.

Ein Zurückgreisen auf einen Mietzins , der vor der letzten
Entscheidung bezahlt wurde , ist auch dann unzulässig , wenn die
Parteien mit diesem Vorgänge einverstanden sind.

2 . Die Entscheidung des Mietamtes über die Steigerung
bezieht sich nur auf Fragen der grundsätzlichen Zulässigkeit der
Steigerung und es ist immer über den gestellten Antrag hinsicht¬
lich des gestellten Zeitpunktes zu entscheiden, wobei die Fest¬
setzung eines späteren als des beantragten Zeitpunktes nur dann
erfolgen kann, wenn Mehrauslagen verrechnet werden , welche
erst nachträglich eingetreten sind . (Erkenntnis des Verwaltungs¬
gerichtshofes vom 21 . Jänner 1921 , Z . 310/21 , M .Abt . 15,
1884/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Theodor G . gegen die Entscheidung des Mietamtes für den 1L. Bezirk
der Stadt Wien vom 8 . Juli 1920 , Zl .Reg . 405 und 406/20,
betreffend eine Mietzinserhöhung die angefochtene Entscheidung als
gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Der Eigentümer zweier Häuser in Wien,
13 ., M .-Slraße , Holle den Mietparteien im Jahre 1915 einen 15 prozentigen
Nachlaß gewährt , im Februar 1919 aber die Mietzinse wieder aus die ursprüng¬
liche Höhe hinausgesetzt . Auf Grund der Erhöhung der Hausauslagen vollzog
er zum Märztermine 1920 eine weitere Steigerung der Mietzinse , di- von dem
Mietamte Wien 13 mit den Entscheidungen vom 10 . März und 11 . März
1920 bis zur Höhe von 10 Prozent als zulässig erklärt wurde . Da er zum
Maitermine 1920 -ine neuerliche Erhöhung der Mietzinse beanspruchte , riefen
mehrere Parteien die Entscheidung des Mietamtes an . Dieses erkannte nach
durchgeführter Verhandlung mit der Entscheidung vom 8 . Jul , 1920 eine
Erhöhung der Mietzinse ab Angust 1920 , und zwar beim Hause Nr . 124 um
25 Prozent und bei dem Hause M .-Straße 126 um 30 Prozent der Mietzinse
vom Dezember 1910 als zulässig , weil der Hauseigentümer dem Mietamte
Mehrauslagen im Betrage von 2950 L , beziehungsweise 3036 L nachgewiesen
Hab- und bei Berücksichtigung der 60 prozentigen Steuerzufchläge eine
25 prozentige , beziehungsweise 30 prozentige Erhöhung der Mietzinse sich als
gerechtfertigt erweise.

Diese Entscheidungen werden vom Hauseigentümer in der Beschwerde als
gesetzwidrig bekämpft , weil das Mietamt mit Unrecht 1. seiner B - iechnung
di - nach Kciegsbegtnn um 15 Prozent ermäßigten Mietzinse zuzrundegelegt
und 2 . als Anfangstermin nicht den Mai , sondern den August 1920 sest-
gesetzt habe . .. .

Der VerwaltungSgerichtsbof hat hierüber nachstehendes erwogen : Gemäß
88 2, 2 b und 10 der Mieterschutzverordnung ist das Mietamt zur Entscheidung
darüber berufen , ob die Erhöhung des Mietzinses samt Nebengebühren , den
der Mieter lUnt -rmi -t -r ) bisher oder den der letzte Mieter (Untermieter ) zu
zahlen hatte , zulässig sei. Daraus ergibt sich, daß das Mietamt bei seiner
Entscheidung von dem zuletzt entrichteten oder durch rechtskräftige Entscheidung
als zulässig erkannten Mietzinse auszugehen und hiernach zu prüien hat , ob
und in welchem Ausmaße nach den Bestimmungen der 88 2,2 b, 4 und 5 der
Mieterschutzverordnung eine Erhöhung sich als zulässig darstellt . Die belangte
Behörde hatte im gegebenen Falle ihrer Entscheidung die vom Hauseigentümer
wieder auf das Ausmaß vor dem Jahre 1915 gebrachten und durch die vor-
bezeichneten rechtskräftigen Entscheidungen vom 10 . März und II . März 1920
um 10 Prozent erhöhten Mietzins - zugrundezulegen und hiernach aus Grund



der (von dem Hauseigentümer ausgewiesenen , seit den ebenerwähnten Ent¬
scheidungen eingetretenen Erhöhung der Auslagen für die Erhaltung und
Verwaltung der Häuser das zulässige Maß der Zinserhöhung zu berechnen.
Das Mietamt hat jedoch diesen allein dem Gesetze entsprechenden Weg nicht
eingeschlagen , sondern — indem es die bereits in Rechtskraft erwachsenen
und infolge der Entstehung von Parte,rechten unabänderlich gewordenen
früheren Entscheidungen unbeachtet ließ , ja ausdrücklich als gegenstandslos
erklärte (Entscheidung vom 8. Juli 1920 , Reg .»Nr . 406/20 ) — einerseits die
Erhöhung der Auslagen für die Erhaltung und Verwaltung der Häuser seit
der Zeit der Wirksamkeit der Mieterschutzbestimmungen und anderseits die zu
dieser Zeit in Geltung gestandenen Mietzinse ohne Bedachtnahme auf die seither
ringetretenen Erhöhungen als Grundlage seiner Berechnung angenommen und
es ist hiernach zu einem wesentlich anderen Ergebnisse gelangt , als es bei Ein¬
haltung des gesetzlichen Weges der Fall gewesen wäre . Der in der Gegenschrift
enthaltene Hinweis darauf , daß dieser Vorgang zum Teile aus einem Ein¬
verständnisse der Parteien beruhe , vermag an dessen Gesetzwidrigkeit nichts zu
ändern , da die bezüglichen Vorschriften dem Gebiete des öffentlichen Rechtes
angehören und zufolge ihrer zwingenden Natur durch eine Vereinbarung der
Parteien nicht abgeändert werden können.

Das Mietamt hat ferner über das Begehren des Beschwerdeführers , daß
die ab Mai 1920 beanspruchte Zinserhöhung als gerechtfertigt anerkannt werde,
die Erhöhung erst ab August 1920 als zulässig erklärt . Da für die Frage , von
welchem Zeitpunkte angefangen der Vermieter berechtigt ist, eine als zulässig
erkannte Zinserhöhung von den Mietparteien auch tatsächlich zu beanspruchen,
das zwischen ihm und den Mietparteien bestehende zivilrechtliche Vertrags-
Verhältnis maßgebend ist und die Entscheidung des Mietamtes sich nur auf die
Frage der grundsätzlichen Zulässigkeit einer Steigerung zu erstrecken hat , so
kann dem Ausspruche des Mietamtes darüber , von welchem Zeitpunkte ange¬
fangen eine Zinserhöhung zulässig sei, nur die Bedeutung zukommen , daß mit
Rücksicht aus den Zeitraum , für welchen die Auslagenerhöhung nachgewiesen
wurde , der genannte Zeitpunkt als der früheste Termin für die grundsätzliche
Zulässigkeit der Zinssteigerung zu gelten habe . Im gegebenen Falle hat jedoch
der Vermieter schon im April 1920 aus Grund der bis dahin erwachsenen
Mehrauslagen eine Erhöhung der Mietzinse verlangt und hatte das Mietamt
über dieses Begehren zu entscheiden . Die Festsetzung eines späteren Anfangs-
termincs hätte daher nur dann erfolgen können , wenn Mehrauslagen
verrechnet worden wären , welche erst nachträglich eingetreten wären . Für
eine solche Annahme fehlt jedoch in den Verhandlungsschriften jeder An¬
haltspunkt.

Bei dieser Sach - und Rechtslage mußte der Beschwerde Folge gegeben
werden.

1»
Steigerung von Platzzinsen.

Entscheidung des Mietamtes IX vom 11 . Mai 1921,
M .Abt . 15* Z . 6736.

Das Mietamt IX der Stadt Wien hat über den Antrag des
Hausverwalters Wolfgang Salzberg auf Entscheidung der Unzulässig¬
keit der Erhöhung des Platzzinses für den zur Aufstellung eines
Portales überlassenen Grund vor dem Hause 9 . Spitalgasse 1b
ab Mai 1919 von 85 L 86 b auf 327 L nach durchgeführter
öffentlicher mündlicher Verhandlung und Anhörung des Antragstellers,
sowie des Mag .R . Dr . Alexander Pferinger als Vertreters der Ge¬
meinde Wien durch seinen Senat , zusammengesetzt aus Mag .R.
Dr . Engelbert Siegl als Vorsitzenden , Dr . Georg Weiner als Bei¬
sitzer aus dem Kreise der Vermieter , und Dr . Ing . Franz Kapaun als
Beisitzer aus dem Kreise der Mieter entschieden, wie folgt:

Der Antrag auf Entscheidung der Unzulässigkeit der Platzzins¬
erhöhung wird als unstatthaft zurückgewiesen , weil die Mieterschutz¬
verordnung auf den vorliegenden Fall beim Hause 9 . Spitalgasse 1 b
keine Anwendung findet.

Gründe:  Z I der Mieterschutzverordnung besagt : „ Die nachfolgenden
Bestimmungen finden Anwendung aus die Miete von Wohnungen und ein¬
zelnen Wohnungsbestandteilen und Geschäftsräumlichkeiten ."

Der Senat hat sich folgende Fragen vorgelegt:
1. Liegt der Vorschreibung dieses Platzzinses für das Portal ein Miet¬

vertrag zugrunde?
2 . Ist dieses Portal eine Geschäftsräumlichkeit?
sä 1. Nach § 1090 a. b. G . B . ist unter einem Bestandvertrag (Miet¬

oder Pachtvertrag ) jener zu verstehen , wodurch „jemand den Gebrauch einer
unverbrauchbaren Sache auf eine gewisse Zeit und gegen einen bestimmten
Betrag erhält " . Im vorliegenden Falle ist die „unverbrauchbars Sache " ein
entlang des Hauses an der Mauerflucht sich hinziehender Streifen Straßen¬
grundes von 25 bis 30 cm Breite , von dem die Vorbesitzcrin des Hauses
Gebrauch machte , um darauf ein Portal zu errichten.

Die Gemeinde stellte also einen Streifen Grundes zur Verfügung.
Dieser Grund ist aber Straßengrund , öffentliches Gut , somit im Sinne des
8 287 , a . b. G . B . „ Sachen ", welche allen Mitgliedern des Staates „nur zum
Gebrauche »erstattet werden , als : Landstraßen , Ströme , Flüsse . .Dieser
Gemeingebrauch fällt nun nicht in den Bereich des Privatrechtes , sondern ist
durch die Verwaltungsbehörde zu schützen (V . G . H . E . vom 12 . Juni 1885 , !

Zahl 1619 ). Daraus ergibt sich, daß die Gemeinde als Verwalterin bes
öffentlichen Gutes einzelnen Personen die Ausübung besonders gearteter Rechte
an gewissen Teilen des öffentlichen Gutes nur insoweit gestatten kann
und darf , als dieser individuelle Gebrauch dem Gemeingebrauche nicht
hinderlich im Wege steht . Hieraus folgt aber mit zwingender Notwendigkeit,
daß die Gemeinde bei der Einräumung von derlei fallweisen Erlaubnissen
nicht nach privatrechtlichen Grundsätzen Vorgehen kann ; hieraus kommen aus¬
schließlich die Grundsätze des öffentlichen Rechtes zur Anwendung . Wenn also
die Gemeinde einem Einzelnen über Antrag eine gewisse Fläche öffentlichen
Gutes zur Sondernutzung überläßt , so erscheint die Anwendbarkeit privat¬
rechtlicher Normen auf diesen Fall ausgeschloffen.

Im vorliegenden Falle besagt auch die von der Gemeinde am 6 . April 1920
an die Partei hinausgegebene Beurkundung , daß „ auf Widerruf die Bewilli-
gung erteilt wird " ; ferner ist der Vorbehalt der Entfernung des Portales im
Falle der Nichtzahlung des erhöhten Portalzinses ausgenommen.

Auch die der Borbesitzerin des Hauses unter dem 7. November 1910 zu¬
gefertigte Erledigung spricht eine „Bewilligung " zur Herstellung des Portales
aus , behält sich die Entfernung desselben „ aus öffentlichen Rücksichten " vor
und stellt die „ Entfernung aus Gefahr und Kosten des Gesuchstellers von
amtswegen " in Aussicht , falls dem Aufträge zur Beseitigung des Portales
nicht rechtzeitig entsprochen würde.

Die Vorschreibung eines Platzzinses für dieses Portal beruht also nicht
auf einem Mietverträge.

Uebrigens hat die Gemeinde das in Frage stehende Portal nicht herze-
stellt, dies ist vielmehr durch die Vorbesitzerin des Hauses auf deren eigene
Kosten seinerzeit hergestsllt worden , wobei sich die Gemeinde als Verwalterin
des öffentlichen Gutes das Recht vorbehielt , auf Grund eines vorgenommenen
Augenscheines im Interesse der Verkehrs - und Sicherheitspolizei den Auf¬
stellungsort und die genauen Ausmaße des aufzustellenden Portales zu be¬
stimmen , für deren Einhaltung „sowohl die Partei als auch der Erbauer haft¬
bar " sind . Da die Gemeinde das fragliche Portal nicht hergesiellt hat , kommt
auch von diesem Gesichtspunkte die allfällige Überprüfung im Sinne der
Mieterschutzverordnung nicht in Betracht.

scl 2. Es erübrigt nun noch den Begriff des „Portales " zu erläutern.
Die Gewerbeordnung sagt im Z 44 „ Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet,
sich einer entsprechenden äußeren Bezeichnung auf ihren festen Betriebsstätten
oder Wohnungen , und sind berechtigt , sich sonstiger Mittel der Bekanntmachung

l zu bedienen " . Die einfachste Form einer solchen „ Aeußeren Bezeichnung"
! wird in der Anbringung eines Geschäftsschildes gegeben sein , welches ledig¬

lich den Namen des Inhabers ersichtlich macht . Daneben lönnen aber noch
andere „ Mittel der Bekanntmachung " in Form von Ankündigungstafeln zur
Ausführung gelangen , welche an der Schaufläche des Hauses mit geringem
Vorsprunge in Brett - und Kastenform angebracht sind und in den Luftraum
des öffentlichen Gutes hineintragen . Dies - Kasten von geringer Tiefe können
auch Waren zur Schaustellung bringen und dienen somit dem Wunsche des
Geschäftsinhabers , die Vorübergehenden durch die Ausstellung von Waren
zur Besichtigung derselben und weiters zum Betreten des Geschäftslokales
behufs Kaufabschlusses zu veranlassen . Vielfach sind nun diese einzelnen
Schaukästen mit der Verkleidung der Fenster - und Türöffnungen und dem
Geschäfisschilde zu einer architektonischen Einheit zusammengefaßt und dient
dann auch die Gesamtverkleidung dem Reklamebedürfnisse des Geschäftsinhabers,
bildet ober nicht die notwendige Voraussetzung der Möglichkeit des Abschlusses
von Käufen und Verkäufen überhaupt . Eine „ Geschäftsräumlichkeit " im Sinne
der Mieterschutzverordnung ist zweifellos auch dann vorhanden , wenn auf deren
Außenseite ein „ Portal " nicht angebracht ist.

Zum Begriffe einer „ Geschästsräumlichkeit " gehört jedenfalls ein Raum,
sei es (wie bei Lagerplätzen ) auch nur eine irgendwie begrenzte Fläche , welche
dem Zwecke dient , eine gewerbliche Tätigkeit daselbst zu entwickeln , und auch die
Möglichkeit dazu in räumlicher Hinsicht bietet . Diese beiden notwendigen Vor¬
aussetzungen treffen aber bei dem gegenständlichen Portale nicht zu . Weder
gestattet die geringfügige Tiefenentwicklung dieses Portales die Möglichkeit eines
Geschäftsverkehres in demselben , noch auch ist es überhaupt der Zweck dieses
Portales , den Geschäftsverkehr darin abwickeln zu können.

Diesem Zwecke und dieser Aufgabe dienen vielmehr die von dem Portale
durch die Hauptmauer des Hauses getrennten Geschäftsräumlichkeiten . Auch
sprachlich können die Begriffe „ Portal " und „ Gcschäftsräumlichktit " nicht identi¬
fiziert werden.

Daher trifft auch diese Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Mieter¬
schutzverordnung nicht zu.

War somit der Senat aus den vorgenannten Gründen zur lleberzeugung
gelangt , daß die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit der Mieterschutz-
Verordnung im Grunde des ß 1 derselben iw vorliegenden Falle nicht gegeben
seien, so konnte die weitere Frage , ob die Gemeinde zur Steigerung des
Platzzinses in dem angegebenen Ausmaße berechtigt sei, außer Erörterung
bleiben.

14 .
Abänderung der Vorschriften über Arbeiterwohn¬

häuser.
Erlaß des Bundesministeriums für Handel und Gewerbe,

Industrie und Bauten.
Behufs Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens über

Gesuche um Einräumung der Steuerbegünstigung nach dem Arbeiter¬
wohnungsgesetze vom 8 . Juli 1902 , R .-G .-Bl . Nr . 144 , werden im
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Einvernehmen milden Bundesministerium für soziale Verwaltung und
Finanzen die Landeshauptmänner ermächtigt , gemäß § 10 dieses
Gesetzes bei Zntreffen der dort aufgestellten allgemeinen Voraus¬
setzungen im Einvernehmen mit der Finanzlandesbehörde die Nachsicht
von der Einhaltung der nachstehenden Bestimmungen der Verord¬
nung vom 7 . Jänner 1903 , R .-G .-Bl . Nr . 6 , zu erteilen:

' 1 . Bezüglich der Entfernung des Hauses von der Grundgrenze
(8 3, Absatz 3 der Verordnung ) kann bis auf 2 m hcrabgegangen
wenden , wenn keine Hauptfenster gegen den Nachbargrnnd gerichtet
sind und auf diesem die Einhaltung eines gleichen Mindestabstandes
infolge der Widmung für ein Arbeiterwohnhaus oder aus einem
anderen Grunde sichergestellt ist. Unter dieser Voraussetzung ergibt
sich auch der im vorhergehenden Absätze geforderte Mindestabstand von
4 m zwischen zwei benachbarten Häusern , dieser darf jedoch keines¬
falls unterschritten werden.

2 . Für die Lage des ebenerdigen Fußbodens über der Straßeu-
fläche (anstoßenden Grundfläche ) ist ein Abstand von 0 3 m cM hin¬
reichend anzusehcn , falls nicht infolge der örtlichen Verhältnisse hievon
eine unzulässige Durchfeuchtung des Gebäudes zu besorgen ist . (8 4
der Verordnung .) , ^ »

3 . Bezüglich der lichten Höhe von Wohnraumen kann im all¬
gemeinen auf 2 6 m , im Dachgeschosse auf 2 5 m herabgegangen
werden , soserne nicht wegen der Dichtigkeit des Wohnbelages oder
der Art der Belichtung aus gesundheitlichen Rücksichten in dieser
Hinsicht weitergehende Anforderungen gestellt werden müssen . (88 7
und 17 der Verordnung .) ^

4 Die Gesamtfläche der Fenster eines Wohnraumes braucht
nicht mehr als ein Zwölftel , in allseits freistehenden Gebäuden nicht
mehr als ein Vierzehntel der Bodenfläche zu betragen , es sei denn , daß
infolge der baulichen Anlage des eigenen Hauses oder infolge der
Umgebung besonders ungünstige Belichtungsverhältnisse bestehen. (8 8
der Verordnung .) ' ^ n-- . . .

5 . Der Bestand einer Zentralküchenanlage macht die Einrichtung
einer eigenen Küche für jede Wohnung entbehrlich . (8 15 der Ver¬
ordnung .) .

6 . Im Dachboden dürfen Wohnräume auch m zweistöckigen
Familienhäujern eingerichtet werden , ebenso können Dachbodenwohn-
räume auch in Ledigenheimen zugelassen werden , soserne das Gebäude
nicht mehr als zwei Stockwerke hat . (88 H und 21 der Verordnung .)
Bei allen Dachwohnräumen ist vorzuschreiben , daß Feuerlöschmittel
in genügender Anzahl beigestellt und stets in ordnungsmäßigem Zu¬
stande erhalten werden müssen.

7 . Bei kleineren Stallanlagen , namentlich für Klemtiere kann in
berücksichtigungswürdigen Fällen ein geringerer Abstand als 4 m vom
Wohngebäude zugelassen werden . (8 19 der Verordnung .)

Behufs Hintanhaltung der Uebertraguug ansteckender Krank¬
heiten , insbesondere der Verbreitung von Geschlechtskrankheiten muß
gegenwärtig auf der Erfüllung der Erfcrderung des 8 20 , Absatz 1
der Verordnung , daß in den Wohnhäusern für eine größere Anzahl
von Familien jede Wohnung einen eigenen Abort haben muß , be¬
standen werden , soserne nicht ausnahmsweise aus besonders rück¬
sichtswürdigen Gründen wegen der baulichen Anlage dies nicht möglich
ist. Die Parteien sind demnach gegebenenfalls zu belehren , daß sie auf
eine Nachsicht in dieser Hinsicht , bezüglich deren sich die Ministerien
die fallweise Schlußfassung Vorbehalten , regelmäßig nicht rechnen können.

Durch die vorstehenden Bestimmungen , die au Stelle des Ab¬
schnittes I des Runderlasses des bestandenen Finanzministeriums vom
9 . Juni 1915 , Z . 6004 , zu treten haben , wird die Verpflichtung
des Bauwerbers , bei der Herstellung von Arbeiterwohnhäusern die
örtlich geltende Bauordnung zu beobachten , nicht berührt . Die Finanz¬
landesbehörden werden vom Bundesministerium für Finanzen ent¬
sprechende Weisungen erhalten . (M .Abt . 15 , 10912 .)

LS.
Zulassung von Ausländern zum Gewerbebetriebe.

Erlaß des Bundesministeriums für Handel und Gewerbe,
Industrie und Bauten vom 17. Mai 1921 , Z . 23769.

Eine Reihe von Landesbehörden hat um Weisungen hinsichtlich
der Behandlung von Ausländern beim Antritte und Betriebe von

Gewerben ersucht . Das Ministerium gibt nachstehend die Richtlinien
bekannt , nach denen bis auf weiteres vorzugehen wäre.

Im Sinne des 8 8 , Absatz 1 der Gewerbeordnung haben alle
Ausländer hinsichtlich des Antrittes und Betriebes von Gewerben in
-formeller Beziehung den Anspruch auf Gleichbehandlung , das heißt,
es gilt für alle der Nachweis der formellen Reziprozität als Voraus¬
setzung für die Gleichstellung mit den Inländern . Wenn die Rezi¬
prozität nicht nachgcwiesen ist, bedürfen nach dem Absätze 2 des 8 8
der Gewerbeordnung alle Ausländer einer förmlichen Zulassung durch
die Landesbehörde . Tie formelle Reziprozität kann nur dann als
nachgewiesen angesehen werden , wenn der andere Staat mit einem
Staatsvertrage die Gleichstellung der Oesterreicher mit seinen Ange¬
hörigen oder die Meistbegünstigung in dieser Hinsicht zugesagt hat
oder wenn eine die Zulassung von Oesterreichern zum Gewerbe aus¬
sprechende Sondererklärung der zuständigen Regierungsbehörden jenes
Staates vorliegt . Im letzteren Falle ist nur dann die Zuständigkeit
der ausländischen Regierungsbehörde zur verbindlichen Abgabe einer
solchen Erklärung als zweifellos feststehend anzusehen , wenn hierüber
vom Bundesministerium eine bestätigende Weisung erteilt sein wird.

Verträge,  mit denen auswärtige Staaten die Gleichstellung
oder die Meistbegünstigung zusichern, stehen gegenwärtig mit D eut s ch-
land (Artikel 24 des österreichisch-deutschen Wirtschaftsabkommens
vom 1. September 1920 , B .-G .-Bl . Nr . 135 von 1921 ) und mit
Rumänien (provisorisches Handelsübereinkommeu vom 14 . August
1920 , R .-G .-Bl . Nr . 40 , Schlußprotokoll zu Artikel I ) in Kraft.
Regierungserklärungen  über die Gleichstellung wurden , wie
bereits seinerzeit mitgeteilt worden ist, bis jetzt nur mit der
Tschechoslowakei und mit Ungarn  ausgetauscht . Hieraus
folgt , daß bis auf weiteres formell nur die Angehörigen Deutsch¬
lands , Rumäniens , der Tschechoslowakei und Ungarns als gemäß 8 8
Absatz 1 der Gewerbeordnung hinsichtlich des Antrittes und Betriebes
von Gewerben den Inländern gleichgestellt anzusehen sind.

Um Angehörige von Staaten , hinsichtlich derer die Reziprozität
nach dem Vorstehenden nicht nachgewiesen ist, den Antritt , von Ge¬
werben nicht unnötigerweise zu erschweren, ersucht das Ministerium,
die Gewerbebehörden anzuweisen , Gewerbeanmeldungen oder Kon¬
zessionsansuchen von Angehörigen solcher Staaten stets mit der
größten Raschheit der Landesbehörde vorzulegen.

Der Staatsamtserlaß vom 18 . April 1919 , Z . 399/1 , 4vird
als hiedurch gegenstandslos geworden außer Geltung gesetzt.

16 .
Griechisches Generalkonsulat.

An Stelle des auf einen anderen Dienstposten berufenen Legations-
sekretiirs Nikolas Bistis ist Vizekonsul Bastle PapadaliS  zum Leiter deS
griechischen Generallonsulates in Wien ernannt worden und hat seinen Posten
bereits «» getreten . (M .Abr . 49 , 4471 .)

17 .
Berpflegskostenerhöhung.

Die VerpflegSgebiihr im städtischen Asyl - und W -rkhause wird ab
1. Mai 1921 auf 70 L und vom 1. Juni 1921 ab auf 85 L erhöht . Die
entsprechende Erhöhung der von den Unternehmern zu zahlenden Einheits¬
preise für die Arbeiten der WcrkhauSpfleglinge ab 1. Mai 1921 und die
weitere Erhöhung dieser neuberechneten Einheitspreise ab I . Juni 1921 um
rund 20X wird genehmigend zur Kenntnis genommen . (Gemeinderatsbeschluß
vom 3V. Juni 1921 .)

18 .
Baumeisterkonzession.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 6 . Bezirk,
3 680.

Das magistratische Bezirksamt für den 6 . Bezirk als politische Landcs-
behörde erteilt dem Ing . Emil Siebert die angesuchte Konzession zum Betriebe
des Baumeistergewerdes mit dem Standorte in Wien 6 . Girardigaste 3 . Diese
Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 2466 eingetragen.

IS.
Drogistenkonzessionen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 3. Bezirk,
Z. 2075.



66

Das Bezirksamt erteilt der offenen Handelsgesellschaft F . Bergoffen
L Komp , gemäß § 15, Punkt 14 der G .-O . die Konzession für den Groß¬
handel mit Giften und mit zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen
und Präparaten mit Einschluß medikamentös imprägnierter Verbandstoffe
(insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist) im Standorte
3 . Petrusgaffe 6 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 3673
eingetragen . Gleichzeitig wird die Bestellung des Leopold Fischer zum verant-
wörtlichen Geschäftsführer des Unternehmens genehmigt.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 3 . Bezirk,
Z . 475.

Das Bezirksamt erteilt dem Dr . Siegfried Wiechowsky gemäß Z 15.
Punkt 14 der G .-O . die Konzession zur Zubereitung der zur arzneilichen Ver¬
wendung bestimmten Stoffe und Präparate sowie zum Verkaufe von beiden,
insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte
3 . Salmgaffe L3, Tür 16 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter
Z . 3671 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamies für den 4 . Bezirk,Z. 148.
Das magistratische Bezirksamt für den 4 . Bezirk erteilt dem Albert

Lorenz im Sinne des Z 15, Punkt 14 der G .-O . die Konzession zum Ver¬
kaufe von Giften und von zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen
und Präparaten , mit Einschluß der medikamentös imprägnierten Verbandstoffe,
insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern , Vorbehalten ist , sowie zum
Verschleiße von künstlichen Mineralwässern im Standorte 4 . Wiedener Haupt¬
straße 40 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 2136 einge¬
tragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 5. Bezirk,Z. 297.
Das magistratische Bezirksamt für den 5 . Bezirk erteilt lern Dr . Viktor

Weiß gemäß H 15, Punkt 14 der G .-O . die angejuchte Konzession zum Ver¬
kaufe von Giften und von zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen
und Präparaten , insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten
ist, im Standorte Wien 5. Kleine Neugaffe 7 . Diese Konzession wurde im
Gewerberegister unter Z . 3136 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 8. Bezirk,
Z . 1314.

Das Bezirksamt erteilt dem Walter Khek gemäß Z 15 , Punkt 14 der
G .-O . die Konzession zum Verkaufe von Giften und von zur arzneilichen
Verwendung bestimmten Stoffen und Pläparaten mit Einschluß der
medikumevlös imprägnierten Verbandstoffe , insoferne dies nicht ausschließlich
den Apothekern Vorbehalten ist. sowie zum Verschleiße von künstlichen Mineral¬
wässern im Standorte 8 . Josefstädlerstraße 105 . Diese Konzession wurde im
Gewerberegister unter Z . 1598 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 17 . Bezirk,Z. 355.
Dem Alois Wahl wird die Konzessionsurkunde für den Betrieb der

Darstellung von Giften und Zubereitung der zur arzneilichen Verwendung
bestimmten Stoffe und Präparate sowie Verbandstoffe gemäß 15 , Punkt 14 der
G .-O . im Standorte 17 . Heinalser Hauptstraße 23 ausgeferngt . Dieses
Gewerbe ist im Gewerberegister unter Z . 3135 eingetragen.

ll. Nornttttivbeflimrmmgeil.
20 .

Maßnahmen zugunsten der städtischen Angestellten.
Erlaß des Magistratsvizedirektors Dr . August Mayr  vom

2 . August 1921 , M .Abt . 1/480/21:
Der Gemeinderal hat in der Sitzung vom 19 . Juli 1921 zur Pr . Z . 8777/21

den nachstehenden Beschluß gefaßt:

1. Abschnitt . Bezüge der aktiven Angestellten.
1 . Die Gehaltsbezüge der in das Gehaltsschema (Beilage 6 des Gemeinde¬

ratsbeschlusses vom 24 . April 1919 , Pr . Z . 6481 ) cingercihlen oder nach ihm
entlohnten Angestellten des Magistrates , des Kontrollamtes , der dem Gesetze
vom 3 . Juli 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 193 , unterstehenden Lehrpersonen und der
beim Magistrate in Verwendung stehenden Unternehmungsangestellten werden
gemäß der Beilage ä festgesetzt.

Die in dieser Beilage für die „zugeteilten Angestellten " festgesetzten
Bezüge werden im Wege der Zeitvorrückung erreicht . Die daselbst für die
„leitenden Beamten " festgesetzten Bezüge sind mit de» durch Stellenbeförderung
zu besetzenden Stillen verbunden . Der Gemeinderatsausschuß I wird ermächtigt,
vorbehaltlich der nachträglichen Genehmigung des Genie,liberales die Syste-
misierung dieser Stellen vorzunehmen und die damit verbundenen Titel zu
bestimmen.

2 . In der Höhe des Quartiergeldteiles des Gehaltes sowie in den
sonstigen Bestimmungen über den Quartiergeldteil tritt keine Aenderung ei» .

3 . Der Gemeinderat behält sich vor , die vorstehenden Gehaltsbezüge bei
geänderten Verhältnissen abzubauen.

4 . Der Gemeinderatsausschuß I wird ermächtigt , die Bestimmungen für
die Ueberführung der am 1. März 1921 im aktiven Gemeindedienste gestandenen
sowie der seither aufgenommenen Angestellten , sestzus-tzen. Eine Einreihung in
andere Gruppen hat aber nur bei folgenden Kategorien stattzufinden:

Die bisherige Gruppelb wird ausgelassen , die bisherige Gruppe I o
wird I b . Die Angehörigen der ausgelassenen Gruppe I b werden in Gruppe I u
überreiht . (Punkt 5, I . Absatz.)

Die bisherigen Gruppen 11b/1 und II b/2 werden unvorgreiflich einer
weiteren Vereinheitlichung der Gruppe II zur Gruppe II b vereinigt.

Die als Professionisten in Gruppe VII eingercihten Angestellten werden in
Gruppe VI , die Maschinistengehilfen in Gruppe V, die geprüften Maschinisten¬
gehilfen , die ständig als Maschinisten verwendet werden , in die Grupp - IV
als Maschinisten überreiht . Die Slandcsgruppe der Maschinistengehilfrn wird
nicht mehr ergänzt.

5. Die Angestellten der Gruppe In erhalten nach zwei in der 4 . Stufe
der 3. Bezugsklasse zugebrachten Dienstjahren eine weitere Gehaltssteigerung
von I2 .00o L jährlich . Die Aerzte für Armenbehandlung und Totenbeschau
aber sowie der Augenarzt und der Ohrenarzt erreichen nur die 3 . Stufe der
8 . Bezugsklasse.

Von den Angestellten der Gruppe II -r erhalten die Bürgerschuldirektoren
(direktorinnen ), Bürgerschullehrer (-Lehrerinnen ), die mit Gehalt angestellten
eigenen Religionslehrer an Bürgerschulen und die Spezial - und Hilfsschul¬
lehrer , ferner die die Lehrbefähigün , für Bürgerschulen besitzenden Waffen-
hausleiler , die Hilfslehrer des V. städtischen Waisenhauses , die Erzieher des
Jugendamtes , die Rechnungsbeamten und die Mittelschultechniker nach zwei
in der 4 . Stufe der 4 . Bezugsklaffe zugebrachten Dienstjahren eine' weitere
Gehallssteigerung von 8400 L jährlich.

Auch diese Gehaltssteigerungen sind im Sinne des Punktes 3 abbaufähig.
6 . Der Gemeinderatsausschuß I wird ermächtigt , für Angest - llte der

Professionistenkategorie unter der Voraussetzung der fachlichen Verwendung
entsprechende Zulagen zu beschließen.

7 . Außer den Gehaltsbezügen erhalten die obigen Angestellten bis auf
weiteres eine Teuerungszulage im nachstehenden Ausmaße:

in der Ortsklaffe
I Ia II II -» III

für Angestellte im Alter bis - jährlich Kronen
22 Jahre , die nicht mehr
als zwei Dienstjahre haben . 40 .000 36 .000 32 .000 28 .000 24 .000

für die übrigen Angestellten . 54 .000 48 .600 43 .200 37 .800 32 .400

8 . Alle Angestellten erhalten ohne Unterschied des Familienstandes bis
auf weiteres 6000 II jährlich . Hingegi » hat die bisherige Frauenzulage zu
entfallen und wird di : Kinderzulage im hisherigen Ausmaße von je 4200 L
nur mehr für das zweite und jedes folgende Krnd gegeben . Auch kommen für die
Kmderzulagen nur mehr Kinder in Betracht , die das 21 . Lebensjahr noch nicht
vollendet haben.

Der Gemeinderatsausschuß I wird ermächtigt , Angestellten , welche sür
Kinder , die am 1. März 1921 das 21 . Lebensjahr überschritten haben , nach
den bisherigen Bestimmungen eine Kinderzulage beziehen , über begründetes
Ansuchen den Forigenuß dieser Zulage längstens bis zum vollendeten
24 . Lebensjahre des Kindes zu bewilligen.

9. Die Leiter (Chargen )zulagen (Gemeinderatsdeschluß vom 24 . April 1919,
Pr . Z . 6481 , Abschnitt I , Punkt 4) und die Funklionszulagen der Oberbeamten
(Gemeinderatsveschlüss - vom 21 . Mai 1920 , Pr .. Z . 10158 , 10590 und I05I6)
werden eingestellt.

Der Gemeinderatzausschuß I wird ermächtigt , die sich infolge dieser
Aufhebung in einzelnen Fällen ergebenden Härten durch Personalzulagen
auszugleichen . Die Schulleiter erhalten auf die Dauer dieser Verwendung den
Unterschied zwischen den Stufen ihrer » Bezugsklasse als Zulage . Diese iS,
wenn die Leitung im Zeitpunkte der Versetzung in den Ruhestand mindestens
ein Jahr ununterbrochen gedauert hat , sür die Bemessungsgrundlage der
Ruhe - und Versorgungsgenüffe anrechenbar.

10 . Die Bezüge des Magislratsdirektors , des Stadtbaudircktors und des
Oberstadtphystkus sind vom Siadtsenate als Einzelgehalte festzusetzen.

11 . Die vorstehenden Bestimmungen treten für die am 1. März 1921 im
aktiven Gcmeindedienste gestandenen Angestellten und Lehrpersonen — für
Letzter- unvorgreiflich der gesetzlichen Regelung — mit 1 . März 1921 , für die
nach diesem Tage aufgenommenen Angestellten vom Tage ihrer Aufnahme in
Kraft , soserne nicht das Dienstverhältnis seither durch Entlastung , Kündigung
oder Dienstcsentsagung aufgelöst worden ist.

12 . Der Gemeinderatsausschuß I wird ermächtigt , für die übrigen
Angestellten — mit Ausnahme jener , deren Dienstverhältnis durch Kollektw-
vertrag geregelt ist — und für die dem Gesetze vom 3. Juli 1919,
L.- G .-Bl . Nr . 193 nicht unterstehenden Lehrpersonen innerhalb des Rahmens
der vorstehenden Bestimmungen die entsprechenden Erhöhungen ihrer Bezüge
zu beschließen.

13 . Die mit Gcmeinderatsbeschluß vom II . März 1921 , Pr . Z . 3000
(Abschnitt V, Punkt 3), zugcsicherten Besserstellungen nach dem Muster des
Bundes sind durch die obigen Maßnahmen erfüllt.

14 . Die Augustbezüge sind den Angestellten in jener Höhe anzuweisen,
die nach dem neuen Gehallsschema der Bezugsklaffc und Stufe entsprechen , in
der sie sich derzeit befinden . Die Nachzahlung ist im Laufe des Monates
August flüssig zu machen.
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II . Abschnitt . Bezüge der Pensionsparteien.

4.. Neupensionisten (Angestellte, die am 1. März 1921 im aktiven Gemeinde-
dimste gestanden sind).

1. Die Gehaltsbezüge (AbschnittI , Punkt 1) sind zur Gänze Bemeffungs-
grundlage der Ruhe- und Versorgungsgenüfse.

Bei künftigen Gehaltsregulierungen verändern sich die Ruhe- und
Versorgungsgenüsse im gleichen Ausmaße.

2. Die bei der Bemessung der Ruhe- und Versorgungsgenüfse anrechen¬
bare Steigerungsquote ist auch von der Steigerung der höchsten Gehaltsstufe
einer Bezugsklafse auf die 1. Gehaltsstufe der nächsthöheren Bezugsklasse zu
bemessen. Im Z 48 der allgemeinen Dienstordnung (1. Absatz, 1. Satz)
sind daher die Worte „auf die nächste Gehaltsstufe derselben Bezugsklaffe"
zu streichen.

8 . Altpensionisten.
1. Die Ruhebezvge der vor dem 1. März 1921 in den Ruhestand ver¬

setzten Angestellten der Gemeinde Wien einschließlich der Lehrpersonen und die
Versorgungsgenüffe der Hinterbliebenen nach Angestellten (Lehrpersonen), die
vor diesem Tage gestorben sind oder in den Ruhestand versetzt wurden , werden
mit Wirksamkeit vom 1. März 1921 auf jenes Ausmaß erhöht, welches sich
ergäbe, wenn für die Bemessung der Bezüge der Punkt X dieses Abschnittes
Anwendung fände.

2 . Für die Zeit vom 1. Jänner bis 28. Februar 1921 erhalten die vor
dem l . Oktober 1820 in den Ruhestand versetzten Angestellten der Gemeinde
Wien einschließlich der Lehrpersonen und die Hinterbliebenen nach Angestellten
und Lehrpersonen, die vor diesem Tage gestorben sind oder in den Ruhestand
versetzt wurden , die gleichen Ruhe- und Versorgunasgenüsse, wie die zwischen dem
80. September und 31. Dezember 1920 in den Ruhestand versetzten Äugest«llten
(Lehrpersonen), beziehungsweise die Hinterbliebenen nach Angestellten (Lehr¬
personen), die während dieser Zeit gestorben sind oder in den Ruhestand ver¬
setzt wurden.

3. Die Ungleichung der Bezüge der nicht in das Gehaltsschema der
allgemeinen Dienstordnung eingereiht gewesenen Angestellten im Ruhestande
und der Hinterbliebenen nach solchen, hat in beiden Fällen (Punkt 1 und 2)
nach den seinerzeitigen Pensionsbemeffikngsgrundlagen unter sinngemäßer An¬
wendung der im Gemeinderatsbeschluffe vom 10. Juni 1921, Pr . Z . 6555,
gegebenen Richtlinien zu erfolgen.

Den in dieses Gehaltsschema cingereiht gewesenen Angestellten werden
die Bezüge jener Bezugsklaffe und -Stufe als Bemeffungsgrundlage ihrer
RuhebezUg- zuerkannt, die der von ihnen erreichten Bezugsklaff- und -Stufe
im neuen Schema entsprechen. Das Gleiche gilt bezüglich der Hinterbliebenen.
Es wird also zum Beispiel ein Angestellter, der in der 2. Stufe der 4. Be¬
zugsklaffe deS alten Schemas (VII . Rangsklaffe der Dienstpragmatik) seiner¬
zeit pensioniert wurde, die Bezüge der 2. Stufe der 4. Bezugsklaffe des
neuen Schemas als Bemeffungsgrundlage erhalten.

4. Ausgenommen sind Pensionsparteien , deren Ruhe- und Versorgungs¬
genüsse nach Kollektivvertragsbestimmungen bemessen sind und ehemalige
Angehörige einer Angestelltenkategorie, deren Dienstverhältnis gegenwärtig durch
Kollektivvertrag geregelt ist, sowie die Hinterbliebenen nach solchen, ferner
Pensionsparieien , welche die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzen,
endlich die Pensionsparteien der städtischen Unternehmungen.

Beilage X.

Hetzattsschema.
i.

G

N

Bezugs-

Klaffe Stufe

Bezüge

Gehalt

324 000
300.000
276.000
252.000
234.000
216.000
198.000
180.000
168.000
156.000
144000
132.000

Teuerungs¬
zulage

54.000

54.000

54.000

zusammen*)

378.000
354.000
330 .000
306.000

288.000
270.000
252.000
234 .000
222.000
210.000
198.000
186.000

Vor-
rückungS-

frist

») Außerdem erhält jeder Angestellte als Entgelt siir die Aushebung der Frauenzulage
und siir den Entsall der Kinderzulage sür das erste Kind, ohne Rücksicht auf den Familien¬
stand 6000L jährlich, für das zweite und jedes folgende Kino eine Zulage von 4SVÜL jährlich.

II.

Bezugs.

G

Bezüge

T 3 Z,

168.000
156.000
144.000
132.000
123.600
115.200
106.800
98.400
93.600
88800
84.000
79.200
74.100
70. 800
67.200
63.600
60.000

54.000

54.000

51.000

54.000

Vorrückungsfrist in den Gruppen

I

a b

222.000
210.000
198.000
186.000
177.600
169.200
160.800
152.400
147.600
142.800
138.000
133.200
128.400
124.800
121.200
117.600

114.000

II

a b

2 2

57.000
54.000
51.000

48.000
45 .000
42.600
40.200
37.800
35.400
33000

31.200
29.400
27.600
25.800
24.000
22.200

54.000

54.000

54.000

I11.000
108.000
105 .000
102000
99.000
96.600
94.200
91.800
89.400
87.000

85.200
83.400
81.600
79.800
78 000
76.200

XI

2 2

2 >2
2 >2

2 >2
2 2 >2

2 ! 2
2 >2

>2

*) Für Angestellte unter 22 Jahren und mit weniger als zwei Dienstjahren belriigt
die Teuerungszulage 10.000 L.

»»>Ausserdem erhält jeder Angestellte als Entgelt für die Aushebung der Frauenzulage
und für den Entfall der Kinderzulage für das erste Kind, ohne Rücklicht auf den Familien¬
stand 0000X jährlich, ür das zweite und jedes folgende Kind eine Zulage von 1200 II jährlich.

Nutze- und WerjorguitgsgerMe vei der Gemeinde.
I. Angestellte im Ruhe¬

stände (mit voller Dienstzeit).
II . W i t w e n.

IN

«x rr 2cNr- L
. . or

r- 4IO r-4 - so
«2r-4
N

1 (IV)
2 (V)
s (VI)
4 (VII)
5 (VIII)
6 (IX)
7 (X)

112.600
95.100
70.600
55.200
46.800
42 600
38.400
34.200

270.000
198.000
150000
116 400
97.200
78.000
63.000
51.0008 <XI)

Außerdem die Kinderzulage wie die
aktiven Angestellten und 6000 L.

rcrrao—
-n » Ä

1 (IV)
2 (V)

3 (VI,

4 (VII)
5 (VIII)
6 (IX)
7 (X,

57.500
48.750
36.500
28.800
24.600
22.500
20.400

S» Z

N

135.000
99.000
75.000
58000
48.600
39.000
31.500

8 (XI) 18.300 25.500
»>Außerdem die Kinderzulage wie die

aktiven Angestellte».
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6 . Gemeinsame Bestimmungen.
1. Zu den fortlaufenden Ruhe - und Versorgungsgeniifsen werden mit

Wirksamkeit vom I . März 1921 unter der Voraussetzung des Wohnsitzes im
Inland « bis auf weiteres nachstehende Teuerungszulagen gewährt:

a) Für Angestellte im Ruhestande:
« ) wenn die Bemessung der Ruhebezüge unter Zuorundeleaung einer

Dienstzeit bis einschließlich 17 Jahre erfolgte , 9000 X jährlich;
st) wenn die Bemessung der Ruhebezüge unter Zugrundelegung einer

Dienstzeit von mindestens 18 Jahren erfolgte , 18,000 X jährlich;
7) außerdem in beiden Fällen 6000 X jährlich;

b) für Witwen 9000 X jährlich:
«) sür die Vollwaisen nach einem Angestellte » zusammen 6000 X,

außerdem bei Vorhandensein von mehr als zwei Vollwaisen für die dritte und
jede weitere eine Zulage von je 4200 X jährlich,

2 . Die Kinderzulage gebührt den Pensionsparteien nach den für die
aktiven Angestellten geltenden Bestimmungen.

3 . Der Gemeinderat behält sich vor , die vorstehenden Gehaltspensionen
bei geänderten Verhältnissen abzubauen.

III . Abschnitt . Außerordentliche Zuwendungen.

Die ohne rechtliche Verpflichtung , jedoch nicht neben normalmäßigen
Ruhe - und Versorgungsgenüssen fortlaufend gewährten Zuwendunaen (Gnaden¬
gaben ) werden sür die ehemaligen Angestellten der im Abschnitte I , Punkt 8 ,
bczeichneten Art , sowie für die Hinterbliebenen nach solchen Angestellten mit
Wirksamkeit vom 1. März 1921 um 100 Prozent erhöht.

IV . Abschnitt . Anrechnung von Zuwendungen.

Die mit den G -m -indcratsbeschlüssen vom 4 . Mai 1921 . Pr . Z . 4983,
vom 20 . Mai 1921 , Pr . Z 6180 und vom 22 . Juni 1921 , Pr . Z . 7468 , auf
Abrechnung gewährten -Zuwendungen sind aus die bevorstehenden Bezugs-
erhöhungen anzurechnen.

Di - mit dem Gcmeinderatsbeschlusse vom 27 . Juni 1921 , Pr . Z . 7845,
g währte Zuwendung auf Abrechnung wird vorläufig aestundet.

Den Angestellten , deren Dienstverhältnis seit 1. März 1921 durch Ent¬
lassung , Kündigung oder Dienstesentsagung aufgelöst wurde , werden die vor¬
stehenden Zuwendungen als cndgiltig gegeben belassen.

V . Abschnitt . Bundesbeitrag.

Die vorstehenden Bestimmungen sind an die Voraussetzung gebunden-
daß der Bund den 70 -, beziehungsweise 50prozentigcn Beitlag leistet.

VI . Abschnitt . Aufhebung früherer Vorschriften.

Die mit den vorstehenden Bestimmungen in Widerspruch stehenden Vor¬
schriften , insbesondere di- widersprechenden „ Besonderen Bestimmungen " des
Anhanges X zur allgemeinen Dienstordnung werden aufgehoben . Der Ge-
meinderatsausschuß 1 wird ermächtigt , die derzeit giltige Fassung dieser Be¬
stimmungen festzusctzen.

VII . Abschnitt . Krankenversicherung.

Der Magistrat wird beauftragt , die Anträge hinsichtlich der Kranken¬
versicherung der städtischen Verwaltungsangestellten und Lehrpersonen derart
rechtzeitig vorzulegen , daß die endgiltige Regelung bis 31 . Dezember 1921
vollzogen werden kann.

2L.
Maßnahmen zugunsten der Angestellten der

städtischen Unternehmungen.
Gemeinderatsbeschluß vom 26 . Juli 1921.

I . Bezüge der aktiven Angestellten.

1. Die durch die Gewerkschaft der Unternehnungsangestellten vertretenen
Angestellten der städtischen Unternehmungen,  die in ein
Schema cingereiht sind oder vertragsmäßig nach einem Schema entlohnt
werden , werden in . die Besoldungs -(Bezugs -)gruppen laut Beilage X 1 ein-
geteilt und erhalten die in der Beilage 8  festgesetzten Gehaltsbezüge und
Teuerungszulagen . Die in dieser Beilage für die Angestellten der Bezugs¬
gruppen 1 dis 9 festgesetzten Gehaltsbezüge werden im Wege der Zeitvorrückang
erreicht , die für die Angestellten der Bezugsgruppen 10 bis 12 festgesetzten
Gehaltsbezüge sind mit den durch Stellenbesörderung zu besetzenden Stellen
verbunden . Die Festsetzung der Bezüge nach dem neuen Schema (Beilage 8 )
erfolgt auf Grund der Dienstjahre , die im allgemeinen zur Erreichung der bis.
herlgin Bezugsllasse und Bezugsstufe notwendig waren . Die den Stufensatz
(einheitlich zwei Jahre ) übersteigende Mehrzeit ist für die nächste noch erreich¬
bare Vorrückung anzurechnen . In der Höhe - es Quartiergeldteiles des Ge¬
haltes sowie den sonstigen Bestimmungen über den Quartiergeldteil tritt eine
Aenderung nicht ein . Die festgesetzten Bezüge sind bei geänderten Verhältnissen
a bbaufähig.

2 . Die Frauenzulage entfällt . Die Kinderzulage im bisherigen Ausmaße
van je X 4200 wird nunmehr für daS zweite und jedes folgende Kind ge¬
geben . Für die Kinderzulage kommen nur mehr Kinder in Betracht , die das
21 . Lebensjahr noch nicht vollendet haben . Der Stadlsenat wird ermächtigt,
den Angestellten , welche für Kinder , die am 1. März 1921 das 21 . Lebens¬
jahr überschritten haben , nach den bisherigen Bestimmungen eine Kinderzulage

beziehen , über begründetes Ansuchen den Fortgenuß dieser Zulage längstens
bis zum vollendeten 24 . Lebensjahre des Kindes zu bewilligen.

3 . Die Bezüge , der Direktoren werden vom Stadtsenate festgesetzt.
4 . Für die übrigen Angestellten mit Ausnahme jener , deren Bezüge durch

Kollektivvertrag geregelt sind , wird der Stadtsenat innerhalb des Rahmens
der vorstehenden Bestimmungen eine entsprechende Erhöhung ihrer Beträge
beschließen.

5 . Die vorstehenden Bestimmungen treten für die am 1. März 1921 im
aktiven Gemeindsdienste gestandenen Angestellten mit l . März 1921 , für die
nach diesem Tag « aufgenommenen Angestellten vom Tage ihrer Ausnahme in
Kraft , insoferne nicht das Dienstverhältnis seither durch Entlassung , Kündigung
oder Dienstentsagung aufgelöst wurde.

II . Bezüge der Pensionsparteien.

X. Neupensionisten  lAngestellte , die am 1. März 1921 noch im
aktiven G -meindedienste gestanden sind) :

1. Die Grundlage kür die Bemessung der Ruhe - und Versorgungsgenüsse
bildet der Gehaltsbezug (I 1) samt der Steigerungsquote , abzüglich eines Be-
träges von einem Fünftel , höchstens aber von 45 .000 X , ferner dieser Betrag
mit der Beschränkung , daß die Anrechenbarkeit desselben nur nach Maßgabe
einer tatsächlichen Dienstzeit im Sinne des Gemeinderatzbeschlusses vom
4 . November 1920 , P . Z . 16133 , und zwar für di - ersten zehn Jahre ab
I . Oktober 1920 mit je 'fünf Prozent und für die weiteren Jahre mit den in
den Pensionsvorschriften festgesetzten Prozentsätzen erfolgt.

2. Bei künftigen Gehaltsregulierungen verändern sich die Ruhe - und
Versorgungsgenüffe im gleichen Ausmaße.

8 . Altpensionisten
1. Die Ruhebezüge der vor dem 1. März 1921 in den Ruhestand ver¬

setzten Angestellten und di - Bersorgungsgenüsje der Hinterbliebenen nach Ange¬
stellten , die vor diesem Tage , gestorben sind oder in den Ruhestand versetzt
wurden , werden mit Wirksamkeit vom 1. März 1921 auf jenes Ausmaß er¬
höht , das sich ergeben würde , wenn bei Bemessung der Ruhebezüge der
Punkt X 1 dieses Abschnittes (II ) Anwendung fände.

2 . Für die Zeit vom 1. Jänner bis 28 . Februar 1921 erhalten die vor
dem I . Oktober 1920 in den Ruhestand versetzten Angestellten und die Hinter-
bliebenen nach Angestellten , die vor diesem Tag - gestorben sind oder in den
Ruhrstand versetzt ' wurden , die gleichen Ruhe - und Versorgungsgenüffe , Mi¬
die zwischen dem 30 . Seplember und 31 . Dezember 1920 in den Ruhestand
versetzten Angestellten , beziehungsweise die Hinterbliebenen »ach Angestellten , die
während dieser Zeit gestorben sind oder in den Ruhestand versetzt wurden,
wobei die aus Anlaß der geänderten Dienstzeitverhältnifse zukommende Zulage
außer Betracht bleibt.

3 . Für die in da » bisherige Gehaltsschema cingereiht gewesenen Auge-
stellten bilden die Gehaltsbezüge jener Stufe des neuen Schemas die Be-
Messungsgrundlage , die der vom Angestellten erreichten Bezugsklasse und Be-
zugsstuse drS alten Schemas entsprechen . Die Angleichung der B -zllge der nickt
in das bisherige Gehaltsschema der allgemeinen Dienstordnung eingereiht ge-
wesenen Angestellten im Ruhestande und der Hinterbliebenen nach solchen hat
in beiden Fällen (Punkt 1 und 2) nach den seinerzeitigen Pensionsbemeffungs-
gnmdlagcn unter sinngemäßer Anwendung der im Gemeinderatsbeschluß vom
10 . Juni 1921 , P . Z . 6555 , gegebenen Richtlinien zu erfolgen

4 . Ausgenommen von dieser Regulierung sind Pensionsparteien , deren
Ruhe - und Versorgungsgenüffe durch Sonderbestimmungen bemessen sind und
ehemalige Angehörige einer Angestelltenkategorie , deren Bezüge gegenwärtig
durch Kollektivvertrag geregelt sind , sowie die Hinterbliebenen nach solchen
Angestellten und Pensionsparteien , welche die österreichische Staatsbürgerschaft
nicht besitzen. Die nach der Pensionierung gewährten außerordentlichen , nicht
aus Rechtstitel beruhenden Erhöhungen der normalmäßigen Ruhe - und Ver-
sorgungsgenüsse sind zu berücksichtigen (Abschnitt 2 , Punkt 1 des Gemeinde-
ratSbeschlusses vom 10 . Juni 1921 , P . Z . 6555 ), beziehungsweise emzustellen.

6 . Gemeinsame Bestimmungen:
1. Zu den fortlaufenden Ruhe - und Versorgungsgenüssen werden mit

Wirksamkeit vom 1. März 1921 unter der Voraussetzung des Wohnsitzes im
Jnlande nachstehende Teuerungszulagen gewährt:

a . Für Angestellte im Ruhestande : wenn die Bemessung der Ruhebezüge
unter Zugrundelegung einer Dienstzeit bis 17 Jahre erfolgte , 9000 X jährlich ;
wenn die Bemessung der Ruhebezüge unter Zugrundelegung einer Dienstzeit
von mindestens 18 Jahren erfolgte , 18,000 X jährlich ; außerdem in beiden
Fällen 6000 X jährlich.

d . Für Witwen 9000 X jährlich.
0. Für die Vollwaisen nach einem Angestellten zusammen 6000 X jähr¬

lich ; außerdem bei Vorhandensein von mehr als zwei Vollwaisen sür die
dritte und jede weitere Vollwaise eine Zulage von je 4200 X jährlich.

2. Die Kinderzulage gebührt den Pensionsparteien nach den für die
Angestellten geltenden Bestiminangen.

3 . Der Gemeinderat behält sich vor , die vorstehenden Gehaltspensionen
bei geänderten Verhältnissen abzubauen.

III . Außerordentliche Zuwendungen.

Die ohne rechtliche Verpflichtung , jedoch nicht neben normalmäßigen
Ruhe - und Versorgungsgenüssen fortlaufend gewährten Zuwendungen (Enaden-
gaben ) werden für die ehemaligen Angestellten der städtischen Unternehmungen,
sowie für die Hinterbliebenen nach solchen Angestellten mit Wirksamkeit vom
1. März 1921 um 100 Prozent erhöht.
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BeilageH 1 : Gruppe 1 : Die in der bisherigen Gruppe Vl
eingereihten Angestellten. G r u p P e 2 : Die in der bisherigen Gruppe V ein¬
gereihten Angestellten; durch Beförderung aus der Gruppe I Hilfsbeamtinnen
für kaufmännischen und Kanzleidienst mit absolvierter Bürgerschule, Steno¬
graphie- und HandelSschulkurS. Gruppe  3 : Die in der bisherigen Gruppe
IV eingereihten Angestellten : durch Beförderueg aus der Gruppe 2 kauf¬
männische Beamtinnen mit Bürgerschule und zweiklafsiger Handelsschule
(Tageskurs ) ; kaufmännisch- und technische Hilfsbeamte mit Bürgerschule
und einem Handels - und technischen Fachkurse (Fortbildungsschulen , Grenual-
handelsschule), Kafiiere, Geldeinheber, Inkassanten , Kassenboten. G ru v P e 4:
Die in der bisherigen Gruppe III eingereihten Angestellten; durch Beför¬
derung aus der Gruppe 3 kaufmännische Beamte mit Bürgerschule oder
Untermittelschule und einer zweiklassigen Handelsschule (Tageskurs ) mit
O -fs-ntlichkeitsrecht, Beamte des technischen Dienstes (Betriebsbeamte) mit
Bürger - oder Werkmeisterschule. GrupP e 5 : Angestellte, die bisher in der Gruppe
kl b2 eiagereiht waren ; durch Beförderung aus der Gruppe 4. G r u v v e 6:
Die bisher in der Gruppe II bl eingereihten Angestellten; durch Beförderung

aus der Gruppe 6 Beamte deS technischen Dienstes mit Untermittelschule oder
Bürgerschule und einer technischen Fachschule. Gruppe 7:  Die bisher in
der Grupp - Ilr eingereihten Angestellten; durch Beförderung aus der Gruppe
6 technische Beamte mit absolvierter technischer Mittelschule und Reifezeugnis
und kaufmännische Beamte mit Untermittelschule oder Bürgerschule und
Handelsakademie ; Absolventin einer öffentlichen Mittelschule mit Reifezeugnis
und Nachweis einer zumindest in Abendkursen erworbenen kaufmännischen
Vorbildung ; Gruppe  8 : Durch Beförderung aus der Gruppe ? Angestellte
mit vollendeter Mittelschule mit Reifezeugnis, welche einen mindestens zwei-
iähriqen Hochschulkursmit den vorgeschriebenenAbschlußprüfungenzurückgelegt
haben. Gruppe  9 : Die bisher in der Grupp - II eingereihten Angestellten;
alle Angestellten mit vollständiger Hochschulbildung und den vorgeschriebenen
Staatsprüfungen oder Rigorosen. G r n p p - 10 : Inspektoren und die kauf,
männischen Vorstände der Gas - und Elektrizitätswerke. G ruvp  e II:  Die
Ober -Jnfpektoren und di-' diesen gleichgestellten Ob -rbeamten . Gruvpe 14:
Die Werksdirektoren derWaswerke , die Zentralinspektoren mnd die diesen gleich-
gestellten̂Oberbeamten.

Beilage 8.

12

Zentral-
inspektor

482 .760
410.640
390.000
369.840
350.160
330.860

ll

Ober¬
inspektor

350.160
330.960
312.240
294.000
276.240
258 .960
242 .160
225 .840

10

Inspektor K

8

Ib

7

II a

258.960
242.160
225.840
210.000
194.640
179.760
165.360
151.440

31/32
29/30
27/28
25 26
23/24
21/22
19/20
17/18
15/16
13/14
11/12

9/10
7/8
5/6
3/4
1/2

225 .840
210000
194.640
179.760
165.380
151.440
138.000
125.040
112.560
100 560
89.040
78.000
67.440
57.360
47.760

,96 .500
183.120
170.160
157.620
145.440
133.680
122.340
111.420
100.920
90 .780
81.060
71.760
62.820
54.300
46 .200

9.600 9.600 9.600 9.600

167.580
157.380
147.480
137.880
128.580
119 580
110.880
102.480
94.380
86 580
79.080
71.880
64 980
58.380
52.080
46.080

6

II b/1

146.280
137.580
129.180
121 020
113.100
105.480
98.100
90.920
84 060
77.400
71.040
64.920
59.040
53.460
48 .120
43.020

5

II b/2

4

III

3

IV

2

V

138.780
130.620
122.700
115 020
107.580
100.380
93.420
86.700
80.220
73.980
67.980
62.220
56.700
51.420
46.380
41.580

124.680
117.540
110.580
103.860
97.380
91.080
84.960
79.080
73440
67.980
62.700
57.660
52.860
48240
43.800
39.600

105.000
99.420
93.960
88.680
83.580
78.600
73 860
69.240
64.740
60.480
56.340
52.380
48.600
44.940
41.520
38.220

1

VI

Steigerung
in Prozenten
vom ersten

Steigerungs¬
betrage

99.180
93.900
88.740
83.760
78.900
74.220
69.720
65.340
61.140
57.060
53.160
49.440
45.840
42.420
39.120
36.000

88.920
84 300
79.860
75.540
71.840
67.320
63.360
59.580
55.960
52.440
49.080
45.840
42.720
39.780
36.900
34.200

8.100 6.000 5.100 4.800 4.200 3.800 3.120 2.700

Teuerungszulage jährlich 72.000 L , für Angestellte unter 22 Jahren und weniger als zwei Di -nstjahren jährlich 56.100 L

210
205
200
195
190
185
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100

Erster
Steigerungs-

betrag

IV . Anrechnung von Zuwendungen.
Die mit den GemeinderatSbeschlüffenvom 4. Mai 1921, P . Z . 4983 , vom

20. Mai 1921, P . Z . 6180, vom 22. Juni 1921, P . Z . 7468, und vom
19. Juli 1921, P . Z . 8777 , gewährten Zuwendungen sind auf die vorstehenden
Bezugserhöhungen anzurechnen. Die mit dem Gemeinderatsbeschlusse vom
27. Juni 1921, P . Z . 7845, gewährte Zuwendung auf Abrechnung wird vor¬
läufig gestundet. Den Angestellten, deren Dienstverhältnis seit 1. März 1921
durch Entlastung , Kündigung oder Dienstcsentsagung aufgelöst wurde, werden
die vorstehenden Zuwendungen als endgiltig gegeben betrachtet.

V. Leiterzulagen und Gebühren.
1. Die Leiterzulagen und die ihnen gleichzuhaltenden Personal -(Ver-

wendungs -)zulagen werden mit Wirksamkeit vom 1. März 1921 bis aus
weiteres um 50 v. H. erhöht. _

2. Die im Gemeinderatsbeschluß vom 17.Oktober 1919, P .Z. 14899, betreffend
die Gebürehnvorschrift für die Angestellten der städtischen Unternehmungen, ent¬
haltene Beschränkung für Oberbeamte bezüglich der Verrechnung von Ueber-
stunden wird aufgehoben. Die von den Oberbeamten geleisteten Ueberstunden
sind im Bausch zu vergüten.

3. Mit Wirksamkeit vom 1. Juli werden folgende Ueberstundensätzege¬
nehmigt : Bis einschließlich 48.000 L Gehaltsbezug 45 L , bis einschließlich
70.000 L G-Haltsbezug 54 L , über 70.000 I< Gehaltsbezug 63 L und für
Obcrbeamte 72 L.

4. Mit Wirksamkeit vom 1. Juli 1921 werden bis auf weiteres die der¬
zeitigen Ueberstundenpauschalienund die übrigen aus dem Gebührennormale

rfließenden Bauschgebühren, wie Dienstpauschalien und Werkszulagen u. dgl.
benso die diesem entsprechendenSpesenzulagen der Obe,beamten und w- de^
eitiqen Bauzulagen bis auf weiteres um 50 v. H., höchstens aber um 1000 ü.
aonatlich erhöbt. Hiebei sind durch 12 nicht teilbare Beträge aus die nachst-
öheren durch 12 teilbaren Kronenbeträge auszurunden. .

5 . Di - Funktion «, und Dienstzulagen der Oberb -amten werden insoweit
inqestellt, als sie nicht Vergütungen für den Aufwand , Außen- und Kominls-
ionsdicnst oder für Ueberstundenleiflungen enthalten . Bis zur Neubemessung
leiben sie im bisherigen Ausmaße aufrecht. ^

6. Die Taggelder bei Dienstreisen betragen den achtfachen Stundensatz,
dür Bahnfahrten wird den Angehörigen der Bezugsgruppen 1 und 2 die
Witte B °hn-(2. Sch!ffs-)klaffe, den Angestellten von Gruppe 3 aufwärts Ws
u einem Gehaltsbezuqe von 50.000 L die zweite Bahn -(1. Schiffs -Masse,
mrüber hinaus di- erste Bahn -(l . Schiffs-Masse vergütet. B « gemeinsamen
steifen gebührt von der 3. Bezugsgruppe aufwärts allen Teilnehmern dre
striche, und zwar höhere Klaffe.

VI . Urlaube.
Auf Grund des Bundesgesetzes vom 11. Mai 1921, B.G.Bl . Nr . 222,

vird die Untergrenzc der Erholungsurlaube der UntcrnehmungSangestellten
nit 14 Tagen , die Obergrenze mit 35 Tagen festgesetzt.

Die für die Verwaltungsangestellten in Aussicht stehenden Maßnahmen
betreffend die Krankenversicherung haben sich auch auf die UnternehmungS-
angestellten zu erstrecken.
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VIII.  Dienstordnung.

Die von der Gewerkschaft abgegebene Erklärung , binnen kürzester Heit
den Entwnrf einer abgeänderten Dienstordnuna vorzukegeu , der den besonderen
Verhaltniffen der flädtischen Unternehmungen bester Rechnung trägt als die
bisher >n Geliung stehenden Dierstordungsbestimmungen und der insbesondere
an » die für die Unternehmungsangestellten geltenden Gesetze und Verordnungen
(Prwatangistklltcn -Betriebsrätegksetz etc .) berücksichtigt , wird zur Kenntnis
genommen . > - - °

IX . Sonstige Bestimmungen.
1. Die bisher bestandenen Schreibspesen -Pauschalien und sogenannten

Direktionszulagen werden ohne Natnratteistung aufgehoben.
2 . Di ' bisherigen Bestimmungen über etwaige Vorrückungsbeschränkungen

stiiden b- , , eder Vorrückung auch weiterhin sinngemäße Anwendung
3 . Bis zur endgiltigen Regelung der Titelfrage steht den Angestellten

lener Titel zu , den sie im gegenwärtigen Zeitpunkte führen.

X . B e d e cku n g.
Mr die aus diesen Maßnahmen zugunsten der Unternehmungs-

angestellten erwachsenden Auslagen haben die Unternehmungen in den Be-
triebsergebniffen vorzusorgen.

22

Abänderung der Vorschrift über die Aufwand-
gebiihren

Hinsichtlich der Gebühren für städtische Angestellte wird mit Wirksamkeit
vom 1. Juli 1921 bis auf weiteres verfügt:

Punkt 1 : Die Vorschrift Uber die Aufwandqebühren der Angestellten
der Gemeinde Wien wird in folgender Weise abgeändert:

Der 2 . Absatz hat zu lauten:
Die Zeitgebübr beträgt für jede Stunde:
Für die Angestellten der I . bis 3 . Bezugsklaffe 64 X

» 4 . » 6 . , 56 „
» » » ^ 7. unb 8 . „ 48 „
-- - » 9. ^ 40 ^

Der 4 . und 5 . Absatz entfallen . '

8 5.
Der 2 . Absatz bat zu lauten:
Die Zeftabschnittsgebübr beträgt bei Tag (3 Uhr nachmittaas bis 10 Uhr

abends die einfache ), bei Nacht für jeden der drei Zeitabschnitt - ( 10 bis I Uhr
1 bis 4 Uhr , 4 bis 7 Uhr ) die dreifache Stundengebühr (§ 2, Absatz 2).

8 8.
Für Dienstleistungen außerhalb der gewöhnlichen Dienststellen erhalten

die Anoestellten eine einheitliche Weggebühr von 24 X . Für Dienstleistungen
m der Umgebung Wiens gebührt die doppelre Weggebühr . Die Verrechnung
von Fahrtauslagen neben derselben ist unzulässig.

8 14.
Der 1. Absatz hat zu lauten:
Die Gebübrenzulagen können unbeschadet der für Diensteszulagen gel¬

tenden Bestimmungen auch für die Dauer des normalmäßiqen Urlaubes und
im Krankheitsfalle bis rum Ausmaße von 4 Wochen aufgerechnet werden,
ledoch nur dann , wenn für den Beurlaubten oder erkrankten Angestellten kein
Vertreter auf Kosten der Gemeinde bestellt wird.

8 16.

Die im 8 16 aufgezählten Tagesgebühren werden einheitlich mit ISO X
festgesetzt.

Für den gemäß 8 109 des Gesetzes vom 14 . März 1911 , L.-G .-Bl . Nr 57
vorgeschriebenen Jnspektionsdienst in theatermäßigen Betrieben , Singspielhallen
und Zirkussen wird bei Nachtvorstellungen , das sind solche, welche um oder
nach 9 Uhr nachts beginnen , ein Zuschlag von 70 X zur Tagesgebühr gewährt.

8 20.
Der 1 . Absatz hat zu lauten:
Die Tagaclder betragen die achtfache Stundengebühr.
Der 2 . Absatz entfällt:
Punkt 2 : Die auf Grund der Vorschriften Uber die Auswandgebühren

(88 11 und 13) bemeffenen Gebühren (Dienstes )zulagen werden um 50 Prozent,
höchstens aber um 1000 X monatlich erhöht . Hiebei sind Beträge unter 25
außer acht zu lassen , Beträge über 50 und unter 75 auf 50 abzurunden,
Beträge von 25 , beziehungsweise 75 und darüber auf 50 , beziehungsweise 100
aufzurunden.

Der Gemeinderatsausschuß für Personalangelegenheiten und Ber-
waltungsreform wird ermächtigt , in besonderen Fällen die seinerzeit festgesetzten
Gebührenzulagen zu überprüfen und sie bei geänderten Verhältnissen neu
festzusetzen.

Punkt 8 : Die Tagesgebühren für die Mitglieder der Kommissionen zur
Qualifikation der Wohnungswerber und für di - Wohnungszuweisung und für
die diesen Kommissionen als Berichterstatter beigegebenen Beamten sowie für
den Vorsitzenden , die Mitglieder und die Schriftführer der Mietsenate werden
Mit 130 X festgesetzt.

Punkt 4 : Die mit Gemeinderatsbeschluß vom 11 . März 1921 , P . Z . 3040
festgesetzten Ueberstundensätze für die im Achtstundendicnste stehenden Angestellten
werden neu bestimmt , und zwar:

Für Angestellte der 9. Bezugsklasse 40 X 60 X --
» " " -- 44 . 66 , —
. , 7 . „ 48 , 72 , -
" « „ 0 » 52 ^ 78 „ —
-- „ ". » 5 . „ 56 , 84 , —

Der Gemeinderatsausschuß für Personalangelegenheiten und Verwal-
tungsreform wird ermächtigt , die sonstigen Zulagen für diese Angestellten
entsprechend obiger Erhöhung der Stundensätze neu festzusetzen.
»> D ' ° mit Gemeinderatsbeschluß vom 17 . Dezember 1920,
P . Z 17368 ^ festgesetzten Nachtdienst - und Nachtschichtzulagen für di - Tele¬
graphisten . Maschinisten , Maschinistengehilfen , Wasserleitungsaufseher in den
K aftwerken , Heizer und Kohlenführer werden mit 72 X, die durch denselben
Gemeinderatsbeschluß festgesetzte Zulage für den Wasterleitungs - und Kanal,
bereit,chaflsdienst bei der Feuerwehr Am Hof wird mit 120 X festgesetzt.
-«> .^ unkl 0 i Die durch vorstehende Zuwendungen erwachsenden unbedeckten
Mehrkosten im Betrage von 18 Millionen Kronen für das laufende Ver¬
waltungsjahr werden auf den Reservefonds verwiesen.

Hiezu wird noch folgendes bemerkt:
aä Punkt 1:

Zu 8 2 . Besonders wird aufmerksam gemacht , daß der 3. Absatz des 8 2,
wonach für die 7. Arbeitsstunde keine Gebühr bezahlt wird , weiterhin aufrecht
bleibt . Durch Wegfall des 4 . und 5 . Absatzes erübrigt sich die verschiedemliche
Verrechnung des Journaldienstes und des Dienstes an dienstfreien Tagen.

> ^ Absatz 2 . Die Zcitabschnittsgebühr bei Nacht beträgt nunmehr
für leden der drei Zeitabschnitte : "

Für Angestellte der 1. bis 3 . Bezugsklasse 192 X
-- » 4 . „ 6 . „ 168 „
„ ^ » 7. und 8 . „ 144 „
. „ . 9. , IM .

-rä 8 8. Für Dienstleistungen in der ehemaligen 4 . Zone darf die
doppelte Weggebühr nicht aufgerechnet werden.

aä 8 20 . Die Taggelder betragen nunmehr:
Für Angestellte in der 1. bis 3 . Bezugsklasse 512 X

n " " 4 . „ 6 . ^ 448 „
. „ . . 7 . und 8 . „ 884 .
" " „ » 9 . ^ 320 „

Der bisherige Teuerungszuschlag von 120 X entfällt (Absatz 2).
aä Punkt 2. Die Flüssigmachung der erhöhten Diensteszulagen erfolgt

wie bisher von amtswegen . Die erhöhten Gebührenzulagen sind unter
Berücksichtigung der im Punkte 2 des eingangs zitierten Gemeinderatsbeschlusses
getroffenen Verfügungen vom Verrechnenden selbst zu ermitteln.

Die Gebührenverzeichniffe für den Monat Juli find bereits unter
Zugrundelegung der erhöhten Beträge und unter Bedachtnahme ' auf die
geänderten Vorschriften vorzulegen . (M . Abt . 1, 465 .)

SS.

Eröffnuug des Südwestfriedhofes.
Der Gemeinderatsausschuß der Gruppe III hat in seiner Sitzung vom

6. Juli 1921 beschlossen:

1. Der Magistrat wird ermächtigt , mit der Belegung des Südwestfried-
hofes Montag den 18 . Juli 1921 zu beginnen.

2 . Auf Grund des Gemeinderatsbeschlufses vom 17 . September 1920,
P . Z . 14373/20 , wird verfügt , daß die bisher dem Meidlinger Friedhofe zur
Beerdigung in gemeinsamen Gräbern zugewiesenen Leichen vom 18 . Juli 1921
an dem Südwestfriedhofc zuzuweisen sind . Die Beerdigung in gemeinsamen
Gräbern des Meidlinger Friedhofes ist von diesem Tage an einzustellen.

3 . Den Bewohnern der früheren Zuweisungssprengel des Baumgartner
und Ottakringer Friedhofes ist es auch weiterhin bis auf Widerruf gestattet,
Leichen ihrer Angehörigen in gemeinsamen Gräbern dieser Friedhöfe beerdigen
zu lasten.

Behufs Durchführung dieses Beschlusses wird folgendes zur Darnach-
achtung bekannigegeben:

I . Sprengel - und Zuweisung . Mit dem Gemeinderatsbeschlufse vom
17 . Septenner 1920 , P . Z . 14373/20 , wurde ausgesprochen , daß der Süd-
westfriedhof ein Hauptfriedhof ist, dessen Sprengel das Gebiet der Bezirke 12
bis 16 umfaßt . Es haben demnach alle Bewohner dieser Bezirke das Recht,
Leichen ihrer Angehörigen auf diesem Friedhofe gegen Entrichtung der für den
Zenlralfriedhof bestimmten Tarifgebühren in eigenen Gräbern oder Grüften
beerdigen zu lasten . Soll eine Leiche, die aus diesen Bezirken stammt , aus dem
Zentralfriedhofe in einem neuen eigenen Grabe oder einer neuen Gruft beerdigt
werden , so bestimmt der Gemeinderatsausschuß die Höhe der in diesem Falle
zu erlegenden Grabstellgebühr . Ist die Beerdigung in einem solchen Kalle
dringend , dann hat die Partei eine Kaution in der doppelten Höhe der für
den Zentralfriedhof gellenden Tarifgebühren zu erlegen.

Da vom 18 . Juli an die Belegung von gemeinsamen Gräbern im
Meidlinger Friedhofe gesverrt ist, sind die aus dem bisherigen Zuweisungs¬
sprengel des Meidlinger Friedhofes stammenden Leichen, die zur Beerdigung
in einem gemeinsamen Grabe bestimmt find , von diesem Tage an ausschließlich
im Südwestfriedhofc zu bestatten.

Bezüglich jener Leichen, die aus dem Jubiläumsspitale , dem Ber.
sorgungsheime und Steinbof stammen , gilt auch weiterhin die Vorschrift , daß
diese Leichen dem Zentralfriedhofe als Hauptfriedhos zugewiesen sind.



2 . Änweisungsdienst und Gebührenzahlung . Todesfälle aus dem Oprenge
des Südwestfriedhofes sind im Sinne des K 2 der Begräbnis - und Gräber¬
ordnung bei der zuständigen Konskriptionsamlsabteilung , beziehungsweise dem
zuständigen Totenbeschauer anzumelden . Bezüglich der drei vorgenannlen Heil-
und Pfl -geanstalten gelten die für Anstalten bestehenden Vorschriften.

Der Änweisungsdienst wird vom städtischen Totenbeschreibamte 1 . Neues
Rathaus geführt . Die Totenbeschaubefunde für die aus diesem Sprengel stam¬
menden Leichen sind daher dem Totenbeschreibamte zu überbringen , hier die
Gebühren zu erlegen und die Grabstellanweisung zu beheben.

Im Totenbeschreibamte sind die für die betreffende Beerdigung
zu erlegenden Gebühren , soweit hiefür Tarifansätze bestehen , zu entrichten . Die
Vergebung der Grabstelle bei eigenen Gräbern erfolgt gleichfalls vom Toten-
beschreibamte aus , die Zuweisung des Platzes für die Bestattung einer in
einem gemeinsamen Grabe zur Beerdigung bestimmten Leiche erfolgt durch die

,Friedhossveiwaltung . Ist zur Bemessung einer Arbeitsgebühr die vorherige
Aeußerung der Friedhofsverwaltung erforderlich , dann hat die Partei (Leichen-
bestatter ) eine schriftliche Aeußerung der Verwaltung hierüber beizubringen.

Die vom Totenbeschreibamte ausgestellte Grabstellanweisung hat die
Partei (Leichenbestatter ) rechtzeitig der Friedhofsverwaltung zu übergeben.

Das Gräberprotokoll über die eigenen Gräber und Grüfte wird im
Totenbeschreibamte geführt . Sine Gleichschrift führt die Friedhofsverwaltung.
Das Gräberprotokoll über die gemeinsamen Gräber führt ausschließlich die
Friedhofsverwaltung.

Die Gebühren für gemeinsame Gräber werden so wie für eigene Gräber
und Grüfte im Totenbeschreibamte erlegt.

3 . Friedhofsordnung . Da nach einer mündlichen Verfügung des Herrn
geschäflssührenden Vizebürgermeisters .der Beschluß des Gemeinderates betreffend
die Genehmigung der neuen Friedhofsordnung für den Südwestfriedhof fistiert
worden ist, sind die gemeinsamen und eigenen Gräber in diesem Friedhöfe in
laufender Reihe in gleicher Art zu vergeben wie im Zentralfricdhofe . Die
Reihenfolge in der Belegung für die eigenen Gräber wird vom Stadtbauamte
im Einvernehmen mit dem Totenbeschreibamte und der Friedhofsverwaltung
festgesetzt. Bei Vergebung der Gräber außer der Reihe bestimmt die M .Abt . 13
die Kaution.

4 . Leichenkammersprengel . Alle aus den Bezirken 12 bis 16 stammenden
Leichen, die im Südwestfriedhofe zur Beerdigung gelangen , sind in der Leichen¬
kammer dieses Friedhofes bcizusetzen.

Ausgenommen sind die Leichen aus dem Wiener Versorgungsheime , drm
Jubiläumsspitale und der Heilanstalt Steinhof , die in den Anstaltsleichen-
kümmern beizusehen sind.

Leichen, die im Meidlinger , Baumgartner oder Ottakringer Friedhofe
zu beerdigen sind , werden in der Leichenkammer dieser Friedhöfe beigesetzt.

Leichen nach hochvirulenten Infektionskrankheiten (Pest , Cholera , Fleck¬
typhus und Blattern ) sind in der Jnfektionsleichenkammer deS Wiener
Zeiitralfriedhofes beizusetzen, wenn der Amtsarzt diese Verfügung trifft.

»4.
Leichenbeförderung.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 22 . Juni 1921 , P . Z . 7485
beschlossen:

1 . Die ersten vier Absätze des § 4 der Begräbnis - und Gräberordnung
vom Jahre 1920 werden in folgender Weise abgeändert:

Leichen, deren Ueberführung von amtswegen vorzunehmen ist, werden
,n der Regel von der städtischen Leichenbestattungsunternehmung vom Sterbe-
orte unmittelbar auf den Friedhof überführt.

Jnseklionsleichen , Obduktionsleichen und Polizeileichen werden vom
Sterbeorte durch die städtischen Sanitätsstationen in die zuständige Leichen-
kammer , beziehungsweise bei Obduktionsleichen in das pathologische Institut
überbracht und von dort durch die städtische Leichenbestattungsunternehmung
alls den Friedhof überführt . . "

Leichen, deren sofortige Abholung aus dem Sterbeorte vom städtischen
Amtsärzte aus sanitären Gründen während der Nachtzeit , das ist von 6 Uhr
abends bis 7 Uhr früh und an Sonn - und Feiertagen von 12 Uhr mittags
bis 7 Uhr früh angeordnet werden , sind von den städtischen Sanitätsstationen
in die zuständige Leichenkammer zu Überbringer ! uNd werden von dort durch
die städlische Leichenbestattunq auf den Friedhof überführt.

Der vom städtischen Amtsärzte ausgestellte Beisetzzettel ist bei Tag , das
ist von 7 Uhr früh bis 6 Uhr abends und an Sonn - und Feiertagen von
7 Uhr früh bis 12 Uhr mittags durch die Angehörigen des Verstorbenen in
die nächstgelegene Filiale der städtischen Leichenbestattungsunternehmung , bei
Nacht , das ist von 6 Uhr abends bis 7 Uhr früh und an Sonn - und Feier¬
tagen von 12 Uhr mittags bis 7 Uhr früh , in die nächstgelegene Feuerwache
zu Überbringer,.

2 . Wenn der städtische Totenbeschauer oder der Prosektor die unver¬
zügliche Abholung einer Leiche aus sanitären Gründen für notwendig erachtet,
ist der Bersetzzettel mit dem Vermerk „ sofort » zu bezeichnen . Verfügungen zur
sofortigen Abholung der Leichen dürfen jedoch nur in Ausnahmefällen nach
gewissenhafter Prüfung aller Umstände getroffen werden.

3 . Der Magistrat wird auf Grund des Z 11 des Gesetzes vom
11 . Februar 1921 , L.- G .-Bl . Nr . IO, ermächtigt , zu den Gebühren der Leichen»
besörderungen einen 200prozentigen Teuerungszuschlag einzuheben.

4 . Der städtischen Leichenbestattungsunternehmung steht ein Anspruch auf
Rückersatz der ihr aus der Durchführung der Leichenbeförderung erwachsenden
Auslagen m der Höhe der jeweils festgesetzten Transportgebühren nur in
lenen Fällen zu , in denen die Gebühren eindringlich sind.

ö . Der Magistrat wird angewiesen , die zUr Durchführung dieser
Beschlüsse notwendigen Aemterweisunge » zu erlaffen.

6 . Diese Beschlüsse treten am 15 . Juli 1921 in Kraft . (M .Abt . 13,1889 .)
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in das Hausierbuch.

317 . Verordnung über die Bezahlung ausländischer , in Gold oder
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Verschreibungen „ öprozenlige pupillarsichere Kategorie , Emission 1921 ».
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l. Grsrtzr, Aulljugsimmkisnilgri!, ver¬
ordn,mgcn und Entscheidungen.

Wohnuugsanfordernnge ».
Ä.

Eine Anforderung gemäß 8 4 , 6b kann nur dann erfolgen,
wenn das Mietamt vorher  rechtskräftig die Nichtangemessen-
heit des Entgeltes festgestellt hat . Zu einer solchen Feststellung
tm Nahmen des Anfordernngsvcrfatireiis ist das Mietamt nicht
berechtigt , da es nur in den Fällen der §8 10 und 18 der
Mieterschutzverordnung über die Angemessenheit des Mietzinses
entscheiden kann.

Abgesehen davon begründet eine Entscheidung über die
Angemessenheit des Zinses ohne Vernehmung mit den örtlichen
Verhältnissen vertrauter Auskunftspersonen einen Mangel des
Verfahrens . ' °

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 27 . April 1921
Z. 119, M.Abt. 15, 7341.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Paul
G . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes IX der Stadt
Metz vom 8 . Oktober 1920 , Z . 327 , betreffend eine Wohnungs-
aufordcrung die angesochtene Entscheidung teils wegen mangelhaften
Verfahrens , teils als gesetzlich nicht begündet aufgehoben.

En tsch ei  d un gS  g rün  d e:  Mit der angefochtenen Entscheidung wurde
über den Einspruch des Beschwerdeführers gegen die Anforderung von zwei
Wohnraumen samt Nebenräumen der von ihm als Hauptmieter in Bestand
genommenen Wohnung erkannt : I . Es wird rechtskräftig fcstgcstellt , daß der
von Paul G . für die an Helen - Sch . untervermieteten Wohnräume der obbe-
zeichneten Wohnung , bestehend aus zwei Zimmern , Küche, Dienerzimmer , Bor-

titbenützung des Badezimmers einschließlich der MöbelbenUtzung,
Waschebeistellung und Beleuchtung geforderte Jahreszins von 32 .000 X ein offen«
bar üb -rmäßwer ist 2 . Auf Grund dieser Feststellung wird dem Einsprüche
hinsichtlich der angeforderten , unter 1 . bezeichneten Wohnräume keine Folge
gegeben . Begründet wurde diese Entscheidung wie folgt : Der geltend gemachte
AnforderungSgnind des Z 4, Punkt 6 b (übermäßig - Gegenleistung ), könne
slch nur aus die an Sch . in Untermiete gegebenen Wohnräume beziehen . Dieser

Anforderungsgrund sei auch vollkommen zutreffend , da Paul G . für die in
Untermiete gegebenen Wohnräume samt Ncbenleistungcn von der Untermieterin
einen JahreSzinS von 32 .000 X sich zusichern ließ , der das Zehnfache dcs von
ihm selbst für di - ganz - Wohnung bezahlten Jahreszinses von 3200 X be¬
trage . Nach § 2 d der Mieterschutzverordnung vom 22 . Oktober 1918 , R .-G .«
Bl . Nr . 381 , dürfe für einen Mietgegenstand , der im wesentlichen ohne Bei¬
stellung von Einrichtungsgegenständen beigcstellt werde , nur -in Mietzins ver¬
einbart werden , der den vom Hauptmieter zu entrichtenden Mietzins nicht
übersteige und es dürfe für andere Leistungen nur ein angemessenes Entgelt
vereinbart werden.

AuS dem Wortlaute der angefochtenen Entscheidung und den Akten er«
gibt sich, daß die Anforderung der Wohnräume ausschließlich aus dem Grunde
des A 4 , Absatz 1, Punkt 6 b der Kundmachung der niederösterreichischen
Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.- G .-Bl . Nr . 160 , bestätigt wurde,
weil die Räume dem Untermieter gegen eine im Vergleiche zu dem vom
Hauptmieter zu entrichtenden Mietzinse unverhältnis hohe Gegenleistung über¬
lassen wurden und daß das Mietamt die in der Kundmachung geforderte rechts¬
kräftige Feststellung dieses Umstandes zu dem Zwecke, um die Voraussetzungen
dieses Anforderungsgrundes zu schaffen, im Rahmen des Anforderungsver¬
fahrens selbst vornahm.

Die Entscheidung des Mietamtes über die Angemessenheit eines solchen
Entgeltes kann jedoch nur unter den im Z 10 der Mieterschutzverordnung ge¬
forderten Voraussetzungen und » ach Durchführung des dort vorgeschriebcnen
Verfahrens gesällt werden . Bei den Anforderungen genügt die in der ange¬
fochtenen Entscheidung vorgenommene Feststellung der Nichtangemeffenheit des
Untermietzinses nicht . Bor allem lag zu einer Entscheidung über die Ange¬
messenheit der Höhe des Mietzinses nicht ein Antrag des Vermieters oder der
Mieterin vor . In ihrer Anzeige vom 20 . August 1920 bat Helene Sch . nicht
um eine solch- Entscheidung , sondern , wenn auch unter Hinweis auf die be¬
hauptete Unangemessenheit des Uiucrmietzinses , nur um die Anforderung der
Wohnung zu ihren Gunsten . Ader auch der Fall des 8 18 der Mieterschutz-
Verordnung war nicht gegeben ; die Entscheidung des Mietamt -- war nicht
etwa vom Bezirksgerichte , das über ein - Kündigungsklage zu erkennen gehabt
hätte , angerufen worden.

Davon abgesehen , ist aber die Entscheidung über die Angemessenheit des
Zmses gefällt worden , ohne daß hi -für eigene, mit den örtlichen Verhältnissen
vertraute Auskunftspersonen vernommen worden wären.

Der erste Ausspruch der angefochtenen Entscheidung über die Unange¬
messenheit deS Entgeltes beruht demnach auf mangelhaftem Verfahren . Da der
zweite Ausspruch , mit dem die von der Gemeinde ausgesprochene Anforderung,
für begründet erkannt wurde , sich lediglich auf jenen ersten Anspruch und eben
die Annahme gründet , daß das geforderte Entgelt nicht angemessen sei, erwies
die angesochtene Entscheidung in diesem Teile sich als gesetzlich nicht begründet.
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L.
1. Für das Vorhandensein einer Doppelwohnung ist es

nicht erforderlich , daß jede der zwei von einem Mieter inne-
gehabten Wohnungen dem gesamten Wohnungsbedürfnisse des
Wohnungsinhabers entspricht ; bas Erfordernis der Gleichwertig¬
leit ist durch Z 1 der Anfordcrungskundmachung nicht festgesetzt.

2 . Bei Anforderung einer Doppelwohnung hat die Gemeinde
zunächst den vom Betroffenen behaupteten Eigenbedarf zu prüfen.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 8. April 1921,
Z . 2388 , M .Abt . 15 , 5586.

Der Berwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Dr.
Johann F . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes XVII der
Stadt Wien (Senat für Wohnungsanforderungen ) vom 31 . Juli
1920 , Z . 159 . betreffend eine Wohnungsanforderung die angefochtene
Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe : Die vom Beschwerdeführer im Hause
Wien 17 . K .-Gasse 35 , gemietete , aus einem Kabinett und einer Küche bestehende
Wohnung Tür 10 wurde mit Bescheid des Wohnungskommifsärs vom 13 . Juli
1920 , Z .W . 531 , unter Berufung auf Z 4 , Punkt 2 der Kmidmachung der
niederösterreichischm Landesregierung vom 80 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160,
als „ Doppelwohmmg « angefardert , weil Beschwerdeführer « ' dem, -Wen Sause
unbestrittenermaßen noch eine zweite Wohnung inne hat . Dieser Bescheid ist
der angefochtenen Entscheidung zufolge mit dem Verfügen aufrechterhaltm
worden , daß die angefordert - Wohnung von der Familie des Beschwerde,
führers nicht benützt w : rde und für eine aufzunehmende Hausgehilfin
reserviert bleiben solle. ^ ^

Der Berwaltungsgerichtshof war gegenüber der Beschwerde , welche den
Standpunkt vertritt , daß eine Doppelwohnung nur dann gegeben sei, wenn
jede der zwei von einem Mieter , beziehungsweise Hauseigentümer mnegehabtcn
Wohnungen dem gesamten Wohnungsbcdürfnifse des Wohnungsmhabers ent¬
spricht . der Anschauung , daß dieses Erfordernis der Gleichwertigkeit beider
Wohnungen durch ß 1 der Kundmachung nicht festgesetzt ist. Es genügt der
hier nicht bestrittene Tatbestand , daß zwei selbständig - Wohnungen innerhalb
desselben Wohnungsgebict -s sich in der Jnnehabung deS Beschwerdeführers

befinden .^ die Aufhebung der Entscheidung wegen Mangelhaftig.
k-it des Verfahrens erfolgen.

Im Einsprüche hatte Beschwerdeführer den Eigenbedarf geltend gemacht,
indem er behauptete , er benötige den Raum zur Unterbringung der Hausgehilfin.
Es hätte demnach , wie der Verwaltungsgerichishof schon in seinen Erkenntnissen
vom 9 . Juni 1920 , Z . 2354 , und vom 6 . Juni 1920 , Z . 2831 , ausgesprochen
und begründet hat , zunächst die Gemeinde im Sinne der 88 2 und 4 , Punkt 2
der Kundmachung über den behaupteten Eigenbedarf absprechen sollen . Statt
dessen hat die angefochtene Entscheidung ben Eigenbedarf verneint , das Mretamt
also eine Entscheidung getroff -n , die es in erster Instanz der Gemeinde über¬
läffen mußte.

S

Die Frage , ob eine Wohnung unzulässigerweise für
Bureauzwecke verwendet wird , das heißt im Sinne des H 2,
Absatz 1 der Verordnung vom 28 . April 1918 , R .-G .-Bl . Nr . 114,
ob sie schon vor der Kundmachung dieser Norm oder erst seit
einem späteren Zeitpunkte für andere als für Wohnzwecke benützt
wurde , lst eine Tatbestandfrage , di - die zur Anforderung berufenen
Behörden selbständig zu prüfen und zu entscheiden hatten . Die
Berufung auf eine Entscheidung der niederösterrelchischm Landes¬
regierung vermag eine solche selbständige Prüfung des Tat¬
bestandes nicht zu ersetzen und begründet daher einen Vcr-
fahrensmangel.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 17 . Februar 1921,
Z . 346.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Eugen P.
in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes IV der Stadt Wien
vom 15 . Oktober 1920 . Z . 2l1/ä , betreffend eine Wohnungsanfordernng,
die angefochtene Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens auf¬
gehoben.

EntscheidungSgründ -:  Am 22 . Juli 1920 entschied da«
Wohnungsamt der Stadt Wien , daß die im Hause 4 . L.-Gasse 3 , Tür 7,
befindliche Wohnung im Grunde der Kundmachung der mederüsterrechlschen
Landesregierung vom 80 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 ° ng °s°rd -rt werde,
weil eS unzulässig sei, daß die Wohnung für Bureauzweck - benützt und dem
Wobnzwecke entzogen werde . (Der Wohnunzskomnnssär wies h-eb-r auf die
Entscheidung des Wohnungs - und Giedlungsamtes der Stadt Wien vom
25 . Juni 1920 hin , mit der unter Berufung auf die 88,2 , 3 und 4 der
Ministerialverordnung vvm 28 . März 1918 , R .-G .-Bl . Nr . 114 , dann 8 1 der
VollzugSanweisung des- deutschösterreichischen Staatsamtes für soziale Wer-

waltung vom 22 . Dezember 1919 , St .-G .-Bl . 6tl , und die Kundmachung der
niederösterreichischen Landesregierung vom 24 . April 1920 , L.-G .-Bl . Nr . 213,
ausgesprochen worden war , es sei unzulässig , daß jene Wohnung für Bureau-
zwcckc benützt und dem Wohnzwecke entzogen werde .) Mit der angefochtenen
Entscheidung gab das Mietamt IV der Stadt Wien dem Einsprüche gegen den
Anforderungsbescheid mit der Begründung keine Folge , daß der Ansorderungs-
grund des Wohnungskommissärs jedenfalls gegeben sei.

Die Frage , ob eine Wohnung unzulässigerweise für Burcauzwecke ver¬
wendet wird , das beißt im Sinne des 8 2 , Absatz 1 der Verordnung vom
28 - März 1918 , R .-G .-Bl . Nr . 114 , ob sie schon vor der Kundmachung dieser
Norm oder erst seit einem späteren Zeitpunkte für andere als für Wohnzwecke
benützt wurde , ist eine Tatbestandfrage , die dis zur Anforderung berufenen
Behörden selbständig zu prüfen und entscheiden hatten . Die Berufung auf
eine Entscheidung der niederösterreichischm Landesregierung vermag eine solche
selbständige Prüsung des Tatbestandes nicht zu ersetzen.

4 .
Es bedeutet einen Verfahrensmangel , wenn das Mietamt

von der Partei im Einsprüche behauptete , für die Frage der
Gesetzmäßigkeit der Anforderung relevante Tatumstände m der
abweislichen Entscheidung verneint zu haben , ohne daß die Akten
Ausschluß darüber böten , daß Feststellungen über jene Tatum¬
stände vorgenommen worden wären.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 17 . Februar 1921,
Z . 348 , M .Abt . 15, 3024.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
Theresia W . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes V !I
der Stadt Wien vom 10 . August 1920 , Z . 279 , betreffend eine
Wohnungsanforderung die angefochtene Entscheidung wegen
mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Mit dem Bescheide des Wohnungs¬
kommifsärs für den 7 . Bezirk in Wien wurde unter Berufung auf das
Ergebnis der gepflogenen Erhebungen die in dem der Theresia W . gehörigen
Hause im 7. Bezirke , N .-Gasse 7, Tür 5 , befindliche , an Frau Pauline C.
vermietete Wohnung im Grunde der Kundmachung der niederösterrelchischen
Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , angefordert , da
festgestellt erscheine, daß die Wohnung eine Doppelwohnung sei und als Ganzes
in Untermiete gegeben wurde . Die Hauseigentümerin meldete den Einspruch
an und erklärte , Beweise bei der mündlichen Verhandlung erbringen zu wollen.
Dem Einsprüche wurde aus den Gründen des Anforderungsbescheides keine
Folge gegeben . Hiezu wurde bemerkt , daß sich bei der mündlichen Verhandlung
ergeben habe , daß die Wohnungsinhaberin , Frau Pauline C ., eine Doppel¬
wohnung habe , indem sie im 18 . Bezirke , G .-Straße Nr . 114 , eine Wohnung
besitze, ferner , daß die Wohnung als Ganzes in Untermiete gegeben sei.
Hirmit seien die Voraussetzungen des 8 4 , Absatz 1, Punkt 2 und 6 a der
Kundmachung gegeben . Ueberdies sei von der Wohnungsinhaberin selbst ein
Einspruch nicht erhoben worden.

Feststellungen oder Erhebungen über eine Doppelwohnung und die
Tatsache der Untervermietung der Wohnung , die unter Wahrung deS Grund¬
satzes des Parteiengchörs vorgmommm worden wären , liegen aktenmäßig
überhaupt nicht vor . Allerdings scheint die Beschwerdeführerin nach der
Aktenlage selbst eine Anzeige wegen Astervermietung der Wohnung dem Miet¬
amte erstattet zu haben . Diese Anzeige zog sie aber am 18 . Juni 1920 mit
der Begründung zurück , daß ihre Anzeige auf falscher Information durch die
Hausbesorgerin beruht habe . Auf der sogenannten Aufnahmeschrift voin
24 . Juni 1920 findet sich wohl eine Bleistiftnotiz des Wohnungskommifsärs,
wonach eine Doppelwohnung gegeben sei und die Wohnung in der N .-Gafse
als Ganzes untervermietet sei. Erhebungen sind aber nach dieser Aufnahme¬
schrift nicht vorgenommen worden und sie trägt auch keine Unterschrift.

Im Einsprüche kündigte die Hauscigentümerin ihre Beweisanbote für die
mündliche Einspruchsverhandlung an und sie rügt in der Beschwerde , daß ihre
zur Dartuung des Fehlens eines DoppelwohnungsverhältniffeS und des Um-
standes , daß keine Untermiete vorlieg -, angebolenen Beweise nicht durchgeführt
worden seien. Eine Niederschrift über den Verlauf der Einspruchsverhandlung
wurde nicht ausgenommen . Aber auch sonst findet sich darüber kein Akten¬
vermerk . Angesichts besten hat der Verwaltungsgerichtshof an der schon
in seinem Erkenntnisse vom 2 . Oktober 1920 , Z . 4083 , ausgesprochenen
Anschauung sefigehalten , daß , wenn im Einspruch - von der Partei für die
Frage der Gesetzmäßigkeit der Anforderung relevante Tatumstände behauptet
(hier sogar unter Beweis gestellt) wurden , die von der abweislichen Ent¬
scheidung des Mietamtes verneint werden , ohne daß die Akten einen Aufschluß
darüber bvt ' N, daß Feststellungen über jene Tatumstände vorgenommm worden
wärm und wenn die Beschwerde jene Behauptungen wiederholt , die ange-
sochtme Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben werden muß.

s.
Es begründet einen Mangel des Verfahrens , wenn über

die Einwendung , dem Hauseigentümer sei anläßlich des Haus¬
ankaufes mit Rücksicht auf die erforderlichen Reparaturen ein
Preisnachlaß gewährt worden , keine Erhebung gepflogen wurde,
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Weil ein solcher behaupteter Preisnachlaß ein Beweis dafür sein
kann , daß das Haus sich in einem verwahrlosten Zustande befand
und die Kosten der Reparaturen nicht bloß als laufende Er¬
haltungsauslagen im Sinne der Mieterschutzverordnung zu be¬
trachten sind.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 23 . April 1921,
Z . 2703 . M .Abt . 15 , 6022/21.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Rudolf B . und des Vitalis H . in Wien gegen die Entscheidung
des Mietamtes für den 18 . Bezirk in Wien vom 20 . Juni 1920,
Z . 162 , betreffend eine Mietzinserhöhung die augefochtene Ent¬
scheidung wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe : Mit der angefochtenen Entscheidung
wurde die zum Augusttermin 1920 vorgenommcne Mietzinserhöhung sür die
Wohnungen iin Hause Wien , 18 . H .-Gaffe 27 , um 87 Prozent gemäß 88 2
und 10 der Mieterschutzverordnung für zulässig , und zwar von den zu Beginn
der Wirksamkeit der Mieterschutzverordnung (Jänner 1917 ) bestandenen Miet¬
zinsen erklärt , da der Vermieter in der Lage war , eine Erhöhung der regel¬
mäßigen jährlichen Auslagen für die Erhaltung und Verwaltung des Hauses
nachzuweisen . Diese betragen einschließlich der öffentlichen Abgaben 10 .866 L.
Bei der gleichmäßigen Austeilung dieser Mehrauslagen auf die einzelnen
Mietzinse wurde als Gesamtzins des Hauses der Betrag von 10 .550 L
zugrundegelegt . Die Steigerung erscheine demgemäß als gerechtfertigt.

Die Beschwerde bemängelt demgegenüber das Verfahren , weil nicht
erhoben worden sei, ob nicht durch einem angeblichen Preisnachlaß anläßlich
des Ankaufes des Hauses im Jahre 1917 di - auf die Parteien überwälzten
Reparaturen bereits gedeckt find . Ferner sei die Ueberprüfung der Abrechnungen
nicht möglich gewesen , weil die Kostenvoranschläge , auf die hingewiesen wurde,
nicht vorgelegt worden find , ebensowenig die Prüfung der tatsächlichen Vor¬
nahme einzelner Reparaturen . In sachlicher Beziehung wird behauptet , daß es
sich um außerordentliche Auslagen handle , die überdies auf einen zu kurzen
Termin verteilt worden seien.

Der Verwaltungsgerichtshof hat nachstehendes erwogen:
Was die Einwendung der Mangelhaftigkeit des Verfahrens aus dem

Grunde anbelangt , daß die Ueberprüfung der Richtigkeit der sür die zur An¬
rechnung gebrachten Reparaturen eingesetzten Pauschalbeträge nicht möglich
war , weil entsprechende Belege und insbesondere die Voranschläge , aus welche
sich die Berechnungen mehrfach beziehen , nicht Vorlagen , so vermochte der Ver¬
waltungsgerichtshof diesen Mangel nicht festzustellen . Speziell die Vorlage der
Kostenvoranschläge erschien für dis Beurteilung der Zulässigkeit der Anrechnung
der Ausgaben nicht erforderlich , zumal die Angemessenheit der angewiesenen,
sür die Erhaltung und Verwaltung des Hauses notwendigen Auslagen auch
ohne diese Voranschläge überprüft werden konnte.

Was aber die Einwendung betreffend dir unterbliebene Vorlage sonstiger
Belege anbelangt , so führt die Beschwerde nicht an , welche Ausgabsposten und
inwieweit diese als nicht anrechenbar angesehen werden , was angesichts des
Umstandes , daß eine Zusammenstellung der Auslagen den Akten beiliegt und
der Entscheidung zugrunde gelegt worden ist, gewiß möglich gewesen wäre.
Daher mußte der Gerichtshof die diesfällige Einwendung als nicht hinreichend
konkretisiert im Sinne des Z 13 seines Gesetzes als unzulässig zurückweisen.
Das Gleiche gilt bezüglich der Behauptung , daß gewisse Auslagen gar nicht
gemacht worden seien.

Belangend aber die Anfechtung der Anrechenbarkeit der Auslagen in
sachlicher Beziehung , so erwog der Verwaltungsgerichtshof , festhaltend an seiner
im Erkenntnisse vom 17 . Juni 1920 , Z . 2439 , näher dargelegten Rechts¬
anschauung , daß die Feststellung und allfällige Aufteilung nachgcwiesener Aus¬
lagen , welche die Grundlage der Mietzinserhöhung zu bilden haben , auch im
Bereiche des § 2 der Mieterschutzverordnung in das auf Grund sachlicher
Würdigung der maßgebenden Verhältnisse zu übende freie Ermessen der zu-
ständigen Behörde fallen und vom Verwaltungsgerichtshofe nur in der Richtung
überprüft werden können , ob die Ermittlung der nach Kriegsbeginn ein¬
getretenen Erhöhungen in einem formell einwandfreien , insbesondere dem
Grundsätze des Parteiengehörs Rechnung tragenden Verfahren erfolgt ist. Da
aber die gegen das Verfahren zur Ermittlung der anrechenbaren Auslagen
vorgebrachten Einwendungen , soweit diese nach Obigem der hiergerichtlichen
Ueberprüfung unterzogen werden konnten , sich als unbegründet erwiesen haben,
mußten die in der Sache selbst vorgebrachten Beschwerdeeinwendungen als
unzulässig nach 8 3, lit . s des Verwaltungsgerichtshofgesetzes zurückgewiesen
werden.

Dagegen erachtete der Gerichtshof die Bemängelung der Unterlassung von
Erhebungen darüber , daß der Hauseigentümerin anläßlich des Hausankauses
ein Preisnachlaß mit Rücksicht auf die erforderlichen Reparaturen gewährt
worden sei, als begründet . Diese Einwendung mußte der Gerichtshof dahin
deuten , daß der eventuelle Preisnachlaß ein Indiz dafür bilde , daß das Haus
in einem vernachlässigten Zustande sich befand und die Kosten der Reparaturen
nicht bloß als laufende Erhaltungsauslagen im Sinne der Micterschntz-
verordnung zu betrachten seien. Es ist nämlich , wie der Gerichtshof in seinem
Erkenntnisse vom 3. Februar 1921 , Z . 651 , näher ausführte , nicht statthaft,
daß der Hauseigentümer die Kosten der Wiederherstellung eines vernachlässigten
Hauses durch Steigerung des Mietzinses von den Mietern h -reinbringt . Es
mußte daher festgestellt werden , ob die zur Anrechnung gebrachten Arbeiten
tatsächlich nur die Verwaltung oder Erhaltung des Hauses im Sinne des
§ 2 , Punkt 1 der Mieterschutzverordnung betrafen oder ob sie nicht darüber
hinaus sich ans die Wiederherstellung eines vernachlässigten Hauses bezogen haben.

«
Es begründet keinen Verfahrensmangel und auch keine

Gesetzwidrigkeit , wenn die belangte Behörde auf die von der
Beschwerdeführerin angebotenen Beweise über die Richtigkeit der
von ihr aufgestellten , durch faßbare Tatsachen nicht gestützten
Behauptung nicht eingeht , daß sie trotz des Inhaltes eines
Schreibens , in dem der Ausdruck der ernsten Absicht , die
Wohnung zu vermieten , diese Absicht nicht gehabt , oder aber
nachträglich geändert habe , zumal die angebotenen Beweise in
der Zeugenschaft der Kinder der Beschwerdeführerin bestehen.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 8. April 1921 , Z.
2339 , M .Abt . 15 , 5582.

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde der Anna
P . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den
6. Bezirk der Stadt Wien vom 9. September 1920 , Z . 508/20,
betreffend eine Wohnungsanforderung als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Bei den Akten liegt ein mit dem Namen
A . P . (Beschwerdeführerin führt den Namen P .) unterfertigtes Schreiben von
Wien , den 13 . Juli 1920 , in dem die Schreiberin des Briefes einer aus dem
Inhalte des Schreibens nicht zu bestimmenden Person unter Berufung auf
eine Annonce wegen Uebersiedlung in einen anderen Staat ihre reichlich ein¬
gerichtete Wohnung , bestehend aus zwei großen lichten Zimmern , geräumigem
Vorzimmer , geschloffenem Klopfbalkon , Küche, Hellem Dienerzimmer und großer
Heller Speise , die auch als Badezimmer verwendet werden könnte , unter
Hervorhebung ihrer Vorzüge anbietet . Zum Schluffe findet sich der Beisatz,
daß Möbel reichlich vorhanden seien , auch ein schönes Service . Preis 150 .000 L
bis 200 .000 L je nach Ablöse . Die angegebene Adresse 6. G .-Straßc stimmt
mit der in der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde angegebenen Wohnungs-
adreffe der Beschwerdeführerin überein . Außerdem erliegt bei den Akten ein
bei der Bezirksvertretung des 1 . Bezirkes ausqenommenes Protokoll vom
23 . Juli 1920 , demzufolge eine gewisse Adele Sch . in Vertretung des Josef
M . die Zuweisung der Wohnung Tür Nr . 8 der Beschwerdeführerin in dem
früher bezeichneten Hause unter Berufung auf den Umstand anfordert , daß
die Beschwerdeführerin in zirka 14 Tagen nach Jugoslavien zu übersiedeln
und ihre Wohnung samt Einrichtung um 150 .000 L bis 200 .000 L zu
verkaufen beabsichtige.

Mit Bescheid des Wohnungsamtes der Stadt Wien für den 6 . Bezirk
vom 20 . Juli 1920 , Z . 508 , wurde diese Wohnung auf Grund des 8
Absatz 1, Punkt 6 a der Kundmachung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160,
angefordcrt , weil festgestellt erscheine, daß die Wohnungsinhaberin beabsichtige,
die Wohnung zur Gänze in Untermiete zu geben.

In ihrem gegen diese Anforderung erhobenen Einsprüche gab Beschwerde¬
führerin an , daß sie allerdings vor einiger Zeit die Absicht hegte , nach Jugo-
slavien zu überstedeln , weshalb sie auf eine Annonce des „ Tagblattes - ant¬
wortete , worauf drei Herren in ihre Wohnung kamen . Damals habe sie
noch nicht gewußt , ob die Möglichkeit bestehe, die Uebersiedlung zu vollziehen
und dies den drei Herren mitgeteilt . In der Zwischenzeit habe ste aber erfahren,
daß dort die Wohnungsverhältniffe noch ärger seien als in Wien , weshalb sie
die Ueberstcdlungsabsicht aufgegeben habe . In der Tat habe ste mit niemandem
mehr unterhandelt , sondern sei in der Wohnung geblieben . Ueber die Richtigkeit
dieser Angabe bot sie den Beweis durch Drago und Margit P . an.

Mit der angefochtenen Entscheidung verwarf das belangte Mietamt
diesen Einspruch , weil die Absicht der Wohnungsinhaberin , die fragliche
Wohnung zur Gänze in Untermiete zu geben , durch das dem Akte beiliegende
schriftliche Anbot der Wohnungsinhaberin außer Zweifel gestellt , somit der im
angefochtenen Bescheide angezogene Anforderungstitel gegeben erscheine.

In der Beschwerde wird als Berfahrensmangel gerügt , daß der von
der Beschwerdeführerin in der Verhandlung vor dem Mietamte angebotene
Beweis darüber , daß sie den der Entscheidung zugrundeliegenden Brief nur
deshalb schrieb, um zu ermitteln , ob sie die Wohnung verkaufen könnte , um
den Möbeltransport nach Agram für den Fall zu ersparen , wenn ihr in
Agram wohnender Sohn ihr befriedigende Auskünfte über die Möglichkeit der
Uebersiedlung nach Agram erteilen sollte , vom Mietamte abgelehni und nur
auf Grund des Inhaltes des Schreibens entschieden wurde.

Es liege aber außerdem eine Gesetzwidrigkeit vor , weil der zur An¬
wendung gebrachte Wohnungsanforderungsgrund nicht schon dann gegeben
sei, wenn der Wohnungsinhaber die in seiner Wohnung befindlichen Möbel
verkaufen wolle , sondern nur dann , wenn bewiesen sei, daß die Wohnung zur
Gänze in Aftermiete gegeben werden solle . Im vorliegenden Falle habe der
als Zeuge einvernommene Herr angegeben , daß Bestimmtes gar nicht ab¬
gemacht worden sei, daß erst , wenn eine Einigung über den Preis der Möbel
erzielt worden wäre , Verhandlungen wegen Ueberlassung der Wohnung durch
den Hauseigentümer hätten gepflogen werden müssen , beide Teils somit klar
darüber gewesen seien, daß ohne Einverständnis des Hauseigentümers eine
Vermietung der Wohnung nicht hätte erfolgen können.

Der Gerichtshof konnte darin , daß die belangte Behörde in dem Inhalte
des Schreibens der Beschwerdeführerin vom 13 . Juli 1920 den Ausdruck der
ernsten Absicht, die Wohnung zu vermieten , erblickt hat , weder eine Gesetz¬
widrigkeit , noch einen Berfahrensmangel erblicken . Auch darin liegt nach
Ansicht des Gerichtshofes weder eine Gesetzwidrigkeit , noch ein Mangel des
Verfahrens , daß die belangte Behörde auf die von der Beschwerdeführerin
angebotenen Beweise über die Richtigkeit der von ihr aufgestellten durch
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faßbare Tatsachen nicht gestützten Behauptung nicht eingegangen ist, daß sie
trotz des Inhaltes des Schreibens die Absicht , die Wohnung zu vermieten,
nicht gehabt oder nachträglich geändert habe , zumal die angebotenen Beweise
in der Zeugenschast der Zinder der Beschwerdeführerin bestehen.

7 .
Der Magistrat ist in Handhabung der Ministerial-

verordnung vom 18 . März 1918 , R .-G .-Bl . Nr . 114 , an die
Entscheidung des Mietamtes , mit der eine Wohnungsanforderung
mit Rücksicht auf die beruflichen und Familienverhältnisse des
Wohnungsinhabers behoben wurde , nicht gebunden.

Die Beurteilung der im Z 3 der berufenen Ministerial-
verordnung für die Verwendung von Wohnungen zu Geschäfts-
zwcckm festgesetzten Voraussetzungen , das ist des Vorhanden¬
seins wichtiger Gründe , ist dem freien Ermessen der zuständigen
Behörde überlassen.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 3 . März 1921,
Z . 1428 , M .Abt . 15, 4278/IV.

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde des K, D.
in Wien gegen die Entscheidung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 20 . August 1920 , Z . VI/1185 , betreffend die
Verwendung von Wohnräumen zu Geschäftszwecken teils als
unzulässig , teils als unbegründet , abgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Der Beschwerdeführer hat beim Wiener
Magistrate das Ansuchen gestellt , daß ihm die Verwendung der von ihm
gemieteten Wohnung Tür 8 im Hause Wien H .-Straße 110 , bestehend aus
Kabinet und Küche, für Geschäftszweck - gestattet werde . Diesem Ansuchen gab
der Magistrat mit der Begründung keine Folge , weil in Anbetracht deS außer¬
ordentlichen Bedarfes an Wohnungen für Wohnzwecke die vorgebrachlen
Gründe als nicht hinreichend wichtig im Sinne des H 2 der Ministerial-
Verordnung vom 28 . März 1818 , R .-G .-Bl . Nr . 114 , angesehen werden
können . Der dagegen eingebrachten Berufung gab die niederästerreichische
Landesregierung mit der Entscheidung vom 31 . Juli 1920 , Z . VI/1185 , auf
den Gründen der angefochtenen Entscheidung keine Folge.

Dies - Entscheidung wird als gesetzwidrig bekämpft , weil sie mit dem
rechtskräftigen Erkenntnisse des Mietamtes Wien XVII vom 2. Juni 1920,
Register 114 , womit eS seinem Einsprüche gegen die Anforderung dieser
Wohnung Folge gegeben hatte , in Widerspruch stehe und die für die Um¬
wandlung geltend gemachten Gründe (Begründung einer Existenz zwecks
Erhaltung der Familie ) als nichtig anzusehen seien. Di - erstbezeichnete Ein¬
wendung mußte der Verwaltungsgerichtshof als unbegründet erkennen . Denn
für die Anforderung von Wohnungen im Gebiete des Landes Niederösterreich
ist die Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni
1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , maßgebend und diese hat die Ausübung des An-
forderungsrechtes den Gemeinden als autonomen Behörden I . Instanz und
die Entscheidung über Einsprüche dagegen den Mietämtern , beziehungsweise
wo solche nicht bestehen , den Politischen Bezirksbehörden 1 . Instanz übertragen.
Das Mietamt Wien XVII hat daher mit der vom Beschwerdeführer berufenen
Entscheidung vom 2. Juni 1920 lediglich darüber abgesprochen , ob die Vor¬
aussetzungen für die Anforderung der Wohnung nach Maßgabe der Be¬
stimmungen der erwähnten Kundmachung vorliegen , beziehungsweise ob bei
Berücksichtigung der persönlichen und beruflichen Verhältnisse des Wohnungs-
inhabers dem Einsprüche Folge zu geben sei. Die nunmehr angefochtene Ent¬
scheidung hat dagegen die Frag - zum Gegenstände , ob nach den Bestimmungen
der Ministerialverordnung vom 28 . März 1S ! 8 , R .-G .-B . Nr . 114 , der Voll¬
zugsanweisung des Slaatsamtes für soziale Verwaltung vom 22 . Dezember
1919 , St .-G .-Bl Nr . 611 , und der Kundmachung der niederösterreichischen
Landesregierung vom 24 . April 1920 , L.- G .-Bl . Nr . S13 , die Verwendung
einer Wohnung für Geschäftszwecke als unzulässig erachtet werden könne . Zur
Entscheidung der letztbezeichneten Frage waren nach den eben erwähnten Vor¬
schriften in erster Instanz der Magistrat als politische Behörde 1. Instanz und
in zweiter Instanz die Landesregierung berufen , die an eine von anderen
Behörden über eine andere Frage gefällte , wenn auch rechtskräftige Ent¬
scheidung nicht gebunden sein konnten.

In der Sache selbst vermochte der Verwaltungsgerichtshof gemäß § 3,
lit . o des Verwaltungsgerichtshofgesetzes in eine Ueberprüfung der ange¬
fochtenen Entscheidung nicht einzugehen , weil die Beurteilung der im Z 2 der
Ministerialverordnung vom 28 . März 1918 , R .- G .-Bl . Nr . 114 , für die Ver¬
wendung von Wohnräumen zu Geschäftszwecken festgesetzten Voraussetzungen,
das ist der Vorhandenseins wichtiger Gründe , dem freien Ermessen der
zuständigen Behörde anheim gegeben ist.

8 .
Verwaltungsgerick ^ shoferkenntnis vom 28 . Februar 1921,

Z . 1325 , M .Abt . 15 , 3308.
Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Adolf

A. in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den 3 . Wiener
Gemeindebe ' irk vom 30 . Oktober 1920 , Z . 213/11 , betreffend An -"

fordernng einer Wohnung die angefochtene Entscheidung wegen mangel¬
haften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidung ? gründe:  Die am 18 . August 1920 beschlossene
Anforderung der ganzen vom Beschwerdefübrer gemieteten Wohnung wurde
mit der angefochtenen Entscheidung aus dem doppelten Grunde aufrechterhalten,
daß sie zwar zum Bewohnen eingerichtet sei, aber vom Beschwerdefübrer tat¬
sächlich nicht benützt werde , dann daß der Beschwerdeführer die ganze Wohnung
— im maßgebenden Zeitpunkte — in Untermiete zu geben beabsichtigt habe.
(st 4 , Punkt 3 , lit . L , und Punkt 6 , lit . » der Kundmachuna der nieder¬
österreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.- G .-Bl . Nr . 160 .)

Beide Tatbestandsaufnahmen stehen jedoch nicht im Einklänge mit den
Ergebnissen des Verfahrens vor dem Mietamte und den vom Beschwerdeführer
schon mit seinem Einsprüche gelieferten Nachweisungen . Denn einerseits liegt
vor , daß der Beschwerdefübrer auch während seines mebrmonatlichen Aufent¬
haltes in seinem Sommersitze auf dem Lande diese seine Wiener Wobnung
regelmäßig jede Woche oder doch mindestens einmal innerhalb von je 14 Tagen
besucht hat , anderseits aber , daß er gerade zur Zeit (18 . August ) , da die An¬
forderung beschlossen und als der bezügliche Bescheid ihm bekannt wurde,
19 . August , den größeren Teil dieser Wohnung , also nicht die ganze Wohnung,
schon in Untermiete gegeben hatte (am 17 . August ), so daß von einem Nach¬
weise des Fortbestandes seiner früher allerdings erwiesenermaßen vorhandenen
Absicht, die ganze Wohnung weiterzuvermieten , unmöglich dir Rede sein konnte,
noch weniger davon , daß . wie H 4, Punkt 6, lit . a, vorausgesetzt , die Ge¬
meinde Wim eine solche Absicht festgestellt hätte.

9 .

Aus dem Umstande , daß die Wohnung der verstorbenen
Hauseigentümerin von ihrem mit Vollmacht ausgewiesenen Ad¬
ministrator mit den darin befindlichen Möbeln gegen einen -
monatlichen Zins vermietet werde , kann noch nicht geschlossen
werden , daß es sich um eine Untermiete handle ; zur Begründung
einer Untermiete ist stets der Bestand eines Hauptmietverhält¬
nisses notwendig.

VerwaltungsgerichtshoferkenntniS vom 22 . Februar 1921,
Z . 1121 , M .Abt . 15 , 3263.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der Erben
nach Rosa St . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für
den 9 . Bezirk der Stadt Wien vom 15 . Juni 1920 , Z . Reg .M . 129
und 134 , betreffend eine Wohnungsanforderung die angefochtene Ent¬
scheidung als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Eine von Joses W . im Hause der Be¬
schwerdeführer innegehabte Wohnung wurde vom Wohnungskommissär für den
9 . Bezirk der Stadt Wien gemäß H 4 , Absatz 1, Punkt 6 u und d der Kund¬
machung der niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G -
Bl . Nr . 160 , angefordert , weil festgestellt erscheine, daß diese Wohnung zur
Gänze in Untermiete vergeben sei und gegen eine übermäßige Entlohnung
vermietet wird . Ueber den vom Hausadministrator Rudolf M . erhobenen Ein¬
spruch , in dem ausgeführt wurde , daß diese nur einen Teil der Wohnung
Nr . 9 darstellende Wobnung nicht in Untermiete gegeben , sondern von Rudolf
M ., der die bis dahin von der verstorbenen Rosa St . benützte Wohnung
niemals gemietet hatte , lediglich in seiner Eigenschaft als Hausadministrator
an Josef W . als Hauptmieter vermietet worden sei, fand am 15 . Juni 1920
die Verhandlung vor dem Mietamte statt , bei welcher der Anforderuttgsgrund
nach Punkt 6 b mangels besonderer Vorentscheidung eines Zinssteigerungs-
senates ausgeschieden , im übrigen aber dem Einsprüche keine Folge gegeben
wurde , weil der Senat zur Überzeugung gelangte , daß die Wohnung Nr . 9
seinerzeit von Rudolf M . dem Josef W . zur Gänze in Untermiete gegeben
worden sei, waS insbesondere ans einer als echt anerkannten Abschrift eines
Briefes erschlossen wurde , laut dessen Josef W . dem Rudolf M . bestätigte , von
ihm eine möblierte Wohnung gegen jederzeitigc monatliche Kündigung gemietet
zu haben.

In der Hiergerichts eingebrachten Beschwerde wird zwar zugegeben , dcß
Rudolf M . dem Joses W . einen Brief gegeben habe , in welchem von Unter¬
miete die Rede ist, dies aber damit erklärt , daß er geglaubt habe , daß eine
mit Benützung der Möbel vermietete Wohnung unvermietet sei, im übrigen
aber , wie schon im Einsprüche geltend gemacht , daß Rudolf M ., der niemals
in der Wohnung Nr . 9 gewohnt habe , bei deren Vermietung an Josef W.
nur als Administrator gehandelt habe . Der Anforderungsgrund würde , wie in
der Beschwerde weiter ausgeführt wird , aber auch dann , wenn es sich um eine
Untermiete handeln würde , nicht zutreffen , weil nur ein Teil der von der der-
storbenen Hauseigentstmerin benützten einheitlichen Wohnung an Josef W . ab¬
gegeben wurde.

Der Verwaltungsgerichtshof fand die Beschwerde begründet , weil die on-
gefochtene Entscheidung hinsichtlich des Begriffes der Untermiete auf einer
irrigen Rechtsanschauung beruht . Sie glaubt , eine Untermiete schon deshalb an-
nehmm zu können , weil Rudolf M . kraft einer Vollmacht , die er von der
verstorbenen Hauseigentümerin Rosa St . hatte , nach deren Ableben die von
ihr benützte große Wohnung in ihre ursprünglichen topographischen Bestand¬
teile zerlegt und die Wobnung Nr . 9 mit den darin befindlichen Möbeln oder

-doch einem wesentlichen Teile derselben gegen 500 X monatlich an W . unter-
. vermietet Haie und weil in kem in Rede stehenden eleganten Teile des 9 . Be-
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zirkes die monatliche Wohnungsmiete nicht die übliche für den Abschluß von
Hauptmieten mit dem Hauseigentümer sei. Die Entscheidung übersieht , daß die
Annahme einer Untermiete stets den Bestand eines Hauptmieiverhältniffes zur
Voraussetzung bat und daß deshalb die aus dem Grunde des ß 4 , Absatz I,
Punkt 6 a, erfolgte Anforderung der von Josef W . innegehabten Wohnung
nur dann hätte aufrecht erhalten werden können , wenn sestgestellt gewesen wäre,
daß Rudolf M . oder eine andere Person die fraglichen Wohnungsbestandteile
von den Erden der Ro !a St . gemietet und an Josef W > untervermietet hätte.
Daß Rudolf M . sich selbst bei Abschluß des Vertrages mit Josef W .. sei es
aus welchem Grunde immer , des Ausdruckes „Untermiete " bediente , reicht
nicht hin , die Annahme , daß eine Untermiete vorlag , zu begründen , weil es
nicht auf dessen subjektive Auffassung , sondern darauf ankam , ob ein Haupt¬
mieter vorhanden und insbesondere , ob Rudolf M . als solcher onzusehen war
und in dieser Eigenschaft und nicht als Administraior des Hauses den Mit¬
vertrag mit Josef W. abgeschloffen hat . Eine solche Feststellung lag dem M -et-
amte nicht vor , wie sich aus den Gründen der angefochtenen Entscheidung
ergibt , die keinen Zweifel darüber läßt , daß das Mietamt rechtsirngerweise
schon die oben angeführten Umstände als solche ansah , die den Joses W . nicht
als Mieter , sondern als Untermieter erscheinen laste ». Auf die Frage , ob für
den Fall der Annahme einer Untermiete auch der für die Anforderung weiter
erforderlich - Umstand , daß die Wohnung zur Gänze untervermietet war , vor-
liegen würde , brauchte bei diesem Sachftande nicht eingegangcn zu werden.

SO.
1. Dem Mietamte steht , wie jeder zur Entscheidung im

Jnstanzenzuge berusenen Verwaltungsbehörde nicht bloß das
Recht der Aufhebung , sondern auch der Abänderung der be¬
kämpften Entscheidung zu, wenn es von derselben Tatbestand¬
aufnahme au -geht , auf der die ursprüngliche Wohnungs¬
anforderung beruht.

2 . Eine Anforderung überzähliger Wohnräume erscheint auch
dann gerechtfertigt , winn die einzelnen Wohnräume einen ab¬
gesonderten Zugang vom , Stiegengange aus nicht besitzen und
einen solchen auch durch bauliche Aendernngen nicht erhalten
können . Die Erwägung der Erfahrungstatsache , daß in der
weitaus überwiegenden Zahl aller Wohnungen die einzelnen
Wohnräume einen gesonderten Zugang vom Stiegengange aus
nicht besitzen, führt zu der Einsicht , daß die Förderung der
Möglichkeit der Sonderung der Benützung sich nur auf die
einzelnen Wohnräume selbst bezieht , nicht aber auch auf die
Nebenränme , daß vielmehr , wo dies unvermeidlich ist, mit den
überzähligen , gesondert zu benützenden Wohnräumen auch die
Mitbenützung einzelner für deren Benützung unentbehrlicher
Nebenräume , angefordert werden muß.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 5. März 1921,
Z . 1370 , M .Adt/15 , 3738.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
Sophie E . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes IX der
Stadt Wien vom 9. September 1920 , Z . 34 , betreffend die An¬
forderung mehrerer Räume ihrer Wohnung die angefochtene Entscheidung
wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Di - Beschwerde wendet sich zunächst
dagegen , daß das Mietamt sich berechtigt gehalten hat , über den Einspruch
gegen die auf die ganz - Wohnung der Beschwerdeführerin gerichtete An¬
forderung dahin zu entscheiden , daß di- Anforderung zwar nicht der ganzen
Wohnung aufrechterhalten werde , wohl aber hinsichtlich dreier Wohnräume , die
zu der Wohnung gehören , in Kraft bleiben solle . Dies bedeute eine « mderung
des Gegenstandes der Anforderung , di - dem Mietamle nicht zustehe . Diese
Einwendung ist unzutreffend . Es steht , Wie anderen zur Entscheidung im
Rechtszug - berufenen V -rw - ltungsbehörom nicht bloß die Aufhebung , sondern
auch di - Abänderung der von ihnen bekämpften Entscheidungen zusteht , so auch
den Mietämtern zu , dann , wenn sie von derselben Tatbestandsannahme aus-
gehen , auf der die Wohnungsansorderung beruht — wie im vorliegenden Falle
der , daß die Wohnung überzählige Wohnräume enthält — gleichzeitig mit der
teilweifen Aufhebung der Anforderung auf den im Einsprüche gestellten An¬
trag , zum anderen Teile die Anforderung aufrecht zu erhalten , somit also auch
dm Gegenstand einer Anforderung von einer ganzen Wohnung auf einzelne
Wohnräume einzuschränkcn.

Dagegen erwies sich die Beschwerde als begründet , msof -rne sie die
ErgänzungSbedürftigkeit der der Entscheidung vorangegangenen Feststellungen
behauvlet . Denn wenn auch die eine Voraussetzung für die Jnanspruchnahme
von Wohnräumen aus der mehr als drei Wohnräume umfassenden Wohnung
der Beschwerdeführerin als überzählig vorlag , da die Zahl ihrer Wohnräume
die Anzahl — zwei — ihrer den Hausstand bildenden Bewohnerinnen um
mehr als einen überstieg , das ist, mehr als drei betrug , so war doch . nicht er-
wiesen , ob die als überzählig in Betracht kommenden Wohnräume schon in
ihrem derzeitigen Bestände abgesondert benützbar seien oder wenigstens durch
bauliche Umgestaltung zu einer derartigen Benützbarkeit gebracht werden
könnten , und welche Bauarbeiten dazu erforderlich fein würden . In dieser Be¬

ziehung fehlt unter anderem auch die Klarstellung der Frage , wo ein Abort
für die künftigen Bewohner der angrforderten Wohnräume vorhanden ist.

Als zutreffend erachtete dir Gerichtshof die Nechtsanschauung , mit der die
Entscheidung bekämpft wurde : solche Wohnräume dürften nicht als „ abgesondert
benützbar " im Sinne des Z 4 , Punkt 5 der Kundmachung der Landesregierung
vom 30 . Juni 1919 , L.-G .°Bl . Nr . 160 , angesehen werden , zu denen man
nur durch ein Vorzimmer gelangen kann , das einen wesentlichen Bestandteil
der Wohnung bildet , zu denen die als überzählig anzufordernden Wohnräume
gehören . Denn die Erwägung der Erfahrungstatsache , daß in der weitaus
überwiegenden Zahl aller Wohnungen die einzelnen Wohnräume einen ge¬
sonderten Zugang vom Stiegenganze aus nicht besitzen und einen solchen auch
durch bauliche Aenderungen nicht erhalten können , und die Annahme , daß bei
der in jedem Punkte der bezogenen Kundmachung getroffenen Anordnung eben
dieser regelmäßige Bestand vorausgesetzt worden ist, führt zu der Einsicht , daß
die Forderung der Möglichkeit der Sonderung der Benützung sich nur auf die
einzelnen Wohnräume selbst bezieht , nicht aber auch auß die Nebenränme , daß
vielmehr , wo dies unvermeidlich ist, mit den überzähligen , gesondert zu be¬
nützenden Wohnräumen auch die Mitbenützung einzelner , für deren Benützung
unentbehrlicher Wohnräume angefordcrt werden muß . Allerdings ist eine Ver¬
fügung oder Entscheidung auf Grund jenes Punktes 5 nicht vollständig , dir
nicht klarstellt , welche dieser Nebmräume die künftigen Bewohner der ange¬
forderten Wohnräume mitzubenützen berechtigt sein sollen . Auch in diesem
Punkte war also die angefochtene Entscheidung mit einem wesentlichen Mangel
behaftet.

1L.
Der Hauseigentümer , der gegcr eine Wohnungsanforderung

keinen Einspruch erhoben hat . ist nicht berechtigt , die über Ein¬
spruch des Wohnnngsinhabers ergangene Entscheidung des Miet-
amtes vor dem Vecwallungsgerichtshofe anzufechten , da er sich
am bisherigen Administrativversahren nicht beteiligt hatte.

Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 12 . April 1921,
Z . 2477 , M .Abt . 15 , 5780.

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde des Karl B . in
Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den 16 . Bezirk in
Wien vom 14 . Dezember 1920 , Z . 317/20 , betreffend eine Wohnungs¬
anforderung als unzulässig zurückgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Am 17 . September 1920 letzte der
Wohnungskommissär für den 16 . Bezirk der Siadt Wien den Schachen B.
und den Hauseigentümer Karl B . in Kenntnis , daß die von elfterem im
Hause F .- Straße 4 , Tür 1/9 , benützte Wohnung im Sinne der Kundmachung
vom 10 . Juni 1920 , L.-G .-Bl . Nr . 155 , beziehungsweise der Magistraisknnd-
machung vom 15 . Juli 1920 , Z . 46S6/S0 , als angefordert gilt und am
30 . September 1920 geräumt der Wohnungsamtsabteilung II zu übergeben
ist. Gegen diesen Bescheid bracht - Schachen B . den Einspruch ein, welcher mit
der nunmehr von Karl B . angefochtenen Entscheidung des Melamles für den
16 . Bezirk vom 14 . Dezember 1920 , Z . 317/20 , als unstatthaft zurückgewiesen
wurde , weil der angefochtene Bescheid sich nur als Maßregel zum Vollzüge
einer als rechtskräftig anzusehenden Verfügung darstellt und weil die An-
sordrrung durch die Kundmachung vom 15 . Juli 1920 , Z . 4666/20 , bereits
rechtskräftig erfolgt sti , welcher Anschauung sich auch der Brrwaltungsgernchts-
hof in seinem Erkenntnisse vom 9. November 1920 . Z . 4078 , angeschloffen habe.

Mit Bezug aus dieses Erkenntnis brachte Karl B . beim Wohnungs-
kommiffär für den 16 . Bezirk ein Ansuchen um Zuerkennung der aufschiebenden
Wirkung für seine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof und bei diesem
die vorliegende Beschwerde ei», in welcher begehrt wird , die angefochtene Ent¬
scheidung des Mietamtes als gesetzwidrig aufzuheben.

Der Verwaltungsgerichtshof sand die Beschwerde als unzulässig zurück¬
zuweisen , weil nach Lage der Administrativakten gegen den Bescheid vom
17 . September 1920 , welcher dem Beschwerdeführer als Hauseigentümer am
18 . September 1920 zugcstellt worden war , nur von Schachen B . und nicht
auch von Karl B . ein Einspruch eingebracht worden ist und der Beschwerde¬
führer somit sich am Administrativversahren nicht beteiligt hat und daher nicht
berechtigt erscheint , die über den Einspruch des Schachen B . ergangene Ent¬
scheidung des Mi -tamteS vor dem Verwaltungsgerichlshofe anzusechten.

LZ.

1. Die bloß zu dem Zwecke erfolgte Räumung einer Wohnung,
um dem Nachfolger in ihrer Benützung Platz zu machen, recht¬
fertigt die Anforderung wegen „Leerstehens " nicht.

2 . Es ist nicht nötig , daß eine Wohnung gekündigt wird,
damit der Hauseigentümer darüber weiter verfügen kann ; auch
eine gütliche , im Wege außergerichtlicher Vereinbarung erfolgte
Lösung des Bestandvcrhältnisses gibt ihm dieses Recht , wenn
die weitere Verfügung vor erfolgter Anforderung getroffen wurde.
(Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 29 . Dezember 1920,
Z . 5378/20 , M .Abt . 15 , S21/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über dieBeschwerde derMathildeH.
in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes Wien 7 (Senat für
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Wohnungsanforderungen ) durch das Wohnungs - und Siedlungsamt
in Wien vom 20 . September 1920 , Z .W .A . 627 / 920 , betreffend eine
Wohnungsanforderung die angefochtene Entscheidung als . gesetzlich nicht
begründet aufgehoben.

Entschcröungsgründe : Eine Aufnahmeschrift der Bezirks-
Vertretung der 6 . Gemeindcbezirkes , Z . 627/920 , besagt , daß am 2t . August 1920
Oberstleutnant HanS R . dort angab : . Ich stelle meine Wohnung 6 . P -Gaffe 1.
Mezzanin 5 , dem Wohnungsamte ohne vorherige Kündigung mit 30 . August 1920
zur Verfügung . " Laut der weiteren Aufnahmcschrift vom gleichen Tage ist der
genannte Anzeiger , Wohnungsinhaber und Frau Mathilde H ., Hausei,entümerin:
die Wohnung besteht aus zwei Zimmern , einem Kabinett , Vorzimmer , Küche,
Badezimmer , Di -nerzimmer und Klosett . Es heißt dort weiters : „ di- Wohnung
ist vollständig leerstehend ; Wohnung ist vom Wohnungsinhaber nicht gekündigt °
Gefertigt ist diese Aufnahmeschrift außer vom Kommissionsleiter vom Wohnunqs-
mhader und vom Hausbesorger . Unterm 30 . August 1920 wurde die Wohnung
unter Berufung auf § 4 , Absatz I . Punkt 1 »er Kundmachung der nieder-
österreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160,
angefordert , da festgestellt erscheine, daß sie leerstehend sei. Im Einsprüche
führte d,e Hause,gentümerin aus : Wenn auch die Wohnung dadurch , daß die
bisherige Mietpartei auszsg , leer wurde , so sei ein Anforderungsgrund doch
nicht gegeben . Sie , die Hauseigentümerin , habe nämlich selbst keine Wohnung
und , als sie vor einigen Monaten krank im Sanatorium lag , habe sie ihren
Vertreter , Herrn Dr . Heinrich Z ., beauftragt , wegen ihres Eigenbedarfes dem
Herrn R . die Wohnung zu kündigen . Bevor dies noch geschehen sei, habe R.
dem Vertreter witgeteilt , daß er am 1. S -Ptember 1920 ausziehen werde , so
daß von -mer Kündigung abgesehen werden konnte . Vor einigen Tagen nun
sei R . zum genannten Vertreter gekommen und habe ihm eröffnet , daß er ihm
die Wohnung nur dann übergeben könne , wenn ihm der Betrag von 13 .000 L
ausbezahlt werde , während rr anderenfalls die Wohnung dem Wohnungsamte
zur Verfügung stellen müsse . Daraufhin habe sich der Vetreter sofort an das
Wohnungsamt gewendet , diesen Sachverhalt dargestellt und ersucht , die Wohnung,
wenn sie dem Wohnungsamt - wirklich zur Verfügung gestellt werde , der Haus¬
eigentümerin zu übergeben , die keine Wohnung besitze. Die Hauscigentümerin
habe sofort , nachdem sie vom Freiwerden der Wohnung erfuhr , über sie dadurch
verfügt , daß sie die Wohnung für sich in Anspruch nahm . Hätte sie die
Wohnung an eine andere wohnungsbedürftige Partei vermietet , so hätte das
Wohnungsamt nicht einschreiten können ; das Gleiche müsse rechtens sein, wenn
die Hauseigentümcrin die Wohnung sür sich selbst in Anspruch nehme . Sie
benötige die Wohnung umso dringender , als ihre Möbel gegen Entrichtung
eines monatlichen Aufbewahrungszinscs von 400 L eingelagert seien und si-
überdieS ein vier Jahre altes Enkelkind bei sich habe , mit dem sie von einem
möblierten Zimmer in das andere ziehen müsse . Sie erhebe daher den Einspruch
hauptsächlich au « dem Grunde , weil sie über die Wohnung schon verfügt habe,
bevor noch zur Kenntnis des Wohnungsamtes gekommen sei, daß sie leerstehe.
Augenblicklich habe sic ein möblierte - Zimmer nur für acht Tage bei Klara E.
erhalten können und sie bitte daher um beschleunigte Behandlung des Falles.
Das Mietamt gab mit der angefochtenen Entscheidung dem Einsprüche keine
Folge , weil die Wohnung unbestrittenermaßen zur Zeit der Anforderung leer¬
stehend gewesen sei und somit der Anforderungstitel des § 4 , Absatz 1, Punkt 1
der zitierten Kundmachung tatsächlich zutreffe . Die vom Parteienvertreter erhobene
Einwendung , daß die Anforderung aus dem Grunde ungesetzlich gewesen sei,
weil die Hausbesitzerin bereits vor der Anforderung die Wohnung für sich in
Anspruch genommen hatte , erachte der Senat nicht für zutreffend , weil , abgesehen
davon , daß dre Wohnung vom bisherigen Mieter nicht aufgekündigt war und
der Hauseigentümerin daher ein Berfügungsrecht über die Wohnung überhaupt
sticht zustand , gemäß § 5, Absatz 1 der Kundmachung durch die Anforderung
der Hauseigentümerin jede Verfügung über die angeforderten Räume ent¬
zogen werde.

lieber die Beschwerde der Mathilde H . hat der VerwaltungsgerichtShos
^nächst und grundsätzlich an der schon wiederholt , so zum Beispiele in dem
Erkenntnisse vom 8. Jänner 1920 , Z . 2, ausgesprochenen und dort des Näheren
begründeten Rechtsanschauung festgehalten , wonach die bloß zu dem Zwecke
erfolgte Räumung einer Wohnung , um dem Nachfolger in ihrer Benützung
Platz zu machen , an sich diese Wohnung noch nicht als eine „ leerstehende " im
Sinne der schon bezogenen Norm erscheinen läßt . Ob nun dieser Nachfolger
rn der Wohnungsbenützung eine neue Mietpartei oder der Hauseigentümer
selbst ist, ist in rechtlicher wie in tatsächlicher Beziehung selbstredend völlig gleich-
giltig . Hier nun war von der Hauseigentümerin ausdrücklich behauptet worden,
daß sie die nun angesorderte Wohnung schon vor der Anforderung , ja sogar
schon bevor sie geräumt wurde , für sich in Anspruch genommen habe . Nach
dieser Darstellung wollte sie selbst die Wohnung , sobald sie geräumt wäre,
beziehen . Umstände oder Anhaltspunkte , die diese Darstellung des Falles als
unzutreffend erscheinen ließen , wurden nicht sestgestellt, ja der Partei auch nicht
einmal vorgehalten . In der angefochtenen Entscheidung freilich wird gesagt,
daß die Einwendung der Partei deshalb für unzutreffend erachtet werde , weil
die Wohnung vom bisherigen Mieter nicht anfgekündigt gewesen sei. Die
Emspruchswerberin hatte aber auch gar nicht behauptet , daß ein - Kündigung
formell , sei es ihrerseits , sei es von Seite des Mieters erfolgt wäre ; sie hat
im Gegenteile behauptet , daß eine Kündigung unt «rbliebm sei, weil — anders
kann der Einspruch nicht verstanden werden — der Mieter seine Absicht , die
Wohnung mit 1 . September 1920 zu räumen , dem Vertreter der Hauscigen-
tümerin mitgeteilt Hab-, worauf dieser von der beabsichtigten Kündigung der
Wohnung als überflüssig abgelaffen habe und sonach das Bestandverhältnis
mrt 1. September 1920 im Wege gütlicher , außergerichtlicher Vereinbarung
gelöst worden sei. Die Tatsache , daß Hans R . die Wohnung nicht anfgekündigt
hatte , steht also der Behauptung der Partei , daß sie schon vor der Räumung

der Wohnung und daher auch vor ihrer Anforderung über sie durch die In¬
anspruchnahme für eigene Wohnzwecke verfügt habe , durchaus nicht entgegen.

Nach der unwiderlegten Darstellung der Partei hat sich eine Leer - der
Wohnung hier nur dadurch ergeben , daß der frühere Mieter sie bereit « geräumt
hatte , sie aber von seinem Nachfolger in der Benützung noch nicht bezogen
war , und dies läßt nach dem obbezogenen Erkenntnisse des Verwaltungs-
gerichtshofes die Anforderung der Wohnung aus dem Titel der Leerstehung
nicht gerechtfertigt erscheinen.

Mitzinssteigerungen.
L».

Die Beschwerdelegitimation der Partei ist dann nicht gegeben,
wenn die in Beschwerde gezogenen Umstände bei dieser Partei
selbst nicht vorliegen.

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 20 . Jänner
1921 , Z . 270 . M .Abt . 15 , 1999.

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde des Anton K.
in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den 4 . Bezirk
in Wien vom 13 . Juli 1920 , Z . 244 , betreffend eine Mietzins¬
erhöhung als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Heber Antrag des Eigentümers des
Hauses in Wien 4 . A.-Gasse 40 , auf Zulässigkeitserklärung der Mietzins-
steigerung für die Wohnungen Nr . 13 , IS und 18 um 40 Prozent vom 1. August
1920 ab fand beim Mietamte sür den 4 . Bezirk Wiens am 13 . Juli 1920 eine
mündliche Verhandlung fiat !, bei der auf Grund der vorgelegten Zusammen¬
stellung über die Erhaltung «- und Berwaltungskosten des Hauses aus den
Jahres 1913/14 und 1919/20 erkannt wurde , daß die beantragte Steigerung
der Mietzinse gemäß ZZ 2 und 10 der Mi -terschutzv-rordnung zulässig lei , da
der Vermieter durch die vorgelegle , vom Senate auf Grund der beigelegten
Belege richtig befundenen schriftlichen Aufstellung nachgewiesen hat , daß di-
Jnstaudhaltungskosten des Hauses seit dem Jahre 1914 eine Steigerung von
49 4 Prozent erfahren haben , und die den Pateien auferlegte Zinserhöhung
um 40 Prozent gerechtfertigt erscheint . Di - Beschwerde des Mieters der
Wohnung Nr . 13 gibt , ohne zu behaupten , daß er selbst seit dem Jahre 1914
gesteigert worden wäre , zu , daß die vorgelegten Rechnungen von den geladenen
drei unter den 18 Wohnparteien des Hauses geprüft und für richtig erkannt
wurden . Es wurden jedoch zur Vergleichung die Kosten der Jahr - 1914 und
1920 herangezogen , was nur dann gerechtfertigt sein Würde , wenn der Brutto-
zins des Jahres 1914 inzwischen keine Veränderung erfahren hätte , während
anderenfalls der Unterschied gegenüber jenem Jahre , in welchem eine Zins-
erhöhung stattgefunden hat , zum Maßstab der Steigerung zu machen gewesen
wäre , da die Kosten der Hauserhaltung nur allmählich gestiegen sind und durch
di- Zinssteigerunz nur ein gleicher Zinsertrag erzielt werden soll, welcher sich
nach Abzug der höheren Verwaltungskosten ergeben hätte.

Hierüber erwog der BerwaltungSgerichtshof nachstehendes:
Nach § 2 der Mieterschutzverordnung darf eine Erhöhung des Mietzinses

samt N -bengebühren , den der letzte Mieter zu zahlen hatte , nur in dem Maße
vereinbart werden , als dies durch die nach Kriegsbeginn eingetretene Erhöhung
der regelmäßigen jährlichen Auslagen für die Erhaltung und Verwaltung des
Hauses begründet ist. Unter dieser Erhöhung ist aber auch dem gewöhnlichen
Sprachgebrauch - das Ergebnis des Vergleiches jener Auslagen vor dem
Kriege mit solchen im Zeitpunkte , für welchen die Erhöhung des Mietzinses
geplant wird , zu verstehen . Wenn die Beschwerde demgegenüber auch eine
eventuelle Steigerung des Mietzinses seit Beginn des Krieges für die Er¬
mittlung des Prozentes jener Erhöhung in Betracht gezogen wissen will,
befindet sie sich aus nachstehenden Erwägungen im Jrrtume.

Daß der Mietzins des Beschwerdeführers selbst seit Beginn des Krieges
gesteigert worden wäre , vermag er nicht zu behaupten . Wenn aber etwa andere
Mieter gesteigert worden sind , so kann dadurch , daß der Prozentsatz der
Steigerung bei ihnen nicht auf den Mietzins des Jahres 1914 , sondern auf
den seither erhöhten Mietzins angcwendet worden ist, allenfalls eine Rechts¬
verletzung dieser Parteien eingetreten sein , n .cht aber eine Verletzung der Rechte
des Beschwerdeführers . Die in der Beschwerde vorgeschlagene Berechnungsart
sür die Ueberwälzung der Auslagen auf die Mieter ' findet im Gesetze keinerlei
Stütze.

Es war daher die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.

L4.
1. Die Bezeichnung „ regelmäßige jährliche Auslagen " hat

die Bedeutung , daß bei regelmäßigen Auslagen für Arbeiten,
die ihrer Natur nach nicht in jedem Jahre ausgeführt werden
müssen oder können , das Mietamt nach seinem fachmännischen
Exmessen die Jahresaüslage durch Feststellung entsprechender
Perioden zu berechnen hat.

2 . Zu den sür die Instandhaltung eines Hauses als not¬
wendig und regelmäßig wiederkehrenden Arbeiten , die die Erhaltung
der Bewohnbarkeit durch den Mieter bezwecken , gehört auch der
Schutz der Mauern eines Hauses gegen die regelmäßig wieder¬
kehrenden ungünstigen Beeinflussungen durch die Witterung.
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Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 24 . Februar 1921,
Z . 1143 , M .Abt . 15 , 3306.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Hans B . und der Friederike B . in Wien gegen die Entscheidung
des Mietamtes XII der Stadt Wien vom 20 . September 1920,
Z . 4827 , betreffend die Zulässigkeit einer Mietzinserhöhung die
angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe : Dm Parteien des Hauses 12 . R .- G ° sse 57
wurde seitens der Hauseigentümer ab l . August 1920 eine lOvprozentige
Erhöhung ihres bisherigen Mietzinses in Aussicht gestellt . Laut einer in den
Akten erliegenden , augenscheinlich bei dem Mi -tamte tatsächlich eingelangtm,
aber mit keinem Präsentdatum versehenen Eingabe stellten di - beschwerde-
führenden Hauseigentümer ihrerseits den Antrag auf Entscheidung über die
Zulässigkeit emer lOOprozentigen Mietzinssteigerung.

In dieser Eingabe , der auch eine Liste der Parteien des Hauses unter
Angabe der von ihnen bewohnten Wohnungsbestandteile und des ursprüng-
Uchen sowie des erhöhten Mietzinses beilag , und in der die Beibringung der
Rechnungsbelege zur Verhandlung in Aussicht gestellt wurde , begründeten die
Besö^ erdeführer die Mielzinserhöhung mit umfassenden Reparaturen und mit
der Steigerung der Erhaltungs - und Verwaltungskosten des Hauses . Mit der
angefochtenen Entscheidung bat das Mietamt ausgesprochen , daß gemäß der
SS ^ 18 der Mieterschutzverordnung eine Erhöhung des Mietzinses nur

Prozent von den bei Kriegsausbruch vereinbart gewesenen Zinsen
zulässig sei. In der Begründung wurde gesagt , daß die seit Kriegsausbruch
eingetretenc Erhöhung der regelmäßigen jährlichen Auslagen für die Ber-
waltung und Erhaltung des Hauses nur mit rund 4235 L nachqewiesen
werden konnte , welcher Betrag zuzüglich 60 Prozent für Steuerüberwälzung
Mi Verhältnisse zum Bruttozinse von rund 16 .000 L nur eine 42prozentiqe
Steigerung der bei Kriegsausbruch vereinbart gewesenen Mietzinse rechtfertige.
Dieser Begründung wurde beigefügt : „ Bei der Berechnung nach Z 2 konnten
Auslagen , welch- von der Mehrheit des Senates nicht als regelmäßige jähr-
liche erkannt wurden so ein Betrag von 37 .140 L für Fassadierung und
Gerüstung oder 5000 L für die bn der Gerüstung gebrochenen Fensterscheiben
nicht berücksichtigt werden . ' ^

In der Beschwerde wird im wesentlichen ausgeführt . daß es nicht
angehe , Auslagen , wie zum Beispiele die Kosten der Fassadierung einfach des-
b° lb unberi cksicht,gt zu lasse» , weil diese Auslagen nicht effektiv regelmäßig
,ähr ich auflaufen , sondern ihrer Natur nach , obgleich zur Erhaltung des
Hauses im gebrauchsfähigen Zustand - unbedingt notwendig , in größeren
Zwischenräumen gemacht werden müssen und daber eine Aufteilung dieser
Auslagen in entsprechenden Perioden platzgreifen müsse.

Der Gerichtshof ist bei seiner Entscheidung von folgenden Erwägungen
ausg -gang -n : Die angefochtene Entscheidung beschränkt » sich hinsichtlich der
Begründung der Nichtderücksichtigung der Kosten von 37 . 140 L für Fassa-
dierung und Gerüstung «, sowie von 5000 L für Wiederherstellung dir bei
diesen Arbeiten zerbrochenen Fensterscheiben auf di - Bemerkung , daß diese
Auslagen . von der Mehrheit des Senates nicht als regelmäßige jährliche
erkannt wurden . Au » dem Umstande , daß in dieser Begründung der zifsern-
mäßige Betrag von 37 .140 L , beziehungsweise von 5000 L angeführt wird

den im Akte enthaltenen Bleistiftnotizen muß gefolgert werden , daß
bei der Verhandlung sowohl die Rechnung der Firma Ottokar S . und Leopold
P -- . <>Lto 1b . August 1920 , die einen Gesamtkostenbctrag von 37 . 140 ll
ausweist , als auch ein rechnungsmäßiger Beleg über die Ausgaben von 5000 L
für die Wiederherstellung der bei der Fassadierung und Gerüstung - er-
brachen -n Fensterscheiben Vorgelegen war . Die ersterwähnte Rechnung erstreckt

^ keineswegs auf die Fassadierung und Gerüstung allein , sondern
enthält zum Besspiel die Posten Trockenlegung der Einfahrt , Weißigung und
Adelung der Einfahrt , Hofgrenzmauer , Hosfassade renovieren , Abtragung

und Aehnliches , Arbeiten , die gewiß nicht unter dem
^ und G -rüstuug allein zusammengefaßt werden können,

die aber ihrer Natur nach als zur gebrauchsfähigen Erhaltung des Laufes
unbedingt erforderliche Arbeiten - nzus -h-n sind . Es ist aber überdies auch nicht
zulässig die Arbeiten für die Fassadierung und die dazugehörige Gerüstung
° samt den naturgemäß hi -mit verbundenen N -benauslagen , wie
die Wlederh -rßellung der bei diesen Arbeiten zerbrochenen Fensterscheiben , von
vornherein und ohne weitere besondere Motivierung von denjenigen Auslagen
auszuschließen , die nach Z 2 , Punkt 1 der Mieterschutzverordnung für die Er-

^ Mietzinses samt Nebengebühren in Betracht kommen . Nach eben
dieser gesetzlichen Bestimmung ist die wesentliche Voraussetzung für die Heran-
ziehung solcher Auslagen zur Begründung einer Mietzinserhöhung di^ daß

^ " Erseits um Auslagen handelt , die für die Erhaltung des Hause»
verkant regelmäßig wiederkehren . Diese kann nur dahin

-A ^ die in der zitierten Ges -tz-sst -ll - enthalten - Bezeichnung
jährlich den Smn hat , daß bei regelmäßigen  Auslagen für Arbeiten,
die ihrer Natur nach nicht ,n i -dem Jahre ausgeführt werden müssen oder
können - wie zum Beispiel Ausmalung der Wände , Reparatur der Stiegen-
stufen , Erneuerung dis Anstriches und Aehnliches — die entscheidende Behörde

fachmännischen Ermessen die Jahresäuslage durch Feststellung ent-
sprechender Perioden zu berechnen hat . Für die Instandhaltung eines Hauses
sind nun alle Arbeiten als notwendig und regelmäßig wiederkebr -nd ru be-
trachlen , die d>e Erhaltung der Bewohnbarkeit durch den Mieter bezwecken.
Dazu gehört auch der Schutz der Mauern eines Hauses gegen die regelmäßig
kann es ^ein m B -°influffung-n durch di- Witterung ee. Hi"rnach
rann es kemem Zweifel unterliegen , daß auch die Jnstandbaltuna der Fassade
eines Hauses , soweit sie dem angeführten Zwecke dient , an und für sich zu

s 2 , al . 1 der Mieterschutzverordnung angeführten regelmäßigen
lährlichen Auslagen für die Erhaltung des Hauses gehört . Es bleibt hiebei —
wie schon erwähnt — dem fachmännischen Ermessen der Behörde überlassen
sowohl die Notwendigkeit der bezüglichen Arbeiten im Hinblick - auf ihren
vorerwähnten Zweck einer Prüfung zu unterziehen und ebenso nach fach¬
männischen Grundsätzen die Anzahl der Jahr - zu bestimmen , auf die diese
Kosten zu verteilen sind . Es geht aber nicht an und widerspricht dem Gesetze,
derartige Auslagen von vornherein als für di - Erhöhung der Mietzinse nicht
m Betracht kommend auszuschalten.
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Der Berechnung für eine weitere Mietzinssteigeruna sind
nur jene Mehrauslagen für die Erhaltung und Verwaltung des
Hauses zugrunde zu legen , die seither als eingetreten aus-
gewiesen werden und es ist von jenem Mietzinse auszuaehen.
der auf Grund der letzten Mietamtsentscheidung als zulässigerkannt wurde . »

Verwaltungsgerichtshofes vom 22 . Jänner
1921 , Z . 369 , M .Abt . 15 , 1725.

Der VerwaltungZgerichtshof hat über die Beschwerde von vier
Mietpartelen gegen die Entscheidung des Melanites für den 18 Bezirk
der Stadt Wien vom 9 . Juni 1920 , Z . 255 W . S ., betreffend
eme Mretzinserhöhung die angefochtene Entscheidung als gesetzlich
nicht begründet aufgehoben.

. . . Euks ch ei d un gsg rü nde:  Das Mi -tamt in Wien , 18 . Bezirk
hatte mit der Entscheidung vom 22 . Dezember 1919 -in - Erhöhung der Miet -'
U ' E u '" 30 Prozent gegenüber dem zur Zeit des Inkrafttretens der Mieter-
schutzb-stlminungen m Geltung gestandenen Mietzinse ab November 1919 in
d» Erwägung b-will gt , daß der Vermieter einer Erhöhung der regelmäßigen
bade ' 1" ^ ' ° Haltung des Hauses um 2864 L nachgewieffn
^sE '̂ .^ ^ . l-ch ' iach Hinzurechnung eines 61 prozentigen Steuerzuschlages
auf Grund des sich hienach ergebenden Gesamtbetrages von 46101 < gegenüber
demBri se per 9600 L eine zulässige Steigerung von 30 Prozent
ergebe Da der Hauseigentümer für den August 1920 eine weitere Steigerung
und zwar bis zum Betrage von 70 Prozent der bis zum Beginn - der Wirk¬
samkeit der Mleterschutzbestimmungen entrichteten Mietzinse angekündiqt hatte

die Entscheidung des MietamteS an . Dieses erklärte nach
Verhandlung mit der Entscheidung vom 19 . Juni 1920 ein-

^OEßl -ch der mit der früheren Entscheidung als zulässig erklärten Erhöhung
um 30 Prozent eine Steigerung um 64 Prozent der zu Beginn

A^ uü "l 920  Geltung gestandenen Mi -tzins-
1020  als zulässig, indem es einen weiteren Mehraufwand für die

^«2 1̂ 67̂ H°uses— einschließlich deS 61 prozentigen Steuerzuschlages von
von 6,12  Grund des Gesamtaufwandes
9500  kö02ll 67 ü, gegenüber dem Bruttozins - von
"ooo 5, . « i, zulässiges Steigerungsprozent von 64 errechnet -.

T ' -s- Entscheidung wird von den Mietern in der Beschwerde mit der
nmm ^ die von dem Mietamte vorgenommene Berech¬
nung der Höhe der zulässigen Zinssteigerung als unrichtig erweise , weil es
von seiner rechtskräftigen Entscheidung vom 22 . Dezember 1919 hätte aus-

daher nur auf Grund der seither eingetretenen Erhöhung der
Auslagen für die Erhaltung und Verwaltung des Hauses um 1502 L die

Steigerung hätte berechnen sollen . Außerdem habe daS Mietamt bei
den geltend gemachten HauSauslagen bereits die erhöhten Tarif - zugrunde

Jahres °beurtÄen ^ lasse H ^ e dieser Auslagen erst mit Ablauf des

- Der Verwaltungsgerichtshof gelangte aus nachstehenden Erwägungen zur
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung : »»» »»-» zur

der Fällung der angefochtenen Entscheidung war die frühere
° ° >» D -z-mber 1919 bereits in Rechtskraft

erwachsen Bei der Prüfung der nunmehr zu entscheidenden Frage ob eine
mdnuna ^ mO Nî e ^ ^ ^ >cn Mietzinse (Z 2 der Miettrschutzver-
ss °n" ng ) Mit der Wirkung für einen neuen Mletzinstermin (8 10 der Mieter-
Mtzverordnung ) zulässig erscheine , hatte demnach das Mi -tamt von den
Mietzinsen auszugehen , die auf Grund der erwähnten rechtskräftigen Ent-
scheidung als zulässig erkannt worden waren und konnte der Berechnung der
zulässigen weiteren Zinssteigerung nur jene Mehrauslagen für die Erhavung
und Verwaltung des Hauses zugrundelegen , die der Hauseigentümer als
seither emgetreten ausgewlesen hatte . Gegenüber der von dem Vertreter der

E -bürde bei der Verhandlung geltend gemachten Ncchtsauschauung,
dermieter freistehe , seinen Antrag auf neuerliche Erhöhung des

^ zu stützen, die bereits bei der Fällung einer
früheren Entscheidung des Mietamtes emgetreten waren , jedoch von dem Ver-
mleter aus welchem Grunde immer nicht zur Geltung gebracht wurde ist auf
v rÄn "' wo»«» ? ^b°bs->tz-r desß 10  der Meterschutzverordnung zu

" ^ -. A ^ llg- auf Aenderun , einer Entscheidung , di- nicht auf
neue Tatsachen gestützt M , ohne Verhandlung zurückgewiesen werden können^

ledoch das Mietamt sowohl hinsichtlich des Miet -nnies als auN,
hinsichtlich der M -hrauslag -n für die Erhaltung und Verwaltung ' des Hauses
unter Außerachtlassung der früheren rechtskräftigen Entscheidung auf die Heit
des Beginnes der Wirksamkeit der Mieterschutzbestiinmungen zurückgegMen
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hat , hat es sich mit Sen Bestimmungen der Mietersckutzkerordnung in Wider¬
spruch gesetzt.

Allerdings ist gegenüber der Einwendung der Beschwerde , daß sich der
tatsächliche Umfang der Hausauslagm auf Grund der erhöhten Tarif - (für
di - Kanaliäumunq , Kaminfegung , Beleuchtung usw .) erst nach Ablauf des
Kalenderjahres beurteilen laste , noch darauf hinzuweisen , daß die Anwendung
der neuen Tarife auch im Laufe des Jahres ein zutreffendes Bild der
Erhöhung der bezüglichen Auslagen unter der hier zutreffenden Voraussetzung
gewährt , daß die betreffenden Leistungen in dem bisherigen Umfange in
Anspruch genommen und der Berechnung zugrundegelegt werden (zu ver¬
gleichen das hiergerichtliche Erkenntnis vom 27 . Juni 1918 , Z . 7169 . abFr-
druckt in Heft Vll ex 1918 des Amtsblattes der Stadt Wien ) . Da die
Beschwerdeführer nicht bestreiten , daß zur Zeit der Fällung der angefochtenen
Entscheidung bereits die erhöhten Tarife für die bezüglichen Auslagen in
Geltung standen und auch gegen das der Berechnung der Mehrauslagen
zugrundrgelegte Ausmaß der neuen Tarife keine Einwendung erhoben haben,
so war die belangte Behörde nicht gehindert , die auf dieser Grundlage » rech¬
neten Erhöhungen der Hausauslagen ihrer Entscheidung zugrunde zu legen.

IG.

Ungleichung der Mietzinse gemäß Z 4 , Absatz 3 Mieter-
schutzverordnung.

Verwaltungsgerichtshoserkenntnis vom 15 . Februar 1921,
Z . 974 , M .Abt . 15 . 2894.

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde des I . B . wider
die Entscheidung des Mietamtes für den 8 . Bezirk vom 15 . Juli 1920
als unbegründet abgewiescn.

Entscheidungsgründe:  Der Eigentümer des Hauses Wien , 8.
F .-Gaffc 54 , stellte beim Mietamte Wien VIII den Antrag , daß der Mietzins
der vom Beschwerdeführer gemieteten Wohnung Tür 9 den übrigen gleich¬
artigen Wohnungen im Hause ang ?gl:chen, daher von 450 X aus 5l7 L
vierteljährig erhöht werden dürfe . Hierüber gab das genannte Mietamt nach
Durchführung der Verhandlung und Vornahme cmes Lokalaugenschcines mit
der Entscheidung vom 15 . Juli 1920 dem gestellten Antrag - mit der
Begründung Folge , daß es sich im gegebenen Falle nicht um eine Steigerung
im Sinne des 8 2 der Mieterschntzverordnung , sondern um die Ausübung des
dem Vermieter gemäß Z 4 , Absatz 3 , der Mieterschntzverordnung zustehenden
Rechtes handle , wobei nur gleichartige Wohnungen im Hause zum Vergleiche
herangezogen werden können ; da für die aus den gleichen Räumlichkeiten
bestehende Wohnung Nr . 21 im 8. Stockwerke , die zwar eine bessere Belichtung
dafür aber schlechtere Zugänglichkeit aufweise , bereits seit August 1914 ein
Vierteljahreszins von 5t7 X entrichtet werde und der geringere Mietzins sür
die Wohnung Nr . 6 im Halbstocke darin seine Erklärung finde , daß st- zwar
einen kleinen Dicncrraum mehr »ufweise , dafür aber kein Badezimmer ent¬
halte und im Hinterhause gelegen sei, so stelle sich di - beantragte Ängleichung
des Mietzinses als begründet dar.

Diese Entscheidung wird in der Beschwerde zunächst als gesetzwidrig
bekämpft , weil eine Erhöhung des Mielzinses aus dem Grunde , daß sür eine
andere gleichartige Wohnung ein höherer Mietzins entrichtet werde , im Gesetze
keine Stütze finde . Außerdem bezeichnet - der Beschwerdeführer das Verfahren
als mangelhaft , weil seinem Anträge auf Ablehnung des Vorsitzenden wegen
Befangenheit , wegen Erhebung der im 8 . Bezirke üblichen Mietzinse , wegen
Besichtigung bestimmter anderer Wohnungen im Hause und wegen Gewährung
der Altenemsicht keine Folge gegeben wurde.

Der Vcrwaltungsgerichtshof hat hierüber nachstehendes erwogen:
Der Antrag des Vermieters und die angefochtene Entscheidung gründen

sich auf die Bestimmung des ß 4 , Absatz 3 der Mieterschntzverordnung.
Himach darf , wenn einer Mietpartei ein im Vergleiche zu den anderen Miet¬
zinsen im Hause erheblich ermäßigter Mietzins zugestanden wurde , di- Erhöhung
auf einen jenen Mietzinsen entsprechenden Betrag vereinbart werden . Diese
Brstimmung übersieht der Beschwerdeführer , wenn er aussührt , daß der Antrag
des Vermieters weder im Z 2 noch Z 4 der Mieterschutzverordnung begründet
und der Fall der Angleichung des Mietzinses einer Wohnung an den Miet¬
zins anderer gleichartiger Wohnungen im Hause im Gesetze nicht vorgesehen
sei. Die Einwendung einer unrichtigen Gesetzesanwendung ist daher voll¬
kommen unbegründet.

Was die gegen das Verfahren gerichteten Einwendungen anbelangt , so
macht der Beschwerdeführer mit liniert geltend , daß sein Antrag , daß
der von ihm befangen angesehene Vorsitzende die Verhandlung nicht leiten
solle , unerledigt geblieben sei, da nach der ausdrücklichen Feststellung der Ver-
handlungsschrist hierüber eine , und zwar ablehnende Entscheidung des Miet¬
senates noch im Zuge des Verfahrens gefällt wurde . Die Wertung aber der
geltend gemachten Befangenheitsgründc war dem freien Ermessen des Miet¬
autos anheimgegeben und entzog sich daher gemäß Z 3 , lit . s des Ber-
wsltungsgcrichlshofgesetzes der " Ueberprüfung durch den Berwaltungs-
gerichrshof.

Wie sich ferner aus der vorbezeichneten Bestimmung des 8 4 , Absatz 3
der Mieterschntzverordnung und auch aus der Natur der Sache ergibt , sind
zum Vergleiche nur die Wohnungen im Hause heranzuziehen , weshalb kein
Verfahrensmangel darin erkannt werden konnte , daß das Mietamt die vom
Beschwerdeführer beantragte Erhebung der im ganzen Bezirke üblichen Miet¬
zinse adgelehnt hat.

Aber auch in der Unterlassung der Besichtigung der vom Beschwerde¬
führer bezeichnten zwei Wohnungen liegt kein seine Rechte beeinträchtigender

Verfahrensmangel ; denn der Mietsen »! hat einerseits die ganz gleichartige
Wohnung Nr . 21 und außerdem noch die Wohnung Nr . 6 besichtigt , welche
letztere noch einen geringeren Mietzins ausweist als die vom Beschwerdeführer
eben wegen ihres niedrigeren Mietzinses bezeichnelen Wohnungen , im übrigen
aber wegen ihrer geringen Verschiedenheit minder geeignet erscheint . Hatte
aber das Mirtamt auf Grund der Besichtigung dieser Wohnungen eine aus¬
reichende Bergleichsgrundtage gewonnen , so konnte es . ohne gegen die Grund¬
sätze eines ordnungsmäßigen Verfahrens zu verstoßen , die weitcrgehenden
Anträge des Beschwerdeführers ablehncn.

Endlich erwies sich auch die auf di - Verweigerung der Aklcneinstcht
gestützt - Einwendung als unbegründet , weil der Beschwerdeführer durch die
Ablehnung des bezüglichen Antrages in der Wahrung feiner Rechte nicht
beeinträchtigt wurde , indem diese Akten außer seinen eigenen Eingaben nur
noch den bei der mündlichen Verhandlung in seiner Gegenwart wiederholten
Antrag des Vermieters und die Berbandiungsschnft enthielten , in der lediglich
die von beiden Streitteilen bei der Verhandlung gestellten Anträge nieder-
gelegt waren.

L7.

Es entspricht nicht dem Gesetze, wenn das Mietamt anstatt
die Anträge auf das ihm als zulässig erschienene gesetzliche Maß
zurückzuführen und einem zutage getretenen Verfahrensmangel
durch Vertagung zu beheben, mit der gänzlichen Abweisung des
Antrages vorgeht.

Verwaltnugsgerichtshoferlenntnis vom 19 . April 1921,
Z . 2732 , M .Abt . 15 , 5767.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Dr Johann Fr . W . in St . Pölten wider die Entscheidung des Miet¬
amtes III der Stadt Wien vom 22 . September N180 . Z . 22 ,̂
betreffend eine Mietzinserhöhung die angefochtene Entscheidung als
gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Der Eigentümer deS Hauses Wien , 3.
B .-Gasse Nr . 26 , suchte im März 1920 beim Melanite Wien III um die
Bewilligungen von Zinssteigerungen an . Der Antrag , dem eine Berechnung
der Mietzinsdurchschnitte zugrunde gelegt war , ging dabin , daß auf Grund
der ausgcwiesenrn Mehrauslagen die Steigerung der Mietzinse bestimmter , bei
d -r Zinsbemrssung bisher begünstigter Wohnungen bewilligt und die ganzjährige
Zinssteigerung auf die restlichen Zinstermine zu gleichen Teilen aufgeteilt
werde , wobei es aber dem Mietamte anheimgestcllt wurde , bei der Bestimmung
der zulässigen Zinssteigrrung auch von einer anderen Berechnungsgrundtage
auszugeben . Das genannte Mielamt erkannte mit der erwähnten Entscheidung
die b-antragte Austeilung der Mehrausiagen auf die Parteien einzelner und
nicht aller Wohnungen , und zwar auf drei Zinsquartale anstatt auf ein ganzes
Jahr , gemäß Z8 2 und 10 der Mieterschutzverordnung als unzulässig . In der
Begründung wird ansgeführt : Die Steigerung der Mietzinse in der angegebenen
Weise erscheine nach den vor dem Senate gemachten Parteiangaben und ĝemäß
88 2 und 10 der Mieterschntzverordnung unzulässig , da zunächst die Steige-
rung nur auf bestimmte und nicht alle Wohnpartcien des Hauses gleichmäßig
überwälzt werden solle , sodann das Ausmaß der Steigerung selbst zu unbe¬
stimmt gehalten sei, indem die Berechnung sich auf Mietzinsdurchschnitte stütze,
deren Berechtigung weder aus der Eingabe klar hcrvorgehe noch vom Antrag¬
steller bei der Verhandlung nachzewiesen worden sei und schließlich eine für
ein Jahr berechnete Zinsstcigeruug nicht bloß auf drei Zinsquartale aufgeteilt
werden könne , wie eS in dem Anträge verlangt werde , da hiedurch eine nicht
gerechtfertigte « eitere Zinssteigerung eintreten würde . Dem nachträglich , und
zwar erst bei der Verhandlung mündlich gestellten Anträge auf Austeilung der
Steigerung auf alle Wohnparteien des Hauses habe , abgesehen davon , daß
hierüber nicht gleich hätte verhandelt werden sollen , indem hiedurch auch
Parteien betroffen würden , die noch nicht verständigt und zur - Verhandlung
geladen waren , auch aus dem Grunde nicht Folge gegeben werden können,
weil der abgeänderte Antrag noch aus den weiteren oben genannten Gründen
abzuweisen gewesen sei.

Diese Entscheidung wird in der Beschwerde wegen mangelhaften Ver¬
fahrens und als gesetzwidrig angefochten , weil die Zustellung der Entscheidung
nicht an dm Beschwerdeführer , sondern an den hiezu nicht bevollmächtigten
Gatten der Hausbesorgerin ersolgt sei und weil der Beschwerdeführer zwar in
seinem Anträge diejenigen Mietparteien ausgenommen habe , die bereits einen
dem Durchschnitte entsprechenden Mietzins entrichten , jedoch bei der Verhand¬
lung sich damit einverstanden erklärt habe , daß der Mehraufwand gleichmäßig
auf alle Parteien aufgeteilt werde.

Der Beschwerdeführer hat , wie der Berwaltungsgerichtshof ans den
Bephandlnngsschriften entnommen hat , in seinem Anträge an das Mietamt
sowohl die von den Parteien bisher entrichteten Mietzinse als auch die mit
der Erhaltung und Verwaltung des Hauses verbundenen Mehrauslagen aus¬
gewiesen und auf diesen Mehraufwand seinen Antrag auf Bewilligung einer
Zinssteigerung gestützt. U -ber diesen Antrag hatte das Mietamt im Sinne des
Z 10 der Mieterschntzverordnung zu entscheiden Da im gegebenen Fall - die
Bestimmungen der 88 2 a und 4 der Mieterschntzverordnung nicht in Betracht
kamen , halte das Melanit zu prüfen , ob die im 8 2 der Mieterschutz »» «- !»
nung festgesetzten Voraussetzungen sür eine Erhöhung der Mietzinse gegeben
waren , welche Erhöhung sich hienach als zulässig erwies und in welcher Weise
sie auf die einzelnen Mietpaneien aufzuteilen war . Die Anträge des Beschwerde-



81

sübr -tS konnten hiebei für das Mietamt nur insofern - maßgebend sein, als fi-
nicht mit den Vorschriften der Mi -terschutzverardnuug im Wu -crspruch - standen.
Wenn daher der Brschwerdesühr -r hinsichtlich der Aufteilung des nachge-
wiesencn M -Hrauswandcs auf die Mi -tpart -im und aus die übrigen drc - Zmr-
ttrmine des Jahres 1920 Anträge st-ll -e, di - nach der Anschauung des Must,
omt -s mit den Best minunxen d-.r Mi -t -rschutzverordnung nicht im Einklänge
standen , so hatte das Mi -tamt , Las di - grundsätzliche Zulässigkeit einer Zms.
steigerung auf Grund der ausg -wi -s-nen Mehr - uSlagm nicht >n Abrede stell e
die Aufterlurq des Mehraufwandes auf die Mietzinse nach Vorschrift deS
Gesetzes durchzuführen und hienach düs zulässige Vteigerungsprozent zu be-
sftmulen , und zwar die- Esomehr , als der B - chwerdesuhrer in se.nem An-
trage dem Mi -tawte die Annahme einer anderen als der von ihm gewählten
Bertckiiiuiigsgrundlage sreigrstellt und bei der Verhandlung sich auch Mit einer
gleichmäßigen Aufteilung der Zinssteig -rung auf alle Parteien e,nv -rsta » d-n
erklärt baue . Wenn das Mutamt gegen die Fortsetzung der Verhandlung
Bedenken hegte , weil nicht alle Patteicn hiezu geladen worden waren , so hätte
diesen Bedenken durch eine Veriaguug der Verhandlung Rechnung »ftr - geu
werden können . Es entsprach daher nicht dem Gesetze, wenn das Mietamt,
anstatt die Anträge des « eschwerdesührers auf das ihm als zulässig erschienene
aeseSlichc Maß zurückzuführm und einen zutage getretenen Verfuhrensmangel
durch Verlegung zu beheben , mit der gänzlichen Abweisung des Anträge - vor-

g-gang^ n ftt . » diesem Grunde mit der Aushebung der ange-
fochtenen Entscheidung vorzugehcn , so Mistel die Notwendigkeit , sich auch noch
mit dem eingewendeten Versahrrnsmangel zu befassen.

Unter Nebengebühren gemäß 8 2 Mieterschutzoerordnung ist
das Entgelt für solche vom Vermieter außer dem eigentlichen
Gegenstände des Bestandvertrages übernommene Leistungen oder
Duldungen zu verstehen , die mit der Benützung des Bestand-
aegenstandes durch den Mieter in einem sachlichen Zusammen,
hange stehen und gewohnheitsqemäß entweder nn Bestand¬
vertrage selbst oder im Anschlüsse an denselben zwischen den
Parteien geregelt werden . Zu diesen Nebengebühren gehört auch
ein für die Benützung einer im Hause bestehenden und m der
gemieteten Wohnung eingerichteten Zentralheizung zwischen beiden
Vertraasteilen vereinbarten Pauschalbeträge . (Verwaltungsgenchts-
hoserkenntnis vom 26 . Februar 1921 . Z . 1166 . M .Abt . 15 . 3264 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Heinrich Sz . gegen die Entscheidung des Mietamtes für den 8 . Bezirk
in Wien vom 16 . Juli l920 , Z . 152 , betreffend die Erhöhung des
Heizpauschales die angcfochtene Entscheidung als gesetzlich nicht be¬
gründet aufgehoben.

EntIch - idungsgründ -:  Das Mietamt Wien VIII , hatte mit der
Entscheidung vom IS . Oktober 1918 di- zum Nov -mb -rt -rmme 1918 vor-
genommene Erhöhung des Mi - lzins-s bis zum Betrage von 4902 L als
zulässig erkannt , und zwar nach Inhalt der Begründung dieser Entscheidung
die Steigerung des eigentlichen Wohnungszmses von 3400 L aus 3600 L , des
Pauschalbetrages für di - Zentralheizung von 500 L auf 1100 Lmid  oes
Entgeltes für den H- ustorschlüss -l und die Hausremigung von ISO L auf
192 L Im Mai 1920 erhob der Mieter dieser Wohnung beim Mielamte Ein¬
spruch gegen die von ihm am 15 . Mai 1920 beanspruchte Aufzahlung von
2291 L 4K d zu dem Beheizungspauschale per 6600 L sür die ab gelaufene
Heizperiode . Auf Grund des Ergebnisses der am 22 . Jum 5 . Juli und
16 Zul , 1920 durchgesührten mündlichen Verhandlung erklärte sich das genannte
Mietamt mit der Entscheidung vom 16 . Juli 1920 , R -g.-Nr . 152 , als unzu-
ständig zur Entscheidung darüber , ob der Mieter neben dem Mietzmie zu
anderen Leistungen an den Vermieter verpflichtet sn , die außerhalb des Rahmens
des eiamtlich -n Mietvertrages aus dem Abschluss- besonoerer Werk - oder
Lieserunasverlräge gefordert werden . Hiezu sei das ordentliche Gericht berufen.
Das Mietamt ging hiebei von der Anschauung aus , daß es sich m dlesem
Falle nicht um eine der ständigen Nebengebühren handle, die der Mieterschutz-
Verordnung im Auge habe , sondern um den Abschluß eines Werkvertrages , der
sür die einzelne Heizperiode erfolgen konnte , aber nicht erfolgen mußte , weil
der Vermieter den Parteien die eigene Vorsorge für die Beheizung freigestellt
hatte und di- Möglichkeit der selbständigen Beheizung gegeben war.
^ Diese Entscheidung bekämpft der Vermieter m der Beschwerde zunächst
weaen mangelhaften Verfahrens , weil seinem Anträge aus Beheizung von
8-nchllich -/ Sachverständigen aus dem B -h-izungssach - nicht I -Wgegeben
wurde weil hei der Verhandlung am 22 . Jun , 1920 , n die Sache selbst
eiiigegangen wurde , obgleich seine Ladung nicht ausgewiesen war , we , d,e
V -rhandlungsfchrift sein Vorbringen nur mangelhaft wl -derg -b - und weil d e
anqefochtene Entscheidung mit Unrecht von der Annahme auSgehe , daß der
Beschwerdeführer den Abschluß eines besonderen Werkvertrages zugegeben habe.
Außerdem bezeichnet der Beschwerdeführer den Anspruch der belangten Behörde,
daß sie zur Entscheidung über die Zulässigkeit der Erhöhung des Heizpauschales

Nach^ Z^IO 'dtt Meterschutzverordnung sind die Mietämter unter anderem
zur Entscheidung darüber berufen , ob eine Erhöhung d-s Mietzins ^ samt
Nebengebühren gemäß Z 2 der Mieterschutzverordnung zulässig ist. Die den

als b annt vorlnsietzt , s muß vei d. r Auslegung desselben auf die Grund-
säve des PrivaU . ch,-r und di - beim Abschlüsse von Mietverträge, , allgemein
oiüige Hebung zurückgegangcn werden . Hienach werden " wer N -bengedüorcn
das Entgelt sür solche von dem Vermieter außer dem eigmstichcn Gegenstände
d-s B -standvertraq -s übernommene Leistungen oder D ^ ungen zu verstehen
lein di mit der Benützung des B -standg-genstandes durch den Mieter in
einem sachlick-n Zusammenhang - stehen und gewohnheitsmäßig entweder im
Bestandmrtrage selbst oder im Anschlüße an denselben zwischen dm P art . im
o--reaelt werden . Demnach ist unzweifelhaft das besondere Entgett für die
Hausreinigung , sür die Beistellung des Haustorschlüsiels , für die Benützung
des Aufzuges " des Haustelegraphen , des Hausgartms oder einer Dachterrasse
als - m - Nibengebüdr anzuftheu . Ab -r auch e.n für die Benützung emer , m
Hause bestehenden und in der gemieteten Wohnung eingerichteten Zentralheizung
'wischen beiden Vertraasteilen vereinbarter Pauschalbetrag wird diesen Neben-
aebühren zuzuzählen sein , weil , ganz abgesehen davon , daß schon die Anführung
d ! ^ ei-un ° - in der Aufzählung deS 8 2 . P . 1 »ec Mieter,chutzverordnung
daraus h-nwnst , di - Benützung einer solchen Zentralheizung mit der Benützung
der Wohnung selbst in untrennbarem Zusammenhang - steht und nur eine Er-
Weiterung der B -st- ndr -chte d-s Mieters bedeutet . Diese B -d-umng des Heiz,
vaulckales findet aber auch darin ihre Anerkennung , daß das Heizpauschale öfters
einen im Betrage nicht näher erkennbaren Teil desMietzmseSbildet . Der Umstand,
daß es in anderen Fällen wieder abgesondert von dem Mietzinse, - und zwar
reciclinäßia nur sür ein Jahr festgesetzt wird , findet darin seine Erklärung , daß
-w - Bochum, » auf einlr oft wechselnden Grundlage beruht di- -m - An-

Passung an die jeweiligen Verhältnisse gehoten erscheinen läßt . Di - Feststellung
eines besonderen Entgeltes für dis Benützung der Zentralhnzung und die aus
dem dargestellt -n Grunde unvermeidliche wiederholte Uenderung der bezüglichen
Vereinbarung während der Dauer d-S Mietvertrages vermag aber an dem
Wesen des Heizpauschales als einer Nebenzebühr des Mietzinses ebensowenig
zu ändern , al ? der Umstand , daß in einzelnen Jahren oder dauernd - m lieber-
einkommm zwischen dm Parteien über die Höhe des Heizpauschales nicht mehr
erzielt werden konnte , daher für diese Z -it das Recht der Benützung d .r
Zentralheizung und die Verpflichtung zur Entrichtung des HeizPausqaleS ganz
entfällt . Für die gegenteilige Anschauung der belangten Behörde , welche unter
Nebengebühren nur ständige N -dmgrbühren verstehen zu sollen glaubt , bietet
das Gesetz keinen Anhaltspunkt.

Insoweit die belangt - Behörde ab -r ihre Annahme , daß es M ' w ge¬
gebenen Falle um einen Werkvertrag handle , auch noch daraus Mtzt , daß
'Gegenstand der Vereinbarung nur die Lieferung verbrauchbarer Sachen sei,
weil in der von dem Vermieter vorgelegten Ausstellung nur die Kosten der
Beschaffung des Hcizmaterial -s verrechnet erscheinen , übersieht sie, daß >n einem
Heizpauschale auch die Kosten der Bedienung der Zentralheizung und der
A-umnsegmig , sowie -in Beitrag zur Tilgung und V -rz .nsnng d-r Anschaffungs.
kosten und -ur Instandhaltung der Anlage , und zwar auch dann als lnbe.
griffen gelten müssen , wenn solch- Beträge Nicht Ziffer,näßrg °usgeAlcsm er¬
scheinen - denn es könnte dem Vermieter nicht v-rwegrt werden , eine Erhöhung
i>7r letzlbezeichneten Auslagen zum Anlässe des Pauschalbetrages zu nehmen
und die Mi -tämtcr wären unzweifelhaft zur Entscheidung über ein dies¬
bezügliches B -gehr -n dcs Vermieters berufen , da die Zmtrattie ^ ng einen
Bestandteil des Hauses bildet und die Erhöhung der mit ihrer Instandhaltung
verbundene, , Kost-n als Erhöhung der Hausauslagen zu gelten hat.

Die von der belangten Behörde vertretenen Rechtranschauung wUrde
sonach zur unhastbaren Schlußfolgerung führen , daß bald das Gericht , bald
das Ml -i,wt über di - Zulässigkeit der Erhöhung des Heizpauschales zu ent-
scheiden hätte , je nachdem die eine oder di- andere der Komponenten , aus
dmm sich das Heizpauschale zusa .nu, -»setzt -me Steigerung erfahren hat.
Ebenso haltlos ist die von der belangten Behörde m der Gegenschrift ner-
tretene R -chtsanschauung . daß schon mit Rücksicht auf die oft den Mietzins
überschreitende Höh - des Heizpauschales d,e Annahme emer N -b-ng -bühr aus-
zuschließ -n sei, denn cs gehört keineswegs zum Wesen emer Nebengebühr , daß
sie z,fs-r .näßig kleiner sei, als bi - haupff - che. Nach der Anschauung d s V -
w - llungsgerichtshofeS kann daher sür die Frag - der Zuständigkeit zur Ent-
sch-idung über di - Zulässigkeit einer Erhöhung d-s Heizpauschales nur der Um-
stand maßgebend sein , ob es als ein - N -bcngebiihr zu dem Mietzinse anzufto -ii
ist . Ist aber diese Frage , wie oben - usgesührt . zu bezähm , so fi" d bi - Mw  °
ämt . r gemäß 88 2 und 10 der Mieterschutzverordnung zu -" ' -- solch-" Snt-
sch-idung zuständig und ist es hiebei ohne Belang , welche der Berechnung - ,
gmndlagen , auf denen diese Gebühr beruht , den Anlaß zur Steigerung ge-

Di -' belangte Behörde hat daher im gegebenen Falle , wo sie zur Ent-
scheiduug Uber di - Frag - der Zulässigkeit der Erhöhung des Heizpauschales
angerufen wurde , mit Unrecht ihre Unzulässigkeit ausgesprochen.

Hiedurch entfiel die Notwendigkeit auf die übrigen , das Verfahren be
treffenden Einwendungen der Beschwerde einzugehen.

rs.
1. Ein seit dem Inkrafttreten der Mieterschutzverordnung

wann immer eingetretener Wechsel in der Person des Hauseigen¬
tümers und die Höhe des hiebei entrichteten Kauffchillmgs ist
ohne Einfluß auf die Zulässigkeit der Ei Höhung der Mletzmse.
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2 . Welche Auslagen im Sinne des 8 2 , Z . 1, als regel¬
mäßig und jährlich zu gelten haben , ist ohne Rücksicht auf die
Matenalpreise und Arbeitslöhne ausschließlich aus der Art und
Zweckbestimmung dieser Auslagen zu beantworten.

3 . Etwaige Gegenansprüche der Mieter aus dem Grunde
der Entwertung des Bedarfsgegenstandes und der nicht gehörigen
Erfüllung des Mietvertrages durch den Vermieter sind für das
Mietamtsverfahren belanglos.

4 . Die gänzliche Ausscheidung ^ von Auslagen aus dem
Grunde , weil die Partei die Kosten zu hoch berechnet, ist gesetz¬
widrig ; das Mietamt hat in einem solchen Falle den richtigen
Betrag zu ermitteln . (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom
26 . Februar 1921 , Z . 1167 , M .Abt . 15 . 3479 .)

Der Berwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Her¬
mann und Osias M . gegen die Entscheidung des Mietamtes für den
6. Bezirk in Wien vom 18. Mai 19 . 0 . Reg.-Z . 117 , betreffend eine
Mietzinserhöhung die angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht
begründet aufgehoben.

„ H ° ' du » gSgründe : Der Eigentümer des Hauses in Wien
6 . G -Straße 67 , stellte im April 1920 das Begehren , daß aus Grund der
von ihm für ein Vierteljahr auSgewieseneu Mehrauslagen von 9261 L eine
35vrozmtlge Steigerung der Mietzinse des Hauses als zulässig erklärt werde.
Hierüber erkannte das genannte Mietamt nach durchgeführter Verhandlung
bei welcher der Vermieter eine Steigerung der Mietzinse um 41 Prozent
begehrte , mit der Entscheidung vom 18 Mai 1920 nur eine achtprorentiae
Erhöhung der Mietzins - als zulässig . In der Begründung wird darauf hin-
gewiesen , daß der neue Eigentümer des Hauies , der es im Februar 1980
erworben habe , die Kosten der Instandsetzung bei der Bestimmung des Kauf¬
preises eingerechnet habe , weshalb nach der Mieterschutzverordnung nur die
seit dem Kaufe erwachsenen M -Hrauslagen auf die Mietparteien ükurwälzt
werden können Bezüglich der vom Vermieter ausgerechneten Auslagen laste
sich bei der derzeitigen Unsicherheit der Löhne und Materialpreise nicht
bestimmen , welche hievon als regelmäßig wiederkehrende aus die Mieter über¬
wälzt werden können . Außerdem habe von den Auslagen in Abzug gebracht
werden müssen : ° ° ^

m> ^ ^ d-r durch ein Elementarereignis notwendig gewordenen
Maurer -, Tischler - und Spenglerarbeiten;

b) di - Kosten der Herstellungen , di - durch den im Haus - befindlichen
Kinobetrieb verursacht wurden ; v

e) die zu hoch berechneten Beleuchtungskosten.
Endlich sei berücksichtigt worden , daß durch die im letzten Winter statt-

g-fmldene Einstellung der Zentralheizung eine Minderung des B -standobjektes
hervorgerufen worden sei und daß bei einem höheren Bruttozinse di - Erhöhung
der Mrüch wl -d-rk-hr -nd -n Auslagen für die Kanalräumung . Kaminsegung

EriräMsse ^ Prozentuell niedriger sind als bei einem geringeren

Diese Entscheidung wird von dem Hauseigentümer in der Beschwerde
E und wegen mangelhaften Verfahrens belämpft , weil di - sür

"2 " ^ ^ » klLrung einer lediglich achtprozentigen Zinssteigerung geltend
gemachten Gründe m der Mieterschutzverordnung keine Stütze finden und die
-ngefochten - Entscheidung nicht erkennen laste , auf Grund welcher tatsächlicher

ge?angi7st ' ^ etamt zu einer achtprozentigen Erhöhung der Mietzinse

Aus der angefochtenen Entscheidung ist, wie die Beschwerde mit Recht
geltend macht , nicht zu entnehmen , aus Grund welcher ziffernmäßigen Grund-
lagen die Zinsst -ig -rung nur in dem Ausmaße von acht Prozent jährlich als
Mässig erkannt wurde , so daß eine Ueberprüfung der Entscheidung in dieser

nicht durchführbar ist. Eine Ueberprüfung ist nur insoweit möglich,
E ^ » Begründung die Darlegung allgemeiner Grundsätze enthält , von denen
^ ^ Erhebung und Wertung de? Tatbestandes und bei

z^ foVd -m^ Erg -bnist - " " V -rwaltungsgerichtshof gelangte hiebei
. „ 2Vas zunächst den Hinweis anbelangt , daß der Vermieter bereits anläßlich
A die Kosten notwendiger Jnstandhaltungsarbeiten
bs ' d-r Best,mmung des Kaufpreises berücksichtigt Hab-, so ist dem - ntgegen-

^ abgesehen davon , daß diese Annahme in der Aktculage
keme Stütze findet , nach den Bestimmungen der Mieterschutzverordnunq ein
arr^ kE? .^ " Erafttreten der Mietcrschutzbestimmunge » wann immer eingctretener

des Hauseigentümers und die Höhe des hiebei ent-
ZulSssigkeit der Erhöhung des Mietzinses ohne

Einfluß ist und daß infolgedessen der neu - Eigentümer bei der Geltend-
machung des Anspruches aus Erhöhung der Mietzinse nicht auf di- ,eit d m
Kaufabschlüsse erwachsenden Mehrauslagen beschränkt ist. (Zu vergleichen das
hiergerichtlich - Erkenntnis vom 22 . Jänner 1921 , Z . 5930 .) ^
- , 7^ ? belangte Behörde weiters geltind , daß die Un.
sicherhclt d«c Löhne und der Materialpreise eine Bestimmung derjenigen Aus-
wgen , welche als regelmäßig wiederkehrend - zu gelten haben , nicht zulasse
D - nn welche Auslagen als regelmäßige jährliche Auslagen für die Erhaltung

Hauses im « mne dis Z 2 , Punkt I der Mieterschutzverordnung zu gelten
Own7 ' »!?«kÄ " ^ ° ^ °bei verrechneten Materialpreise und Arbeils-
zu b-antwmten . ^ ^-r A r t und Z w - ckb e st i m m u n g dieser Auslagen

Wenn das Mietamt ferner bei der Berechnung der zulässigen Zins-
eryohung auch die im letzten Winter erfolgte Einstellung des Betriebes der
Zentralheizung in Anschlag bringt , so übersieht es hiebei , daß nach den Be¬
stimmungen der Mi -terschutzverordnung die Mictämter lediglich von dem Met-
zmse auszugehen haben , den der Mieter bisher oder den der letzte Mieter zu
zahlen hatte (§ 3 Mi -terschutzverordnung ), daß dagegen für die Berücksichtigung
etwaiger Gegenansprüche d-r Mieter aus dem Grunde der Entwertung des
Bestandgegenstandes und der nicht gehörigen Erfüllung des Mietvertrages
durch den Vermieter kein Raum ist, zumal diese Ansprüche unabhängig hievon
von den Vermietern jederzeit bei den ordentlichen Gerichten geltend gemacht
werden können . Das Mietamt hatte aber die MHrauslagen im Sinne des
8 2, Punkt 1 d-r Mieterschutzverordnung in dem vollen , als erwiesen ange¬
nommenen Betrage seiner Berechnung zugrundezulegen , da das jeweilige
Prozentverhältms dieser Auslagen zu dcm Zinsertrag - für die Frage , welche
o ^ ^ ßkrung auf Grund der Gesamtsumme der ausgewiesenen Mehrauslagen
zulässig erscheint , nach d-r Mieterschutzverordnung belanglos erscheint . Für die
von dem Mietamte vertretene gegenteilige Anschauung bietet die Mieterschutz-
Verordnung keinen Anhaltspunkt.
« » auch ^ gänzliche Ausscheidung der Beleuchtungs-
kosten als im Gesetze nicht begründet , weil der Umstand , daß di - Partei diese

berechnet hatte , nicht geeignet war , die völlige Außerachtlassung
dieser Posten zu begründen , vielmehr dem Mictamtc nur Veranlassung bieten
konnte , nach den Grundsätzen des Verfahrens außer Streitsachen (8 10 , Mieter¬
schutzverordnung ) unter Mitwirkung der Partei den richtigen Mehrbetrag zu

Da sonach die belangte Behörde , von unrichtigen Rechtsanschauungen
ausgehend , « ne den Bestimmungen der Mieterschutzverordnunq entsprechende
Ermittlung und Berechnung der Mehrauslagen sowie der zulässigen Zins-
st-igerung unterlassen hat . mußte mit d-r Aufhebung der angefochtenen Ent-
scheroung gemäß Z 7 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes vorgegangen werden.

2G.
Geltendmachung von Heimatrechtsansprüchen durch
ehemals österreichische und nunmehr ausländische

Gemeinden.

Der Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze ' des
Präsidenten Dr . Schuster über die Beschwerde der Gemeinde Wien
gegen die Entscheidung des Staatsamtes für Inneres und
Unterricht vom 19 . April 1920 Inneres , betreffend das Heimat-
recht der M . S . nach der am 10 . Mai 1921 durchgeführten öffent¬
lichen mündlichen Verhandlung des Magistratssekretärs Eisenbach,
als Vertreter der Beschwerde , zu Recht erkannt : Die angefochtene
Entscheidung wird als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.
»r, düng s grün de:  Der vom Wiener Gemeinderate bestellte
Ausschuß für die Verleihung des Heimat - und Bürgerrechtes hat das auf
Grund der Henna,gesetznovelle vom 5 . Dezember 1896 , R .-B .-Bl . Nr . 222
gestellte , bei der Gemeinde Wien am 11 . Februar 1917 - iug -langt - Begehren
der Gemeinde L>°bles <au um Aufnahme d-r am 22 . Dezember 1896 geborenen
raia - ' " den W .-n -r ' H -lm - tv -rband mit dem Beschlüsse vom 14 . März

^ m ^ hingen am 13 . Mai 1919 eingebrachte
m ( G -m -lnd - Sobieslau hat di - niederösterrcichische Landesregierung
^ ^ 1919 , XI a 1518 , ausgesprochen , daß der

Anspruch nicht zu Recht besteht, da M . S . dadurch der öffentlichen
Kwd Äss ? " "? 1" ' /aß deren minderjähriges uneheliches
190 ° bÄgestorben  3 . Oktober 1911 ) in den Jahren
H1911  auf Kosten des böhmischen Landesfonds in Findelpfleze stand
Rernw .. ! " ,, d-ese Entsch -idung am 17 . November 1919 eingebrach,e
Berufung der Gemeinde Sobieslau bat das Staatsamt fü '- Inneres und
^bff ' chtnitt dem Erlasse vom 19 . April 1920 , Z . 5540 , Abü 9 Inneres

Wien ^erlangt habe ausgesprochen , daß M . S . das H -immr -cht in

Odia, ;? ' di dklchwerdeführende Gemeinde macht gegen diese Entscheidung
der d̂mch G M ^ di - Gemeinde Sobieslau infol/e
der durch das Gesetz vom 22 . November 1918 , St .- G .-Bl . Nr . 40 erfolaten
Bildung der Republik D -uischösterrcich schon an diesem Tage aufaebört habe
d-7 Lbu ° ^ "ubl.k ' U ihr so!nü w^ °r°ä!?1em Tage
oer Erhebung der Berufung gegen den Beschluß des Ausschusses des

für die Verleihung des Heimat - und Bürgerrechtes noch
Lande«. Ze -tpunkl- der Berufung gegen die abweisend - Entscheidung der
v- rband °de7 ' d^ w!e^ d' " ^ U-b-rnahme d-r M . S . in den Heimat-

K -ni -ind - zugestanden ,- i.
Beschlusses der provisorischen Nationalversammlung für

... L
«LS .2 LS
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in Betracht , da die Heimatrechtsnovelle vom 5. Dezember 1898 , R .-G .-Bl.
Nr . 22 , zwar einen Anspruch eines Ausländers an eine österreichische Gemeinde
auf Zusicherung der Ausnahme in ihren Heimatperband , nicht aber einen
Anspru « einer ausländischen Gemeinde auf Aufnahme eines ihr Angehörigen
in,den Heimstverband einer österreichischen Gemeinde kennt.

Die angefochtene Entscheidung , die aufliegend einer tschechoslowakischen
Gemeinde den Anspruch auf Aufnahme eines ihr Angehörigen tn den Verband
der österreichischen Gemeinde Wien zuspricht , steht darum mit dem Gesetze im
Widerspruche . (B . G . H . 3444 .)

21 .
Ortspolizeiliche Bestimmungen für den Handel und
de» Betrieb von Gewerben und sonstigen Unter¬
nehmungen auf Standplätzen auf den öffentlichen

Straften , Gassen und Plätzen der Stadt Wien.
Verordnung des Magistrates im selbständigen Wirkungs¬

bereiche vom 26 . September 1921 , M .Abt . 53 , 1556/21.

Auf Grund der 88 80 , 114 und 115 des Verfassungsgesetzes
der Bundeshauptstadt Wien und des Artikels 18 des Bundesver¬
fassungsgesetzes werden rücksichtlich des Handels und des Betriebes
von Gewerben und sonstigen Unternehmungen auf Standplätzen auf
den öffentlichen Straßen , Gassen und Plätzen der Stadt Wien un¬
beschadet bereits bestehender Vorschriften folgende ortspolizeilichen Be¬
stimmungen erlassen:

8 1. Die Einnahme von Standplätzen und die Aufstellung von
Gegenständen jeder Art (Wagen , Stellagen , Tischen , Bänken u . dgl .)
auf den öffentlichen Straßen , Gaffen und Plätzen zum Zwecke des
Handels oder des Betriebes von Gewerben und sonstigen Unterneh¬
mungen ohne besondere Bewilligung der Gemeinde ist untersagt.
(Magistratskundmachung vom 8 . Mai 1901 , Z . 69626 , und vom
Mai 1904 , M .Abt . 4 , 4331 .)

tz 2 . Um die Bewilligung einer derartigen Inanspruchnahme
der öffentlichen Verkehrswege ist beim Magistrate , Abt . 36 , in den
Bezirken 10 bis 19 und 21 bei den Bauamtsabteilungen der be¬
treffenden Bezirksämter unter Angabe des Standplatzes , und des
Gegenstandes des Betriebes einzuschreiten.

8 3 . Die Erteilung der Bewilligung setzt voraus , daß der Be¬
werber nicht bereits Standplatzbewilligungen im Gebiete der Stadt
Wien besitzt, daß er den vorgeschriebenen Platzzins auf ein Jahr im
vorhinein erlegt und daß er sich nötigenfalls über den Besitz ge¬
eigneter Stellen zur Aufbewahrung der Warenvorräte ausweist , sie
ist dadurch bedingt , daß der Bewerber die entsprechende Gewerbe¬
oder sonstige Berechtigung erlangt.

8 4 . Personen , welche eine Gewerbeberechtigung zum Feilbieten
im Umherziehen von Haus zu Haus oder auf der Straße im Ge¬
meindegebiete von Wien nach 8 60 , Absatz 2 der Gewerbeordnung
aus der Zeit vor dem 24 . Mai 1921 besitzen, sind, die Erfüllung
der bestehenden Vorschriften vorausgesetzt , jedenfalls Standplätze anzu¬
weisen und unter ihnen genießen diejenigen , deren Gewerbeberechtigung
aus der Zeit vor dem 15 . September 1902 hcrrührt , bei sonst gleichen
Bedingungen den Vorzug . Neue Bewerber um Standplätze sind nur
in besonderen Fällen zu berücksichtigen (Kriegsinvalide , Kriegershinter¬
bliebene , Personen , die zum erlernten und zu einem sonstigen ent¬
sprechenden anderen Erwerb nicht mehr geeignet sind) .

8 5 . Tische, Bänke , Wagen und sonstige Geräte dürfen auf dem
Standplatze nur mit besonderer Bewilligung aufgestellt werden , einer
solchen Bewilligung bedürfen auch besondere Herstellungen dortselbst
(Buden , Bedachungen ). Diese Bewilligungen haben sich auch auf die
Art und Beschaffenheit der Geräte und Herstellungen zu beziehen.

8 6 . Bei Vergebung des Standplatzes und bei Bemessung seines
örtlichen Umfanges , der in der Länge 1 ra und in der Breite 70 om
nicht überschreiten soll, ist auf die gesundheits -, markt - und sicherheits¬
polizeilichen Rücksichten, bei Vergebung der Plätze außerdem darauf
Bedacht zu nehmen , daß eine ungebührliche Anhäufung solcher und
ein derartiger Wettbewerb mit Unternehmern gleicher Art in Ge¬
schäftslokalen nicht stattsindet.

8 7 . Die Platzbewilligung kann aus wichtigen öffentlichen
Interessen widerrufen werden , ferner , wenn der Platzinhaber trotz
wiederholter Bestrafungen oder schriftlicher Verwarnungen wichtigen
Vorschriften zuwiderhandelt , wenn er seit einem Jahre mit dem

Platzzinse im Rückstände ist oder wenn er seinen Standplatz entgeltlich
abgetreten oder übernommen hat.

Sie erlischt von selbst mit dem Anfhören der Gewerbe - oder
sonstigen Berechtigung und mit der Anweisung eines anderen
Standplatzes.

Z 8 . Der für die Benützung des Standplatzes an die Gemeinde
Wien zu entrichtende Platzzins ist alljährlich im vorhinein fällig.

8 9 . Feilgehaltene Lebens - und Genußmittel sind gegen schäd-
licbe Einwirkung entsprechend zu schützen.

8 10 . Die Platzinhaber haben für die Reinhaltung des Stand¬
platzes Sorge zu tragen , aufgestellte Geräte sind nach Geschäftsschluß
in der Regel zu entfernen . Ist die Entfernung nicht möglich , so hat
der Inhaber für die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen auf¬
zukommen.

8 11 . Der Platzinhaber hat bei Benützung des Platzes die vom
Magistrate ausgestellte , mit dem Lichtbilde des Inhabers versehene
Legitimation zur Ausweisleistung gegenüber den Aufstchtsorganen bei
sich zu führen und seinen Standplatz durch Anbringung einer
Namenstasel an Geräte , Tragkörbe u. dgl . zu kennzeichnen.

8 12 . Eine Vertretung in der Benützung des Standplatzes ist
nur ausnahmsweise im Falle der Erkrankung oder sonstigen be¬
gründeten Verhinderung des Platzinhabers zulässig und bedarf einer
wöchentlich vom Magistrate zu erneuernden Bescheinigung , welche der
Vertreter nebst der Legitimation des Vertretenen am Standplatze zur
Ausweisleistuug bei sich zu führen hat . Dauert die Verhinderung
voraussichtlich oder tatsächlich  über vier Wochen , so ist dem Ver¬
treter eine Legitimation wie dem Inhaber unter Kennzeichnung seiner
Vertretereigenschaft auszustellen.

8 13 . Es darf nur eine  Hilfsperson am Standplatze, "und zwar
nur bei Gebrechlichkeit des Platzinhabers gestattet werden , der Name der
Hilfsperson ist in der Legitimation des Standhalters anzugeben.

8 14 . Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für die Ver¬
gebung von Standplätzen für ständige und periodische Märkte (Weih-
nachts -, Nikolo -, Kirchweihmärkte ), für die Standplätze der Platz-
fuhrwerker und Platzdiener und für Stände bei vorübergehenden An¬
lässen . Die Vorschriften der 88 H bis 13 können bei Vergebung
der Plätze für größere Objekte (Buden , Kioske u . dgl .) ausgeschaltet
werden.

8 15 . Uebertretungen der vorstehenden Vorschriften werden nach
8 114 des Verfassungsgesetzes der Bundeshauptstadt Wien geahndet.

8 16 . Diese Verordnung tritt am 1 . Oktober 1921 in Kraft.
Der Bürgermeister : Reumann.

x
22 .

Exequatur für den tschechoslowakischen General¬
konsul Dr . Starch.

Dr . Jindrich Starch wurde zum Generalkonsul der tschechoslowakischen
Republik in Wien mit Amtrwirksamkeit im ganzen Bundesgebiete der Republik
Oesterreich ernannt ; mit Entschließung vom 20 . August 1921 hat der BundeS-
präsident seinem Bestallungsdiplom das Exequatur erteilt . (M .Abt . 49 , 5335 .)

2 ».
Ausländische Ordensauszeichnungen.

Laut Erlaß des Bundesministeriums für Inneres und Unterricht
hat das Bundeskanzleramt mit Note vom 1921 , Z . 544/B . K .,
nachstehendes zur Kenntnis mitgeteilt:

Der Ministerrat hat auf Grund eines vom Bundesministerium
für Aeußeres erstatteten Vortrages mit Beschluß vom 30 . November
1v21 ausgesprochen , daß österreichischen Bundesangehörigen die An¬
nahme und das Tragen ausländischer Ordensauszeichnungen als den
bestehenden Gesetzen nicht widerstreitend gestattet werden , kann.

Der Bundeskanzler wurde ermächtigt , die in den Wirkungs¬
bereich der Bundesregierung fallende Bewilligung zur Annahme und
zum Tragen solcher Auszeichnungen in deren Namen zu erteilen.

Einschlägige Gesuche werden von österreichischen Bundesbürgern,
die im Bundesgebiete ihren Wohnsitz haben , im Wege der zuständigen
politischen Verwaltungsbehörden beim Bundcsministerium für Inneres
und Unterricht einzubringen sein. Für außerhalb des Bundesgebietes
wohnhafte Bundesangehörige ist das Bundesministerium für Aeußeres
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zuständig . Bnndesangestellte haben ihre Gesuche bei ihrer Dienstbehörde
einzureichen , welche deren Weiterleitung an das Bundesministerium
für Inneres und Unterricht zu übernehmen haben wird.

Hievon wird mit dem Beifügen Mitteilung gemacht, daß die
dem hierortigen Resfort angehörenden Bundesangestellten einschließlich
den in öffentlichen Diensten stehenden Lehrpersonen die bezüglichen
Gesuche dementsprechend bei ihrer Dienstbehörde einzubringen haben,
welche die Weiterleitung an das Unterrichtsamt zu veranlassen hat.

Bemerkt wird , daß dermalen nicht in Aussicht genommen wird,
die erteilte Bewilligung zur Annahme und zum Tragen einer aus¬
ländischen Ordensdekoration amtlich zu verlautbaren.

L4.

Legitimation für den Vertreter der rumänischen
Regierung.

Das Staatskommissariat für Rücklieferungen hat mit Zuschrift
vom 9 . September 1o2l mitgcteilt , daß außer den bereits im Erlasse
vom 20 . August 1 »21 , M .D . 5101 , genannten Mandataren des
,8srvics äes Rsstiturionn etUsparstions en naturo « (AlbertTribout und
Francesco Rolla ) eine weitere Legitimation an Dr . G . Constantinesco,
Vertreter der rumänischen Regierung beim 8srvias äss Uestitntiono
st Uöparution8 , ausgestellt wurde . (M .D . 5504 .)

L5.
Landesregierung Kärnten . — Anschrist.

Ueber ein vom Bundeskanzleramte mitgeteiltes Ersuchen der
Kärntner Landesregierung sind , um unliebsame Verzögerungen hintan¬
zuhalten und mit Rücksicht darauf , daß der Amtsbctrieb für die
mittelbare Bundesverwaltung und für den selbständigen Wirkungs¬
bereich in Kärnten noch örtlich getrennt ist, die für Kärnten bestimmten
Dienststücke in Hinkunft , soweit sie die eigentliche autonome Landes¬
verwaltung betreffen , an die „Landesregierung (selbständiger Wirkungs¬
kreis ) Klagenfurt , Landhaus " , alle .die Landesregierung im übertragenen
Wirkungsbereiche (mittelbare Bundesverwaltung ) betreffenden Dienststücke
jedoch an die „Landesregierung (übertragener Wirkungskreis ) Klagenfurt,
Rudolfsplatz " zu richten.

28
Umbenennung von Anstalten.

Mit 1. September 1921 werden die Bezeichnungen einiger dem
Bundesministerium für Jnueres und Unterricht unterstellten Anstalten
abgeändcrt wie folgt:

Staatstheaterverwaltung in Bundestheaterverwaltung ; Staats¬
theater in Bundestheater ; Staatsoper in Operntheater ; Staats¬
erziehungsanstalten in Bundeserziehungsanstalten ; Staatslehrerbildnngs-
anstalten in Bundeslehrerbildungsanstalten ; Staatshandelsakademie in
Bundeshandelsakademie ; Staatsdenkmalamt in Bundesdenkmalamt;
Geologische Staatsanstalt in Geologische Anstalt ; Staatsakademie für
Musik und darstellende Kunst in Akademie für Musik und darstellende
Kunst ; Kunsthistorisches Staatsmuseum in Kunsthistorisches Museum;
Naturhistorisches Staatsmuseum in Naturhisto ^isches Museum ; Oester-
reichische Staatsgalerie in Oesterreichische Galerie ; Staatliche graphische
Sammlung Albertina in Graphische Sammlung Albertina.

27.
Zulassung der Kreuzsteiubauweise.

In Erledigung des Ansuchens der Bauunternehmung „ Omega " ,
Decken- und Baumaterialiengesellschaft m . b. H ., Wien , 6. Amerling¬
straße 4 , um Zulassung der Kreuzsteiubauweise im Gebiete der Gemeinde
Wien , wird die Anwendung dieser Bauweise bei Hochbauten in Wien
gemäß den vom Oesterrcichischen Ingenieur - und Architektenvereine auf¬
gestellten und vom Staatsamte für Handel und Gewerbe , Industrie und
Bauten genehmigten Leitsätzen für die Ausführung von Hohlmauern
aus Betonsteinen und auf Grund der vurchgeführten Festigkeitsversuche
unter folgenden Bedingungen als zulässig erklärt:

1 . Für die genannte Bauweffe , die einen Verband von Kreuz - und
Halbkrenzsteinen aus Kies -, beziehungsweise Schlackenbeton bei Ausfüllung

der Zwischenräume mit Asche u . dgl . darstellt , wodurch Mauerstärken von
13 , IS , 33 , 47 cm usw . gebildet werden , haben im allgemeinen die für Beton¬
bauten geltenden Vorschriften (Ministerialverordmmq vom 15 . Juni 1911 und
15 . September 1918 über di - Herstellung von Tragwerken aus Eisenbeton
oder Stampfbeton bei Hochbauten ) sinngemäß Anwendung zu finden . Die als
Füllstoff benützte Asche ist in trockenem und reinem Zustande zu verwenden.

2 . Di - Steine müssen den vorgelegten Zeichnungen entsprechen und sind
aus Kiesbeion im Mischungsverhältnis von mindestens 140 kg Portland¬
zement auf 1 m » Sand und Schotter , jedenfalls aber so herzustellen , daß
eine Würfelfestigleit von 60 kg/w » nach sechs Wochen erreicht wird , falls die
Inanspruchnahme der Mauern nicht eine bessere Mischung erfordert . Wenn als
Zuschlagstoff - für die Betonbereitung Keffelschlacke, Lokomotivlöjche u . dgl.
verwendet werden , ist die Zementmiudestmenge eventuell derart zu erhöhen
daß die Festigkeit des Schlackenbetons (nach sechswöchentlicher Erhärtung
wenigstens 45 kg/om > beträgt.

3 . Der Mörtel ist im RaummischungsverhältniZ 1 : 8 aus Portland,
zement und reinem , feinkörnigen , reschen Sand , wobei ein Drittel der Portland-
zementmrnge durch Weißkalk ersetzt werden darf , jedenfalls aber so herzustellen,
daß eine Mörtelfestigkeit von 15 kss/cm » nach sechs Wochen erreicht wird.

4. Der Baubehörde steht es frei , auch während der Bauausführung den
Nachweis über die Beton -, Zellen - und Mörtelfestigkeit durch Proben zn
verlangen.

5 . Di - nutzbar - Querschniitsfläche der Hohlmauer ist bei 13 cm Hohl¬
mauern mit 1040 cm » auf 1 m Mauerlänge , bei 19 cm Hohlinauern mit
1150 cm » auf 1 m Mauerlänge , bei 38 cm Hohlmauern mit 1800 cm » auf
1 m Mauerlänge , bei 47 cm Hohlmauern mit 2250 cm » aus 1 w Mauer¬
länge anzunehmen . Das Mauergewicht ist der verwendeten Beton -, beziehungs¬
weise Schlackenbetonmischung entsprechend anzunehmen ; der Nachweis des der
Rechnung zugrundegelegten Mauer -, beziehungsweise Raumgewichtes kann von
der Baubehörde jederzeit verlangt werden.

6 . Di - zulässig - Dcuckinanspruchnahme der nutzbaren Mauerquerschnitt-
fläche ist abhängig von der jeweils nachgewiefenen Beton -, beziehungsweise
Zcllenfestigkeit , und zwar hat zu betragen bei einer Betonwürfekfestigkeit von
60 k ^ /om », beziehungsweise 45 KZstem» bei Schlackenbeton die Zellensestigkeit
mindestens 50 kx/cm », beziehungsweise 33 kg/cm », die zulässige Druckbean-
svruchung des nutzbaren Mauerquerschnittes ist bei Steinen aus Kiesbeton mit
10 kS/cm », bei Steinen aus Schlacken mit 8 k ^/em » anzunehmen . Beträgt
di - freie Mauerhöhe d mehr als das Zwölffach - der Mauerstärke b (ohne
Putz ), so ist der Wert der zulässigen Inanspruchnahme durch Multiplikation mit
der Abminderungszah ! « - - 1-90 - 0075 k/b h-rabzufetzen . Di - Höhe tragender
Mauern darf nicht mehr als das 16 fache der Mauerstärke betragen . ^

7 . Bei der Herstellung der Hohlmauern ist besondere Sorgfalt den Stoß - -
fugen zuzuwenden und der Mörtel der Lagerfugen vor dem Ansetzen jedes
St -ines gut abzugleichen.

8. In jedem Geschosse ist ein durchlaufender , den ganzen Gebäudegrund,
riß mnfaffender als Deckmauflager dienender Betonrost von mindestens 15 cm
Höhe anzuordnen . Durch diesen Rsst dürfen Rauch - und Lusiabzüge geführt
werden . In jedem Stockwerke ist ein Schließennetz anzuordnen ; die Mauer¬
schließen find in den Betonrost zu verlegen . Die Hohlmauern find in Ent¬
fernungen von höchstens 7 m durch geeignete Querwände oder (eventuell be¬
wehrte ) Betonpfeiler zu verstärken . Für einen guten Anschluß der Zwischen¬
wände an die Hauptmauer ist Sorge zu tragen.

9 . Die Rauchfänge sind aus gewöhnlichen Mauerziegeln oder durch
Ausbetonieren de: angrenzenden Hohlräume des normalen Hohlmauerwerkes
herzustellen.

10 . Als Auflager freitragender Stiegen dürfen Hohlmauern nicht ver¬
wendet werden ; bei beiderseits ausliegenden Stufen sind Auflager aus Stampf¬
beton oder Ziegelwerk (bei Vermehrung einer Störung des Verbandes und
eines Verhaus der Steine ) herzustellen.

11 . Die Fundamente stad mindestens bis auf eine der Sohlenbrrite
gleiche Höhe aus Gollmauerwerk herzustellen . Di - Fundamentverbreiiernug hat
in der gleichen Weise zu geschehen wie bei Bauten auS Bsllmamrwerl.

12 . Die Abänderung und Ergänzung der vorstehenden Bedingungen
sowie die gänzliche Zurücknahme dieser Bewilligung bleibt nach Maßgabe der
praktischen Erfahrungen Vorbehalten.

Beschreibung.  Die Kreuzsteinbauweise bildet Hohlmsuern aus
hochkautig gestellten Fsrmsteinen von kreuzförmigen und halbkreuzförmigen
Grundriß ; die Länge dieser Steine ist 59 cm , die Breite 13 , beziehungsweise
21 cm , die Höhe 29 cm , die Plattcustälke 5 cm . AuS diesen Steinen können
13 , 19 , 33 , 47 , 61 cm usw . starke Mauern gebildet werden . Be , 33 ow und
darüber ergeben sich zwei , beziehungsweise mehrere Hohlschichtm hintereinander,
von denen die äußerste bleibt , während die anderen eine Aschenfüllung er¬
halten . Die Steine werden entweder aus Kies - oder reinem Schlackenbeton
erzeugt . Als Mörtel dient verlängerter Portlandzementmörtel . Stärkere Innen-
mauern werden im Verbände in die Hauptmauern eingebunden , schwächere
durch Flacheisen , die in die Fugen eingreifcn , mit diesen verbunden . Für die
Ausbildung der Mauerecken sind Hakenstcine vorgesehen , die Eck- wird dann
ausbetoniert . (M .Abt . 86 , 3 t 63 .)

Zulassung der Hshssteinbarrweise System „ Schwarz " .
In Erledigung des Ansuchens der Bauunternehmung Bacher

und Baumeister Schwarz,  Hohlsteinbaugesellschaft m. b. H ., Enns,
Wienerstraße 2o , Oberöstcrreich , um Zulassung der Hohlsteinbauweise
System „Schwarz " wird die Anwendung dieser Bauweise bei Hoch-
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bauten in Wien gemäß dm vom Oesterreichischen Ingenieur - und
Architektenvereine in Wien aufgestellten und vom Staatsamte für
Handel und Gewerbe , Industrie und Bauten genehmigten Leitsätzen
für die Ausführung van Hohlmaucrn aus Betonsteinen und auf Grund
der durchgeführten Festigkeitsversuche unter folgenden Bedingungen als
zulässig erklärt:

1. Für die Hobtsteinbauwkisi Softem „Schwarz " baden im allgemeinen
die für Betonbauten oeltenden Vorschriften (Ministerialverordmma vom 15 . Juni
161 l und 15 . September 1918 über die Herstellung von Trogwerken aus
Eisenbeton oder Stampfbeton bei Hochbauteul sinngemäß Anwendung zu finden.
Ist für einen Bau die Verwendung dieser Bauweise vorqeleben , sa ist die? in
den Einreichungsplänm anzuführen und di - erforderlich - statische Berechnung
beizubrinoen.

2.  Die Steine müssen nach Form und Abmessungen den norgelegten
Zeichnungen entsprechen und sind aus Kiesbeton im Mischnngsverbiiltniffe van
236 kg Zement auf 1 in» Sand vnd Schotter (RüUMmi!chnna§verhSltnis 1 :6,
geforderte Mindestwürfelfestiflkeit 110 kg/cm - nach sechs Wachen ) b-rrusteüen,
falls die Jnanlvruchnabme der Mauern nicht eine basiere Mischung erfordert.
Falls als Zuschlagstoffe Keffelschlacke, Lokamotivläsche u . dal verw -ndet werden,
ist die Zementmindestmengc derart zu erhöben . daß die Festigkeit des Betons
Nach sechswöchentlicher Erbärtuna wenigstens 110 kg/cm » erreicht.

8 . Der Mörtel ist im Mischungsv -rbältnifle van 230 kg Portlandzement
aus 1 m » reinen , feinkörnigen , reschen Sand , wobei höchstens ' / « des Portland-
zementes durch Weißkalk ersetzt werden dark , berzustellen.

4 . Der Baubehörde fteb« es frei , auch wäbrend der Bauousföbrnng den
Nachweis Uber die Beton (Würsil -) , Stein - (beziehungsweise Zellen -) und
Mörtelfestigkcit durch Proben zu verlangen.

5 . Die nutzbare Querschnittsfläche der hohlmau -r ist mit 1650 cm » auf
1 m Mauerlänoe , das Gewicht der unverputzten (ein St -instärken ) Mauer mit
348 kg/m » Aufrißfiäche anzunehmen , falls nicht der GewichtsnachweiS besonders
erbracht wird.

k . Die zulässige Druckinanspruchnabme der nutzbaren Mauerguerschnitts-
fläche hat bei einer Betonfestigkeit von mindestens 110k ? /cm », beziehungsweise
einer Zellen (Stein .) lestigkeit von mindestens 80 k ^ /oin » 8 , 5 kx/em » zu betragen.
Beträgt die freie Mauerböbe k mehr als das Zwölffacke der Mauerstärke b
lobne Verputz ) , so ist der Wert der zulässigen Jnansvruchnabme durch Multi¬
plikation mit der Abminderunqszabl » — 1'90 — 0 '075 b/i > herabzusetzen . Die
Höhe tragender Mauern darf nicht mehr als das 16fache der Mauerstärke
betragen.

7 . Die Herstellung der Mauern hat mit besonderer Sorgfalt zu geschehen.
Insbesondere ist der Mörtel vor dem Ansitzen jedes Steines aut abzugleichen.

8 . In jedem Geschosse ist ein durchlaufender , dm ganzen Gebäud -grundriß
umfassender als Deckenauflager dienender Betonrost von 15 em Höhe anzu¬
ordnen . Durch diesen Rost dürfen Rauch - und Luftabzüge geführt werden . In
jedem Stockwerke ist ein Sckließennetz anzuordnen ; die Mauerschließen sind in
den Betonrost zu verlegen . Die Hohlmauern find in Entfernunoen von höchstens
7 m durch geeignete Querwände oder Pfeiler zu verstärken . Für einen guten
Anschluß dieser Zwischenmauern an die Hauptmauern ist Sorge zu tkagen.

S . Die Räuchsänge sind in der Regel au « MauersVoDziegeln berzustellen.
Nicht ausbetonierte Hohlsteine sind hier aus Gründen der Rauchdichtigkeit von
der Verwendung auszuschließm.

10 . Als Auflager freitragender Stiegen dürfen Hoblmauern nicht ver.
wendet werden ; bei beiderseits aufliegenden Stufen sind die Auflager aus
Stampfbeton oder Ziegelmauerwerk (bei Vermeidung einer Störung des Ver¬
bandes und eine » Verhaus der Steine ) herzustellen.

11 . Die Fundamente sind mindestens bis auf eine der Sohlenbrcite gleiche
Höhe aus Vollmauerwerl herzustellen . Die Fundommtverbreiterung hat in der
gleichen Weile zu geschehen wie bei Bauten aus Vollmauerwerk.

12 . Die Abänderung und Ergänzung der vorstehenden Bedingungen
sowie gänzliche Zurücknahme dieser Bewilligung bleibt nach Maßgabe der
praktischen Erfahrungen Vorbehalten.

Beschreibung:  Diese Hohlsteinmauern werden aus Kinheitssteinm
gebildet , die im Horizontalschnitt als Grundform ein gl -ichschenkeliges Dreieck
zeigen , wodurch erreicht wird , daß die Stege der über einanderliegenden Stein-
sckaren durchlaufen . Die Dimensionen der Steine sind 15X29X39,  die
Zwilchenstege 3 om , die Wandstege 4 om stark. Die Hohlstein - werden in
eisernen Formen gestampft . Die Rouchfänqe werden unter Verwendung von
gewöhnlichen Mauerziegeln hergestcllt , Mauerzwecken und Anschlüsse von
Zwischenwänden ebenfalls durch Verbindung von Hohlstein - und Ziegelmauer¬
werl gebildet . (M .Abt . 36 , 8921 .)

LS.

Zulassung von Gipsschlackenstein - und Leichtbeton¬
platten.

In Erledigung des Ansuchens der Firma Stäuber Le Komp .,
Wien , 9 . Währingerstraße 61 , um Zulassung von Baumaterialien
wird die Verwendung dieser Baumaterialien für das Gemcindegebiet
von Wien bei Hochbauten unter folgenden Bedingungen als
zulässig erklärt:

L . GiPSschlackcnsteinplatten.
I . Diese Platten werden solange als Baumaterial für Wände in Wien

als zulässig erklärt , als sie den überreichten Musterplatten entsprechen.

2 Zur Herstellung der Wände dürfen nur vollkommen trockene Steine
verwendet werden , deren Würfelfestigkeit mindesten » 6 k ^ om » bei einem Raum-
gewicht von 800 kg/m » betroq -n foll . Die einzelnen Steine müssen unter-
« « ander und die Wand selbst muß mit den anderen Gebäudeteilen durch
dünnflüssigen Gipsmörtel , erforderlichenfalls durch Anwendung anderer HNfs-
mittel gut verbunden werden.

3 . Die aus diesen Platten b-rgesiellt -n Wände dürfen zur Abtrennung
finzelner Bestandteile einer Wohmmq oder eine « Geschäftes , jedoch nicht ö" *
Abtrennung verschiedener Wobnanoen oder Geschäfte , und zwar nur damr
angeweudet werden , wenn diese Wände keiner Belastung ovsgesitzt und nickt
böber als ein gewöhnliche » Stockwerk oufgekttbrt werden . Di - Wände mUlsiN
bei einer Zimmertieke von 5 5 in und normaler Stockwerkshöbe eine Sim e
von mindestens 5 om besitzen. Bei Wänden von größerer Länoe od« Stock-
werksböhe bat die Wandstärke mindestens 7 om , u betragen . Nach Lage der
örtlichen Verhältnisse können auch mit Genehmigung der Baubehörde andere
Wandstärken zur Verwendung kommen.

4 . Die beabsichtigte Ausführung von Wänden aus Schlackensteinen ist
in den Kostenvlänen auszuweisen . . ,

5 . Di - Aufstellung solcher Wände gehört zu den Befugnissen der kon-
zesfionierten Baugewerbetreibenden.

6 . Di « Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingungen auf Grund
praktischer Erfahrungen mit diesem Baumateriale bleibt Vorbehalten.

B . L e i ch tb et o n p la tt e n.
1. Di - Platten müssen sechs Wochen nach der Erzeugung ein - Würfel¬

festigkeit von mindestens 30 ks/cw » aufweisen.
2 . Die aus diesen Platten erzeugten Wände dürfen zur Abtrennung

einzelner Bestandteile von Wohnungen und Geschäften , jedoch nicht zur
Trennung verschiedener Wohnungen und Geschäfte verwendet werden.

3 . Die Wandstärke ist mit mindestens 5 cm und das Raumgewlcht der
Wand mit 1200 kss/m » anzunehmen.

4 . Alle diese Wände sind , soweit st- nicht auf Mais, „decken ausgestellt
Werden , entsprechend zu unterfangen und dürfen keiner Belastung ausgefetzt werden.

5. Di - Platten müssen vor dem Transvorte und dem Verletzen genüaend
erhärtet sein , um den Beanspruchungen während der Vermauerung , ohne
Schaden zu leiden , Widerstand leisten zu können . Als Mörtel kann in trockenen
Räumen Gipsmörtel verwendet werden , während bei Wondberstellungerr kür
feuchte Räume Weißkalkmörtet mit mindestens ein Viertel Portlandzementzusatz
zu nehmen ist. Für guten Anschluß der Wände an die Gebäudemauern lst
Sorge zu trogen . . .

6 . Die Aufstellung solcher Wände g-bört zu den Befugnissen der kon-
zesfionierten Baugewerbetreibenden und ist in den Konsensplänen auszuweisen.

7 . Die zu verwendende Schlacke muß gut abgelagerte , durchgewaschene
(sogenannte , gare ") Schlack - sein , um die Gefahr des Auftretens von Zerfall-
erscheinunaen (des „Treibens ") zu verhüten . (M .Abt . 36 , 7607 .)

KS.
Zulassung des Betouhohlsteinsystems „ Pax " .
In Erledigung des Ansuchens der Baumaschinen - und Mate¬

rialienvertriebsgesellschaft m . b. H ., Jnzersdorf bei Wien . Triester-
flraße 16 , um Zulassung des Betonhohlsteinsystems „Pax " im Ge¬
biete der Gemeinde Wien , wird die Anwendung dieser Bauweise bei
Hochbauten in Wien gemäß den vom Oesterreichischen Ingenieur - und
Architektenverein aufgestellten und vom Staatsamte für Handel und
Gewerbe , Industrie und Bauten genehmigten Leitsätzen für die Aus¬
führung von Hohlmciuern aus Betonsteinen und auf Grund der durch¬
geführten Festigkeitsversuche unter folgenden Bedingungen als zulässig
erklärt:

1. Für die genannte Bauweise , di - einen Verband eines Bauelementes
darsiellt , das durch gegenseitige Verschiebung zweier Normalzieg -lgrundriffe um
ein - halbe Ziegellänge und Fuge entstanden iü . aus dem unter Verwendung
entivrechender Tcilstiick- Mauern von 12 . 25 . 38 und 51 cm Stärke bergeüM
werden können , haben im allgemeinen die für Betonbauten geltenden Vor¬
schriften (Ministerialverordnung vom 15 . Juni 1911 und 15 . September 1918
über die Herstellung von Tragwerk -n aus Eisenbeton oder Stampfbeton b-,
Hochbauten ) sinngemäß Anwendung zu finden . Ist für einen Bau die Ver¬
wendung dieser Bauweise vorgesehen , so ist dies in den Einreichungsplänen
auzuführen und die erforderliche statische Berechnung beizubringen.

8 . Di - Steine müssen den vorgelegten Zeichnunaen entsprechen und sind
aus Kiezbeton im Mischungsverbältnisse von 230 k ? Zement aus 1 m » Sand
und Schotter (Raummilebungsverhältnis 1 : 6, geforderte Mindeftwürselfessigkeit
110 k ^ /em » nach lechs Wochen ) herzustellen . Falls als Zuschlagstoffe Kessel¬
schlacke, Lokomotivlösche (ausgebrannt und abgelagert ) , u . dgl . verwendet werden,
ist die Zewentwindestmenge enssvrechend zu erböben.

3 . Der Mörtel ist im Mischungsverhältnisse von mindestens 160 ks
Portlondzement auf 1 w » reinen , seinkörnioen , reichen Sand , wobei höchstens
ein Viertel des Portlandzementes durch Weißkalk ersetzt werden darf , her¬
zustellen.

4 . Der Baubehörde steht es frei , auch während der Bauausführung den
Nachweis über die Beton - (Würfel -), Stein - (Zellen -) und Mörtelfesttgkeit
durch Probe zu verlangen.

5 . Das Gewicht der unverputzten , einen Stein starken Normalhohlmauer
(25 em starke- „ V -Pax ") ist mit 345 k »-/m » Aufrißfläche anzunehmen , falls
nicht der GewichtsnachweiS besonders erbracht wird.
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6- Die zulässige Druckinanipruchnabme der nutzbaren Mauerquerschnitts.
sl8-b - bat bei einer Beton Würfelfestigkeit Ion mindesten » 110 ks/om - die
«rüste von 1t, bs/em - zu betraaen . Beträgt die freie Mai,erhöbe b mehr
als das Zwölffache der Mauerstürke b (ohne Verputz ), so ist der Wert der
Müffiaen Inanlvrncknabm - durch Multiplikation mit der Abminderunqszahl
« —- l '90 0 75 1i/5 berobzus t̂zen. Die 5>öhe tragender Mauern darf nicht
mehr als das 16fache der Mauerstürke betraaen.

^ In iedem Geschosse ist ein durchlaufender , den ganzen Gebäude,
gnndriß umtaffender als De ^ enauslager dienender Retonrost von 15 cm Höbe

anzuordnen . Durch diesen Rost dürfen Rauch , und Luftabzüge geführt werden.
I " , edem Stockwerke ist ein GchO-ßennetz anzuordnen ; die Mauerschließen

Betonrost zu verl -ge» . Die Hohlmauern stnd in Entfernungen von
bochsttns 7 m durch a -eignete Querwände oder Pfeiler zu verstärken . Vir
einen guten Anschluß dieser Zwischenmauern an die Hauptmauern ist Sorge
zu traaen > »

8 . Die Rauchkänae stnd in der Regel aus Mau -rsBoll )zi-geln berzu-
stellen . Nicht auSbetonierte Hoblsteine stnd hier aus Gründen der Rauch,
dichtiakeit von der Verwendung auszuschließen.

9 . Als Auflager freitragender Stiegen dürfen Hoblmauern nicht ver¬
wendet werden ; bei beiderseits aufliegenden Stufen stnd die Auflager aus
Stamvfbeton oder Ziegelmauerwerk (bei Vermeidung einer Störung des Ver¬
bandes und eines Verbaus der Steine ) berzusteflen.

10 . Die V ' ndawente stnd mindestens bis auf eine der Sohlenbr -ite
gleiche Höbe aus Vollmauerwerk berzusteflen . Die Fundamentverbreiterung hat
m der gleichen Weise zu geschehen wie bei Bauten aus Vollmauerwerk.

11 . Die Abänderung und Ergänzung der vorstehenden Bedingungen
sowie die gänzliche Zurücknabm - dieser Bewilligung bleibt nach Maßgabe der
praktischen Er ' abrungen Vorbehalten.

Beschreibung:  Diese Hoblsteinmauern werden aus EiNbeitssteinen
gebildet , die entstellen , wenn zwei Normalziegelgrundriffe sReichsformat ) um
eine halbe Zieaeflänge und Via ? gegeneinander verschoben werden . Die Stein-
böbe ist zwei Zi -gelböben uermebrt um eine Fuge , also rund 15 am . In ieder
Wülfte des Bauelementes ist ein Hohlraum angeordnet , derart , daß die äußeren
Wandstärken 9 5 cm und die inneren 2 '5 em betragen . Die Eigenart der
Steinfarm ergibt einen Verband , der immer Voll auf Fug gemauert wird
Die Arbeitsform ist so eingerichtet , daß in ein und derselben Form nur durch
Einsetzen von Trennblechen auch olle Teil - und Anschlußsteine er -eugt werden
für Fensterausbildung , Wandanschllüse und Zwischenwände . Es lasten sich mit
diesen Elementen von IS , S5 . 88 und 51 cm Stärke Herstellen. Für eine
1 Stein starke Mauer braucht man für 1 m ? Mauerwerk 25 Steine Ein
Siein wiegt iinaekühr 11 -5 bg . 25 Stück „ D -Pax " Normalsteine für 1 m-
Aufrißflüche einer 25 cm starken Hoblmauer benötig -» 22 Liter Mörtel . Drei
ungelernte Arbeiter verfertigen mit einer „ Pax "-Mgschine in acht Stunden
550 „ V -Pax " -Steine . (M .Abt . 36 , 6329 .)

Erlaß
Z . 368.

des

31 .

Droqistenkonzessionen.
magistratischen Bezirksamtes für den 1. Bezirk,

Der Bürgermeister als Landeshauptmann hat mit Entschließung vom
11 . Juni 1921 , M Abe . 66/k 347 , dem Rekurse des H . Auer , verantwortlichen
Gefchäftsfübrers der offenen kandelsgesellschaft H . Auer gegen die Entscheidung
des M B A. 1 vom 15 . Mär , 1921 , M B A . 1 , 695/1/1920 , mit welcher
dessen Ansuchen um Erteilung einer Konzesston gemäß § 15 , Punkt 14 der
Gewerbeordnung zum Verkaufe der zur arzneilichen Verwendung bestimmten
Stoffe und Prüvarate mit Einschluß der medikamentös imvrägnierten Ver¬
bandstoffe . insofern - dies nicht ausschließlich den Avotbekern Vorbehalten ist und
zum Verschleiße künstlicher Mineralwässer im Standorte Wien , 1. Wivvlinger-
straße 15 abgewiesen wurde . Folge gegeben und der obaenannten Firma die
angestrebte Konzession verliehen , weil der Konzesffonsverleihnng ein im Gesetze
begründetes Hindernis nicht entgegensteht . Diese Konzession wurde im Gewerbe¬
register unter Reg .-Zahl eingetragen . Gleichzeitig wird die Bestellung des
Hermann Auer zum verantwortlichen Geschästsfübrer (Stellvertreter ) des
vorbezeichneten Unternehmens gemäß 88 3 und 55 Gewerbeordnung qewerbe-
behördlich genehmigt.

Z 4 ^ "^ magistratischen Bezirksamtes für den 1. Bezirk,

Auf Grund der gevfloqenen Erbcbungen wird dem Egon Alexander
Binzer gemäß Z 15 , Punki 14 der Gewerbeordnung die Konzession zum Ver¬
kaufe im großen von Giften und von zur arzneilichen Verwendung bestimmten
Stoffen und Präparaten , insokerne dies nicht ausschließlich den Avothekern
Vorbehalten ist, im Standorte 1. Franz Josefs -Kai 7/9 erteilt . Diese Konzession
wurde im hierämtlichen Gewerberegister unter der Zahl 5032 eingetragen

Erlaß des magistratischen
Z. 530.

Bezirksamtes für den 5 . Bezirk,

Das magistratische Bezirksamt für den 5 . Bezirk erteilt dem Wilhelm
Gollini die angcsuchte Konzession gemäß § 15 . Punkt 14 der Gewerbeordnung
zum Verkaufe von Giften , von zur arzneilichen Verwendung bestimmten
Stoffen und Präparaten , soweit dies nicht ausschließlich den Apothekern Vor¬
behalten ist, im Standorte Wien , 5 . Reinprechtsdorferstraße 38 . Diese

Konzesfion wurde im hierämtlichen Gewerberegister unter der Zahl 3155 ein¬
getragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 8. Bezirk
Z . 1094 . '

° Das Bezirksamt erteilt dem Maximilian Finkler di - Konzession gemäß
5 15 , Punkt 14 der Gewerbeordnung zur Darstellung von Giften und zur
Zubereitung der zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und Präparate
sowie zum Verkaufe von beiden , insofern - dies nicht ausschließlich den Avo°
tb -kern Vorbehalten ist, im Standorte 8 . Strozzigeffe 32 . Diese Konzession
wurde im Gewerberegister unter der Zahl 1593 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 8. Bezirk,
Z . 546.

Das R -zirksamt erteilt der ostenen Handelsgesellschaft Em . V . Coj ' an
k Co . die Konzession gemäß 8 15 , Punkt 14 der Gewerbeordnung zur Dar¬
stellung von Giften im großen und zur Zubereitung im großen der zur
arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und Prävarate und zum Grvß-
vertriebe Von beiden im Standorte 8 Serchenfelderstraße 88/90 . Diese Konzession
wurde ,m Gewerberegister unter Zahl 1618 eingetragen . Gleichzeitig wird die
Bestellung des Dr . Ludwig Beck zum verantwortlichen Geschästsfübrer des
vorbezeichneten Unternehmens gemäß 8 55 der Gewerbeordnung genehmigt.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 8. Bezirk,
A . 1563.

Das Bezirksamt erteilt der offenen Handelsgesellschaft Schimanek L
Sketta die Konzession gemäß 8 15 , Pun ' t 14 der Gewerbeordnung zum
Betriebe des Großbandelz und des D -tailverkanfeS von Giften und von zur
arrneili » en Verwendung bestimmten Stoffen und Prävaraten mit Einschluß
der medikamentös imprägnierten Verbandstoffen , insofern - dies nicht aus-
schließlich den Apothekern Vorbehalten ist, sowie zum Verkaufe von künstlichen
Mineralwässern im Standorte 8 . Lenaugaffe 15 . Diese Konzession wurde im
Gewerberegister unter Zabl 1897 einq -traa -n . Gleichzeitig wird die Bestellung
des ,xranz Sketta zum verantwortlichen Geschäftsführer des vorbezeichneten
Unternehmens gemäß Z 55 der Gewerbeordnung genehmigt.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 16 . Bezirk,
Z - 49.

Das Bezirksamt verleibt dem Franz Schön die Konzession zum Verkaufe
von Gissen u " d von zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und
Prävaraten mit Einschluß der medikamentös imprägnierten Verbandstoffe,
insofern dies nicht ausschließlich den Apothekern vorbebalten ist, sowie zum
Verschleiße von künstlichen Mineralwässern aemäß 8 16 , Punkt 14 der Ge-
werbeordnung im Standorte Wien . 16 . Kirchstetterngaffe 63 . Dies - Konzession
wurde im Gewerberegister unter Zahl 3117 eingetragen.

n. Narmativbestlmmungen.
32.

Auslassung der Magistratsabteiluug 41.
Zuteilung der sorsttechuischen Angelegenheiten rur

Magistratsabteilung 34.
Erlaß des Magistrats -Vize-Direktors Dr . August Mayr

vom 7. August 1921.
Der Herr g-fchäftsführende Vize -Bürgermeister hat auf Grund des

Stadtsenatsbeschluffes vom 26 . Juli 1921 , Pr . Z . 8792 , folgende Verfügung
getroffen : > -> »

„Die Magistratsabteilung 41 (Forstwirtschaft ) wird aufgelassen und deren
Geschäfte insbesondere auch di- dem Magistrate als politischer Landesbehörde
zufallenden forsttechnischen Angelegenheiten (Landesforstinspektor ) der Magi¬
stratsabteilung 84 (Wasserversorgung ) zur Behandlung zugewiesen . Diese
Geschäfte find ,m Rahmen der Magistratsabteilung 34 (Wasserversorgung ) als
eigenes Referat durch die zugeteilten forsttechnischen Beamten zu führen . "

Die G -schäftseinteilung für den M - gistratist daher abzuändern wie folgt:
Die Magistratsabteilung 41 (Forstwirtschaft ) ist aus der Geschäftsein,

teüung zu streichen . Im 3 . Satz der G -ichäftsoufzählimg der Magistrats,
abteilung 34 hat der Satzteil „ einschließlich der Forst -, Jagd - und Weide.
Angelegenheiten " zu entfallen ; dagegen ist am Schluffe der Aufzählung neu
anzufügen : „ Forst -, Jagd -, Weide - und Fischereiangelegenheiten bezüglich der
für Zwecke der Wafserversorgungsanlagen dienenden Liegenschaften . Weiters :
Wirtschaftstechnische Angelegenheiten (Verwaltung ) der Fondsgüter und der
städtischen Waldungen in Wien und Umgebung (bei letzteren mit Ausnahme
der Wiesen ) , Abgabe von Gutachten in Forst -, Jagd -, Weide - und Fischerei-
angeleg -nheit -n und bei der Nntzholzbeschaffung . Forsttechnisch - Angelegen¬
heiten , die dem Wiener Magistrate als volitischer Landes behörde zur Besor¬
gung zufallen . (Agenden des Landesforstinspeklors .) "
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3S.
Errichtung einer städtischen Ankündiguugsunter-

uehmung.
Erlaß des Magistrats -Direktors Dr . Karl Hartl vom

31 . August 1921 , M .D . 5214.

Dcr Stadtsenat hat in seiner Sitzung vom 19 . August 1921 zur
Pr . Z . 9641 folgenden Beschluß gefaßt:

1. Der Gemeindervt beschließt die Errichtung einer „ städtischen An¬
kündigungsunternehmung - und erkennt ihr die Eigenschaft einer Unternehmung
der Gemeinde gemäß Z 77 der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien zu.

2 . Zweck der Unternehmung ist der Betrieb des Ankündtgungsgeschäftes
und aller dazu notwendigen Einrichtungen unter Verwendung der hi zu
geeigneten Objekte der Gemeinde , ihrer Unternehmungen , Anstalten und Be¬
triebe , insbesondere auch des öffentlichen Gutes , die Wahrung und Auswertung
der privatrechtlichen und finanziellen Interesse ^ der Gemeinde hinsichtlich der
Ankündigungsflächen aus Holzschalung an Hausmauern und Einsendungen,
auf Bauplanken und Gerüsten, , auf Verkaufshütten , Kiosken und dergleichen,
die Abgabe von Gutachten an die zuständigen magistratischen Dienststellen
hinsichtlich platzzinspflichtiger Objekte aller Art , sowie die Beteiligung an
Ankündigungszeschäften privater Unternehmer und die Erwerbung solcher
Unternehmungen.

3 . Die städtische Ankündigungsunternehmung wird der Geschäfts¬
gruppe VIII angegliedert und dem Gemeinderatsausschufse für die städtischen
Unternehmungen unterstellt ; für sie gilt das mit dem Gememderatsbeschluffe
vom 28 . Mai l920 genehmigte Organisationsstatut für die Unternehmungen
der Gemeinde Wien.

4 . Der Betrieb der Unternehmung erfolgt unter der Firma „ Gemeinde
Wien — städtische Ankündigungsunternehmnng ".

5 . Insoweit zu Anlündigungszwecken Objekte verwertet werden , die
städtischen Unternehmungen oder nach kausmänngchen Grundsätzen geführten
städtischen Betrieben gehören , ist das aus diesen Teilen des Geschäftes sich
ergebende Erträgnis » ach Abzug aller diesbezüglichen Kosten und Spesen und
eines nach dem Umsätze zu ermittelnden Anteiles an den allgemeinen Unkosten
den betreffenden Unternehmungen und Betrieben zu überweisen ; für die Be¬
nützung des öffentlichen Gutes ist der jeweils vom Ausschuß VI festgesetzte
Platzzins zu entrichten ; der verbleibende Rest des Reinerträgnifses ist an die
eigenen Gelder der Gemeinde abzuführen.

6 . Bei der Durchführung der Geschäfte ist jeweils im Einvernehmen mit
den betreffenden Unternehmungen und städtischen Dienststellen vorzugehen und
sind etwa erforderliche behördliche Bewilligungen einzuholen.

Mit Rücksicht auf diesen Beschluß wirb die Geschäftseinteilung für den
Magistrat in folgender Weise abgeänoert:

In der Aufzählung der Geschäfte der Magistratsabteilung 36 ist nach
den Worten „Platzzinse " einzufügen : „mit Ausnahme der der städtischen An-
kündigungsunlernehmung zugewiesenen Angelegenheiten ' .

ES haben demnach die Magistratsavtellung 36 und die magistratischen
Bezirksämter alle Geschäftsslücke , die Ankündigungen auf den im Punkte 2 des
Stadtscnatsbeschlnffes angesührten Ankündigungsflächen betreffen , an die
städtische Ankündigungsunlernehmung abzutreten und Verzeichnisse der bereits
vorhandenen Ankündigungsflächen dieser Art mit Angabe der Bewilligungen,
Zinse , Bedingungen usw . ehestens der städtischen Amündigungsunternehmung
zu übermitteln ; ferner ist von den erwähnten Dienststellen das Erforderliche
zu veranlassen , daß die bestehenden Zinsvorschreibungen sür solche Ankündigungs-
stächen an die städtische Ankündigungsunternehmung überwiesen werden.

Auf die Verpflichtung dcr städtischen Ankündigungsunternehmung zur
Abgabe von Gutachten Uber platzzinspslichtige Objekte aller Art wird besonders
aufmerksam gemacht ; die in Betracht kommenden Dienststctzen werden ange¬
wiesen , hievon entsprechend Gebrauch zu machen und überhaupt hinsichulch
aller Arten von Reklamen , soweit Gemeindegur oder Gemeindeinteressen in
Betracht kommen , vor Erteilung einer Bewilligung mit der städtischen An-
kündigungsunternehmung das Einvernehmen zu pflegen.

Der Sitz der städtischen Ankündigungsunlernehmung ist dermalen IV .,
Favoritenstraße 11 ; die Unternehmung ist an die dortige Telephonzentrale der
Straßenbahndireltion angeschloffen.

»4«

Ausknnftserteilung über Gewerbeausschließungs-
grünve ; Gewcrberegister.

Erlaß de» Magistrats -Direktors Dr . Karl Hartl vom
31 . August 1921 , M . D . 5223.

Im Einvernehmen mit der Wiener Polizei -Direktion werden folgende
Verfügungen getroffen:

1. In Hinkunft find Anfragen auswärtiger Behörden , ob gegen eine
bestimmte Person Gewerbeausschlicßungsgründe vorliegen , nicht mehr zunächst
der Konskriptionsamts -Direktion zur Feststellung der Zuständigkeit , sondern
unmittelbar dem Strafregisteramt der Polizei -Direktion , wenn aber noch andere
Auskünfte gewünscht werben (zum Beispiel über Verläßlichkeit ) oder wenn der
Anfrage ein Akt angeschloffen ist, dem Korresponbenzbureau der Polizei-
Direktion zur direkten Erledigung abzutreten.

2 . Desgleichen sind eigene Anfragen über Vorliegen von Gewerbeaus-
schließungsgründen nicht mehr an das Polizei -Kommissariat , sondern an das

Strafregisteramt der Polizei -Direktion zu richten und dem Anfrageschr iben,
enthaltend das volle Nationale , bei Frauen auch die früheren Namen , Akte»
nicht beizuschließen.

3 . Gcwerbeentziehungen , Gewerbezurücknahmen und Entziehungen des
Rechtes , Lehrlinge und jugendliche Hilfsarbeiter zu »halten , sind nach ein¬
getretener Rechtskraft im Gewerberegister anmerken zu lassen.

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatte für die
Republik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für
Wie « veröffentlichten Gesetze , Boüzugsanweisnngeu,

Verordnungen und Kundmachungen.
rV. Bundesgesetzblatt.

432 . Verordnung über die Verwendung der Finanzwache als Steuer-
aufsicht und als Zollwache.

433 . Vlll . Verordnung zum Gehaltsklaffengesetze vom 30 . Juni 1919.
434 . Krankenkaffentaxe.
435 . Verordnung betreffend die Abänderung der neunten Ausgabe der

Arzneitaxe der österreichischen Pharmakopöe.
436 . Verordnung über die abermalige Erhöhung der Valutenumsatz-

fieuer.
437 . Verordnung betreffend die Festsetzung der Tarifgrundlagen für

Privatbahnen.

438 . Verordnung über ein Zahlungs - und Annahmeverbot sowie über
die Unterbrechung der Prozesse wegen Erfüllung der Geldverbindlichkciten in
alten Kronen im Verhältnisse zu Reuitalien.

439 . Verordnung über die Anmeldung gewisser Schulden und
Forderungen zwischen Angehörigen Oesterreichs und Neuitalien.

44V Verordnung über die Abänderung der Diensttitel für die Vor-
stände der BundeSdahnoirektionen und deren Stellvertreter.

441 . Verordnung betreffend eine Srraßenpolizeiordnung für die
Bundesstraßen.

442 . Verordnung betreffend Erhöhung der unteren Wertgrenzc sür die
Verpflichtung der Inhaber von Trödlergewerben , Käufe und Verläufe ohne
Rücksicht auf die Art des Gegenstandes m das Geschäftsbuch einzutragen.

443 . Verordnung betreffend vorübergehende Aenderungen des Eisen-
bahnbelrievsreglements.

444 . Durchführungsverordnung über die einmalige groß - Vermögens-
abgabe betreffend Bestimmungen für das Kärntner Volksabstimmungsgeblet.

445 . Verordnung betreffend die von den Studierenden an den
Universiläten zu entrichtenden Kollegiengelder.

446 . Verordnung betreffend die von den Studierenden an den
Technischen Hochschulen und au der Hochschule für Bodenkultur zu entrichtenden
Unterrichlsgelder.

447 . Verordnung betreffend die von den Studierenden an der Tier¬
ärztlichen Hochschule in Wien zu entrichtende » Unterrichlsgelder.

448 . Verordnung betreffend die von den Studierenden an der
Montanistischen Hochschule in Leoben zu entrichtenden Unterrichtsgelber.

449 . Verordnung betreffend die von den Studierenden an oer Akademie
der bildenden Künste und an oer akademischen Spezialschule sür Medailleur-
kunst zu entrichtenden Unterrichtsgeloer.

459 . Verordnung , mit welcher für die Hochschulen mit einheitlich fest¬
gesetztem Unterrichtsgeld der Vorgang zur Ermittlung des hievon den Lehr¬
kräften gebührenden Anteils geregelt wird.

451 . Verordnung betreffend die Taxen für die Verleihung akademischer
Grade und sür die Staats - uno Lehramtsprüfungen an den Hochschulen.

452 . Verordnung über die Gewährung von Gedührendcgünstigungen
sür das Verfahren betreffend die Aufhebung und Ablösung der Jagorcchte
auf fremdem Grund und Boden im Lande Tirol.

453 . Verordnung betreffend die Regelung des Verkehres mit Ammoniak-
soda und Aetznatron.

454 . Durchführungsverordnung zum V. Hauptstücke des Gesetzes
betreffend die direkten Perjonalsteuern.

455 . Berichtigung eines Druckfehlers im Bundesgesetzblatt -.
459 . Uebereinkommen über die Regelung der österreichischen Schulden

an belgische Staatsangehörige.
457 . Verordnung über die Zwangsvollstreckung im Gebiete der Landes-

regierung sür Slowenien m Laidach.
458 . Kundmachung über dch Erweiterung der Berzollungsbefilgniffe

des Straßeiizollamles Schmitter -Rheinbrücke.
459 . Verordnung über die Aussichtsbezirke der Gewerbeinspektion.
469 . Verordnung betreffend das Sondergewerbeinspeklorat sür die

Binnenschiffahrt.
461 . Verordnung betreffend die Verlängerung von Priorilätsfristen

zugunsten der Angehörigen der Vereinigten Staaten von Amerika.
462 . Bundcsgesetz über steuerliche Sonderbestimmungen sür gewiss-

öffentliche Anlehen.
463 . Verordnung über die Ausgabe allgemeiner Stempelmarken zu

-194 . Kundmachung Uber die Prozeßordnung des Oesterreichisch-
Belgischen Gemischten Schiedsgerichtshofes.

465 . Verordnung zum Gesetze gegen die Steuerflucht.
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466 . Beiordnung betreffend die Einführung einer Staatsprüfungs¬
ordnung für die Unterabteilung für FenerungS - und Gastechni ! an der
Technischen Hochschule.

467 - Verordnung betreffend die Abänderung des Gebührentarifes der
staatlichen Untersuchuntzsanstallen sür Lebensmittel.

468 . Berichtigung eines Druckfehlers im Bundesgesetzblatte.
469 . Kundmachung betreffend Borkriegsschulden zwischen Belgien und

Oesterreich . ^
470 . Kundmachung betreffend das Statut des Ständigen Inter¬

nationalen Gerichtshofes.
471 . Verordnung über die Abhaltung fakultativer Reifeprüfungen an

Handelsakademien.
472 . Verordnung über den Eigentumsvorbehalt an ausländischen

Rohstoffen.
473 . Verordnung betreffend Erhöhung des Zollausschlages.
474 . Verordnung zur Durchführung des Gesetze- über die Staffelung

der Levensmittelpreise.
475 . Verordnung , womit für das Burgenland Uebergangsbestimmnngen

getroffen werden.
476 . Verordnung über die vorläufige Einrichtung der Verwaltung , der

ordentlichen Gerichtsbarkeit , der RechnunzSkontrolle und der Verwaltungs -,
der Kompetenz - sowie der Wahlgerichtsbarkeit im Burgenlande.

477 - Verordnung betreffend die Erlassung einer vorläufigen Stadt-
und Landgemeindewahlordnung für die Landeshauptstadt Oedenburg , die
Städte Eilenstadl und Rust und sämtliche Groß - und Kleingcmeinden des
Burgenlandes.

478 . Verordnung , mit der vorläufige Anordnungen über das Justiz¬
wesen im Burgenlande getroffen werden.

479 - Verordnung , mit der die von den Verwaltungsbehörden anzu¬
wendenden strafrechtlichen Bestimmungen und die Vorschriften über das Ber-
waltungSftrafverfahren abgeändert werden.

480 . Vorläufige Hceresverordnung Burgenland.
481 . Verordnung , mit der die verbindende Kraft des Jnvaliden-

cntschädigungsgesetzes aus das Burgenland erstreckt wird.
48 » . Verordnung über die Siechtsanglcichung auf dem Gebiete der

öffentlichen Abgaben und des sonstigen Finanzwesens im Burgenlande.
483 . Verordnung , mit der sür das Burgcnland vorläufige Anordnungen

über den wirtschaftlichen Verkehr getroffen werden.
484 . Verordnung über das Assoziationswesen im Burgenlande . '
485 - Verordnung , womit sstr das Burgenland vorläufige Bestimmungen

über die Gewerbeberechtigung erlaffen werden.
486 . Verordnung über die Errichtung einer Landesstelle für Landarbeit

sür das Burgenland.
487 . Verordnung , womit Vorschriften über die Veröffentlichung von

Tisendahnranfen im Burgenlande erlaffen werden.
488 . Verordnung betreffend die Inkraftsetzung einiger das Postwesen

in Oesterreich regelnder Gesetze und Verordnungen im Burgenlande.
489 . Verordnung über das Telegraphen - und Fernsprechwescn im

Burgenlande.
490 . Verordnung über die Wiederaufnahme und die Durchführung des

Verwaitungsverfahrcns un Burgenlande.
491 . Verordnung über die Herausgabe eines Landesamtsblattes für

das Burgcnland.
492 . Verordnung betreffend die vorläufige .Aufrechterhaltung der für

die im Burgenlande gelegenen Bahnlinien geltenden Tarife.
493 . Kundmachung , mit der die Kundmachung des Handelsministers

vom 26 . April 1919 , R .-G .-Bl . 181 , außer Krast gesetzt wird.
494 . Verordnung , womit die festgesetzten Prüfungsgebühren für das

Wartepersonal von Dampfbetrieben abgeänderl werden.
495 . Verordnung betreffend Ausnahmsbestimmungen aus dem Gebiete

des gewerblichen Rechtsschutzes.
498 . Verordnung über Ausnahmsbcstimmungen auf dem Gebiete des

gewerblichen Rechtsschutzes zugunsten der Angehörigen der Vereinigten Staaten
von Amerika.

497 . Verordnung , womit Ausnahmen vom Bundesgesetze über die
Gleichstellung der Kammern sür Arbeiter und Angestellte mit den Kammern
für Handel , Gewerbe und Industrie getroffen werden.

498 . Kundmachung betreffend Vergleiche zur Regelung der vor oder
während des Krieges entstandenen Schulden von Oesterreichern an französische
Staatsangehörige . >-

499 . Kundmachung betreffend die neuerliche Erstreckung der Frist für
die Bauvollendung der Lokalbahn von Rustrechtshofen nach Gresten.

500 . Verordnung über die Gebühren der Geschwornen , Schöffen und
Vertrauenspersoncn.

501 . Verordnung über die G .bührcn der Sachverständigen und Dol¬
metsche un Strafverfahren.

502 . Durchführungsverordnung zur Kongruanovelle.
503 . Verordnung über den Beginn der Wirksamkeit des Bundesgesetzes

vom 15 . Juli 1921 , B .-Ä .-Bl . Nr . 423.
504 . Verordnung , mit welcher den Einwohnern des Kärntner Volks-

adstimmungsgebietes die Bekennlnisfrist zur einmaligen großen Vermögens¬
abgabe verlängert wird.

505 . Kundmachung über die Aufhebung der Erwerb - und Einkommen-
steucrbegünstigungen der den traktatmäßigen Handel in Oesterreich betreibenden
türkischen Staatsangehörigen.

506 . Verordnung über die Ausgabe neuer amtlicher Promeffenschcin-
blankette.

507 . Verordnung betreffend das Schulgeld und die sonstigen von den
Schülern an den Mittelschulen des Bundes zu entrichtenden Zahlungen.

508 . Verordnung betreffend die Schlachtvirhabstellungen in Tirol und
die Leistung von Ablösungstaxen durch die Viehbesitzer.

509 . Verordnung über die g-fällsämtlichen Anmeldungen des Antrittes
und der Verlegung gewisser Gewerbe.

310 . Verordnung betreffend die Verlängerung der Frist für Anträge
auf Ueberweisung von Rechtssachen an die Einigungsämler für Streitigkeiten
aus bestimmten Lieserungsvcrlrägen.

511 . Verordnung über eine zeitweilige Erhöhung der Gebühren der
gerichtsärzllichen Sachverständigen im Verfahren außer Streitsachen.

512 . Kundmachung über die Fristen in Anwendung des X . Teiles des
Siaatsvertrages von St . Gerffiain und des mit der französischen Regierung
abgeschloffenen Uebereinkommens im Verhältnis zu Elsaß -Lothringen.

513 . Verordnung zur Durchführung der Vollzugsanweisuna vom
5 . August 1919 , St .- G .-Bl . Nr . 464.

514 . Verordnung , mit welcher die Aufnahme von Aspiranten der
Pharmazie vorübergehend eingeschränkt wird.

515 . Verordnung über einige Aenderungen auf dem Gebiete des amt-
lichen Stempelausdruckes.

516 . Bundesgesctz , womit das BundeSgcsetz über die Führung des
Bundeshaushaltes adgeändert wird.

517 . Verordnung wegen Abänderung einiger Bestimmungen der
Ministenalverordnung betreffend den Handel und Verkehr mit ausländischen
Zahlungsmitteln.

518 . Verordnung über die Einführung von Sicherungsmaßnahmen im
Geschäftsverkehrs mit ausländischen Zahlungsmitteln und Devisen.

519 . Kundmachung betreffend den Beitritt der Republik Oesterreich zum
Berner Ucbereinkommen zur Unterdrückung der Verwendung von weißem
Phosphor.

520 . Verordnung betreffend Erhöhung des Zolloufschlages.
521 . Verordnung über die Entrichtung der Stempelgebühren für

Handels - und Gewcrbeaufschreibungen , Schecks und kurzfristige kaufmännisch -
Anweisungen , kaufmännische Rechnungen und Superlegaiisierungen.

522 . Verordnung betreffend die Satzungen des Pensionsinstitutes der
österreichischen Journalisten.

523 . Durchführungsverordnung zu den ZZ 269 a und 280 s des
Personaist -uergesetzes (Sicherungsmaßnahmen betreffend das Kapitaleinkommcn ).

524 Verordnung betreffend die Erhöhung des Verschleißpreises für
handelSstaustische Anmeldeformulare.

L . Landesgcsctzlilatt für Wien.

77 . Gesetz betreffend die Erhöhung der Gebühren für die Kranken - und
Leichenv-sörderung.

78 . Gesetz betreffend die Erlassung einer Hausbesorgcrordnung.
79 . Sperrgeldverordnung.
80 . Kundmachung betreffend die Festsetzung von Mindestansätzen für

das von den Mietparteien an die Hausbesorger zu leistende Rcinigungsgeld.
81 . Luxuswarenabgabe.
82 . Durchführungsverordnung zu dem Luxuswarenabgabcgesetz.
83 . Verordnung betreffend den Maximaliarif für das Rauchsungkehrer-

gewerbe in Wien.
84 . Bero -idnung betreffend den Ladenschluß und die Sonntagsruhe

während der bevorstehenden Wiener Messe.
85 . Kundmachung betreffend die Aufhebung der Beschränkung der Ein-

und Durchfuhr von Tieren , tierischen Rohstoffen und Gegenständen , welche
Träger des Ansteckungsstoffis sein können , aus Belgien.

86 . Verordnung betreffend die Festsetzung des Höchstpreises für den
Kleinvertanf von Brot m Wien.

87 . Kundmachung betreffend die Beschränkung der Ein - und Durchfuhr
von Tieren , tierischen Rohstoffen und Gegenständen , welche Träger des An-
steckungsstofses sein können , aus Brasilien.

88 . Verordnung betreffend die Sonntagsruhe im Gewerbe der Natur¬
blum endmber und -Händler am Sonntag , 11 . September 1921.

89 . Verordnung , mit welcher neue Höchstpreise für den Verkauf von
Milch m Wien festgesetzt werden.

90 . Kundmachung betreffend die Festsetzung von Preisen für Leucht¬
petroleum.

91 . Wiederbeleuchtung der Schwerfuhrwerke.
92 . Abgabe von freiwilligen Feilbietungen.
93 . Tariferhöhung für Kohlen - und Kokstransporte von den Wiener

Bahnhöfen.
94 . Höchstpreise sür den Kleinverschleiß von Mehl.
95 . Höchstpreis sür dm Kleinverschleiß von Brot.
96 . Verbot deS Fetlbietens von Erzeugnissen der Land - und Forst¬

wirtschaft.
97 . Preise sür Leuchtpetroleum.

LerauSaeber ' Die Gemeinde Wien - — Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener . — Papier and der Pittener PapierfabrikS - A . - G,
^ " ' Buchdruckern E . Kainz vorm . I . B . WaUiShauster.
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L.

Abschaffung von Optanten.
Nach dem Gesetze vom 27 . Juli 1871 , R .-G .-Bl . Nr . 88 , in

Betreff der Regelung der polizeilichen Abschaffung und des Schub-
wcsens können gemäß Z 2 , Absatz 5, Personen , welche in dem Geltungs¬
gebiete dieses Gesetzes nicht heimatberechtigt sind, aus Gründen der
öffentlichen Ordnung oder Sicherheit aus dem ganzen Geltungs¬
gebiete oder einem bestimmten Teile desselben abgeschafft werden.

Die Frage , ob auf Grund dieses Gesetzes auch Optanten , das
heißt jene Ausländer , welche auf Grund des Friedensvertrages und
der einschlägigen Durchführungsbestimmungen die österreichische Staats¬
angehörigkeit für sich in Anspruch genommen haben , abgeschafft werden
dürfen , wurde bisher vom Bundesministerium für Inneres und Unter¬
richt und dem Wiener Magistrate als Politischer Landesbehörde mit
Beziehung auf die Vollzugsanwcisung der Staatsregierung vom
20 . August 1920 , St .-G .-Bl . Nr . 397/20 , über den Erwerb der öster¬
reichischen Staatsangehörigkeit durch Option , immer dahin ausgelegt,
daßOptanten vor Erledigung ihres Optionsansuchens , falls die rechtlichen
Voraussetzungen einer Abschaffung gemäß dem Abschaffungsgesetze
vorliegen , abgeschafft werden dürfen , da gemäß ß 8 , Absatz 2 der
obgenannten Vollzugsanweisung dem Erkenntnisse über den Options¬
anspruch konstitutive Wirkung zuzuerkennen ist ; der Wortlaut dieser
Gesetzesstelle über die Erledigung des Optionsanspruches besagt näm¬
lich : „ . . . ergibt sich . . . die Rechtmäßigkeit des Anspruches , so
hat die Behörde zu erkennen , daß der Anspruch zu Recht besteht und
daß dem Anmeldenden auf Grund dieses Ausspruches  die
österreichische Staatsangehörigkeit zusteht ."

Dieser Auffassung entgegen hat der Verfaffungsgerichtshof in
seiner nachstehend abgedruckten Entscheidung vom 28 . April lö2I,
Z . 141860 , L 2/5 , entschieden, daß Optanten bereits durch die An¬
meldung ihres Optionsanspruches als österreichische Staatsangehörige
pufzufassm sind und nicht mehr gemäß Z 2, Absatz 5 des Ab¬
schaffungsgesetzes als Ausländer abgeschafft werden dürfen.

Der Berfassungsgerichtshos hat unter dem Vorsitze des Präsidenten Dr.
Paul Vitorelli über die hon Karl Halt , Maschinenschlosser in Wien , am
25 . Februar 1921 gegen die Landesregierung Wien wegen Verletzung des
verfassungsmäßig gewährleisteten Rechtes auf freien Aufenthalt eingebrachte
Beschwerde zu Recht erkannt:

Durch das Bbschafsungserkeuntnis der Polizeidirektion Wien , 0 7033/20,
vom 24 . Dezember 1920 , bestätigt durch die Entscheidung des Bürgermeisters

H . Normativbestimmungeu:
11 . Kanzleihilfsbeamte . — A -nderung des Titels.
12 . Einreibung von geprüften Heizern.
13 . Zentrale Verwaltung der städtischen Zinshäuser.
14 . Geschäftsordnung für den Pferdefuhrwerksbetrieb.
15 . Grabstellgebühren.
16 . Beistellung von Lernmitteln.

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatt - für die Repu¬
blik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für Wien
v eröffcntlichten Gesetze , Vollzugs « » Weisungen,
Verordnungen und Kundmachungen.

von Wien als Landeshauptmannes vom 80 . Jänner 1921 , M .Abt . 55 , 447/o,
ist das verfassungsmäßig gewährleistete Recht ves Beschwerdeführers auf freien
Aufenthalt verletzt worden.

Tatb est and.  Die Beschwerde führt aus : Mit Abschaffungserkenntnis
der Polizeid >rcktion Wien vom 24 . Dezember 1920 , O 7033 , wurde ich für
fünf Jahre aus dem Polizeirayon Wien und dem Lande Niederösterreich abge-
schafft. Gegen dieses Erkenntnis habe ich rechtzeitig den Rekurs eingebracht.
Durch Dekret der Polizeidirektion Wien vom 6. Februar 1921 , O 1247,
welches meinem Anwälte am 10 . Februar 1921 zugestellt wurde , erhielt ich
die Verständigung , daß her Bürgermeister von Wien ats Landeshauptmann mit
Erlaß vom 30 . Jänner 1921 , M .Abt . 55 , 447/ü , meinem Rekurse keine Folge
gegeben hat . Innerhalb offener Frist erhebe ich gegen diese Entscheidung Beschwerde.
Sowohl das Abschaffungserkenntnis vom 24 . Dezember 1920 , als auch die ab-
weisliche Rekurserledigung des Bürgermeisters von Wien als Landeshauptmannes
gründen sich darauf , daß sich mein Aufenthalt im AbschaffungSgcbiete ' aus
Gründen der össenttichen Ordnung als unzulässig darstellt und daß daher
meine Abschaffung gemäß Z 2, Absatz 5 des Gesetzes vom 27 . Juli 1871,
R .-G .-Bl . Nr . 88 , versügt werden mußte.

Im Rahmen dieser Beschwerde erübrigt sich, darauf hinzuweisen , daß
irgend ein Anlaß gegen mich vorzugehen überhaupt nicht bestanden hat . Ein
ungarischer Soldat , der aus meinem Heimatsorte stammt , wurde wegen Aus¬
spähung verhaftet und bei seiner. Anhaltung im Besitze von 100 .000 ungarisch
gestempelter Kronennoten betroffen . Dieses Geld hatte der Betreffende als teil-
weisen Erlös eines mir von meinem Barer hinterlaffcnen und von meiner
Mutter verkauften Hauses von meiner Mutter bekommen , um mir dieses Geld
in Wien zu übergeben , da im Hinblicke aus den damaligen Boykottzustand
mit U.igarn das Geld mir nicht anders überwiesen werden konnte . Die
Polizei vermutete aber , daß es sich um eine Bande handle , welche ungarische
Notenstemp -l fälscht und verfügte meine Verhaftung . Es wurde dann gegen
mich beim Landesgerichte in Strafsachen in Wien eine Untersuchung eingelcitet,
die aber meine gänzliche Schuldlosigkeit erwies . Der Anwalt meiner Familie
und Direktor der Wieselburger Komitatssparkafsi kam eigens nach Wien und
bestätigte die Richtigkeit meiner Angaben . Ich wurde darauf sofort enthaftet.
Trotzdem erfolgte bann meine Abschaffung durch di- Polizei , und zwar unter
Verweis aus Absatz 5 des Z 2 des Gesetzes vom 27 . Jali 1871 , R .-G .-Bl.
Nr . 88.

Meinem Rekurse gegen dieses Erkenntnis an den Bürgermeister von
Wim als Landeshauptmann wurde keine Folge gegeben . Ich lege das dies¬
bezügliche Dekret der Polizeidirektion Wien vom 6. Februar 192t , 6 1247,
vor . Ein « weitere Berufung ist unzulässig , so daß die Angelegenheit damit im
gesetzlich vorgeichriebenen administrativen Wege ausgetragen worden ist. Der
Absatz 5 des A 2 deS zitierten Gesetzes kann nur gegen Ausländer angewendet
werden . Zur Zeit deS Abschaffungserkenntniffrs war ich aber nicht mehr Aus¬
länder , sondern Oesterreicher . Ich habe nämlch , da ich aus einer deutschen
Familie stamme und selbst Deutscher bin , am 22 . Oktober 1920 beim magi¬
stratischen Bezirksamt - für de» 12 . Wiener Gemeindebezirk für die öster¬
reichische Staatsbürgerschaft auf Grund des Friedensveitrages von St . Germain,
beziehungsweise Z 2 der Vollzugsanweisung vom 20 . August 1920 , Gt .-G .-
Bl . Nr . 397 , für die österreichische Staatsangehörigkeit optiert . Durch Abgabe
diesrr - Optionserklärung bin ich also Oesterreicher geworden.

Als Oesterreicher habe ich den Anspruch , daß die verfassungsmäßig
gewährleisteten Rechte mir gegenüber nicht verletzt werden . Das Gesetz zum
Schutze der persönlichen Freiheit bestimmt , daß niemand , außer in den durch
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ein Gesetz bezeichneten Fällen , aus einem bestimmten Orte oder Gebiete aus¬
gewiesen werden darf . Der Absatz 5 des Z 2 deS Gesetzes vom 27 . Juli 1871,
R .- G .-Bl . Nr . 88 , kann nur gegen Ausländer augewendet werden . Gestützt
auf Artikel 144 , Absatz 1 des Bundesverfaffungsgesetzes stelle ich daher
den Antrag , der Versassungsgeriebtshof wolle meiner Beschwerde stattgeben
und erkennen , daß durch das Abschaffungserkenntnis der Polizeidirektion
Wien 0 7038/20 vom 24 . Dezember 1920 , mit welchem ich fünf Jahre aus
dem Polizeirayon Wien und dem Lande Niederösterrcich abgeschofst wurde,
beziehungsweise durch die abweisliche Rekurserledigung des Bürgermeisters
von Wien als Landeshauptmannes vom 80 . Jänner 1921 , M .Abt . 55 , Z . 447/s,
eine Verletzung der verfassungsmäßig gewährleisteten Rechte eifolgt ist.

Eine Gegenschrift wurde nicht erstattet . In der öffentlichen mündlichen
Verhand ' ung führte der Regierungsvcrtreter aus , daß nach ß 8 , Absatz 2 der
Vollzugsanweisung der Staatsregierung vom 20 . August 1920 , St .- G .-Bl.
Nr . 397 , die Staatsbürgerschaft erst durch den Ausspruch der Rechtsbeständig-
keit der Option durch dir Behörde erworben werde . Dieser Ausspruch sei aber
zur Zeit des Abschaffungserkenntnifses noch nicht Vorgelegen.

EntscheidungSgründe:  Der Beschwerdeführer wurde unter der
Voraussetzung , daß er auswärtiger Staatsbürger sei, im Sinne deS H 2,
Absatz 5 des Gesetzes vom 27 . Juli 1871 , R .-G .-Bl . Nr . 88 , aus Rücksichten
der öffentlichen Ordnung aus dem Polizeirayon Wien und aus dem Lande
Niederösterreich für die Dauer von fünf Jahren abgeschafst . Laut Zuschrift des
Bundesininisteriums für Inneres und Unterricht vom 19 . März 1921,
Z . 103707 , Abteilung 7 Inneres , bat der Beschwerdeführer bereits am
22 . Dezember 1920 beim Bczirksamte für den 12 . Bezirk in Wien auf Grund
deS Artikels 80 des Staatsvcrtrages von Saint -Germain -en -Laye vom 10 . Sep¬
tember 1919 , St .-G .-Bl . Nr . 303 , von dem ihm zustehenden Optionsrechte für
Oesterreich Gebrauch gemacht und dieser Optionsanspruch wurde mit dem
Dekrete dieses Bundesministeriums vom 4 . März 1921 , Z . 1098 , als zu Recht
bestehend anerkannt Nach obigem Staatsverteage und ^Z 14 des Bersaffungs-
gesetzes vom 1. Oktober 1920 , St .-G .-Bl . 451 , ist der Beschwerdeführer somit
am 22 . Dezember 1920 Bundesbürger der Republik Oesterreich geworden und
hat damit auch das Recht erworben , das Heimatrecht einer österreichischen
Gemeinde zu erlangen Er war daher zur Zeit seiner Abschaffung aus Wien
und aus dem Lande Niedcrösterreich bereits österreichischer Bundesbürger.

Aus der Bestimmung des Z 8 , Absatz 2 der Vollzugsanweisung der
Staatsregierung vom 20 . August 1920 . St .-G .-Bl . Nr . 397 , darf nicht ge¬
schlossen werden , daß die Staatsbürgerschaft erst durch den Ausspruch der
Rcchtsbeständigkeit der Option durch die Behörde erworben werde , wen » auch
der widerspruchsvolle Wortlaut dieser Bestimmung hiezu Anlaß geben könnte,
weil nach dem Friedensvcrtrage von Saint » Germain die Erwerbung der
Staatsbürgerschaft ausdrücklich von der Option abhängig gemacht worden ist.
Wenn der Beschwerdeführer auch zur Zeit seiner Abschaffung noch kein Heimat-
recht in einer österreichischen Gemeinde besessen hat und iufoferne die Voraus¬
setzung des Z 2 , Absatz 5 des Gesetzes vom 27 . Juli 1871 , R .- G .-Bl . Nr . 88,
welches verlangt , daß er im Geltungsgebiete nicht heimatberechtigt gewesen
fei , zwar nach dem Wortlaute vorhanden wäre , so ist doch daraus hinzuweisen,
daß im ehemaligen Staate Oesterreich diese Bestimmung überhaupt nur für
Ausländer Anwendung finden konnte und überdies nach dem Uebergangs-
versassungsgesetze der Beschwerdeführer auch ein Anspruchsrecht aus Zuweisung
zu einer österreichischen Heimalgcmeinde erlangte , daß er in diesem Falle durch
eine Abschaffung gekrknll werden würde . Ans diesen Gründen war daher der
Beschwerde stattzugeben.

Wohnungsanforderunger ».
A.

Wenn das Ergebnis der Einvernehmung von Zeugen
geeignet war , die Annahme der belangten Behörde über das
Vorhandensein des Ansorderungsgrundcs zu stützen , erweist sich
die Uebergehung des Antrages des Beschwerdeführers nach Em-
vcrnahme eines bestimmten Zeugen als ein der Ueberprüfung
des Verwaltungsgerichtshofes nicht unterliegender Akt der freien
Beweiswürdigung . (Verwa !tungsgerichtshoferkermtmsvom17 . Mai
1921 , Z . 3578/21 , M .Abt . 15 , 8362/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde des August Z.
in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes Wien II , vom
2 . Dezember 1920 , Z . 2188 , betreffend eine Wohnungsanforderung
als unbegründet zurückzuweisen beschlossen.

Gründe:  Mit der angefochtenen Entscheidung wurde der Einspruch
des Beschwerdeführers gegen die Anforderung seiner Wohnung Tür 15 im
Hause 2 . Bezirk . Wien , R .St .- Gasse 31 , verworfen , weil angenommen wurde,
daß Beschwerdeführer diese Wohnung als Ganzes untervermietet hatte , der
Untermieter nur als Verwahrer der in einem Raum der Wohnung befindlichen,
dem Beschwerdeführer gehörigen Gegenstä nde fungiere , somit der Änforderungs-
grund des Z 4 , Absatz t , Punkt 6 s. der Kundmachung der niederösterreichischen
llandesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , vorli ' ge.

Der Beschwerdeführer bestreitet nicht , daß die einvernommcnen Zeugen
solche Talumstände bezeugt hätten , auS denen die Richtigkeit der Annahme der
gänzlichen Untervermietung geschloffen werden könnte , beschränkt sich vielmehr
darauf , die Glaubwürdigkeit der einvernommenen Zeugen durch die Behauptung
zu erschüttern , daß ihre Aussagen durch egoistische Interessen und durch die
gegen ihn bei den Bewohnern des Hauses Nr . 31 R .St .-Gaffe wegen seiner

Zurückgezogenheit entstandene Abneigung beeinflußt gewesen seien . Er beschwert
sich Ausschließlich dagegen , daß sein Anlrag aus Einvernehmung der Frau
seines Untermieters darüber , daß er das von ihm vorbchaltene eine Zimmer
seiner aus drei Zimmern und einem Kabinette bestehenden Wohnung benütze
und fast täglich dort übernachte , übergangen worden sei. Allein bei dem Um¬
stande , als das Ergebnis der Einvernehmung nach dem Zugeständnis de»
Beschwerdeführers geeignet war , die Annahme der belangten Behörde zu
stützen, erweist sich die Uebergehung des Antrages des Beschwerdeführers «IS
ein der Ueberprüfung des Verwaltungsgerichtshofes nicht unterliegender Akt
der freien Beweiswürdigung.

3
1. Die Behändigung von Vorladungen und anderen Zu¬

stellungen an eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung geschieht
gemäß Z 18 des Gesetzes vom 6 . März 1906 , R .-G .-Bl.
Nr . 58 , mit rechtlicher Wirkung an jede Person , die für die
Gesellschaft zu zeichnen befugt ist.

2 . Ein in der schriftlichen Beschwerde an den Verwaltungs¬
gerichtshof geltend gemachter Einwand , der weder im schriftlichen
Einsprüche an das Mietamt , noch im weiteren Verlaufe des
Einspruchverfahrens geltend gemacht wird , erscheint im admini¬
strativen Jnstanzenzuge nicht ausgetragen und wird daher gemäß
Z 5 des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 36 ex
1876 , zurückgewiesen . (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom
11 . Mai 1921 , Z . 2985/21 , M .Abt . 14 , 7336/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde der Karl I .,
G . m. b. H. in Wien , gegen die Entscheidung des Mietamtes für
den 18 . Wiener Bezirk vom 16 . Dezember 1920 betreffend eine
Wohnungsanforderung als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Mit Bescheid des Wohmingskommiffärs
für den 18 . Bezirk vom 18 . Dezember 1919 , Z . 887 , wurde die aus Zimmer,
Kabinett und Küche bestehende Wohnung im Haufe St .-Gasse Nr . 22 , Parterre,
Tür 1, angefordert , weil sie dem Wohnzwecke entzogen ist und tatsächlich nicht
bewohnt wird.

Dieser Beschluß wurde an Karl I . , Wien , 18 . A.G .- Gaffe 49 , a!S
Wohnungsinhaber gerichtet und nach dem Zustellschein , der in den Amts-
schriften erliegt , an einem nicht näher bezeichneten Tage von einer Fanny I.
übernommen . Auf demselben Zustellscheine erscheint die Anschrift „ 18 . A.G .-
Gaffe 49 " durchstrichen und durch die von einer anderen Hand , anscheinend
von der nämlichen , die auch unterschrieb und mit der gleichen Tinte gesetzt:
.18 . St .-Gaffe 18 " . Mit Eingabe vom 24 . Dezember 1919 erhob die Firma
Technisches Bureau Karl I ., G . m . b . H -, den Einspruch und bemerkte , daß
der Anforderungsbescheiü infolge des Umstandes , daß er an die Privatadresse
des Karl I . gesandt worden war , erst heute (24 . Dezember 1919 ) bei der
Firma einlangte.

Bei der ersten vor dem Senate des Mietamtes am II . November 1920
durchgeführten Verhandlung erschien als Vertreter der beschwerdeführendm
Firma ein Beamter , der laut Mitschrist über die Zustellung nichts aussagen
konnte . Diese Verhandlung wurde über Anlrag des Beschwerdeführers ohne
Präjudiz für eine Abweisung aus dem Titel der Fristversäumnis vertagt und
am 16 . Dezember 1920 fortgesetzt , worauf das Mielamt mit Entscheidung von
diesem Tage , Z . 206 , den Einspruch wegen verspäteten Einlagen » abwies.

Der Verwaltungsgenchtshos fand die hingegen von Karl I . , G . m . b. H„
eihobenc Beschwerde in nachstehender Erwägung unbegründet . Die Beschwerde
bemängelt , daß dieser Bescheid nicht an die unter der Firma Karl I , G . m.
b. H ., protokollierte Gesellschaft , sondern an den Geschäftsführer Karl I .,
und zwar an dessen Privatadresse gerichtet war . Die Beschwerde bezeichnet
hiemit Karl I . ausdrücklich als Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung , der als solcher gemäß H 18 des Gesetzes vom 6 . März 1908 , R .-G .-
Bl . Nr . 58 , für die Gesellschaft zu zeichnen befugt ist. Nach dem vorletzten
Absätze der bezogenen Gesetzesstrlle geschieht aber die Behändigung von Vor¬
ladungen und anderen Zustellungen an die Gesellschaft mit rechtlicher Wirkung
an jede Person , die zu zeichnen oder mitzuzeichnen befugt ist.

Der in der schriftlichen Beschwerde geltend gewachte Einwand , der Au-
fvlderungsbescheid sei dem Geschäftsführer der beschwerdeführendm Gesellschaft
nicht persönlich , das heißt zu eigenen Händen zugestellt worden , ist , wie sich
aus den Amtsschriften ergibt , im schriftlichen Einsprüche nicht geltend gemacht
worden und wurde , wie der Vertreter des belangten Mietamtes bei der öffent¬
lichen mündlichen Verhandlung ohne Widerspruch seitens des anwesenden Be-
schwerdeverlreterS behauptete , auch im weiteren Verlaufe des Einspruchs-
Verfahrens nicht geltend gemacht . Eine Einwendung dieses Inhaltes erscheine
daher im administrativen Jnstanzenzuge nicht ausgetragen und mußte somit
gew - ß Z 5 des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 36 ei 1876,
zurückgewiesen werden.

Daß aber die Frist zwischen Zustellung des AnforderungSbescheides und
dem Einsprüche nur drei Tage oder kürzer gewesen und der Einspruch somit
innerhalb der offenen Frist eingebracht worden wäre , wird in der Beschwerde
nicht behauptet.

Die Zurückweisung des Einspruches aus dem formellen Grunde der
Fristversäumnis war somit begründet und crttfiel für den Verwaltungs-
gerichtshof die Veranlassung , auf die übrigens im administrativen Jnstanzen¬
zuge nicht ausgetragenen Einwendungen der Beschwerde meritorischer Natur
Bedacht zu nehmen.
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4 .
Nach tz 4 , Absatz 1 , Z . 6a der Kundmachung der nieder-

österreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 können nicht
einzelne untervermietete Wohnungen , sondern nur Wohnungen,
die als Ganzes untervermietet sind , angefordert werden (Ver¬
waltungsgerichtshoferkenntnis vom 22 . April 1921 , Z . 2621,
M .Abt . 15 . 6501 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
David G . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den
9 . Bezirk der Stadt Wien vom 7 . Oktober 1920 , Z . 325/20,
betreffend eine Wohnungsanforderung die angefochtene Entscheidung
als gesetzlich nicht begründet ausgehoben.

Entscheidungsgründe : Die aus dem Grunde der Unter-
Vermietung ausgesprochene Anforderung einer von Emilie B . gemieteten
Wohnung wurde vom Mietamte unter Einschränkung auf zwei tatsächlich an
den Beschwerdeführer David G . untervermietete Zimmer dieser Wohnung mir
der Begründung aufrecht erhalten , daß zwar nicht die ganze Wohnung , wohl
aber zwei Zimmer derselben unbestritlenermaßen untervermietet sind und daher
nach Z 4 , Absatz t , Z . 6 a der Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , anforderbar seien.

Die hicgegen von David G . eingebrachte Beschwerde fand der Ber-
waltungsgerichtshos begründet , weil nach Z 4 , Absatz 1 , Z . 6n der bezogenen
Kundmachung der nicderösterreichischen Landesregierung nicht einzelne unter¬
vermietete Wohnräume , sondern nur Wohnungen angefordert werden können,
die als ganzes untervermietet sind . Diese Voraussetzung lag nachdem der ange.
fochtcnen Entscheidung zugrunde gelegten ) Tatbestände nicht vor , weshalb die
Anforderung jeder gesetzlichen Grundlage entbehrte.

5.
Aufhebung vo « Fahrverboten.

Zufolge Magistratskundmachung vom 1. September 1903,
M .Abt . 4 , 2320 , bestand für die Seume - und Steinhagegasse im
12 . Bezirke ein Durchfahrtsperbot für Schwcrfuhrwerke . Durch die
Magistratskundmachung vom 22 . Februar 1911 , M .Abt . 4 , 2040/09,
wurde sämtlichen F̂uhrwerken das Befahren des vor den Häusern
8 . Auerspergstraße 19 — 21 gelegenen Teiles dieser Straße untersagt.
Da die für die Erlassung der genannten Verbote seinerzeit bestandenen
Gründe nicht mehr bestehen, werden hiemit diese Verbote aufgehoben.
(M .Abt . 52 , 2548 .)

«
Entziehung der Berechtigung der Hebammenpraxis.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 5 . Bezirk,
Z . 356.

Mit Eutscheidung vom 26 . April 1921 Hot das magistratische Bezirksamt
für den 5 . Bezirk der Hebamme Karolinc Wendl , 5 . ReinprechtSdvrferstraße 39,
die weitere Ausübung der Hebammcnpraxis wegen gerichtlicher Aburteilung
gemäß ZZ 5 und 144 Strafgesetz untersagt . Aus Anlaß des hiegegen
ergriffenen Rekurses hat das Bundesministerium für soziale Verwaltung
(Volksgesundheilsamt ) zufolge Erlaß von 19. August 1921 , Z . 17695,
V .G .A . Abt . 19 , diese Entscheidung bestätigt.

7 .
Erteilung des Exequaturs.

Der neuernannte peruanische Honorarkonsul D . M . Mc . Nulty , dem
der Bundespräsident schon mit Entschließung vom 20 . August 1921 das
Exequatur erteilt hat , ist nunmehr in Wien eingetrvffen und hat seinen Posten
angetreten . Seine Adresse lautet 7 . Zieglergasse 46.

8 .
Baumeisterkonzession.

Die Verlegung des Standortes des von Wilhelm Wieden auf Grund
des Gewerbescheines der Konzessionsurkunde vom20 . Oktober 1903,MB .A . 1,
Z . 2226 , betriebenen BaumeistergewerbcS im 6 . Bezirke , Mollardgafse 70,
nach 6 . Liniengafse 15 wird gemäß Z 89 der Gewerbeordnung zur Kenntnis
genommen . (M .B . A . 6, Z . 1345 .)

S.
Drogistenkonzessioue « .

Erlaß deS Magistrates , Abt . 53 , 5287.
Der Magistrat erteilt auf Grund der gepflogene » Erhebungen der

Chemischen Fabrik aus Aktien , vormals E . Schering , in Berlin , Repräsentanz

in Wien , 6 . Köstlergaffe 6/8 , über ihr Ansuchen die Konzession zum Verschleiße
von Giften , insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist,
gemäß Z 15 , P . 14 der G .-O . im Standorte 6 . Köstlergaffe 6/8 . Diese Kon¬
zession wurde im Gewerberegister unter der Zahl 2440 eingetragen . Gleichzeitig
wird die Bestellung des Albert Eugen Hörwarter zum verantwortlichen
Geschäftsführer (Stellvertreter ) gemäß ZZ 3 und 55 der G .-O . gewerbe-
behördlich genehmigt.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 5 . Bezirk.
Das magistratische Bezirksamt für den 5 . Bezirk verleiht dem Viktor

Alder die angesuchte Konzession zum Verkaufe von Giften , von zur arznei-
lichen Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten , soferne dies nicht
ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte 5 . Schönbrunner¬
straße 84 (Zweigetabliffem -nt des im 10 . Bezirke , Humboldtgaff - 42 bestehenden
Hauptetabllffementes ). Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter der
Zahl 3030 eingetragen . Die Verpachtung des Betriebes an Rudolf Alder wird
gemäß Z 55 der G .-O . genehmigt.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 2 . Bezirk,
Z . 945.

Auf Grund deS Ansuchens vom 15 . September 1911 wurde dem Elias
Moses vel . Max Gutmann die Konzessionsurkunde für den Betrieb und Ver¬
kauf von Giften und zur arzneiliche » Verwendung bestimmten Stoffen und
Präparaten mit Einschluß der medikamentös imprägnierten Verbandstoffe,
soferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist sowie Verschleiß
von künstlichen Mineralwässern im Standorte 2 . Bezirk , Hammer -Purgstall-
gaffe 2 , ausgefertigt . Dieses Gewerbe ist im Gewerbegister unter Reg .-Z.
5388 eingetragen.

Z«.
Zulassung der Heraklithbauweise.

In Erledigung des Ansuchens der Export - und Jndustriebank,
Abteilung für Baumaterialien , Wien , 1. Canovagasse 5, vertreten
durch Architekt Ing . E . Wasscrstrom , Stadtbaumeister , um Zulassung
der Heraklithbauweise im Gemeindegebiete von Wien wird diese Bau¬
weise bei Hochbauten unter folgenden Bedingungen als zulässig erklärt:

1. Die Heraklithbauweise (gesetzlich geschützt) besteht grundsätzlich aus einer
Fachausmauerung der aus Holz , Eisen oder Beton hergefiellten Tragkonstruk¬
tion (Fach -, Riegel - oder Ständerwand ) durch Holzwolle (grob und fabriks-
mäßig , speziell für diesen Zweck erzeugt ) , die mit Heraklithsalz getränkt und
mit Heraklithzement bestaubt ist. Hiedurch wird die Feucrbeständigkeit und
Wärmeisolierung der Wand erreicht . Diese Füllmasse wird sowohl zur Aus-
füllung tragender Wände , als auch von bloßen Scheide - und Trennungswändm
verwendet.

2 . Für die Herstellung von Gebäudeaußmwändcn ist (ohne Mörtelverputz
gerechnet ) eine Mindestwandstärke von 7 cm anzuwenden Der Mörtelverputz
ist im allgemeinen an der Außenseite einer G -bäud -umfassungsmauer 05 ein
stark auszuführen . Er muß aus Fettkalk , beziehungsweise verlängertem Port-
landzement mit scharskörnigem Sande besonderer Güte und Reinheit hcrgestellt
werden . Die normalen Wandstärken betragen bei Gebäudeumfaffungsmauern
10 ein und können bis auf 15 cm vergrößert werden bei einem Raumeinhcits-
gewickit des FüllmaterialeS von 300 ün/iri .̂ Für Gebüudeinnenmauern kann
eine Mindeststärke der H -raklithfüllmaffe (ohne Verputzmörtel gemessen) von
5 cm verwendet werden , wobei der Verputzmörtel im allgemeinen ein Weiß¬
kalkmörtel von mindestens 0 3 cm Stärke sein soll . Alle Füllungen mit Holz-
wollheraklithmaffe - werden in den Fachwerkwänden , und zwar sowohl in den
tragenden Haupt - und . Mittelmäuern , als auch in den untergeordneten Scheidc-
und Trennungsmauern durch sorgfältiges schichtweises Einstampfen zwischen
provisorischer Schalung hergestellt , wobei die Verschalung frühestens nach
24 Stunden entfernt werden kann . Die Verputzung kann nach weiteren
24 Stunden begonnen werden.

3 . Die Unterkellerung wird im allgemeiner aus Ziegelmauerwerk oder
Beton auszuführen sein . Ebenso sind die Kamine zu vermauern , beziehungs¬
weise aus Beton herzustellen.

4 . Die Höchstgeschoßzahl der in dieser Bauweise auszuführenden Objekte
ist gegenwärtig mit drei anzumhmcn (ein Erdgeschoß und zwei normale Stock¬
werke), wobei ein etwaiges Dach (Drempel )geschoß nicht mitgerechnet ist.

5 . Entsprechend der unter den Abschnitt 8 der Banordnung fallenden
Beurteilung der Bauweise unter , erleichterten Bedingungen " find namentlich
bei Holzfachwerkousführung für die Tragwände Holztcepp -n gestattet.

6 . Für jedes nach dieser Bauweise auszuführende Objekt ist die Stand-
fähigkeit desselben durch einen statffchen Nachweis zu erbringen derart , daß
aus diesem Nachweise genau die im jeweiligen Falle zu erwartende zulässige
Inanspruchnahme des wirklich tragenden Laustoffes (Ho >z, Eisen oder Beton)
zu ersehen ist. Bei Siedlungsausführungen u . dgl . genügt selbstverständlich die
entsprechende Behandlung der Normaltype.

7 . Die Aufstellung solcher Heraklithhäuser gehört zu den Befugnissen der
konzessionierten Baugewerbetrcibenden und ist in den Konsensplänen besonders
auszuweisen.

8 . Das zur Anwendung kommende Material muß dem i» der städtischen
Prüfungsanstalt ' für Baustoffe erliegenden Muster entsprechen.

9. Die Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingungen auf Grund
praktischer Erfahrungen mit diesem Baumateriale innerhalb des Gemeinde¬
gebietes von Wien bleibt Vorbehalten.
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10 . Die Baubehörde ist jederzeit berechtigt , auf Kosten der Unternehmung
Probekörper (Platten , Würfel u . dgl .) aus der in Rede stehenden Heraklith¬
masse auf den Baustellen selbst hrrzustellen und in einer staatlich autorisierten
Prüfung ? anstalt auf ihre Eigenschaften prüfen zu lassen . (M .Abt , 36, 9401 .)

tt. Narmativdeßimmungen.
iZ.

Aenderuug des Titels der Kanzleiyilfsbeamten und
der definitive » weiblichen Kanzleihilfskräfte.
Erlaß des Magistratsdirektors Dc . Karl Hartl  vom

19 . September 1921 , M .Abt . 1, 502/21:
Der Temeinderatsausschuß I hat in der Sitzung vom 12 . September 1S2I

zur Aussch . Z , I , 2117 den nachstehenden Beschluß gefaßt:
„I . Für die der Dienstordnung unterstehenden definitiven weiblichen

Kanzleihilfskräfte wird der Titel , Beamtin deS KanzleihilsSdienstes " festgesetzt.
2 . Die KanzleihilsSbeamten (Kanzleidiurnisten , Kanzleigehilfen , Kanzlisten)

erhalten den Titel , Beamter des Kanzleihilfsdienstrs " .
Die Ausstellung der Anstellungsbescheinigungen gemäß Z 1k der allge¬

meinen Dienstordnung wird durch die M .Abt . 2 veranlaßt werden.

12
Einreihung der bei Hochdruck-Dampfkesselanlagen
verwendeten geprüften Heizer in die Gruppe VS

des Gehaltsfchemas.
Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom 8. Ok¬

tober 1921 , M .Abt . 1, 574/21:
Der Gemeinde '. «» hat in der Sitzung vom 30 . September 1921,

P . Z . 10367 , den nachstehenden Beschluß gefaßt:
„Der viert - Absatz des Punktes 4 , 1. Abschnitt des Gcmeinderats»

beschlusses vom 19 . Juli 1921 , P . Z . 8777/21 , wird abgeändert und hat zu
lauten:

Die als Profrfsionisten in Gruppe VII eingereihtm Angestellten sowie
die bei Hochdruck -Dampkkeffelanlagen verwendeten geprüften Heizer dieser
Gruppe werden in Gruppe VI , die Maschinistengehilfen in Gruppe V, die ge¬
prüften Maschinistrngehilsen , die ständig als Maschinisten verwendet werden,
in die Gruppe IV als Maschinisten übelreiht . Die Standesgruppe der
Maschinistengehilfen wird nicht mehr ergänzt ."

IS.
Einführung der zentralen Verwaltung aller
städtischen Zinshäuser und Gründe durch die

Magistratsabteilung 4S.
Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom

12 . Oktober 1921 , MD . 3292/21:
Der Herr Bürgermeister hat auf Grund des Stadtssnatsbeschlusses vom

27 . September 1921 , Pr . Z . 10839 , folgende Verfügung getroffen:
,Aus Gründen einer einheitlichen Geschäftsführung wird die bisher von

den Bezirksämtern X bis XIX und XXI geführt - Verwaltung der Zinshäuser
und Grundstücke mit Ausnahme der bereits bisher in die Gruppe V fallenden
Angelegenheiten der Magistratsabteilung 45 zur zentralen Verhandlung über¬
tragen . "

Die Geschäftseinteilung ist daher richtigzustellen wie folgt:
In der Geschäftsauszählung der Magistratsabteilung 45 haben die beiden

ersten Absätze nunmehr folgermaßen zu lauten:
Zinshäuser  einschließlich der Stiftungshäuser:
Angelegenheiten allgemeiner Natur und Verwaltung , soweit sie nicht eine

in die Geschäslkgruppe V fallende Angelegenheit betrifft.
Grundstücke:  Verwaltung , soweit sic nicht eine in die Gruppe V

fallende Angelegenheit betrifft ; Rechtsaugelegenheitcn betreffend das Fondsgut
Spitz an der Donau , die übrigen Forste der Fonds und die städtischen
Waldungen in Wien und Umgebung.

In der Geschäftsauszählung der Bezirksämter hat Abschnitt IX zur
Gänze zu entfallen.

Die Uebergabe der Geschäfte im Sinne der vorstehenden Anordnung ist
seitens der Bezirksämter im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 45
ohne Verzug durchzuführen.

14.

Geschäftsordnung ( Organisationsstatut ) für den
Pferdefnhrwerksbetrieb ( mit Ausnahme des Sani¬

tätsfuhrwerkes ) und die Straßenpflege.
Genehmigt mit Gemeinderatsbeschluß vom 30 . September

1921 , P . Z . 9246.
1. Organisation der Betriebsstelle.

Der Pferdifuhrwerksbetrieb und die Straßenpflege find der Direktion
des städtischen Fuhrwerksbetriebes unterstellt . Ihr obliegt es , eine entsprechende

Kontrolle über die Leistungen und die Gebarung der Betriebsstelle aus¬
zuüben.

An der Spitze der Betriebsstelle steht der Betriebsleiter , der mit dem
ihm zugewiesenen Personale , Pferden und Betriebsmitteln für die ordnungs¬
mäßige Erledigung der im Punkte II angeführten Geschäfte zu sorgen hat.

Mit der Leitung der zum Betriebe gehörigen Fuhrhöfe sind in der Regel
Verwalter , mit der Leitung des Außendienst s Kontrollore betraut . Nur im
1. Bezirke obliegt die Leitung der Straßensäuberung einem Beamten im Range
eines Verwalters.

II . Obliegenheiten der Betriebsstelle.
Der Betriebsstelle obliegt für das ganze Gemeindegebiet:
1 . Säuberung der Fahrbahnen , Platzflächen (einschließlich der Märkte)

und Gehwege , insoweit sie der Gemeinde im Sinne des Gemeindestatutes zu¬
steht, samt Schneesäuberung , Bespritzung , Waschen und Bestreuen.

2 . Säuberung und Bespritzung der Bürgersteige innerhalb der jeweilig
festgesetzten Zeit.

3 . Einsammlung und Abfuhr des Haus -, Streßen - und Marktkehrichtes
sowie des Straßentotes.

4 . Schneepflugbespannung und Schneeabfuhr mit eigenen und fremden
Pferden , beziehungsweise Fuhrwerken.

5 . Reinigung der Schlammsäcke der Straßenwaffereinläufe.
6 . Instandhaltung der Schotterstraßen , Mitwirkung bei der Instand¬

haltung der gepflasterten Straßen , Gaffen und Plätze.
7. Reinigung und Desinfizierung der Wagenstandplätze.
8 . Erhaltung des Wagenparkes und der sonstigen Betriebsmittel.
9 . Verwaltung und Ueberwachung der Straßenreinigungs -, Kehricht-

und Schnceabladcplätze und Mitwirkung bei Sicherstellung derselben.
10 . Ueberwachung , beziehungsweise Reinhaltung der öffentlichen Be¬

dürfnisanstalten.
11 . Zufuhr des Trinkwassers aus Anlaß von Waflerlcilungsgebrechen

oder Elemmtarereigniffen.
12 . Bedienung der Petroleumstraßenbeleuchtung.
13 . Beistellung von Personale und Betriebsmitteln für andere als die

oben genannten Zwecke im Dienste der Gemeinde oder privater Parteien über
besondere Anordnung der Betriebsdirektion.

Der Betriebsstelle obliegt die Führung des normalen Betriebes , wie er
durch die Punkte 1 bis 12 gekennzeichnet ist, unter Beachtung der fallweise
hinausgegebenen Weisungen der Betriebsdirektion . In allen besonderen Fällen
ist die Betriebsstelle an die Direktion gewiesen ; diese trifft insbesondere die
Anordnungen hinsichtlich der Leistungen für Betriebsfremde , die Uebernahme
von Betriebsmitteln sowie deren leihweise und käufliche Ueberlaffung an Be¬
triebsfremde und die sonstige Benützung aller Anlagen und Objekte des Be¬
triebes durch andere Parteien.

III . Obliegenheiten de - Betriebsleitung.
Dem Betriebsleiter obliegt:
Die Oberleitung des Pserdefuhrwrrksbetriebes und der Stcaßenpflege auf

Grund der Arbeitsordnungen und der von der Betriebsdirektion gegebenen
allgemeinen Weisungen.

Die Einteilung und Ueberwachung des gesamten Dienstes einschließlich
der Arbeiterfürsorge . Die Erlassung von Anordnungen für das Fuhrwerk und
die Straßenpflege nach den von der Direktion gegebenen Richtlinien ein¬
schließlich der Weisungen für die Auszahlungen des Personales . Die Ueber-
wachung der Aufnahme der Arbeiter einschließlich der Einholung der Lenmunds-
note und die Durchführung der Versetzung , Bestrafung , Entlassung und
Kündigung von Arbeitern . Die Evidenzhattung des zugewiesenen Personales.
Die Führung der Kranken - und Unfallsvormerkung . Die Begutachtung der
Ansuchen , Beschwerdett und Anzeigen des Personales und Vorlage derselben
an die Direktion . Die Verlautbarung der in allgemeinen oder besonderen
Personalangrlegeuheiten getroffenen Anordnungen und Entscheidungen der
Direktion . Die Einteilung der normalen Urlaube für die zugeteilten Ange¬
stellten . Die Ueberwachung der Wartung der Pflege und des HufbeschlagrS der
Pferde . Die Antragstellung bezüglich der Anschaffung und Ausmusterung von
Pferden . Die Anordnungen bezüglich der Ausgabe der Futterrationen nach den
Weisungen der Direktion . Die Ueberwachung der Instandhaltung der Fuhr¬
werke und Maschinen . Die Ueberwachung der Gebarung mit den Vorräten des
Betriebes . Die Gebarung mit den Lienstlleidern . Die Mitwirkung bei der
Beschaffung von Pferden , Betriebsmitteln , Futter und Streu sowie beim
Betriebe der Dampfstraßenwalzen im Sinne der diesbezüglichen Vorschrift.
Die Durchführung von Sachverkäusen über Anordnung der Betriebsdirektion
und fallweise die Ueberwachung der Einzahlung der hieraus entfallenden
Beträgt . Die Bestellung der durch die Unternehmer zu besorgenden Arbeiten
und Lieferungen aus Grund der von der Direktion deS Fuhrwerksbetrieb es zu
vidierenden Bestellscheine . Die Ueberwachung der Leistungen und Bestätigung
der Rechnungen der Unternehmer , insoweil sie nicht in den Wirkungsbereich
der Betriebsdirektion fallen . Die Ueberwachung der Kehrichtabladeplätze . Die
Mitwirkung bei der Ausarbeitung organisatorischer Bestimmungen und Vor¬
schriften , bei Durchführung von Studien und Versuchen sowie Verfassung von
Entwürfen , weiter die Mitwirkung bei Erledigung von Rechts - und Personal-
angeleg -nheiten , bei Aufstellung des Hauptvoranschlages ; die Vorlage der vor-
geschriebenrn Rapporte . Die Vorkehrungen für die Sammlung und rechtzeitige
Vorlage der Ausweise für die Betriebsstatistik . Die Teilnahme an Be¬
sprechungen und Orlsaugenscheinen sowie die Durchführung von Verhandlungen
mit Betriebsfremden über Anordnung der Betriebsdirektion und im Einver¬
nehmen mit ihr . Die Erstattung von Gutachten über Verlangen der Letzteren.
Die Vorsorge für seine Stellvertretung hat im Einvernehmen mit der Direktion
zu erfolgen . In diesem Falle ist auch , wenn es sich nicht um den normal-
>

-
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mäßigen Urlaub handelt , vorher die Personalvertretung der Beamten des

^ ' ^' Der ^ B -tri -bSläte ? kann einen angemessenen Teil dieser Geschäfte >m
Einvernehmen mit der Direktion an seinen Stellvertreter übertragen

Der Betriebsleiter hat die Direktion von allen besonderen Vorkommnissen
im Betrieb - so rasch als möglich in Kenntnis zu setzen. Er 'st ^mchttgtz
schriftliche Anfragen an andere Stellen zu richten , kann " ber Entscheidung
und Mitteilungen an Betriebsfremde nur im Wege der B -triebSSirektion an
diese gelangen lassen.

IV . Obliegenheiten der Verwalter.
Den Verwaltern obliegt : .
Die Leitung und Ueberwachung des gesamten Dienstes lin « uhrhofe ein¬

schließlich der Wartung der Pferd -, der Betriebsmittel und der Gebarung mit
den Futtermitteln und Streu sowie den sonstigen Vorräten des Fuhrhoses.
Die Aufnahme der ständigen und nicht ständigen (Saisori -Mbelter und
Schneearbeiter noch den einschlägigen Bestimmungen der Arbeitsordnung
sowie di - Bestellung von Fuhrwerksleistungen der Unternehmer nach Maßgahe
der Anweisung des Betriebsleiters im unbedingt nötigen Ausmaße . Die Ein¬
teilung der bei der Straßenpflege , Hauskehrichtsabsuhr und im Rollfuhrdienst-
beschäftigten Arbeiter und Fuhrwerke . Die Mitwirkung bei der Auszahlung
des ihnen unterstehenden Personales , beziehungsweise Bestellung eines geeigneten
Stellvertreters hi -sitr . Di - Verlautbarung der im allgemeinen oder besonderen
Personalangelegenheite -i getroffenen Anordnungen und Entscheidungen . D :e
Führung eines Journals über die bei der Auszahlung für Nlchterschienene
übernommenen Beträge . Die Ueberwachung der Werkstätten der Fuhrhöfe nach
den Anweisungen der Betriebsdirektion . Die Uebernahme und Ueberprwung
der Unternehmerleistungen einschließlich der Lieferung von Futter und Streu.
Die Mitwirkung bei Ueberwachung des Zustandes der Hochbauten des Betriebes.
Die Ueberwachung der Dienstsührung der Kontrollor - bei der Straßensäuberung.
Die Führung der Jnventarien des Fuhrhofes . „

Der Verwalter hat dafür zu sorgen , daß die vorgeschriebenin Rapporte
sowie die Ausweise für die Betriebsstatistik rechtzeitig an die Betriebsleistung

^ ° " ' Bon allen besonderen Vorkomwisfen im Betriebe sowie der Aufnahme
aller ständigen und nicht ständigen Arbeiter hat der Verwalter den Betriebs¬
leiter sofort in Kenntnis zu setzen. , '

Für jeden Fuhrhof bestimmt die Betrrebsdlrektion im Einvernehmen mit
dem Betriebsleiter nach Anhörung der Personalvertretung der Beamten des
städtischen Fuhrwerksbetriebes einen Kontrollor als Stellvertreter des Ver¬
walters.

V . Obliegenheiten der Kontrollore.
Di - Kontrollore haben den ihnen übergeordneten Verwalter in d-r

Erfüllung seiner Obliegenheiten zu unterstützen . Ihnen obliegt die Ueber¬
wachung des gesamten Außendienstes , insbesondere der Straßenpflege ein¬
schließlich der Kehrichtabladeplätze und der eigenen und fremden Fuhrwerk¬
während des Außendienstes , die Vorlage der vorgeschriebenen Ausw -rse und
Rapporte , die Führung eines JournaleS über die bei der Auszahlung für
Nichtcrschienene übernommenen Beträge und die Verständigung deS Verwalters
von allen besonderen Vorkommnissen im Betriebe . Sie haben bei der Aus-
zahlung der Arbeiter ihrer Bezirke mitzuwirken oder zu diesem Zwecke fall¬
weise Aufseher als ihre Stellvertreter zu bestimmen.

VI . Obliegenheiten der Kanzleibeamten und Kanzlei¬
hilfsbeamten.

Zur Erledigung der Kanzlcigcschäste sind der Betriebsleitung , den Fuhr'
Höfen usw . Kanzleibeamte und Kauzleihilfsbeamte zugeteilt . Ihnen obliegt di-
Verfassung sämtlicher Schriftstücke , ' Rapporte , Ueberschlagsanweisungen und
Bestellscheine , die Führung der Fourage - und Fuhrwerksbvcher , des Personal-
katasterS und der Lohnlisten , die Ausfertigung aller Betriebs - und Personal¬
standesausweise , Tabellen , Arbeits - und Lohnzettel sowie der Stundenpäfse.
Einem Beamten in jedem Fuhrhöfe ist besonders die Anfertigung der Aus¬
weise für di - Betriebsstatistik zugewiesen . Sämtlich - von diesen Beamten
bearbeiteten Schriftstücke , Ausweise , Rapporte usw . find außer von den
zuständigen Betricbsbeamtrn auch von ihnen zu fertigen.

VII . Re gclung der Verhältnisse zu den Bezirks-
Vertretungen.

Die Bezirksvertretungen haben das Recht der Kontrolle über die Straßen-
säuberung . Di - leitenden Beamten des Fuhrwerksbetriebes haben den Bezirks-
vvlstehern nach Bedarf Bericht zu erstatten und ihre Wünsch - und Beschwerden
entgegenzunehmen . Kleinere Anstände , die sich bei der Straßensäuberung
ergeben , können sie ihnen im kurzen Wege mitteilen . Sie haben bei Durch¬
führung der ihnen zugewiesen -n Arbeiten den Anregungen und Wünschen der
Bezirksvertretungen nach Tunlichkeit Rechnung zu tragen.

Beobachtungen und Erfahrungen grundsätzlicher Natur sowie Beschwerden
über Unzukömmlichkeiten größeren Umfanges sind durch die Bezirksvertretungen
der Betriebsdirektion belanntzugiben.

VIII . Beachtung des wirtschaftlichen Interesses des
Betriebes.

Alle Betriebs - und Kanzlei -, beziehungsweise Kanzleihilfsbeamten und
sonstigen Aufsichtsorgane des städtischen Pferdefuhrwerksbetriebes und der
Straßenpflege haben bei ihren Anordnungen beziehungsweise Arbeiten der
Wahrung des wirtschaftlichen Interesses des Betriebes ein besonderes Augenmerk
zuzuwenden.

1L . Besondere Rechte der BetriebSbeamten.
Dem Betriebsleiter steht ein zweispänniger Dienstwagen »ur Verfügung.

Den Verwaltern und Kontrolloren kommt in Auzübung lhr -SUkberwachungr.
dienstes - in einspänniger Dienstwagen , beziehungsweise der Ersatz der für den
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allgemeinen Dienstordnung die ihnen nach Punkt 3 des alten
staiuts des städtischen Fuhrwerksbetriebes für die Straßenpflege lG -melnderatS
be' ckkuk vom 2 Fuli 1808 P . Z . 10162/08 ) zustehendc Begünstigung gewahrt,
!ach der chnen die vollen « ezü?e nach Vollendung von 30 Jahren de. nach¬
gewiesener Dienstuntauglichkeit als Pension anfallen.

X . Arbeitsordnungen.

Die Betriebs - und Kanzlei -, beziehungsweise Kanzleihilfsbeamten und
Auss-h-r sowie die Arbeiter der städtischen Straßenpflege (mit ^
AuShelfer , Saison - und Schneearbeiter ) unterstehen der " üg -m -men Dlenst
o-dnung . Auf di- anderen ständigen Angestellten haben die ^ -«bezüglichen
Kollektivverträge Anwendung zu finden . Die , m übrigen für « ng st " t "
des Pferdefuhrwerksbetriebes und der Straßenpflege geltenden Vorschriften sind
in eigenen Arbeit « . , Werkstätten - und Stallordnungen zusammen, -stellt.

IS.

Grabstellgebühren für heimgesallene Gräber.
Der Magistrat wurde ermächtigt , heimgefallene Gräber in den Wiener

Friedhöfen gegen Erlag der auf Grund nachstehender Tabellen berechneten
Grabstellgebühren auf die Dauer von 15 Jahren zu vergeben . (Ausschuß,
beschloß III vom 12 . Oktober 1921 , Z . 813 .)

X. Eigene Gräber.
Hauptsriedhöfe.

Normal schön bevorzugt besonders bevorzugt

6 .800
7 .100
8.000
8 .600

13 .500
14 .400
15 .300
16 .200

27 .000
28 .200
29 .400
30 .600

4 .500
5 .100
5 .700
6 .300

9 .000
9 .900

10 .800
11 .700

18 .000
I9 .2S0
20 .400
21 .600

7 .400
8.000
8 .600
9 .200

s
8000
8 .600
9 .200
9 .800

8 .600
9 .200
9 .800

10 .400

Vorortefriedhöf - und OrtSfriedhöfe im 21.
14 .400 15 .300 —
15 .300 16 .200 —
16 .200 17 . 100 —
17 .100 18 .000 —

Hietzing , Grinzing und Döbling.
28 .200 29 .400 —
29 .400 30 .600 —
30 .600 31 .800 —
31 .800 38 .000 —

Jnnengräber 9
Jnneneckgröber 9e
Rand gröber 8
Nandeekgräber 8s

Bezirke.
Jnnengräber 9
Jnneneckgräber 9s
Randgräber 8
Standeckgräber 8s

Jnnengräber 9
Jnneneckgräber 9s
Randgröber 8
Randeckgräber 8s

8 . E

5 .100
5 .700
6 .300
6 .900

5 .700
6 .360
6 .900
7 .500

i n z e l g r ä b e r.
Hauptfriedhöse.

Jnnengräber 9
Jnneneckgräber 9o
Randgräber 8
Randeckgräber 8s

Jnnengräber 9
Jnneneckgräber 9s
Randgröber 8
Randeckgröber 8s

Vorortefriedhöfe und OrtSfriedhöfe im 21 . Bezirke.
g .SOO 10 .800 - Jnnengräber 9

10 .800 11 .700 — Jnneneckgräber 9s
11 .700 12 .600 - Wandgräber 8
12 .600 13 .500 — Randeckzraber 8e

Hietzing , Grinzing und Döbling.
19 .200 20 .400 —
20 .400 21 .600 —
21 .600 22 .800 —
22 .800 24 .000 —

6 . Kindergräber.
Simmering und Ottakring.

Gewöhnliche Lage bevorzugte Lage
Tarifgebvhr Tarifgebvhr -s- 100 Prozent Zuschlag.

1«.

Vorschrift für die Beist - llung und .Berabreichnng der
Lernmittel aus öffentlichen Mittel « an dre Kruder
der öffentliche « Volks - und Bürgerschulen der Stadt

Wien.
Gemeinderatsbeschluß vom 7. Oktober 1921, P . Z . 10374.

I. Allgemeine Gruudsiitze.
§ 1.  Berechtigung zum Bezüge der Lernmittel.

1. Die Gemeinde Wien stellt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses
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vom 19 . September 1919 , P . Z . 17205 , den Kindern , welche die
Wiener öffentlichen Volks - und Bürgerschulen besuchen und die öster¬
reichische Bundesbürgerschaft b̂esitzen, die für den Unterricht schul¬
behördlich vorgeschricbencn Lehrbücher , Schreib - und Zeichenrequisiten
sowie das erforderliche Handarbeitsmaterial (Lernmittel ) nach Maß¬
gabe des unumgänglich notwendigen Bedarfes unentgeltlich zur Ver¬
fügung . 2. Das Gleiche gilt für die städtischen Waisen - und Pfleae-

die Privat -Volks - und Bürgerschulen besuchen oder in einer
städtischen Fürsorgeanstalt unterrichtet werden . 3 . Ausgenommen von
dem Lcrnmittelbezuge sind solche Kinder , welche die Staatsbürgerschaft
eines fremden Staates besitzen, falls ihre Eltern nicht mit einem vom
zuständigen Armeninstitute ausgestellten Armutszeugnisse die Mittel¬
losigkeit Nachweisen können.

8 --- Beginn , Dauer und Umfang des Lernmittel¬
bezuges . Der Bezug der Lernmittel beginnt in der Regel mit dem
L-age des Eintrittes des Kindes in die Schule und erstreckt sich auf
die ganze Dauer des Besuches der Volks - und Bürgerschule

§ 3 . Sämtliche Lernmittel sind den Kindern ausnahmslos nur
nach strengstem Bedarfe in Gemäßheit der beiden Bcdarfstabellen X/3
und X/4 (städtischer/Schuldrucksortenverlag ), und zwar in der Regel
nur m einem Exemplare zu verabreichen , dürfen ihnen nicht aufge¬
drängt werden und haben so lange in den Schulen in Gebrauch zu
bleiben , als sie ohne Beeinträchtigung des Unterrichtserfolges Ver¬
wendung finden können.

§ 4 . Gemeinsame Benützung von Lernmitteln-
Tusche , Farbschalen , Farben , Reißzeuge , Ŝcheren , Lochbohrer u dgl
find immer von mehreren Kindern gemeinschaftlich zu gebrauchen-
stehe .Bcdarfstabellen X/3 und X/4 (städtischer Schuldrucksortenvcrlag )'
Diese Gegenstände sowie die Lernbehelfe für den Zeichenunterricht
(insbesondere Reißzeuge , Reißbretter , Reißschienen , Lineale Dreiecke
Farben , Tusche und Farbschalen ) sind in > n Schulen möglichst unter
Verschluß aufzubewahren und dürfen nur mit Erlaubnis der «ehr-
Personen benützt werden . In der Regel dürfen sie jedoch nicht "nach
Hause (nntgegeben werden . ^

8 5 . Kennzeichnung der Lernmittel.  1 Die Lern¬
mittel sind und bleiben Eigentum der Gemeinde Wien - sie dürfen
weder verkauft , verliehen , noch übertragen werden . 2 . Die größeren
Lernmittel sind entweder von der Lcrnmittelverwaltung oder bereits
vom Lieferanten mit einem das Eigentumsrecht der Gemeinde Wien
kennzeichnenden Aufdrucke zu versehen . 3 . Die Bücher und Atlanten
sind seitens der Lernmittelverwaltung vor der Abgabe an die Schul¬
leitungen auf dem Titelblatte und auf der ersten Textseite mit dem
Warnungsstempel und überdies von den Schulleitungen vor der
Hinausgabe an die Kinder auf dem Titelblatte und der ersten Text¬
ete mit dem Schulstempel zu versehen . 4 . Wird der Schulleitung "-ein
55" ' ^ fremden Schulstempel versehenes Buch von der
M Abt . 44 (Lernmittelverwaltung ) übermittelt , so hat sie das fremde
Schulstegel auf dem Titelblatte und der ersten Textseite kreuzweise
durchzustreichen und daneben das eigene Schulsieqel aufzudrücken

ß 6 . Behandlung und Rückstellung der Lernmittel
1 . Die Kinder haben die ihnen anvertrauten Lernmittel mit Sorgfalt
zu behandeln und die Bücher und Atlanten womöglich mit einer
Schutzdecke aus Papier zu versehen . 2 . Jedes (beteilte ) Kind ist zu
verhalten , auf der Rückseite des Titelblattes eines jeden ihm anver¬
trauten Buches Vor - und Zuname , Klasse und Jahreszahl eigenhändig
einzutragen . 3 . Allmonatlich ist mindestens einmal stichprobenweise der
Zustand der Lernmittel durch die Klassenlehrer , Klassenvorstände oder
Fachlehrer zu überprüfen und über das Ergebnis dieser Ueberprüfung
m der Lokallehrerkonferenz mit dem Klassenberichte Mitteilung zu
machen . 4 . Vor Schluß des Schuljahres oder bei Austritt des Kindes
aus der Schule , mag derselbe wegen Vollendung der Schulpflicht
Ausschulung oder U-bersiedlung erfolgen , sind den beteilten Kindem
die Lernmittel , welche nicht bestimmungsgemäß verbraucht wurden ab¬
zunehmen . '

8 7 . Haftung der Eltern  und Vormünder für dieH
Kindern anvertrauten Lernmittel . 1. Für Verlust oder mutwillige
Beschädigung der den Kindern anvertrauten Lernmittel haften die
Eltern , beziehungsweise Vormünder oder andere gesetzliche Vertreter.
2 . Falls die Lehrpersonen den Verlust oder die mutwillige Beschädig

gung eines dem Kinde anvertrauten Lernmittels wahrnehmen , haben
sie hievon der Schulleitung umgehend die Anzeige zu erstatten , welche
die Eltern oder dem Vormunde , beziehungsweise gesetzlichen Vertreter
deo schuldtragenden Kindes zur Ersatzleistung , beziehungsweise Bei¬
zung eines gleichguten Exemplares eventuell zur noch möglichen
Wiederinstandsetzung aufzufordern hat . Kommen diese einer solchen
Aufforderung binnen angemessener Frist nicht nach, so hat die Schul¬
leitung hierüber die Anzeige an den Magistrat (Abt . 44 ) zu machen.

II . Beschaffung und Verwaltung der Lernmittel.
8 8 . Stellung der Lernmittelverwaltung.  Die

Beschaffung und Verwaltung der Lernmittel obliegt im Sinne der
Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien der M .Abt . 44
(Wirtschaftsamt ), die unmittelbare Verwahrung und Ausgabe der Lern¬
mittel der Lernmittelverwaltung , die als Lagerbetrieb der M .Abt . 44
dienstlich unterstellt ist. Die Lernmittelverwaltung hat dafür Sorge
zu tragen daß die Schulen rechtzeitig in den Besitz der notwendigen
Lernmittel gelangen und über die in ihrer Verwahrung befindlichen
sowie über die an die Schulen abgegebenen Lernmittel nach den An¬
ordnungen der M .Abt . 44 genaue Vormerkungen zu führen . Im
Rahmen ihrer Obliegenheiten hat die Lernmittelverwaltung mit den
Schulleitungen auch den etwa notwendigen mündlichen oder schrift¬
lichen Verkehr zu pflegen.

8 9 . Anschaffung von Lernmitteln.  Die Lernmittel-
Verwaltung hat alljährlich den Bedarf an Lernmitteln festzustellen und
diesen der M .Abt . 44 spätestens im Jänner bekanntzugeben , welche
ihn im Einvernehmen mit dem Bezirksschulräte genauestens zu über¬
prüfen hat und die zur Deckung desselben unbedingt notwendigen
Neuanschaffungen im Nahmen der hiefür jeweils geltenden Vorschriften
besorgt.

8 10 Uebernahme der Lernmittel.  Ablieferungsort
aller von der M .Abt . 44 bestellten Lernmittel ist grundsätzlich die
Lernmittelverwaltung . Der Leiter der Lernmittelverwaltung hat die auf
Grund von Bestellungen der M .Abt . 44 einlangenden Lernmittel auf
die Richtigkeit und Qualität zu Prüfen , wenn sich diesbezüglich kein
Anstand ergibt , zu übernehmen und nach den hiefür geltenden Be¬
stimmungen dem Lagerstande einzuverleibcn . Zu diesen Uebernahmen
ist grundsätzlich die Betriebsbuchhaltung des Wirtschaftsamtes beizu¬
ziehen . Umfangreichere und wertvollere Lieferungen sind jedoch außer¬
dem in Gegenwart des Fachreferenten des Wirtschaftamtes zu über¬
nehmen . Ergeben sich bei der Uebernahme Anstände , ist hievon die
M .Abt . 44 im kürzesten Wege zu verständigen , die sofort alles Zweck¬
dienliche zu veranlassen hat.

8 11 Ueberprüfung d er Lernmittelbe st ände.  Der
Magistrat (Abt . 44 ) kann jederzeit unter Beiziehung des Leiters der
Lernmittelverwaltung in Gegenwart der Schulleitung die rechnungs¬
mäßige Prüfung der "Lernmittelbestände an der Schule vornehmen;
zu diesem Zwecke hat die Schulleitung alle Belege und Aufzeichnungen
dem Vertreter der M .Abt . 44 vorzulegcn.

III . Gebarung mit den Lernmitteln in der Schule.
8 12 . Evidenzhaltung der Lernmittel in der

Schule . 1 . Die Gebarung mit den Lernmitteln in der Schule obliegt
dem Leiter derselben ; er kann nach Bedarf die entsprechende Mithilfe
der ihm unterstehenden Lehrpersonen in ' Anspruch nehmen , ist jedoch
dem Magistrate gegenüber für die ordnungsmäßige Gebarung mit den
Lernmitteln allein verantwortlich . 2 . Der Leiter der Schule hat über
die an der Schule vorhandenen Lernmittel eine Jahresevidenz durch
entsprechende Ausfüllung der vorgeschriebenen Ausweise (Formblatt 1X/1
und IX/2 , städtischer Schuldrucksortenverlag ) für Volksschulen , beziehungs¬
weise (Formblatt IX/3 und IX/4 ) für Bürgerschulen und Formblatt IX/5
für Religionssammelstellen sowie eine klassenweise Evidenz über die Namen
der beteilten Kinder unter Verwendung der Formblätter IX/6 , IX/7,
IX/8 und IX/9 zu führen . 3 . Die Jahresevidenz bildet die Grund¬
lage für die Anforderung des Lernmittelbedarfes im folgenden Schul¬
jahre.

8 13 . Instandsetzung beschädigter Lernmittel.
Der Leiter der Schule hat . am Schluffe des Schuljahres alle Bücher
und übrigen nicht zum Verbrauche bestimmten Lernmittel in drei ge¬
sonderten Gruppen , und zwar 1. in noch verwendbare , 2 . in nicht



mehr verwendbare und 3 . in reparatursfähige zu sondern und hin¬
sichtlich der letzteren zwei Gruppen je ein Verzeichnis in zwei Gleich¬
schriften anzufertigcn . Binnen längstens fünf Tagen nach Schulschluß
sind die beiden Verzeichnisse (samt Gleichschriften ) der Lernmittclver-
waltung einzusenden , welche zunächst die vom Leiter der Schule als
reparatursfähig bezeichneten und bereitgestellten Lernmittel an der
Hand der Verzeichnisse in die Lernmittelverwaltung zu überführen
hat , wobei eine Gleichschrift mit der Uebcrnahmsbestätigung der Lern¬
mittelverwaltung der Schule zu übergeben ist . Die vom Leiter der
Schule als nicht mehr verwendbar bezeichneten Lernmittel sind nach
Möglichkeit in den ersten Monaten des Schuljahres abzuholen . Hin¬
sichtlich der Bücher haben die Lehrpersonen die Kinder vor der Ab¬
lieferung derselben , insbesondere am Ende des Schuljahres zu veran¬
lassen , fehlende Seiten durch eingelegte Papierstreifen kenntlich zu
machen . Die Lernmittelverwaltung hat sodann die auf diese Weise
eingelangten Lernmittel auf ihre Verwendbarkeit , beziehungsweise
Reparatursfähigkeit nochmals zu überprüfen , die bei dieser Ueber-
prüfung . als noch verwendbar erkannten Lernmittel wieder auf Lager
zu nehmen , die unbrauchbar gewordenen zu skartieren und die rcpa-
ratursfähigen der M .Abt . 44 bekanntzugeben , welche die Instand¬
setzung unverzüglich zu veranlassen hat . Die wiederinstandgesetzten
Lernmittel sind von der Lernmittelverwaltung in sinngemäßer Anwen¬
dung der Bestimmungen des § 10 zu übernehmen , auf Lager zu
legen und nach Maßgabe der unbedingten Notwendigkeit wieder aus¬
zugeben.

Z 14 . Hauptbestellung der Lernmittel  für das
nächste Schuljahr . 1 . Der Bedarf an Lernmitteln für das nächste
Schuljahr (Hauptbestellung ) ist von den Schulleitungen mit Hilfe der
vorgeschriebenen Ausweise (Jahresevidenz ) Formular IX/1 und IX/2
für Volks -, beziehungsweise IX/3 und IX/4 für Bürgerschulen und
IX/5 für Religionssammelstellen tunlichst nach dem Stande vom
letzten Schultage , somit erst nach durchgeführter Sichtung der vor¬
handenen Lernmittel festznstellen, damit die Anmeldung eines zu großen
Bedarfes vermieden wird . Hierauf haben die Schulleitungen binnen
längstens fünf Tagen nach Schulschluß den auf diese Weise ermittelten
annäherungsweisen Bedarf an Lernmitteln , für dessen Berechnung sie
sich der bezüglichen Durchschnittstabellen (X/3 , Z 5 der Vorschrift)
hedienen können , mittelst der entsprechend ausgefüllten Material-
Ausfolgescheine (Formular IX/10 , IX/11 für Volks -, beziehungsweise
IX/12 , IX/13 , IX/14 und IX/17 für Volks - und Bürgerschulen,
beziehungsweise IX/15 für Religionssammelstellen und Ix/16 und
IX/17 für Hilfsschulen und tschechische Schulen ) der städtischen Lern¬
mittelverwaltung direkt bekanntzugeben . 2 . Die Zustellung der Lern¬
mittel an die Schulen besorgt die Lernmittelverwaltuug tunlichst bis
zu Schulbeginn jedes Jahres unter Aufsicht eines Vertreters derselben.
Die Lernmittel sind in einem im Erdgeschosse des Schulgebäudes
gelegenen , hiezu geeigneten , versperrbaren Lokale vorübergehend einzu-
kagern , wobei der Schulwart bei Vermeidung von Disziplinarstrafen
werktätig mitzuhelfen hat . , 3 . Die Uebertragung der Lernmittel in das
etwa in einem Stockwerke gelegene , zur Aufbewahrung der Lernmittel
bestimmte Zimmer obliegt dem Schulwart 4 . Die Lieferung ist nach
Ausmaß und Zahl der gelieferten und übernommenen Lernmittel von
dem Schulleiter oder dem von ihm hiezu Bestellten , beziehungsweise
vom Schulwart auf dem Materialausfolgcscheine zu bestätigen und in
die Ausweise (Jahresevidenz ) ,, einzutragen . 5 . Der Lieferschein ist in
der Schule (Kanzlei ) bei den im K 12 der Vorschrift aufgezählten
Ausweisen aufzubewahren , während die beiden anderen Scheine mit
der Empfangsbestätigung des Schulleiters oder dessen Stellvertreters,
eventuell des Schulwarts versehen, dem Vertreter der Lernmittel¬
verwaltung sofort wieder auszufolgen sind. Nachträgliche Einwendungen
wegen nicht richtiger und ordnungsgemäßer Lieferung sind jedenfalls
unzulässig und können nicht berücksichtigt werden . Es sind daher die
Lieferungen sofort bei Uebernahme in der Schule vom Uebernehmer
au der Hand des Lieferscheines genauestens zu überprüfen.

H 15 . Nachbestellungen  im Laufe des Schuljahres.
I . Mit Nachbestellungen , die sich bei Beginn des Schuljahres als
notwendig erweisen , ist bis nach Durchführung der Aus - und Ein¬
schulungen zuzuwarten ; Nachbestellungen dürfen gleichfalls nur mit
den Materialausfolgescheinen (Formular IX/10 , IX/11,1 X/15 , IX/16
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und IX/17 für Volks -, beziehungsweise IX/12 , IX/13 , IX/14 , IX/15
und IX/17 für Bürgerschulen ) gemacht werden . 2 . Die Nachlieferungen
werden von der Lernmittelverwaltung ebenso wie die Hauptlicferung
ausschließlich mittelst Materialausfolgeschein vorgcnommen . 3. Größere
Nachlieferungen führt die Lernmittelverwaltung selbst durch ; kleinere
Nachlieferungen sind in dringenden Fällen , sowie bei entlegenen
Schulen durch den Schulwart oder durch das magistratische Zu¬
stellungsamt durchzuführen ; im letzteren Falle hat der Schulwart die
von der Lernmittelverwaltung angekündigte Sendung beim bezüglichen
magistratischen Bezirksamte abzuholcn . Die Schulleitung hat in diesem
Falle den Lieferschein aufzubewahren und die beiden anderen über¬
sendeten Scheine zu fertigen und der Lernmittelverwaltung zurück¬
zusenden . Nachbestellungen werden auch in der Lernmittelverwaltung
an allen Wochentagen mit Ausnahme von Freitag in der Zeit von
9 bis 12 Uhr vormittags unter Vorlage der vorgeschriebenen
Matcrialausfolgescheine entgegengenommen und nach Möglichkeit durch¬
geführt . 4 . Nachbestellungen ohne Angabe des Schülerstandes in den
bezüglichen Rubriken können nicht berücksichtigt werden.

Z 16 . Behandlung der Vorräte  an Lernmitteln in der
Schule . 1. Die Vorräte an Lernmitteln sind in der Kanzlei oder in
einem sonst hiezu geeigneten Raume des Schulhauses vom Leiter der
Schule , und zwar die Bücher übersichtlich nach Klassen und Lehrtexten
geordnet , unter Sperre zu halten . In den Lehrzimmern dürfen unter
keiner Bedingung Lernmittelvorräte aufbewahrt werden . 2 . Während
des Schuljahres dürfen keine größeren Handvorräte als fünf Stück
per Lehrtext , eventuell zehn Stück per Lehrtext bei solchen Büchern,
welche in mehreren Klassen (Klassenabteilungen ) gleichzeitig in Ver¬
wendung stehen, in Schulen mit einer besonders großen Zahl von
Kindern oder in sehr entlegenen Schulen gleichfalls nicht mehr als
höchstens zehn Stück eines jeden ) Lehrtextes vorrätig erhalten werden.
3 . Größere Vorräte an brauchbaren Büchern , welche durch natürliche
Abnützung oder infolge Einführung neuer Lehrtexte (veränderte Auf¬
lagen ) unbrauchbar geworden sind, hat die Schulleitung der Lern¬
mittelverwaltung unverzüglich anzuzeigen . 4 . Während des Schul¬
jahres darf die Schulleitung ohne besondere Aufforderung nur brauch¬
bare und gut erhaltene Bücher der Lernmittelverwaltung zurückstellen.
5 . Die im Sinne der obigen Bestimmung an der Schule nicht
verwendbaren Bücher dürfen von der Schulleitung jedoch nicht skartiert
werden , sondern sind in der Schule getrennt von den brauchbaren
Büchern an einem hiezu geeigneten Orte aufzubewahren , bis sie von
der Lernmittelverwaltung abgeholt werden.

K 17 . Verfahren mit gespendeten Lernmitteln.
Lernmittel , welche der Schule geschenkt wurden , sind mit dem Schul-
sicgel zu versehen , dem im Z 16 erwähnten Handvorrate einzuverleiben
und in der Jahresevidenz ersichtlich zu machen ; im übrigen ist mit
ihnen wie mit anderen städtischen Lernmitteln im Sinne der Bestim¬
mungen dieser Vorschrift zu verfahren.

Z 18 . Besondere Bestimmungen  bezüglich der Bücher für
den Unterricht in nicht römiscb - katholischen Reli¬
gionsbekenntnissen.  1 . Bücher für den Unterricht in nicht
römisch-katholischen Religionsbekenntnissen werden nur an solche
Schulen abgegeben , an welchen ein solcher Religionsunterricht erteilt
wird , oder an welchen sich eine Religionssammelstelle befindet . 2 . Der
Leiter einer solchen Schule hat die Kinder der Sammelstellen mit den
notwendigen Religionsbüchern zu beteilen ; ihm obliegt auch die Be¬
stellung mit dem Formulare IX/15 (städtischer Schuldrucksortenverlag ),
sowie die Verwaltung und Verwahrung dieser Bücher im Sinne der
Bestimmungen dieser -Vorschrift . 8 . lieber die Beteilung der Kinder
mit diesen Religionsbüchern sind an der Schule der Religionsstation
unter Benützung der Formulare IX/5 und IX/8 (städtischer Schul¬
drucksortenverlag ) die im Z 12 der Vorschrift vorgeschriebenen Auf¬
zeichnungen zu - führen.

Z 19 . Lernmittel für den Stenographieunter¬
richt.  Für den Unterricht in der Stenographie stellt die Lernmittel-
Verwaltung jenen Bürgerschulen , an welchen ein solcher Unterricht
erteilt wird , über Verlangen einen Handvorrat von Lehrbüchern bei.
Die Bestimmung über die Verwaltung und Evidenzhaltung der Bücher
sind analog auch auf die Bücher für Stenographie anzuwenden.

»
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tz 20 . Einsendung des Schüler st andausweises.
Die Schulleitungen haben die Zahl der beteilten Kinder sowie die
Gesamtzahl der Schulkinder überhaupt alljährlich längstens bis
20 . Oktober unter Benützung des Formulares IX/18 (städtischer
Schuldrucksortenverlag ) nach dem Stande vom 15 . Oktober ohne
weitere s Aufforderung det städtischen Lernmittelverwaltung direkt
bekanntzugeben.

IV . Beschaffung und Lerwaltung des HandardeitSmateriales an
Mädchenschulen.

Z 21 . Beschaffung des Handarbeitsmateriales.
1 . Die Beschaffung des Handarbeitsmateriales für Schülerinnen an
Mädchenschulen obliegt gleichfalls dem Wirtschaftsamt . Alle Anforde¬
rungen wegen Beistellung der für den Handarbeitsunterricht notwendigen
schulbehördlich vorgeschriebenen Artikel sind an die zuständige Bezirks¬
sektion des Bezirksschulrates zu richten , die das der Bezirkssektion
vom Wirtschaftsamte zugestellte Handarbeitsmaterial an die unter¬
stehenden Mädchenschulen entsprechend zu verteilen hat . 2 . Die Ge¬
barung mit dem von der zuständigen Bezirkssektion der Schule über¬
gebenen Handarbeitsmaterial obliegt der Schulleitung ; die Bestim¬
mungen dieser Vorschrift über die Gebarung mit den Lernmitteln haben
analoge Anwendung zu finden . Hiebei ist der Lehrplan und die
Tabelle X/4 zu beachten.

H 22 . Belassung der Handarbeiten in den
Händen der Schülerinnen.  Die aus städtischem Arbeits-
makrialc vollendeten Handarbeiten sind den Schülerinnen bei Schul¬
schluß oder bei Austritt wegen erfüllter Schulpflicht ohne Unterschied,
ob es große oder kleine Stücke sind , zu belassen . Ist die Arbeit
unvollendet , so steht es im Ermessen der Schulleitung , ob diese halb¬
fertige Arbeit einer Schülerin zu überlassen ist oder nicht . Im letzteren
Falle ist die Arbeit für den Bedarf des nächsten Schuljahres aufzu¬
heben . Den währendj, 'cines Schuljahres in eine andere Schule über¬
tretenden Mädchen ist die halbfertige Arbeit ebenfalls mitzugeben,
falls nicht gewichtige Gründe nach Ansicht der Schulleitung dagegen
sprechen.

Schlußbestimmungen.
Z 23 . Aufbewahrung der Ausweise als Amts

schriftcn.  Die Ausweise und sonstigen Belege für die Ĝebarung
mit den Lernmitteln sind wie andere Amtsschriftcn in Evidenz zu
halten und aufzubewahren.

§ 24 . Verantwortung der Schulleitungen  bei der
Gebarung mit den Lernmitteln . Schulleiter , welche die Verwaltung
der städtischen Lernmittel nicht im Sinne dieser Vorschriften ausüben
und insbesondere Abgänge an Lernmitteln nicht genügend zu recht-
fertigen vermögen , sind vom Magistrate dem Bezirksschulräte wegen
Einleitung des Disziplinarverfahrens anzuzeigen und können auf
Grund der Ergebnisse der Diszipliuarverhandlung zum Ersätze des
der Gemeinde erwachsenen Schadens verhalten werden.

H 25 . Formblätter.  Die Schulleitungen können die erforder¬
lichen Drucksortcn mittelst der für Bestellung von Drucksorten über¬
haupt eingeführten Materialausfolgescheine , Formular X/33 , bei der
Lernmittelverwaltung , 8 . Piaristengasse 43 , ebenso wie alle anderen
Drucksortcn jeden Freitag beziehen.

Z 26 . Aufhebung aller dieser Vorschrift wider¬
sprechenden früheren Anordnungen.  Alle den Bestim¬
mungen dieser Vorschrift widersprechenden früheren Anordnungen sind
hiemit aufgehoben.

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatts für die
Republik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für
Wie « veröffentlichten Gesetze, Vollzugsanweisungen,

Verordnungen und Kundmachungen.
Bundesgesetzblatt.

525 . Kundmachung betreffend die Ergänzung der Verzeichnisses der
gewerblichen Unterrichtsanstalten , deren Zeugnisse für den Antritt des Frauen-
und KinderkleidermachergewerbeS Begünstigungen gewähren.

526 . Verordnung betreffend die Ausfertigung von Legitimationskarten
für Handlungsreisende.

527 . Verordnung Uber die von den Kandidaten der theoretischen
Prüfung aus der Staatsrechnungswissenschaft zu entrichtenden Prüsungstaxen.

528 . Verordnung betreffend das Verbot der Versendung von Milch in
unplombierten Kannen.

520 Kundmachung betreffend die Fristverlängerung für die Anmeldung
gewisser im Auslände befindlicher österreichischer Aktiven.

550 . Verordnung über die Ausfolgung von Beträgen , welche bei
Gerichten auf Steuer -, Gebühren - oder andere öffentliche Abgabcfordcrungen
eingehcn , die von einem im Gebiete eines Nachfolgestaates gelegenen Amte
vorgeschrieben wurden.

531 . Verordnung betreffend die Regelung der Bezüge der Assistenten
an gewerblichen Bundeslehranstaltin.

532 . Verordnung über die Erhaltung des Arbeiterstandes in gewerb¬
lichen Betrieben.

533 . Verordnung , mit der di - Termine für die Neuaufstellung der
Heeresdisziplinarkommiffionen verlegt werden.

534 . Verordnung über die Abänderung der Ziehkinderordnung.
535 . II . Durchführungsverordnung zum Preisstaffelungsgesetz.
536 . XV . Verordnung über die Anmeldung und Kontrolle gewisser

Vermögenfchaften und die Sicherung der Vermögensabgabe.
537 . Kundmachung über die Prozeßordnung desOetlcrreichisch -Jäpanischen

gemischten SchiedsgerichtShofes.
538 . Verordnung betreffend die Zollzahlung für lackiertes Leder.
580 . Verordnung über di - gerichtlichen Zehrgelder , Ganggelder und

Zustellgebühren.

54V . Verordnung über die Erhöhung der Verpflegsbeihilfe für die auf
Grund des Jnvalidenentschädigungsgesetzes zur ärztlichen Begutachtung oder
zur Berufsberatung Borgeladenen oder in eine Heilanstalt Beförderten.

541 . Bundesgesetz über die Verlegung des Sitzes der Oesterreichischen
Länderbank in das Ausland.

542 . Bundesgesetz über die Verlegung des Sitzes der Anglo -öster»
reichischen Bank in das Ausland.

543 . Bankkomnüsfionsgesetz.
544 . Kundmachung betreffend die Berichtigung eines Druckfehlers im

Bundesgesetzblatte
545 . Verordnung betreffend die Erzeugung und den Vertrieb pharma¬

zeutischer Spezialitäten.
546 . Verordnung über die Umrechnungskurse.
547 . Bundesgesetz über die Uebertragung von BersicherungSbeständen.
548 . Bundesgesetz über die Münd -lsicherh-it der Teilschuldversrbreibungrn

eines von der Stadtgemeinde Graz aufzunehmenden Anlebens.
549 . Bundesgesetz betreffend die . Entlohnung des Religionsunterrichtes

an den öffentlichen Volksschulen in Kärnten.
55V . Bundesgesetz betreffend da ? Diensteinkommen der steiermärkischen

Volks - und Bürgerschullchrerschaft.
551 . Bundesgesetz betreffend di - Regelung der Rechtsverhältnisse der

Arbeitslehrerinnen an den allgemeinen Volks - und Bürgerschulen des Landes
Kärnten.

552 . Verordnung betreffend Grundsätze für di - Führung des Bundes¬
haushaltes bis 31 . Dezember 1921.

553 . Kundmachung über den Beitritt der Republik Finnland zum
Pariser UnionSvertragc zum Schutze des gewerblichen Eigentumes.

554 . LL1 . Verordnung über die Anmeldung und Kontrolle gewisser
Vermögenschaflen und die Sicherung der Vermögensabgabe.

555 . il . Verordnung zum Kricgsanleiheübernahmsgesetze.
556 . Kundmachung betreffend die Berichtigung eines Druckfehlers im

Bund -sg -setzblattc.
557 . Bundesgesetz für das Land Salzburg betreffend di- Erlassung

neuer Bestimmungen Über das Diensteinksmmen des Lehrpcrsonales , die Ver.
s-tzung der Lehrpersonen in den Ruhestand und die Veisorgung ihrer Hinter¬
bliebenen.

558 . Bundesgesetz betreffend die Besorgung des Religionsunterrichtes
an den öffentlichen Volks - und Bürgerschulen in Salzburg.

L . Bundesgesetzblatt für Wien.

08 . Verordnung betreffend Aufhebung der Ausschankpreise für Faßbier
und der Kleinverkaufspreise für Flaschenbier.

09 . Kundmachung betreffend dir Bestimmung einer Ziehkinderaussichts-
stelle für die in Anstalten befindlichen Ziehkinder.

100 . Verordnung betreffend die gewerbepolizeiliche Regelung des
Gewerbes derjenigen , welche an nicht öffentlichen Orten persönlich - Dienste
zur Bewachung oder Tränsportbegleitung fremden Eigentums unter Ver¬
wendung von Hilfskräften anbieten.

101 . Verordnung betreffend die Eröffnung des Maximaltarifes für das
Platzfuhrwerk.

102 . Kundmachung betreffend die Neuregelung der Berpflegsgebühren
in den niederösterreichischen Landesanstalten für Geisteskranke.

103 - Kundmachung betreffend die Berpflegsgebühren in den nieder-
österreichischen Landessichenanstalten in All -ntsteiz , St . Andrä v . d. Hagcntale
und Mist -lbach.

104 . Verordnung über den Höchstpreis von Brot.
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Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen,
sowie

NormtivbestimmiilMi! der Gemeinderates, Stadtsenates und der Magistrates
in Angriegechritrn der OeMmdmmllltlllig nnd politischen Amtsführung.

Anhalt:
I . Gesetze, BollzugSanweisungr «, Berordrmsges Gut-

scheidsugen:
1. Wohnungsanforderungen . — Dauer des Untermietverhältnisses.
2 . — Lecrstehung infolge Mieterwechsels.
3 . — Wohnungen zur Aufbewahrung von Gegenständen.
4 . — Begriff der Untervermielung.
5 . — Doppelwohnung.
6 . Mielzinssteigerung . — Mehrauslagen.
7 . — Regelmäßige jährliche Auslagen.
8 . — Neuerliche MietzinSerhöhung.
9. — Zinsen fiir Erhaltungsarbeiten.

10 Dachziegeln aus Material Marke „ K. B . "

!. Gesetze, VollMMiiiiieijimgen, Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

Wohrrurigsanforderungen.
L.

1 . Für die Ansorderung einer als Ganzes in Untermiete
weitergegebenen Wohnung ist die Dauer des Untermtetverhält-
nisses von keiner Bedeutung.

2 . Ob die beruflichen Verhältnisse des Wohnungsinhabers
einen berücksichtigungswürdigen Grund bilden , von der An¬
forderung abzusehen , ist eine Frage des freien Ermessens , die
sich der Ueberprüfung durch den Verwaltungsgerichtshof entzieht.
(Verwaltungsgerichtsdoferksnntnis vom 27 . April 1921 , Z . 2971,
M .Abt . 15 , 7339 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde des Leo D . und
des Artur C . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes VI
der Stadt Wien vom 4 . Jänner 1921 , Z . 851/20 , betreffend eine
Wohnnngsanforderu 'tg als unbegründet abgewiesen.

Entfcheivungsgründe:  Der Beschwerdeführer hat anläßlich
einer Reise ins Ausland zum Zweck - eines mehrmonatlichen Aufenthaltes
seine ganze Wohnung in Wien für die Zeit vom November 1920 an bis
Ende Jänner 1921 in Untermiete gegeben . Gegen die Aufrechterhaltung der
deshalb auf Grund des Punktes 6 , lit . a , Z 4 der Kundmachung der nieder¬
österreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , LVH .-Bl . Nr . 160 , ver¬
fügten Anforderung der Wohnung richtet sich die Beschwerde , in der einerseits
als Rechtsanschaunng vertreten wird , daß nur die dauernde Untervermietung,
nicht aber die bloß vorübergehende , zeitlichbegrenzte  Ueberlafsung einer
Wohnung deren Anforderung rechtfertigen könne , anderseits ausgeführt wird,
diese Anforderung verstoße gegen die der Gemeinde durch den zweiten Absatz
des Z 4 auferlegte Pflicht zur billigen Berücksichtigung der Verhältnisse des
Beschwerdeführers — er ist Maler und seine Reise diente der Betätigung
seiner Kunst — und es bedeute einen wesentlichen Mangel des Verfahrens,
daß diese Verhältnisse nicht noch vor der Entscheidung festgestellt worden seien.

Die Meinung , daß für die Zulässigkeit der Anforderung einer als Ganzes
in Untermiete weitergegeben .cn Wohnung die Dauer des Untermietverhältniffes
von maßgebender Bedeutung sei, findet in der Kundmachung der niederöster¬
reichischen Landesregierung keine Stütze . Diese Vorschrift faßt die Dauer der
Untervermietung nicht ins Auge , es kann daher eine derartige Unterscheidung
nicht hineingetragen werden.

Die Untersuchung der Frage , ob die Rücksicht auf die beruflichen Ver¬
hältnisse des Wohnungsinbabers die Gemeinde von der Anforderung seiner
Wohnung hätte abhalten sollen , stand dem Gerichtshöfe nach Z 3 , lit . « des
Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 86 vom Jahre 1876 , nicht
zu , weil dies eine Frag - des freien Ermessens ist.

In der Unterlassung von Erhebungen in der in der Beschwerde »» ge¬
deuteten Richtung konnte ein Mangel des Verfahrens deshalb nicht erblickt

11 . Zeholith -Hohlbauweise.
12 . Simplex -Bauweise.
13 . Landesregierung Kärnten . — Anschrift.
14 . Albanischer Konsul.
15 . Verwaltungsstelle der Wiener Hochschulen.
16 . Einjährige Lehrlurse an Wiener Bürgerschulen.
17 . Radfahren auf der Alszeile.

H . Normstivbestimmungeu:
18 . Gruppenwechsel im Wege der Stellenbesetzung.

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatt - für die Repu¬
blik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für Wien
v eröfsentlichten Gesetze , Vollzugsanweisungen,
Verordnungen und Kundmachungen.

werden , weil die Ausführungen des Beschwerdeführers über jene Verhältnisse
dem Mietamte bei seiner Entscheidung Vorlagen und dieses offenbar auch keine
Zweifel in die Richtigkeit der Angaben gesetzt hat, . so daß es keinen Anlaß
hotte , hierüber erst noch Erhebungen durchzuführen.

Im Hinblicke auf die Ausführungen , daß der Beschwerdeführer die
Wohnung selbst benötige und daß keinerlei öffentliches Interesse dem entgegen¬
stehe, daß ihm die angeforderte Wohnung doch belasten werde , wird der Be¬
schwerdeführer ans Z 12 , Absatz 2 der eingangs angeführten Kundmachung
verwiesen , wonach die Gemeinde unter solchen Voraussetzungen aus die An¬
sorderung zu verzichten hat.

H.

Eine Wohnung kann nicht im Sinne der für die Anforde¬
rung maßgebenden Bestimmungen als leerstehend bezeichnet
werden , wenn Unterbrechungen in ihrer Benützung in Betracht
kommen , die sich bei einem Mieterwechsel unvermeidlich ergeben.
Umsoweniger darf sie dann so behandelt werden , wenn sie durch
die außerhalb der regelmäßigen Räumungszeiten vor sich gehende
Verfügung eines Mieters frei wird , also unter Umständen , die
den sofortigen Beginn der Benützung durch den vom Ver¬
fügungsberechtigten , zunächst also naturgemäß in der Regel
durch den Hausbesitzer , eingeführlen Mieter ausschließrn oder
doch wesentlich erschweren . (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis
vom 24 . Mai 1921 , Z . 3822 , M .Abt . 15 , 8981 .) '

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Friedrich K . in Wien wider die Entscheidung des Mietamtes für
den 9. Wiener Gemeindebezirk vom 22 . November 1920 , Z . V91,
betreffend eine Wohnungsanforderung die angefochtene Entscheidung
als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Im Hause Nr . 7 der R .-Gafse im
9 . Wiener Gemeindebezirke war die Wohnung Nr . 14 an einen Mieter ver¬
mietet , der sie am 29 . September 1920 räumte und am 30 . September sein
Kündigungsschreiben samt den Schlüsseln zur Wohnung dem Hausbesorger
übergeben ließ . Schon an diesem auf die Räumung nächstfolgenden Tage wurde
die Wohnung von der Gemeinde als leerstehend angefordert . Diese An¬
forderung wurde mit der angefochtenen Entscheidung unter Berufung auf
Punkt 1 des 8 4 , Absatz 1 der Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , aufrechterhalten.

Der Gerichtshof konnte unmöglich der Rechtsanschauung der belangten
Behörde beitreten , daß eine noch so kurz währende Lecrstehung einer Wohnung
die Gemeinde in die Lage versetzt, diese anzufordern . Schon wiederholt , so
im Erkenntnisse vom 15. März 1921 , Z . 1569 , hat er ausgesprochen , daß für
die Frage , ob eine Wohnung leerstehe , jene Unterbrechungen in ihrer Be¬
nützung nicht in Bewacht kommen , die sich bei einem Mieterwechsel unver¬
meidlich ergeben . Umsoweniger darf eine Wohnung dann als leerstehend im
Sinne der für die Anforderung maßgebenden Bestimmungen behandelt werden,
wenn sie durch die außerhalb der regelmäßigen Ränmungszeite » vor sich
gehende Verfügung eines Mieters frei wird — wie dies im vorliegenden Falle
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geschehen ist — also unter Umständen , die den sofortigen Beginn der Be.
nützung du -. ch den oom Verfügungsberechtigten . zunächst also naturgemäß in
der Regel durch den Hausbesitzer eingesührten Mieter ausschließlich oder doch
wesentlich erschweren.

3
Für die Frage , ob eine Wohnung nur zur Aufbewahrung

von Gegenständen diene , ist nur die tatsächliche Gestaltung der
Verhältnisse im Zeitpunkte der Anforderung entscheidend , im
übrigen ist es gleichgiltig , ob de >jenige , der eine Wohnung be¬
wohnt , diese kraft Mietvertrages oder kraft widerruflicher Ge¬
stattung des Hauseiaenlümers benützt . (Verwaltungsgerichtshof¬
erkenntnis vom 2 . Mai 1921 . Z 2422 , M .Abt . 15 . 7249 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der Berta
R . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den >4 . Be¬
zirk in Wien vom 19 . Jänner 192 l . Z . 1, betreffend eine Wohnungs¬
anforderung die angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht be¬
gründet aufgehoben.

E n t s ch c i d u n g s g r ü n d e : Mit Bescheid des Wohnungaintes
Wien für den 14 . Bezirk vom 16 . Dezember 1920 wurde die
Wohnung Tür Nr . 8 im Hause der Bcschwerdesührcrin H.-Straße
107 gemäß der Kundmachung der niederöstcireichischen Landesregierung
vom 30 . Juni 1919 , L.-G -Bl . Nr . 160 , aus dem Grunde
angefordert , weil sie seit eineinhalb Monaten nur zur Aufbewahrung von
Gegenständen diene . Die angefochtene Entscheidung selbst stellt fest, daß die au-
geforderte Wohnung bis Anfangs Dezember 1920 von der kranken Tochter
der Hausbesorgerin und daß noch durch einige Tage nach der Aufnahme dieser
Tochter ins Spital die Küche dieser Wohnung von einem Aftermieler bewohnt
war ; sie führt aber zu ihrer Begründung aus , daß dieser Art der Benützung
eine den geltend gemachten Ansorderungsgrund aufhebmde Bedeutung nicht
zukomme, ' weil sie nur dem Zwecke diente , die Nichtbenützung der Wohnung
zu verschleiern , zumal die Hausbesorgerin schon im Monate Oktober 1920 die
Wohnung Nr . 10 in demselben Hause übergeben erhalten hatte , von diesem
Zeitpunkte angefangen also kein Recht mehr auf die Benützung der Wohnung
Nr . 8 besaß.

Aus der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde geht hervor , daß die
Beschwerdeführerin der lungenkranken Tochter ihrer Hausbesorgerin erlaubt
batte , auch nach dem Uebergange der Wohnung Nr . 10 an die Mutter deren
bisherige Wohnung Nr . 8 bis zur Aufnahme ins Spital zu benützen.

Für die Frage , ob eine ' Wvhnung nur zur Aufbewahrung von Gegen-
ständen diene oder bewohnt sei, ist nur di - tatsächliche Gestaltung der Ver¬
hältnisse im Zeitpunkte der Anforderung entscheidend , wogegen eS gar nicht
darauf ankommt , ob derjenige , der eine Wohnung bewohnt , diese kraft Miet¬
vertrages oder kraft widerruflicher Gestattung des Hauseigentümer « benützt,
da keine Bestimmung der Kundmachung dem Hauseigentümer verwetrt,
Wohnungen in seinem Hause bestimmten Personen auf Widerruf zu überlassen.

4 .
Die Untervermietung , das heißt der Vertrag , durch den

ein Bestandgegenstand in Afterm ete gegeben wird , setzt ein
Bestandverhältnis zwischen dem Eigentümer der Bestandsache
und dem Bestandnehmer voraus , der sich somit zwischen die
Person des Eigentümers und jene des Untermieters stellt , der
nunmehr zum Bestandnehmer (Hauptmieter ) in Ansehung des
Bestandgegenstandes in das nämliche Verhältnis tritt , wie dieser
zum Eigentümer . Soferne nun der Eigentümer nicht etwa in
den im § 1093 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches
erwähnten Fall kommt , den Gebrauch seiner eigenen Sache,
wenn er Dritten gebührt , in Bestand zu nehmen , kann das
Bestandverhällnis zwischen dem Eigentümer der Bestandiache
und dem Bestandnehmer niemals als Afterbestand angesehen
werden und dies auch in dem Falle nicht , wenn neben dem
Gebrauche der Wohnung auch der Gebrauch der Einrichtungs¬
gegenstände auf eine gewisse Zeit und gegen einen bestimmten
Preis überlassen wird . (Verwaltungsgerichtshofcrkenntnis vom
10 . Mai 1921 , Z . 2695 , M Abt . 15 , Z . 8166 .)

Der Verwaltnngsgerichtshof hat über die Beschwerde des Karl
H . in Wien gegen die Entscheidung des Miekamtes IX der Stadt
Wien vom 17 . Dezember >920 , Z . 393 , betreffend eine Wohnungs-
ansorderung die angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht be¬
gründet aufgehoben.

E n ts ch ei d u n g s g r ü n d e : Die aus 2 Zimmern , Kabinett (Küche)
und Vorzimmer best -hende Wohnung Nr . 7 des dem Beschwerdeführer
gehörigen Hauses Nr 6 der S .-Gaffe im 9 . Wiener Gemeindebezirke wurde
gemäß Z 4 , Punkt 6 a der Kundmachung der niederösterrrichilchen Landes¬
regierung vom 30 . Juni 1919 , L -G .-Bl . Nr . 160 , vngefordert , weil diese
Wohnung vom Hauseigenlümer möbliert , mit Bettwäsche , deren Reinigung,

Beistellung der Bedienung und Beleuchtung zur Gänze in Untermiete
gegeben ist.

Mit der von Karl H . angefochtenen Entscheidung vom 17 . Dezember
1920 , Z . 393 , hat dar Mieiaml Wien IX dem Einsprüche keine Folge gegeben.
Das Mictamt « bückt die charaktei istischcn Merkmale des Begriff ?« der Unter¬
miete in der Tatjave , daß der gegenwärtige Inhaber der Wohnung vom
Beschwerdeführer als . Wohnungsgcber " polizeilich al « Untermieter gemeldet
wurde , baß die Wohnung samt Emrichtungsgegenständen , Bettwäsche und
Bettwäschcieinigung gegen ein Entgelt überlassen wurde , dessen monatliche
Rate den Jahresmietzins für ine Wohnung erheblich übersteigt , daß die
Bedienung des Wotmungsinhabers durch die Hausgehilfin des Beschwerdeführers
gegen einen monatlichen Beitrag von 30 L beigestellt wird und die Rechnung
für den Verbrauch des elektrischen Stromes auf den Namen des Beschwerde¬
führers ausgestellt wird , obgleich di - fragliche Wohnung einen eigenen
Zähler besitzt.

Diese Tatbestandsmerkmale vermögen jedoch — soweit es sich hiebei
nicht überhaupt um einen Dienst - und Werkvertrag nach dem 26 . Hauptftücke
des allgemeinen bürgerlichen Gffetzbuches handelt — die Annahme eines
Afterbestaudverhä lniffe « in Ansehung der angcforderten Wohnung an sich allein
nicht zu rech,fertigen . Denn die Untervermieiung , das he,ßt der Vertrag , durch
den ein Bestandgcgenstand in Astcrbestand gegeben wird , setzt ein Bestand-
Verhältnis zwischen dem Eigentümer der Bestandsache und dem Bestandnehmer
Voraus , der sich somit zwischen die Person des Eigentümers und jener deS
AftermieterS (Untermieters ) stell !, der nunmehr znm Befiandnedmcr (Haupt-
mieter ) in Ansehung des Bestandgegenstandes in dos nämliche Verhältnis
tritt , wie dieser zum Eigentümer . Eine solche Person wird auch in der
angefochtenen Entscheidung nicht genannt . Soferne nun der Eigentümer nicht
etwa in den durch Z 1093 des allgemeinen bürgerlichen Ges tzbnches erwähnten
Fall kommt , den Gebrauch seiner eigenen Sache , wenn er Dritten gebührt,
in Bestand zu nehmen , kann das Bestandverhällnis zwischen dem Eigentümer
der Bestandsache und dem Bestandnehmer niemals a !s Afierbestand angeiehen
werden und dies auch in dem Falle nicht , wenn , wie im vorliegenden Falle
neben dem Gebrauche der Wohnung auch der Gebrauch der Einnchtungs-
gegenständc auf eine gewisse Zeit und gegen einen bestimmten Prees übe -lassen
wird . (Vergleiche «i ch das hi -rgerichlliche Erkenntnis vom 19 . Oktober 1920,
Z . 4339 ).

Die angefochtene Entscheidung , die sich auf die Annahme eines After-
bestandverhättniffes zwischen dem Beschwerdeführer und dem Inhaber der
angeforderlen Wohnung stützt , ist demnach im Gesetze nicht begründet.

S.
1 . Dis re « stEenta reicht über den der Entscheidung

zugrundegelegten Tatbestand nicht hinaus ; es ist daher der
Behörde nicht verwehrt , bei geändertem Tatbestand eine neue
Entscheidung hinsichtlich der Anforderung der nämlichen Wohnung
zu fällen.

2 . Zwei demselben Mieter gehörige Wohnungen sind nicht
als Doppelwohnung anzusehen , wenn eine dieser Wohnungen im
Zeitpunkte der Anforderung für einen aufrechten Handelsbetrieb
verwendet wird , diese Wohnung könnte nur nach 8 4 s. der Kund¬
machung angefordert werden ^ (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis
vom 22 . März 1921 , Z . 1979 , M .Abt . 15 , 5012 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der Helene
St . in Wien wider die Entscheidung des Mietamtes IX der Stadt
Wien vom 22 . Dezember 1920 , Z . 454 , betreffend eine Wohnungs¬
anforderung die angefochtene Entscheidung wegen mangelhaften Ver¬
fahrens aufgehoben.

Entscheidnngsgründe:  Mit Entscheidung vom 22 . Dezember
1920 , Z . 454 , hat das Mietamt Wien IX über Einspruch der Helene St . die
vom WohnungSkommissär unterm 2 . Oktober 1920 , Z . S . 71 , verfügte An¬
forderung der Wohnung Wien , 9. S .-Gaffe 14/1 , Tür 9 , aus dem Titel der
Doppelwohnung bestätigt.

In der Entscheidung des nämlichen Mietamtes vom 17 . Oktober 1819,
Reg . 7/19 , war die Anforderung der gleichen Wohnung aus dem Grunde
aufgehoben worden , weil erwiesen wurde , daß diese Räumlichkeiten bereits
jahrelang für den auch heute noch aufrechten Handelsbetrieb verwendet werden.

Die ros guclioata , auf die sich die Beschwerde beruft , reicht über den der
Vorentscheidung zugrundegelegten Tatbestand nicht hinaus . Es war daher der
Behörde nicht verwehrt , bei geändertem Tatbestände eine Entscheidung hin¬
sichtlich der Anforderung der nämlichen Wohnung zu fällen . Es war zunächst
die Frage zu lösen, ob und inwiefern sich der Tatbestand seil der Vor¬
entscheidung insoweit änderte , daß er die Grundlage für die Anforderung der
Wohnung vom Gesichtspunkte der Doppelwohnung aus zu bieten vermochte.

Die angefochtene Entscheidung verweist ebenfalls aus den Umstand , daß
die Beschwerdeführerin nach dem Ableben ihrer Mutrer Pautine St . deren
Privatwohnung 9 . S . Gaffe 12 weiterbehielt und auch bezüglich der heute in
Streit stehenden Wohnung den Mietvertrag formlos fortsetzte . Nun fiel daS
Ableben der Mutter 16 . Jänner 1919 — in eine Zeit , dir dem am
17. Oktober 19 >9 geschöpften Ersterkenntnisse erheblich vorangiuq , so daß also
voller Grund zur Annahme gegeben ist, daß der in der Begründung der heule
angefochtenen Entscheidung dargelegte Sachverhalt bereits auch zur Zeit der
ersten , mit dem in Rechtskraft erwachsenen Voreriennmiffe aufgehobenen An-
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ford -runa gegeben war und daher die Fällung einer neuen Anforderung - ,
erkenutmss -s ausschloß . Allerdings erfolgte die Anforderung im Gegensätze zu
jener im J - Hre 1919 , die ftch auf Z 4 , Z . 3 a , 1 a der Kundmachung der
n, . i>. Landesregierung vom 30 . Juni 1919 stützte, nunmehr auf Grund der
s 2 im 8 4 als Doppelwohnung . . ^ .
^ Eine Doppelwohnung liegt aber dann vor , wenn jemand nach dem
Wortlaute des 8 1 der bezogenen Kundmachung in einer Gemeinde oder in
einem Wohngebiete zwei oder mehrere Wohnungen hat . Unter Wohnung m
diesem Infam,n -nhalt - können aber nur solch- Räumlichkeiten verstanden
werde » , die zum Bewohnen bestimmt und benützbar sind und ht -zu auch
benützt werden . Es ergibt sich dies aus der Anordnung im 4 . Absatz - des
8 1 ioe eit ., wonach in der vorgeschriebenen Anzeige die Wohnung zu be.
zeichnen ist. die der Anzeigepflichtige für eigene Wohnzwecke benötigt Nach
dem b-zoaenen Borerkcnntnlff - waren nun di- Räumlichkeiten , nämlich die
a -iz -fordert - Woi .nu .ig in der « .-Gaffe 14/1 , Tür S, bereits jahrelang für
den auch heute noch , also im Oltober l919 , aufrechten Handelsbetrieb ver-
wendet worden . Sie stellten sich demnach als zu Geschästszwecken benützt dar,
deren Anforderung g-mä >. 8 4 a. lex - mt . nur unter der Bedingung zulässig
iü daß zur Unterbringung des Geschäftes andere Raume beschafft werden
können Ob m der Widmung der fraglichen Räume zu Geschästszwecken zu
der H-'il seit Fällung des Vorerkenntnisses eine solche Aenderung -intrat , daß
dieselbe, , nunmehr als Wohnung , das heißt als zu Wohnzwecke » benützt
an ° -Ip>° ch-n werden müssen , l>ßt die angefochtene Entscheidung unbeantwortet,
denn nach dieser Richtung hin gepflogene Erhebungen liegen nach den Amts-
schritten nicht vor . Auch m der Gegenschrift beschränkt sich das belangte M,et-
amt nur °u " i° allgemeine Bemerkung , daß di- V -rhältniffe in . Oktober 19l9
wch ! die aleichen sein müssen wie jene im Dezember 1920 . Daher wurde
ebensowenig auch di- Ferge gelöst , ob der Beugung des 8 ^ der Kund-
n achung hinsichtlich der Unterbringung des Geschäftes entsprachen werden
könnte Die angefochtene Entscheidung stellt sich daher als auf einem ergänzungs-
bedürstiaen Talbeuande beruhend dar und war daher in Stattgebung der von
kielen - Si hiergerichllich überreichten Beschwerde gemäß 8 6 des Gesetzes vom
22 ^ Oktober 1875 , R .-Ä .-Bl . Nr . 36 er 1876 , wegen mangelhaften V -rsayrens
aufzuhebeii.

Mietzinssteigerungeu.
«

1 . Das Elmvirktztl einer außerhalb des Mietamtssenates
stehenden Person auf die Leitung der Verhandlung begründet
einen Vorstoß gegen die das Verfahren vor dem Mietamte
regelnden Vorschriften und daher einen wesentlichen Verfahrens-

Die Entscheidung , wonach auch in Ansehung der gemäß
8 2 U zu beurteilenden Bestandscwjektr die beantragte Mietzms-
erhöhuna nur bis zu einem geringeren Ausmaße für zulässig
erklärt und dir Ablehnung einer darüber hinausgehenden
Erhöhung lediglich durch den Hinweis auf die Verhältnisse
zwi chen den anerkanntet , Mehrauslagen und dem Bruttomretzms
veqründet wird , beruht auf einer unrichtigen Rechtsanschaunng.

3 Die Feststellung und allfällige Austeilung nachgewlesener
Auslagen welche die Grundlage für die Mietzinserhöhung zu
bilden hat , fällt in das auf Grund sachlicher Würdigung der
maßgebenden Verhältnisse zu übende freie Ermessen des Met-
amtes und könne vom Berwaltungsgerichtshof nur m der
Richtung überprüft werden , ob die Ermittlung der nach Kriegs-
beqinn eingetretenen Erhöhungen in einem formell einwandfreien,
besonders dem Grundsätze des Parteiangehörs Rechnung tragen¬
den Verfahren erfolgt ist . .

4 . Wenn das Mietamt die Unzulänglichkeit einzelner der
für die beantragte Mietzinssteigerung vorgebrachten Belege
feststellt , so sind diese Belege nickt von der Berechnunasgrund-
lage auszuscheiden , sondern es ist erforderlichen Falles die
Verhandlung zu vertagen , um dem Antragsteller die Möglichkeit
zu geben , diesen Mangel zu beheben . _ , ^ .

5 Ob und in welchem Umfange das Mietamt bchuss der
ihm obliegenden Feststellungen die Beihilfe von Sachverständigen
in Anspruch nehmen will , ist gemäß § 17 , Absatz 3 der Mieter¬
schutzverordnung dem freien Ermessen anheimgestellt.

6 . Die Ausscheidung der Haflpflichtversichernngspramien ist
im Gesetze nicht begründet , weit der Hauseigentümer durch Ein-
gelM eurer solchen Versicherung sich im Stande der Solvenz
erhält , was auch den Mietern insoferne zustatten kommt , als
diesen hiedurch die Einbringung allfälliger Ersatzansprüche gegen
den Vermieter gesichert wird . .

7 . Wenn von Erhaltungsauslagen einige nur einem Dcr .e
der Mieter zugute kommen , so hat das Mietamt darüber schlüssig

zu werden , ob und in welchem Umfange derartige Auslagen auf
einen engeren Mieterkreis aufzuteilen sind und demgemäß über
das Ausmaß der für die Wohnungen dieser Mieter zulässigen
Erhöhung der Mietzinse besonders zu erkennen.

8 . Es ist unzulässig , die Kosten der Verwaltung deS Hauses
von vornherein mit der Begründung abznlehnen , daß sich seit
Kriegsbeginn der Bruttozins geändert habe und daher der
Betrag der Hausverwalierkosten , welche zwei Prozent nicht
übersteigen dürfen , keine Veränderung erfahren konnte . (Verwal¬
tungsgerichtshoferkenntnis vom 10 . Februar 1921 , Z . 764,
M .Abt . 15 . 3022 .)

Der Berwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Hermann G . Wide» die Entscheidung eines Wiener Mietamtes vom
22 . Mai 1920 , Z . 308/20 , betreffend eine Mietzinserhöhung die
angefochtene Entscheidung teils als gesetzlich nicht begründet , teils
wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

EIItscheiduIIgsgr un dc:  Mit der nunmehr angefochtenen Ent¬
scheidung wurde über den vom B -Ichwerdeführer als bewollmächtigten Admi-
nistrator gestellten Antrag auf Entscheidung über die Zulässigkeit einer Erhöhung
sämtlicher Mietzins - um 25 Prozent und über den Antrag der Mi - tparte,
Katharina V . Uber di- Zulässigkeit der Erhöhung ihres vierteljährigen Miet¬
zinses von 401 aus 464 L 60 k zu entscheiden , dadin erkannt , daß di - zum
1. Mai 1920 vorgcnommene Erhöhung des Mietzinses der Wohnungen
Tür Nr . 1 bis 32 gemäß 88 2 und 10 der Mieterschutzverordnung nur bis
zu einem Ausmaße von 5 Prozent zulässig j-i, da an Mehrauslagen für die
Erhaiiung und Verwaltung des Hauses im Jahr - 1919 gegenüber dein
Jahr - 1917 <Rechnung - n für 1914 bestehen überhaupt nicht mehr ) lediglich
ein Gesamtbetrag von 2185 L 37 b anerkannt werden könne, der , vermehrt
um den klprozentigen Steuerzuschlag , sich auf 3517 I< 85 b erhöhe und im
Verhältnisse zum Bruttozinse von 69 648 L eine Steigerung des Mietzinses
vom 1. Februar 1917 zum 1. Mai 1920 um fünf .. Prozent zulässig erscheinen
lasse. Hiebei wurden , wie in der Entscheidung des näheren dargelegt wird,
aus der Ausstellung des Hausverwalters zwei mangels detaillierter Angabe der
einzelnen Arbeitsleistungen nicht mit der erforderlichen Sicherheit zu wertende
Großrechnungen für Dachdecker - und Maurerarbeiten vorläufig und eine Reihe
weiterer Mchranslagen mangels der für ihre Anrechnung erforderlichen
Voraussetzungen gänzlich ausgeschieden . . , ^ ^ , . . . ,

1. Insoweit die hiegegen hi -rg -nchts eingebrachte Beschwerde eme Mangel-
haftigl . it des Verfahrens zunächst darin erblickt , daß während der vom
MagrstratsoberkommisiSr Dr . St . als Vorsitzenden geleiteten Mietamts-
Verhandlung plötzlich der Magistratsrat Dr . S . aufgetaucht sei und an der
Verhandlung und vor allem an der Beratung teilgenommm habe , ließ sich
der Berwaltungsgerichtshof von der Erwägung leiten , daß die vom Vertreter
des Miltamtes bei der öffentlichen mündlichen Verhandlung zugestandene
Einflußnahme seiner Person auf den Gang der Mietamtsoerhandlung bei dem
Umstande , als er weder als Vorsitzender noch als Beisitzer des MietamteS
fungierte , mit dem kollegialen Charakter des MietamteS unvereinbar war.
Aus den die Bildung der Mietämter betreffenden Vorschriften geht deutlich
hervor , daß sie als selbständige Behörden aufzufassen sind, deren Mitglieder
das ihnen übertragende Amt als Ehrenamt ausüben , w,S auch in dem Falle
der Anglicderung des MietamteS an eine andere Behörde jede dienstliche oder
disziplinäre Unterordnung seines Vorsitzenden unter eine ihm in Ansehung
seiner anderweitigen dienstlichen Funktionen Vorgesetzte Person schlechthin
ausschließt . Läßt sich ein Vorsitzender des MietamteS dennoch die Leitung der
Verhandlung aus der Hand nehmen , so daß eine außerhalb des MietamteS
stehende Person in maßgebender Weise auf den Laus der Verhandlung bestim-
mend einwirkt , so ist darin ein Verstoß gegen die daS Verfahren vor dem
Mietamte regelnden Vorschriften gelegen , der das ganze Verfahren als mit
einem wesentlichen Mangel behaftet erscheinen läßt.

2 . Unbegründet ist die Beschwerde dagegen insoferne , als si- die Ent¬
scheidung des Mietamtes deshalb als mangelhaft bezeichnet , weil sie für alle
Wohnungen des Hauses die Unzulässigkeit der Erhöhung der Mietzinse in einem
höheren als einem fünfprozentigm Ausmaße ausgesprochen hat , obwohl der
Beschwerdeführer ausdrücklich erklärt habe , daß ei» großer Teil der Parteien
die Mietzinserhöhung bewilligt und aus eine Ueberprüfung durch das Mietamt
verzichtet habe . Denn der Beschwerdeführer selbst bat in seinem Einschreiten
vom 17 . Februar 1920 ausdrücklich um die Genehmigung der Erhöhung
sämtlicher Mietzinse ersucht und auch jene Parteien , die sich seiner Angabe nach
mit ihm ausgeglichen haben , angeführt . Damit war für das Mietamt . daS
nach 8 10 der Mieterschutzverordnung aus Antrag des Vermieters oder Mieters
darüber , ob eine Erhöhung des Mietzinses zulässig ist, zu entscheiden hat,
ebenso die Berechtigung als die Verpflichtung gegeben , sich hinsichtlich oller
Wohnungen über die Zulässigkeit der vorgenominenett Mietzinserhöhung aus-
zusprcchc n , ohne daß es hiezu eine « Antrages seitens der Mieter bedurft hätte.

3 . Berechtigt erscheint die Beschwerde , insoferne sie rügt , daß das Mietamt,
obwohl ihm ein detailliertes Verzeichnis Uber di- Woknparteien und über die
von ihnen g-zahlten Zins - vorlag , laut dessen 13 Wohnparteien kraft der von
ihnen gezahlten Zinse unter die Bestimmung des 8 2a der Mieterschutz-
Verordnung fallen , auf die Höhe der Mie,zinse der einzelnen Wohnungen keine
Rücksicht genommen habe . Die Beschwerde führt in dieser Richtung aus , daß
das Mieiamt bei entsprechender Rücksichtnahme aus die Bestimmung deS 8 2 a
der Mielerschutzverordnung in Ansehung dieser Mieter die angestrebte Erhöhung
deS Mietzinses hätte bewilligen müssen , da die Angemessenheit der Erhöhung
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schon daraus zu erschließen war , daß diese Parteien zum allergrößten Teile
mit der Erhöhung einverstanden waren und auf eine Ueberprüfung durch das
Mietamt verzichteten . In dieser Richtung war zu erwägen , daß im Gegensätze
zu Wohnungen und Gcschäftsräumlichk -iten mit einem die im 8 s , Absatz I
der Mleterichutzverordnung festgesetzten Beilage nicht übersteigenden Mietzinse,
bei denen Erhöhungen des Mi -tzinseS nur unter den im 8 8 . Absatz 1, Z , 1
bis S, bezeichnet -!, Voraussetzungen vereinbart und als zulässig erklärt werden
können , für Wohnungen und Geschäftslokale , deren Mietzinse diese Beträge
übersteigen , eine Zinsvereinbarung unabhängig von diesen Voraussetzungen in
jedem Betrage zulässig ist, der nach den Umständen des Falles angemessen ist.
Insofern - die angesochtene Entscheidung auch in Ansehung der unter die
Bestimmung des 8 2 a der Mieterschutzverordnung fallenden Wohnungen und
Geschäftslokale die im Ausmaße von 85 Prozent angesuchte Mietzinserhöhung
nur bis zu einem Ausmaße von 5 Prozent als zulässig erklärt und die
Ablehnung einer hierüber hinausgehenden Erhöhung lediglich durch den Hinweis
auf das Verhältnis zwischen den anerkannten M -hrauslag -n und dem Brutto.
Mietzinse begründet hat , beruht sie daher auf einer unrichtigen Rechts¬
anschauung und war daher , insowe .t sie sich auf die unter die Bestimmung
des 8 2a der Mieterschutzverordnung fallenden Wohnungen und Geschäftslokale
bezieht , gemäß 8 7 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes als gesetzlich nicht
begründet aufzuheben . ^

4 . Bei Beurteilung der übrigen in der Beschwerde vvrgebrachten Ein-
Wendungen hielt der V -rwaltungsgerichtShof an der Rechtsanschauung fest,
welch- er IN seinem Erkenntnisse vom 17 . Juni 1920 . Z . 2439 , ausgesprochen
und näher begründet hat . Darnach fällt auch im Bereiche des 8 2 der Mieter-
schutzverordnung die Feststellung und die allsäll ' ge Aufteilung nachgewiesener
Auslagen , welche die Grundlage der Mietzinserhöhung zu bilden haben , in
das auf Grund sachlicher Würdigung der maßgebenden Verhältnisse zu übende
freie Ermessen deö Mietamtes und können vom Verwaltungsgerichtshose nur
in der Richtung überprüft werden , ob die Ermittlung der nach Kriegsbeginn
eingctretenen Erhöhungen in einem formell einwandfreien , insbesondere dem
Gruntsatze des Parteiengehörs Rechnung tragenden Verfahren erfolgt ist. Bei
dieser Ueberprüfung ergeben sich nun zunächst Bedenken gegen die vom
Beschwerdeführer ausdrücklich gerügte Behandlung von zwei Großrechnungen,
dte vorläufig ausgeschieden wurden , weil sie mangels detaillierter Angabe der
einzelnen Arbeitsleistungen nicht mit der erforderlichen Sicherheit gewertet werden
konnten . Wie der Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnisse vom

Dezember 1920 , Z 5232 , ausgesprochen hat , hat das Mietamt die
Behebung der von rhm erkannten Unzulänzlickkeit der Belege für die beantragte
Mietzinserhöhung durch den Antragsteller durchführen zu lassen und zu diesem
Zwecke erforderlichenfalls die Verhandlung zu vertagen . Sache des Mietamtes
wäre es daher gewesen , di - seiner Ansicht nach erforderliche Ergänzung dieser
Rechnungen durch den Beschwerdeführer bewirken zu lassen ; sie aus der
Berechnungsgrundlage auch nur vorläufig auszuscheiden , wäre es erst berechtigt
gewesen , wenn diese Ergänzung an dem Widerstande oder dem Unvermögen
des Beschwerdeführers gescheitert wäre . Die Behauptung des Vertreters der
belangten Behörde , die Mietzinserhöhung sei nur vorläufig auf das als
zulässig erklärte Ausmaß von 5 Prozent eingeschränkt und eine neuerliche
Entscheidung mit Rückwirkung aus den 1. Mai 1920 Vorbehalten worden,
findet in dem Wortlaute der angefochtenen Entscheidung keine Stütze , womit
auch alle an einen solchen Vorbehalt geknüpften Folgerungen des Vertreters
des Mietomtes hinfällig werden.

Die gegen di - Ausscheidung der erhöhten Hypoihekarzinsen erhoben - Be-
schwerde wurde bei der öffentlichen mündlichen Verhandlung zurückgezogen,
weshalb auf diesen Punkt der schriftlichen Beschwerde nicht -inzuzehen war.

5. Was aber den im Einschreiten vom 17 . Februar 1920 gestellten , ganz
allgemein gehaltenen Antrag auf . fachmännische , schätzungsweise Vornahme der
zu steigernden Wohnung " anlaugt , so konnte dieser für das Mielamt umso-
weniger eine zwingende Veranlassung bieten , Sachverständige zu vernehmen,
als es durch die Bestimmung dcS ß 17 , Absatz 3 der Mieterschutzveiordnung
dem Ermessen des Mietamtes anheimgestellt ist, ob und in welchem Umfange
es behufs der ihm obliegenden Feststellungen die Beihilfe von Sachverständigen
m Anspruch nehmen will . U-brigeus verfügt das Mielamt schon dadurch , daß
eS mit je einem Beisitzer aus dem Kreise der Vermieter und Mieter besetzt ist,
M seiner Mitte stets über Personen , welche die zur Lösung der ihm gestellten
Aufgabe erforderlichen Kenntniffe und Erfahrungen besitzen.

Als im Gesetze nicht begründet erachtete der Verwaltungsgerichtshof
die Ausscheidung der Haftpflichtversicherungsprämien , weil der Hauseigentümer
durch Eingehen einer solchen Versicherung sich im Stande der Solvenz erhält,
was auch den Mietparteien insofern - zustatten kommt , als ihnen hiedurch die
Einbringung allfälliger Ersatzansprüche gegen den Vermieter gesichert wird.
Berechtigt erschien dem V -rwallungkgerichtshof - dagegen die Ausscheidung der
Aufwendungen für Schlaffer - und Tischlerarbeiten , weil diese gegenüber dem
zum Vergleiche herangezogenen Zeiträume eine Erhöhung nicht erfahren hatten.

7 . Bezüglich der Auslagen für die Revision und Instandhaltung des
Aufzuges , die übrigens gleichfalls gegenüber dem Jahre 1917 keine Erhöhung
ailswelsen , und des all die Gemeinde Wien für Portale gezahlten Platzzinses
vermochte der Verwaltnngsgerichtshof di - vom Mietamte in Anspruch genommene
Berechtigung den Beschwerdeführer auf den Weg von Sondervereinbarungen
mit l -nen Metern zu verweisen , denen hieraus Vorteile erwachsen , nicht an-
zuerkennen . Aufgabe des Mietamtes ist es , darüber schlüssig zu werden , ob und
in welchem Umfange derartige Auslagen auf einen engeren Mieterkreis aufzu¬
teilen sind und demgemäß über das Ausmaß der für die Wohnungen dieser
Mieter zulästigen Erhöhungen der Mietzinse besonders zu erkennen.

8 . Mit den auf einen Ausgleich zwischen den Interessen der Mieter und
Vermieter abzielenden Grundsätzen der Mieterschutzverordnung unvereinbar und
deshalb unzulässig war es endlich , die Berücksichtigung der Kosten für die Ber - !

waltung des Hauses von vornherein mit der Begründung abzulehnen , daß sich
seit Kriegsbeginn der Brnttazins nicht verändert habe und somit auch der
Betrag der Hausoerwalterkosten , der 2 Prozent desselben nicht übersteigen dürfe,
keine Erhöhung erfahren konnte.

Denn auch in Ansehung dieser Auslagen ist vom Mietamte , wie bei
allen anderen Kosten der Erhaltung und Verwaltung des Hauses , zunächst zu
prüfen , ob diese Auslagen eine tatsächliche Erhöhung erfahren haben , und zu¬
treffenden Falles zu erwägen , ob dieser erhöhte Aufwand drn konkreten Ver¬
hältnissen angemessen war.

Aus diesen Erwägungen war die angesochtene Entscheidung teils als
gesetzlich nicht begründet , teils wegen mangelhaften Verfahrens aufzuheben.

7 .
In dem Vorhandensein einer Differenz zwischen den nach¬

gewiesenen Gesamtauslagen und den vom Mietamte anerkannten
Ausgaben muß kein Widerspruch erblickt werden , weil nicht die
einmalige Auslage für die erst nach längeren Perioden regel¬
mäßig wiederkehrenden Arbeiten , sondern die nach dem fachmän¬
nischen Ermessen auf ein Jahr entfallende Quote als jährliche
Auslage in Anrechnung zu bringen ist . (Verwaltnngsgerichtshof-
erkenntnis vom 20 . Mai 1921 , Z . 3622 , M .Abt . 13 , 9207 .)

Der Vermaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Dr.
Rudolf D . gegen die Entscheidung des Mietamtes für den 13 . Bezirk
in Wien vom 1. September l9LO , Reg . Z . 499/20 , betreffend die
Zulässigkeit einer Mietzinserhöhung die Beschwerde als unbegründet
abgewiesen.

Entscheit >ungsgründe:  Am 14 . November 1919 teilte der Be-
schw-rd -führer den Mietern mit , daß er mit Rücksicht auf die Teuerung von
Material und Arbeitskräften , insbesondere der Dachdecker - , Rauchfangkehrer-
nnd Jnstallateurarbeiten gezwungen sei, dis Mietzinse verhältnismäßig zu erhöhen.

Am 25 . November 19t9 überreichten die Mieter dieses Hauses beim
Mietamte eine Eingabe , in der sie gegen die 20prozentige Steigerung der
Mietzinse protestierten und um Vermittlung des Mietamtes ersuchten.

Hierüber erfloß die Entscheidung des Mietamtes vom 19 . Februar 1920,
mit welcher die Steigerung im vorangegangenen Maße mit Rücksicht auf die
vom Hauseigentümer nachgewiesenen Auslagen als gerechtfertigt erkannt wurde.

Im August 1920 stellte der Beschwerdeführer den Antrag auf Ent¬
scheidung des Mietamtes über die Zulässigkeit einer neuerlichen Erhöhung des
Mietzinses um 70 Prozent.

Mit der angefochtenen Entscheidung wurde eine Steigerung der Mietzinse
nur im Ausmaße von 36 Prozent des gegenwärtigen Gesamtzinses als zulässig
erkannt , wozu noch bemerkt wurde , daß auf eine entsprechend - Verteilung der
Auslagen auf mehrere Jahre Bezug genommen wurde.

Die Beschwerde wendet sich im wesentlichen dagegen , daß bei der Be¬
rechnung der Anslagensteigerung , beziehungsweise der Zulässigkeit der Mietzins¬
erhöhung die durch die Mi -tamtsentfcheidung vom 19 . Februar 1920 als zu¬
lässig erkannten erhöhten Mietzinse zugrundeg -legt wurden und daß nicht
daraus Rücksicht genommen worden sei, ob diese 20proze „ tige Steigerung auch
tatsächlich der Höhe der Steigerung der gesamten Berwaltungsauslagen
entspricht.

Es ist nicht klar , ob die Beschwerde auf dem Standpunkte steht , daß bei
der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Mietamtsverhandlung
neuerlich zu überprüfen gewesen wäre , ob die mit der Entscheidung vom
Februar 1920 anerkannte Wprozentige Steigerung all - Auslagen , beziehungs¬
weise deren Steigerung umfasse , welche bis dahin (Februar 1920 ) erwachsen
waren und daß diese bei der Verhandlung über die neuerliche Mistzinssteigerung
in Betracht zu ziehen gewesen wären . Daß nur bei der ersten Emscheidung
des Mietamtes irgend welche bis dahin erwachsenen Mehrauslagen nicht in
Berücksichtigung gezogen worden wären , bezüglich deren der Beschwerdeführer
nach 8 10 der Mieterschutzverordnung vom 26 . Oktober 1918 mit Wirkung
auf einen neuen Mietzinstermin eine Erhöhung beantragt hätte — in welchem
Falle neue Tatsachen hätten vorgebracht werden müssen — behauptet auch die
Beschwerde nicht.

Ts ergibt sich aber auch aus den Akten , daß bei der Verhandlung vor
dem Mietamte am 1. September 1920 ausschließlich Mehrauslagen aus der
Zeit vom März bis August 1920 geltend gemacht wurden , und weist auch di-
B -schwerdeführer nur auf Auslagen aus dieser Zeitperiode hin . Der dies-
bezügliche Beschwerdepunkl weist also eine Unklarheit auf , die eine meritorische
Ueberprüfung desselben ausschließt , (ß 18 deS Verwaüungsgerichtstzofgesetzcs.

Wenn die Beschwerde in der Differenz zwischen den nachgewiesenen Ge-
samtausgabensummen und den von der Behörde anerkannten jährlichen Aus¬
lagen einen Widerspruch erblickt, so ist hiezu zu bemerken , daß nach dem Ge-
setze nicht die einmalige Auslage für die erst nach längeren Perioden regelmäßig
wiedcrlehrenden Arbeiten , sondern die nach dem fachmännischen Ermessen der
Behörde auf ein Jahr entfallende Quote als jährliche Auslage in Anrechnung
zu bringen ist.

*

Zu den regelmäßigen und jährlichen für eine Mietzins¬
erhöhung in Betracht kommenden Auslagen gehören auch jene,
welche behufs Erhaltung der Bewohnbarkeit des Hauses zur
Beseitigung der durch Witierungseinflüsie hervorgerufenen Schäden
des Gebäudes gemacht werden müssen.
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Hiezu gehört auch die Wiederherstellung eines durch starken
Wind beschädigten Daches . (Verwaltungsgerichtshoserkcnntnis
vom 13 . Mai 1921 , Z . 3466 , M .Abt . 15 , 8359/21 .)

Der Berwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Leo
K . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes Wien XX vom
15. Oktober 1920 , Z . Reg. 288 , betreffend die Zulässigkeit einer
Mietzinserhöhuug die Beschwerde als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe : lieber den Antrag der M -eier des
gegenständlichen Hauses wurde die zum 1. Juni 1920 der vierteljährigen
Zinse zum 1. August 1920 vorgeuommene Erhöhung der Mietzinse sür die
Wohnungen und Geschäfts !»!«!- gemäß 2 und 10 Mieterschutzverordnung bis
zu den in den Verzeichnissen ersichtlichen Beträgen als zulässig erkannt . In den
Gründen wird beigesiigt , daß die Kosten sür die Ausnahme einer Hypothek m
der Höh - von 2355 L sowie 6 '7 prozentige Zinsen vom aufgenominenen
Kapital von 40 .000 L nicht anerkannt wurden , weil dieser Anspruch im Z 2
Punkt I und 3 der Mieterschutzverordnung nicht begründet erscheint.

Die Beschwerde erblickt einen Mangel des Administrativverfahrens darin,
daß einerseits die Kosten sür die — wie auch die Beschwerde anerkannt
notwendige Reparatur des Daches aus 10 Jahre und nicht wie die Beschwerde
verlangt , auf 20 Jahre verteilt wurden , anderseits behauptet sie, daß in der
Anerkennung von Auslagen sür die Wiederherstellung des durch ein Elemcntar-
-reignis zerstörten Dachstuhles eine Gesetzesverletzung gelegen wäre , indem
es sich hiebei nicht um eine regelmäßig wiederkrhrende jährliche Auslage
handelt.

, Der Verwaltungsgerichtshos hat an seiner wiederholt zum Ausdrucke
gebrachten Rechtsanschauung fcstgehalten , daß zu den regelmäßig und jährlich
für eine Mietzinserhöhung in Betracht kommenden Auslagen auch jene gehören,
welche behufs Erhaltung der Bewohnbarkeit des Hauses sür die Beseitigung
der durch Witterungsciuflüfse hervorgerusenen Schäden des Gebäudes gemacht
werden müssen . Im vorliegenden Falle war es die Beeinflussung des Daches
durch einen starken Wind , welche die betreffenden Auslagen verursacht hat.
Für die Anwendung des 8 2, sl . l der Mieterschutzverordnung ist eS nicht
erforderlich , daß derartige Auslage » effektiv alljährlich gemacht werden müssen
und hat vielmehr — die Anerkennung der Notwendigkeit der Auslage nach
dem fachmännischen Ermessen des Mielamtes vorausgesetzt — eine Austeilung
auf entsprechende Jahresperioden ebenfalls nach fachmännischem Ermessen des
MictamteS zu erfolgen.

Die Beschwerde war daher als unbegründet abzuweiscn.

8 .
Bei einem Anträge auf neuerliche Mietzinserhöhuug hat das

Mietamt unter Zugrundelegung der bereits in Rechtskraft er¬
wachsenen und mit Rücksicht auf erworbene Rechte dritter Personen
auch für die Behörde bindenden früheren Entscheidung jene Mehr¬
auslagen zu berücksichtigen, die feit der zuletzt als zulässig er¬
kannten Mietzinserhöhuug eingetreten sind . (Berwaltungsgerichts-
hoferkenntnis vom 11 . Mai 1921 , Z . 3426 , M .Abt . 15 , 7897 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Alfred Z-
gegen die Entscheidung des Mietamtes für den 2. Bezirk vom 22 . Oktober
t920 , Z . 16666/20 , betreffend eine Mietzinserhöhung die angefochtene
Entscheidung als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entjcheidungsgründe:  Das Mietami Wien II hatte mit den
Entscheidungen vom 27 . Mai 1920 die Erhöhung der Mietzinse in den Häusern
Wien , 2 . L.-Gasse 5/7 , vom 1. August 1920 angesangen um 42 Prozent der
ab 1. Februar 1920 geltenden Mietzinse bewilligt . Im August 1920 suchte der
Eigentümer des Hauses unter Hinweis aus di - Erhöhung der Kanalräumer¬
gebühren und auf die neuerdings erwachsenen Mehrauslagen sür die Instand¬
haltung des Hauses (Fensterausbefferungen ) um di - Bewilligung einer weiteren
Steigerung der Mietzinse um II Prozent ab November !920 an . Hierüber
erkannte das genannte Mietamt mit der Entscheidung vom 22 . Oktober 1920
die beantragte Zinssteigerung als unzulässig und für beide Häuser an Stelle
der mit den Vorentscheidungen bewilligten Zinssteigerungen von 42 Prozent
auf eine solche von 31 Prozent als zulässig , wobei es von folgenden Erwägungen
ansging:

Auf Grund der vorgelegten Rechnungen über Mehrauslagen nach den
Vorentscheidungen vom 27 . Mai 1920 allein habe der Senat die Berechtigung
des gestellten Antrages nicht überprüfen können , da gemäß 8 2 , Absatz 1,
Punkt 1 der Mieterschutzverordnung nur auf Grund der nachzewiesemn jähr-
lichen Rechnungen entschieden werden könne . Daher haben auch die übrigen
Rechnungen des letzten Berwaltungsjahres in die Berechnung -inbezogen werden
müssen und seien diesbebezüglich die Aufzeichnungen der letzten Verhandlung
in die Berechnungsgrundlage cinbezoge » worden , wovon der Hauseigentümer
noch vor der Beratung in Kenntnis gesetzt worden sei. Hiezu sei der Senat
umsomehr berechtigt gewesen , als ja der Hauseigentümer wegen des behaupteten
unterlaufenen Fehlers in den früheren Entscheidungen selbst deren Ueberprüfung
beantragt hatte , was mit Rücksicht aus den Antrag wegen weiterer Steigerung
nur unter einem habe erfolgen können . Bei dieser Berechnung sei aber der
Senat nur zu geringeren Mehrkosten sür die Erhaltung und Verwaltung des
Hauses und demnach an Stelle der beantragten und der bisherigen 42prozentige >»

Steigerung bloß zu einer solchen von 31 Prozent , berechnet von den Zinsen zu
Beginn des Jahres 1917 gelangt . Diese Entscheidung gelte mit Rücksicht darauf,
daß für beide Häuser gleiche Bruttozins - und gleiche Mehrkosten nachgewiesen
worden feien , für jedes der beiden Häuser.

Diese Entscheidung wird in der Beschwerde als gesetzwidrig und wegen
mangelhaften Verfahrens bekämpft , weil das Mietamt nicht berechllgt gewesen
sei, bei der Entscheidung über einen Antrag um Bewilligung einer weiteren
Zinssteigerung bereits in Rechtskraft erwachsene , frühere Emscheidungen außer
Kraft zu setzen und die angefochtene Entscheidung nicht entnehmen lasse, von
welchen Grundlagen als das Mictamt zu der Bewilligung einer 31proze »tigm
Zinssteigerunq gelangt sei.

Der Beschwerdeführer hat in seiner Eingabe vom August 1920 daraus
hing -wiesen . daß die schriftlichen Ausfertigungen der Enrscheidungen vom
27 . Mai 1920 mit der mündlichen Verkündigung dieser Enischeidungcn nicht stber-
einstimwen und daß di - schriftlichen Ausfertigungen überdies einen Widerspruch
ausweisen , indem einerseits die Steigerung der ab I . Februar 1920 in Geltung
gestandenen Mietzinse um 42 Prozent als zulässig erklärt , in der angeschloffenen
Berechnung der erhöhten Mietzinse aber für die 42prozentige Steigerung die
Mietzinse des Jahres 1914 zugrundegelegt seien . Er begehrte deshalb die
Richtigstellung der schriftlichen Ausfertigung im Sinne der mündl .ch-n Ver¬
kündigung . Das Mi -tamt hat jedoch dieser Begehren zum Anlaß genommen,
um mit der gänzlichen Außerkraftsetzung dieser Entscheidung und u» t der
Berechnung der zulässigen Zinssteigernug unter Zugrundelegung der Mietzinse
des Jahres 1917 auf Grund aller bisher ausgewiesenen MehrauSlagen sür die
Erhaltung und Verwaltung des Hauses vorzugchen . Dieser Vorgang enlspricht
jedoch nicht dem Gesetze, weil , ganz abgesehen davon , daß der Beschwerdeführer
nicht eine Aufhebung der Vorentscheidungen , sondern nur eine Richtigstellung
der schriftlichen Ausfertigung verlangt hatte , das Mietamt bei der Berechnung
der zulässigen neuerlichen Erhöhung der Mietzins - unter Zugrundelegung der
bereits in Rechtskraft erwachsenen und mit Rücksicht auf erworbene Rechte
dritter Personen such sür di - Behörde bindenden früheren Entscheidung nach
den Bestimmungen der Mieterschutzverordnung jene MehrauSlagen zu berück¬
sichtigen hatte , die seit der zuletzt als zulässig erkannten Mietzinserhöhung .ein-
getreten waren lzn vergl -ech- t die Ausführungen in dem hiergerichtlichen
Erkenntnisse vom 21 . Jänner 1921 , Z . 309 , auf die im Sinne des 8 42 der
Dienstvorschrift verwiesen wird ) , wobei die Umrechnung der im Lause dcS
Jahres 1920 nach Bewilligung der früheren Zinssteigerung neuerlich erwachsenen
Mehrausiagen sür d>e Erhaltung und Verwaltung der Häuser als Jahres-
Mehraufwand und die Berechnung der hi -nach zulässigen weiteren Steigerung
der Jahresziuse in der vom Beschwerdeführer beantragten Art keine Schwierig¬
keiten bereiten konnte.

S.
1. Die Anrechnung von Zinsen für aufgewendete Erhaltungs¬

arbeiten kann nur über Begehren der antragstcüenden Partei
erfolgen und ist nicht von amtswegen zu berücksichtigen.

2 . Es besteht keine Verpflichtung des Mietamtes , Auskunfts-
Personen einzuvernrhmen . (Siehe Verwaltungsgerichtshof-
entscheidung vom 30 . Dezember 1920 , Z . 5938 . — Ver¬
waltungsgerichtshoferkenntnis vom 13 . Mai 1921 , Z . 3390,
M .Abt . 15 , 8356)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Albert Sch . gegen die Entscheidung des Mietamtes XX der Stadt
Wien vom l9 . November 1920 , Z .-Neg . 387/20 , betreffend die
Zulässigkeit einer Mietzinserhöhung die Beschwerde als unbegründet
abgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Die Beschwerde erblickt zunächst eine
Mangelhaftigkeit des Verfahrens darin , daß bezüglich der Aufteilung der
Reparatmsarbeiten , insbesondere der Glaser - , Tischler -, Anstreicher - , Schloss -r¬
und Baumeisterarbnten auf 20 Jahre im Gegensätze zu dem Begehren des
Beschwerdeführers , welcher eine Aufteilung auf sechs Jahre beantragt batte,
die Entscheidung erfloß , ohne daß die beantragte Einvernahme von Sach¬
verständigen stattgefunden hatte.

Gemäß 8 17, Absatz 3 der Ministerialverordnung vom 26 . Oktober 1918,
R .-G .-Bl . Nr . 381 , „kann"  das Mi -tamt alle für sein - Entscheidung not-
wendigen Ermittlungen vornehmen , insbesondre Auslunftspersomn laden und
vernehmen . Aus keiner der - maßgebenden gesetzlichen Bestimmungen kann
jedoch eine Verpflichtung des Mietamtes zur Einvernahme von Sach-
verständigen , sei es von amlswegen , sei es über Parteienautrag , gefolgert
werden . Insbesondere ist , wie dies de» Gerichtshof in seiner Judikatur wieder¬
holt zum Ausdruck - gebracht hat , di - Aufteilung der zwar regelmäßig für die
Instandhaltung eines Hauses zu machenden , aber ihrer Natur nach nur
innerhalb längerer , mehrere Jahre umfassender Zeiträume wiederkehrenden
Auslagen auf eine sachlich angemessene Anzahl von Jahren dem sachlichen
Ermessen der Behörde überlasten , ohne daß dieser ein - Verpflichtung zur Ein-
vernähme von Sachverständigen über dieser Frage obliegen würde.

Die Beschwerdecinwendung , welche dahingeht , daß die sünfprozentigen
Amortisationszinsen für dir oufgewenbeten Reparaturskosten nicht berück¬
sichtigt wurden , ist nach den Administrativakten im Verfahren vor den , Miel¬
amte nicht geltend gemacht worden ; der GerichlShof bat daher nach 8 5 deS
Gesetzes über den Berwaltungsgerichtshof keinen Anlaß , in eine Elörterung
dieser Frage einzutreten.
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Zulassung vou Dachziegeln und Dachplatten aus
Material Marke „ K. B " als feuerfeste Eindeckung.

In Erledigung des Ansuchens der Aktiengesellschaft für patentierte
Korksteinfabrikation und Korksteinbautcn , vormals Kleiner L Bock¬
mayer , Wien 6 . Köstlergasse 7, um Zulassung von Dachziegeln und
Dachplatten aus Material Marke „K . B ." als feuerfeste Eindeckung
im Sinne des Z 50 der Wiener Bauordnung wird die Verwendung
dieses Materiales für das Gemeindegcbiet von Wien bei Hochbauten
unter folgenden Bedingungen als zulässig erklärt:

1 . Die geteerten , aus leicht nagelbarem „K. B ." -Material mit 800 Lx/mv
Naumeinheitsgewickt dergestellten Dachziegel haben die Abmessungen gewöhn,
licher Dachziegel ( 15 X 35 cm ) bei eurer Dicke von 18 cm . Die Dachplatten
werden in den Ausmaßen 28 X 28 , 28 X 53 , beziehungsweise 28 X 107 cm
hergestellt und müssen mindestens eine Stärke von 18 cm besitzen. Sie müssen
bei einfacher Deckung mit wenigstens 6 cm , bei doppelter Deckung mit
wenigstens 5 em Uebergreifung gelegt werden.

2. Die Befestigung der Platten ist in sicherer Weise mit breit ' öpfigen
verzinkten Eisennägeln auszusührcn.

3. Die Ziegel , beziehungsweise Tafeln find ans Latten , beziehungsweise
Sparren so zu verlegen , daß ein .Brechen ausgeschlossen ist ; Firste , freibleibende
Kanten u . dgl . sind , falls sie nicht mit Blechsäumen belegt werden , mit
besonderen Formstücken zu bedecken.

4 . Die beabsichtigte Verwendung von geteerten „ K. B . "-Platten alS
feuersicheres DacheindeckungSmaterial ist in den Konfensplänen auszuweisen.

5 . Die Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingungen auf
Grund praktischer Erfahrungen mit diesem Baustoff als „feuersicheres
Dacheindeckungs material"  bleibt Vorbehalten.

L».
Zulassung der „ Zeholith " -Hohlbauweise.

In Erledigung des Ansuchens der „Fortuna " , Maschinenfabriks¬
gesellschaft m . b. H. in Wien 1. Rotenturmstraße 16 , um Zulassung
der „Zeholith " - Hohlbauweise wird die Anwendung dieser Bauweise
bei Hohlbauten in Wien gemäß den vom Oesterreichischen Jngenicur-
und Architektenverein in Wien aufgestellten und vom Staatsamt für
Handel und Gewerbe , Industrie und Bauten genehmigten Leitsätzen
für die Ausführung von Hohlmanern und Betonsteinen und auf Grund
der durchgesührten Festigkeitsversuche unter folgenden Bedingungen
als zulässig erklärt:

1. Für die . Zeholith " . Hohlbauweis - haben im allgemeinen die für Be¬
tonbauten geltenden Vorschriften (Ministerialverordnung vom 15 . Juni 1911
und 15 . September 1918 über die Herstellung von Tragwcrkm aus Eisen-
beton oder Stampsbkton bei Hochbauten ) sinngemäß Anwendung zu finden.

Ist für einen Bau die Verwendung dieser Bauweise vorgesehen , so ist
dies in den Einreichungsplänen anzuführen und die erforderliche statische
Berechnung beizubringen.

2 . Die Steine müssen nach Form und Abmessungen den vorgelegten
Zeichnungen entsvrechen und sind aus Kiesbeton (äußere ) im Mischungs¬
verhältnis von 230 k ? Zement auf 1 Sand und Schotter (Raummischungs-
verhältnis 1 : 6,  geforderte Mmdestwürfelfestigkeit 110 kg/cm ? nach sechs
Wochen ), beziehungsweise aus Schlackenbeton (innere Steine ) im Mischungs¬
verhältnis von 200 ÜA Zement aus 1 Sand , Schotter und Schlacken-
genienge (Raummischungsverhä ' tnis 1 : 7 — 1 Raumteil Portlandzement,
8 Raumteile Sand und Schotter , 4 Raumteitr Schlacke , geforderte Miudest-
würfelfestigkeit 40 Lss/cm ? nach sechs Wochen ) . Die als Zuschlagsstoff ver¬
wendete Schlacke kann Eiscnhochofen - , Gaswerks » oder Kefseischtacke (Lokomoliv-
lösche) sein , wobei im letzteren Falle nur reine , gut abgelagerte und durch¬
gewaschene ( „ gare ") Schlacke verwendet werden darf.

3 . Der Mörtel ist im Mischungsverhältnis von L50Lg ; Portlaiidzementmörtel
auf 1 mv reinen , feinkörnigen , reichen Sand herzustcllen , wobei höchstens ein
Viertel des Portlandzemcntcs durch Weißkalk ersetzt werden darf (Mischungs¬
verhältnis 1 Raumteil Bindemittel , 4 Raumteile Sand ) .

4 . Der Baubehörde steht es frei , auch während der Bauausführung den
Nachweis über die Beton - (Würfel -), Stein - (beziehungsweise Zellen -) und
Mörtelfestigkeit durch Proben zu erlangen.

5 . Die zulässige Druckinanspruchnahme der nutzbaren Mauerquerschniits-
fläche hat bei einer Betonwürfelfestigkeit von mindestens 110 (außen ), be¬
ziehungsweise 40 hss/ewv (innen ), 12 Lg/cm ? zu betragen.

Beträgt die freie Maurrhöhe tr mehr als das 12fache der Mauerstärkc b
(ohne Verputz ), so ist der Wert der zulässigen Inanspruchnahme durch Multi¬
plikation mit der Abminderungszahl — 1 90 - 0 075 d/b bcrabzusttzen . Di-
Höhe tragender Mauern darf nicht mehr als das löfache der Mauerstäeke
betragen.

6 . Die Herstellung der Mauern hat mit besonderer Sorgfalt zu geschehen,
wobei namentlich auf das richtige Versetzen der die Außen - mit der Jnnenteil-
wand verbindenden Holzzementdübel zu achten ist.

7. In jedem Geschosse ist ein durchlaufender , den ganzen Gebäudc-
grundriß umfassender , als Dcckenauflager dienender Betonrost von 15 em Höhe
anzuordnen . Durch diesen Rost dürfen Rauch - und Luftabzüge geführt werden.

/

In jedem Stockwerke ist ein Schließennetz anzuordnen ; die Mauerschließen sind
in den Betonrvst zu verlegen . Die Hohlmanern find in Entfernungen von
höchstens 7 m durch geeignete Querwände oder Pfeiler zu verstärken Für
einen guten Anschluß dieser Zwischenmauern an di - Hauptmauern ist Sorge
zu tragen.

8 . Bei Verwendung von Hohlräumen der Mauern zu Nauchabzügen sind
die Wandungen entsprechend wärme - und rauchdicht und hinreichend wider¬
standsfähig ansznstatten.

9 . Als Auflager freitragender Stiegen dürfen Hohlmanern nicht ver¬
wendet werden ; bei beiderseits aufliegenden Stufen sind die Auflager aus
Stampfbeton ober Ziegelmauerwerk (bei Vermeidung einer Störung des Ver¬
bandes und eines Verhaus der Steine ) herzustellen.

10 . Die Fundamente sind mindestens bis aus eins der Sohl «breite
gleiche Höhe aus Bollmauerwerk herzustellen . Die Fiindamentveibreitrrung hat
in der gleisten Weis - zu geschehen, wie bei Bauten aus Vollmauerwerk.

11 . Die Abänderung und Ergänzung der vorstehend, « Bedingungen
sowie die gänzliche Zurücknahme dieser Bewilligung bleibt nach Maßgabe der
praitischen Erfahrungen Vorbehalten.

Beschreibung.  Die „Zcholith "-Hahlmauek besteht aus einer äußeren
und einer inneren Hohlwand , welch- durch Dübel aus einem schlechten Wärme¬
leiter zusanimengedalten werden . Dadurch ist die zwischen den beiden Hobl-
mauern gebildete 3 em stark- Luflschichie an keiner Stelle durch einen guten
Wärmeleiter unterbrochen . Die äußeren Hohlsteine weiden aus Kiesbcton , die
inneren ans Schlackenbeton gemacht . Die innere Wand kann auch noch mit
wärmeisolierendem Belag aus Zemenlholz vers -hen werden . Die Hohlsteine stad
oben durch eine dünne Betonplatte , die Luftschichte zwischen den beiden Wänden
nach je fünf Lagen durch einen Dachpappestrcisen nach oben abgeschlossen,
so daß lauter -« thende Lustzellen entstehen . Die Dübel , die die Aufgabe Halen,"
den Lußenteil der Mauer mit dem Jnnenteile zu verbinden , werden im all¬
gemeinen aus Sägespänebeton in der Maschine selbst erzeugt , indem bei jeder
Stampfung mit vier Stein -n zugleich zwei Dübel hergestellt werden . Aus I mV
Auirißfläche „ Zeholnh "-Hohlmauer gehe» 34 Steine , die zum Versetzen 12 Liter
Mörtel benötigen . Tue nutzbare Qneischnittfläche ist bei Steinen von 4 em
äußerer Wandungsstärke 520 cmv. (M .Abt . 36 , 8231 .)

LS ..

Zulassung der „ Simplex " -Bauweise.
In Erledigung des Ansucheirs der Internationalen Baugesell¬

schaft in . b. H . für Siedlungsmesen und Wiederaufbau , Wien 1.
Stephansplatz , Schulerstraße I , um Zulassung der „Simplex "-Bau-

.weise im Gemeindegebiete von Wien wird diese Bauweise bei Hoch¬
bauten unter folgenden Bedingungen als zulässig erklärt:

1. Die . Simplex ". Bauweise (gesetzlich geschützt) besteh! in der Verwendung
von hohlen Bauelementen aus Holz , dis zwischen zwei Führungsständern über¬
einander geschoben werden , die selbst die Tragkonsirukiion des Hauses bilden
und auf welchen der aus eigenen Bretlerbindern konstruierte Dachstuhl ruht.
Die Ausführung kann in einfacher Holzkonstruktion oder noch mit besonderer
Jnnenverkleidung erfolgen ; dann wird an der Innenseite der Umfassungswände
unabhängig von diesen , durch eine Luftschichte getrennt , eine verputzte Bakula-
wand angebracht , während die Zwischenwände in Bakula oder Kipsdielen als
Prüß - oder Korbwände ausgebildet sind . Durch die stagnierenden Luftpolster
in den Hohlkörpern und durch die zweite Lustschichte zwischen der Umfafsungs-
wand und der Innenwand wird eine entsprechende Wärmeisolation erzielt.

2 . Die Bauelemente müssen nach Form und Abmessungen den vor¬
gelegten Zeichnungen entsprechen . Diese Normalelemente (100 r 22 x 15 cm)
übergreifen sich jalousieartig (Führungsständer 7 r 15 cm , Eckständer ! 5 x 15 vw ) ,
wodurch die Legerfuge überdeckt wird . Sie bilden selbst die Tragkonstrultion
des Hauses , indem die obere Kappschwellr von den FübningSständern in einer
Gabel gefaßt wird , die so lief ausgenommen ,st. daß eine Druckübertr - gung
von der Kappschwellr auf die Führungsständer verhindert und direkt auf
die Elemente ermöglicht wird . Dadurch wird auch ein dichter Fugenabschluß
gewährleistet.

3 . Das Gewicht eines oben offenen „ Simplexelementes " ergibt sich bei
einem Holzrauimnhalt von 0 '002I m > mit ungefähr 10 üx , so daß 1 m?
Simplexwand rund 50 Ix wiegt.

4 . Die Führungsständer , zwischen welche die Elemente cingeschoben werden,
sind in einer Grmidjchweü - vcrzapst , dir mit Steinschrauden an einem Funda¬
mente , das aus Bklon oder Zicgetmauerweik hergestellt werden kann , verankert
wird . Die Fußschwells wird gegen das Fundament mit Teeipappe isoliert.

5 . Die Höchstgeschoßzahl der in dieser Bauweise auszuführenden Objekte
bat zwei zu betragen (ein Erdgeschoß und ein Obergeschoß ), wobei ein etwaiges
Dachgeschoß nicht mitgerechnet ist.

6 . Die Unterkellerung wird im allgemeinen aus Ziegelmauerwerk oder
Beton auszusührcn sein . Ebenso find die Kamine zu mauern , beziedungSwcise
aus Beton herzustellen . Entsprechend der unter den Abschnitt 8 der Bauordnung
fallenden Beurteilung der Bauweise unter „ erleichterten Bedingungen " sind
Holztreppen gestattet.

7 . Zur Erreichung möglichster Feuerstchecheit sind die Wände mit ent¬
sprechenden feuersicheren Anstrich oder mit einem Verputz zu versehen . Wird
statt der gewöhnlich ins Auge zu fassenden „ offenen Bauweise " eine . Rcihen-
bauweise " gewählt , so dürfen höchstens vier Häuser eine ununterbrochene Reihe
bilden . AlS Dachdeckangsmatcrial ist ein solches zu verwenden , das laut Z 50
der Bauordnung als „feuersicher " bezeichnet werden kann.
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8 . Als „ Trennungswände " sind in eingeschossigen Objekten , „nichttragende
Wände aus einem biezu bei Hochbauten in Wien zngelassenen Material her-
zuüellcn . Bei einstöckige» Häusern wird die . tragende " Mitietmauer alS ent¬
sprechend verkleidete Niegelwandkonstrukuon ausgesührt.

9 Die Deckeukonstruktion besteht aus einer nonnalen Tramdecke m,t
Beschüttung Ueder der Decke des letzten Geschosses nurd -ine Beschüttung auf-
oebracht , auf welche im Dachbodenraume ein Zementanstrich ausgezogen wird.

10 . Di - Altsstellung solcher „ Simplex ' -Häuser gehört zu den B -fngmflen
der konzessionierten Baugewerdctreibeuden und ist in den Konscnspliiirm be-

^ " "^ l/Dw " zur Anwendung kommenden Baustofie müssen den hi -sür gütigen
Normen entsprechen u . d ist die Baubehörde jederzeit berechtigt , auf Kosten der
Unternehmung entsprechende Proben zu entnehmen und zu prüfen.

12 . Die Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingungen auf Grund
praktischer Erfahrungen mit dieser Bauweise innerhalb des Gemeindegcbietes
von Wien bkibt Vorbehalten.

18.
Landesregierung Kärnten — Anschrift.

In Anpassung an das Bundesverfassungsgesetz und das in
Beratung stehende neue Verfassungsgesetz für das Land Kärnten
hat der Kärntner Landesrat in der Sitzung vom 21 '. September
1921 seine Bezeichnung in „Landesregierung (selbständiger Wirkungs¬
kreis), Klagenfnrt -Lapdhaiis " abgeändert.

Dienststnckc an den ehemaligen Landcsrat wären deshalb in
Hinkunft wie oben angegeben zu adressieren , während die für die
Landesregierung (mittelbare Bundesverwaltung ) bestimmten Dienst¬
stücke an die Landesregierung (mittelbare Bundesverwaltung ) Klagen-
fnrt , Rndolfsplatz , zu richten wären.

Alle für den Landeshauptmann persönlich bestimmten Dienst¬
stücke wollen unter der Adresse : An den Landeshauptmann von
Kärnten in Klagenfurt , Rndolfsplatz , befördert werden.

L4.
Albanischer Konsul.

Die albanische Regierung hat den bisherigen Leiter ihrer Paßstelle in
Wien , den österreichischen Staatsangehörigen Reg .-Rat Dr . Georg P e k m e z i
zu ihrem Konsul in Wien ernannt . Da der aldamsche Staat jedoch inte -,
national noch nicht anerkannt ist, konnte Herr Pekmezi nur als Konsul
äs facto anerkannt werden . (M .Abt . 49 , 6214 .)

IS.
Verwaltungsstelle der Wiener Hochschulen.

Die mit dem Erlasse des Bundesministeriums für Inneres und
Unterricht , Unterrichtsamt , voni 8 . November 1920 , Z . 21660,
geschaffene „Provisorische Administration der Wiener Hochschulen"
führt von nun an die Bezeichnung „ Verwaltungsstelle der Wiener
Hochschulen " . Fernsprechstelle Nr . 17167

LK.
Statut der einjährigen Lehrknrse an Wiener

Bürgerschulen.
1 . Zweck . Die Gemeinde Wien errichtet einjährige Lchrkurse

für die der Schulpflicht entwachsene Jugend nach den Bestimmungen
der Ministerialverordnnng vom 25 . Juni 1903 , Z . 25 ^ 3.

2 . Aufsicht.  Diese Kurse werden mit je einer Bürgerschule
für Knaben oder Mädchen verbunden und unterstehen der für die
allgemeinen Volks - und Bürgerschulen eingesetzten Schulaufsicht . Dem
Direktor (der Direktorin ) der Bürgerschule obliegt auch die unmittel¬
bare Leitung des mit der Bürgerschule verbundenen Lehrkurses.

3 . Lehrkräfte.  Der Unterricht in den Lehrgegenständen wird
zunächst den an der Bürgerschule angestelllen gesetzlich befähigten
Lehrkräften übertragen , doch können auch andere entsprechend befähigte
Lehrkräfte im Bedarfsfälle zur Unterrichtserteilung au dem Kurse
herangezogen werden.

4 . Aufnahme.  Ausgenommen können nur Schüler (Schülerinnen)
werden , welche der gesetzlichen Schulpflicht bereits völlig Genüge
geleistet haben und das Bürgerschulentlassungszeugnis besitzen.

5 . Schulordnung.  Die durch die Schul - und Unterrichts¬
ordnung für allgemeine Volks - und Bürgerschulen vom 29 . Sep¬
tember 1905 , R .-G .-Bl . Nr . 1.59 , im V. bis VII . Abschnitte getroffe¬
nen Bestimmungen über Unterricht und Ferien , über den Schulbesuch

und die Schulzucht haben auch auf die Besucher dieser Lehrkurse
sinngemäße Anwendung zu finden.

6 . Lehrplan.  Der Unterricht wird nach dem vom nieder-
österreichischen Landesschulrate genehmigten Lehrplane erteilt , der auch
die Zahl der auf jeden Lehrgcgenstand entfallenden wöchentlichen
Unterrichtsstunden bestimmt.

7 . Lehrbücher und Lehrmittel.  Beim Unterrichte dürfen
nur von den Schulbehörden als zulässig erklärte Lehrbücher und
Lehrmittel verwendet werden . Die Lehrmittel und Bibliotheken der
Bürgerschule können auch an dem Kurse verwendet werden.

8 . Zeugnisse.  Am Schlüsse des ersten und zweiten Halb¬
jahres werden Halbjahrszeugnisse wie an Bürgerschulen ausgegeben;
im übrigen haben die Bestimmungen des Vlll . Abschnittes der Schul-
und Unterrichtsordnung über Klassifikation und Zeugnisse Anwendung
zu finden.

9. Kosten.  Bis zur gesetzlichen Regelung der Bedingungen der
Errichtung dieser Kurse und der Bedeckung , des erwachsenden Auf¬
wandes stellt die Gemeinde Wien für diese Kurse die notwendigen
sachlichen Erfordernisse (Schullokalitäten samt Einrichtung , Beleuch¬
tung , Beheizung und Reinigung sowie Lehrmittel ) bei und trägt die
Kosten der persönlichen Erfordernisse (Dienstbezüge , Remunerationen
der Lehrkräfte , Schulbedienung ), alles dies jedoch unter ausdrücklicher
Ablehnung irgend einer Rechtsverbindlichkeit und vorbehaltlich des

! Rückersatzcs durch den seinerzeit gesetzlich zur Zahlung Verpflichteten.
10 . Entlohnung der Lehrkräfte.  Dem Leiter (der

Leiterin ) der Bürgerschule , mit welcher der Lehrkurs verbunden ist,
^ gebührt für die Leitung eine jährliche Remuneration in der Höhe der

jeweils geltenden Ueberklassenremuneration . Ten mit der Unterrichts-
! erteilung betrauten Lehrkräften werden nur jene an dem Lehrknrse
j erteilten Unterrichtsstunden remuneriert , welche eine Ueberschreitung
! jener Lehrverpflichtung bewirken, bis zu welcher die betreffende Lehr¬

kraft ohne Anspruch auf eine besondere Entlohnung zu unterrichten
gehalten ist, und zwar nach den für die Nemuneriernng der Ueber-
stunden jeweilig geltenden gesetzlichen Bestimmungen . Die stunden¬
weise bestellten Lehrkräfte erhalten die für den Unterricht an Bürger¬
schulen jeweils festgesetzten Remunerationen . Die vorgenannten Remu¬
nerationen bilden einen Teil des Diensteinkommens der Lehrpersonen.
Die Anweisung und Flüssigmachung derselben an die Bezugsberech¬
tigten erfolgen unter den für die übrigen Arten des Diensteinkommens
bestehenden Modalitäten . (B .Sch .N . Z 344 .)

Z7.
Radfahren auf der Alszeile im L7. Bezirke.
Kundmachung des Magistrates vom 20 . Oktober 1921,

M .Abt . 52 , 1418.
Auf Grund der KF 80 und 114 des Gesetzes vom 10 . No¬

vember 1920 , Landesgesetzblatt für Wien Nr . 1, betreffend die Ver¬
fassung der Bundeshauptstadt Wien wird folgende Verfügung getroffen :

Das Radfahren auf dem bisher als Radfahrweg erhaltenen
rechtsseitigen Bankette der Alszeile im 17 . Bezirke zwischen dem
Hernalser Friedhofe und der Bollbadgaise wird verboten.

Uebertrctungcn dieses Verbotes werden mit Geldstrafen bis zu
2000 L oder Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

tt. NarmativtieKimrnuiMn.
!8.

Gruppentvechsel im Wege der Stellenbesetznng;
Dienstzeitanrechnung.

Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom
26 . Oktober 1921 , M .Abt . 1 , 605/21:

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 7. Oktober 1921 zur
Pr . Z . 11421/21 den nachstehenden Beschluß gefaßt:

„Angestellten , welche im Wege der Stellenbesetzung eine Stelle in der
ziffermäßig nächsthöheren oder zweithöheren Gruppe erlangen , werden , sofern-
nach den geltende » Bestimmungen eine staffelweise Anrechnung staltzusmden
hat , für die Bemessung der Bezüge ein , beziehungsweise zwei Jahre zugerechnet,
jedoch in den Anfangsstufen nur unter der Voraussetzung , daß sie mindestens
ein , beziehungsweise zwei Jahre in der bisherigen Gruppe eingeteili gewesen
waren.
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Rangsverbesserungen , die sich für dm Angestellten bei der Ueberfetzung
infolge Fehlen ? einer seiner bisherigen entsprechenden Stufe in der neuen
Gruppe ergeben , werden auf die nach Obigem zuzurechnenden Jahre ein¬
gerechnet.

Diese Grundsätze haben auch schon für die Ueberführung in das neue
Gehaltsschema Anwendung zu finden . "

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatts für die
Republik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für
Wien veröffentlichte » Gesetze , Vollzugsanweisnngen,

Verordnungen und Kundmachnngen.
Bundesgesetzblatt.

359 . Verordnung über Stempel - und Rechlsgebühren.
569 . Verordnung betreffend die Herstellung und Verwendung von

Eisenbahnfrachtbriefen , Beförderungsscheinen und Aviso - und Bezugsscheinen.
561 . Verordnung betreffend die Kundmachung der gesetzlichen Vor¬

schriften üver die Gerichtegebühren.
562 . Verordnung über die Erhöhung der Teuerungszulage zu den

Vergütungen für di - Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse und der
Berufsberatungssteüe der Jnvalidenentschädigungskommission sowie an den
Verhandlungen vor dem Jnvalidenentschädigungsgericht.

566 . Kundmachung betreffend die Berichtigung eines Druckfehlers im
Bundesgesetzblatte.

564 . Verordnung betreffend die Außerkraftsetzung mehrerer BollzugS-
anweisuugeu.

565 . Verordnung betreffend die Entrichtung des Zolles.
566 . Bundesgesetzblatt betreffend die Einhebung der direkten Steuern,

Verzugszinsen , VergUtungSzinsen , Gebühren des verwaltungsbehördlichen
Zwangsverfahrens.

567 . Steuerooreinzohlungsgesetz.
568 . Gebühreneinzahlnngsgesctz.
569 . Buudesgesetz betreffend die Akademie der Wissenschaften in Wien.
570 . Verordnung über die Regiebeilräge des Abrechnungsamtes.
571 . Verordnung betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen für Zünd¬

hölzchen.
572 . Verordnung über die Feststellung der Gebühren für die eichamt¬

liche Behandlung besonderer Meß - und Wägemittel sowie für die von der
Normaleichungskommission vorgenommenen Prüfungen.

573 . Kundmachung betreffend die Verwendbarkeit der von der „ Ber¬
einigten Leder - und Schuhfabriken g. w . A ." auszugebenden Teilschuldver¬
schreibungen (II . Emission ) zur fruchtbringenden Anlegung von Stislungs -,
Pupillae - und ähnlichen Kapitalien.

574 . Verordnung betreffend die Abänderung der neunten Ausgabe der
Arzneitoxe zu der österreichischen Pharmakopöc.

575 . Bundesgesetz über Herabsetzung der Einkommensteuer für das
Jahr 1921.

576 . Durchführungsverordnung über Herabsetzung der Einkommen¬
steuer für das Jahr 1921.

577 . Bundesg -fetz wegen Aenderung des Gesetzes über Gesellschaften
mit besch änkter Haftung.

578 . Bundesgesetz betreffend eine Ergänzung deS Artikels 243 H .-G .-B.
579 Bundesgesetzblatt betreffend Abänderung des Gesetzes über die

Erprobung und periodische Untersuchung der Dampfkessel.
580 . Strafprozeßnovelle vom Jahre 1921.
581 . VII . Novelle zum Krankenversicherungsgesetz.
582 . VIII . Novelle zum Krankenversicherungsgesetz.
583 . III . Novelle zum Arbeitslofenversichcrungsgesetz.
584 . Kundmachung betreffend die Berichtigung von Druckfehlern im

Bundesgeützblaitc.
585 . Verordnung betreffend die Abänderung der neunten Ausgabe der

Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe.
58k . Bundesgesetz , womit einige Bestimmungen des Gesetzes betreffend

die Statistik des auswärtigen Handels abgeändert und ergänzt werden.
587 . Bundesgesetz betreffend die Erlassung von Betriebsvorschriften für

Freischürfe.
588 . Verordnung betreffend die Festsetzung einer neuen Frist für die

Anmeldung der auf Grund des Staatsvertrages von Saint -Germain rückzu-
stellendkn Gegenstände.

589 . Verordnung betreffend Aufhebung der Ministerialverordnung , durch
welche die Verarbeitung von Neutralfelten auf Schmier - und Leimseifen »er
boten wurde.

590 . Kundmachung über die Erweiterung der Verzollungsbefugnisse
der Straßenzollämler Milder und Meiningen.

591 . Verordnung betreffend die von den Studierenden an der Akademie
der bildenden Künste und an der akademischen Spezialschule für Medailleur¬
kunst in Wien zu entrichtenden Unlerrichtsgelder.

592 . Verordnung betreffend Regelung des Verkehres mit Nbfallfetten.
593 . Bundesgesetz über Kreditoperationen.
594 . III . Novelle zum Pensionsvcrficherungsgesetz.

595 . Verordnung betreffend die Gebühren für die durch amtlich bestellte
Prüsungslommiffäre vorgenommenen Erprobungen und Revisionen von
Dampfkesseln.

596 . Kundmachung betreffend die Auflösung der Hauptanstalt für Sach-
demobilisterung.

597 . II . Kriegsänleiheübernahmsgesetz.
598 Bundesgesetz über die Erhöhung von Geldausgedingsleistungen.
599 . Verordnung zur Durchführung der Bestimmungen über die Be¬

rücksichtigung der einmaligen großen Vermögensabgabe bei der Bemessung der
Erd - und Nachlaßgebühren.

600 . Vierte Verordnung betreffend die Festsetzung des bei Entrichtung
der in Goldkronen bemessenen Konsulargebühren maßgebenden Umrechnungs-
verhälmisses.

601 . Vunzierungsgesetz.
602 . Durchführungsverordnung zum Steuervoreinzahlungsgesetz.
603 . Verordnung über die Statistische Kommission.
604 - Kundmachung betreffend die Mündelsicherheit der von der „Holz¬

markt , gemeinwirtschaftliche Anstalt " auszugebenden fünfprozentigen Teilschuld-
verschrcibungen im G -samtnominalbetrage von 18 Millionen Kronen.

605 . IX . Verordnung zum Gehaltskaffengesetz.
606 . X . Verordnung zum Gehaltskassengesetz.
607 . Verordnung über die Vorauszahlung drrJahresgebührensürPatente.
608 Dritte Verordnung über die Festsetzung der Umrechnungswerte

ausländischer Geldsorten und inländischer Handelsmünzen zum Zwecke der
Ermittlung der Effektenumsatzsteuer sowie der Stempel - und Rechlsgebühren.

609 . Verordnung wegen Anbringung einer Vorratspunze auf Gegen¬
ständen aus Gold - und Silberlegierungen.

610 Verordnung wegen Errichtung des Punzierungsbeitrages.
611 . Kundmachung betreffend die Berichtigung eines Druckfehlers im

Bundesgesetzblatt - .
6 42 . II . Durchführungsverordnung zur Kongruanovslle ..
613 . Verordnung , womit zur Kongruanovelle der Betrag der in den

Embekennlnifsen der Seelsorger zu passierenden Kanzleiauslagen für die Matriken-
führung fcstgestellt wird.

L. Bundesgesetzblatt für Wim.
105 Abänderung des Gesetzes vom 11 . Februar 1921 , Landesgesetz-

blatt für Wien Nr . 14.
106 . Verordnung betreffend die Prüfung der Kraftfahrzeuge und ihrer

Führer.
107 . Verordnung betreffend den Maximaltarif für Kohlen - und Koks-

(Briketts )vcrfrachtung vom Nord - und Nordwestbahnhofe sowie von Vorvrte-
bahnhöfen und vom Westbahnhofe in Wien.

108 . Verordnung betreffend den Ladenschluß und die Sonntagsruhe
im Prater.

109 . Kundmachung betreffend die Prüfung der Kinematographen-
sperateure.

110 . Kundmachung betreffend die Festsetzung von Preisen für Leucht¬
petroleum.

111 . Verordnung , mit welcher neue Höchstpreise für den Verkauf von
Milch in Wien festgesetzt werden.

112 . Kundmachung betreffend eine Abänderung der Betriebsordnung
für das Dienstmanngewerbe.

113 . Kundmachung betreffend die Festsetzung der Berpflegsgebühren in
den Fondskrankenanstalten und im Jubiläumsspitale.

114 . Kundmachung betreffend di - Berpflegsgebühren der 3 . Verpflegs-
klasse in der niederösterreichischen Landesgebäranstalt.

115 . Verordnung betreffend die Erhöhung deS Maximaltarifes für das
Rauchfangkehrergewerbe.

116 Verordnung betreffend die Sonntagsarbeit im Gewerbe der
Friseure , Raseure und Perückenmacher am 13 . November.

117 . Verordnung betreffend die Sonntagsarbeit im Verschleiße von
Fleisch und tierischen Fettwaren am 13 . November.

118 Kundmachung betreffend die Aushebung der Beschränkung der
Lin - und Durchfuhr von Tieren , tierischen Rohstoffen und Gegenständen , welche
Träger des Ansteckungsstoffes sein können , aus Brasilien.

119 . Verordnung betreffend den Maximallarif für Kohlen (Koks)ver-
fr .ichtung vom Nord - und Nordwestbahnhofe sowie von den Vorortebahnhöfen
und vom Westbahnhofe in Wien.

120 . Kundmachung betreffend veterinärpolizeiliche Vorschriften für die
Abgabe von Trebern , Schlempe und anderen Futtermitteln sowie von Streu-
materialien.

121 . Verordnung betreffend Betriebsvorschriften für das Platzfuhrwerk
in Wien.

122 . Kundmachung betreffend die Neuregelung der Berpflegsgebühren
in den nieder »,lerreichischen Landesanstalten für Geisteskranke.

123 . Verordnung betreffend die Neuregelung des Maximaltarifes für
das Platzfuhrwerk in Wien.

124 . Kundmachung betreffend die Festsetzung von besonderen Gebühren
für das Institut für physikalische Heilmethoden im Jubiläumsspitale der
Stadt Wien.

125 . Abänderung des Gesetzes über die Neuregelung der Taxen für
Augenschcinsvornahmcn aus Anlaß von Bauherstellungcn.

126 . Gesetz über die Lustbarkeitsabgabe.
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Gelt 'tzk, Verordnungen unk, Entscheidungen,

sowie

NormativbestimmiMN des Gemciilderates, StMsemtes,md des Bkagistrates
in Angelegenheiten der Oenirindellrrmltmg and politischen Amtsführung.

Inhalt:
k . Gesetze , BollzngSauweisungcn , Berordnsnge « und G « t-

schetdnngen:
1. Wobnungsauforderuugen . — Berfahrensmangel , Parteigrhör.
2 . — Wann ist eine Wohnung als ur,benützt anzujehen?
3 . — Übernahme von Zustellungen.
4 . Mietzinssteigerunzen . — Abstriche bei den Kosten der Erhaltungsarbeiten.
5 . — Wertsteigerung der Einrichtungsgegenstände.
6 . Staatsangehörigkeit.
7 . Fürsorgeabgabe.
8 . Privatdetektivunternehmung.
9 . Zivilverwaltung im Vurgenland.

10 . Erhöhung der Augenscheinstaxe » .
11 . Exequatur.
12. servies äss Rostitutioos.

—/ - '

l. Gesetze Vollsugsmnveijunlten, Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

Wohmmgsanforderilngerr.
^ L.

Es bildet einen Mangel des Verfahrens , wenn aus dem
Verhandlungsakte die Richtigkeit der von den Streitteilen auf¬
gestellten Behauptungen über die maßgebenden Tatumstände
nicht kontrolliert werden kann und dem Verhandlungsakte nicht
zu entnehmen ist . ob das Parteigehör gewahrt wurde . (Ver¬
waltungsgerichtshoferkenntnis vom 29 . März 1921 . Z . 1818,
M .Abt . 15 , 4754 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Moses H . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den
2 . Bezirk in Wien vom 17 . Dezember 1920 , Z . 2008/20 , betreffend
eine Wohnungsanforderung die angefochtene Entscheidung wegen
mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entsch eidungsgründe:  Die Wohnung Nr . 4 im Hause
2 . L.-Gasse 12 ist nach der Erhebung des Wohnungskommiffärs an bin
Beschwerdeführer , -inen polnischen Flüchtling , mit einem Zimmer und einer
Küche untervermietet . Die Gattin des Untermieters besitzt in Galizien eine
Wohnung . Außerdem ist die Wohnung zufolge Erhebung eine Doppelwohnung.
Die Anforderung erfolgte nach Z 4 , Absatz 1 und 2 und Punkt 6a der
Kundmachung der niederösterreichischkn Landesregierung vom 30 . Juni 1919,
L.-T .-Bl . Nr . 160 , weil f-stgestellt erscheint , daß di - Wohnung eine Doppel-
Wohnung und zur Gänze uniervermictet ist. Dem Einsprüche des Beschwerde¬
führers , der ausführi , daß er Untermieter bei dem in der L.-Gasse Nr . 12,
Tür 5 , wohnhaften Bäckermeister W . ist, bci welchem er zwei Räume , die er
als Zimmer und Küche benützt , inne hat und die Annatune einer Doppel¬
wohnung als unrichtig bezeichnet wird , gab das Melanit aus den angeführten
Gründen keine Folge . Denn bei der Verhandlung sei sestgestellt worden , daß
es sich im vorliegenden Falle um eine räumlich abgebaute , selbständige
Wohnung handelt , welche zur Gänze in Untermiete gegeben ist.

Die Entscheidung geht davon aus , daß die an den Beschwerde,
sichrer untervermieteten Räume eine räumlich abgebaute , selbständige
Wohnung bilden und daß diese Wohnung zur Gänze nntervermietet sei. Dem¬
gegenüber führt die Beschwerde im Einklänge mit dem Einsprüche aus , daß
die angefordertcn Räume nur einen Teil einer Wohnung bilden und auch,
wenn das Vorliegen einer abgesonderten Wohnung angenommen würde , diese
nicht zur Gänze untervermietet wäre . Da hier somit einander entgegengesetzte
Behanptungen der beiden Streitteile über die maßgebenden Tatumstände aus¬
gestellt werden , deren Richtigkeit aus dem Berhandlungsalte ebensowenig,
als die Wahrung deS Parteigehörs konstatiert werden kann , mußte die
angefochtene Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben werden.
(Vergleiche hiergerichtliches Verfahren vom 2. Oktober 1820 , Z . 27603 .)

13 — 17 . Fuhrwerksverkchr.
18 . Drogistenlonzessionen.
19 . Zulassung von „ A . T ."-Bauplatten.
20 . Zulassung der „ Fortuna "-Hohlbauw -ise.
21 . Zulassung von „ Compound -Hohlsteinen als Füllmanerwerk.

»I . Normstivbestimmungeu : . .
22 . Grundsätze für die Vergebung von Gememdegrund in Baurecht an

gemeinnützige Siedlungsg -nofs -nschaften.
23 . Abänderung der G -bichrcnvorschrist . .
24 . Aenderung der Sprengclgrenzen der Pfarren Gersthof , Pützlemsdors

und Dornbach.
Verzeichnis der im Bundesgesetzblatt - für die Repu¬

blik Oesterreich und tmLandcSgesetzblattefür Wien
v cröfsentlichten Gesetze , B ° l l z u g s a n w e i s u n g e n,
Verordnungen und Kundmachungen.

2 .
Eine Wohnung ist allein aus dem Grunde , daß sie vom

Wohnungsinhaber nicht selbst benützt wird , noch nicht als
„unbenützt " anzusehen . (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom
19 . März 1921 , Z . 851/21 , M .Abt . 15 , 4622/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Karl M.
in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes IV der Stadt Wien
vom 2 . September 1920 , Z . ! 1215 , betreffend eine Wohmings-
anfordcrung die angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht begründet
aufgehoben.

Entschcidungsgründe : Gemäß Z 4, Punkt 8 b der Kundmachung der
niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 . L.-G . Bl . Nr . 160,
unterliegen solche Wohnungen als „unbcnützt " der Anlorderung , welche zwar
zum Bewohnen eingerichtet find , aber tatsächlich nicht benützt werden . Die
angefochtene Entscheidung erklärt nun die Anforderung der vom Beschwerde,
führer im Hause Wien , 6 . Th .-Gasse 9 , Tür I I , gemieteten Wohnung , unter
Berufung auf die oben angeführte Bestimmung der Kundmachung , deshalb für
gerechisertigt , weil seststche, daß der Wohnungsindaber sich seit Oktober 19l 9
im Ausland - aufhält . Im Einsprüche hatte Beschwerdeführer seinen Aufenthalt
im Ausland - zwar zugegeben , aber behauptet , die angeforderte Wohnung sei
von seiner Familie uud einem Untermieter bewohnt . Hierauf hat die belangte
Behörde keine Rücksicht genommen , weil sie, noch dem Wortlaute der Ent-
schewung , offenbar von der Rechlsanschauung «»«gegangen ist, die Wohnung
müsse vom WohnungSinhaber selbst benützt werden , um nicht als „unbenützt"
zu gelten . Für diese' Rechtsanschauung findet sich aber in der zur Grundlage
der angefoättenen Entscheidung gemachten Bestimmung der Kundmachung kein
Anhaltspunkt . Da somit die belangt - Behörde unter dem Einflüsse einer
unzutreffenden Rechlsanschauung zu der vom Beschwerdeführer im Einspruch«
geltend gemachten Einwendung keine Stellung genommen hat , mußte die
angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht begründet aufgehoben werden.

S

Wenn ein Anforderungsbescheid nicht den Betroffenen eigen¬
händig , sondern einer anderen Person zugestellt wurde und der
Betroffene die Bevollmächtigung des Empfängers bestreitet , muß
bei sonstiger Mangelhaftigkeit die Ermächtigung des Empfängers
zur Uebernahme von Zustellungen geprüft werden . (Verwaltungs¬
gerichtshoferkenntnis vom 29 . März 1921 , Z . 359 , M .Abt . 15,
4755 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Franz
P . in Wien Agen die Entscheidung des Mietamtes für den 14 . Be¬
zirk in Wien vom 30 . Oktober 1921 , Z . 37 , betreffend eine Wohnungs-
anforderung die angefochtene Entscheidung wegen mangelhaften Ver¬
fahrens aufgehoben.
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En t sch e i d ung s g rün d e : Die Beschwerde richtet fich gegen die
Abweisung des Einspruches deS Beschwerdeführers gegen die Anforderung seiner
Wohnung im I4ss Bezirke , J .-Stroße SZ, aus dem "Grunde , daß die Wohnung
seit längerer Zeit nicht mehr benützt wird , sondern nur als Absteigquartier
dient , da Beschwerdeführer mit seiner Familie Kost und Wohnung in einem
Wiener Hot .l erhält , als verspätet . Begründet wird diese Entscheidung damit,
daß die Zustellung des Anforderungscrlasses vom 9. Oktober 1920 an die
Hausbesorgerin d-S Hauses I -Straße 59 Anna B . erfolgt ist und laut Aus¬
sage der zur Verhandlung erschienenen Gattin des Einspruchslegcrs die Haus-
meisterin bevollmächtigt ist, Zustellungen für den Beschwerdeführer entgegen-
zunchmen . Der Einspruch sei erst am 14 , Oktober 1920 , somit einen Tag
nach der am 13. Oktober abgclaufenen Frist persönlich beim Wohnungs¬
kommissär überreicht worden , Di - Beschwerde führt demgegenüber aus , daß
eine Ersatzzustellung unzulässig war , zumal die Hausbesorgerin nicht in der Lage
ist, eine vom Beschwerdeführer ausgestellte Vollmacht vorzuweisen ; die von der
Gattin des Beschwerdeführers mündlich erfolgte Bevollmächtigung der Haus¬
besorgerin zur Uebernahme von Zustellungen bezog sich nicht auf Zustellungen
wichtiger Schriftstücke , sonder » auf die Uebernahme gewöhnlicher Briefs während
der beruflichen Abwesenheit dis Beschwerdeführers,

Außer Streit steht, daß die Anforderungserkenntnis desi Wohnungs¬
kommissärs vom 9 , Oktober 1920 , Z . 349 , am gleichen Tage lautZustellungs-
bogens nicht vom beschwerdeführenden Wohnungsinhaber , sondern von Anna B,
übernommen worden ist.

Während die Entscheidung behauptet , daß die Genannte als Haus¬
besorgerin im Hause I, -Straße 29 zufolge Aussage der Gattin des Beschwerde¬
führers zur Uebernahme von Zustellungen an den Beschwerdeführer ermächtigt
sei, bestreitet die Beschwerde eine derartige Bevollmächtigung . Da sich aus dem
Bcrhandlungsakte nicht ergibt , ob und in welchem Umfange eine derartige
Bevollmächtigung bei der mündlichen Verhandlung behauptet worden ist, die
Beschwerde aber eine Vollmacht bezüglich der Zustellung amtlicher Schriftstücke
in Abrede stellt , mußte der Verwaltungsgcrichtshof den der Entscheidung
zugrundeliegenden Tatbestand als ergänzungsbedürstig erachten.

Mietzmsfteigerungeu.
4.

Es liegt Mangelhaftigkeit des Verfahrens vor , wenn , ohne
daß aus den Akten oder aus der Entscheidung selbst (-die
Begründung hiefür zu entnehmen ist , bei den Kosten der Er¬
haltungsarbeiten Abstriche vorgenommen oder einzelne Posten
gänzlich gestrichen worden sind . (Verwaltunasgerichtshoferkenntnis
vom 22 . Äp - il 1921 , Z . 2493 , M .Abt . 15 , 6701 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Heinrich T.
in -Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes Wien XVII vom
5 . Movember 19 . 0 . Z . 779 , betreffend eine Mützinserhöhung die
angefochtene Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben,

Entjcheidungsgründe:  Das Mietamt XVII hat mit der Ent¬
scheidung vom 5 . November 1920 auf Grund eines von dem Eigentümer des
Hauses Wien 17 . Kl . H, -Platz 11 gestellten Antrages dir Erhöhung der
Mietzinse dieses Hauses um 25 Prozent al » zulässig erlannt , weil der Antrag,
stellcr eine Erhöhung der regelmäßigen jährlichen Auslagen um 1115 X »ach-
gewiesen habe , was bei einem Gesamtzinse von 8465 X die bewilligte Mietzins-
erhöhung rechtfertige.

Diese Entscheidung wird in der Beschwerde mit der Einwendung angefochten,
daß die für das .Jahr 1920 nachgewiesenen Auslagen für die Erhaltung des
Hauses 34 .284 X 90 Ir und die scststehenden Auslagen 2968 X 40 l>, daher
zusammen 37 .253 X 30 5 betragen , denen eine ZinSeinnahme von 5800 X
gcgenüberstehe . « ei der Verteilung der Kosten der einzelnen Erhaltungsarbeiten
auf eine angemessene Zahl von Jahren verbleibt ein auf die Mieter übcrwälz-
barer Mehraufwand von 12,533 X 62 b , was eine 216 -10 prozentige Zins-
st-igerung rechtfertige , wogegen mit der angefochtenen Entscheidung nur eine
2b prozentige Erhöhung bewilligt worden sei.

Das Mi -tamt Hst, wie sich aus der Verhandlungsschrift ergibt , der
Berechnung des Mehraufwandes an Erhaltungrkostcn zwar im allgemeinen
die vom Beschwerdeführer vorgelegtcn Rechnungen zugrundegelegt , jedoch bei
einzelnen Posten Aenderungen vorgenommen , oone daß aus der Verhandlung - -
schrist oder aus der Enlscheidung eine Begründung hiefür zu entnehmen ist.
>so hat das Mietamt die mit 16 .438 X 8 b ausgewiesenen Maurerarbeiten
um 15 .000 X und die mit 10 .000 X ausgewiesenen Anstreicherarbeiten um
8000 X gekürzt , eine weitere , auf den Betrag von 1891 X 2 5 - lautende
Rechnung für Maurerarbeiten ganz unberücksichtigt gelassen und von den festen
Gebühren nur die erhöhten Kanalräumergebühren in dir Berechnung einbezogen.
Da hiefür jede aklenmiißige Grundlage oder Aufklärung fehlt , mußte das Ver¬
fahren als wesentlich mangelhaft erkannt und daher mit der Aushebung der
angefochtenen Entscheidung gemäß Z 6 des Berwaltungsgerichtshofgesetzes vor¬
gegangen werden. S.

Vornahme der für die Entscheidung notwendigen Er¬
mittlungen von amtswegen . (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis
vom 30 . April 1921 , Z . 1357 , M .Abt . 15, ' 7256 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
Edonides L. gegen die Entscheidung des Mietamtes XIX der Stadt

Wien vom 13 . Oktober 1920 , Z . 418 , betreffend die Angemessenheit
eines Mietzinses die angefochtene Entscheidung wegen mangelhaften
Verfahrens aufgehoben.

Entschcidunasgründe:  Mit der angefochtenen Entscheidung
wurde die von der Beschwerdeführerin in Aussicht genommene Steigerung des
von ihrem Untermieter Emanuel R . zu entrichtenden Mietzinses wegen
absoluter und im Vergleiche zum Hauptzinse relativer Unangemessenheit als
unzulässig bezeichnet . In der Begründung der Entscheidung wurde jenes Vor-
bringen der heutigen Beschwerdeführerin , welches die Zinscrhöhung auch mit
der wesentlichen W -rtsteigerung begründet hatte , welche die von ihr dem
Untermieter vermieteten Möbel seit 1919 infolge der Valuta -ntwertung , des
Stechens der Löhne , des Wertes der Materialien rc. erfahren hätten , dahin
erledigt , daß die Behauptung der wesentlichen Steigerung der Möbelpreise
seit 1919 von der Vermieterin nicht erwiesen worden sei.

Die Beschwerde , welche nur diesen Punkt der angefochtenen Entscheidung
bekämpft , bezeichnet es als einen Mangel des Verfahrens , daß das Mietamt,
wenn ihm diese Tatsachen nicht bekannt waren , es unterlassen habe , hierüber
einen Beweis aufzunehmen und Auskunftspersonen zu befragen.

Der Gerichtshof mußte diese Einwendung der Beschwerde als begründet
erkennen . Daß eine Steigerung der Möbelpreise eine Steigerung des Entgeltes
für die Vermietung solcher Einrichtungsstücke grundsätzlick rechtfertigen könne,
stellt die angefochten - Entscheidung nicht in Abrede . War aber die sachliche
Richtigkeit der von der Parte » behaupteten Tatsachen dem Mietawtc aus
eigener Erfahrung nicht bekannt , so hatte es nach Z 17, Absatz 8 der Mieter-
schutzverordming die für seine Entscheidung notwendigen Ermittlungen von
amtswegen vorzunehmen.

Wegen dieser Unterlassung war die angefochtene Entscheidung wegen
mangelhaften Verfahrens aufzuhebm.

«
Staatsangehörigkeit.

Der Verwaltungsgcrichtshof bat über die Beschwerde des Dr.
Israel Gottesmann in Wien gegen die Entscheidung des Staats¬
amtes für Inneres und Unterricht vom 30 . Juni 1920 , Z . 18263,
betreffend seine Staatsangehörigkeit nach der am 5 . März 1921
durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt:
Die angefochtene Entscheidung wird als gesetzlich nicht begründet
aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Mit der angefochtenen Entscheidung
wurde dem Beschwerdeführer die österreichische Staatsbürgerschaft , di- er auf
Grund des Gesetzes vom 5 . Dezember 1918 , St .-G .-Bl . Nr . 91 . im Dezember
1918 , durch die dort vorgesehene Erklärung erworben hatte , nach Z 4 dieses
Gesetzes deshalb abgesprochen , weil er damals nicht wie Z 2, Punkt 1 ver-
langt , mindestens seit 1. August 1314 seinen ordentlichen Wohnsitz im Gebiete
der Republik gehabt habe . D e Tatsache , daß er sich schon seit Mitte November
1913 — mit einer zweiinonaligen Unterbrechung zur Zeit der Sommerferien
1914 , dann einer zweijährigen , durch Militärdienst herbeigeführten Unter¬
brechung vom Dezember 1916 bis Mitte November 1918 — als Studierender
der Rechtswissenschaft und nach Erreichung des Doktorgrades als Rechts-
anwaltanwärter in Wien aufgehallen hat , wurde dabei vermöge des Grundsatzes
als unmaßgeblich behandelt , daß ein Studierender niemals selbständig einen
ordentlichen Wohnsitz haben könnte , daß vielmehr der Wohnsitz seiner Ellern
immer auch als sein Wohnsitz zu gelten habe.

Der Gerichtshof konnte diese Rechtsanschauung in solcher Allgemeinheit
nicht als richtig anerkennen . Di - Absicht , dauernden Aufenthalt zu nehmen,
durch die der Aufenthaltsort zum ordentlichen Wohnsitz wird , muß allerdings
von einer zu selbständiger Entschließung berechtigten Person ausgehen . Es
liegt kein Grund vor , in dieser Richtung studierende Hochschüler anders zu
behandeln als sonstige jugendliche Personen.

Da die Behörden , von der in dieser Allgemeinheit als einig gekenn¬
zeichneten Rcchtsonschaumig ausgehend , es unterlassen haben , einerseits die
Frage nach der Eigenberechngung des Beschwerdeführers klarzustellen , und je
nach dem Ergebnisse dieser Erhebungen entweder im Hinblicke auf die in allen
Fragen nach dem Wohnsitze sinngemäß heranzuziehen , ZZ 66 und 71 der
Ziviljurisdiktionsnorm vom 1. August 1885 , R .-G .-Bl . Nr .-Ill , dm Wohnsitz
seines verstorbenen Vaters zu ermitteln oder nach Möglichkeit Umstände zu
erheben , aus denen sich Schlüsse aus seine Absichten hinsichtlich eines dauernden
Aufenthaltes ergeben konnten , mußte die Entscheidung als ungesetzlich behoben
werden.

7 .
Fürsorgeabgabe.

Die vertragsmäßigen Bezüge der Vorstandsmitglieder einer
Aktiengesellschaft unterliegen der Fürsorgeabgabe . (Verwaltungs¬
gerichtshoferkenntnis vom 26 . Oktober 1921 , Z . 6085 , M .Abt . 6,
2441 . )

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde der L.-J .-Akticn-
gesellschaft gegen die Entscheidung der Wiener Abgabebeschwerde¬
kommission vom 16 . März 1921 betreffend Fürsorgeabgabe als
unbegründet abgewiesen.
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Gründe:  Im vorliegenden Falle handelt es sich ausschlüßlich um
die Frage , ob die Aufforderung des Magistrates Wien an die beschwerde-
führende Aktiengesellschaft , die Fürsorgeabgabe von den Bezügen der leitenden
Funktionäre gemäß den HZ 1, 8 , 9 des Gesetzes vom 4 . Auguil 1929 , L.-G -Bl.
für Niederästerreich Nr . 728 , binnen 8 Tagen unter Beibringung eine:
Nachtragsabrechnung und bei sonstiger Gewärtigung der Bemessung von amts-
wegen abzuführen , gesetzlich begründet ist.

Die Beschwerde bekämpft diese Aufforderung ausschließlich vorn Stand¬
punkte der Rechtsanschauung , daß die Mitglieder des Vorstandes einer Aktien¬
gesellschaft unter keinen Umständen , also auch dann nicht als Angestellte der
Gesellschaft betrachtet werden dürfen , wenn ihre Bezüge ganz oder zum Teile
durch Dicnstvertrag bestimmt worden wjiren.

Nach Anschauung des Gerichthoses handelt es sich bei der Entscheidung
der aufgeworfenen Frage nicht darum , was unter Angestellter einer zur öffent¬
lichen Rechnungslegung verpflichteten Gesellschaft im Sinne des Personal-
steuergesetzes zu verstehen sei, sondern um die Bedeutung diese» Ausdruckes im
Sinne des angeführten Fürsorgeabgabengesetzes . Nach H 3, Absatz 2 des
angeführten Gesetzes genügt es aber für den Charakter eines Angestellten , daß
er für Dienste , die er dem Unternehmen leistet , einen vertragsmäßigen Anspruch
auf Entlohnung hat . Daß diese Leistungen in der Vertretung des Unter¬
nehmens als Prinzipal bestehen, schließt demnach die Eigenschaft eines Ange¬
stellten im Sinne des Gesetzes nicht aus . Es unterliegt deshalb auch der
Gehalt eines Prokuristen , den er in dieser seiner Eigenschaft vertragsmäßig zu
beziehen hat , der Fürsorgeadgabc , mag immerhin der Prokurist von der Ver¬
äußerung und Belastung von beweglichem Vermögen abgesehen , ganz an die
Stelle des Prinzipates treten und seine Vollmacht widerruflich sein. Das
Gleiche gilt aber von den Mitgliedern des Vorstandes einer Aktiengesellschaft,
welche einen vertragsmäßigen Anspruch auf Entlohnung für ihre Tätigkeit als
Vorstandsmitglieder besitzen.

8 .
Privatdetektivunternehmung.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Karl
August Machetanz in Wien gegen die Entscheidung des bestandenen
Staatsamtes für Handel und Gewerbe , Industrie und Bauten vom
25 . November 1920 , Z . 2 966/1/1 , betreffend die Außerkraftsetzung
eines Gewerbescheines nach der am 4 . Oktober 1921 durchgeführten
Verhandlung in Vertretung der Beschwerde zu Recht erkannt : Die
Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Ent scheidungsgrün de:  Der dem Beschwerdeführer vom magi¬
stratischen Bezirksamtc für den 3. Wiener Gemeindebezirk am 2 . Juni 1919
unter Z . 1188/1 ausgestellte Gewerbeschein zum Betriebe des Gewerbes der
„Erteilung von Auskünften über Privatvcrhältnisse , mit Ausschluß der Aus-
tunftserteilung über Äreditverhältmsse und jeder in den Berechligungsumsang
eines anderen konzessionierten Gewerbes fallenden Tätigkeit " wurde mit der
angefochtenen , im Jnstanzenzuge ergangenen Entscheidung , unter Berufung auf
H 146 , letzter Absatz der Gewerbeordnung außer Kraft gesetzt, weil die vom
Beschwerdeführer auSgcübte Tätigkeit in den Rahmen des mit Ministerial-
verocdnung vom 19 . April 1994 , R .-G .-Bl . Sir . 41 , kouzesfionierten Gewerbes,
nämlich der Privatdcteltivunterneymungeii , falle.

Die Einwendung , cs handle sich nicht um ein Privaldetektivunternehmcn,
weil Beschwerdeführer sich lediglich mit der Sammlung von Daten über Prival-
verhältnisfc an der Hand von allgemein zugänglichen Quellen , wie Adreßbüchern,
Schematismen , Zeitungsnotizen u . dgi . befasse, daun es liege ein Verfahrens-
Mangel darin , daß dem Beschwerdeführer nicht Gelegenheit geboten wurde,
darzutegen , worin seine Tätigkeit besteht, fand der Gerichtshof unbegründet.

"Denn Nicht darauf kann es ankommer , welche Tätigkeit der Beschwerdeführer
gewerbsmäßig faktisch ausübr,sondern welche Ar ! vonTüngkeit durch den Gewerbe¬
schein gedeckt wird , rautet also der Giwcrbcschein aus die Erteilung von Aus¬
künften über Privalverhältniffe mit Ausschluß der Auskunstserteilung über
KredUverhältnisse , so ist es ohne Belang , in welcher Art der Beschwerdeführer
sich die zur Auskunftserteilung uotwendlzen Informationen beschafft, vielmehr
fragt es sich nur , ob die Erteilung von Auskünften über Privalvethäuniffe das
We >en einer Privatdetetiivunternehmung ausmacht . Daß dies aber der Fall ist,
hat schon der k. k. VerwatiungsgerlchlShof in wiederholten Lrkenntnli >en, so m
den Erkenntnissen vom 39 . April 1913 , Z . 4557 , Budw .-Rr . 9576 ä , und vom
28 . Juni 1916 , Z . 5185 , Budw .-Nr . 1i564 ü , ausgesprochen und begründet.
Dieser Rechlsanschauung schließt sich auch der Bctwallungsgciichlshof an . Dem¬
gegenüber ist der in den Gewerbeschein aufgenommene « cisatz „ mit Ausschluß
jeder in den Berechligungsumsang eines anderen konzessionierten Gewerbes
sallendenTätigkeit ohne jedcBidcmung , weil die vorzilierleMmisterialverordnung
eme ins Einzelne gehende Umschreibung des Berechtigungrümfanges der Prwat-
detekllvunternehlliiingen nicht enthält , aus dem crwähnt -iz einschränkenden
Beisätze affo für die Beurteilung der Art der durch den Gewcrbe >chein gedeckten
Tätigkeit nichts gewonnen werden tann.

Ais unbegründet erweist sich aber auch die zweite Einwendung der
Beschwerde , daß — selbst wenn die Tätigkeit des Beschwerdeführers als der
Betrieb einer Privaideietlivunternehmuiig zu qualifizieren wäre — 8 146 , letzter
Absatz der Gewerbeordnung nicht anwendbar sei, weil diese Gesctzervcsiimmuitg
die Oberbehörbe nur beim Hervorkommrn des Mangels emes gesetzlichen
Erfordernisses des Gewerbebetriebes , das heißt des Mangels einer malcriell-
rechtiichen Bedingung , zum Einschreiten von amtswegen ermächtige , tue Aus¬
stellung eines Gewerbescheines , anstatt eines KonzessioiiSdekreleS , aber nur einen

Fonnverstoß bedeute , dir einen ' Eingriff in erworbene Gewerberechtc nicht
rechtfertige.

Die Beschwerde Übersicht , daß nach 8 8 der Ministerialverorenung vom
19 . April 1904 die Verleihung der Konzession zum Betriebe einer Privat-
delektivunt -rnehmung der politischen Landesdehiirde Vorbehalten ist, weshalb
einerseits die Ausstellung des Gewerbescheines durch das magistratische Bezirks¬
amt , als ein wegen Unzuständigkeit der Behörde im vorliegenden Falle von
vornherein nichtiger Alt , keinerlei Rechte des Beschwerdeführers begründen
konnte , anderseits eben in dem Mangel einer von der politischen Landesbehörde
verliehenen Konzession der Mangel eines vom Gesetze für den Betrieb einer
Privatdetektivunternehmung ausgestellten Erfordernisses erblickt werden muß.

S
Zivilverwaltung im Burgenland.

Das zuständige militärische Kommando hat am 25 . November
1921 die Zivilverwaltung des nördlich vom Oedenburger Abstimmungs¬
gebiete gelegenen Teiles des Burgenlandes dem Landesverwalter
Dr . Robert Davy  übergeben . Der Landesverwalter hat die Ver¬
waltung dieses Landteiles übernommen und die Bezirksverwalter in
Neusiedl , Eisenstadt und Mattersdorf entsprechend angewiesen . Der
Sitz des Landesverwaltungsamtes befindet sich vorübergehend in
Wiener -Neustadt (Neukloster ) .

rr>.
Erhöhung der Augenscheinstaxeu.

Das am 24 . November 1921 erschienene Landesgesetzblatt für
Wien Nr . 125 (63 . Stück ) ' enthält das Landesgesetz vom 4 . No¬
vember 1921 betreffend die Erhöhung der Augenscheinstaxen . Der
neue Taxtarif tritt gemäß 8 2 dieses Gesetzes mit dem Tage der
Verlautbarung in Kraft , es ist sonach schon vom 24 . November 1921
angefangen der neue Tarif bei kommissiomllen Amtshandlungen , für
die derselbe gesetzlich zu gelten hat , in Anwendung zu bringen.

Ein - Neuerung gegenüber dem bisherigen (mit dem L.-G .-Bl.
Nr . 22 sx 192 l genehmigten ) Tarife besteht darin , daß diejenigen
Tarifposten , welche bisher mehrere Stufen von Taxansätzen enthielten,
nunmehr bloß eine niederste und eine höchste Taxziffer aufweisen , so
daß die Bemessung nach der Größe des Objektes , der Dauer der
Amtshandlung oder dem Umfange der Anlage innerhalb dieser
Grenzen stattzufindcn hat.

Ueberdies wird auf die neu aufgenommene Anmerkung 6 auf¬
merksam gemacht (M .Abt . 40 , 1895 .)

1L.
Exequatur.

Der österreichische BtindeSrnge 'Mige ' Kar ! ' Egon Alma , derzeit noch
w -chndast ,n Wien , I . Franz Josefskai 17 , winde zum königlich spanischen
Honorarvizekonsm in Salzburg ernannl ; seinem Bestallungsdiplom wurde mit
Einschließung des BundeSptäsid -nten vom 7. November 1921 das Exequatur
erteilt . Der Amtsbezirk des neuen Vizekonsul -ttes umfaßt die Bundesländer
Salzburg , Tirol und Vorarlbergs (M .Abt . 49 . 6945 .)

!S.
Zsrvios äs Restitution »,

Auf Grund der Zuschrift des Gtaatskommissariates für Rücklieferungen
^ er 192l wird im Nachhange zu den h. ä . Erläffen vom 20 . August

1821 und 16 . September 1921 , M D . 5101 , beziehungsweise 5504/21 , be-
kanntgegcben , daß außer den bereits in obigen Erlässen genannten Mandataren
des , 8srrics äes kost ' tntions st Reparations <m uaturs -' (Albert Tribout,
Francesco Rollo und Dr . G . ConstantineSco , eine weitere Legitimation für
Herrn Votimir Et . Tonstantinopitch , Vertreter der Regierung des Königreiches
der Serbin , Kroaten und Slovenen für die Rücklieferungen in Oesterreich
ausgestellt wurde . (M .D . 7195 .)

rs.
Regelung des Marktfuhrwerksverkehres am neuen

Nafchmarkte.
' , Kundmachung des Magistrates vom 5. Dezember 1921.
(M Abr . 52 . 2193 .)

Aus Grund der M 80 und 114 des Verfassungsgesetzes der
Bundeshauptstadt Wien vom -10 . November 1920 , Landcsaesetzblatt
für Wien Nr . 1, wird verordnet:

Der Absatz 1 (Wagenaufstellungsplätze ) der Magistratskund-
machung vom 23 . November 19l6 , M .Abt 4, 34 . 9/16 , wird aufge¬
hoben/und hat nunmehr folgendermaßen zu lauten : '
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1. Da « Fuhrwerk sür dm nächtlichen Marktverkehr (Zufuhr ) hat sich von
12 Uhr nacht« an aus die Zeitdauer des unumgänglichen Bedarfes ansschließ-
lich in den umliegenden Seitengassen dcS oberen Teile » des Marktes (von der
Kett-nbrückengaff- auswärts ) auf, „ Kellen.

2 . Das Fuhrwerk der rinkäuser (GeschLftswagen , Wagen von Gastwirten,
Gemischtwarenvcrschleißern u . dgl .) hat sich entlang dem Markte in der Linken
Wienzeile gegenüber den Häusern Nr . IS bis 84 aufzustellen . ^

Sollte mit diesem Platze kein Auslangen gesunden werden, so darf cs
auch in der Girardigaffe Aufstellung nehmen.

Die Inanspruchnahme der Fahrbahn der Linken Wienzeile zwischen dem
Getreidemarkte und dem Hause Nr . 16 (gegenüber der Schleifmühlgasie ) sowie
der Rechten Wienzeile im Bereiche des Siraßenbahnverkrhres zur Aufstellung
des Fuhrwerkes der Einkäufer ist nicht gestattet.

Der Verkauf von Waren auf den Ausstellungsplätzcn der Wagen der
Einkäufer ist verboten . ^ ^ ,

3 . Das Fuhrwerk , das sich mit der Urbernahme von Marktsuhren be¬
faßt , hat ausschließlich auf der Wienflußwölbung gegenüber dem Gebäude der
„Sezession ", auf Len ehemaligen Naschmarklgrvnden gegenüber der alten
Bärenwühle und in der Mühlgaff - Aufstellung zu nehmen ; di; Bewilligung
zur Benützung der einzelnen Standplätze ist n-i- bisher bei der M Abt ob
euizuholett.

4 . Durch die Benützung der oben g nannten Anfst- llungspiätz - darf der
Durchzug , verkehr nicht geslö t werden . ^

D ° S Stehenlaffen unbespannter Fuhrwerke aus den Ausstellungsplätzcn
und am Markte , sowie das Hintcrlegen von Wagcnbestandteiten auf dem
Markte ist verboten.

Der Absatz II der genannten Kundmachung bleibt aufrecht.
Der Absatz III (Strafbestimmung ) hat zu lauten:
Uebertretungen dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen bis

zu LOOO 8 oder Arrest zu 14 Tagen geahndet.
!4

Tchwerfnhrtverksverkehr aus der Mariahilfer - und
Gumpendorserstraße.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 23 . November
1921 , M .Abt 52 , 2072.

Auf Grund der ZZ 80 und 114 des Verfassungsgesetzes der
Bundeshauptstadt Wien vom 10 . November 1920 , L .-G .-Bl . für
Wien Nr . 1 , wird verordnet:

Die durch die Statthaltereikundmachungen vom 20 . August
und vom 12 . Dezember 1862 , Z . ld/459 , eingeführten Beschränkungen
des Schwerfuhwerksverkehres auf der Mariahilfer - und Gumpen-
dorferstraße werden hinsichtlich der Gumpendorferstraße zur Gänze,
hinsichtlich der Mariahilferstraße für den Lastkraftwagenverkehr auf¬
gehoben , so daß auf dieser Straße nur die Durchfahrt von pferde¬
bespannten Schwerfuhren sowie der Viehtrieb zwischen Getreidemarkt
und Gürtel verboten bleibt.

Uebertretungen des letztgenannten Verbotes werden mit Geld¬
strafen bis zu 2000 L oder Arrest bis zu 14 Tagen geahndet.

IS.
Regelung des Fnhrwerksverkehres aus dem

Matzieinsdorserplatz.
Kundmachung des Magistrates vvm 6 . Dezember 1921,

M .Abt . 52 , 3148.
Auf Grund der tzß 80 und 114 des Verfassungsgesetzes der

Bundeshauptstadt Wien vom 10 . November 1920 , Landesgesetzblatt
für Wien Nr . 1, wird verordnet:

Die beiden Seitenfahrbahnen auf dem Matzleinsdorferplatze im
5 . Bezirke dürfen nur in einer Richtung befahren werden ; die von
der Stadt kommenden Fuhrwerke haben die linke, aufwärts führende,
die von der emgegengesetzten Seite kommenden die andere Fahrbahn
zu benützen . Tie Aufstellung von Fuhrwerken in den beiden Seiten¬
fahrbahnen ist verboten . Diese dürfen sich nur in der Fahrbahn auf
dem Gürtel aufstellen.

Uebertretungen dieser Verordnung werden mit Geldstrafen bis
zu 2000 X oder Arrest bis zu 14 Tagen geahndet.

1«.
Absperrung der Hösergasse im S . Bezirke.

Kundmachung des Magistrates vom 29 . November 1921,
M .Abt . 52 . 3149.

Auf Grund der HZ 80 und 1l4 des Verfassungsgesetzes der
Bundeshauptstadt Wien vom 10 . November 1920 , Landesgesetzblatt
für Wien Nr . 1, wird verordnet:

Die Hösergasse im 9 . Bezirke wird für jeglichen Schwerfuhr¬
werksverkehr abgesperrt . Uebertretungen dieses Verbotes werden mit
Geldstrafen bis zu 2006 L oder Arrest bis zu 14 Tagen geahndet.

Z7.
Regelung des Marktsuhrwerksverkehres vor der

Fleischmarkthalle im 3 . Bezirke.
Kundmachung des Magistrates vom 30 . November 1921,

M .Abt . 52 , 2180.
Auf Grund der Ztz 80 und 114 des Verfassungsgesetzes der

Bundeshauptstadt Wien vom 10 . November 1920 , Landesgesetzblatt
für Wien Nr . 1, wird verordnet:

Längs der neuen Fleischhalle in der Jnvalidenstraße darf stets
nur eine Kolonne Marktfuhrwerk , und zwar in der ausschließlichen
Richtung gegen die Landstraße ! Hauptstraße stehen. Auf der der Fleisch¬
halls gegenüberliegenden Straßenseite kann zwecks Entlastung , der
Front längs der Fleischhalle ebenfalls eine Kolonne von Marktfuhr¬
werk, und zwar nur in der Fahrtrichtung gegen die Ungargasse zu
Aufstellung finden . Mit Rücksicht auf den Straßenbahnvcrkehr darf
die Aufstellung der vorerwähnten zwei Kolonnen nur so weit bis zu
den zwei Haltestellen der Straßenbahn in der Jnvalidenstraße erfolgen,
daß zwischen der jeweiligen Haltestellentafel und dem ersten Fuhrwerk
ein Raum von mindestens 20 m frei bleibt.

Als weitere Aufstellungsplätze für das wartende Marktfuhrwerk
kommen in Betracht : Ter freie Platz längs des Kopfes der Halle
nächst der Ungarbrücke , und zwar für ungefähr 10 Fuhrwerke . Die
bahnseits gelegene Seit - de: linken Bahngassc zwecks Aufstellung von
nur einer Kolonne in der Richtung gegen die Jnvalidenstraße zu.
Von den beiden letztgenannten Aufstellungsorten aus hätte sodann die
Zu -, beziehungsweise Nachfahrt zur Fleischhalle zu erfolgen . Die Zu¬
fahrt von Marktfuhrwerk zur Fleischhalle darf in allen Fällen aus¬
schließlich nur in der Richtung vom Heumarkt aus stattfinden.

Uebertretungen dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen bis
zu 2000 L oder Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

Drogistenkonzessionen . ^
Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 6. Bezirk,

Z . 1411:
Das magistratische Bezirksamt für den 6 . Bezirk erteilt dem Nemhold

Hochleitner gemäß Z 15 , Punkt 14 der Gewerbeordnung die Konzession zum
Verkaufe von zu arzneilicher Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten
mit Einschluß von medikamentös imprägnierten Verbandstoffen , insofern dies
n cht ausdrücklich den Apothekern Vorbehalten ist und zum Verkaufe von
künstlichen Mineralwässern im Standorte Wien , 6 . Wallgaffc 25 . Diese Kon¬
zession wurde im h. ä . Äewerbercgisier unter der Z . 2492 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 16 . Bezirk,
Z . 555:

Das Bezirksamt erteilt dem Alfred Günsel di- Konzession zum Verkaufe
von Giften und der zur arzneilichen Verwendung b-snmmten Stoffe und
Präparate mit Einschluß der medikamentös imprägnierten Verbandstoffe , insofern
dies nicht ausschließlich den Spotdekem Vorbehalten ist, Wüters Verschleiß von
künstlichen Mineralwässern gemäß Z 15 , Punkt 14 der Gewerbeordnung im
Standorte Wie », 16 . Herbststraße 19 . Diese Konzession wurde im Gewerbe-
register unter Reg .-Z 3155 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 20 . Bezirk,
Z. 318:

Auf Grund des Ansuchens vom 31 . März 1921 wird dem Magister
Osias Wols Reiser die Konzessionsurkunde für den Betrieb nach § 15, Punkt 14
der Gewerbeordnung zur Herstellung von Giften und zur Zubereitung der zur
arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Produkten , sowie zum Ver¬
kaufe von beiden sofern dies Nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist,
weiters zur Erzeugung und zum Verschleiße von künstlichen Mincralwäff rn im
Standorte 20 . KLschlgaffe 3 , Souterrain , ausgeferligt . Dieses Gewerbe ist im
Gewerberegister unter Reg .-Z 1038 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 19 . Bezirk,
Z. 3/174:

Das magistratische Bezirksamt nimmt zur, Kenntnis , daß das zuletzt im
St - ndo -t- 19 . Döblinger Hauptstraße 27 betriebene Glwerbe des Ottokar Picka,
„Verschleiß der zur arzneilichen Verwendung bestimmten Präparate und Stoffe,
sofern dieser nicht ausschließlich den Apothekern vorbihaltm ist, sowie von
künstlichen Mineralwässern " bis aus weiteres nicht auszeübt wird.
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ZS.
Zulassung von „ A T ." - Bauplatten.

In Erledigung des Ansuchens der Anton Tutsch , G m . b H .,
Wien , 9 . Währingerstraße 6 ! , um die Zulassung von Gipssägespan¬
platten unter der Bezeichnung „A. T . Bauplatten wird die Ver¬
wendung dieses Bauelementes für das Gemeindegebiet von Wien bei
Hochbauten unter folgenden Bedingungen als zulässig erklärt , und
zwar:

1 Diese Platten werden solange als Baumaterial sür Wände m Wien
als zulässig eikiäit, als sie den überreichten Must-rplati -n entsprechen

(2 ° Herstellung der Wände dürfen nur vollkommen trockene Platten
Verwender werden , deren Würfe,f . st-gk-ü mindestens 5 eenem
Raumoewicht von 660 kx/cm ' b -tivgen soll . Die emzetneie Pla . ten müssen
untere,nonder und die Wand selbst muß mit d-n °nd °r -n « ebäud -t-,len durch
dünnfiüssig -n Gipsmörtel , ers- rdeelichrnsalls durch Anwendung anderer Hüss-
mettee gm verbunden werben . Die Wände sind beiderseits mmd -st-nS 0 d cm

stark mit A ^ smörte ^ zu Wände dürfen nur zur Abtrennung
einzelner Bestandteile emer Wohnung oder eines Geschäftes , I -doch " ' cyt zur
Abtrennung verschiedener Wohnungen oder Geschäfte , und zwar nur dann
..ngkwmd -t weiden, wenn diese Wände , einer Belastung auSgesetzt und nicht
höher als em gewöhnlich -s Stockwerk ausgesührt werden . Nach Lage der örr-
lichen V -rhältnifs - kann auch mit Genehmigung der Baubehörde eine andere
als die normale Wandstärke zur Verwendung kommen.

4 . Die beabsichtigte Ausführung von Wänden aus „A. ° Bauplatten
(Sägefpanaipsplatten ) ist in den Konsensplänen auszuw - is-n.
^ ^ 5 . Die Ausstellung , solcher Wände gehört zu den Befugnissen der ksn-
ressionierien Baugeweibetreibenden . , ^ „ . . „ r

6 . Die Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingungen aus Grund
praktischer Ersahrungen mit diesem Baumaterial bleibt Vorbehalten.

2S.
Zulassuung der „ Fortuna " Hohlvauweise.

In Erledigung des Ansuchens der „Fortuna " -Maschinenfabriks-
qcsellschaft m . b. H ., 1. Rotenturmstraße 16 , um Zulassung d-er

Fortuna " -Hohlbauweise wird die Anwendung dieser Bauweise bei
Hochbauten in Wien gemäß den vom Oesierreichischcn Ingenieur - und
Architektenverein in Wien aufgestellten und vom Staatsaml für Handel
und Gewerbe , Industrie und Bauten genehmigten Leitsätzen für die
Ausführung von Hohlmauern aus Betonsteinen und auf Gruud der
durchgeführten Festigkeitsversuche unter folgenden Bedingungen als zu¬
lässig erklärt:

1. Für die „Fortuna "-Hoh!bauwkise haben im allgemeinen die für
Betonbauten geltenden Vorschristen (Ministenalverortnung von ^ - Zuru , . n
und 15 . September 1918 über di - Herstellung von Tragweiten aus Eisenbeton
ob -r Stampsbeton bei Hochbauten ) sinngemäg Anwendung zu fuiden . ^ st >ur
einen Bau die Verwendung dieser Bauweise vorgesehen , so ist dies »I den
Einreichnngsplänen anzusührcn und erforderliche statische Berechnung oeizu-

^ "^ '2 Die Stein- müssen nach Form und Abmessungen den vorgclegten
Zeichnungen entsprechen und sin » aus KieSbeton (größerer äußeres TM des
Steines ) im Mischungsverhältnisse von 230 kg Zement aus I m un
Schotter (NauininlschungSverhLllniS 1 : 6,  geforderte Mindeslwurfelftstlgkeil
1l0ka/em ' nach sechs Wochen ) , beziehungsweise auS Schlackenbeton (innerer,
kleinerer Teil deS Kleiner ) im Mischungsverhältnis von 200 az Z -m -nt aus
1 m ' Sand - , Schotter - und Schiackmgemenge (Raulnuiischungi -verhairnls
1 : 7 --- 1 Raumteil Portlandzement , 3 Rammeilen Sand und Schotter
4 Raumteilen Schlacke , geforderte Mindesiwüefetfcstigkeit 40 kg/om noch sechs
Wochen ). Di - als Zuschlagsstoff verwendete Schlack - kann Elsenhochosrii . .
Gaswerks - oder Keffelschlacke (Lokomotivlösche , sem , wobei ,m letzteren Falle
nur reine , gut abgelagerte und durchg -waschen - ( . gare ") Schlacke verwendet

unrdm . im st Mischungsverhältnis von 350 kg Portlandzement
auf 1 m » reinen , feinkörnigen , rcscheu Sand herzustellrn , wobei höchstens em
Viertel des Portlandzememes durch Weißkaik ersetzt werden darf . (Mischungs¬
verhältnis l Raumteil Bindemittel , 4 Ramnleile Sand .) ^

4 Der Baubehörde steht es frei , auch während der Bauaussührung den
Nachweis über die Beton - (Würfel -) , Stein - (beziehungsweise Zellen -) und
Mörletsestigkeil durch Proben zu verlangen.

5 Die zulässige Druckinanspruchnahme der nutzvareu Maue >querschnitt-
siäch- hat bei einer « etonwürfelscstigkeit von mindestens HO (außen ), beziehungs¬
weise 40 kg/eiu ' (innen ), 12 kg/em - za betragen . Beträgt die freie Mauer-
höhe b mehr als das 12 fache der Mauerstärke b (ohne Verputz ) , so ist die
zulässige Jnansvruchnahme durch MuUiplikat -on mit der AbmmdcrungSz - hl
« 190 —0075 b/b herabzujetzen . Die Höhe tragender Mauern Lars nicht
mehr als das 16fawe der Mauerstärk - betragen . ^

6 . In jedem Geschosse ist em durchlaufender , den ganzen GebaudegruuL-
riß umfassender , als Deckenauslager dienender Betonrost von 15 cm Höhe an-
zuordnen . Durch diesen Rost dürfen Rauch - und Laslrbzüge geführt werden.
In jedem Stockwerke ist ein Schließcnnitz anzuordnen ; die Mauerschließen

sind in den Betsnrost zu verlegen . Die Hohlmauern sind in Entfernungen
von höchstcns 7 m durch geeignete -Querwände oder Pfeiler zu verstärken . Für
einen guten Anschluß dieser Zwischenmauern an dre Hauptmauern ist Sorge

zu U -' gen^ ^ d -rwendung von Hohlräumen der Mauern zu Ranchabzügen sind
die Wandungen entsprechend wärme - und rauchdicht und hinreichend wider¬
standsfähig auszustatlen.

8 . Als Auflager freitragender Stiegen dürfen Hohlmauern nicht ver¬
wendet werden ; bei beiderseits aufliegenden Stufen sind die Auflager aus
Stampfbeton oder Ziegelmauerwerk (bei Vermeidung einer Störung des Wer-
bandeS und emes Verhaus der Steine ) d-rzustellen . . . .

9 . Tie Fundament - sind mindestens dis auf -ine der Sohlenoreite gleiche
Höhe aus Bollmauerwerk herzustellen . Di - Fuildamentverbreitcrung hat m der
gleichen Weise zu geschehen wie bet Bauten aus Bollmauerwerk.

10 Die Abänderung und Ergänzung der vorstehenden Bedingungen,
sowie die gänzlich - Zurücknahme dieser Bewilligung bleibt nach Maßgabe der
praktischen Erjahnmgcn Vorbehalten.

Beschreibung. -Die „Foriuna " . Hohlmaucr besteht aus Verbund-
Hohlsteinen mit drei wänneisolicrenden Luftschichten , wobei der mittlere Hohl¬
raum nur I bis 8 cm breit ist. was die Erzeugung der Teilstein - erleichtert . Ein
Teil der seitlichen Stege besteht auS Schlackenbeton , aus welchem Stoff auch
di - innerst - Wand oder Lamelle des Steines erzeugt wird . Dadurch besteht
der Stein aus einem größeren wetterbeständigen Teil aus Kiesbeton und einem
kleineren wärmeschützenden Teil aus Schlackenbeton . Der Stein ist im allge¬
meinen oben geschloffen. Die Normaldlockform hat die Abmessungen L8/25/14 ow,
wobei 17 Steine auf 1 m ' Mauerwertsfläche gehen ; sür Im ' „ Fortuna "-
Hohlmauerwerk werden 12 Liter Mörtel benötigt . Mit einer Maschine können
täglich 700 Fortunasteine erzeugt werden.

2L.
Zulassung von „ Comvound " -Hohlstei « en als Füll-

mauerwcrk.
In Erledigung des Ansuchens der E . Hübner , Baumaterialienfabrik,

Wien , 11 . Leberstraße 82 , um Zulassung des „ Compound " -Hohlsteines
für Füll mauerwerk  wird die Verwendung dieses Bauelementes
für das Gemeindegebiet von Wien bei Hochbauten unter folgenden
Bedingungen als zulässig erklärt , und zwar:

1. Der „ Comp °und "-Hohlstein besteht als V -rbund -lement , außen aus
Leichtbeton und innen aus Gipsschlackenstein (Scagliol ). Die Steine werden
in den Abmessungen 33 X KO X 15 °m erzeugt (5 Steine — 1 in ' ), wobei
5 cm aus die Leichtbetonplatte , 5 cm auf den Hohlraum und 5 cm auf die
innenseitig angeordnete Scagliolpsatte entfallen . Das Gewicht eines Quadrat¬
meters Eompoundsteine beträgt 115 kx . D >e Verbindung beider Materialien
erfolgt durch Stege aus Scagliol und sind diese Stege in der Richtung der
Stoß - und Lageifugeit keitsörmig ausgesparl . Diese Aussparungen ermöglichen
eine sichere Befestigung der Tür - und Fensterstöcke.

2 . Das Versetzen der „ Compound "-Steine hat in Wrißkalkmärtel zu
erfolgen , der in den vorgesehenen Nuten der Leichtbeton - und Scagliolplatten
ausgetragen wird . Der Verputz soll außenseitS in Zementmörtel und kann
innen mit Gipsmörtel ausgeführt werden.

3 . Die „ C °mpound ". H °h>stkine dürfen n ur , und zwar in den genannten
Abmessungen und in der nach vorgelegter Zeichnung dargestellten Form sür
die Ausführung von (unbelasteten ) Füllmauern,  die auch Umfassungs¬
mauern sein können , bis zur Höhe eines gewöhnlichen Stockwerkes  ver¬
wendet werden . . . . . .. . .

4 . Die Würselfestigkeit deS Gipsschlackmmatertals , beziehungsweise des
Leichtbetons muß nach sechswöchentlicher Erhärtung mindestens 6, beziehungs-
weise 30 kx/cm ' betragen . , . .

5. Als Auflage sür die Deckenkonstruktionen sind entsprechende Trag-
konstrultionen herzustellen , sowie überhaupt für das eigentlich tragende
Gerippe (Holz -, Eisen -, Beton - oder Mauerwerkskonstruftion ) fallweise em

> enlsprrchender statische rNachweis  zu erbringen ist.
6 . Di - beabsichtigte Ausführung von Füllmauerwerk aus „ Compound -

Hohlsteinen ist in den Konsensplänen auszuweisen.
7 . Die Ausstellung solcher Wände gehört zu den Befugnissen der lon-

zessiomerten Baugewerdetreibenden.
8 . Di - Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingungen auf

j Grund praktischer Erfahrungen mit diesem Baumaterial bleibt Vorbehalten,
j Der b-igebrachte Musterstcin wird in der Prüfungsanstalt des Stadtbauamtes

aufbewahrt.

tt. UormativhchimMMMU.
22.

Allgemeine Grundsätze sür die Vergebung von
Gemeindegrund in Baurecht an gemeinnützige

Siedlungsgenossenschaste » .
(Gemeinderatsbeschluß vom 9 . Dezember 1921 .)

l . Die Baurechte sollen in der Regel für einen Zeitraum von
60 Jahren verliehen werden . Bei größeren Bauvorhaben kann diese
Frist unter Berücksichtigung der für das Gesamtvorhaben voraus-
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sichtlich erforderlichen Bauzeit bis auf höchstens 70 Jahre erstreckt
werden . Das Erlöschen des Baurechtes ist mit Jahresende zu be¬
stimmen . Bei der Vergebung von zusammenhängenden oder benach¬
barten Grundstücken ist darauf zu sehen, daß die Baurcchte nach
Tunlichkeit zur selben "Zeit ablanfen.

2 . Der Bauberechtigte ist "zu verpflichten , den Baurechtsgrund
nach Maßgabe des genehmigten Sirdlungsprojektes mit Siedlungen
im Sinne des ß 2 des Bundesgcsetzes vom ! 5 . April 1921 B .-G .-
Bl . 252 , tatsächlich zu verbauen und hiebei die festgesetzten Ver¬
bauungsfristen cinznhalten . Diese Verpflichtung kann durch eine an¬
gemessene Strafe gesichert werden . Wenn cs die Lage , der Baurechts¬
grund und der Grundbuchsstand zulasscn , soll das Baurecht gruppen¬
weise für die im jeweils nächsten Baujahre zur tatsächlichen Ver¬
bauung gelangenden Gründe vergeben werde « .

3 . Der Baubcrechtigte hat alle jene Verpflichtungen zu über¬
nehmen , welche die Verwendung von gutem Baustoffe , die Erhaltung
der Bauwerke in gutem , gesundem und benützbarem Zustande , die
Unterlassung willkürlicher baulicher Veränderungen , die Versicherung
der Bauten gegen Brandschaden , sowie die gemeinnützige Art und
Weise der Siedlungen hinsichtlich der Benützung gewährleisten . Ins¬
besondere sind willkürliche Zinssteigerungen und Kündigungen aus¬
zuschließen , kinderreiche Familien oder Kriegsbeschädigte sind bei der
Vergebung der Wohnungen nach Tunlichkeit zu bevorzugen , die Aus¬
übung von Gewerbebetrieben in der Siedlung ist an die Genehmigung
der Gemeinde Wien zu knüpfen . Gewerbebetrieb zur Erzeugung , znm
Verkaufe und zum Ausschanke von geistigen Getränken , sowie die
Aufnahme von Bcttgehern in die Wohnstellen sind zu untersagen.
Die Siedler sind nach Tunlichkeit zur Mitarbeit bei der Durch¬
führung der Bauten oder anderer genossenschaftlicher Aufgaben
heranzuziehen.

4 . Der Baubcrechtigte ist zur dauernden nachdrücklichen und
zweckmäßigen Bodcnbewirtschaftung der Sicdlungsstclle zu verpflichten
und hat sich diesbezüglich der Aufsicht durch die Gemeinde zu
unterwerfen.

5 . Der Bauzins wird mit 2 ' ^ Prozent des Geldwertes für die
ersten 20 Jahre der Baurechtsdauer festgesetzt und erhöht sich für
die folgenden 20 Jahre auf 3 Prozent und für den .Rest der Bau-
rcchtsdauer auf 3 ^ Prozent des Grundwertes.

6 . Das Baurccht ist als erloschen zu erklären , wenn der Ban-
berechtigte durch zwei aufeinanderfolgende Jahre mit der Entrichtung
des Bauzinses im Rückstände bleibt . Die Verpflichtung des Bau¬
berechtigten zur Zahlung des Bauzinses ist als Last zugunsten der
Gemeinde Wien ob der Baurechtseinlage grundbücherlich einzuverleiben.
Der Bauberechtigte hat der Gemeinde Wien ein Vorkaufsrecht einzu¬
räumen , welches gleichfalls ob der Baurechtseinlage grundbücherlich
einzuverleiben ist.

7.  Der Bauberechtigte hat sich zu verpflichten , das Baurecht
nur mit Zustimmung der Gemeinde Wien weiter zu veräußern . Für
die Einhaltung dieser Verpflichtung hat der Baubercchtigte , wenn
nicht ohnehin ein Veräußerungsverdot grundbücherlich cinverleibt wird,
eine Strafe auf sich zu nehmen.

8 - Sobald die rechtlichen Voraussetzungen durch eine erst zu
erlassende Ministcrialverordnung gegeben ' sind, ist das im Punkte 7
vorgesehene Veräußerungsverbot ob der Baurechtseinlage zugunsten
der Gemeinde Wien namens des Wohnungs - und Siedlungsfonds
der Bundeshauptstadt Wien grundbücherlich einzutragen.

9. Die Gemeinde Wien ist bereit , den auf das Baurccht aufzu¬
nehmenden Hypotheken den bücherlichen Vorrang vor den auf Grund
des Baurechtsvertrages zu ihren Gunsten cinverleibten Rcallasten,
beziehungsweise Pfandrechten einzuräumen , insoferne diese Hypotheken
zur Förderung des Siedlungswescns jaus den Mitteln des Bundes,
der Länder oder der Gemeinde , beziehungsweise cims öffentlichen
Fonds , sei es unmittelbar gewährt , sei es bloß verbürgt werden . Bei
allen Daklehcn , die von privater ! Seite gegeben werden , behält sich
die Gemeinde Entscheidung der bücherlichen Nachstehungserklärunq
für den Einzelfall vor.

10 . Der Baubcrechtigte hat sämtliche von dem mit dem Bau¬
rechte belasteten Grundstücke und den auf demselben errichteten Bau¬
werken nach bestehenden ober künftigen Vorschriften zu entrichtenden

. Steuern , Abgaben oder sonstigen Lasten , sowie das etwa die Gemeinde
! Wien treffende Gebührenäquivalent zu tragen,
j 11 . Nach Erlöschen des Baurechtes fällt das Bauwerk in das

Eigentum der Gemeinde . Die Gemeinde leistet dem Bauberechtigten
! eine Entschädigung in der Höhe eines Viertels des im Zeitpunkte

des Erlöschens noch vorhandenen . Bauwertes der mit Zustimmung
der Gemeinde errichteten Bauwerke . Der Bauwert ist lediglich nach
den bautechnischen Bestimmungen ohne Berücksichtigung des Ertrages
zu bemessen. Die von dem Bauwerte zu berechnende Entschädigungs¬
summe ist zunächst zur Befriedigung der Pfandgläubiger oder sonstiger
dinglich Berechtigter , sowie zur Zahlung rückständiger Steuern , Ab-
gaben oder sonstiger öffentlicher Lasten zu verwenden . Der verbleibende
Restbetrag wird dem Bauberechtigten bar ausbezahlt , sobald das
Baurecht im Grundbuche zur Löschung gebracht wurde.

12 . Sämtliche mit der Errichtung des Baurechtsvcrtrages und
mit seiner grundbücherlichen Durchführung verbundenen Kosten und
Gebühren hat der Bauberechtigte zu tragen.

13 . Der Magistrat wird beauftragt , an die zuständigen ' Bundes-
ministcrien unverzüglich mit dem Ansuchen heranzutreten , eine Ver¬
ordnung im Sinne des Z 14 der III . Teilnovelle zum a . b. G .-B.

! (kaiserl . Verordnung vom 19 . März 1916 , R .-G .-Bl . Nr . 69 ) zu
erlassen , durch welche die grundbücherliche Einverleibung eines Ver-
äußerungvcrbotes zugunsten der Gemeinde namens des Wohnungs¬
und Siedlungsfonds der Bundeshauptstadt Wien ermöglicht wird.

SS.
Abänderung der Gebnhrenvorschrift.

(Genehmigt mit Gemeinderatsbeschluß vom 9. Dezember 1921 , P . Z . IZ658 . )
Die Entlohnungssätze für U c b er ftu n d e n und di - Aufwandgcbübren

werden in Abänderung der Vorschrift über die Aufwsndgebühren mit Wirk¬
samkeit vom 1. November 1921 dis aus weiteres in nachstehender Weise neu
geregelt : Ueberstunden von der achten Dicnststunde an werden mit dem ein-
einhalbfachen des Betrage « entlohnt , der sich sür die ledigen Angestellten der
einzelnen « ezugZklassen durch Teilung der jeweiligen Monalsbezüge an Gehalt
und Teuerungszulage nach der dritten Stufe ihrer B -zugsklaffe (in den Be-
zugSklaffen 8 bis 6), beziehungsweise nach dem arithmetischen Mittel der
zweiten und dritten Stufe ihrer B -zugsklaffe (in den Bezugsklafsen
o bis 2), beziehungsweise nach dem arithmetischen Mittel der dritten
und vierten Stufe (der neunten Bezugsklasse ) durch (26 X 7 -- -) 182 als
, -w - iliger mitll -rrr Stunde,iverdienst ergibt . Bei den sich hiernach ergebenden
Quotienten find Beträge von fünf aufwärts auf zehn aufzurunden , Belräge
unter fünf zu vernachlässigen . Angestellten , welche regelmäßig gebührenpflichtige
Dienstleistungen verrichten , sind auf Grundlage der obigen Ansätze und ihrer
la,sächlich angeordncten Leistungen entsprechende Dienstes (Gebühren )zulagen
nach den Bestimmungen der Gebührcnvorschrist anzuweisen . Für Angestellte
der ersten Bczugsklaffe und sür im Einzelg -halte stehende Angestellte sind ihrer
Mehrdienstleiflung entsprechende Di -nsteszulagen vom GcmeinderatsauSschuffe I
zu bemessen. Di - W e g g e b ü h r (Z 8 ) wird mit Wirksamkeit vom 8. De¬
zember 1921 bis auf weiteres in der Höhe des doppelten jeweiligen vollen
Preises eines TagesfahrscheineS der städtischen Straßenbahnen festgesetzt. Die
T a ge § gebühren (H 16 , Punkt I , 3, 4) werden luS auf weiteres in der
Hohe der dreifachen , wenn aber die Amtshandlung ganz oder überwiegend in
die normale Amtszeit fällt , in der Höhe der einfachen Ueberstundenentlohnung
für "ie sechste Bezugsklasse festgesetzt. Die T a g g e l d e r (8 20 , werden fest,
gesetzt : für die neunie , achte und siebente Bezugsklasse mit dem Achtfachen , für
die sechste, fünfte und vierte Bczugsklaffe mit dem Siebenfachen und sür die
übrigen Beamten mit dem Sechsfachen der Ueberstundenentlohnung sür die achte,
beziehungsweise fünfte , beziehungsweise zweite B -zmMaffe . Das K i lometer-
geld (z 23 ) wird mit 30 L mit Wirksamkeit vom 8. Dezember oder im halben
Ausmaße der leweiligen Weggcbützr festgesetzt.

Der Gemeindcratsausschuß 1 wird ermächtigt , bis ^ auf l weiteres die
sonstigen in der Sebührenvorschrist enthaltenen Gebühren , die auf Grund der
Vorschrift Uber die Aufwansgebührcn bemessenen Gebühren (Dienßes )zulaqcn
die Tagrsgebühren sür die Mitglieder der Kommissionen zur QuaUfikalion der
Wohnungswerber und für die Wohnungszuweisung , und für die diesen
Kommissionm als Berichterstatter beigegebencn Beamten sowie für den Vor-
fitzenden , die Mitglieder und die Schriftführer der Mielsenate , sowie die im
Punkt 3 des GemeindcratsbeschlusseS vom 18 . November 1921 , P . Z . 12820,
angeführten Personalzulagen bei einer Aendcrung der Ueberstundrnsäs - jeweils
enlsprcchknd neu zu regeln.
-m> " " Achtstundendienste  stehenden Angestellten erhalten mit
Wirksamkeit vom 1. November 1921 bis auf w -iteres dieselbe U-bertzundcn-
vergütung , welch- sich nach Punkt 1 ergibt , für jede Mehrd enstleistuno von
»er neunten Stunde an . Für Dienstleistungen derselben bei Nacht sowie an
Sonn -, Feiertagen  und Lrsatzmhelagen wird ein Zuschlag vou 25 vom
Hundert gewährt , wobei gleichfalls die Auf -, beziehungsweise .Abrundung im
<L)Nine des Punkte - 1 durchzusühren ist. Der Geuieinderatsausschuß L wird
ermächtigt , bis auf weiteres die übrigen Zulagen gleicher Art : für . diese An-
gestelltenkategorien bei einer Aendtrüng der Ucberstundensätze jeweils ent¬
sprechend neu zu regeln.
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3 . Allgemein werden nur jene Ueberstunden honoriert , welche durch indi¬
viduellen oder generellen Auftrag des Magistratsdirektors angeordnet worden
sind . Werden Ueberstunden im Bureaudienste geleistet , so muß zwischen dem
Ende der normalen Amtszeit und dem Beginne der Ueberstundenleistung
mindestens I Stunde liegen . Das täglich - Ueberstundenausmaß beträgt
3 Stunden , nur in besonderen Ausnahmen können auch mehr Ueberstunden
ang ordnet werden . Die jeweiligen Ueberstundensätze werden monatlich im
nachhinein nach den in diesem Monate ausbezahllen Monatsbeziigen (dermalen
Gehalt und Teuerungszulage und deren Prozentuelle Erhöhungen ) berechnet.
Desgleichen werden die Pauschalien nach den obigen Grundsätzen monatlich im
nachhinein ausbezahlt.  Angestellten , fär welche sich nach ihrer besonderen
Di -nsteinteilung ganz - Tage als dienstfrei ergeben , werden Ueberstunden an
Sonn - und Feiertagen sowie an Ersatzruhetagen nach Punkt I , beziehungs¬
weise 2 , Ueberstunden an anderen dienstfreien Tagen mit dem einfachen
mittleren Stundenverdienst vergütet.

4 . Auf Rechnung der obigen Regelung werden f ü r den Monat N o-
vembcr  die mit Gcmeinderatsbeschluß vom 18 . November 1321 , P . Z . 12820,
b willigten Zeitgebühren (Z 2), die Tagesgebühren (Z 1k), das Kilometergeld
(Z 23 ), die auf Grund der Vorschrift über di- Aufwandgebühren bemessenen
Gebühren (Dirnstez )zu!agen , die Tagesgebühren für die Mitglieder der Kam-
Missionen zur Qualifikation der Wohnungswerber und für die Wohnungs¬
zuweisung und für di - diesen Kommissionen als Berichterstatter beigegebenen
Beamten , sowie für den Vorsitzenden , die Mitglieder und die Schriftführer
der Mietsenate , die mit dem oberwähnten Gemeindcratsbefchluß festgesetzten
Ueberstundensätze für die im Achtstundendienste stehenden Angestellten , die für
diese Angestelltenkategorien vom Gemeindcratsausschusse l auf Grund der gemeinde-
rätlichen Ermächtigung neu bemessenen Zulagen , endlich die Nachtdienst , und
Nachtschichtzulagen mit Wirksamkeit für die am Tage dieses KcmeinderatS-
beichlusse» in aktiver Dtenstlcistung stehenden Angestellten um 100 v. H . erhöht.
Ein - Erhöhung irgendwelcher in die Pension anrechenbarer Bezüge tritt hie-
durch nicht -in . Diese Anzahlungen sind spätestens am 20 . Dezember auszu¬
zahlen . Der Gemeinderaisausschuß I wird ermächtigt , ein - Revision der im
Punkte 8 des oberwähnten Äemeinderatsbeschlufses angeführten Personal-
zulagcn für den Monat November zu beschließen und die abfälligen Nachträge
gleichfalls , bis zum 20 . Dezember 1931 auszahlen zu lassen.

24 .

Aendernug der Sprengelgreuzen der Pfarren
Gersthof , Pötzleinsdorf und Dornbach.

Erlaß des Mag .Direktors Dr . Karl Hartl vom 8 . November
1921 , M .Abt . 49 , 5814/21 :

Das BundeSministerinm für Inneres und Unterricht , Kultusamt , bat
mit dem Erlasse vom 13 . Juni 1921 , Z . 805 , Abteilung I , die unten
beschriebene Aeuderung in d-r Abgrenzung der Pfarrsprengel Gersthof,
Pötzleinsdorf und Dornbach in Wien LV11I . und XVII . Bezirk im Grunde des
Z 20 des Gesetzes vom 7. Mai 1874 , R .-G .-Bl . Nr . SO, genehmigt.

Die neuen Psarrgrenzen sind folgende:

I . Pfarre Gersthof.

Im Norden : Dis Bezirksgrenze bis zur Achse des Feldweges , der die
ehemalige G -meindegrenze zwischen Gersthof und Pötzleinsdorf bildete.

Im Westen : Die Achse dieses Feldweges bis zur Einmündung in die
Pötzlemsdorferstraße , die Achs- der Pötzlemsdorferstraße bis zur Einmündung
der Scheibenbergstraße , die Achse der Scheibenbergstraße bis zur Kreuzung mit
d-r Dürwaringstraßk , die Achse der Dürwaringstraße bis zum kleinen Schaf-
berg (Bczirksgrenze ), die Achse der Kornstraße bis zur Kreuzung mit dem
Feldwege am Bergrücken.

Im Süden : Die Achse des Feldweges am Bergrücken ' bis zur Ein¬
mündung in die Bczirksgrenze (zugleich Südgrenze des G -rsthof -r Friedhofes ),
die Bezirksgrcnze , die Achse der Czartoryskigaffe bis zur westlichen Bauflucht
der Weißkerngasse , die westliche Bauflucht der W - ißkerngaffc bis zum Schnitt-
punkte mit der südlichen Boulinie der projektierten ersten Parallelgaffe zur
Czartoryskigaffe , die südliche Baulinie der projektierten ersten Paralletgaffe zur
Czartoryskigaffe bis zum Schnittpunkte mit der westlichen Baulmie der
projektierten Verlängerung der Maystaklergaffe , die westliche Bautinie der
projektierten Verlängerung der Maystallergasse bis zum Schnittpunkte der
Besitzgrenze der Vorortelinie der Stadtbahn.

Im Südostm und Osten : Bleibt wie in der Magistratskundmachung
vom 4 . Jul , 1913 , Z . M .Abt . XXII , 1895/13.

II . Pfarre Pötzleinsdorf.
Im Osten : Wie die Westgrenze des/Pfarrsprengels Gersthof.
Im Süden : Die Achse des Feldweges am Bergrücken von der Kreuzung

mit der Kornstraße bis zur Gastwirtschaft „ Zur Himmelwuttcr ", dann die
Bezirlsgrcnze bis zum Kreuzwiesengraben.

Im Westen : Bleibt wie in der Magiftratslundmachunq vom 3 . Mai
1910 , M .Abt . XXII , 1276/10.

Im Norden : Bleibt wie in d-r vorstehenden Kundnjachung.
Durch die Einbeziehung des zwischen dem Feldwege am Bergrücken und

der Bezirksgrenze gelegenen Gebietsteiles zu den Pfarren - Gersthof und
Pötzleinsdorf ergibt sich notwendig auch die Abänderung der Nordgrenzs des
Pfarrsprengel - Dornbach wie folgt:

III . Im Norden : Die Gemeindegrenze , die Bezirksgrenze bis zur
Kreuzung mit der Achse des Feldweges am Bergrücken (Gastwirtschaft „ Zur

Himmeliuutter " ), die Achse des Feldweges am Bergrücken bis zur Kreuzung
mit der Bczirksgrenze , die Bczirksgrenze.

Die neue Abgrenzung ist mit 1. Oktober 1921 in Kraft getreten.

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatts für die
Republik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für
Wie « veröffentlichten Gesetze , Vollzugsanwcisungen,

Verordnungen und Kundmachungen.
-X. Bundesgesetzblatt.

614 . Verordnung , womit zur Kongruanovelle Bestimmungen über die
Anrechnung der von katholischen Geistlichen während des Krieges geleisteten
aktiven Mtlitärdienstzcit und im öffentlichen kirchlichen Dienste zurückgelegtm
Dienstzeit zur Erreichung voiVVonückungSbeträgen und zur Bemessung der
Ruhegenüfse getroffen werden.

61s . Verordnung über ' die Effektenumsatzsteuer Pom Umsätze einzelner
Gattungen festverzinslicher Wertpapiere.

616 . Verordnung über die Erhaltung des Arbeiterstandes in gewerb¬
lichen Betrieben.

617 . Verordnung betreffend Taxen für das Lehramt an höheren
Handelsschule !!. ,

618 . Verordnung betreffend Taxen für die Prüfung für ,das Lehramt
an zweiklafsigen Handelsschulen.

619 . Verordnung betreffend Aufhebung des Transportscheinzwanges für
Fichten - und Eichenrinde und Lohe.

620 . Verordnung betreffend die Neusestsetzung ' von ^Postgcbühren und
die Abänderung sonstiger Bestimmungen der Postordnung.

624 . Verordnung betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der
Fcrnsprechordnung und der F ->nsprechgebührenordnung.

622 . Verordnung betreffend Neufestsetzung einiger Telegraphengebühren.
623 . V. Nachtrag zur Schaumweinsteuervollzugsanweisung.
624 . Verordnung betreffend Aenderungen in den Grundlagen des

Personen - und Gepäcktarifes und des GUtertarifes der Bundesbahnen.
623 . Verordnung betreffend die Einführung eines neuen Berschleiß-

tarifes für dir Erzeugnisse des SüßstoffmonopoleS und die Aeuderung der
Verbrauchsabgabe und Lizenzgebühr für künstliche Süßstoffe.

626 . Verordnung wegen Erhöhung der PunzierungSgebühren.
627 . Verordnung betreffend die Aufhebung der Höchstpreise und des

Trauspoetscheinrwangks für Zündhölzchen.
628 . IV . Durchführungsverordnung zur II . Pensionsversicherungs-

Novelle.
629 . Verordnung hinsichtlich der Entrichtung des Zolles.
63V . Verordnung betreffend die Taxen bei der Ablegung der Prüfung

für Las Lehramt der Stenogravhie sowie für das Lehramt der Musik.
631 . Verordnung betreffend die Eichg -bühren.
632 . Verordnung betreffend die G -büdrcn für die cichamtliche Be¬

handlung von Elektrizitäszählern und Wasserverbrauchsmesiern.
633 . Verordnung betreffend Erhöhung des Zollaufschlages.
634 . Bundesgesetz , wirksam für das Land Tirol , über die Regelung

des Beitrages der Schulgemeinden zu den Bezügen der aktiven Lehrkräfte.
635 . Verwaltuugsstroserhöhungsgcsetz.
636 . Bundesgesetz über eine neuerliche Verschiebung der Volkszählung
637 . Bundesgesetz betreffend die zur Eigenschaft eines Kaufmannes

vollen R chtes erforderliche Steuerlcistung.
638 . Bundesgesetz über die Haftung ^ der Gastwirte und anderer

Unternehmer.
639 . Verordnung , mit der einige Bestimmungen über den Betrieb des

Pfandleidergewerbes in Wien getroffen werden.
640 . Bundesgesetz über die Führung des Bundeshaushaltes.
641 . Abänderung von Bestimmungen der Gesetze vom 25 . April 1919

und 28 . Juni 1921.
642 . Verordnung über die Eihöhung der Legalisatorcngrbühren in Tirol

und Vorarlberg.
643 . Staatsvertrag zwischew Oesterrrich und den Bereinigten Staaten

von Amerika.
644 . Verordnung über di - Cinrechuung / militärisches Dienstleistung in

die Praxis der Justizberufe.
645 . Kundmachung über die Einführung eines neuen , Preislarifes für

die Erzeugnisse der österreichischen Tabakregie.
646 . Bundesgesetz zur vorläufigen Ordnung deS finanziellen Ver¬

hältnisses zwischen Bund , Ländern und Gemeinden.
647 . Getränkesteuernovelle.
648 . Durchführungsverordnung zur Getränkesteuernovelle.
649 . Abänderung der Gesetze, L.- G .-Bl . für Niederösterreich Nr . 114

und Nr . 804 und 805 vom Jahre 1920.
650 . Abänderung der Gesetze, L.-G .-Bl . für Niederösterreich Nr . 305

und 306.
651 . Bundesgesetz, ' womit einige Bestimmungen über die Entlohnung

deS Religionsunterrichtes abgeändert werden.
652 . XI . Verordnung ẑum G -h- ltskaffenges -tz vom LO. Juli 1919,

St .- G -Bl . Nr . 410.
853 . Verordnung über die Geschäftsordnung des Verfaffungs-

gerichtshofes . ' »
654 . Verordnung betreffend Erhöhung der Taxen bei der Ablegung

der Prüfung für den Maschinschreibunterricht.
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655 . Verordnung zur Durchführung des Gebühreneinzahlungsgesetzes.
656 Verordnung betreffend die Abänderung der für die Erprobung

von Handfeuerwaffen zu erlegenden Taxen.
657 . Verordnung betreffend die Aushebung des Zahlungs - und An-

nahmeverbot -S im Verhältnis zu Neuseeland.
658 . Börsenbesuchsaigabegesetz.
659 . XVII . Verordnung über die Anmeldung und Kontrolle gewisser

Vermögenschasten und die Sicherung der Vermögensabgabe.
666 . Abänderung des Nachtrages zum R -chtsauwalistarife.
66L . Bundesgesetz betreffend die Errichtung von Genossenschaften beim

Bergbaue.
662 . VH . Novelle zum Unfallversicherungsgesetz.
663 . Bundesgesetz über die allgemeine Erwerbsteuer und die Grund-

steuer für die Steuerjahrc l921 und 1922.
664 . Bundesgesetz über die Mündelsicherheit der Teilschuldverschreibungeu

des «beröüerreichischen Landesinvestiiionsanlehms vcm Jahre 1821.
665 Verordnung betreffend die Abänderung der neunten Ausgabe der

Arzneitoxe zu der österreichischen Pharmakopöe.
666 . Kundmachung betreffend Fristen auf dem Gebiete der Pensions-

Versicherung von Angestellten.
667 . Durchführungsverordnung zumEinhebungsgesetz , B .- G .-Bl . Nr . M.
668 . Kundmachung betreffend Vergleiche zur Regelung der vor und

während des Krieges entstandenen Schulden von Oesterreichern an britische
Staatsangehörige.

669 . Kundmachung betreffend Vergleiche zur Regelung der vor dem
Kriege und während des Krieges entstandenen Schulden von Oesterreichern an
französische Staatsangehörige.

67V . Verordnung betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der
Erläuterungen zum Zolltarife.

671 . Verordnung betreffend die Abänderung der neunten Ausgabe der
Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe.

672 . Kundmachung über den Beitritt der Freien Stadt Danzig zu
gewissen internationalen Kollektivverträgen betreffend den Schutz des gcwerb-
lichen Eigentums.

673 . Bundesgesetz über eine weitere Herabsetzung der Einkommensteuer-
674 . Durchführungsverordnung über eine weiter - Herabsetzung der

Einkommensteuer . . „ , ^
675 . Verordnung , womit die Vollzugsanweisung betr -fftnd die Amts-

zulsgen der akademischen Funktionäre an den Hochschulen «bgeändett wird.
676 . Verordnung betreffend dieAnwendung des Jnvalidenentschädigungs-

gesetzes aus Personen des militärischen Berufsstandes und ihre Hinterbliebenen.
677 . Verordnung betreffend die Freigabe der Verkehres mit Kaffee¬

surrogaten.
678 . Nachtrag zum NotariatStarif.
679 Verordnung betreffend Festsetzung des Termine » für die erste

Rate der gemäß Z 47 , Absatz 1 des VorlriegSschuldeugesetzes abzutragenden
Schulden.

68V XII . Verordnung zum Gehaltskaffengesetz.
681 . Abänderung der neunten Ausgabe der Arzneitoxe zu der öster¬

reichischen Pharmakopöe.
682 - Verordnung bctreff -nd die Abänderung des Gebührcntarifes der

staatlichen Üntersuchungsaustalten für Lebensmittel.
683 . Verordnung über eine zeitweilige Erhöhung der Gebühren der

g-richtsärzllichen Sachverständigen im Verfahren außer Streitsachen.
684 . Verordnung über eine Erhöhung der Gebühren der Sach¬

verständigen und Dolmetsche im Strasversahren.
685 - Verordnung über die Abänderung der Sicherungsmaßnahmen im

Grschästsverkchre mit ausländischen Zahlungsmitteln und Devisen.
686 . Kundmachung betreffeno die Uebertragung der inländischen Ver-

sicherungsbestände der „New -Aork " an die Lebens »ersicherungsges -llschast „Phönix ".
687 . Kundmachung über die Prozeßordnung des Gemischten GchiedS-

gerichtShos -S der R publik Oesterreich und des Königr -iches der Serben , Kroaten
und Slowenen.

688 . Kundmachung zum Wied -rbesi -dlungsgesetz.
689 . Verordnung zur Durchführung des Wiederbesiedlungsgesetzes.
69V . Verordnnng betreffend die Wi -derb -siedlungsfonds.
691 . Krankenkaffentaxe.
692 . Verordnung über eine Verlängerung der Geltungsdauer

Stundungsvorschriftcn.
693 - Verordnung über eine Verlängerung der Geltungsdauer

Bilanzvcrordnung.
694 . Abänderung der Verordnung über die Entrichtung des Zolles.
695 . Abänderung der neunten Ausgabe der Arzneitoxe zu der öfter-

reichischen Pharmakopöe.
696 Kundmachung über den Beitritt Japans zum Berner inter¬

nationalen Uebereinkommen zur Unterdrückung der Verwendung von weißem
(gelbem ) Phosphor bei der Streichholzfabrikation.

897 . Verordnung über eine Verlängerung der im Pariser Unions¬
vertrag - zum Schutze des gewerblichen Eigeniums festgesetzten PrioritätLsristen
zugunsten der Angehörigen Ungarns.

698 Kundmachung über die Ratifikation des Zusatzprotokolles zum
revidierten Berner Uebercinlommen zum Schutze von Werken der Literatur
und Kunst durch Belgien und Liberia.

der

der

699 . XIII Verordnung zum Gehaltskaflengesetz.
7VV Verordnung über die Erhöhung der Teuerungszulage zu den

Vergütungen für di- Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse und der
B -rnssberatungsstell - der Jnvaltdenenlschädigunzskommission.

7V1 . Kundmachung , betreffend die Mündelsicherheit der von der „ Oester-
reichischen Heilmittelstellc genieinwirtschaftliche Anstalt " auszugebendm . Teil¬
schuldverschreibungen.

7V2 . Poßrerordnung.
7V3 . I Durchführungsverordnung zur VII . Kranlenv -rstchernngsnovelle.
7V4 . Verordnung betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen drr

Postordnung und der Zeitungspostordnung.
7V5 . Balutenanmeldungsgesetz.
7V6 . Bundesgesetz über Kreditoperationen.
707 . Konsulargebührennovelle 1921.
708 . Durchführungsverordnung zur Konsulargebührmnovelle 1821.
709 Zweite Durchführungsverordnung zum Jnvalidenbeschästigungs-

710 . Verordnung betreffend vorübergehende Aenderungen der Sisenbahn-
verlehrsordnung . ^ . « .

711 Verordnung über die Hemmung deS Fnstenlauses durch den Krieg.
712 . Verordnung über di - Kündigung von Hausbesorgern in Miet-

Häusern.
713 . Personalsteuernovellr 1922.
714 Durchführungsverordnung, - zur Personalsteuernovrlle 1922.
715 . Verordnung betreffend das Ausmaß der Vorschüsse auf die

Nbgahenerttogsanteile der Länder und Gemeinden.

L . Landesgrsctzblatl für Wicn.

127 . Gesetz betreffend die Befreiung von Neu - , Um -, Zu - und Auf-
bauten von Vemeindeabgaben . ^ ,

128 . Verordnung über die Befreiung von Neu , Zu -, Um - und Auf¬
bauten von der Anforderung . ,

129 . Kundmachung betreffend die Abänderung der Sinsen für die Toten¬
beschau- und Totcnbeschreibgebühr.

130 . Ges -tz betreffend di - Taxbefrriung der aus Anlaß der Errichtung
von Baulichkeiten in der Kleingarten -, beziehungsweise Siedlungszone not¬
wendigen Augenscheinsvornahmen.

131 . Verordnung betreffend die Aushebung der Rückvergütung der Ge-
meindeabaaben von alkoholischen Getränken.

132 . Verordnung betreffend die von den Inhabern von Bureaux zur
Besorgung von Eintrittskarten sür Theater , Konzerte , Vorträge und ähnliche >
Veranstaltungen einzuhebenden Gebühren.

133 . Verordnung betreffend die Festsetzung des Höchstpreises sür den
Kleinverkauf von Brot ;n Wien.

134 . Kundmachung betreffend die Festsetzung von Preisen für L-ucht-
Petroleum.

135 . Kundmachung betreffend tierärztliche Untersuchung von Tieren,
dir in Eisenbahn - oder Schiffsstationen Wiens ein - oder ausgeladen werden.

13 « Kundmachung betreffend die Neuregelung der Vcrpslegsgebühren
im niederösterreichischen Landcszcntralkmderhcim.

137 . Verordnung betreffend den Maximaltarif für Kohlen - und Koks-
(Briketts -Werfrachlung vom Nord - und Nordwrstbahnhof - sowie von den
Vorortebabnböfen und vom Wrstbahnhofe in Wien.

138 . Aenderung der Pr -isgr -nzen für daS Luxiiswsrenvbgabegesetz.
139 . Verordnung betreffend die Erhöhung des MoximaliarifeS sür das

Platzfuhrwerk in Wien.
140 . Kundmachung betreffend Anmeldung der Holzvorräte und Aus-

stellung der TranSvortscheine.
141 . Verordnung betreffend den Ladenschluß und die Sonntagsruhe

im Sttaßevhandcl mit heißen Wmstivarcn.
142 . Gesetz über di - Gemeindeabgabe von öffentlichen Ankündigungen.
143 . Verordnung betreffend den Schutz des Wicne -walbes.
144 . Gesetz über die Anzeigenabgabe.
145 . Kundmachung betreffend die Verpfiegsgebühren in . den nieder-

österreichischen Landlsstechenanstalten.
146 . Verordnung betreffend den Maximaltarif für Kohlen - und Koks-

vcrfrachtung von den Bahnhöfen.
147 . Verordnung betreffend die Verpfiegsgebühren in den Fondskranken-

anstalten und im Jubiläumsspitale.
148 . Kundmachung betreffend die Verpfiegsgebühren in der Landes-

gebäranstalt . - . ^
149 . Gesetz betreffend Landeszuschläge zu den direkten Steuern.
15V . Verwaltungsstraserhöhungsgesetz.
151 . Gesetz betreffend Freüedenzimmerabgabe.
152 . Teuerungszuschläge.
153 . Versaffungsgesetz , womit ein selbständiges Land Wien gebildet

wird . (Trennungsgesetz .) . .
154 . Verpfiegsgebühren in den Landesanstalten für Geisteskranke.
155 . Verzugszinsen von Gemeindezuschlägen und -Abgaben.
156 . Gcmeindeabgabe für das Halten von Hunden.
157 . Außerkcaftsetzen der gemeinsamen Landesverfassung.
158 . Einhebung einer Abgabe von Kraftwagen.
159 . Erhöhung des M -ximaltarifeS sür Platzfuhrwerke.
16V . Festsetzung von Preisen für L-uchtpetroleum.

SerauSaeber : Die Gemeinde Wie « . - Verantwortlicher Schriftleiter : Ludwig Wiener . - Papier suS der Pittener Papierfabrikö - A . - G.
Buchdruckerei E . Kainz vorm . I . B . Walliöhaufser.
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